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Die Marktfähigmachung der Welt
Olaf Zimmermann 
 
 
 
 
 
 
 
 

»Ein Gespenst geht um in Europa – das Ge-
spenst des Kommunismus.«, mit diesem be-
rühmten Satz beginnt die von Friedrich En-
gels und Karl Marx im Auftrag des Bundes 
der Kommunisten verfasste Programmschrift, 
die als Kommunistisches Manifest seit 1848 
Weltgeschichte geschrieben hat. Die Ge-
spenster, die heute durch die Welt gehen, 
sind jedoch nicht mehr der Kommunismus, 
sondern ein zügelloser Marktradikalismus 
und ein ebenso zügelloser religiöser Funda-
mentalismus. 

Gespenster, unfassliche mit übernatürli-
chen Fähigkeiten ausgestattete Fabelwesen, 
die einen Hang zum Totenreich haben, sind 
nach meiner Ansicht gute Bilder für die Si-
tuation, in der wir uns befinden. Auf der ei-
nen Seite haben wenige Unternehmen be-
reits eine Macht, die die Stärke vieler Natio-
nalstaaten längst in den Schatten stellt. Die-
se weltweit agierenden Unternehmen wollen 
expandieren, ohne Rücksicht auf nationale, 
kulturelle und religiöse Unterschiedlichkei-
ten. Der globalisierte Markt verlangt die Auf-
gabe der Vielfalt, weil mit Einfalt mehr und 
schneller Geld zu verdienen ist. Doch kei-
ne Aktion ohne Gegenreaktion. Der religi-
öse Gewaltwahnsinn, der sich immer mehr 
in der Welt ausbreitet ist auch eine Antwort 
auf die schonungslose Marktfähigmachung 
der Welt der letzten Jahrzehnte.

Natürlich könnten globalisierte Märkte auch 
sinnvoll sein, zum Beispiel um den Hunger 
in der Welt zu bekämpfen, doch immer noch 
stirbt etwa alle 3,5 Sekunden ein Mensch an 
den Folgen von Hunger und Unterernährung. 
Oder um das Recht auf Bildung in der Welt zu 
realisieren, aber etwa 776 Millionen Erwach-
sene – die meisten davon Frauen – beherr-
schen nicht die einfachsten Grundlagen des 
Schreibens und Rechnens, ungefähr 75 Mil-
lionen Kinder gehen nicht zur Schule, kei-
nen einzigen Tag in ihrem Leben! Nicht nur 
in Syrien werden ganze Generationen tag-
täglich ihrer Zukunft beraubt.

Kardinal Marx, der Vorsitzende der Deut-
schen Bischofskonferenz, hat auf den letzt-
jährigen St. Michaelsempfang der Katholi-
schen Kirche in Berlin für mich die Grundfra-
ge gestellt. Er sagte sinngemäß, dass er das 
Freihandelsabkommen zwischen der Euro-
päischen Gemeinschaft und den Vereinigten 
Staaten von Amerika (TTIP) gut findet, wenn 
es den Armen nützt.

Und ich finde auch, wenn TTIP, CETA und 
Co. den Armen wirklich nützen, dann sollte 
der Kulturbereich nicht kleinmütig sein und 
seine Bedenken hintanstellen. Aber nichts, 
leider überhaupt nichts spricht dafür, dass 
das gerade in Verhandlung befindliche TTIP, 
dass das gerade im Ratifizierungsprozess be-
findliche CETA oder die bereits rechtskräf-

Vorwort
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tigen Handelsabkommen der Welthandels-
organisation, wie das GATS, den Verhun-
gernden und den Ungebildeten eine Chan-
ce geben würden oder gegeben haben. Die 
Globalisierung der Märkte befreit die Armen 
nicht aus ihrem Elend. Im Gegenteil, die glo-
balisierten Märkte machen nur die Reichen 
immer reicher. 

Und deshalb geht es nicht nur um den Er-
halt der Buchpreisbindung, um die Möglich-
keit auch in der Zukunft als Daseinsvorsor-
ge mit öffentlichen Mitteln Kultureinrich-
tungen zu finanzieren, um die weitere Exis-
tenz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
und um die Vielfalt der kleinen kulturwirt-
schaftlichen Betriebe in Deutschland, die ei-
nem ungebremsten Konkurrenzdruck durch 
die amerikanischen Medienmultis nur we-
nig entgegen zu setzten haben. Es geht um 
viel mehr!

Marx und Engels schrieben im Kommunis-
tischen Manifest über die Kapitalisten »Mit 
einem Wort, sie schaffen sich eine Welt nach 
ihrem eigenen Bilde.« Wir werden entschei-
den müssen, ob wir das hinnehmen wollen?
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Globalisierung und Schutz  
der kulturellen Vielfalt –  
ein Dauerthema
Gabriele Schulz 
 
 
 
 

In diesem Band sind 54 Artikel aus Politik & 
Kultur, der Zeitung des Deutschen Kultur-
rates, versammelt. Gleich in der ersten Aus-
gabe 1/2002, also vor gut 13 Jahren, wurde 
sich mit den Auswirkungen der Globalisie-
rung befasst. Seinerzeit eher tastend, philo-
sophisch und historisch untermauernd und 
weniger die ökonomische Dimension im 
Blick. Google, Amazon und Co. hatten An-
fang des 21. Jahrhunderts längst noch nicht 
den Stellenwert wie heute und die Globali-
sierung wurde vor allem noch unter dem Ge-
sichtspunkt des Warenverkehrs betrachtet. 
Dass dieses eine verkürzte Sichtweise war, 
wurde spätestens in den Debatten der Ta-
gung »Grenzenlos Kultur« deutlich, die der 
Deutsche Kulturrat im Dezember 2002 zu-
sammen mit der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung und in Kooperation mit dem 
Goethe-Institut in Berlin durchführte. Hier 
wurde in Deutschland erstmals die von Ka-
nadiern entwickelte Idee einer Konvention 
Kulturelle Vielfalt in größerem Rahmen in 
Europa vorgestellt und diskutiert.

Angefangen bei Ausgabe 1/2002 bis hin 
zu der aktuellen Ausgabe 3/2015 ziehen sich 
Beiträge zum Spannungsfeld von Globalisie-
rung und Daseinsvorsorge als roter Faden 
durch die Zeitung. Für diesen Band wurden 
die Beiträge neu zusammengestellt. Sie wur-
den nicht überarbeitet, sondern spiegeln den 

Stand der Diskussion zum Zeitpunkt der Ver-
öffentlichung wider. Dadurch kann nachvoll-
zogen werden, wie sich die Diskussion um die 
Globalisierung, speziell mit Blick auf die Li-
beralisierung des Handels mit Waren und vor 
allem mit Dienstleistungen, sowie die De-
batte um den Schutz der kulturellen Vielfalt 
entwickelt haben. 

Aber nicht nur in Politik & Kultur fand 
eine rege Diskussion zu diesen Fragen statt. 
Der Deutsche Kulturrat hat sich auch als Ver-
band mit diesen Fragen befasst und in ei-
ner Reihe von Stellungnahmen Ausnahme-
regelungen zum Schutz der kulturellen Viel-
falt eingefordert. Dabei wurde stets der ge-
samte Kulturbereich in den Blick genommen, 
das heißt sowohl die öffentlichen Kulturein-
richtungen als auch der privatwirtschaftliche 
Kulturbetrieb. Die verabschiedeten Stellung-
nahmen sind ebenso dokumentiert wie die 
deutsche Übersetzung der UNESCO-Konven-
tion zum Schutz und zur Förderung der Viel-
falt kultureller Ausdrucksformen.

Der Welthandel und der GATS-Schock
In diesem ersten Kapitel sind Beiträge ver-
sammelt, die sich mit den Auswirkungen der 
Globalisierung sowie der Doha-Runde des 
GATS-Abkommens befassen. Nachdem im 
Jahr 1995 die Welthandelsorganisation ge-
gründet wurde, wurde die sogenannte Doha-
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Runde eingeleitet. Hier sollten im Kontext al-
ler Mitgliedstaaten der Welthandelsorgani-
sation weitere Vereinbarungen zur Liberali-
sierung des Handels mit Dienstleistungen 
getroffen werden. Grundlage ist der GATS-
Vertrag, der ebenfalls im Jahr 1995 geschlos-
sen wurde. Im Kulturbereich fanden die in 
den 1990er Jahren geschlossenen Vereinba-
rungen zur Liberalisierung des Dienstleis-
tungshandels kaum einen Niederschlag in 
den Debatten, obwohl bereits hier in einigen 
Sektoren weitreichende Zugeständnisse ge-
macht wurden. So wurde im GATS-Vertrags-
werk die Liberalisierung des Verlagswesens 
sowie von Unterhaltungsdienstleistungen 
wie Zirkus oder auch Theater beschlossen 
ohne das in Deutschland eine größere Dis-
kussion erfolgte. Der damalige WDR-Inten-
dant Fritz Pleitgen hatte in der Nachfolge der 
GATS-Konferenz in Seattle Ende der 1990er 
Jahre erstmals vor den Auswirkungen die-
ser Liberalisierung gewarnt und befürchtet, 
dass auf lange Sicht angesichts der technolo-
gischen Entwicklungen und der Konvergenz 
der Medien der öffentlich-rechtliche Rund-
funk gefährdet sein könnte. Dieser und wei-
tere Aspekte wurden auf der erwähnten Ta-
gung des Deutschen Kulturrates »Grenzenlos 
Kultur« debattiert. Beiträge aus dieser Kon-
ferenz finden sich in diesem Kapitel.

Ein Höhepunkt der öffentlichen Diskussi-
on um GATS war die WTO-Konferenz im Jahr 
2003 in Cancún (Mexiko). Die Welthandels-
organisation hatte das Ziel, die Verhandlun-
gen weitgehend abzuschließen. Erstmals tra-
ten bei dieser Konferenz angeführt von Bra-
silien Schwellenländer gegenüber den west-
lichen Industrienationen deutlich auf und 
verhinderten den Abschluss der Verhandlun-
gen. Im Mittelpunkt standen dabei Agrarsub-
ventionen. In den nachfolgenden Konferen-
zen in Hongkong oder zuletzt auf Bali (2013) 
wurde um einen Abschluss der GATS-Ver-
handlungen gerungen. Sie bilden einen welt-

weiten Zusammenhang der Handels- und 
Dienstleistungsliberalisierung, der einerseits 
die Gefahr in sich birgt, dass die Liberalisie-
rung weiter vorangetrieben wird, anderer-
seits die Staaten aus den unterschiedlichen 
Weltregionen innerhalb eines Abkommens 
erfasst. Das macht das Abkommen stärker, 
sein Abschluss wird aber schwieriger, da auch 
Staaten mit weniger entwickelten Volkswirt-
schaften ihre Stimme erheben. Im Verlauf der 
GATS-Verhandlungen wurde stets beteuert, 
dass sich für ein Gesamtabkommen einge-
setzt wird und der Weg zu bi- oder plurila-
teralen Abkommen nicht prioritär beschrit-
ten wird. Diese Haltung findet sich in den 
in diesem Kapitel veröffentlichten Beiträ-
gen wieder.

Zusammen mit anderen Verbänden trat 
der Deutsche Kulturrat für die Erarbeitung 
einer UNESCO-Konvention Kulturelle Viel-
falt ein. In den ersten Diskussionen, zu de-
nen hier Beiträge veröffentlicht sind, war 
noch die Rede davon, dass die Konvention 
Kulturelle Vielfalt ein Gegengewicht zum 
GATS-Abkommen bilden sollte. Es bestand 
die Hoffnung, dass Handelsrecht und das 
Recht auf kulturelle Vielfalt als gleichran-
gig betrachtet würden. Im Verlauf der Ver-
handlungen stellte sich heraus, dass diese 
Gleichsetzung nicht zu erreichen wäre. Den-
noch gilt die Konvention Kulturelle Vielfalt 
als Durchbruch, um die Bedeutung der kul-
turellen Vielfalt jetzt und für die Zukunft zu 
unterstreichen. Besonders bedeutsam ist in 
diesem Zusammenhang die Betonung der 
Technologieneutralität in der Konvention 
Kulturelle Vielfalt, die eine Öffnung in die 
Zukunft bedeutet. 

Was bringt die Konvention  
Kulturelle Vielfalt?
Was die Konvention Kulturelle Vielfalt bringt, 
damit wird sich im zweiten Kapitel dieses 
Buches befasst. Die Beiträge vermitteln Ein-
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drücke vom Entstehungsprozess der Konven-
tion Kulturelle Vielfalt sowie von deren Ab-
stimmung und Ratifizierung. Darüber hinaus 
wird an konkreten Beispielen gezeigt, wel-
che Wirkung die Konvention bereits entfal-
ten kann. Das gilt zum einen für Kulturkapi-
tel, die in bilateralen Handelsabkommen der 
EU-Kommission mit anderen Staaten wie z. B. 
Vietnam vereinbart wurden und zum ande-
ren für kulturpolitische Entwicklungen, die 
unter Berufung auf die Konvention Kultu-
relle Vielfalt in verschiedenen Ländern an-
gestoßen wurden. Ein besonderer Blick wird 
dabei auf sogenannte Entwicklungs- oder 
Schwellenländer gelegt. 

Nebenschauplatz  
EU-Dienstleistungsrichtlinie
Dass die internationalen Verhandlungen zur 
Liberalisierung des Handels mit Gütern und 
Dienstleistungen nicht losgelöst vom euro-
päischen Kontext gesehen werden dürfen, 
wird in diesem Kapitel deutlich. Nicht nur, 
dass die EU-Kommission für die – inzwischen 
28 – Mitgliedstaaten verhandelt, sie ist auch 
der treibende Motor für die Liberalisierung 
des Handels von Dienstleistungen und Gü-
tern im Europäischen Binnenmarkt. 

Die beiden Prozesse, internationale und 
europäische Liberalisierung, stehen in en-
ger Verbindung und bedingen teilweise ein-
ander. Die EU-Kommission kann nur Zuge-
ständnisse in den Sektoren machen, in de-
nen sie das Mandat der Mitgliedstaaten hat. 
Je fortgeschrittener die Vergemeinschaftung 
im Rahmen des EU-Binnenmarkts ist, desto 
handlungsfähiger wird die EU-Kommission 
und desto mehr Kompetenzen geben die Mit-
gliedstaaten ab. Insofern wird mit Richtlini-
en zu Dienstleistungen, mit Definitionen zur 
Daseinsvorsorge, mit Richtlinien zu audiovi-
suellen Medien und Telekommunikation und 
anderem mehr auch der Handlungsspielraum 
für die EU-Kommission gesteckt. In eigenem 

Interesse tritt die EU-Kommission für mög-
lichst große Spielräume ein. Die Mitglied-
staaten und die zivilgesellschaftlichen Ak-
teure in den Mitgliedstaaten sind gefordert, 
diese Spielräume der EU-Kommission zu ge-
stalten. Die Beiträge in diesem Kapitel befas-
sen sich mit der EU-Dienstleistungsrichtlinie 
und legen die Verbindung zu den internatio-
nalen Freihandelsverhandlungen.

CETA, TTIP, TiSA und wie es weitergeht
Im April 2013 verdichtete sich, dass die EU 
mit den USA ein Freihandelsabkommen 
plant. Hatte US-Präsident Obama in seiner 
ersten Amtszeit vor allem den pazifischen 
Raum im Blick, wandte er sich zu Beginn sei-
ner zweiten Amtszeit mit der Ankündigung 
ein Freihandelsabkommen mit der EU vor-
anzutreiben, Europa zu.

Der Deutsche Kulturrat hat, nachdem sich 
die Aussagen zur Erteilung eines Verhand-
lungsmandats an die EU-Kommission ver-
dichteten, unmittelbar eine adhoc-AG einge-
richtet, die sich mit TTIP befasste und bereits 
im Mai 2013 eine erste Stellungnahme vor-
legte. Ebenfalls im Mai 2013 wurde der ers-
te Parlamentarische Abend vom Deutschen 
Kulturrat zu dieser Frage veranstaltet. Der 
Deutsche Kulturrat hat sich für eine klare 
Ausnahme des Kultur- und Mediensektors 
ausgesprochen und ausgeführt, dass Vorteile 
für den Kulturbereich in einem Freihandels-
abkommen der EU mit den USA nicht zu er-
kennen seien. Beiträge aus dieser Vorphase 
der Mandatserteilung sind in diesem Kapi-
tel versammelt.

Nach Erteilung des Verhandlungsman-
dats wurde sich kontinuierlich weiter mit 
dem Thema befasst und in Politik & Kultur 
die Bandbreite der Debatte durch verschie-
dene Argumente für und gegen TTIP aufge-
zeigt. Geweitet wurde der Blick zu CETA und 
TiSA. Die unterschiedlichen Sichtweisen sind 
in diesem Kapitel versammelt. 
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Stellungnahmen  
des Deutschen Kulturrates
Im fünften Kapitel sind Stellungnahmen des 
Deutschen Kulturrates zur Dienstleistungs-
liberalisierung angefangen von der ersten 
Stellungnahme zu den GATS 2000-Verhamd-
lungen aus dem Jahr 2001 bis hin zur jüngs-
ten gemeinsamen Stellungnahme »Für eine 
gemeinsame Handelspolitik im Interesse der 
Menschen und der Umwelt« zusammen mit 
anderen Verbänden und Organisationen do-
kumentiert. Diese Sammlung an Stellung-
nahmen zeigt die nunmehr über ein Jahr-
zehnt andauernde Beschäftigung des Deut-
schen Kulturrates mit dem Themenkreis 
Freihandel und Dienstleistungsliberalisie-
rung sowie die Kontinuität in den Anliegen.

Anhang
Ein zusätzlicher Anhang bietet einen schnel-
len Überblick zu einzelnen Begriffen. Eben-
falls wird die UNESCO-Konvention über den 
Schutz und die Förderung der Vielfalt kultu-
reller Ausdrucksformen als wichtiges Refe-
renzdokument abgedruckt.
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Identität, Nation und Globalisierung
Notwendige Verwicklungen zwischen  
Geschichte und Gesellschaft
Martin Hufner — Politik & Kultur 1/2002 
 
 
 
 

»Ohne Zweifel, der Weg der Deutschen zu je-
ner Nationenbildung, die sie jetzt erreicht 
haben, war ein Weg scheinbarer Erfolge, bit-
terer Katastrophen, säkularer Verbrechen, 
die sie begangen haben, und schließlich ei-
ner Bescheidung, die es begreiflich macht, 
warum der Begriff einer deutschen Staats-
nation heute nicht ohne emotionale Belas-
tung verwendet wird« schreibt der Histori-
ker Reinhart Koselleck. Er umreißt damit in 
wenigen Worten die Schwierigkeiten spezi-
ell der deutschen Geschichte, die bis in die 
Gegenwart unter den weltpolitischen Verän-
derungen sich abzeichnen.

In den 1970er Jahren stellte Jürgen Haber-
mas einmal die Frage, ob »komplexe Gesell-
schaften eine vernünftige Identität ausbil-
den« könnten. Ohne auf den auch normati-
ven Gehalt dieser Frage eingehen zu wollen, 
bleibt die Frage nach der Möglichkeit, ob und 
wie Gesellschaften überhaupt eine Identität 
ausbilden können, bestehen. Schon bei ein-
zelnen Individuen den Bildungsprozess von 
Identität zu beobachten oder nachzuvollzie-
hen, bereitet nicht geringe Probleme. Doch 
immerhin gibt es da so etwas wie einen An-
fang und eine chronologisch nachvollzieh-
bare Beobachtungsmöglichkeit. Bei Grup-
penidentitäten wird es schon unübersicht-
lich und bei Völkern und Nationen lässt sich 
fast überhaupt nicht mehr ohne weiteres mit 

einem undifferenzierten Begriff der Identi-
tät operieren. »Gruppenidentität« sei nach 
Habermas nicht die Summe von Ich-Identi-
täten im Großformat, sondern verhalte sich 
vielmehr komplementär dazu. Wozu dienen 
überhaupt Identität oder Konstruktionen wie 
»Nation«? Welche Chancen, aber auch Pro-
bleme sind mit diesen Begriffen historisch 
und gesellschaftspolitisch verbunden? Kann 
man überhaupt in den Zeiten der Informa-
tionsgesellschaft von »musikalischen Nati-
onen« sprechen?

Bekannt ist die Erfahrung, die gerade in 
der traditionellen Musikkultur nicht zu über-
hören ist, dass man zum Beispiel der Musik 
relativ gut anhören kann, woher sie geogra-
fisch und damit auch mental stammt. Das 
französische Klangbild im 19. und 20. Jahr-
hundert unterscheidet sich signifikant von 
einem russischen oder einem amerikani-
schen »Ton«. Man kann also durchaus da-
von ausgehen, dass es regionale Unterschie-
de gibt. Die Identität einer Musikkultur oder 
Musiksprache steht dabei in einem ähnli-
chen Zusammenhang wie auch die expres-
siven Äußerungen in den Umgangsformen 
der Menschen untereinander: Zum Beispiel 
Begrüßungsformen, Ess- oder Festkultur. Na-
tionale Identitätsbildung ist dabei nicht mit 
Nationalismus gleichzusetzen: Radikaler Na-
tionalismus ist eine Form nicht gelungener 
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Identitätsbildung, nämlich ein Gefängnis mit 
zugleich bedrohlichen Auswirkungen und 
Zeichen fehlenden Selbstvertrauens.

Stich- und Reizwort Globalisierung: Mit 
der seit etwa 20 Jahren sich deutlich abzeich-
nenden Form globaler Interaktion und Kom-
munikation ändern sich nationale und pri-
vate Identitäten entscheidend. Gemeint wird 
mit dem Begriff der Globalisierung jedoch 
meistens eine hegemoniale Ausbreitung US-
amerikanischer Kultur und Politik. Damit ist 
ein Wort gefunden, welches in den 1960er 
Jahren noch Kosmopolitismus hieß. Unter 
dem Stichwort »Nation« wird im »Philoso-
phischen Wörterbuch« aus der DDR (1964) 
einem »proletarischen Internationalismus« 
der ausbeuterische »imperialistische Kosmo-
politismus« gegenübergestellt. »Im reaktio-
nären Nationalismus und Kosmopolitismus 
äußern sich die Bedürfnisse des Finanzkapi-
tals. Sie dienen dem Streben nach Vorherr-
schaft über die eigene und über die ande-
ren Nationen.«

Dieses einfache Schema ist heute noch 
immer aktuell, nur hat sich sein Gehalt durch 
seine reale Dynamik stark erweitert und ist, 
entkleidet von seinen ideologischen Hilfs-
konstruktionen, vieldeutiger und umfassen-
der: »Globale Märkte sowie Massenkonsum, 
Massenkommunikation und Massentouris-
mus sorgen für die weltweite Diffusion von 
oder Bekanntschaft mit standardisierten Er-
zeugnissen einer (überwiegend von den USA 
geprägten) Massenkultur«, schreibt Haber-
mas in seinem bemerkenswerten Aufsatz 
»Die postnationale Konstellation und die 
Zukunft der Demokratie«, und weiter: »Die-
selben Kulturgüter und Konsumstile, diesel-
ben Filme, Fernsehprogramme und Schla-
ger breiten sich über den Erdball aus; diesel-
ben Pop-, Techno- oder Jeansmoden erfassen 
und prägen die Mentalität der Jugend noch in 
den entferntesten Regionen; dieselbe Spra-
che, ein jeweils assimiliertes Englisch, dient 

als Medium der Verständigung zwischen den 
entlegensten Dialekten. Die Uhren der west-
lichen Zivilisationen geben für die erzwun-
gene Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen 
den Takt an. Der Firnis einer kommodifi-
zierten Einheitskultur legt sich nicht nur auf 
fremde Erdteile. Er scheint auch im Westen 
selbst die nationalen Unterschiede zu nivel-
lieren, so dass die Profile der starken einhei-
mischen Kulturen immer mehr verschwim-
men.« Doch bemerkt Habermas zugleich eine 
damit verbundene dialektische Bewegung. Es 
entstünde nämlich im gleichen Zuge auch 
eine Unzahl regional sich differenzierender 
und abgrenzender Subkulturen. Habermas 
schreibt: »In Reaktion auf den uniformieren-
den Druck einer materiellen Weltkultur bil-
den sich oft neue Konstellationen, die nicht 
etwa bestehende kulturelle Differenzen ein-
ebnen, sondern mit hybriden Formen eine 
neue Vielfalt schaffen.«

In Deutschland macht man es sich in eini-
gen Kreisen sehr einfach, indem man für den 
Untergang des Abendlandes – und sie mei-
nen damit pars pro toto Deutschland oder 
gar die deutsche Nation – der Überstülpung 
amerikanischer Lebensweisen die Schuld zu-
weist. Das ist einfach und bringt schnell Bei-
fall. Aber so stimmt es einfach nicht. Dahin-
ter steckt ein anderes Problemfeld. In dem 
unterstellten Maße ist in Europa offenbar 
nur Deutschland von dieser Amerikanisie-
rung betroffen und warum Island, Tschechi-
en, Spanien oder die Türkei nicht?

Für die deutsche Entwicklung bis heute 
gibt es viele und komplexe Gründe. Nicht nur 
die mit der Teilung Deutschlands nach 1945 
einsetzende Form des Kampfes zweier un-
terschiedlicher, auf den eigenen Wohlstand 
bedachten, Unterstützungen durch die ideo-
logischen Kampfhähne aus den USA und der 
UdSSR hat eine vernünftige Herausbildung 
oder Entwicklung einer vernünftigen natio-
nalen Identität behindert, auch der bis heu-
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te anhaltende Verdrängungsmechanismus in 
der Auseinandersetzung mit der deutschen 
Kulturgeschichte (mit all ihren schönen und 
mit all ihren grässlichen Bestandteilen) ist 
eine fortwährende und anhaltende Blockade. 
Der fließende Übergang in Deutschland vom 
nationalen Prinzip, welches sich im 19. Jahr-
hundert herausbildete, zum Nationalismus 
erschütterte die integrative Funktion des Na-
tionalen. Historiker Jürgen Kocka kommt zu 
dem Schluss: »Diese nationale Tradition bie-
tet wenig Anknüpfungspunkte – leider.« Eine 
weitere Beobachtung macht Kockas Kollege 
Koselleck, wenn er Deutschland eine beson-
dere Position im Chor der Nationen zuweist. 
Anders als in Großbritannien, Frankreich, 
Polen oder Italien hat sich für Koselleck in 
Deutschland das föderale Prinzip gegen das 
nationale behauptet: »Und es sind die föde-
ralen Strukturen, die über Jahrhunderte hin-
weg verhindert haben, dass sich so etwas wie 
eine deutsche Staatsnation im modernen de-
mokratischen Sinne gebildet hat[te].« Ähn-
lich bei Kocka: »Der Nationalstaat war nie-
mals die Regel in der deutschen Geschichte.«

Man muss sich aber auch nicht unbedingt 
als Nation konstituieren und kann dennoch 
eine Identität haben. Die deutsche Kul-
tur ist keinesfalls bloß ein außengesteuer-
tes Patchwork. Es gibt in Deutschland lang-
fristige, gute und zu erhaltende Traditio-
nen. Für die gegenwärtige Situation sollte 
man daher die Bereiche unterscheiden, in 
denen die amerikanische Kultur zum Bei-
spiel in Deutschland präsent ist. Dazu ge-
hören fast durchweg nicht die Neue-Musik-
Szene oder die Orchester- und Theaterland-
schaften – wie insgesamt nicht die Kultur-
bereiche, die sich aus dem Verständnis der 
selbstverfassten bürgerlichen Öffentlich-
keit entwickelten; wohl aber die Elemente 
der Massenkultur wie Film, Fernsehen und 
immer mehr auch selbst der öffentlich-recht-
liche Rundfunk. Die Neuerfindung einer ei-

genen nationalen Massenkultur dagegen ist 
zum Scheitern verurteilt. Zu denken ist bei-
spielsweise an Hanns Eisler und Johannes 
R. Bechers »Neue Deutsche Volkslieder« An-
fang der 1950er Jahre des letzten Jahrhun-
derts. Aber es ist auch prinzipiell ein Prob-
lem der modernen industriellen Gesellschaf-
ten, dass sie aus eigener Kraft keine Traditi-
onen mehr bilden können. Neue Volkslieder 
gibt es seit Beginn des 20. Jahrhunderts in 
diesen Gesellschaften überhaupt nicht mehr.

Wie schnell allein die Kultur der DDR im 
angeblich geeinten Deutschland begraben 
worden ist, lässt für die Zukunft nichts Gu-
tes ahnen. Unter den Vorzeichen einer neuen 
gemeinsam erstellten gesamtdeutschen Ver-
fassung wäre die Chance ungleich größer ge-
wesen, den Staat zu einen und mit sich selbst 
auszusöhnen. So jedenfalls gärt es unter der 
administrativ vorgeblich beruhigten Ober-
fläche. Ost- und West-Dialoge können dabei 
im Nachhinein zwar die Probleme aufdecken, 
Verständnis wecken, sie bleiben aber ohne 
politische Arbeit Randphänomene.
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Zur Bedeutung der Kultur  
für die globale Ordnung 
Gedanken zu der UNESCO-Konvention 
zum Schutz kultureller Vielfalt 
Bernhard Freiherr von Loeffelholz — Politik & Kultur 4/2005 
 
 

Der in Gang gekommene Diskussionsprozess 
zur Erarbeitung einer UNESCO-Konvention, 
die die kulturelle Vielfalt in der Welt schüt-
zen soll, ist außerordentlich wichtig und not-
wendig. Er ist wichtig, um den Stellenwert 
der Kulturen für die Weiterentwicklung der 
Menschheit bewusst zu machen und er ist 
notwendig, um das Verhältnis von Welthan-
delsorganisation (WTO) und UNESCO in ein 
dynamisches Gleichgewicht zu bringen.

Kultur ist im weitesten Sinne die Art und 
Weise, wie wir miteinander umgehen. Geis-
tesgeschichtlich religiösen Ursprungs, haben 
die Kulturen der Welt über die Jahrhunderte 
kategorische Werte hervorgebracht, aus de-
nen politische und wirtschaftliche Systeme 
entstanden sind. Das System der Marktwirt-
schaft entsprang demselben Geist der Auf-
klärung wie unser politisches System der De-
mokratie: Jedermann ist gleich vor dem Ge-
setz und besitzt das aktive ebenso wie das 
passive Wahlrecht. Jedermann soll als Anbie-
ter ebenso wie als Nachfrager freien Markt-
zugang haben Beide Systeme sind Subsys-
teme europäischer Kultur. Mit dem Pietis-
mus haben sie in den Vereinigten Staaten 
von Amerika eine eigene starke Ausprägung 
gefunden, die seit Ende des Zweiten Welt-
krieges mit mehr oder weniger Erfolg welt-
weite Gültigkeit beansprucht. Kultur und 
Wirtschaft stehen in ständiger Wechselwir-

kung zueinander. Kultur ist die qualitative, 
Wirtschaft die quantitative Kategorie. Kultur 
reicht von Sitten und Gebräuchen über die 
Gestaltung unserer Umwelt, unserer gesell-
schaftlichen Einrichtungen, unserer Produk-
te bis zur Kunst als dem kreativsten Bereich. 
Sie ist der Nährboden, auf dem wirtschaftli-
che und politische Systeme wachsen. Sie ist 
aber ihrerseits wiederum abhängig von wirt-
schaftlichen und politischen Bedingungen, 
von wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
technologischen Entwicklungen. 

Wenn die Kultur und die Wirtschaft im 
Gleichgewicht sind, blühen beide. Die USA 
haben dies als klassisches Einwanderungs-
land durch Einschmelzung der Kulturen al-
ler Einwanderer in einen »American Way 
of Life« erreicht. Voraussetzung dafür war 
von Anfang an die Bereitschaft zum Neu-
beginn bei den Ankömmlingen, die sich von 
den Gegebenheiten in ihren Herkunftslän-
dern abgewandt hatten. Die pragmatische 
Grundhaltung und der große wirtschaftli-
che Erfolg der Amerikaner haben bei auf-
strebenden Eliten in vielen Teilen der Welt 
die Übernahme amerikanischer Marktre-
geln gefördert. Sie haben über die neolibe-
rale Wirtschaftswissenschaft der Chicagoer 
Schule in alle internationalen Wirtschafts-
verträge und Weltorganisationen, so auch 
in die Welthandelsorganisation , und sogar 
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in die Kommission der Europäischen Union 
Eingang gefunden. Sie beanspruchen abso-
lute Priorität für die Weltordnung nicht nur 
im Außenverhältnis der Staaten zueinander 
sondern, mit dem Endziel totaler Liberalisie-
rung, auch im Umgang der Menschen mit-
einander. Es liegt in der Logik dieses Pro-
zesses, dass mehr und mehr demokratische 
Macht durch wirtschaftliche Macht, Staats-
bürger durch Marktteilnehmer, Wählerstim-
men durch Kaufkraft ersetzt werden. 

Die gewachsenen Kulturen sind aber für 
Länder und Regionen in aller Welt seeli-
sche und geistige Kraftquellen ihrer Iden-
tität und ihres Selbstbewusstseins und da-
mit auch eigenständiger Kreativität im glo-
balen Wettbewerb. Diese Kraftquellen sind 
öffentliche Güter der Völker und unveräu-
ßerlich wie die Menschenrechte. Deshalb 
muss in die GATS-Verhandlungen der WTO, 
der von der UNESCO-Konferenz aufgezeig-
te Doppelcharakter kultureller Güter einer-
seits als Bedeutungsträger geistiger Werte 
und Lebensweisen, andererseits als Handels-
ware Eingang finden. Die Ideologen der to-
talen Liberalisierung übersehen, dass nicht 
das billigste Angebot, woher immer es kom-
me, sondern die kreativen und produktiven 
Kräfte im Lande das Wohlergehen der Men-
schen nachhaltig sichern. Die neoklassische 
Wirtschaftstheorie und Handelspolitik, die 
auf dem verkümmerten Menschenbild des 
»homo oeconomicus« aufbaut, lässt die kul-
turellen Grundlagen des Wirtschaftens außer 
Acht. Daher ist den Protagonisten der Globa-
lisierung, die das Heil für die Menschen aus-
schließlich in Vorteilen für Aktionäre und 
Konsumenten suchen, das Kulturdefizit ih-
res Menschenbildes bewusst zu machen. Der 
Mensch ist mehr als Humankapital und Ver-
braucher. Lebensinhalt und Freude gewinnt 
er auf der Suche nach Sinn und in der Ver-
wirklichung von Werten als Gestalter eige-
ner Ideen und auch in der Anerkennung des-

sen, was er gestaltet. Die herrschende Wirt-
schaftstheorie hat sich zu einer Scholastik 
verfestigt, welche mit mathematischer Logik 
gleichsam naturwissenschaftliche Gültigkeit 
beansprucht. Damit hat sie die Anschlussfä-
higkeit an andere Wissenschaften verloren, 
die das in Wirklichkeit sehr viel komplexere 
Fühlen, Denken und Handeln der Menschen 
untersuchen und erklären. 

Der Klassiker der marktwirtschaftlichen 
Theorie, Adam Smith, erwartete von der »un-
sichtbaren Hand des Marktes« die beste Allo-
kation der Produktionsfaktoren – Boden, Ar-
beit, Kapital – zur Versorgung der Nachfra-
ger. Bei ihm findet man keinen »homo oe-
conomicus«. Smith war als Moralphilosoph 
von der Autonomie ethischer und ästheti-
scher Werte überzeugt, die er aus der inners-
ten Natur des Menschen letztlich von göttli-
chen Geboten ableitete. 

Wenn das Wirtschaften sich von der Kul-
tur trennt, kommt es zu Brüchen. Wir können 
das seit Jahrzehnten in weiten Teilen Afrikas 
und anderen Regionen der Dritten Welt be-
obachten. Seit die Alternative kommunisti-
scher Weltherrschaft nicht mehr droht, spü-
ren wir in den alten Industrieländern immer 
mehr die Verdrängung kultureller Werte mit 
wirtschaftlichen Argumenten. Die unsicht-
bare Hand des Marktes ist bei den Neoklas-
sikern zur sichtbaren Faustregel für alles 
menschliche Streben erstarrt. Aus ursprüng-
lich Menschen befreiendem liberalem Den-
ken ist ein neuer Totalitarismus entstanden, 
der die Menschen bis in die höchsten Ent-
scheidungsebenen von verantwortlichen Ge-
staltern ihres Unternehmens zu Funktionä-
ren der kurzfristigen Gewinnmaximierung 
degradiert. 

Um das für beide Seiten nötige Gleichge-
wicht zwischen Kultur und Wirtschaft her-
zustellen, plädiere ich dafür, dass nicht nur 
Kultureinrichtungen wirtschaftlich evalu-
iert werden, sondern dass auf der Grundla-
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ge autonomer kultureller Wertesysteme mit 
gleichem Recht das Funktionieren des Wirt-
schaftssystems evaluiert wird. 

Unter kulturellen Gesichtspunkten gibt es 
reichlich Anlass zu Kritik am realen Kapita-
lismus wie seinerzeit am realen Sozialismus – 
umso mehr, als der Kapitalismus in ähnlicher 
Weise auf Abwege geraten ist, wie vordem 
der Sozialismus. Beiden gemeinsam sind der 
Mythos des Eigentums und der Glaube an 
die Planbarkeit der Wirtschaft. Die Kommu-
nisten glaubten, dass der Staat als Eigentü-
mer der Produktionsmittel die besten Wirt-
schaftsergebnisse erreichen könne, die Neo-
liberalen glauben, dass der Shareholder als 
Eigentümer mit dem Streben nach Gewinn-
maximierung die rationellste Nutzung der 
Ressourcen erbringen könne. 

Nachdem sich die staatliche Planung und 
Kontrolle durch Parteika der als ineffizient 
erwiesen hat, haben wir heute in den Groß-
unternehmen private Planung und Kontrol-
le durch Berater. Beiden gemeinsam ist die 
Außensteuerung durch Personen, die in der 
Regel nicht für die Auswirkungen ihrer Ein-
flussnahme einzustehen haben. Suboptimal 
bleibt vor allem Planung im Bereich der For-
schung. Wissenschaftliche Ergebnisse sind 
nicht planbar und oft von Zufällen abhän-
gig. Im Vergleich zu mittelständischen Un-
ternehmen sind dann auch die eigenen For-
schungsleistungen von Großunternehmen 
seit der Ausrichtung auf die kurzfristige Ma-
ximierung des Shareholder-Value immer be-
scheidener geworden. 

Fredmund Malik, herausragender Unter-
nehmensberater, der an der Universität St. 
Gallen lehrt, schrieb am 27.04.2005 im Mana-
ger Magazin: »Wir haben längst nicht mehr, 
was in einer sinnvollen Weise als Kapitalis-
mus bezeichnet werden kann. Wir haben et-
was Schlimmeres, nämlich einen primitiv-
vulgären Geldökonomismus, das heißt ein 
Wirtschaftsdenken, das alles auf nur gera-

de eine Größe reduziert, nämlich Geld. Geld, 
und nicht Kapital ist es, was das Denken und 
das Handeln dominiert.« 

Damit kommt es nicht mehr im Sinne 
von Adam Smith zu einer optimalen Faktor-
allokation. Unter derzeitiger Steuerung der 
Weltwirtschaft durch den globalen Kapital-
markt gleichen die Neoklassiker Zauberlehr-
lingen, die immer mehr Finanzmittel in die-
selbe Ecke kehren, fort von dauerhafter In-
vestition in neue Unternehmen und Produk-
te, in gemeinnützige, kulturelle, forschende 
und Bildungseinrichtungen, die Erkenntnis 
suchen und vermitteln, hin zur Zusammen-
ballung von immer mehr Geld für Mergers 
und Acquisitions. 

Dies hat natürlich Folgen für die Vielfalt 
der Unternehmenskulturen. Mergers, Zer-
schlagungen und Teileverwertungen zerstö-
ren organisch gewachsene Firmen, vernach-
lässigen unter standardisierter auswärtiger 
Beratung individuelle Produkt- und Kunden-
erfahrung und hinterlassen häufig sterile Un-
ternehmen. 

Kapital wird von Unternehmern investiert, 
um Arbeitsplätze zu schaffen und zu produ-
zieren. Was wir seit Jahren erleben, bezeich-
net Malik als eine der größten Kapitalver-
nichtungen, vor allem in den wirtschaftspo-
litisch als Vorbild gepriesenen Vereinigten 
Staaten, wo die Nettoinvestitionsquoten seit 
Jahren die niedrigsten sind seit dem Zweiten 
Weltkrieg. In der Tat ist es erstaunlich, dass 
die herrschende Wirtschaftswissenschaft 
und die ihre Lehre verbreitenden Medien, 
gefolgt von Politikern aller Parteien, nicht 
zu unterscheiden vermögen zwischen gestal-
tungsfreudigen Unternehmern, die Arbeits-
plätze und Werte schaffen und die dafür Ka-
pital und offene Märkte brauchen auf der ei-
nen Seite und Gewinnmaximierungsfunkti-
onären auf der anderen Seite, deren Denken 
und Trachten nur auf kurzfristige Verwer-
tung gerichtet ist und die dafür immer ge-
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waltigere Summen für Fusionen und Unter-
nehmenskäufe der dauerhaften Investition 
entziehen. Es sollte eigentlich Volkswirte 
nachdenklich machen, dass z. B. die Deut-
sche Bank 2004 ihre Forderungen aus dem 
Kreditgeschäft um 48 Prozent reduziert hat 
und ihren Gewinn hauptsächlich mit Trans-
aktionen am internationalen Kapitalmarkt 
verdient. Nicht der Kunde, der risikofreudi-
ge Unternehmer, ist König – ihm verweigert 
oder verteuert das System Kredite und er-
möglicht gar ihren Verkauf an andere Gläu-
biger – sondern der Shareholder. Unverkenn-
bar muss auch das Streben nach der Erwirt-
schaftung einer Eigenkapitalrendite von 25 
Prozent zur Vernichtung oder Verhinderung 
all der Arbeitsplätze führen, die eine gerin-
gere Rendite erwarten lassen. Das bedeutet 
auch, dass wir weniger Wirtschaftswachs-
tum haben als bei niedrigerer Kapitalrendi-
te möglich wäre. 

Als wir in Deutschland noch Vollbeschäf-
tigung hatten, waren Vorstände und Aktionä-
re, aber auch Kunden, Mitarbeiter und Fiskus 
mit einer Rendite von 8 bis 10 Prozent zufrie-
den. Damals zahlten die Großunternehmen 
noch Steuern in Deutschland und Mitarbei-
ter hatten noch Freiräume zur ideenreichen 
Gestaltung und Freude an der Arbeit, die ih-
nen heute durch Leitlinien, strikte Vorgaben 
umfangreiche Berichtspflichten und stän-
dige Kontrollen genommen werden. Unser 
modernes Wirtschaftssystem ist vor allem 
technologisch modern. Geistesgeschichtlich 
tendiert es eher zu einem Rückfall in das 19. 
Jahrhundert, wenn es die Erfahrungen, die zu 
Kommunismus und Nationalsozialismus ge-
führt haben, missachtet. Es ist auch kein ech-
ter Liberalismus, wenn alle Ziele der Wirt-
schaft unterstellt werden sollen. Malik sagt 
mit Recht, dass echter Liberalismus nieman-
dem vorschreibt, wonach er sich zu richten 
hat. Niemand habe deutlicher gesagt als der 
große Liberale und Nobelpreisträger Fried-

rich von Hayek, dass letztlich alle Ziele nicht 
ökonomischer Natur seien. Die internationa-
le Diskussion um die UNESCO-Konvention, 
aber auch die politische Auseinandersetzung 
um den Stellenwert der Kultur in Deutsch-
land und in Europa sollten in diesem Sinne 
dem Verhältnis von Kultur und Wirtschaft 
mehr Aufmerksamkeit widmen. 

Konkret erschiene mir sehr wünschens-
wert, dass eine substantielle Konvention 
zum Schutz kultureller Vielfalt von mög-
lichst vielen Mitgliedsstaaten der UNESCO 
bald unterzeichnet wird, und dass Vertreter 
der UNESCO künftig beratend zu Verhand-
lungen der WTO und auch anderer interna-
tionaler Wirtschaftsinstitutionen zugelas-
sen werden. 



30 TTIP, CETA & Co. – Die Auswirkungen der Freihandelsabkommen auf Kultur und Medien 

Culture unlimited 
Anmerkungen zur Kulturpolitik  
in Zeiten der Globalisierung
Max Fuchs — Politik & Kultur 2/2003  
 
 
 
 

Nationale Kulturpolitik hat schon längst Pro-
bleme der Globalisierung zu bewältigen. Der 
Deutsche Kulturrat verfolgt als Spitzenver-
band der deutschen Kulturverbände in ers-
ter Linie die Aufgabe, für Künstler und Kul-
tureinrichtungen in Deutschland solche 
Rahmenbedingungen herstellen zu helfen, 
die die künstlerische und kulturelle Arbeit 
fördern und unterstützen. Trotz des Fach-
ausschusses Europa geht es also primär um 
eine kulturelle Ordnungspolitik auf nationa-
ler Ebene. Doch macht sich trotz dieser Kon-
zentration der Verbandsaufgaben längst eine 
internationale Dimension in fast allen Ver-
bands-Aktivitäten bemerkbar. Um nur einige 
Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit zu 
benennen: Im Urheberrecht haben wir eine 
Stellungnahme zur Umsetzung einer ent-
sprechenden EU-Richtlinie verfasst. Eben-
so ist inzwischen das Kürzel GATS in fast je-
der Gremiensitzung präsent. Und wenn wir 
uns nunmehr mit der Überarbeitung unserer 
»Konzeption Kulturelle Bildung« befassen, 
dann tun wir dies natürlich vor dem Hinter-
grund der PISA-Studie, einer großen interna-
tionalen Vergleichsstudie, die von einem der 
bislang eher anonym wirkenden, allerdings 
immer schon äußerst einflussreichen global 
player nicht nur der Wirtschafts-, sondern 
auch und gerade der Bildungspolitik durch-
geführt wurde. 

Auch inhaltlich bewegen wir uns bei diesem 
letztgenannten Projekt bereits in globalisier-
ten Kontexten. Denn Leitlinie unseres Projek-
tes wird unsere Positionierung »Kulturelle Bil-
dung im digitalen Zeitalter« sein. In diesem Pa-
pier haben wir zwei Themen auf Grund ihrer 
besonderen gesellschaftlichen Relevanz be-
tont: die Frage nach der kulturellen Identität 
und das Problem der Medienkompetenz. Bei-
de Themen werden durch Prozesse der Glo-
balisierung in besonderer Weise forciert: Kul-
turelle Identität wird nicht nur angesichts des 
dynamischen sozialen und kulturellen Wan-
dels, sondern auch durch die internationalen 
Migrationsprozesse zu einer nationalen Her-
ausforderung; und die Frage nach der Medien-
kompetenz wird durch das Globalisierungsme-
dium schlechthin, nämlich durch das Internet, 
erheblich forciert. Beide Themenstellungen 
standen daher zu Recht im Zentrum der Ta-
gung »Grenzenlos Kultur – Culture unlimited«. 

Ich kann an die komplexe Diskussion über 
Globalisierung noch nicht einmal skizzieren, 
sondern ich will nur vier Punkte benennen, 
die eine Kulturpolitik in Zeiten der Globali-
sierung berücksichtigen muss: 

1. Globalisierung als internationale Vernet-
zung aller Bereiche des menschlichen Lebens 
hat möglicherweise ihren Kern in der ökono-
mischen Globalisierung, also in dem Netz-
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werk der Finanz-, Produktions-, Absatz- und 
Arbeitsmärkte. Doch sind gleichermaßen die 
Auswirkungen im Sozialen, in der Politik und 
in der Kultur zu berücksichtigen. Es entste-
hen zudem im Zuge der Globalisierung neue 
Formen der Produktion und der Unterneh-
mensorganisation. Damit verbunden sind 
neue Kompetenzanforderungen an uns alle, 
zu denen wir uns bewusst verhalten müssen. 
Gleichzeitig bestehen jedoch die alten sozi-
alen Konflikte fort. Die Globalisierung be-
schert uns also ein Nebeneinander neuer und 
alter Probleme. Sie liefert uns möglicherwei-
se jedoch auch neue Lösungsmöglichkeiten. 

2. Durch die Globalisierung verlieren klas-
sische Kategorien der Gesellschaftsanalyse 
nicht ihre Relevanz. So bedeutet insbeson-
dere die Durchsetzung einer global agieren-
den Ökonomie nicht das Ende des Gegensat-
zes zwischen Arm und Reich. Es scheint viel-
mehr vieles darauf hinzuweisen, dass sich der 
Gegensatz gleich doppelt verschärft. Dieter 
Senghaas, prominenter Entwicklungstheore-
tiker, schreibt etwa kürzlich in der Zeitschrift 
»Aus Politik und Zeitgeschichte« von einer 
»Globalisierung de luxe« und einer »Globa-
lisierung für Arme«. Er zielt damit auf die 
Tatsache, dass es Globalisierungsgewinner 
und -verlierer gibt. Und dies gilt sowohl auf 
je nationaler Ebene, es gilt jedoch auch im 
Hinblick auf den herkömmlichen weltweiten 
Gegensatz zwischen reichem Norden und ar-
men Süden.

3. Es scheint auch so zu sein, dass sich ein 
ebenfalls klassischer Gegensatz, nämlich 
der zwischen Kultur und Wirtschaft, unter 
Bedingungen der Globalisierung verschärft. 
Dies geschieht zu einer Zeit, in der gera-
de in Deutschland wichtige Annäherungen 
beider Gesellschaftsfelder erfolgt sind. Es ist 
dabei nicht die Wirtschaft schlechthin, son-
dern eine bestimmte Vorstellung von Wirt-

schaft, nämlich die Ideologie des Neolibera-
lismus, die einer Zusammenarbeit von Kul-
tur und Wirtschaft nicht zuträglich ist. Dies 
liegt an dem Universalitätsanspruch, der die-
ser ökonomischen Denkweise inhärent ist: 
nämlich alle Produkte und Dienstleistungen 
ausschließlich als Waren anzusehen und zu 
glauben, dass ein (freier) Markt die ideale 
Organisationsform für alle Waren ist. Da-
mit bin ich bei der vermutlich größten Ge-
fahr, die einen Kulturbereich, so wie er sich 
in Deutschland, aber auch in anderen Län-
dern entwickelt hat, bedroht, nämlich seine 
umstandslose Einbeziehung in die Deregu-
lierungsabkommen, wie sie auf der Ebene der 
WTO (World Trade Organisation) erarbeitet 
werden. Offensichtlich bin ich nunmehr bei 
GATS (General Agreement on Trade with Ser-
vices) angekommen. 

4. Im ungünstigsten Fall ist der Kulturbe-
reich gleich doppelt von GATS betroffen. 
Denn zu den Dienstleistungen werden nicht 
nur Kultur-»Waren«, sondern es wird auch 
Bildung dazu gerechnet. Für kulturelle Bil-
dungsarbeit, die im Überschneidungsbereich 
der beiden Politikfelder Kultur und Bildung 
liegt – man sollte noch die Jugendpolitik an-
führen, deren Angebote ebenfalls unter GATS 
zu fallen drohen –, besteht daher die Gefahr 
einer vollständigen Kommerzialisierung. Der 
Markt – der oft genug über Anti-Monopolge-
setze gegen seine heftigsten Befürworter ver-
teidigt werden muss – ist sicherlich für vie-
le ökonomische Verteilungsprobleme ein ge-
eignetes Instrument. Allerdings sind wichti-
ge kultur- und bildungspolitische Ziele wie 
Chancengleichheit oder freie allgemeine Zu-
gangsmöglichkeiten gerade nicht durch ihn 
zu realisieren. 

Im Rahmen der Tagung »Culture unlimited« 
(13.–15.12.2002), die vom Deutschen Kultur-
rat, der Bundeszentrale für politische Bil-
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dung und dem Goethe Institut veranstaltet 
wurde, ging es vor allem auch um die kultur-
politischen Schlussfolgerungen aus der Glo-
balisierung. Es ist dabei für mich selbst ein 
wenig überraschend, dass sich als kulturpoli-
tisches Fazit die Idee eines kulturpolitischen 
Rahmenkonzeptes aus dieser Tagung erge-
ben hat, das anspruchsvolle kulturtheoreti-
sche Überlegungen mit ganz pragmatischen 
ordnungspolitischen Handlungsvorschlägen 
verbindet. Die Begrifflichkeit einer Nationa-
len Koalition ist dabei eine Kopie der »Na-
tional Coalition for the Right of the Child«. 
Und dies hat Gründe, die bei Skizzierung die-
ses (subjektiven!) Fazits deutlich werden. Ich 
will dies in fünf Punkten tun. 

Gemeinsame Begrifflichkeit 
Deutschland ist nicht nur reich an Kulturen, 
sondern auch reich an Kulturdiskursen. Dies 
hat zur Folge, dass kaum einer der Begriffe, 
den die Kulturpolitik verwenden muss, un-
strittig oder zumindest eindeutig ist. In der 
internationalen kulturpolitischen Diskussi-
on kann sich diese nationale Begriffskonfu-
sion leicht multiplizieren. Diese Vielfalt ist 
durchaus ein politischer Nachteil. Denn ein 
Fazit der Analyse der unterschiedlichen Glo-
balisierungstendenzen besteht meines Er-
achtens darin, dass diese Prozesse politisch 
gestaltet werden können – eben weil sie kei-
ne Naturereignisse sind. Eine solche politi-
sche Gestaltung kann jedoch nur im Konzert 
der unterschiedlichen Nationen und Staa-
ten, der nationalen und internationalen Or-
ganisationen der Zivilgesellschaft und in-
ternationaler Zusammenschlüsse erfolgen. 
Daraus folgt, dass das Vorgehen von Joyce 
Zemans sinnvoll ist: sich nämlich auch bei 
nationalen kulturpolitischen Konzeptionen 
auf die Begrifflichkeit der UNESCO einzulas-
sen. Alle Dokumente in diesem Kontext defi-
nieren Begriffe wie »Kulturpolitik«, »Kultur« 
oder »kulturelle Identität« auf der Höhe der 

fachwissenschaftlichen Diskussion, vermei-
den etwa »Container-Begriffe« im Sinne von 
Ulrich Beck. Gerade bei »Kultur« besteht die 
Gefahr, darunter etwas Statisches, Homoge-
nes und Abgrenzbares zu verstehen, anstatt 
das Heterogene, das Interkulturelle und das 
Dynamische zu betonen. Über Inhalte und 
Ziele von Kulturpolitik wird man natürlich 
weiter streiten müssen. Doch scheinen mir 
nationale Sonderwege, die bewusst den in-
ternationalen Diskussionsstand auch über 
Begrifflichkeiten ignorieren, eher in die Pro-
vinzialität zu führen. Meine These: Bei der 
kulturpolitischen Gestaltung der Globalisie-
rung ist eine kulturpolitische Globalisierung 
im Sinne einer gemeinsamen Begrifflichkeit, 
so wie sie die UNESCO verwendet, hilfreich. 

Vom Wert der Künste und der Kultur 
Alle kulturpolitischen Konzepte und Maß-
nahmen basieren auf der Grundüberzeugung, 
dass »Kultur« und »Kunst« in der Gesellschaft 
notwendig sind. Insbesondere leistet eine 
künstlerisch-ästhetische Praxis Unverzicht-
bares für das Gedeihen des Einzelnen (kul-
turelle Bildung) und der Gemeinschaft. Ge-
rade in Deutschland waren wir es über Jahr-
zehnte gewohnt, dass dieser Grundkonsens 
auch außerhalb des Kulturbereichs nicht in 
Frage gestellt wird. Dies scheint sich nun-
mehr zu ändern. So hat der Finanzsenator 
von Berlin einer Meldung des Tagesspiegels 
vom 14.12.2002 zufolge Deutschlands Inten-
danten kürzlich als »Hunde an den öffent-
lichen Futtertrögen« bezeichnet. Peter von 
Becker schreibt dazu in seinem Leitartikel 
(»Nicht Verdi spielt die Musik«): »Das Klima 
wird rauer, doch merkwürdigerweise bellen 
die Künstler kaum zurück. Man leidet halb-
laut, diskutiert depressiv oder verfasst zu-
sammen mit Gewerkschaftlern und Kulturde-
zernenten ein samtpfötiges Memorandum.« 
Dieses Beispiel scheint mir exemplarisch zu 
sein für die Stimmung der Kulturverantwort-

http://de.wiktionary.org/wiki/mein
http://de.wiktionary.org/wiki/erachten
http://de.wiktionary.org/wiki/erachten
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lichen in diesem Land: Sie scheinen selbst 
ihrer Sache unsicher zu sein, zweifeln gele-
gentlich am Nutzen der künstlerischen An-
gebote, reagieren zumindest enerviert oder 
defensiv auf kritische Nachfragen nach dem 
Nutzen ihrer Arbeit. Dabei ist es in einer de-
mokratischen Gesellschaft nicht unanstän-
dig, öffentliche Ausgaben – auch für den Kul-
turbereich – legitimieren zu müssen. Meine 
These ist daher: Wir brauchen eine Kampa-
gne, die den Wert der Künste und der Kultur 
in der Gesellschaft überzeugend vermittelt. 

Zwei internationale Strategien 
Die Hypothese von der »kulturellen Viel-
falt als Reichtum einer Gesellschaft und der 
Menschheit insgesamt« hat international zu 
zwei sich komplementär ergänzenden Stra-
tegien geführt. Die erste Strategie ist eine 
Verhinderungsstrategie. Viele kulturwissen-
schaftliche Argumentationen laufen darauf 
hinaus, dass die Globalisierung das Lokale 
nicht nur nicht verdrängt, sondern ihm ge-
radezu zu neuen Ehren verhilft (»Glokalisie-
rung«), es also nicht zu der oft befürchteten 
weltweiten Standardisierung und Homoge-
nisierung des Kulturellen kommt. Tatsche ist 
aber auch, dass der weltweite Kulturmarkt 
regional oder sogar national begrenzte kul-
turelle Ausdrucksformen behindert oder so-
gar zerstört. Die erste Strategie zielt daher 
darauf, die immer wieder hervorgehobene 
Aussage »Kulturwaren sind Waren eigener 
Art« wirksam werden zu lassen. Das bedeu-
tet insbesondere, dass Kultur und Bildung 
aus den GATS-Verhandlungen ausgeklam-
mert werden sollen. In dieser Richtung gibt 
es inzwischen zahlreiche nationale und auch 
internationale Initiativen. Wichtig ist auch 
die Brixen-Erklärung der europäischen Re-
gionalminister für Kultur und Bildung vom 
18.10.2002, in der gefordert wird, »dass die 
von demokratischen Gemeinwesen unterhal-
tenen Dienste in den Bereichen Bildung, Kul-

tur und Medien zukünftig von der Behand-
lung im GATS ausgenommen werden« (Ziffer 
22). Ich bin nicht sicher, ob sich die Kultur-
staatsministerin Weiss [Amtszeit 2002–2005, 
d. Red.] in Verbindung mit dem Bundeswirt-
schaftsminister energisch genug in diese 
Verhandlungen eingemischt hat. Die Bun-
desregierung kann dies ohnehin nur indirekt 
tun, da die WTO-Verhandlungs-Vollmacht 
bei der EU-Kommission liegt. Und hier ist zu-
mindest darauf hinzuweisen, dass die Brixen-
Erklärung ein gewisses Maß an Misstrauen 
gegenüber der EU-Verhandlungsstrategie 
hat, sofern es um die Abschwächung von Li-
beralisierungstendenzen in der Wirtschaft 
geht (Nr. 23). Die zweite Strategie, die eben-
falls in der Brixen-Erklärung angesprochen 
und die vehement von einem größeren Kreis 
von UNESCO-Mitgliedsstaaten verfolgt wird, 
ist die Weiterentwicklung der »Allgemeinen 
Erklärung zur kulturellen Vielfalt« zu einer 
Konvention. Die Argumentation ist die bis-
her skizzierte: 

 •  Kulturelle Vielfalt ist Reichtum, 
 •  Globalisierung bedroht diese  
Vielfalt. Eine wichtige Schluss- 
folgerung ist dann die 

 •  Forderung nach dem Ausbau regionaler 
und nationaler Kulturwirtschaften. 

Grundlage für eine solche Konvention könn-
te ein erster Entwurf eines informellen Netz-
werks von Kulturministern sein (INCP: In-
ternational Network on Cultural Policy), der 
im September 2001 in Luzern verabschiedet 
worden ist (Titel: »An International Instru-
ment on Cultural Diversity«). In diesen Ent-
würfen eines »International Instruments« 
begegnen uns zahlreiche bekannte Vorschlä-
ge zum Schutz des Kulturbereichs: Quotie-
rungen im Film und in Rundfunkanstalten 
zu Gunsten nationaler Kulturproduktionen, 
Unterstützung des nationalen Handels mit 
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Kunstwaren. Zu diesem Kontext gehört der 
Kampf für die Erhaltung der Buchpreisbin-
dung ebenso wie der halbe Mehrwertsteuer-
satz für Kulturgüter. Der Vorteil, den ich in 
einem solchen kulturpolitischen Rahmen-
konzept sehe, ist zum einen, dass man sich 
mit einer nationalen Strategie in eine inter-
nationale Bewegung einklinkt und so mehr 
Durchsetzungskraft gewinnt. Zum anderen 
könnten in einem solchen Rahmenkonzept 
viele Einzelmaßnahmen gebündelt werden, 
die ansonsten etwas beliebig und bezie-
hungslos erscheinen. 

Öffentliche Verantwortung:  
Fördern, was es schwer hat! 
Artikel 15 des erwähnten Kulturministerent-
wurfs eines »Instruments für die Erhaltung 
der kulturellen Vielfalt« fordert unter dem 
Titel »Financial Support«, dass Staaten auch 
weiterhin Kunst und Kultur fördern können 
dürfen. Kultur braucht eine funktionsfähige 
Kulturwirtschaft. Doch wird damit nur ein 
Teil des kulturellen Angebots in der Gesell-
schaft abgedeckt. Über weite Strecken kann 
Kunst keine Rentabilität in betriebswirt-
schaftlichem Sinn erzielen. Es muss daher 
weiterhin Raum geben für Experimentelles, 
es muss – so wie es das Kultursekretariat in 
Wuppertal als Slogan formuliert hat – weiter-
hin gefördert werden können, was es schwer 
hat. Alle ordnungspolitischen Teile der Kul-
turpolitik – lebensfähige Kulturwirtschaft, 
vernünftige gesetzliche Rahmenbedingun-
gen, öffentliche Förderung, Ermutigung zu 
privatem Engagement – lassen sich daher 
gut in einer solchen Konvention zur kultu-
rellen Vielfalt bündeln. Konventionen müs-
sen von den Nationalparlamenten ratifiziert 
werden. Es gibt internationale Kontrollver-
fahren, die auf der Basis nationaler Berichte 
die Umsetzung evaluieren. Die Verantwor-
tung für diese Umsetzung liegt zwar formal 
beim Staat. Doch scheint mir hier ein Vor-

gehen nahe liegend, so wie es bei einer an-
deren UNO-Konvention, nämlich der Kon-
vention zu den Rechten des Kindes, prakti-
ziert wurde. These: Es ist zu überlegen, ob 
kulturpolitische Organisationen gegebenen-
falls zusammen mit staatlichen Stellen eine 
»Nationale Koalition zur kulturellen Vielfalt« 
gründen, die zunächst die Entstehung und 
Beratung und später die Umsetzung dieser 
Konvention begleitet. 

Kulturelle Bildung ist  
die Basis von Kultur 
Kulturelle Bildungsarbeit steht – wie oben 
erwähnt – unter dem doppelten Druck von 
GATS, da sowohl Kultur als auch Bildung Be-
gehrlichkeiten der WTO geweckt haben. Kul-
turelle Bildungsarbeit steht jedoch auch un-
ter dem Druck der bildungspolitischen Dis-
kussion, die von PISA ausgelöst worden ist. 
Viele Anzeichen deuten zum Beispiel darauf 
hin, dass es künstlerische Schulfächer in Zu-
kunft nicht leichter haben werden. Wir müs-
sen vielmehr aufpassen, dass ein angemesse-
ner Stundenanteil erhalten bleibt, dass das 
fachliche Niveau nicht abgesenkt wird und 
dass eine entstehende Ganztagsschule sinn-
voll mit Kultur- und kulturpädagogischen 
Einrichtungen zusammenarbeitet. Kultur-
einrichtungen müssen zudem ein vitales Ei-
geninteresse an der Erhaltung der kulturel-
len Bildung in der Schule haben: Denn wer 
sonst soll sie besuchen, wenn nicht kultu-
rell gebildete junge Menschen. Vor diesem 
Hintergrund muss man bedauernd feststel-
len, dass bislang die bildungspolitischen In-
terventionen zu PISA aus der Breite des Kul-
turbereichs nicht sonderlich vehement sind. 
Daher lautet meine These: Der Kulturbereich 
muss sich lautstark in die bildungspolitische 
Diskussion einmischen.
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Kulturelle Verschmelzungs-  
und Synchronisationsprozesse
Das Wort der Kultur erheben:  
lautstark, kräftig und strategisch 
Thomas Krüger — Politik & Kultur 2/2003 
 
 

Es gehört zu den Kernaufgaben der poli-
tischen Bildung, über eine sich wandeln-
de Weltordnung nachzudenken, zu reflek-
tieren und Aufgaben zu formulieren, und 
zwar Aufgaben für eine lebendige Zivilge-
sellschaft und Aufgaben für die Politik. Und 
ich glaube, dass hier [bei der Tagung »Cul-
ture unlimited«, Anmerkung der Redaktion] 
die verschiedenen Partner mit ihren je eige-
nen Kompetenzen sehr gute Beiträge leis-
ten können. Für uns ist es eine große Freu-
de, mit dem Deutschen Kulturrat zusammen- 
zuarbeiten, eine der wichtigen Einrichtun-
gen, die sich um Kulturpolitik in unserem 
Lande kümmert, die politischen Einfluss gel-
tend und deutlich macht, dass nicht die po-
litische Klasse allein über die Geschicke zu 
bestimmen hat, sondern durchaus Kompe-
tenzen im Kulturbetrieb, in den Kulturins-
titutionen vorhanden sind, die man nutzen 
und auf die man setzen kann. Und ich bin 
sehr froh, dass wir in der Vertretung der EU-
Kommission in Berlin tagen können, denn 
gerade bei diesem Thema hat man es ja mit 
einem Genius loci zu tun. Hier werden Dis-
kussionen geführt, die wir in den nächsten 
Tagen in den verschiedenen Fragestellungen 
wiederfinden werden. Erlauben Sie mir, dass 
ich jetzt vier kleine Fragestellungen extem-
poriere, die auf dieser Konferenz eine große 
Rolle spielen werden. 

Der erste Punkt: Was heißt eigentlich globa-
lisierte Kultur? Ich glaube, hier haben wir es 
mit zwei ganz wesentlichen Gesichtspunk-
ten zu tun, die Ihnen allen in Ihrer Arbeit im-
mer wieder begegnen. Wir haben zum einen 
das permanente Erleben der Synchronisati-
on verschiedener Kulturen, auch verschie-
dener sehr kleiner Kulturen. Das ist eine un-
heimliche Bereicherung, dass uns die Mög-
lichkeit gegeben ist, dass – durch verschie-
dene Medien, Institutionen, Bühnen – die 
Vielfalt und der Reichtum der Kulturen der 
Welt sichtbar werden und sich uns als Dis-
kussionspartner anbieten. Wir erleben aber 
zugleich die Prädominanz einer globalen 
Kultur, einer immer weiter vorandrängen-
den, alles bestimmenden Kultur, ganz stark 
vom Unterhaltungs aspekt geprägt und mit 
dem Anspruch einer kulturellen Hegemo-
nie ausgestattet. Mit diesem Spannungsfeld 
haben wir es zu tun, und wir erleben, wie 
die kleinen Kulturen es immer schwerer ha-
ben, sich dieser Prädominanz, dieser kultu-
rellen Hegemonie entgegenzustellen. Da-
für brauchen sie Unterstützung, dafür brau-
chen sie Rahmenbedingungen, über die wir 
in den nächsten Tagen zu diskutieren ha-
ben. Kleine Kulturen, die Synchronisation 
der Vielfalt der Kulturen erlebt die Ausein-
andersetzung, auch die Verschmelzungspro-
zesse, mit den globalen Aspekten und Strö-
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mungen, mit denen man sich auseinander-
zusetzen hat, und ich will hier nur die iro-
nische These von Okwui Enwezor während 
der documenta 11 kurz in Erinnerung rufen, 
dass nämlich mittlerweile die großen euro-
päischen Kulturen mit Blick auf die fremden 
Kulturen versuchen, deren Kulturtechniken 
bei der Auseinandersetzung mit der Prädo-
minanz der amerikanischen Kultur zu über-
nehmen. Das ist natürlich Ironie, da ist auch 
ein bisschen Trauer dabei, und da ist auch ein 
bisschen Vorwurf dabei – zu Recht. Die star-
ken europäischen Kulturen haben Kraft ge-
nug, sich vereint um die Vielfalt der Kultu-
ren in der Welt entsprechend zu kümmern. 

Und damit bin ich bei dem zweiten Ge-
sichtspunkt, nämlich der Fragestellung für 
Ordnungspolitik, die in den nächsten Jah-
ren notwendig ist. Von Max Fuchs ist schon 
die Frage GATS zitiert worden. GATS ist ein 
Welthandelsabkommen, das derzeit virulent 
und in der Diskussion ist. Zunächst einmal 
nichts weiter. Aber es geht um massive In-
teressen, um eine Auseinandersetzung, die 
letztendlich Kultur als Ware im weltweiten 
Markt zu begreifen versucht. Und hier geht 
es darum, Schranken und Protektionen ein-
zureißen und damit für das Durchsetzen der 
stärksten Kulturen Platz zu schaffen. Das ist 
die Philosophie, die hinter GATS steckt, die 
auch schon eine lange Auseinandersetzung 
in der Tradition um die kulturwirtschaftli-
chen Debatten auf globaler Ebene hat. Ich 
glaube, dass es wichtig ist, dieses Thema zu 
reflektieren und die richtigen Schlussfolge-
rungen daraus zu ziehen. Wir können es uns 
gerade in Europa mit der Vielfalt der Traditi-
onen, auch der Kulturförderung, nicht leis-
ten, dass staatliche Kulturförderung als Pro-
tektionismus kritisiert, abgetan und zur Dis-
position gestellt wird. Das ist eine Infrage-
stellung von Kulturförderung und von der 
Vielfalt der Kulturen in Europa und in der 
Welt – hier muss das Wort der Kultur erho-

ben werden, lautstark, kräftig und strategisch. 
Zweitens: Das ist eine Fragestellung, die man 
in Richtung Europa richten muss. Es ist sehr 
wichtig, dass man in Europa, wo die Diskussi-
on um einen deregulierten Wirtschafts- und 
Arbeitsmarkt sehr intensiv geführt wird, be-
greift, dass Kultur und Wirtschaft nicht von-
einander getrennt werden können nach dem 
Motto Kultur und Bildung, das sind subsidiä-
re Angelegenheiten der Regionen, der Länder, 
der Mitgliedsstaaten, die Wirtschaft ordnen 
wir auf europäischer Ebene deregulierend, 
indem wir einen gemeinsamen Binnenmarkt 
in Europa schaffen. Es ist sehr wichtig, die 
Diskussion darüber zu führen, dass auch die 
Kultur sich eine europäische Stimme schaf-
fen muss, im Kontext von Deregulierung in 
Europa Flagge zu zeigen. Wir brauchen des-
halb im Kontext der Diskussion um den euro-
päischen Konvent und die europäische Char-
ta endlich die nächsten schlüssigen Schrit-
te auf dem Weg zu einer europäischen Kul-
turpolitik. Denn nur wenn die Kulturen und 
die Kulturpolitik in Europa sich profiliert zei-
gen, werden sie auch bei der Gestaltung des 
Binnenmarktes mitreden können, und vor 
allem werden sie auch sichtbar werden als 
Verhandlungspartner auf der internationa-
len Ebene. 

Und drittens, das ist ein Wort an die Mit-
gliedsstaaten selber, auch in unserem Land 
wird herkömmlicherweise eine Diskussion 
über die Autonomie von Kulturpolitik auf 
der einen, Wirtschaftspolitik auf der ande-
ren Seite geführt. Schauen wir uns die Film-
wirtschaft an. Man kann im Filmbereich zwi-
schen Wirtschafts- und Kulturpolitik über-
haupt nicht mehr trennen. Eine erfolgreiche 
Filmförderung in Deutschland muss zugleich 
Kulturpolitik und Wirtschaftspolitik sein. 
Und deshalb ist es sinnvoll und notwendig, 
auch innerhalb der Mitgliedsstaaten die Ver-
schränkung von Kultur und Wirtschaft stär-
ker in den Mittelpunkt zu rücken, und hier 
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auch Wirtschaftsminister, gerade den Bun-
deswirtschaftsminister, zu ermutigen, kul-
turpolitische Interessen, kulturelle Interes-
sen auch im Kontext der EU-Wirtschaftspoli-
tik und der GATS-Verhandlungen mit einzu-
bringen – ich halte das für sehr wichtig, denn 
die Vielfalt der Kultur steht auf dem Spiel. 
Der nächste Film von Tom Hanks wird welt-
weit zu sehen sein. Aber sind auch die Filme 
von Gianni Moretti, von Lars von Trier zu se-
hen? Mittelfristig kann das gefährlich wer-
den. Deshalb: Protektion, staatliche Förde-
rung, Filmförderung dürfen nicht aufs Spiel 
gesetzt werden. Wir brauchen das zur Siche-
rung der Vielfalt der Kulturen. Nächste Be-
merkung: Wie sichern wir die kulturelle Viel-
falt? Hier vier kurze Vorschläge. 

Erstens: Wir müssen zunächst einmal die 
Vertriebswege sichern. Bei den Vertriebswe-
gen, das ist etwas sehr Bedeutendes, kann 
man beim Fernsehen anfangen, mit einer 
richtigen, schlüssigen Adresse an das öffent-
lich-rechtliche Fernsehen in Deutschland, 
das sich auf seine Kultur- und Bildungsauf-
gabe besinnen und nicht nur die Quotendis-
kussion führen sollte. Ich glaube, das ist ein 
sehr wichtiger Punkt: Das öffentlich-recht-
liche Fernsehen wird von Gebühren unter-
stützt und nicht finanziert durch Werbung, 
und deshalb hat es auch eine öffentliche Auf-
gabe, und diese lohnt es sich immer mal wie-
der in Erinnerung zu rufen. 

Zweitens: Wir brauchen Diskurs und Aus-
tausch – und zwar deshalb, weil die kulturel-
le Vielfalt nur im Gedächtnis, in unseren Er-
innerungen, in Präsenz, in unseren Gedan-
ken ist, wenn wir sie miteinander diskutie-
ren und um sie wissen. 

Drittens: Wir müssen bei der Auseinan-
dersetzung mit den Kulturen der Welt, bei 
der Prädominanz einer globalen Kultur, aber 
auch im Bewusstsein der Vielfalt der Kultu-
ren, eine Diskussion führen, die nicht ide-
altypisch etwas Gemeinsames in den Mit-

telpunkt rückt. Ich bin fest davon überzeugt, 
dass die Diversität als Prinzip bei der Ausein-
andersetzung um die Kulturen der Schlüssel 
zum Verständnis ist. Wir werden nicht Kon-
flikte beiseite räumen, indem wir irgendwie 
etwas Gemeinsames und eine gerechte Welt 
beschwören, mit Theater, mit Film oder mit 
solchen Veranstaltungen hier. Wir werden 
nur vorankommen, indem wir uns verständi-
gen über Diversität, über Unterschiede, über 
Konflikte, um sie mit mehr Wissen als bisher 
einigermaßen friedfertig, rational und be-
wusst zu managen. Wir müssen eine Aner-
kennung von Diversität haben. Und schließ-
lich geht es darum, Kulturtechniken zu be-
wahren. Die verschiedenen Kulturtechniken, 
auf die wir in den Kulturen treffen, sind ein 
Reichtum, ein Gewinn, man kann aus ihnen 
lernen und Ideen schöpfen. Und deshalb geht 
es um die Bewahrung der vielfältigen Kultur-
techniken, der Risse, der Brüche, der Wider-
sprüche, der Ecken und Kanten, die in den 
Kulturen aufzuspüren sind. 

Lassen Sie mich einen vierten Gesichts-
punkt in eigener Sache hier kurz an den 
Schluss stellen: Die Bundeszentrale für po-
litische Bildung, die Institution in Deutsch-
land, die in den letzten 50 Jahren politische 
Bildungsarbeit mitgestaltet hat, ist sehr froh, 
hier mitwirken und unterstützen zu können, 
vor allem weil ich glaube, dass das Thema 
der Vielfalt der Kulturen kein kulturpoliti-
sches, sondern immer auch ein zutiefst ge-
sellschaftspolitisches Thema ist. Es geht hier 
um den Reichtum gesellschaftspolitischen 
Lebens, um Demokratie, um Gerechtigkeit 
und um Freiheit in seinem Wesen. Ich glau-
be, dass die politische Bildung hier eine Men-
ge beitragen kann. Wir sind gerade 50 Jahre 
alt geworden, und wir haben in diesen ver-
gangenen Jahren sehr viel an Erfolgen vor-
zuweisen. Sie alle kennen sie und sind damit 
groß geworden, die schwarzen Hefte, die »In-
formationen zur politischen Bildung« hei-
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ßen. Sie alle kennen die Beilage »Aus Po-
litik und Zeitgeschichte«. Sie werden jedes 
Jahr in den Jahrgängen der Beilage auf kul-
turpolitische Themen stoßen, auf Themen, 
die wissenschaftlich auf höchstem Niveau 
aktuell aufgegriffen und dargestellt werden 
und die natürlich für die politische Diskussi-
on Anregung geben können. Und ich möch-
te in diesem Zusammenhang sagen, bei po-
litischer Bildung geht es eben nicht nur um 
Information politischen Wissens, sondern 
immer auch um die Aktivierung zu gesell-
schaftspolitischem Engagement. 

Das ist politische Bildung: Sie will nicht 
nur Wissen transportieren, sie will auch er-
mutigen, befähigen, aktivieren, sich einzu-
mischen und mitzugestalten, teilzuhaben an 
politischen Entscheidungsprozessen. Das 
Globalisierungsthema hat eine unheimli-
che Dynamik in unserer Arbeit erfahren, vor 
allem natürlich seit dem 11. September 2001. 
In unseren Publikationen, Veranstaltungen 
und online-Angeboten rangiert das Thema 
Globalisierung in seiner Vielfalt – ob es um 
wirtschaftliche, kulturelle oder gesellschafts-
politische Fragestellungen geht – unmit-
telbar nach der europapolitischen Debatte 
ganz vorne, vor allem bei jungen Erwachse-
nen. Ich finde, das ist ein sehr ermutigendes 
Zeichen, dass junge Leute die Bundeszentra-
le als Wissensreservoir und -potenzial entde-
cken, wenn es um das Thema Globalisierung 
geht, und darüber natürlich auch die vielfäl-
tigen Partner, mit denen wir kooperieren, in 
Erinnerung gerufen bekommen. Es geht uns 
bei unserer Arbeit um diverse Zugänge zu 
den entsprechenden Themen der Globali-
sierung. Ich hoffe, dass Sie Gelegenheit fin-
den, am Rande dieser Veranstaltung auch das 
ein oder andere dieser Angebote kennenzu-
lernen. Ich wünsche mir sehr, dass die Bun-
deszentrale mit der Unterstützung und der 
Beteiligung an dieser Konferenz nicht nur ein 
einmaliges, sondern ein nachhaltiges Sig-

nal setzt. Veranstaltungen wie diese sind gut 
und schön, aber wir alle wissen, dass wir am 
Sonntag wieder nach Hause fahren. Wich-
tig ist deshalb, für sich selbst und auch in 
einer solchen Veranstaltung Punkte zu de-
finieren, die man in seiner praktischen Ar-
beit aufgreift, an denen man weiterarbeitet. 
Wir versuchen in unserer Veranstaltungsar-
beit deshalb, Nachhaltigkeit als Grundprin-
zip immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, 
und deshalb will ich Sie auch zu Beginn die-
ser Veranstaltung mit diesem Punkt stres-
sen – es geht darum, dass wir an dieser The-
matik nach diesem Sonntag weiterarbeiten. 
Wir müssen und wollen gemeinsam immer 
wieder auf die Schönheit und den Reichtum 
kultureller Vielfalt hinweisen, in der das in-
dividuelle wie das kollektive Erleben einen 
Platz findet. 
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Aus dem Blickwinkel welt- 
weiter Liberalisierung
Schranken der Handelsliberalisierung und 
Sicherung der Informationsfreiheit 
Heinrich Bleicher-Nagelsmann — Politik & Kultur 2/2003 
 
 

Als Mitte der 1990er Jahre in der Bundesre-
publik die Diskussion um die Nutzung von 
Computern und Internet begann, herrsch-
te große Euphorie. Man war der Auffassung, 
dass sich die Möglichkeiten der freien Kom-
munikation verbreitern und so Informations-
freiheit sichergestellt werden kann. Das ein-
zige Problem schien nur noch zu sein, mög-
lichst vielen Menschen den Zugang zum In-
ternet zu ermöglichen. In der Bundesrepublik 
liefen groß angelegte Image-Kampagnen zur 
Akzeptanz- und Nutzerförderung. Als Ziel-
gruppen wurden besonders Schüler, Senio-
ren und Frauen ausgemacht. Im Vergleich mit 
den USA und anderen europäischen Staaten 
hinkte die Bundesrepublik hinter der Ent-
wicklung her. Noch drastischer war die Situ-
ation in den Entwicklungsländern.

Vergessen wurde, dass das Internet vor-
nehmlich in der westlichen Welt genutzt 
wurde und hier von einer bestimmten Be-
völkerungsgruppe, die folgendermaßen skiz-
ziert werden konnte: männlich, weiß, mit hö-
herem Bildungsstand und entsprechenden fi-
nanziellen Mitteln. Obwohl die Zahl der In-
ternetnutzer wesentlich größer geworden ist, 
bleibt der Eindruck, dass weltweit gesehen 
tief greifende positive Veränderungen nicht 
eingetreten sind. Wir brauchen weiter Debat-
ten um den Zugang und freie Diskussion. Es 
ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass 

die Technik Begrenzungen setzt. Das Inter-
net scheint auf den ersten Blick von Markt-
zwängen frei zu sein. Hinter den Kulissen 
zeigen sich aber die Marktmechanismen. Of-
fensichtlich wird dies, wenn man sich verge-
genwärtigt, wie verbreitet das Betriebsystem 
Windows ist und welche Marktmacht von Mi-
crosoft dahinter steht. Ähnliches gilt für die 
Provider. Obwohl es eine Reihe kleiner und 
mittlerer Anbieter gibt, übt AOL eine welt-
weite Marktmacht aus. In Deutschland hat 
daneben t-online einen erheblichen Markt-
anteil. Meine These ist, dass der Internetzu-
gang durch die großen Anbieter dominiert 
wird und diese Dominanz mit speziell zuge-
schnittenen Angeboten und dazugehöriger 
Software die Nutzungsmöglichkeiten wie-
derum einschränkt. Ein weiterer Aspekt ist 
die Frage der finanziellen Möglichkeiten. Die 
derzeitige ökonomische Krise, mit einer sehr 
hohen Arbeitslosigkeit und der Sorge vieler 
Menschen, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, 
führt dazu, dass die Mehrzahl der Bürgerin-
nen und Bürger sehr genau überlegt, wofür 
sie die knappen finanziellen Mittel aufwen-
det. Dieses gilt insbesondere mit Blick auf 
die technische Ausstattung, die Nutzung von 
Kulturangeboten oder auch die Inanspruch-
nahme von Bildungsangeboten. Das heißt, 
es gibt bereits in den entwickelten Indust-
riestaaten ein großes Gefälle zwischen den 
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Nutzern des Internets und den damit verbun-
denen Informationsmöglichkeiten und jenen, 
die dieses aus ökonomischen Gründen nicht 
können. Dieses Gefälle ist jedoch noch we-
sentlich gravierender, nimmt man die welt-
weiten Unterschiede in den Nutzungschan-
cen des Internets in den Blick. In den westli-
chen Industriestaaten liegt die Nutzung des 
Internets mittlerweile zwischen 50 und 60 
Prozent. Ganz anders sieht es in den Ent-
wicklungsländern, insbesondere in Afri-
ka, aus. Der Vergleich ist ganz einfach. Eine 
Großstadt wie London hat ungefähr genau-
so viele Internetzugänge wie in ganz Afrika 
vorhanden sind. Allein auf Südafrika entfal-
len sieben Prozent der Zugänge und hier ist 
wieder das typische Muster der Internetnut-
zer anzutreffen, es sind nämlich die Weißen, 
die Bildungschancen wahrnehmen konnten 
und ökonomisch bessergestellt sind. Zusam-
menfassend heißt dies, der Zugang zu Infor-
mationen und erweiterten Kommunikations-
möglichkeiten wird bereits von den ökono-
misch-technischen Bedingungen beschränkt. 

Eine weitere Beschränkung wird mögli-
cherweise durch das GATS-Abkommen ent-
stehen. Nachdem in den 1980er Jahren des 
20. Jahrhunderts der weltweite Handel mit 
Gütern durch das GATT-Abkommen libera-
lisiert wurde, wird derzeit die Liberalisie-
rung von Handels- und Dienstleistungen 
im Rahmen des GATS-Abkommens verhan-
delt. Im Mittelpunkt stehen dabei Dienstleis-
tungen wie Banken, Versicherungen, Trans-
portwesen, Telekommunikation, Rundfunk, 
aber auch Bildung und Kultur. Es rücken also 
auch solche Bereiche in den Blickpunkt, die 
in Deutschland traditionell nicht unter öko-
nomischen Gesichtspunkten gesehen wur-
den. Mit der Einführung des privaten Rund-
funks vor gut 20 Jahren vollzog sich zwar 
bereits ein tief greifender Wandel im Medi-
enbereich, dass aber auch kulturelle Einrich-
tungen und Dienstleistungen wie Bibliothe-

ken, Theater und so weiter unter einem welt-
weiten Liberalisierungsblickwinkel betrach-
tet werden könnten, schien noch vor einigen 
Jahren undenkbar. 

Wie weit der Prozess der Handels- und 
Dienstleistungsliberalisierung zu Lasten der 
Nationalstaaten innerhalb der Europäischen 
Union bereits vorangeschritten ist, ist unter 
anderem daran abzulesen, dass längst nicht 
mehr die Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union einzeln an den GATS-Verhandlungen 
teilnehmen, sondern dass die Europäische 
Kommission das Verhandlungsmandat er-
halten hat. Daraus folgt, dass zunächst die 
europäischen Staaten untereinander einen 
Konsens finden müssen, der seinerseits wie-
derum gegenüber den Verhandlungspartnern 
auf internationaler Ebene vertreten wird. Die 
Positionen innerhalb der Europäischen Uni-
on sind, darin sollte man sich trotz der viel 
beschworenen europäischen Einigung nicht 
täuschen, sehr unterschiedlich. 

Die Briten gehören zu jenen Nationen, die 
eher für eine stärkere Liberalisierung eintre-
ten, wohingegen Frankreich gerade im Be-
reich der audiovisuellen Dienstleistungen 
eine skeptische Position einnimmt. Die Bun-
desrepublik ist ungefähr in der Mitte von Li-
beralisierungsbefürwortern und -skeptikern 
einzuordnen. Betrachtet man allein den Be-
reich der audiovisuellen Dienstleistungen, 
darf auch nicht vergessen werden, dass der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk in den ver-
schiedenen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union sehr unterschiedlich ausgestal-
tet ist. Es wird also schon hier nicht einfach 
sein, eine gemeinsame Strategie zu entwi-
ckeln, die den Forderungen nach Informa-
tionsfreiheit und nach einer Beschränkung 
der Marktmacht genügen. Denn Kultur und 
auch Rundfunk sind eben keine Waren oder 
Dienstleistungen wie andere. Sie bedürfen 
eines besonderen Schutzes und spezifischer 
Regelungen. 
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Es gilt in allererster Linie, sich gegen die US-
amerikanische Dominanz im Bereich Film 
und Medien abzusetzen und somit kultu-
relle Vielfalt zu erhalten. Kulturelle Vielfalt 
darf nicht auf kulturellen Konsum reduziert 
werden, sie muss den verschiedenen regio-
nalen Gegebenheiten Rechnung tragen und 
das kommerziell nicht so erfolgreiche künst-
lerische Schaffen ebenso ermöglichen wie 
spezifisch europäische künstlerische Aus-
drucksformen. 

Bislang ist es so, dass die Zivilgesellschaft 
in die Debatte um die GATS-Verhandlungen 
unzureichend eingebunden ist. Man gewinnt 
den Eindruck, als sollte dieses Abkommen 
ebenso wie das MAI (Multilateral Agreement 
of Investition) vor einigen Jahren vornehm-
lich von Technokraten hinter verschlossenen 
Türen verhandelt werden. Das MAI konn-
te nicht zuletzt dank des massiven Wider-
stands, angestoßen von zivilgesellschaft-
lichen Gruppen in Kanada und Frankreich, 
verhindert werden. Mit dem MAI erhofften 
sich US-amerikanische Anbieter weitge-
hende Deregulierungen und einen leichte-
ren Zugang zu europäischen Märkten. Auf 
Grund der Erfahrungen mit dem MAI-Pro-
zess muss jetzt noch viel stärker als vorher 
eingefordert werden, dass bei den GATS-Ver-
handlungen den Besonderheiten des Kultur-
sektors einschließlich des Rundfunks und 
Films Rechnung getragen wird. Wir brau-
chen einen Break, ein Moratorium. Es ist er-
forderlich, neben der Freiheit der Kunst und 
der Freiheit der Information auch Mecha-
nismen der Regulierung einzubauen und so 
die globale Vermarktung im Interesse der 
Konzerne zu beschränken. Aus dem Blick-
winkel weltweiter Liberalisierung Deutsch-
lands, ausgelöst durch den Amoklauf eines 
Schülers in Erfurt, wurde eine heftige De-
batte um stärkere Regulierung der Medien 
und auch des Internets im Sinne von Zen-
sur geführt. Es wurde sehr intensiv die Fra-

ge diskutiert, ob Gewaltspiele frei im Inter-
net zugänglich sein sollten oder ob stärkere 
Schutzmechanismen von Nöten sind. Diese 
Schutzmechanismen werden insbesondere in 
Hinblick auf Gewaltspiele und Kinderporno-
graphie im Internet diskutiert. Das Mainzer 
Aufsichtsgremium »Jugendschutznetz« ist 
nun dabei, mit den einschlägigen Anbietern 
zu verhandeln, dass stärkere Kontrollmecha-
nismen eingebaut werden. Dieses kann auf 
der einen Seite begrüßt werden, denn es geht 
um Angebote, die menschenverachtend oder 
gewaltverherrlichend sind. Auf der anderen 
Seite wird durch diese Schutzmechanismen 
nicht auf die Stärkung der Medienkompetenz 
der Jugendlichen und einen Diskussionspro-
zess um das Internetangebot gesetzt. In der 
Anfangsphase des Internets haben kreati-
ve User solche Webseiten einfach lahm ge-
legt. Jetzt wird ausgeschaltet und es findet 
nur noch eine Diskussion im begrenzten Um-
fang damit statt. Das Problematische an der 
Regelung des »Jugendschutznetzes« ist da-
her, dass die Schranken in stiller Absprache 
mit den Anbietern gesetzt werden. Meines 
Erachtens ist aber eine gesellschaftlich of-
fene Diskussion notwendig, die gemeinsame 
Regeln entwickelt und vereinbart. 

Denn eines darf nicht außer Acht gelas-
sen werden. Medienangebote, in welchem 
Medium auch immer, ob im Printmedium, im 
Hörfunk, im Fernsehen oder auch im Inter-
net, spiegeln immer auch die gesellschaft-
lichen Verhältnisse und sind in den gesell-
schaftlichen Diskurs eingebunden. Medien-
angebote können nicht losgelöst von der all-
gemeinen gesellschaftlichen Entwicklung 
betrachtet werden. Dieses gilt auch für ge-
waltverherrlichende Spiele oder rechtsext-
remistische Angebote im Internet. Abschlie-
ßend möchte ich in Antwort auf die Frage-
stellung und den Beitrag eines Diskussions-
teilnehmers noch drei zentrale Forderungen 
formulieren: 
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 •  Freier Zugang und freie Meinungsäu-
ßerung sind in einer demokratischen 
 Gesellschaft unverzichtbar. Sie müssen 
gesichert bleiben. 

 •  Die digitale Kluft muss schrittweise ab-
gebaut und überwunden werden. Nur 
dann kann grenzenloser Kulturaustausch 
wechselseitig funktionieren und der 
Macht der Kultur- und Unterhaltungs-
industrie entgegengewirkt werden. 

 •  Die Urheber- und Leistungsschutzrech-
te müssen gesichert bleiben. Hierauf 
muss besonders bei den GATS-Verhand-
lungen geachtet und gedrungen werden. 
 Gesicherte und gleichzeitig freie künst-
lerische Produktion und Vermittlung sor-
gen für ein ausreichendes Angebot der 
Inhalte im Netz. Dabei gilt besonders, 
das europäische Urheber- und Leistungs-
schutzrecht gegenüber dem US-amerika-
nischen Copy-Right zu verteidigen.
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Kultur ist kein gewöhnliches Gut
Zur Liberalisierung des inter- 
nationalen Handels
Pascal Lamy — Politik & Kultur 4/2003 
 
 
 
 

Die derzeitigen Verhandlungen im Rahmen 
der Entwicklungsagenda von Doha über die 
Liberalisierung des Handels mit Dienstleis-
tungen stoßen auf großes öffentliches In-
teresse. Und dies zu Recht: Die Dienstleis-
tungsbranche zählt bei weitem die meisten 
Beschäftigten in der Europäischen Union 
und wird als erste von den positiven Ergeb-
nissen dieser Verhandlungen profitieren, zu-
mal die Möglichkeiten des internationalen 
Handels in diesem Sektor nicht annähernd 
ausgeschöpft sind. Zugleich sind aber auch 
Befürchtungen laut geworden, dass die Öff-
nung der europäischen Dienstleistungsmärk-
te Dienstleistungen im öffentlichen Interes-
se, zum Beispiel im Kulturbereich, gefährden 
könnte. Dies ist nicht der Fall, und als euro-
päischer Handelskommissar werde ich da-
für sorgen, dass dies auch so bleibt. Europa 
will in diesen Verhandlungen für sein Gesell-
schaftsmodell werben und misst der Garan-
tie der öffentlichen Daseinsvorsorge in die-
sem Zusammenhang einen hohen Stellen-
wert bei. Weder das Allgemeine Übereinkom-
men über den Handel mit Dienstleistungen 
(GATS) noch die derzeitigen Verhandlungen 
werden dies in Frage stellen. 

In der Tat kann jedes WTO-Mitglied be-
reits heute entscheiden, für welche Sektoren 
es bei den Verhandlungen seinen Markt öff-
nen möchte, oder beschließen, in bestimm-

ten Sektoren keine entsprechenden Forde-
rungen an andere zu stellen. Genau so ist die 
EU im Wesentlichen verfahren, in dem sie in 
den Bereichen Kultur, Gesundheit und Bil-
dung auf die Vorlage eines Verhandlungsan-
gebots verzichtet hat. So vermeiden wir eine 
Debatte in der WTO über den wünschenswer-
ten Umfang der öffentlichen Daseinsvorsor-
ge: eine WTO-Debatte würde mit Sicherheit 
zu einem aus europäischer Sicht unbefrie-
digenden Ergebnis führen, da wir Europä-
er unter allen WTO-Mitgliedern vermutlich 
die weitest reichenden Vorstellungen des-
sen haben, was unter öffentlicher Daseins-
vorsorge zu verstehen ist. 

Die heutige Flexibilität des GATS lässt je-
dem Mitglied die Möglichkeit, die öffentli-
chen Dienstleistungen selbst zu regeln. Das 
GATS-Übereinkommen schreibt keineswegs 
eine Privatisierung der öffentlichen Dienst-
leistungen vor, und die Europäische Kom-
mission würde sich jeder dahingehenden Än-
derung des Übereinkommens widersetzen. 
Das GATS ist völlig neutral, was den öffent-
lich-rechtlichen oder den privatwirtschaft-
lichen Charakter der Dienstleistungserbrin-
ger angeht. 

Im kulturellen Bereich ist Europa sowohl 
für seine Bürger als auch für seine Part-
ner in der Welt fortschrittliches Modell ei-
ner bestimmten Konzeption von kulturel-
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ler Vielfalt. Dieses Modell ist das Ergebnis 
einer langen europäischen Kulturgeschich-
te, aber eben auch das Ergebnis einer ganz 
bewussten Entscheidung der Europäischen 
Union, schöpferisches Schaffen in allen sei-
nen Formen zu fördern. Dies geschieht mit 
Hilfe ehrgeiziger europäischer Politiken so-
wie durch die internationale Zusammenar-
beit, durch entsprechende Fördermechanis-
men und durch den Ausbau des Kulturaus-
tausches, ohne den selbst die reichste Kultur 
der Welt irgendwann zugrunde gehen wür-
de. Alle kulturellen Produkte und insbeson-
dere Filme sind Güter bzw. Dienstleistungen, 
die gekauft, verkauft, exportiert und impor-
tiert werden können – ich glaube, da sind wir 
uns alle einig. Wir sind uns aber auch einig, 
dass sie anders zu behandeln sind als ge-
wöhnliche Güter beziehungsweise Dienst-
leistungen. Damit sich geistiges und schöp-
ferisches Wirken entwickeln kann, muss ein 
ganzes Bündel spezifischer Voraussetzun-
gen erfüllt sein. Kunst und Kultur müssen 
gefördert, unterstützt, präsentiert und ver-
breitet werden, und zwar nicht nur durch die 
öffentlichen Einrichtungen, sondern vor al-
lem auch durch alle, die dem Kulturbetrieb 
und der Kulturwirtschaft angehören. 

In dem Maße, wie in Europa – und in der 
ganzen Welt – eine immer größere Zahl von 
neuen Werken entstehen wird, kann auch 
der Handel mit kulturellen Gütern wachsen. 
Die Förderung des Kulturlebens ist somit 
eine Grundvoraussetzung für die Einbezie-
hung kultureller Güter in den internationa-
len Handel. Die Geschichte Europas ist eine 
Geschichte des Dialogs und der Vermischung 
der Kulturen, die die lokalen Identitäten be-
fruchtet haben. Deshalb gilt es zu vermeiden, 
dass kulturelle Güter in einer Art Ghettologik 
gefangen bleiben, sondern vielmehr die Be-
dingungen für die kulturelle Produktion zu 
fördern und gleichzeitig angemessene Rah-
menbedingungen für den Handel mit kultu-

rellen Gütern zu schaffen. Dies erfordert vor 
allem klare Verhandlungspositionen im Rah-
men der internationalen Handelsgremien. 

Wir müssen uns vorrangig dafür einset-
zen, dass die Gemeinschaft und ihre Mit-
gliedstaaten ihre Fähigkeit zur Festlegung 
und Umsetzung ihrer Politiken im kulturel-
len und audiovisuellen Bereich im Hinblick 
auf die Wahrung der kulturellen Vielfalt er-
halten und entwickeln können. Die Europä-
ische Union ist in ihrem Angebot für die Öff-
nung der Dienstleistungsmärkte, das sie am 
29. April 2003 vorgelegt hat, in Bezug auf 
den Zugang zu den Märkten der EU bei kul-
turellen Dienstleistungen keine neuen Ver-
pflichtungen eingegangen. Ferner halten 
wir die Ausnahmen von der Meistbegüns-
tigungsklausel aufrecht, damit die EU und 
ihre Mitgliedstaaten ihre Mechanismen zur 
Unterstützung der Filmindustrie, ihre Sen-
dequoten und Vereinbarungen mit Drittlän-
dern über Koproduktionen beibehalten und 
ausbauen können. Bei den laufenden Ver-
handlungen haben viele Entwicklungslän-
der Forderungen im Bereich der audiovisuel-
len Dienste eingebracht. Diesen Ländern ge-
genüber können wir natürlich nicht diesel-
be Position einnehmen wie gegenüber dem 
Land, dessen Produktion unseren Markt be-
reits jetzt beherrscht. Aber wir können ih-
nen gegenüber innerhalb der WTO auch kei-
ne Verpflichtungen für eine Öffnung des Ge-
meinschaftsmarktes eingehen, da eine solche 
Marktöffnung auf der Grundlage der Meist-
begünstigungsklausel gleichzeitig den do-
minierenden Produzenten zugute käme. Wir 
müssen uns deshalb überlegen, wie wir den 
legitimen Interessen dieser Länder am bes-
ten Rechnung tragen können. Die Lösung 
liegt zweifelsohne in der bilateralen Zusam-
menarbeit, das heißt gezielte Unterstützung 
für neue Werke in diesen Ländern, Entwick-
lung von Koproduktionen, eine größere An-
zahl von Filmfestivals in diesen Teilen der 



451. Kapitel: Der Welthandel und der GATS-Schock

Welt und die Ausstrahlung in europäischen 
Fernsehsendern. Sie haben es richtig ver-
standen: Wenn also die öffentliche Hand ihre 
Aufgaben im Hinblick auf die Schaffung der 
entsprechenden Kooperationsmöglichkeiten 
und Hilfsmechanismen wahrnehmen soll, so 
werden es an erster Stelle die in der Kultur-
wirtschaft Tätigen sein, die durch ihre prak-
tische Arbeit zur Verwirklichung der kultu-
rellen Vielfalt und zum Ausbau des Handels 
mit Kulturgütern beitragen werden. 
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Sonnenschutz
Olaf Zimmermann — Politik & Kultur 2/2003 
 
 
 
 
 
 
 
 

»Wenn wir unseren eigenen Zugang zu frem-
den Märkten verbessern wollen, dann kön-
nen wir unsere geschützten Sektoren nicht 
aus dem Sonnenlicht heraushalten. Wir 
müssen offen sein, über alles zu verhandeln, 
wenn wir einen großen Wurf machen wol-
len«, sagte der EU-Handelskommissar Pascal 
Lamy zu den zurzeit stattfindenden Gene-
ral Agreement on Trade in Services (GATS)-
Verhandlungen. Müssen wir dort auch über 
Kunst und Kultur verhandeln, um aus der 
wirtschaftlichen Talsohle herauszukommen? 

Die Europäische Kommission diskutiert 
im Namen Deutschlands mit der Welthan-
delsorganisation im Rahmen des Allgemei-
nen Übereinkommens über den Handel mit 
Dienstleistungen (GATS) auch über soge-
nannte Kulturdienstleistungen. Bibliothe-
ken, Archive, Museen und andere Kulturan-
bieter gehören für die Welthandelsorgani-
sation zu den Dienstleistungen in Sinne des 
GATS und sollen weltweit handelbar gemacht 
werden. Es geht bei den GATS-Verhandlun-
gen also auch um die Öffnung des globalen 
Dienstleistungsverkehrs im Kulturbereich. 

Kunst und Kultur sind auf den internati-
onalen Austausch angewiesen. Kunst, die in 
nationale Grenzen eingesperrt wird, verküm-
mert. Ist GATS also gut für die Kultur? Wohl 
kaum, denn bei GATS geht es um Markt-
macht und nicht um Kulturentwicklung. 

So soll etwa unter dem Stichwort »Meist-
begünstigung« erreicht werden, dass Han-
delsvergünstigungen, dazu zählt unter an-
derem die Subventionierung von Kulturein-
richtungen, allen Mitgliedern der Welthan-
delsorganisation in allen Mitgliedsländern 
gleichermaßen zugestanden werden (Inlän-
derbehandlung). Unsere Bibliotheken, Mu-
seen und Theater würden bei ihrer Finan-
zierung im direkten Wettbewerb mit Anbie-
tern kultureller Dienstleistungen aus der 
ganzen Welt stehen. Das gilt umso mehr für 
die Kultureinrichtungen, die in den letzten 
Jahren durch Umwandlung in Stiftungen oder 
GmbHs scheinprivatisiert wurden. Wer weiß, 
vielleicht muss in der Zukunft die Auffüh-
rung von »Tristan und Isolde« an der Berli-
ner Staatsoper, die ja gerade unter das Dach 
einer Trägerstiftung gestellt und damit pri-
vatisiert wird, weltweit ausgeschrieben wer-
den. Die öffentliche Förderung erhält dann 
derjenige, der das Werk am günstigsten auf-
führen kann. Wollen wir wirklich Kunst und 
Kultur diesen Marktgesetzen unterwerfen?

Die EU-Kommission hat die Interessen-
verbände in den Mitgliedsstaaten zur Kon-
sultation eingeladen. Der Deutsche Kultur-
rat ist diesem Angebot gefolgt und hat zu 
den GATS-Verhandlungen deutlich Stellung 
bezogen. Die Sorge aber bleibt, dass, wenn 
die Kultur nicht aus dem direkten Sonnen-
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licht der liberalisierten weltweiten Märkte 
herausgehalten wird, sie sich einen gefähr-
lichen Sonnenbrand holen könnte. Was wir 
brauchen, ist ein Sonnenschutz mit sehr ho-
hem Lichtschutzfaktor.
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Besonderer Ausschuss nach  
Artikel 133 EG-Vertrag 
Hans-Jürgen Blinn — Politik & Kultur 5/2003 
 
 
 
 
 
 

»Frankreich und Deutschland stehen ge-
schlossen Seite an Seite.« Dieses Zitat erin-
nert stark an die vor Wochen geübte Soli-
darität beider Länder in der Frage des Irak-
krieges, bezieht sich diesmal jedoch auf die 
Bemühungen beider Staaten, die kulturelle 
Vielfalt in Europa zu erhalten und die Kultur-
dienstleistungen vor einer allzu großen Har-
monisierung innerhalb der Europäischen Ge-
meinschaft zu bewahren. In einem Fernseh-
interview zum französischen Nationalfeier-
tag am 14. Juli 2003 bedankte sich deshalb 
der französische Präsident Jacques Chirac bei 
Bundeskanzler Gerhard Schröder für dessen 
Unterstützung in dieser Kulturfrage. Frank-
reich habe sich, so der französische Präsi-
dent, mit seiner Forderung nach der so ge-
nannten »kulturellen Ausnahmeregelung« in 
der künftigen EU-Verfassung, auch mit Hilfe 
der Bundesregierung, im EU-Konvent durch-
setzen können. 

Parallel zur Diskussion über eine Europä-
ische Verfassung findet derzeit eine weitere 
Verhandlungsrunde zum »Allgemeinen Über-
einkommen über den Handel mit Dienstleis-
tungen« (GATS) bei der WTO (Welthandels-
organisation) in Genf statt, bei der Libera-
lisierungsforderungen auch im Bereich der 
audiovisuellen Dienstleistungen, Bildungs- 
und Kulturdienstleistungen eine nicht un-
wesentliche Rolle spielen. Sollten die bereits 

von den USA, Australien und anderen Staa-
ten vorgebrachten Wünsche voll umgesetzt 
werden, so steht zu befürchten, dass es zu 
einer Amerikanisierung unserer Kulturland-
schaft in Europa kommen könnte, das heißt 
Kultur wird als Ware wie jede andere behan-
delt und unterliegt dann auch den gleichen 
Wettbewerbs- und Handelsvorschriften. 

Die politische Brisanz dieser GATS-Ver-
handlungen liegt vor allem darin, dass die 
bedeutendsten Hemmnisse für den interna-
tionalen Handel mit Dienstleistungen nicht, 
wie bei Waren, in Maßnahmen der Zollpoli-
tik, sondern in innerstaatlichen Regelungen 
verankert sind. Mit dem GATS-Abkommen 
wurde seit seinem Inkrafttreten im Jahre 1995 
daher eine multilaterale Verhandlungsins-
tanz geschaffen, welche die Entwicklung in-
ternational verbindlicher Disziplinen für die 
staatlichen Gesetzgebungen und die Regu-
lierungen sämtlicher Dienstleistungsmärkte 
zum Ziele hat. Die Bundesrepublik Deutsch-
land ist offizielles Mitglied bei der WTO, je-
doch vertritt die EU-Kommission nach Arti-
kel 133 EG-Vertrag die Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft im Rahmen ih-
rer Zuständigkeit für eine gemeinsame Han-
delspolitik. Dieses Alleinvertretungsrecht 
gilt auch für internationale Verhandlungen 
und Übereinkünfte über Dienstleistungen, 
wie zum Beispiel das GATS-Abkommen. 
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Die EU-Kommission vertritt daher alle 15 EU-
Mitgliedstaaten [zum Zeitpunkt des Erschei-
nens des Beitrags gehörten der Europäischen 
Union 15 Staaten an, Anm. d. Red.] bei der 
WTO, wobei sie natürlich bei Abstimmungen 
nur so viele Stimmen hat, wie sie auch Staa-
ten vertritt. Zur Vorabstimmung über dieses 
Verhandlungsmandat wurde nach Artikel 133 
des EG-Vertrages ein »Besonderer Ausschuss 
beim Rat der Europäischen Union« in Brüs-
sel, der so genannte »133er-Ausschuss«, ein-
gerichtet. Federführend für die Abstimmung 
der deutschen Position im Besonderen Aus-
schuss ist das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit [heute Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Energie, Anm. d. Red.]. 

Deutschland entsendet aufgrund seiner 
föderalen Verfassung und der daraus erwach-
senen Kulturhoheit der Länder Bundesrats-
beauftragte für die Bereiche Bildung, Kul-
tur und audiovisuelle Medien in den Aus-
schuss, jedoch ohne Stimmrecht. Ebenfalls 
noch ohne Stimmrecht sind seit April dieses 
Jahres die Ländervertreter der zehn EU-Bei-
trittskandidaten im Besonderen Ausschuss 
anwesend. [Am 1. Mai 2004 traten der Euro-
päischen Union folgende Staaten bei: Est-
land, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Tsche-
chien, Slowenien, Slowakei, Ungarn und Zy-
pern. Am 1. Januar 2007 wurden Bulgarien 
und Rumänien aufgenommen. Am 1. Juli 2013 
Kroatien. Anm. d. Red.] Das allgemeine Mot-
to lautet daher: Zusammenrücken im 133er-
Ausschuss! Und dies gilt nicht nur für die 
Plätze am Verhandlungstisch. 

Warum ist es so wichtig, dass die Länder 
der Bundesrepublik Deutschland in diesem 
Koordinierungsausschuss vertreten sind? 
Weil sonst die Belange und Bestrebungen, 
die eingangs erwähnte kulturelle Vielfalt zu 
bewahren, gefährdet sein könnten. Vor Ab-
schluss des GATS-Abkommens 1995 waren 
die deutschen Länder überhaupt nicht be-
teiligt worden. Es ist das Verdienst der Kul-

tusministerkonferenz, dass bei der derzeiti-
gen Verhandlungsrunde Ländervertreter in 
dem 133er-Ausschuss anwesend sein kön-
nen. Die von vielen Organisationen seit Mo-
naten geforderte öffentliche Diskussion über 
die GATS-Verhandlungen konnte so ein we-
nig voran getrieben werden, denn es ist au-
genfällig, dass die EU-Kommission nur sehr 
spärlich mit ihren Informationen umgeht. So 
werden selbst die Vertreter der Mitgliedstaa-
ten im 133er-Ausschuss meistens nur münd-
lich von der Kommission über den Fortgang 
der Verhandlungen in Genf bei der WTO 
unterrichtet. Das GATS-Abkommen ist kein 
abgeschlossenes Vertragswerk, sondern be-
darf einer dauernden Fortschreibung. Es gibt 
ständig Klärungsbedarf, wie Dienstleistun-
gen einzuordnen sind, wo es Ausnahmen 
geben soll, und Diskussionen über juristi-
sche Definitionen des Vertragstextes. Neue 
Dienstleistungen können jederzeit einver-
nehmlich aufgenommen werden. Daher gibt 
es neben dem »Rat für Dienstleistungsver-
kehr« zahlreiche Verhandlungsrunden un-
ter anderem in »working party on GATS ru-
les«, »working party on domestic regulati-
on«, Komitees zu Marktzugang und zu Straf-
maßnahmen. Da das GATS-Abkommen nur 
sehr allgemein und global formuliert wurde, 
wird es also ständig durch Zusatzprotokol-
le und eine Art Kommentar fortgeschrieben. 
Neben diesen offiziellen Verhandlungsrun-
den gibt es inoffizielle Arbeitsgruppen und 
Beobachterrunden, so genannte »friends of 
meetings«, bei denen Lobbyisten mit den of-
fiziellen Staatsvertreter Informationen aus-
tauschen. Darüber gibt es keinerlei schriftli-
che Unterlagen.

So wundert es nicht, dass all dies schon 
sehr wie Geheimdiplomatie anmutet und 
Globalisierungsgegner, wie die Organisati-
on »Attac«, verstärkten Zulauf verunsicher-
ter Bürgerinnen und Bürger bekommen. Dies 
ist umso bedauerlicher, als diese Geheimnis-
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krämerei oder Desinformationspolitik unbe-
rechtigte Ängste nur noch weiter schürt und 
das GATS-Vertragswerk auch keinen Passus 
einer Geheimhaltungspflicht bei Verhand-
lungen enthält. 

Wie die historische Erfahrung lehrt, ist 
eine Kontrolle der Mächtigen nie falsch. Zwar 
sprach auch der EU-Kommissar für Handels-
politik, Pascal Lamy, davon, dass Kultur kein 
gewöhnliches Gut sei und die Kommission 
sich daher vorrangig dafür einsetzen wer-
de, dass die Gemeinschaft und ihre Mitglied-
staaten ihre Fähigkeit zur Festlegung und 
Umsetzung ihrer Politiken im kulturellen 
und audiovisuellen Bereich im Hinblick auf 
die Wahrung der kulturellen Vielfalt erhal-
ten und weiter hin entwickeln können. Doch 
andererseits hat er bereits am 8. Juni 2000 
in einer Rede vor dem United States Council 
for International Business in New York er-
klärt, »falls wir den Zugang zu ausländischen 
Märkten erleichtern wollen, dann können wir 
unsere geschützten Sektoren nicht aus dem 
Sonnenlicht halten. Wir müssen bereit sein, 
über alle diese Sektoren zu verhandeln, da-
mit wir genügend Verhandlungsmasse für ei-
nen big deal haben.« Wie wichtig dieser big 
deal ist, zeigt sich allein daran, dass schon 
jetzt Dienstleistungsunternehmen in der EU 
mehr als 100 Millionen Arbeitsplätze bereit-
stellen und mit einem Anteil von einem Vier-
tel am weltweiten Handel mit Dienstleistun-
gen die EU noch vor den USA der wichtigste 
Exporteur und Importeur ist. Es bleibt also 
den für die Kultur Verantwortlichen vorbe-
halten, darauf zu achten, dass die kulturel-
le Vielfalt nicht auf dem Altar einer neuen 
Weltwirtschaftsordnung geopfert wird. Ge-
legenheit dazu bietet sich bereits bei der 
nächsten Ministerkonferenz der WTO im 
mexikanischen Cancún vom 10. bis 14. Sep-
tember 2003. 
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Vom Wert kultureller Vielfalt 
Kultur, globale Märkte und GATS 
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1. Die Globalisierung –  
bloß ein Gespenst? 
»Ein Gespenst geht um in Europa«, so begann 
im Jahr 1848 ein berühmter Text. Fortgesetzt 
wurde der Satz mit den Worten: »das Ge-
spenst des Kommunismus«. Später war dann 
die Rede davon, dass es zu einer »heiligen 
Hetzjagd gegen dieses Gespenst« gekommen 
ist. Nun, das Gespenst des Kommunismus ist 
heute nicht mehr aktuell. Heute scheint es 
Globalisierung zu sein, die auch eine star-
ke internationale Strömung darstellt. Vie-
le Befürworter dieser Globalisierung halten 
das, was Globalisierungsgegner oder -kritiker 
tun, für eine völlig unbegründete Hetzjagd. 
Offenbar scheiden sich die Geister an der Be-
wertung dieses Phänomens, bei dem sich die 
Experten noch nicht einmal klar darüber sind, 
ob es sich um eine alte, immer schon vorhan-
dene Tendenz im Wirtschaftsleben handelt, 
nämlich ständig die Grenzen auszudehnen, 
oder ob es sich um eine sehr junge Entwick-
lung handelt. Die heutigen Akteure, die die 
Globalisierung vorantreiben, sind jedenfalls 
jung: Die OECD muss hier erwähnt werden, 
entstanden nach dem zweiten Weltkrieg aus 
der Verteilung der amerikanischen Wieder-
aufbauhilfe (»Marshall-Plan«), die Welthan-
delsorganisation WTO, entstanden 1995 aus 
dem Welthandelsabkommen GATT (1948 in 
Kraft getreten, um die Staaten zur Absen-

kung der Schutzzölle zu ermutigen), der in-
ternationale Währungsfond (IWF) und die 
Weltbank, die letzten beiden auf der berühm-
ten Konferenz von Bretton Woods im Jahre 
1944 bewusst als Organe einer neuen (Nach-
kriegs)Weltwirtschaftsordnung ausgedacht. 

Die Ambivalenz all dieser internationa-
len Regelwerke kann man dabei sehr gut an 
den letztgenannten sehen: Natürlich ging 
es um Frieden und Wohlstand. Es ging aber 
auch darum, was man nach dem Krieg mit 
den Überkapazitäten der USA in der Produk-
tion von Gütern machen sollte. Und dafür 
brauchte man neue weltweite Absatzmärk-
te. Es ist diese ganz selbstverständliche Ver-
mischung von Menschenrechtsrhetorik und 
völlig pragmatischem Wirtschaftsdenken, die 
uns bis in die heutige Zeit immer wieder bei 
unserem großen Verbündeten verblüfft. Auf 
den ersten Blick geht es um ganz pragmati-
sche ökonomische Fragen. Es geht etwa da-
rum, einen Finanzkrach, so wie es ihn in den 
1920er Jahren gegeben hat, zu verhindern. Es 
geht um die Öffnung von Märkten für Güter 
und Dienstleistungen, aber auch für Arbeits-
kräfte und Finanzströme. Die quantitativen 
Angaben der Befürworter einer derart welt-
weiten Wirtschafts- und Finanzpolitik sind 
beachtlich: Enorme Wachstumsraten in al-
len Feldern. Nicht so gerne gehört werden 
Zahlen, die zeigen, dass die Wachstumsraten 
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der Umweltzerstörung ebenfalls erheblich 
sind, dass Armut und Not überhaupt nicht 
beseitigt, noch nicht einmal in ihrem Wachs-
tum gebremst wurden, sondern vielmehr die 
Schere zwischen arm und reich – was bezo-
gen auf den Globus heißt: zwischen Nord 
und Süd – immer weiter auseinander klafft. 
Die einen sehen als Lösung dieses Problems 
die immer weiter voranschreitende Libera-
lisierung der Märkte, getragen von der Idee, 
dass die Durchsetzung der Menschenrech-
te, der parlamentarischen Demokratie und 
der Marktwirtschaft irgendwie zusammen-
gehören. Andere bestreiten dies vehement 
und sehen in der weltweiten liberalen Wirt-
schaftspolitik die Hauptursache allen Übels. 

Offenbar geht es nicht bloß um ökonomi-
sches Wohlergehen, es geht auch um Welt-
anschauung, um Macht, um Ideen und letzt-
lich auch um Kultur. Gerade am Beispiel der 
Globalisierung findet man beide Polaritäten: 
Ein »Schwarzbuch Globalisierung« (Hg.: Jer-
ry Mander und Edward Goldsmith, München 
2002) listet auf über 500 Seiten eine Schand-
tat nach der anderen auf und zieht zugleich 
eine verheerende Bilanz über die »global 
player« in diesem Globalisierungsgeschäft: 
die Weltbank, die Welthandelsorganisation 
und der Internationale Währungsfond. Un-
terstützung finden diese Kritiker nicht bloß 
bei dem kürzlich verstorbenen Soziologen 
Pierre Bourdieu, einer der Mitbegründer der 
Antiglobalisierungsbewegung Attac, sondern 
auch bei Wirtschafts-Nobelpreisträgern wie 
Armatya Sen und Joseph Stieglitz, die bei-
de hohe Funktionen in der Weltbank bezie-
hungsweise im Internationalen Währungs-
fond innehatten. 

Auf der anderen Seite stehen unerschüt-
terlich die Anhänger des Neoliberalimus, die 
ebenfalls gute Beispiele dafür haben, dass 
eine staatlich gegängelte Wirtschaft letztlich 
in die Katastrophe führt. Auch hier liefert die 
Geschichte mit dem Zusammenbruch des so-

zialistischen Systems scheinbar gute Belege. 
In dieser ohnehin schon komplizierten Dis-
kurssituation werden jetzt auch Fragen von 
Bildung und Kultur relevant. Worum geht es? 
Neben Waren sind es inzwischen – mit enor-
men Anteilen an der Wirtschaftsproduktion – 
Dienstleistungen, die sich ungehindert auf 
einem zu schaffenden Weltmarkt bewegen 
können sollen. Damit sind nicht nur Banken 
und Versicherungen gemeint, sondern man 
interessiert sich auch stark für den Gesund-
heitsbereich, für Medien, Kultur und Bildung. 
Warum dies geschieht, wird sofort klar, wenn 
man an die Milliardenbeträge denkt, die in 
diesen Feldern umgesetzt werden. Ein Prob-
lem für die Liberalisierer besteht dabei darin, 
dass in vielen Ländern genau diese Bereiche 
wenn nicht schon zu großen Teilen öffent-
lich betrieben, so doch aber zumindest un-
ter besonderem staatlichen Schutz stehen: 
Es geht um das, was man Daseinsvorsorge 
nennt, und hierfür gibt es in vielen Verfas-
sungen – auch in der deutschen – staatliche 
Schutzvorbehalte. 

Natürlich arbeiten weder der Gesundheits- 
und Medienbereich noch Kultur und Bildung 
in einem wirtschaftsfreien Raum. In jedem 
der Felder gibt es vielmehr ein Nebeneinan-
der von privatwirtschaftlichen, gemeinnüt-
zigen und öffentlich-rechtlichen Produzen-
ten und Einrichtungen. Ein kleiner Teil – der 
zudem noch ständig schrumpft – wird sogar 
als »hoheitliche« Aufgabe gesehen. Ein Teil 
von Bildung gehört dazu, obwohl es auch hier 
in einigen Ländern zu Privatisierungen ge-
kommen ist – mit verheerenden Folgen. Des-
halb fängt genau hier die Wachsamkeit an. 
Denn auch wenn es die Wirtschaftsanhänger 
ungern hören: Der »freie« Markt ist in Hin-
blick auf Gerechtigkeit, auf Schaffung auch 
realer Zugangs- und Beteiligungschancen 
eben nicht das geeignete Instrument. Überall 
dort, wo jeder ohne Ansehen seiner Person 
und seines Geldbeutels an einem bestimm-
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ten Angebot partizipieren können muss, be-
wirkt eine Marktöffnung das Gegenteil. Es 
stimmt noch nicht einmal die These, dass 
eine dann hergestellte Konkurrenz bei den 
Anbietern die Qualität des Angebots verbes-
sert. Das Gegenteil ist wahr. 

2. Vom Wert kultureller  
Vielfalt und ihrer Bedrohung
Doch warum wird gerade im Kulturbereich 
der Streit um die Liberalisierung der Märkte 
so erbittert geführt? Es liegt sicherlich un-
ter anderem daran, dass die Menschen spü-
ren, dass hier ein Kernbereich ihrer Existenz 
angesprochen wird. Und genau dies hat zu ei-
ner aufregenden Neubewertung von kultu-
reller Vielfalt in den letzten Jahren geführt: 
Es hat philosophische, theoretisch-konzep-
tionelle und empirische Gründe, warum der 
Streit so erbittert geführt wird. 

Kultur ist Selbstausdruck des Menschen. 
Sie ist das, was den Menschen in seiner Ent-
wicklungsgeschichte überhaupt erst hat wer-
den lassen. In der Fähigkeit zur bewussten 
Gestaltung der Welt und der eigenen Exis-
tenz lag sein entscheidender Entwicklungs-
vorteil. Und diese Formen der Selbst- und 
Weltgestaltung konnten sehr unterschied-
lich geschehen: »Kultur« als Entwicklungs-
motor war von Anfang an plural, flexibel, 
kreativ. Wer von »Kultur« spricht, muss so-
fort von Vielfalt sprechen: Diese Erkenntnis 
wird in den letzten Jahren so hoch bewer-
tet, dass man inzwischen »kulturelle Vielfalt« 
fast auf gleicher Ebene diskutiert wie die fun-
damentalen Begriffe in der »Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte«, etwa Frieden, 
Freiheit, Gerechtigkeit. Man erkennt zudem, 
wie eng der Zusammenhang von kulturel-
ler Vielfalt mit diesen obersten Prinzipien 
menschlicher Existenz ist. Denn man hat er-
kennen müssen, wie sehr jegliche Einschrän-
kung im kulturellen Selbstausdruck, jeglicher 
Versuch, kulturelle Vielfalt einzuschränken, 

zu Konflikten oder sogar zu Kriegen führen 
kann. Denn all diese Gefährdungen kultu-
reller Vielfalt haben zu tun mit mangeln-
der Anerkennung, mit einem Angriff auf die 
menschliche Würde. Erstmals wurde dies in 
der »Allgemeinen Erklärung zur kulturellen 
Vielfalt«, verabschiedet von der Generalkon-
ferenz der UNESCO im November 2001, ex-
plizit in einem wichtigen (allerdings juris-
tisch nicht bindenden) Papier so formuliert. 
Dies muss man sich verdeutlichen, um zu 
verstehen, dass es nicht bloß um ein biss-
chen mehr oder weniger Marktwirtschaft 
geht. Dazu kommt die empirische Erkenntnis, 
welch starke Gefahr für die lokale und regio-
nale Kulturlandschaft davon ausgeht, wenn 
sie ungeschützt dem Marktdenken geöffnet 
wird. Es gibt eindrucksvolle Beispiele dafür, 
wie etwa der nationale Kunsthandel, die na-
tionale Filmwirtschaft zusammenbricht an-
gesichts der Urgewalt internationaler Kon-
zerne. Man sieht, wie Meinungs- und Infor-
mationsfreiheit bedroht werden, wenn sich 
Kartelle oder Monopole im Medienbereich 
bilden. Und man erkennt, dass viele künst-
lerische Entwicklungen nicht mehr stattfin-
den können, wenn es nicht weiterhin der öf-
fentlichen Hand erlaubt sein soll, »zu fördern, 
was es schwer hat«. Es ist also sehr verständ-
lich, wenn viele Impulse für die Entwicklung 
neuer Schutzmechanismen von kultureller 
Vielfalt entstehen. 

3. Der Kampf um Rahmenbedingungen
Im Rahmen der WTO geht die Aushandlung 
und Weiterentwicklung des GATS-Abkom-
mens (General Agreement on Trade with Ser-
vices) in eine neue Runde. Es geht dabei auch 
um die Frage, wie weit Bildung und Kultur 
in die Liberalisierungsinitiativen einbezo-
gen werden. Die nächste Minister-Runde fin-
det im September in Cancún/Mexiko statt. 
Kultur im Sinne des Deutschen Kulturrates 
ist dabei im Rahmen der WTO-Systematik 
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von Dienstleistungen (es gibt 12 Kategorien) 
nicht nur bei den explizit erwähnten Kultur-
dienstleistungen (Kategorie 10c) betroffen, 
sondern auch bei den Bildungsdienstleistun-
gen (Kategorie 5c), den sozialen Dienstleis-
tungen (Kategorie 8) und den Kommunika-
tionsdienstleistungen (Kategorie 2). 

Ein zentrales Problem besteht dabei dar-
in, dass es im Kulturbereich eine Mixtur von 
privatwirtschaftlichen, gemeinnützigen und 
staatlichen Einrichtungen gibt und zudem 
bei sehr vielen Kulturangeboten Eintrittsgel-
der erhoben werden, so dass es auf den ers-
ten Blick durchaus nach ökonomisch rele-
vanten Dienstleistungen in diesem Feld aus-
sieht – und damit im Grundsatz eine Zustän-
digkeit von GATS gegeben ist. 

Auf der Ebene der EU hat der Handels-
kommissar Pascal Lamy die Verhandlungs-
vollmacht. Auf Seiten der EU gibt es auf 
Drängen der Mitgliedsstaaten hin in den ge-
nannten Feldern zwar keine weiteren Libe-
ralisierungsangebote. Es gibt allerdings seit 
Jahren etwa im – auch für den Kulturbereich 
relevanten – Bildungsbereich weitgehende 
Marktöffnungszusagen seitens der EU. Zu-
dem gibt es von anderen Ländern (USA) er-
hebliche Liberalisierungsforderungen. Zur 
EU-Situation gehört allerdings auch die Fra-
ge, wie eine solche EU-Verhandlungsposition 
zustande kommt. Es könnte sein, dass in Zu-
kunft ein Mehrheitsbeschluss ausreicht, so 
dass Minderheitenmeinungen – zum Beispiel 
solche, die die völlige Marktöffnung für Bil-
dung und Kultur verhindern wollen – über-
stimmt werden könnten. Als Schlüsselbegriff 
hat sich – wie oben gezeigt – in der internati-
onalen kulturpolitischen Diskussion der Be-
griff der »kulturellen Vielfalt« herausgestellt. 
Es gibt sehr weit gediehene Überlegungen, 
ein internationales Instrument zu schaffen, 
das nationalen Regierungen den Schutz des 
eigenen Kulturbereichs nicht nur gestatten 
soll, sondern sie ausdrücklich ermutigt, sol-

che Schutzmaßnahmen zu entwickeln – also 
entgegen der Liberalisierungstendenz offen 
zu protektionistischen Maßnahmen zu grei-
fen. Dieses Instrument soll im Rahmen einer 
internationalen »Konvention zur kulturellen 
Vielfalt« von der UNESCO entwickelt werden. 
Es geht dabei um zumindest zwei Aspekte: 
die weitere Ermöglichung von staatlichen 
Kulturhilfen und die Schaffung leistungsfä-
higer nationaler Kulturwirtschaften. Um die-
se Konvention zu unterstützen, gibt es in-
zwischen einige internationale Zusammen-
schlüsse. Ich nenne hier nur zwei: das Inter-
national Network of Cultural Policy (INCP), 
ein Zusammenschluss globalisierungskriti-
scher Kulturminister; und das International 
Network for Cultural Diversity (INCD), ein 
Zusammenschluss von Künstlern, Organi-
sationen und Einrichtungen. 

4. Zentrale Streitpunkte  
und eine Strategie
Inzwischen haben die internationalen Wirt-
schaftsorganisationen erkannt, dass sie die 
breite Kritik an ihrer Tätigkeit nicht als Spin-
ner oder Chaotentum abtun können. Man 
kann sogar eine gewisse Selbstkritik etwa 
bei der Weltbank feststellen (vergleiche A. 
Sen: Ökonomie für den Menschen). Auch die 
WTO gibt sich viel Mühe, Standardkritiken zu 
entkräften. So findet man auf ihrer Home-
page einige gut aufbereitete Texte, in denen 
auf die Vorwürfe eines Demokratiedefizits 
oder einer Entmachtung der Nationalregie-
rungen eingegangen und der Nutzen der Li-
beralisierung beschrieben wird. 

Für den Bildungs- und Kulturbereich gibt 
es vor allem drei kritische Fragen: Bleiben 
Dienstleistungen im Sinne der Daseinsvor-
sorge, also Teile von Bildung, Kultur und Ge-
sundheit auch weiterhin außerhalb der Rege-
lung von GATS? Damit verbunden: Wird es 
weiterhin möglich sein, den eigenen natio-
nalen Bildungs- und Kulturbereich zu schüt-
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zen, zum Beispiel Buchpreisbindung, Quoten 
für nationale Kulturproduktionen im Fern-
sehen, reduzierte Steuersätze für Kulturpro-
dukte etc.? Kann insbesondere der eigene 
Kulturbetrieb weiterhin staatlich gefördert 
werden, ohne dass gleichzeitig im Sinne ei-
ner Marktzugangsgerechtigkeit jeder auslän-
dische Künstler oder Anbieter ebenfalls An-
spruch auf Förderung erheben kann? Libera-
lisierungshardliner streiten ab, dass all dies 
für Kultur und Bildung überhaupt notwendig 
wäre. Diese Position wird jedoch in Deutsch-
land weniger vertreten. Hier haben wir es vor 
allem mit einer Position zu tun, die sagt, dass 
die geplanten Veränderungen wenig proble-
matisch seien, die Gegner würden vielmehr 
dramatisieren. Es ist also eine Frage der Ein-
stellung oder des subjektiven Vertrauens in 
internationale Regelungen, wie man mög-
liche Konsequenzen einer Marktliberalisie-
rung durch neue GATS-Regelungen bewer-
tet. Aus der Sicht des Deutschen Kulturrates 
scheint es ratsam zu sein, nicht zu viel Ver-
trauen an den Tag zu legen, denn: Gerade in 
den sensiblen Bereichen Bildung und Kultur 
wird schnell etwas zerstört, was kaum noch 
wiederhergestellt werden kann. Und: Viele 
Erfahrungen zeigen, dass in der Tat kultu-
relle Zerstörungen stattfinden, sonst würde 
es nicht so starke internationale Initiativen 
gegen diese Entwicklung von GATS geben. 

•  Es gibt nachweislich starke Tendenzen, bis-
lang vorhandene Schutzmechanismen ab-
zubauen. Zu erinnern ist an die Verände-
rung im Entwurf der EU-Verfassung, dass 
nunmehr ihr der Handelspolitik Mehrhei-
ten darüber entscheiden können sollen, ob 
es auch im Bildungs- und möglicherweise 
anderen kulturrelevanten Bereich in allen 
Ländern zu Harmonisierungen kommen 
soll, was im Klartext heißt: ein Veto ge-
gen die Einbeziehung von Bildung in GATS 
wäre wirkungslos.

•  Ausschlussmöglichkeiten für Bereiche, die 
nicht Gegenstand von GATS werden sollen, 
gibt es zwar. Doch soll im Vorfeld ein voll-
ständiger Katalog solcher Ausnahmen an-
gelegt werden, der dann in der Folgezeit 
unverändert bleiben muss. Eine solche Auf-
listung und Festschreibung von Ausnah-
metatbeständen ist jedoch gerade in dem 
dynamischen Kulturbereich nicht sinnvoll. 

Daher scheint mir folgende Strategie aus-
sichtsreich zu sein: 

1.  Unterstützung all derer, die Bildung  
und Kultur aus GATS (weitgehend) aus-
klammern wollen. 

2.  Einmischung in die Diskussion über  
die EU-Verfassung mit der Richtung, 
dass die je nationale Verantwortung für 
Bildung und Kultur nicht angetastet 
werden darf. 

3.  Unterstützung der Bemühungen  
um eine internationale Konvention  
zur kulturellen Vielfalt. 

4.  Gründung einer »National Coalition  
for Cultural Diversity«, die auf  
nationaler Ebene die Verhandlungen  
zur Konvention begleitet. 

5.  Entwicklung eines nationalen Rahmen-
konzeptes für Kulturpolitik als  konkrete 
inhaltliche Füllung der Konvention auf 
nationaler Ebene. 
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Cancún und die Folgen
Zur Liberalisierung des internatio- 
nalen Dienstleistungshandels
Wolfgang Clement — Politik & Kultur 05/2003 
 
 
 
 

Das vorzeitige Ende der WTO-Ministerkon-
ferenz in Cancún muss uns alle zum Nach-
denken, aber auch zu einer erneuten Kraft-
anstrengung bringen. Die vorgesehene Halb-
zeitbewertung der im November 2001 in 
Doha eingeleiteten umfassenden WTO-Ver-
handlungsrunde (»Doha Development Agen-
da«) ist nicht erfolgt. Cancún war völlig un-
erwartet ein wirklicher Rückschlag: Weder 
konnte die Gesamtagenda noch der weitere 
Verhandlungsfahrplan noch ein Abschluss-
datum vereinbart werden. 

Jetzt helfen keine Schuldzuweisungen an 
diese oder jene Adresse. Gewiss ist, dass der 
Ausgang von Cancún zunächst alle zu Ver-
lierern gemacht hat. Das ist aus meiner Sicht 
für die Schwächsten unter den Entwicklungs-
ländern am schmerzhaftesten. Umso mehr 
kommt es jetzt darauf an, das Erreichte zu 
bewahren und zu versuchen, die Arbeit – da-
rauf aufbauend – möglichst erfolgreicher als 
in Cancún fortzuführen. 

Wir werden deshalb zunächst gemeinsam 
mit der EU-Kommission als unserer WTO-
Verhandlungsführerin und mit unseren Part-
nerländern die Fakten evaluieren, die zum 
negativen Ausgang von Cancún beigetragen 
haben: Etwa das Zweckbündnis neuer Län-
dergruppierungen (G-20-plus), aber auch die 
schwerfälligen WTO-Verfahrensregeln, die 
eine transparente und zielführende Diskus-

sion komplexer Themen zwischen 148 WTO-
Mitgliedern gewaltig strapazieren. Die tradi-
tionelle Konsensregelung im WTO-Entschei-
dungsprozess verschafft zwar auch kleinen 
Mitgliedern Gewicht, sie kann aber auch – 
und so war es in Cancún – zu einer umfas-
senden Blockade führen. Insofern ist die Zeit 
für ein Überdenken dieser Strukturen gekom-
men. Allerdings darf der Zäsur von Cancún 
nicht spontaner Aktionismus folgen, nötig 
ist Handeln auf der Basis einer gründlichen 
Analyse. Unsere erste Aufgabe wird bei allen 
Überlegungen sein, jeglichen Bestrebungen 
zu neuem Protektionismus entgegenzuwir-
ken. Eine – von einigen gewünschte, von an-
deren befürchtete – Trendwende zu reinem 
Bilateralismus erachten wir ebenfalls nicht 
als zukunftsweisend. Bilaterale oder regiona-
le Abkommen können und sollen auch künf-
tig nur ergänzen. Das multilaterale Regel-
werk ist eine wesentliche Voraussetzung für 
eine sachorientierte und erfolgversprechen-
de Beherrschung des Globalisierungsprozes-
ses. Was nun die Anfang 2000 aufgenomme-
nen Dienstleistungsverhandlungen – Artikel 
XIX des GATS-Übereinkommens enthält die-
sen »built-in-Verhandlungsauftrag« – betrifft, 
so wurde in Doha das Abschlussdatum Ende 
Dezember 2004 vereinbart. 

Dies gilt zwar bei rein formaler Betrach-
tung weiter, die faktische Einhaltung ist al-
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lerdings im Lichte der Cancún-Konferenz 
eher unwahrscheinlich. Die insgesamt – nach 
zäher Startphase – recht gut vorangegange-
nen GATS-Verhandlungen können nur in ei-
ner Gesamtschau mit den sonstigen WTO-
Verhandlungen gesehen werden. Bislang ha-
ben erst 38 WTO-Mitglieder, darunter EU/
EU-Mitgliedsstaaten, eigene Angebote vor-
gelegt. Diese reichen aber für die angestreb-
ten zusätzlichen Liberalisierungsvereinba-
rungen noch nicht aus. 

Ein erfolgreicher und zeitnaher Abschluss 
der GATS-Verhandlungen hat derweil für die 
Bundesregierung einen unverändert hohen 
Stellenwert. Wir erhoffen uns hiervon besse-
re Exportchancen für die deutsche und euro-
päische Dienstleistungswirtschaft, insbeson-
dere in Schlüsselbereichen wie Finanz- und 
Transportdienstleistungen, Telekommuni-
kation und Vertrieb. Die für das GATS-Über-
einkommen charakteristische Flexibilität er-
möglicht diese Zielsetzungen, ohne dass wir 
sensible Themenstellungen aufgeben müss-
ten. Das Ende April dieses Jahres [2003, Anm. 
d. Red.] vorgelegte Eingangsangebot der Ge-
meinschaft enthält deshalb auch keinerlei 
Angebote in den Bereichen Bildungs- und 
Gesundheitswesen und audiovisuelle Dienst-
leistungen. Damit tragen wir den besonderen 
Gegebenheiten in diesen Sektoren Rechnung. 
Der Schutz von kultureller Identität und kul-
tureller Vielfalt ist für uns eine selbstver-
ständliche Verpflichtung, die auch im Ge-
samtfeld multilateraler Handelsregeln ge-
währleistet werden kann und muss. So hal-
te ich eine Einbeziehung der bestehenden 
kulturspezifischen Subventionen nicht für 
praktikabel. Ebenso muss die nationale bzw. 
europäische Handlungs- und Gestaltungs-
freiheit für kulturspezifische Angelegenhei-
ten erhalten bleiben. Ich glaube allerdings, 
dass die flexible GATS-Struktur diese Ziel-
vorgaben bei sachgerechter Implementie-
rung durchaus ermöglicht. 

Zusätzliche Absicherungen sowohl im Rah-
men der WTO als auch durch kulturspezifi-
sche Regelungen sind jedoch zu begrüßen, 
um Zweifel und Missverständnisse auszu-
räumen. Wir haben uns daher ausdrücklich 
dafür eingesetzt, im Rahmen der UNESCO 
eine Konvention zur kulturellen Vielfalt zu 
erarbeiten, in der das Spannungsverhältnis 
zwischen multilateralen Handelsregeln und 
den kulturspezifischen Belangen besser ge-
klärt werden soll. Die Arbeiten hierzu wurden 
auf der jüngsten UNESCO-Generalversamm-
lung [Paris 2003, Anm. d. Red.] eingeleitet.
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Cancún und die Folgen für die Kultur
Neun Anmerkungen zu den  
WTO-Verhandlungen in Mexiko
Max Fuchs — Politik & Kultur 05/2003 
 
 
 
 

Zunächst sind als Resultate der Handelsmi-
nisterkonferenz von Cancún festzuhalten:

1.  Zur Öffnung und Liberalisierung von 
Kultur (und Bildung und Sozialem)  
wurden keine Beschlüsse gefasst. 

2.  Die Koalition für kulturelle Vielfalt –  
national und international – ist wir-
kungsvoll in Erscheinung getreten, hat 
sich gefestigt und ausgeweitet und  
hat mit der Cancún- Erklärung zur kul-
turellen Vielfalt ein quasi offizielles 
Grunddokument. 

Ist die Gefahr gebannt? Nein! Es war erschre-
ckend, dass aller Beschlusslage der EU zum 
Trotz, keine Liberalisierungsangebote im 
Kulturbereich zu machen, verantwortliche 
Mitarbeiter im Wirtschaftsministerium nach 
wie vor keine Ausnahmeregelung für Kultur 
wollen: GATS sei flexibel genug, um alle Be-
denken aus dem Kulturbereich zu zerstreuen. 

Man hatte plötzlich eine eigenartige Seil-
schaft zwischen WTO-Anhängern in den Mi-
nisterien auf der einen Seite und Teilen der 
Kulturwirtschaft auf der anderen Seite. Denn 
auch – um ein Beispiel zu nennen – die ame-
rikanische Filmwirtschaft hat aus einsichti-
gen Gründen kein Interesse an Ausnahme-
regelungen, an Schutzmechanismen für na-
tionale Kulturmärkte, eben weil diese den 

freien Verkauf ihrer Produkte behinderten. 
Die Argumentation ist dabei recht clever: Die 
Menschen könnten ja selbst entscheiden, ob 
sie entweder Hollywood-Filme oder nationa-
le Film-Produktionen anschauten. Ein star-
kes Geschütz wird also aufgefahren: Die in-
dividuelle Entscheidungsfreiheit, so dass die 
Schützer von nationaler Kulturproduktion 
sich plötzlich in der Ecke einer paternalisti-
schen Bevormundung der Menschen sahen. 
Hier die individuelle Freiheit, das Recht auf 
kulturelle Selbstbestimmung, auf weltläufi-
ge Kulturkontakte, dort die verbohrten Na-
tionalisten, die ängstlich die ausländische 
Konkurrenz und daher einen ehrlichen Wett-
bewerb um die Herzen und Köpfe (und Geld-
beutel) der Menschen scheuen. So ähnlich 
argumentierten daher auch die US-Delegier-
ten bei der letzten Generalversammlung der 
UNESCO vom 9. bis 13. Oktober dieses Jahres 
in Paris, als es um eine Konvention zur kul-
turellen Vielfalt ging. Daher: Die Diskussi-
on um die Liberalisierung der Kulturmärkte 
wird weitergehen. 

Was ist zu tun? 
Häufig zu hören ist die Behauptung, die Re-
geln von GATS seien so flexibel, dass alle Be-
fürchtungen aus dem Kulturbereich durch 
entsprechende Vorkehrungen abgewendet 
werden könnten, für die das GATS-Regelwerk 
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die Möglichkeit vorsieht. Schließlich könn-
ten die Mitgliedsländer auch selbst entschei-
den, welche Bereiche mit welcher Reichweite 
in GATS einzubeziehen sind. Und schließlich 
gäbe es Karenzzeiten sowie die Möglichkeit 
der Rücknahme von Liberalisierungs-Ange-
boten. Fortgeführt wird diese Argumentation 
mit der Behauptung, dass es keine schlech-
ten Erfahrungen mit der Öffnung von Märk-
ten gebe. Im Gegenteil: Offene Märkte seien 
Kennzeichen von Demokratie und dem Recht 
auf Informationsfreiheit. 

Wir brauchen daher eine gute, empirisch 
gesättigte Argumentationshilfe, die an über-
prüfbaren Beispielen zeigt, dass und wie eine 
ungeschützte Marktöffnung zur Kulturzer-
störung führt. Wir brauchen auch Beispie-
le, die zeigen, dass das WTO- und GATS-Re-
glement, das angeblich so offen und flexibel 
ist, absolut unerfreuliche Nebenwirkungen 
und Folgen haben kann. 

Wir können dabei auf Erfahrungen unserer 
Cancún-Koalition zurückgreifen. So ist kürz-
lich von dem INCD-Mitglied Joost Smiers, ei-
nem Kulturpolitik-Forscher an der Utrecht 
School of Arts, das Buch »Arts under Pressu-
re« erschienen, das eine Fülle von Beispielen 
aus sehr unterschiedlichen Ländern vorstellt, 
wie nationale Kulturindustrien zerstört wur-
den wie zum Beispiel Zerstörung der Buch- 
und Filmmärkte in Mexiko oder der Türkei 
nach Aufgeben von Steuervergünstigungen 
beziehungsweise nach der Öffnung der na-
tionalen Märkte. 

Was ist der Unterschied zwischen  
einer nationalen und der internatio-
nalen Kulturwirtschaft? 
Eine zentrale Argumentation in der Cancún-
Erklärung und in der internationalen kultur-
politischen Diskussion um kulturelle Viel-
falt läuft darauf hinaus, dass eine nationale 
Kulturwirtschaft für die Erhaltung und Ent-
wicklung von kultureller Vielfalt günstiger 

ist als internationale Konzerne. Dies ist auch 
eine der Kernthesen in dem genannten Buch 
von Joost Smiers, der zum einen darauf hin-
weist, dass es insbesondere das »local artistic 
life« ist, das die Sinnhaftigkeit des mensch-
lichen Lebens konkret verhandelt, dass aber 
die ökonomisch vorangetriebene kulturel-
le Globalisierung zu einer »delocalization« 
führt. 

Man wird, gerade als Deutscher Kulturrat, 
der sich für eine nationale Kulturwirtschaft 
und für den Erhalt des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks einsetzt, dies präzisieren 
müssen. Denn es ist nicht davon auszugehen, 
dass eine nationale Kulturwirtschaft in je-
dem Fall diese positiven Wirkungen hat. Man 
wird vielmehr einige Bedingungen und Krite-
rien formulieren müssen,  quasi Qualitäts-
standards, die zu erfüllen sind. 

•  Wir brauchen eine Evaluation öffentlicher 
Kulturpolitik. Ein weiterer Baustein, für 
dessen Erhalt sich der Deutsche Kulturrat 
vehement einsetzt und dessen Fortbestand 
bei einer unbegrenzten Marktliberalisie-
rung fortfiele, ist die Möglichkeit öffent-
licher Zuwendungen im Kulturbereich. So 
ist es mit den Händen zu greifen, wie sehr 
die Existenz einer kulturellen Infrastruk-
tur in Deutschland, die – auch wenn zur 
Zeit heftig bedroht – immer noch einen ho-
hen Standard hat, von der Existenz einer 
öffentlichen Förderung abhängt. So sehr 
man im Grunde um diese Tatsache weiß: 
Von einer seriösen Evaluation oder gar ei-
ner konzeptionell gestützten Entwicklung 
von Kulturpolitik kann aufs Ganze gesehen 
nicht die Rede sein. 

•  Wir brauchen eine Konvention zur kultu-
rellen Vielfalt. Nachdem der Verlauf der 
Cancún-Verhandlungen uns eine Atem-
pause gewährt hat, stand als nächste Auf-
gabe an, im Rahmen der Generalversamm-
lung der UNESCO im Oktober 2003 zu ei-
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ner Konvention zur kulturellen Vielfalt zu 
kommen. Dieser Beschluss wurde gegen 
den erbitterten Widerstand der USA in der 
Sitzungsphase Mitte Oktober inzwischen 
gefasst. 

•  Wir brauchen eine nationale Konzeption 
Kulturpolitik. Nunmehr ist es sinnvoll, ver-
stärkt und systematisch darüber nachzu-
denken, welche Rahmenbedingungen sinn-
vollerweise in einer solchen Konvention 
formuliert werden sollten, damit sie hilf-
reich für die nationale Kulturpolitik sind. 
Zu diesem Zweck müsste jedoch präziser 
als bisher gewusst werden, was das über-
haupt ist: eine nationale Kulturpolitik. 

Wir sollten die Koalitionen zur kulturellen 
Vielfalt – national und international – stär-
ken und weiter ausbauen. Die »Cancún-Er-
klärung zur kulturellen Vielfalt« [siehe 5. Ka-
pitel, Stellungnahmen des Deutschen Kultur-
rates, Anm. d. Red.] wurde von vier Organisa-
tionen getragen. Auf nationaler Ebene bietet 
es sich nunmehr an, eine »National Coaliti-
on for Cultural Diversity« zu gründen, die ein 
Forum für die Sammlung und Diskussion von 
Erkenntnissen, Befunden, Konzeptionen und 
Strategien zur Förderung kultureller Viel-
falt auf nationaler Ebene sein könnte. Auch 
international sind Bündnisse zu schmie-
den, wobei insbesondere Entwicklungslän-
der stärker als bisher zu beteiligen sind. Ob 
das schon existierende INCD das geeignete 
Auffangbecken für eine solche Initiative ist 
oder nur ein wichtiger Partner neben ande-
ren, müsste geprüft werden. 

Im Hinblick auf die WTO wurde ein wich-
tiger Fortschritt dadurch erzielt, dass NGOs – 
anders als früher – akzeptierte Partner im 
Kernkreis der Verhandlungen waren. Dieser 
Weg ist offensiv fortzusetzen. Insbesondere 
ist die demokratische Qualität einer Einbe-
ziehung der Zivilgesellschaft – inzwischen 
Standard etwa im UNESCO-Kontext – auch 

in solchen Politikfeldern zu belegen, die bis-
lang wenig Erfahrung mit solchen Koopera-
tionsformen haben, etwa die internationale 
Handelspolitik. Allerdings ist auch die Bil-
dungspolitik so fest in der Hand des Staa-
tes, dass auch hier einiges an Öffnung noch 
zu leisten ist. 

GATS bleibt weiterhin aktuell, und dies 
nicht nur im Kulturbereich im eigentlichen 
Sinne, sondern auch dort, wo von sozialen 
und Bildungsdienstleistungen die Rede ist. 
Denn auch hier findet Kulturarbeit in erheb-
lichem Umfange statt. 
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Erfolg und Ambivalenz
Resümee der WTO-Ministerkonferenz in 
Cancún aus der audiovisuellen Warte
Fritz Pleitgen — Politik & Kultur 05/2003 
 
 
 
 

Kulturelle und audiovisuelle Dienstleistun-
gen waren eigentlich ein Nicht-Thema auf 
der Tagesordnung der WTO-Ministerkonfe-
renz in Cancún. Über Dienstleistungen wird 
ohnehin seit der Ministerkonferenz in Seat-
tle mehr oder weniger kontinuierlich verhan-
delt und die WTO-Mitglieder werden damit 
auch nach dem Fehlschlag von Cancún fort-
fahren. Dennoch kann der Rückschlag von 
Cancún negative Auswirkungen für den au-
diovisuellen Sektor in der Europäischen Uni-
on und anderswo haben. 

Die Agenda der WTO-Mitglieder wurde 
durch die Hauptkonflikte zwischen Indus-
trie- und Entwicklungs- beziehungsweise 
Schwellenländern dominiert, bei denen es 
um Marktzugang für ihre jeweiligen Güter 
und Dienstleistungen und begleitende Zoll- 
und Steuerreduktionen ging. Auch neue Fra-
gen wie die so genannten Singapur-Themen, 
wurden heftig debattiert und haben zu Dis-
sens und Scheitern beigetragen. So weit also 
nichts Neues? Doch, denn neu ist, dass sich 
eine beachtliche Anzahl von Drittweltstaa-
ten zu einer starken Koalition zusammenge-
schlossen hat, um sich so der Strategie des 
»divide et impera« der Industrienationen zu 
erwehren. Es kann erwartet werden, dass die-
ser Block die wohlbekannten Muster inter-
nationaler Handelspolitik auch künftig un-
terminieren wird. 

Das Ziel der audiovisuellen und kulturellen 
Industrien war von Anfang an klar: die fak-
tische Herausnahme dieser Industrien aus 
der Handelsliberalisierung aufrecht zu er-
halten. Die EU-Mitgliedstaaten hatten schon 
1999 der Kommission ein Verhandlungsman-
dat erteilt, das sie auffordert, in ihrer Han-
delspolitik alles zu unterlassen, was die Fä-
higkeit der Mitgliedstaaten und der Gemein-
schaft behindert, Politiken und Maßnahmen 
zum Erhalt und zur Förderung der kulturel-
len Vielfalt zu konzipieren und umzusetzen. 
Deshalb forderten die audiovisuellen Indus-
trien in Europa die Gemeinschaft vor Can-
cún auch erneut dazu auf, die bestehenden 
Ausnahmen aufrecht zu erhalten und kei-
nerlei Liberalisierungszugeständnisse in ih-
rem Sektor einzugehen. Sie waren damit er-
folgreich. Diese Verhandlungsstrategie wur-
de auch angesichts wachsendem Drucks ei-
niger Mitgliedstaaten und Industriezweige 
im audiovisuellen Sektor von den Verhand-
lungsführern der Gemeinschaft unterstützt. 

Gleichwohl könnte das Gefühl, nach Can-
cún auf der sicheren Seite zu stehen, trüge-
risch sein. Es gibt keinen Anlass, sich zu-
rückzulehnen. Im Gegenteil, die audiovisu-
ellen und Kulturindustrien müssen während 
der laufenden Handelsrunde weiterhin sehr 
wachsam bleiben. Denn zum einen werden 
die Hohepriester des ungehinderten Markt-
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liberalismus ihre Forderung nach schran-
kenlosem Handel nicht aufgeben. Zum an-
deren sind die negativen Auswirkungen zu 
bedenken, die das Scheitern in Cancún be-
dingen könnte. 

Das Versagen der WTO-Mitglieder, in 
Cancún eine für alle Seiten akzeptable Ver-
handlungsagenda zu vereinbaren, ist als 
ernsthafter Rückschlag für den multilatera-
len Verhandlungsprozess zu bewerten. WTO-
Mitglieder, die die entsprechenden Kapazi-
täten dazu haben, werden sich nun mehr 
auf bilaterale und regionale Vereinbarun-
gen konzentrieren und sich somit vom mul-
tilateralen Prozess abkoppeln. Das wird, wie 
es bereits angekündigt wurde, insbesondere 
für die USA der Fall sein. Bisherige Erfahrun-
gen mit dieser US-Handelspolitik sind nicht 
gerade ermutigend. Bei der Verhandlung bi-
lateraler Abkommen zum Beispiel mit Singa-
pur, Chile oder derzeit mit Australien fordern 
die USA mit Nachdruck die Öffnung der au-
diovisuellen Märkte ihrer Verhandlungspart-
ner. Im Rahmen dieser Abkommen drängen 
die USA auf Marktzugang und Inländerbe-
handlung für sogenannte »digitale Produkte«. 
Dabei werden alle Online-Dienste einseitig 
ohne jegliche Berücksichtigung ihrer mögli-
chen kulturellen Bedeutung umklassifiziert 
und zur Liberalisierung freigegeben. Außer-
dem drängen die USA sogar auf Verpflichtun-
gen zur Liberalisierung klassischer audio-
visueller Dienstleistungen. Mit den neuen 
EU-Mitgliedstaaten Mittel- und Osteuropas 
hatten die USA bilaterale Investitionsabkom-
men abgeschlossen, die den Acquis Commu-
nautaire der Europäischen Union ernsthaft 
verletzt hätten, da sie im audiovisuellen Be-
reich eine bevorzugte Behandlung von ame-
rikanischen Unternehmen auf den osteuro-
päischen Märkten vorsahen. Die Kommission 
hat erst kürzlich nach langwierigen Verhand-
lungen erfolgreich den Ausschluss der audio-
visuellen Dienstleistungen aus dem Anwen-

dungsbereich dieser Investitionsabkommen 
erreichen können. Es steht zu erwarten, dass 
die aktuelle Welthandelsrunde nicht wie vor-
gesehen bis zum 1. Januar 2005 abgeschlos-
sen werden kann. Je länger sie jedoch dau-
ert, desto mehr werden sich die europäischen 
Kultur- und audiovisuellen Industrien bemü-
hen müssen, für ihre handelspolitischen Zie-
le Unterstützung zu mobilisieren. Es darf in 
diesem Zusammenhang nicht vergessen wer-
den, dass die WTO-Mitglieder sich auf ein 
»single undertaking« geeinigt haben. Entwe-
der schaffen sie es, ein von allen Seiten ak-
zeptiertes Liberalisierungspaket zu schnüren 
oder die aktuelle Runde endet ohne Resultat. 
Mit Blick auf einen grundsätzlichen Rück-
schlag für den Welthandel, sollte man sich 
nicht auf Resultate einigen können, steigt 
die Wahrscheinlichkeit von Tauschhändeln, 
sogenannte Trade-Offs, zwischen den ver-
schiedenen Handelssektoren. Damit erhöht 
sich natürlich die Gefahr, dass kulturelle und 
audiovisuelle Dienstleistungen zu Spielmas-
se im internationalen Handelsroulette wer-
den könnten. 

Sollte sich das Ende der aktuellen Ver-
handlungsrunde erheblich hinausziehen, 
würde jeder Verhandlungsabschluss von 
einem neuen Kollegium der Europäischen 
Kommission und somit einem neuen Han-
delskommissar verantwortet werden müssen. 
In diesem Fall müsste es den audiovisuellen 
Industrien in Europa darum gehen, den Kon-
sens in Bezug auf eine defensive Position im 
kulturellen und audiovisuellen Bereich, wie 
er mit dem amtierenden Handelskommissar 
Pascal Lamy besteht, erneut zu bestätigen. 
Auch müsste das Verhandlungsmandat von 
1999 sicherlich bekräftigt werden. 

Neben steter Wachsamkeit mit Blick auf 
die derzeitige Verhandlungsrunde müssen 
die Kultur- und audiovisuellen Industrien 
in Europa alle verfügbaren Kräfte zuguns-
ten der Schaffung einer internationalen Kon-
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vention zur kulturellen Vielfalt mobilisie-
ren. Die UNESCO ist soeben von ihren Mit-
gliedstaaten aufgefordert worden, eine sol-
che Konvention auf den Weg zu bringen. Die 
Konvention hat zum Zweck, die Rechtmäßig-
keit von Politiken und einhergehenden Maß-
nahmen, die dem Schutz und der Förderung 
der kulturellen Vielfalt dienen, gegenüber 
den Regeln des internationalen Handelsre-
gime zu verteidigen und zu legitimieren. Die 
Konvention sollte der Maßstab schlechthin 
für jede Art der Liberalisierung, wenn es die 
überhaupt geben soll, kultureller und audio-
visueller Dienstleistungen werden. 
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Globaler Bildungshandel
Deutsche Hochschulen und das General 
Agreement on Trade in Services (GATS) 
Sebastian Fohrbeck — Politik & Kultur 4/2005 
 
 
 
 

Im Rahmen des »Allgemeinen Übereinkom-
mens für den Handel mit Dienstleistungen« 
(General Agreement on Trade in Services – 
GATS) wurden von der EU im Jahre 1994 für 
die seinerzeit zwölf EU-Länder weitgehende 
Zugeständnisse zur Handelsliberalisierung 
im Bildungsbereich gemacht, die damals 
von der Öffentlichkeit kaum wahrgenom-
men wurden, selbst das Bundesbildungsmi-
nisterium wurde nicht beteiligt; allein das 
auf Bundesebene federführende Wirtschafts-
ministerium war informiert. Die Zugeständ-
nisse bestanden darin, dass für die Primar-, 
Sekundar-, Hochschul- und Erwachsenen-
bildung Marktöffnung und Inländerbehand-
lung zugesagt wurden, das heißt z. B., dass 
ein US-amerikanischer Anbieter privat finan-
zierter Bildungsdienstleistungen zu den glei-
chen Bedingungen zuzulassen ist wie ein EU-
Anbieter; allein der Sektor andere Bildungs-
dienstleistungen der z. B. Tests, Akkreditie-
rung von Studiengängen und Marketing von 
Bildungsangeboten umfasst, wurde von der 
Liberalisierung ausgenommen. 

Dabei wurden in weiser Voraussicht von 
der EU zwei wichtige Vorbehalte zu Protokoll 
gegeben: Erstens: Marktzugang muss nicht 
für solche Dienste gewährt werden, die als 
öffentliche Einrichtungen betrachtet wer-
den. Als Beispiel werden hierzu Forschung 
und Entwicklung angeführt, von Bildung 

und Wissenschaft ist in dem Katalog nicht 
die Rede, sie könnten aber darunter subsu-
miert werden. Deswegen verlangen andere 
Länder von der EU jetzt in den jüngsten Ver-
handlungsrunden um eine Weiterentwick-
lung der GATS-Vereinbarungen, die Liste sol-
cher »public services« genauer zu spezifizie-
ren; hier ist höchste Vorsicht geboten, damit 
Bildung nicht aus dieser Liste der öffent-
lich erbrachen Dienstleistungen gestrichen 
wird. Zweiter Vorbehalt: »Inländerbehand-
lung« bezieht sich nicht darauf, dass den An-
bietern aus Nicht-EU-Ländern die gleichen 
Subventionen gewährt werden müssen wie 
denen aus EU-Ländern. Eine ausländische 
Privathochschule, die sich in Deutschland 
installiert, kann also momentan nicht auf 
Mittel aus der Hochschulbauförderung kla-
gen, weil bestimmten Privathochschulen wie 
beispielsweise die Universität Witten-Herde-
cke eine solche erhalten. 

Interessant ist, dass die EU 1994 mit ih-
ren Zugeständnissen sehr viel weiter gegan-
gen ist als die anderen Hauptexporteure von 
Bildung: Die USA hatten sich seinerzeit nur 
für die Erwachsenenbildung und die »ande-
ren Bildungsdienstleistungen« verpflichtet, 
nicht aber für den Primar-, Sekundar- und 
Hochschulbereich; Australien hat die Pri-
marschulen und die Erwachsenenbildung 
von der Marktöffnung ausgenommen. In der 
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momentan laufenden Runde von GATS plant 
die EU keine weiteren Liberalisierungsan-
gebote im Bereich Bildung und Hochschule, 
während z. B. die USA auf weitere Liberali-
sierung z. B. beim Angebot anderer Bildungs-
dienstleistungen wie Tests dringen. Einige 
ärmere Länder wie Malaysia und Indonesi-
en sehen keine Chance, ihr Bildungssystem 
dem Bedarf rasch wachsender Bevölkerungen 
anzupassen und wollen von daher ihr Sys-
tem im Rahmen von GATS für ausländische 
Anbieter öffnen. Die Bildungsminister von 
Argentinien und Brasilien haben hingegen 
eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, 
in der sie sich verpflichten, keine Angebote 
in GATS für die Öffnung ihres Bildungswe-
sens zu machen, da sie Bildung als ein sozi-
ales Recht ansehen. Auch Südafrika steht ei-
ner Öffnung seines Bildungssystems für aus-
ländische Anbieter sehr skeptisch gegenüber. 

Was bedeutet dieser Diskussionsstand 
momentan für die deutschen Hochschulen? 
Solange die beiden bisherigen Verteidigungs-
ringe der EU-Zugeständnisse halten – näm-
lich die Ausnahme für öffentlich erbrachte 
Dienstleistungen und der Subventionsvor-
behalt – nicht viel: eine 2003 erschienene 
Studie der Hans-Böckler-Stiftung »Interna-
tionale Bildungsanbieter auf dem deutschen 
Markt« zeigt, dass de facto die Freizügigkeit 
für Kapital und Arbeit innerhalb der EU, wie 
sie sich auch in der jüngst diskutierten EU-
Dienstleistungsrichtlinie widerspiegeln, im 
praktischen Leben eine viel größere Rolle 
spielen als amerikanische oder australische 
Anbieter, die sich auf GATS-Vereinbarungen 
berufen könnten. Da tummeln sich britische 
Anbieter von MBA-Graden neben niederlän-
dischen Hochschulen, die Bachelor z. B. für 
Logopädie oder Ergotherapie anbieten, die 
es so in Deutschland nicht gibt, französische 
Modeschulen und die Ecole des Affaires de 
Paris. Die EU-Konkurrenz genießt außer-
dem den Vorteil, dass jeder nach Recht eines 

EU-Landes verliehene Grad in Deutschland 
ebenfalls gilt und hier auch geführt werden 
darf, was z. B. für australische Grade nicht 
umstandslos der Fall ist. 

Die erwähnte Studie der Böckler-Stiftung 
stellt aber auch die interessante Frage, ob 
für Deutschland nicht die gleiche Argumen-
tation zutreffe wie die oben für einige Ent-
wicklungsländer wie Indonesien zitierte: da 
dieses Land offensichtlich nicht in der Lage 
sei, die von der OECD propagierte und für 
den Weg zur wissensbasierten Gesellschaft 
wichtige deutliche Steigerung der Zahl der 
Hochschulabsolventen mit seinem staatli-
chen Hochschulsystem zu erreichen, soll-
ten wir uns doch vielleicht freuen, wenn aus-
ländische Anbieter bereit seien, hier drin-
gend benötigte Ausbildungskapazitäten zu 
schaffen und nebenbei den deutschen Hoch-
schulmarkt durch Konkurrenz ein wenig zu 
beleben … 

Ein weiterer Aspekt, der gegen allzu gro-
ßen Protektionismus im Hochschulbereich 
spricht, ist die Tatsache, dass Deutschland 
als weltgrößter Warenexporteur ein deutli-
ches Interesse am Freihandel hat. Es gibt kei-
ne separate Handelsorganisation für Dienst-
leistungen, sondern nur eine World Trade 
Organisation (WTO), die sowohl für den Han-
del mit Waren als auch für den Handel mit 
Dienstleistungen und mit intellektuellem Ei-
gentum zuständig ist. Hier werden dann oft 
Tauschgeschäfte betrieben, und aus dem fe-
derführenden Wirtschaftsministerium waren 
Andeutungen zu hören, dass das relativ gro-
ße Entgegenkommen der EU im Bildungsbe-
reich durchaus mit der Tatsache des von den 
Entwicklungsländern stark kritisierten euro-
päischen Agrarprotektionismus zu tun haben 
könne. Deutschland ist aber nicht nur welt-
weit größter Warenexporteur, sondern in-
zwischen auch einer der Hauptanbieter auf 
dem internationalen Bildungsmarkt: Beim 
Ausländerstudium, das nach den Definitio-
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nen von GATS eine Art des Bildungsexports 
ist, steht Deutschland nach starken Marke-
tingbemühungen der deutschen Hochschu-
len und des DAAD inzwischen als Zielland 
nach den USA und gemeinsam mit Großbri-
tannien auf Platz 2. Das Bundesministeri-
um für Bildung und Wissenschaft fördert in 
einem DAAD-Programm »Deutsche Studi-
enangebote im Ausland« inzwischen 27 An-
gebote deutscher Hochschulen in aller Welt, 
die bis zu ganzen deutschen Hochschulen in 
Ägypten oder Jordanien reichen, in der Mehr-
zahl aber einzelne Fächer oder Fachbereiche 
umfassen. Schon 2008 wird es in diesen Stu-
diengängen voraussichtlich mehr als 10.000 
Studierende geben. Diese Projekte, mit de-
nen die deutschen Hochschulen mittelfris-
tig sogar Geld verdienen wollen, sind in ih-
ren Zielländern genauso auf Zulassung und 
faire Behandlung durch nationale Stellen an-
gewiesen wie ausländische Bildungsanbieter 
in Deutschland. 

Bei den weiteren Diskussionen um GATS 
und Bildung, die inzwischen in der Öffent-
lichkeit und auch beim Deutschen Bundes-
tag viel größere Aufmerksamkeit genießen 
als 1994, sollte darauf geachtet werden, dass 
Subventionsvorbehalt und die Definition von 
Bildung als öffentlich erbrachte Dienstleis-
tung bleiben. Auch spricht einiges dafür, die 
anderen Bildungsdienstleistungen wie Ak-
kreditierungsagenturen, Testverfahren und 
das Hochschulmarketing nicht dem Wett-
bewerb mit Übersee zu öffnen, da hier wich-
tige Instrumente der Qualitätskontrolle in-
volviert sind. Es wird schon schwierig genug 
werden, hier innerhalb der EU im Rahmen 
des sich bildenden gemeinsamen »Europä-
ischen Hochschulraums« zu gemeinsamen 
Qualitätsstandards zu kommen. 
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Kultur und Medien  
bislang noch außen vor
GATS-Verhandlungen  
gewinnen an Dynamik
Gabriele Schulz — Politik & Kultur 4/2005 
 
 

Die GATS-Verhandlungen (General Agree-
ment on Trade in Services) der Welthan-
delsorganisation (WTO) haben nach länge-
rem Stillstand wieder an Dynamik gewon-
nen. Ende April legte die EU-Kommission 
den Vorschlag für ihr Dienstleistungsange-
bot für die GATS-Verhandlungen den Mit-
gliedsstaaten zur Diskussion vor. Zeitnah 
führte hierzu das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit am 29.04.2005 ein In-
formationsgespräch durch. Das Angebot der 
EU-Kommission hat in erster Linie das Ziel, 
das Dienstleistungsangebot an das Europa 
der 25 Mitgliedsstaaten anzupassen und die 
spezifischen Verpflichtungen der zehn neu-
en Mitgliedsstaaten [Am 1. Mai 2004 traten 
der Europäischen Union folgende Staaten 
bei: Estland, Lettland, Litauen, Malta, Po-
len, Tschechien, Slowenien, Slowakei, Un-
garn und Zypern. Zu den von einigen dieser 
Staaten geschlossenen Investitionsabkom-
men siehe Pleitgen in diesem Kapitel, Anm. d. 
Red.] an das Angebot der Europäische Kom-
mission anzupassen. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Arbeit stellte in dem Informationsge-
spräch nochmals klar, dass der Dienstleis-
tungsbereich neben dem Agrarsektor zu den 
zentralen Feldern der derzeitigen GATS-Ver-
handlungsrunde gehört. Es zeichnet sich zur 
Zeit eine Bewegung in den noch in Cancún 

2003 festgefahrenen Verhandlungen zum Ag-
rarsektor ab, so dass die Verhandlungen ins-
gesamt an Dynamik gewinnen. Im Juni 2005 
sollten die nächsten Verhandlungen spezi-
ell zum Dienstleistungsbereich stattfinden. 
Zuvor muss eine Einigung innerhalb der Eu-
ropäischen Union erzielt werden, da die EU-
Kommission das Verhandlungsmandat für 
die Mitgliedstaaten hat. Zum Zeitpunkt des 
Informationsgespräches lagen die Angebo-
te und die Forderungen noch nicht auf dem 
Tisch. Es zeichnete sich aber ab, dass von 
den so genannten Entwicklungsländern zu-
rückhaltende bis keine Angebote gemacht 
würden. Aber auch von Industrienationen 
fehlten noch Angebote. Die EU-Kommissi-
on sieht im Kultur- und Medienbereich keine 
Angebote vor. Es gibt aber von anderen WTO-
Mitgliedsländern Forderungen an die Euro-
päische Kommission zur Liberalisierung des 
Mediensektors. Diese Forderungen werden 
von den USA, Mexiko, Japan und Brasilien 
an die Europäische Kommission gestellt. Es 
steht zu erwarten, dass diese Länder im Ver-
lauf der Verhandlungen ihren Druck verstär-
ken werden, da die Europäische Union einen 
interessanten Markt bietet. Sehr interessant 
war der Hinweis des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Arbeit auf die so genannten 
»Ergänzenden Regeln zum Dienstleistungs-
sektor«. Hier geht es neben dem öffentlichen 
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Auftragswesen auch um Subventionen, ex-
plizit in den Bereichen Kultur und Medi-
en, sowie um die Daseinsvorsorge und öf-
fentliche Dienstleistungen. Zwar verharren 
die Verhandlungen in diesem Sektor bereits 
seit 1995 ohne Ergebnis, mit Blick auf das ge-
samte Verhandlungspaket darf dieser Bereich 
aber nicht vernachlässigt werden. 

Erinnert wurde bei der Informationsver-
anstaltung an den Vorstoß Dänemarks die 
Liberalisierung in der Musikwirtschaft und 
hier besonders den internationalen Musik-
rechtehandel aber auch den Marktzugang 
voranzutreiben. Dieser Vorschlag stieß auf 
Zustimmung Großbritanniens, wurde bis-
lang von der Europäischen Kommission aber 
nicht in das Verhandlungsangebot aufge-
nommen. Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit machte zwar deutlich, dass 
die Europäische Kommission voraussicht-
lich keine Angebote im Kultur- und Medien-
bereich macht und auch keine Forderungen 
stellt. Mit ebensolcher Deutlichkeit stellte 
das Wirtschaftsministerium aber auch klar, 
dass in den »Nächten der langen Messer«, 
das heißt dann, wenn es darum geht, mühsa-
me Kompromisse auszuhandeln, Kultur und 
Medien in die Waagschale geworfen werden 
könnten, damit in anderen Feldern Liberali-
sierungserfolge erzielt werden. Ein Zurück-
lehnen auf die Position, dass der Kultur- und 
Medienbereich nicht zur Debatte steht, wäre 
kurzsichtig und würde die Dynamik dieser 
Verhandlungsrunden verkennen. 

Der Zeitplan sieht vor, dass im Juli Klar-
heit über die Angebote und Forderungen 
besteht. Die AG Dienstleistungen der WTO 
soll im September/Oktober dieses Jahres eine 
Evaluation der Angebote und Forderungen 
vorlegen. Im Dezember 2005 soll in Hong-
kong die nächste Ministerkonferenz statt-
finden. Ende 2007 soll die zur Zeit laufende 
Liberalisierungsrunde abgeschlossen sein. 
Für den Kultur- und Medienbereich gilt es, 

die weiteren Verhandlungsschritte mit gro-
ßer Aufmerksamkeit zu begleiten. Es wird 
sich zeigen, wie sich die von Kommissions-
präsident Baroso geführte Kommission, die 
stärker als die vorherige auf die Liberalisie-
rung der Märkte setzt, die Verhandlungen 
führen wird. Ebenso darf mit Spannung er-
wartet werden, welche Linie der neue Chef 
der Welthandelsorganisation, der frühere 
EU-Handelskommissar Pascal Lamy, verfolgt.
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Kultur, die besondere Dienstleistung
Freihandelsabkommen mit Zusatz - 
pro tokoll zur kulturellen Zusammen- 
arbeit zwischen der EU und Süd- 
korea unterzeichnet 
Hans-Jürgen Blinn — Politik & Kultur 6/2009 

Im April 2007 ermächtigten die EU-Mitglied-
staaten die Kommission, mit Südkorea ein 
umfassendes Freihandelsabkommen auszu-
handeln. Nach acht offiziellen Verhandlungs-
runden haben am 15. Oktober 2009 beide Sei-
ten das Abkommen paraphiert. Mit dem Frei-
handelsabkommen werden für den Handel 
mit Waren und Dienstleistungen neue, um-
fassende Perspektiven eröffnet (einer Stu-
die zufolge im Wert von bis zu 19 Milliarden 
Euro). Durch ein zusätzliches Protokoll, in 
dem die kulturelle Zusammenarbeit beider 
Partnerregionen speziell geregelt ist, wird 
die Besonderheit des Kulturdienstleistungs-
bereichs als Handelsobjekt hervorgehoben. 
Dem Abkommen müssen die EU-Staaten und 
das Europaparlament noch zu stimmen, so-
dass der Vertrag in der zweiten Jahreshälf-
te 2010 in Kraft treten könnte. Ungeklärt ist 
noch, wie sich das Abkommen auf den Kul-
turdienstleistungssektor auswirken wird, 
denn mit dem vorliegenden Abkommen mit 
Südkorea wird ein völlig neues Kapitel im Be-
reich der internationalen Kulturvereinbarun-
gen aufgeschlagen. 

Zum Hintergrund ein kurze Erläuterung, 
wie es dazu kommen konnte. Erster Aus-
gangspunkt sind die Handelsrunden inner-
halb der WTO. Dabei werden unterschied-
liche Themen parallel verhandelt und alle 
Verhandlungen sollen zu einem Stichtag 

abgeschlossen sein. Zurzeit läuft die soge-
nannte Doha-Runde, bzw. Doha Develop-
ment Agenda. Sie wurde von den Industrie-
staaten als »Entwicklungsrunde« ausgerufen, 
begann nach der Ministerkonferenz der WTO 
in Doha/Katar 2001 und sollte ursprünglich 
bis zum 31. Dezember 2004 abgeschlossen 
werden. Nach dem Scheitern der WTO-Mi-
nisterkonferenzen in Cancún (2003) und in 
Hongkong (2005) wurden im Februar 2007 
die Verhandlungen erneut aufgenommen, je-
doch wegen der Ankündigung von temporär 
gestalteten Zöllen, mit denen sich Schwel-
len- und Entwicklungsländer vor unerwar-
teten Agrarimportschüben schützen wollten, 
wiederum ausgesetzt. Seit dieser Zeit »düm-
peln« die WTO-Verhandlungen ohne erkenn-
bare Fortschritte dahin. Ein Abschluss der 
Doha-Runde ist in absehbarer Zeit nicht in 
Sicht. Es ging auch nach der Präsidentenwahl 
in den USA [2008 wurde Barack Obama zum 
US-Präsidenten gewählt, Anm. d. Red.] von 
dort, wie zuvor erhofft, kein entscheidender 
Impuls aus. 

Daher hat sich die EU-Kommission mit 
Zustimmung der Mitgliedstaaten entschlos-
sen, neben den WTO-Verhandlungen bila-
terale Handelsabkommen mit Drittstaaten 
und Freihandelszonen abzuschließen. Die-
se Freihandels- und Wirtschaftspartner-
schaftsabkommen (Free Trade Agreement/
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FTA und Economic Partnership Agreement/ 
EPA) seien notwendig geworden, so die Kom-
mission, da es zwischenzeitlich zu dem be-
reits geschilderten Stillstand auch bei den 
Dienstleistungsverhandlungen auf WTO-
Ebene (GATS- Verhandlungen) gekommen 
ist. Als erstes Ergebnis dieser bilateralen Ver-
handlungen wurde zwischen der EU und dem 
Zusammenschluss karibischer Staaten, dem 
sogenannten CARIFORUM, ein Wirtschafts-
partnerschaftsabkommen im Jahre 2007 un-
terzeichnet, das im Oktober 2008 in Kraft ge-
treten ist. Das besondere an diesem Handels-
abkommen ist, dass es erstmalig ein Zusatz-
protokoll zur kulturellen Zusammenarbeit 
enthält. 

Diesen neuen Ansatz im Bereich der Han-
delsabkommen stellte die Kommission im 
Mai 2007 und April 2008 der Zivilgesellschaft 
vor und erläuterte die Ziele und Maßnah-
men, die mit diesen Protokollen zur kultu-
rellen Zusammenarbeit in Zukunft erreicht 
werden sollen. Die Europäische Kommissi-
on beruft sich dabei auf die Artikel 133, 300 
und 310 des EG-Vertrages, die ihr die Kom-
petenz zum Abschluss dieser Handelsabkom-
men unter Einbeziehung eines vom Rat be-
stellten Ausschusses (Besonderer Ausschuss 
nach Art. 133 EGV) gebe.

Weiterhin antwortete die Kommission auf 
entsprechende Nachfrage, dass man sich für 
ein eigenes Kapitel für kulturelle und au-
diovisuelle Dienstleistungen entschlossen 
habe, um damit die Besonderheit der Kul-
tur im Vergleich zu anderen Dienstleistun-
gen anzuerkennen. Die Ziele des Freihan-
delsabkommens mit CARIFORUM wurden 
überwiegend in Form von Absichtserklä-
rungen zur kooperativen Zusammenarbeit 
formuliert und zwar in den Bereichen allge-
meine Kulturdienstleistungen, Kulturakti-
vitäten, Kulturgüter und im audiovisuellen 
Sektor, unter Beachtung und Aufrechterhal-
tung der jeweiligen nationalen Kulturpoliti-

ken. Dezidiert werden im Abkommen Defini-
tionen aus dem »UNESCO- Abkommen zum 
Schutz und zur Förderung der Vielfalt kul-
tureller Ausdrucksformen« vom 20. Oktober 
2005 übernommen. 

Die EU-Kommission plant derzeit weite-
re Freihandelsabkommen mit Zusatzproto-
kollen zur kulturellen Zusammenarbeit, un-
ter anderem mit den ASEAN-Staaten, Dritt-
staaten des Mittelmeer-Raumes (EUROMED) 
und Indien, sowie ein Assoziierungsabkom-
men mit der Gemeinschaft der Andenstaaten 
(CAN) und Zentralamerika. Der Abschluss der 
geplanten Kulturprotokolle sei jedoch immer 
auch an die Ratifizierung der »UNESCO-Ab-
kommen zum Schutz und zur Förderung der 
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen« durch 
alle Vertragsparteien geknüpft, um so die Po-
sition des Abkommens im Rahmen der GATS- 
Verhandlungen zu stärken. 

Von dieser Position ist die Kommission je-
doch vor kurzem in den Verhandlungen mit 
den Andenstaaten abgerückt. Obwohl Ko-
lumbien das UNESCO-Abkommen noch nicht 
ratifiziert habe, möchte die Kommission den-
noch das Zusatzprotokoll zur kulturellen Zu-
sammenarbeit mit den Andenstaaten insge-
samt in Kraft treten lassen. Frankreich und 
Belgien haben im 133er-Ausschuss dagegen 
Widerspruch erhoben.

Ein Zusammenschluss mehrerer EU-Mit-
gliedstaaten und der Schweiz zu einer »Eu-
ropäischen Koalition für kulturelle Vielfalt« 
hatte im Frühjahr dieses Jahres der EU-Kom-
mission ein Arbeitspapier vorgelegt, in dem 
Vorgaben zum Abschluss zukünftiger Kul-
turprotokolle gemacht werden. So verlangen 
diese Staaten, dass die Gespräche über die 
Kulturprotokolle unabhängig von den Ver-
handlungen der zugrundeliegenden Handels- 
bzw. Wirtschaftabkommen verlaufen sollten, 
um so die Eigenständigkeit und Besonderheit 
der Kulturprotokolle zu dokumentieren. Da-
rüber hinaus sollten die Verhandlungen un-
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ter der Leitung der Generaldirektion Kultur 
stattfinden, unter Einbeziehung der General-
direktion Handel. Vorzugsbehandlungen in 
den verschiedenen Kultursektoren sollte es 
nur für die Länder geben, in denen sich die 
jeweiligen Kultursektoren noch in der Ent-
wicklung bzw. im Aufbau befinden. Bei allen 
anderen Partnern sollte darauf hingearbei-
tet werden, dass bereits bestehende Koope-
rationsabkommen erneuert und den verän-
derten Umständen angepasst werden. Ent-
scheidend für die erfolgreiche Umsetzung 
der Kulturabkommen sei es, dass diese indi-
viduell an die Bedürfnisse der jeweiligen Ver-
tragspartner angepasst würden. Dazu sollte 
die EU-Kommission auch mittel- und lang-
fristige Strategien erarbeiten, wie diese Zie-
le erreicht werden können. 

Die Kommission hat auf diese Interventi-
on hin bereits einige Schutzmaßnahmen an-
gekündigt, die der Besonderheit der Kultur-
protokolle gerecht werden sollen. Es werde 
nach Auskunft der Kommission eine Bilan-
zierung der jeweiligen Zusatzprotokolle nach 
drei Jahren geben, mit der Möglichkeit, die-
se einseitig zu kündigen, falls sich negative 
Auswirkung auf den Kultursektor feststellen 
lassen. Ein neu zu etablierender Ausschuss 
werde die Durchführung des Protokolls über-
prüfen und unabhängig vom generellen Han-
delsausschuss agieren. Seine Mitglieder wer-
den nicht aus dem Bereich Handel rekrutiert, 
sondern speziell aus dem Kulturbereich kom-
men. Die Details werde man in den nächsten 
Monaten noch erarbeiten. Zum ersten Mal 
soll dieser Ausschuss im Rahmen des Frei-
handelsabkommens mit Südkorea tagen. 

Zum audiovisuellen Sektor im Rahmen 
des Kulturabkommens mit Südkorea weist 
die Kommission darauf hin, dass eine zusätz-
liche Formulierung zur Sicherung der Gegen-
seitigkeit beim Marktzugang für Koproduk-
tionen eingeführt werden soll. Mit dem Kul-
turprotokoll würden europäisch-südkoreani-

sche Koproduktionen aber nicht automatisch 
den Status europäischer Produktionen erhal-
ten. Die Gegenseitigkeit sei hier insofern von 
Bedeutung, als in Südkorea Quoten für ein-
heimische Produktionen gelten (25 Prozent 
für Fernsehprogramme und 20 Prozent für 
Kinoprogramme). Deshalb sei es für Euro-
pa wichtig, dass europäisch-südkoreanische 
Koproduktionen in Südkorea diesen Quoten 
zugerechnet werden. 

Das südkoreanische Recht soll europäi-
schen Produktionen den gleichen Marktzu-
gang gewähren, wie auch Südkorea Zugang 
zum europäischen Markt hat. Südkorea sei 
kein Entwicklungsland und habe insofern 
keinen Anspruch auf besondere Bedingun-
gen. Interessant wird sein, in welchem Ver-
hältnis die künftigen EU-Kulturprotokolle zu 
den bisher geltenden bilateralen Kulturab-
kommen der einzelnen EU-Mitgliedstaaten 
stehen werden. Nach Meinung der Kommis-
sion enthalten die EU-Kulturprotokolle le-
diglich Absichtserklärungen, finanzwirksame 
Festlegungen müssten jedoch auch weiter-
hin bilateral von den einzelnen Mitgliedstaa-
ten in besonderen Kulturabkommen verein-
bart werden.

Es ist ratsam, weiterhin ein wachsames 
Auge auf die Entwicklung der Zusatzproto-
kolle zur kulturellen Zusammenarbeit im 
Rahmen von Freihandels- und Wirtschafts-
partnerschaftsabkommen der Europäischen 
Union zu haben. Ein gesundes Misstrauen 
gegenüber der allzu bereitwilligen Übernah-
me kultureller Aspekte im Rahmen neuer 
Handelsabkommen durch die EU-Kommis-
sion bleibt, meines Erachtens, angebracht. 
Schließlich hat die WTO in Zusammenarbeit 
mit der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) in einer Untersuchung selbst festge-
stellt, dass die Globalisierung den Menschen 
in den Entwicklungsländern keine besseren 
Arbeitsbedingungen gebracht habe. Der An-
teil der Niedriglohnjobs ohne soziale Absi-
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cherung sei gestiegen. Der Anteil solcher Ar-
beitsplätze betrage zwischen 30 Prozent in 
Asien und 90 Prozent in Afrika. »Der freie 
Handel hat die Entwicklung weltweit ange-
schoben«, erklärte WTO-Generalsekretär 
Pascal Lamy. »Dies hat aber nicht automa-
tisch zu einer Verbesserung der Arbeitsqua-
lität geführt«.



731. Kapitel: Der Welthandel und der GATS-Schock
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Konvention zum Schutz der  
kulturellen Vielfalt 
Bewertung des UNESCO-Abkommens aus 
Sicht der Kultusministerkonferenz
Wilhelm Neufeldt — Politik & Kultur 2/2005 
 
 

Die Länder haben im November 2003 im 
Bundesrat erklärt, dass die Wahrung und 
Förderung der kulturellen Vielfalt für sie 
ein vorrangiges Anliegen ist und ein wich-
tiges Ziel der Kulturpolitik in den Mitglied-
staaten der Europäischen Union sein muss. 
Sie sehen in der angestrebten UNESCO-Kon-
vention eine wichtige Orientierungshilfe bei 
den Verhandlungen im Rahmen des GATS, 
indem sie die Besonderheit des Kultursek-
tors zum Ausdruck bringt und dazu beiträgt, 
die kulturspezifischen Aspekte stärker zum 
tragen zu bringen.

Ausdrücklich loben möchte ich, und das 
ist – wie die jüngsten Ereignisse insbeson-
dere in der Föderalismuskommission gezeigt 
haben – nicht immer so, das hohe Maß an 
Übereinstimmung zwischen den Ländern 
und dem Bund und die sehr gute Zusam-
menarbeit insbesondere mit dem Auswär-
tigen Amt. Ebenso erfreulich ist das bislang 
einvernehmliche Zusammenwirken der EU-
Kommission und der Mitgliedsstaaten. Si-
cher wird es noch in konkreten Fragen zu un-
terschiedlichen Positionen kommen, nicht 
nur zwischen den Staaten und der Kommis-
sion, sondern auch zwischen den nunmehr 
25 Mitgliedstaaten, aber es scheint doch so 
zu sein, dass das Anliegen der UNESCO-Kon-
vention im Grundsatz unstrittig ist. Mögli-
cherweise hat zur Entspannung auch die Er-

kenntnis beigetragen, dass die Liberalisie-
rung des Handels mit Dienstleistungen und 
Ausnahmen für den Kultursektor keine un-
überwindlichen Gegensätze bilden müssen. 
Vielmehr geht es darum, internationale Han-
delsregelungen und die Besonderheiten der 
Kultur mit ihrem Doppelcharakter, Gegen-
stand staatlicher Kulturpolitik zu sein und 
gleichzeitig Handelsgut, in einen gerech-
ten Ausgleich zu bringen. Zu Recht hat die 
Deutsche UNESCO-Kommission darauf hin-
gewiesen, dass nationale Ausnahmeforde-
rungen für die Kultur ebenso wie der Frei-
handel an die internationalen Vereinbarun-
gen über die Menschenrechte und Grundfrei-
heiten gebunden sind. Die Vorschläge, die in 
der letzten Fachtagung zum Verhältnis von 
GATS und UNESCO-Übereinkommen unter-
breitet wurden, scheinen mir den richtigen 
Weg zu weisen. 

Dienstleistungen machen ca. zwei Drittel 
des Bruttoinlandsprodukts der EU aus. Die 
EU deckt mehr als ein Viertel des gesam-
ten Welthandels im Dienstleistungsbereich 
ab. Diese Zahlen belegen die wirtschaftliche 
und nicht zuletzt beschäftigungspolitische 
Bedeutung des Dienstleistungssektors, die 
durch den Abbau von Handelshemmnissen 
gestärkt werden kann. Die Kultur nimmt in 
Deutschland nach der Zahl der Beschäftig-
ten einen nicht unbedeutenden Platz ein. Die 
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Gesamtzahl der Erwerbstätigen in den Kul-
turberufen belief sich im Jahr 2003 auf rund 
780.000 Personen. Bezogen auf die gesam-
te erwerbstätige Bevölkerung entspricht dies 
einem Anteil in Höhe von 2,2 Prozent. Im 
Vergleich stehen den 780.000 »Kulturberuf-
lern« 620.000 Beschäftigte in der gesamten 
Automobilindustrie gegenüber, eine Bran-
che immerhin, die oft als tragende Säule der 
deutschen Volkswirtschaft bezeichnet wird. 
Zwischen 1995 und 2003 ist die Zahl der im 
Kultursektor Tätigen insgesamt um 31 Pro-
zent gestiegen. Dies bedeutet ein jährliches 
Wachstum um 3,4 Prozent, dem im gleichen 
Zeitraum ein Nullwachstum im Gesamt der 
erwerbstätigen Bevölkerung gegenübersteht. 
Der Anteil des Kulturbereiches an der Ge-
samtbeschäftigung hat sich also in den letz-
ten acht Jahren signifikant vergrößert, wobei 
klar ist, dass diese Berufe nicht im öffentli-
chen Sektor entstanden sind. Im Gegenteil, 
dort war die Zahl der Kulturbeschäftigten 
rückläufig. Die Gruppe der selbstständigen 
Kulturberufe wächst vier mal schneller als 
das Gesamt der Selbstständigen in der Be-
völkerung. Ist es vor diesem Hintergrund 
wirklich eine provokante Frage, ob der Ab-
bau von Hemmnissen nicht auch eine Chan-
ce für Deutschland bedeuten könnte? 

Die Bedingungen für den internationalen 
Kulturaustausch sind trotz aller Restriktio-
nen in einzelnen Ländern und Regionen heu-
te so gut wie nie zuvor. Der Fall des Eisernen 
Vorhangs, die Demokratisierung in den mit-
tel- und osteuropäischen Ländern, die EU-
Erweiterung, Reisefreiheit, aber auch die 
immer schnellere Verbreitung von Inhalten 
über moderne Medien haben günstige Vor-
aussetzungen geschaffen, um eigene künst-
lerische Angebote bekannt zu machen oder 
fremde kennen zu lernen. Kultur kann ohne 
den wechselseitigen Austausch, ohne Offen-
heit gegenüber fremden Einflüssen nicht ge-
deihen. Ich meine, niemand will zu den Zei-

ten der Abschottung zurück. Das Handeln 
mit kulturellen Gütern und Dienstleistun-
gen darf im Grundsatz nicht in Frage gestellt 
werden. Um die Kultur dürfen keine protekti-
onistischen Zäune gezogen werden. 

Jedoch muss der kulturelle Reichtum be-
wahrt werden. Die Staaten dürfen ihres kul-
turpolitischen Gestaltungsspielraumes, den 
sie zur Bewahrung der kulturellen Vielfalt, 
des Meinungspluralismus und letztlich zur 
Wahrung ihrer Identität einsetzen, nicht ver-
lustig gehen. Hierfür benötigen wir – trotz 
der nicht zu unterschätzenden flexiblen Aus-
gestaltung des GATS – die UNESCO-Konven-
tion als Gegengewicht zu einer rein wirt-
schaftlichen Betrachtungsweise. 

Wie sich der Bund und die Länder im Ziel 
der Konvention einig sind, so trifft das auch 
auf Detailfragen zu. So darf bei aller guter 
Absicht durch die Konvention nicht ein zu-
sätzlicher Verwaltungsapparat geschaffen, 
den Vertragsstaaten nicht überbordender 
Verwaltungsaufwand, Notifizierungs- und 
Berichtspflichten, aufgebürdet und es dür-
fen keine einklagbaren Leistungsrechte Ein-
zelner postuliert werden. 

Lassen Sie mich aber abschließend noch 
ein Wort zum GATS sagen: Mit seinen 12 
Dienstleistungssektoren und 155 Subsekto-
ren erlaubt es nach meinem Dafürhalten in 
der Tat ein sehr differenziertes Vorgehen bei 
der Liberalisierung, wenn es innerhalb der 
Europäischen Union gelingt, am politischen 
Konsens, Kultur nicht zu liberalisieren, fest-
zuhalten. Denn die Staaten bzw. die EU-Kom-
mission haben das Initiativrecht, also immer 
auch die Möglichkeit, nicht initiativ zu wer-
den. Zudem hat die EU eine restriktive Ver-
handlungslinie festgeschrieben, indem sie 
bei den für alle Sektoren verbindlichen Ver-
pflichtungen Beschränkungen eingetragen 
hat, wonach in sämtlichen EU-Mitglieds-
staaten »Dienstleistungen, die auf nationa-
ler oder örtlicher Ebene als öffentliche Auf-
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gaben betrachtet werden, staatlichen Mono-
polen oder ausschließlichen Rechten priva-
ter Betreiber unterliegen« können. Daneben 
hat sich die EU vorbehalten, Subventionen 
auf Staatsangehörige eines Mitgliedstaats zu 
beschränken bzw. staatliche Förderung nicht 
auf niedergelassene Anbieter aus Drittstaa-
ten auszuweiten. 

Die EU-Kommission hat weder Forderun-
gen im Kulturbereich an Drittstaaten gestellt, 
noch macht sie selbst Liberalisierungsange-
bote. Zudem enthält das GATS eine Schutz-
klausel für Dienstleistungen, die in Aus-
übung hoheitlicher Gewalt erbracht wer-
den, also solche, die weder zu kommerziel-
len Zwecken noch im Wettbewerb mit einem 
oder mehreren Dienstleistungserbringern 
erbracht werden. Hier stellt sich jedoch die 
Frage, ob wir in Deutschland nicht schon den 
Ast, auf dem wir sitzen, abgesägt haben: In 
Deutschland werden seit mehreren Jahren 
zunehmend Kulturdienstleistungen aus dem 
Bereich der öffentlichen Verwaltung un-
ter den Schlagworten »Rechtsformwandel«, 
»Verwaltungsoptimierung« und nicht zuletzt 
»Flexibilisierung« ausgegliedert und in ge-
wöhnliche Kapitalgesellschaften oder sons-
tige Körperschaften umgewandelt. Ehema-
lige Staatsmuseen oder Staatsballette sind 
plötzlich nur noch beschränkt haftbar zu ma-
chen. Im günstigsten Fall handelt es sich um 
Scheinprivatisierungen, also von der öffent-
lichen Hand beherrschte Tochterunterneh-
men, zum Teil handelt es sich um »echte« 
Privatisierungen wie z. B. die Übertragung 
öffentlicher Einrichtungen an Trägervereine. 

Formal unterscheiden sich die privatisier-
ten Unternehmen nicht von anderen Kapi-
talgesellschaften, die kulturelle oder kultur-
wirtschaftliche Zwecke verfolgen, nur dass 
der Shareholder die öffentliche Hand ist und/
oder sie exklusiv von der öffentlichen Hand 
finanziert werden. Sind aber nicht auch die 
Kulturstiftung der Länder, die Kulturstiftung 

des Bundes oder die Deutsche Stiftung Denk-
malschutz privatrechtliche Stiftungen, die 
im Wettbewerb mit den anderen privatrecht-
lichen Kulturstiftungen stehen? 

Eine besondere Vorreiterrolle nimmt ein 
uns durch seinen Apfelwein bekanntes Land 
ein, dem jetzt die Gemütlichkeit gehörig 
ausgetrieben wird. Es wird straff nach wirt-
schaftlichen Grundsätzen einer Aktienge-
sellschaft organisiert und wohl künftig auch 
durch einen Vorstandsvorsitzenden geführt. 
Dort ist der gesamte staatliche Kunstbesitz 
bis hin zum letzten Karton mit archäologi-
schen Scherben bewertet und in die Bilanz 
des Landes aufgenommen worden. Die an 
Kunst und Kultur Interessierten, die z. B. die 
FAZ wegen ihres Feuilletons und nicht allein 
wegen der Kunstmarktseiten kaufen, sind be-
sorgt und fragen nicht zu Unrecht, wie weit 
diese Entwicklung noch getrieben werden 
wird und ob noch ein Gefühl dafür vorhan-
den ist, dass es sich um eine öffentliche Auf-
gaben der Daseinsfürsorge handelt. 

So haben Staat und Kommunen die Kul-
tur aus dem Kernbereich ihrer Tätigkeit, auf 
den man sich nur noch beschränken will, he-
rausdefiniert. Im Ergebnis wurden die priva-
tisierten Einrichtungen per Definition aus 
der Schutzklausel des GATS entlassen. Für 
sie gilt grundsätzlich das Gebot der Libera-
lisierung. Bayern oder Baden-Württemberg 
beschreiten einen anderen Weg. Sie belassen 
es bei der Zuordnung der Kunst- und Kultur-
einrichtungen zur öffentlichen Hand und er-
möglichen ein wirtschaftlicheres Handeln 
um nicht missverstanden zu werden, es han-
delt sich um ein Ziel, das meine volle Unter-
stützung findet – im Rahmen des öffentli-
chen Haushaltsrechts. 

Der Wirtschaftsteil des Tagesspiegels be-
richtete am 12. Januar 2005 über ein neues 
Urteil des Europäischen Gerichtshofs, wo-
nach öffentliche Aufträge an kommunale Fir-
men meist der Daseinsfürsorge nicht ohne 
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Ausschreibung vergeben dürfen, wenn an 
diesen Firmen auch Private beteiligt seien, 
was die Kommunen aber nicht als praktikabel 
ansehen. Ein Rechtsexperte des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes prognostizier-
te, dass dieses Urteil faktisch zu einer stärke-
ren Tendenz der Rekommunalisierung füh-
ren wird. Vielleicht – und darüber sollten wir 
diskutieren – brauchen wir eine erneute Re-
kommunalisierung bzw. Verstaatlichung der 
Kunsteinrichtungen. Gehören sie – nach all-
dem was heute gesagt wurde – nicht doch 
zum Kernbereich? 
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Kulturelle Vielfalt und inter- 
nationales Urheberrecht 
Zur Definition von kulturellen Gütern  
und Dienstleistungen
Adolf Dietz — Politik & Kultur 5/2005 
 
 

Die Frage der Bewahrung und künftigen Si-
cherung der kulturellen Vielfalt beschäftigt 
die UNESCO kraft ihres Kulturauftrags seit 
geraumer Zeit, in verstärktem Maße jedoch 
seit die UNESCO-Generalversammlung am 2. 
November 2001 die »Allgemeine Erklärung 
über die kulturelle Vielfalt« (Universal De-
claration on Cultural Diversity) einstimmig 
angenommen hat. Diese Erklärung hat frei-
lich — wie schon ihr großes Vorbild, die »All-
gemeine Erklärung der Menschenrechte« von 
1948 — nicht den Charakter eines bindenden 
völkerrechtlichen Vertrages; sie proklamiert 
vielmehr in feierlicher Form bestimmte Prin-
zipien und Werte, die beim staatlichen und 
gesellschaftlichen Umgang mit Kultur und 
kultureller Vielfalt beachtet werden sollten. 

Schon die »Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte« hatte aber in den beiden 
Menschenrechtspakten von 1966, dem »In-
ternationalen Pakt über bürgerliche und po-
litische Rechte« und dem »Internationalen 
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte«, gewissermaßen ihre Erfül-
lung und rechtlich verbindliche Umsetzung 
in Form völkerrechtlicher Verträge erfahren, 
wobei der zweite der beiden Pakte in Arti-
kel 15 auch die menschenrechtliche Verbür-
gung des Schutzes der »moralischen und ma-
teriellen Interessen« der Urheber übernom-
men hat. In gleicher Weise versucht nun die 

UNESCO seit einiger Zeit, der Allgemeinen 
Erklärung über die kulturelle Vielfalt ein bin-
dendes völkerrechtliches Instrument fol-
gen zu lassen. Nach den auf der Website der 
UNESCO zugänglichen Informationen trägt 
dieses geplante Instrument zur Zeit den Titel 
»Übereinkommen über den Schutz der Viel-
falt kultureller Inhalte und künstlerischer 
Ausdrucksformen« (Convention on the Pro-
tection of the Diversity of Cultural Contents 
and Artistic Expressions); den augenblickli-
chen Stand der Dinge kann man insbesonde-
re dem am 3. März 2005 vom Generaldirek-
tor der UNESCO Koïchiro Matsuura vorgeleg-
ten Bericht über zwei vorläufige Entwürfe ei-
nes solchen Übereinkommens entnehmen. 

Das Hauptinteresse des geplanten Kul-
turübereinkommens gilt entsprechend den 
durchwegs noch nicht endgültig angenom-
menen Formulierungen der Entwürfe dem 
Schutz und der Förderung der Vielfalt kultu-
reller Inhalte, wobei die unterschiedliche Na-
tur der kulturellen Güter und Dienstleistun-
gen (the distinctive nature of cultural goods 
and services) als Vehikel von Identität, Wert 
und Bedeutung anerkannt werden soll. Da-
bei sollen die souveränen Rechte der Staaten 
zur Aufrechterhaltung, Ergreifung und Um-
setzung von Maßnahmen zu diesen Zwecken 
bekräftigt, der Dialog zwischen den Kultu-
ren ermutigt, die internationale Kooperation 
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und Solidarität gestärkt und die Verbindung 
von Kultur und Entwicklung, insbesondere 
von Entwicklungsländern bekräftigt werden. 

Die vorläufige – Definition von »kulturel-
len Gütern und Dienstleistungen« erwähnt 
ausdrücklich den möglichen Zusammenhang 
mit geistigem Eigentum, also hier insbeson-
dere mit dem Urheberrecht, so dass insoweit 
bereits eine ausdrückliche Verbindung zwi-
schen den beiden Regelungsgebieten her-
gestellt ist. Dies wird im Abschnitt über die 
Rechte und Pflichten der Vertragsparteien – 
stets unter dem Vorbehalt endgültiger An-
nahme dahin präzisiert, dass die Vertragspar-
teien bei ihren Maßnahmen neben den Vor-
schriften des neuen Übereinkommens auch 
andere internationale Verpflichtungen ein-
zuhalten haben. Diese können wegen des er-
wähnten Zusammenhangs durchaus auch 
dem internationalen Urheberrecht entsprin-
gen. Bei der Definition der angesprochenen 
Maßnahmen werden unter anderem die Re-
servierung »eines gewissen Raums« (a cer-
tain space; also wohl auch Quoten) für inlän-
dische kulturelle Güter und Dienstleistungen, 
erleichterter Marktzugang für inländische 
Kulturindustrien, öffentliche Finanzhilfen 
und die Unterstützung von Schöpfern (crea-
tors) kultureller Ausdrucksformen genannt, 
freilich auch hier möglicherweise wieder un-
ter dem Generalvorbehalt der Vereinbarkeit 
mit internationalen Verpflichtungen. 

Auf weitere Einzelheiten dieses ebenso 
ehrgeizigen wie bedeutenden Vorhabens 
der UNESCO soll an dieser Stelle nicht wei-
ter eingegangen werden. Hier soll vielmehr 
die Frage aufgeworfen werden, ob die Ziel-
setzungen des neuen Kulturübereinkom-
mens mit den bestehenden Regelungen 
des internationalen Urheberrechts in Wi-
derspruch geraten können. Abgesehen von 
dem erwähnten Hinweis auf den Zusam-
menhang mit dem geistigen Eigentum ist 
die inhaltlich bestimmte Nähe zum Rege-

lungsgegenstand des Urheberrechts, näm-
lich den Werken der Literatur, Wissenschaft 
und Kunst (einschließlich bildender, Ton-
kunst und Filmkunst) ja ganz unverkennbar, 
sind diese Gegenstände doch ganz überwie-
gend und jedenfalls in ihren bedeutenderen 
Ausprägungen der Kultursphäre zuzurech-
nen. Schließlich wird das Urheberrecht, mo-
dern verstanden, auch als das Recht der Kul-
turwirtschaft definiert. 

Gerade der in dem geplanten neuen Kul-
turübereinkommen mehrfach auftauchende, 
freilich umstrittene Schlüsselbegriff der kul-
turellen Güter und Dienstleistungen, die aus 
handelsrechtlicher Sicht eben auch als Gü-
ter und Dienstleistungen angesehen werden 
können, weist dabei ganz allgemein auf mög-
liche Überschneidungen und Konflikte mit 
anderen internationalen Regelungen ins-
besondere aus der Sphäre des Welthandels 
und der dort angesiedelten völkerrechtlichen 
Verträge hin. Deshalb wird von interessier-
ter Seite im Rahmen der Verhandlungen über 
dieses neue Kulturübereinkommen so sehr 
Wert darauf gelegt, dass Verpflichtungen aus 
bestehenden internationalen Verträgen un-
berührt bleiben. Hier sind in erster Linie na-
türlich die Welthandelsorganisation und die 
bei ihr angesiedelten völkerrechtlichen In-
strumente, insbesondere das »Allgemeine 
Zoll- und Handelsabkommen« (GATT 1994), 
das »Allgemeine Übereinkommen über den 
Handel mit Dienstleistungen« (GATS) und 
das »Übereinkommen über handelsbezoge-
ne Aspekte der Rechte des geistigen Eigen-
tums« (TRIPS) von 1994 gemeint. 

Bekanntlich werden hier – ganz unabhän-
gig von neuen Bestrebungen der UNESCO – 
unter dem Stichwort »exception culturelle« 
seit Jahren heftige Diskussionen geführt, ob 
die Eigenständigkeit und Eigenwertigkeit der 
Kultur und der mit ihr verbundenen kulturel-
len Güter und Dienstleistungen Einschrän-
kungen des Marktzugangs und des Freihan-
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dels erlauben bzw. in Zukunft erlauben sol-
len, eine Streitfrage, die durch die UNESCO-
Bestrebungen noch einmal akzentuiert und 
zugespitzt wird. Es verwundert daher nicht, 
dass das Verhältnis des zu schaffenden neu-
en UNESCO-Übereinkommens zu den beste-
henden Verträgen des Welthandelsrechts ei-
nen der schwierigsten Diskussionspunkte 
überhaupt darstellt; das Problem ist in Ar-
tikel 19 des geplanten Übereinkommens an-
gesprochen, aber angesichts der Interessen-
gegensätze noch keineswegs einer einver-
nehmlichen Lösung zugeführt. Sollen Ver-
pflichtungen aus den bestehenden Verträgen 
des Welthandelsrechts in der Tat unange-
tastet bleiben, wie es bestimmte Länder for-
dern und wie es mehrere der diskutierten Va-
rianten des Artikel 19 vorsehen, dann wür-
de der Sicherung der »exception culturelle« 
durch das neue Kulturübereinkommen kaum 
die erhoffte Stütze zuteil. Aus der Sicht des 
Welthandelsrechts bliebe das Problem wei-
terhin ungelöst. 

Teil dieses Welthandelsrechts ist auch das 
Urheberrecht, das neben anderen Rechten 
des geistigen Eigentums wie etwa Patente, 
Marken, Geschmacksmuster etc. im TRIPS-
Übereinkommen geregelt ist. Dies geschieht 
übrigens nur zum kleineren Teil durch un-
mittelbare inhaltliche Ausgestaltung die-
ses Rechts, zum bedeutenderen Teil viel-
mehr durch Inkorporierung oder doch Be-
zugnahme großer und wichtiger Teile des 
bestehenden Konventionsrechts, insbeson-
dere der Revidierten Berner Übereinkunft 
zum Schutz von Werken der Literatur und 
Kunst – RBÜ sowie des Internationalen Ab-
kommens über den Schutz der ausübenden 
Künstler, der Hersteller von Tonträgern und 
der Sendeunternehmen, des sogenannten 
Rom-Abkommens. Wie verhalten sich die-
se Regelungen des internationalen Urheber-
rechts, zu dem im weiteren Verlauf die bei-
den WIPO-Verträge von 1996 über Urheber-

recht bzw. über künstlerische Darbietungen 
und Tonträger hinzukamen, zu dem Konzept 
des Schutzes der kulturellen Vielfalt und zu 
dem geplanten UNESCO-Übereinkommen? 
Hier soll – um das Ergebnis vorwegzuneh-
men – die These aufgestellt werden, dass bei-
de keinesfalls in Widerspruch geraten kön-
nen, ja dass aus rechtspolitischer Sicht eine 
ausgesprochene Nähe zwischen beiden Re-
gelungskomplexen zu konstatieren ist. 

Zunächst ist hervorzuheben, dass das Ur-
heberrecht trotz aller in internationalen Ver-
trägen verankerten Angleichungsbestrebun-
gen nach wie vor ein territorial gebundenes 
Recht ist; dies gilt übrigens auch für die Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union, selbst 
wenn dort durch Harmonisierungsrichtlini-
en ein erhöhtes Maß an Angleichung der – 
nach wie vor nationalen Urheberrechtsre-
gelungen erreicht ist. Die Brücke zwischen 
den einzelnen Ländern bilden die Grundsät-
ze der internationalen Konventionen, ins-
besondere Inländerbehandlung – in der EU 
überlagert durch den Grundsatz der Nicht-
diskriminierung von EU-Angehörigen und 
Mindestschutz. Konventionsgeschützte Ur-
heber haben also für den Fall der Nutzung ih-
rer Werke oder der Verletzung ihrer Rechte 
Anspruch auf den konventionsrechtlich de-
finierten Mindestschutz sowie auf Gleichbe-
handlung mit inländischen Urhebern. 

Entscheidend dabei ist aber, dass weder 
das nationale noch das internationale Urhe-
berrecht eine Regelung darüber treffen noch 
auch treffen können, welche Werke bzw. Leis-
tungen in dem betreffenden Land konkret 
genutzt werden sollen; es gibt mit anderen 
Worten weder für Inländer noch für Auslän-
der einen Anspruch darauf, dass bestimmte 
Werke oder Leistungen überhaupt genutzt 
werden. Dies ist vielmehr die freie und ver-
antwortliche Entscheidung der »Programm-
macher« auf allen Ebenen der Kulturindus-
trie und der Kulturveranstalter, wie dies das 
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Bundesverfassungsgericht vor kurzem in ei-
nem Konflikt zwischen einer Musikerin und 
einer Rundfunkanstalt bekräftigt hat. 

Das Urheberrecht selbst nimmt also kei-
nen Einfluss auf Programmentscheidungen, 
es sorgt nur dafür, dass – aus der Sicht aus-
ländischer Rechtsinhaber – Gleichbehand-
lung im Sinne gleichen Schutzes gewährt 
wird, wenn ein Werk oder eine Leistung ef-
fektiv genutzt werden. Daran ändert auch der 
in Artikel 4 TRIPS verankerte Grundsatz der 
Meistbegünstigung nichts, weil dieser sich 
ausdrücklich nur auf den Schutz des geis-
tigen Eigentums, nicht aber auf Programm- 
und Nutzungsentscheidungen bezieht. Wenn 
deshalb beispielsweise aus kulturpolitischen 
Gründen im Sinne des geplanten UNESCO-
Übereinkommens bevorzugt bestimmte in-
ländische Werke und Leistungen genutzt 
werden sollen, bedeutet dies keinen Ver-
stoß gegen das internationale Urheberrecht. 

Der Kampf gegen bereits bestehende Re-
gelungen wie etwa die im Rundfunkstaats-
vertrag – auf der Grundlage von Artikel 4 und 
5 der Europäischen Fernsehrichtlinie [inzwi-
schen »Audiovisuelle Mediendienste-Richt-
linie« (AVMD), Anm. d. Red.] – vorgesehene 
Privilegierung europäischer Werke und Pro-
duktionen wird von interessierter Seite dem-
gemäß auch nicht auf der Ebene des inter-
nationalen Urheberrechts, sondern des all-
gemeinen Handelsrechts (GATT und GATS) 
geführt. Es geht dabei eben um die bereits 
angesprochene Frage, ob und wieweit im Be-
reich eines diskriminierungsfrei und unbe-
hindert postulierten Handels mit Gütern und 
Dienstleistungen der Grundsatz der »excep-
tion culturelle« gilt oder in Zukunft gelten 
soll. Soll die unterschiedliche Natur der kul-
turellen Güter und Dienstleistungen völker-
rechtlich anerkannt werden oder nicht, das 
ist die Frage. Hier wird die Dringlichkeit einer 
eindeutigen Klärung dieser Streitfrage sei 
es im Rahmen der laufenden sogenannten 

Doha-Runde um die Weiterentwicklung des 
Welthandelsrechts insbesondere im Dienst-
leistungsbereich (GATS), sei es im Rahmen 
des geplanten UNESCO-Kulturübereinkom-
mens noch einmal deutlich. Das nationale 
wie internationale Urheberrecht ist hier aber 
gewissermaßen neutral und bleibt von die-
ser Streitfrage unberührt. 

Man kann aber noch einen Schritt weiter-
gehen und diese Frage auf der Ebene der dem 
Urheberrecht zugrunde liegenden rechtspo-
litischen Postulate beleuchten, um darüber 
hinaus eine besondere Nähe zu den Bestre-
bungen zum Schutz der kulturellen Vielfalt 
festzustellen. Einen wichtigen Fingerzeig 
hat angesichts des Fehlens expliziter ver-
fassungsrechtlicher Verbürgungen des Ur-
heberrechts in vielen Ländern hier der Eu-
ropäische Richtliniengesetzgeber gegeben; 
so heißt es etwa in der Informationsgesell-
schaftsrichtlinie [Die Richtlinie 2001/29/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des 
Urheberrechts und der verwandten Rechte in 
der Informationsgesellschaft wurde im Mai 
2001 auf europäischer Ebene verabschiedet 
und mit dem Gesetzt zur Regelung des Ur-
heberrechts in der Informationsgesellschaft 
in Deutschland in nationales Recht umge-
setzt, Anm. d. Red.] unter anderem, dass der 
Schutz des Urheberrechts und der verwand-
ten Schutzrechte dazu beiträgt, die Erhal-
tung und Entwicklung kreativer Tätigkeit si-
cherzustellen; dass eine rigorose und wirk-
same Regelung zum Schutz der Urheber-
rechte und verwandten Schutzrechte eines 
der wirksamsten Mittel ist, um die notwen-
digen Mittel für das kulturelle Schaffen in 
Europa zu garantieren; dass ein angemesse-
ner Schutz auch kulturell gesehen von gro-
ßer Bedeutung ist, und schließlich dass nach 
Artikel 151 des EG-Vertrags die Gemeinschaft 
bei ihrer Tätigkeit den kulturellen Aspekten 
Rechnung zu tragen hat. 
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Ein Gesetzgeber, der sich um die Förderung 
der kulturellen Vielfalt bemüht, findet hier 
keinen Widerspruch, sondern starken Zu-
spruch. Bei der seit geraumer Zeit anhalten-
den Diskussion zur digitalen Agenda des Ur-
heberrechts, insbesondere zu den Grenzen 
der erlaubten Privatkopie im digitalen Zeit-
alter, geraten die kulturpolitisch so bedeut-
samen Postulate und Grundannahmen des 
Urheberrechts freilich oft aus dem Blickfeld. 
Deshalb können sie nicht oft genug in Erin-
nerung gerufen werden. Das Urheberrecht 
jedenfalls steht einer Lösung der Streitfra-
gen um die »kulturelle Differenz« und um die 
»exception culturelle« nicht im Wege! 
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Vor der Entscheidung 
191 UNESCO-Staaten stimmen  
über Kulturkonvention ab
Verena Metze-Mangold — Politik & Kultur 5/2005 
 
 
 
 

Es gibt Tage, da blickt man zurück und nach 
vorn. Der 5. Oktober 2005 in Paris wird solch 
ein Tag sein. Beethovens 9. Sinfonie erklingt, 
ein Geschenk des Hessischen Rundfunks, 
zweier öffentlicher und zweier privater Stif-
ter: Die UNESCO begeht ihren 60. Geburtstag. 
Horst Köhler und Hamid Karsai sprechen als 
Vertreter der 191 Mitgliedstaaten. Es wird von 
Frieden unter den Bedingungen des 21. Jahr-
hunderts die Rede sein und den Aufgaben der 
Kulturorganisation der Vereinten Nationen. 
Und die Gedanken vieler Delegierter wer-
den sich dabei auf den letzten Tag der eben 
begonnenen Generalkonferenz, den 21. Ok-
tober, richten. An diesem Tag fällt die Ent-
scheidung über die Kulturkonvention.

Zwei Jahre hat die Welt über eine »Magna 
Charta für internationale Kulturpolitik« ver-
handelt. Die jetzt vorliegende Fassung des 
Vertragsentwurfs, auf deren Grundlage die 
33. Generalkonferenz debattieren wird, stärkt 
nicht nur die Legitimität der Kulturförderung, 
sondern schützt auch den Bestand des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks als Teil ei-
ner berechtigten nationalen Kulturpolitik. 80 
Prozent der Staaten könnten den Rechtsrah-
men nach Lage der Dinge zeichnen, vermu-
ten Beobachter. Es wäre ein Durchbruch. Ein 
noch größerer Erfolg wäre der Konsens aller 
Staaten. Denn das »Allgemeine Übereinkom-
men zum Schutz und zur Förderung kultu-

reller Ausdrucksformen«, kurz: die Konven-
tion für kulturelle Vielfalt, bietet eine ers-
te Antwort auf die Globalisierung im völ-
kerrechtlichen Normsetzungsbereich. Für 
manche Analysten des internationalen Sys-
tems handelt es sich bei dem Entstehungs-
prozess um nichts geringeres als einen Pa-
radigmenwechsel. 

Doch es ist alles andere als sicher, dass 
der größte Kultur- und Medienexporteur – 
und der größte Beitragszahler der UNESCO, 
vor zwei Jahren erst in die Kulturorganisati-
on der Vereinten Nationen zurückgekehrt – 
dem Vertrag die Zustimmung erteilt. In der 
letzten zwischenstaatlichen Verhandlungs-
runde hat die US-amerikanische Delegation 
noch scharf gegen den Entwurf protestiert. 
Es handele sich nicht um Kultur-, sondern 
um Handelspolitik, hierfür sei die UNESCO 
nicht zuständig. Der weit überwiegende Teil 
der Staaten, auch Deutschland, bewertet den 
Entstehungsprozess hingegen als »interna-
tionale Erfolgsgeschichte«. Für sie sind kul-
turelle Produkte – Güter und Dienstleistun-
gen – nicht nur Angebote am Markt, son-
dern auch »vehicles of values«, wertgestal-
tender Teil der Gesellschaft weit mehr als 
reine Transportmittel, wie Alexander von 
Humboldt bei seinen Amerikareisen schon 
emphatisch über die Vielfalt der Sprachen 
notierte. Kulturelle Produkte stiften Identi-
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tät und das Selbstverständnis einer Gemein-
schaft. Über die Bedeutung der Medien etwa 
für die Demokratie herrscht unter allen EU-
Mitgliedern Konsens. 

An dieser Erfolgsgeschichte hat die Euro-
päische Gemeinschaft einen erheblichen An-
teil. Erstmals sprach der Kontinent durch das 
Mandat des Europäischen Rates an die Kom-
mission in multilateralen Kulturverhandlun-
gen mit einer Stimme. Erstmals arbeiteten 
die Generaldirektion für Bildung und Kultur 
und jene für Handel der Europäischen Kom-
mission Hand in Hand und bildeten das Kern-
team für die Verhandlungen bei der UNESCO. 
Erstmals sieht auch ein UNESCO-Vertrag – 
Artikel 27 – vor, dass regionale Wirtschafts-
gemeinschaften wie eben die EU der Kon-
vention beitreten können. Die 25 Ständigen 
Vertreter der Europäischen Union bei der 
UNESCO haben bei zwei Treffen sowohl un-
ter luxemburgischer als auch unter britischer 
Präsidentschaft die europäische Position be-
kräftigt, wonach der am 3. Juni 2005 verab-
schiedete Text für weitere Verhandlungen 
nicht mehr geöffnet werden soll. Eine Positi-
on, für die aktiv diplomatisch geworben wird. 

Nikolas van der Pas, Generaldirektor für 
Bildung und Kultur der Europäischen Kom-
mission, lobt den Entwurf der Konvention 
für kulturelle Vielfalt im Juli 2005 als »best-
möglichen denkbaren Kompromiss« und be-
wertet das erreichte Ausmaß an Unterstüt-
zung durch die Delegationen als »hervor-
ragend«. Allen Staaten, die ein kulturpoli-
tisches Instrument zur Entwicklung ihres 
Landes wünschten, biete der Vertragsent-
wurf die Option zur Förderung der kulturel-
len Vielfalt im eigenen Land und die Opti-
on einer effektiven internationalen Zusam-
menarbeit im kulturellen Bereich mit dem 
Ziel des Aufbaus neuer – und wenn mög-
lich – tragfähiger Kulturmärkte. Die Quali-
tät des Entwurfs mache das Übereinkommen 
zu einem vollwertigen Stützpfeiler im inter-

nationalen Rechtssystem. Artikel 20 unter-
streicht seiner Meinung nach die Gleichran-
gigkeit des künftigen Vertrags mit bereits be-
stehenden internationalen Verpflichtungen 
und fordere die künftigen Vertragspartner 
auf, das Ziel der kulturellen Vielfalt bei der 
Wahrnehmung bestehender Verpflichtungen 
als auch bei künftigen Verhandlungen zu be-
rücksichtigen. Und das gelte auch für die Ver-
einbarungen im Rahmen der Welthandelsor-
ganisation (WTO), wie Julien Guerrier von 
der Generaldirektion Handel im Rahmen ei-
nes »EU-Briefings« am 4. Juli 2005 ergänzte. 
Entscheidend sei, dass die Staaten konkrete 
Vorstellungen darüber entwickelten, wie sie 
die Elemente der Konvention in Politik um-
setzen wollten. Das gelte auf nationaler Ebe-
ne aber auch in der Nord-Süd-Kooperation, 
um dem Liberalisierungsdruck konstrukti-
ve Modelle der regionalen Zusammenarbeit 
entgegensetzen zu können. 

So gelähmt ist die EU also offenbar nicht. 
Es ist im Übrigen kein Geheimnis, dass die 
Bundesrepublik Deutschland und die Deut-
sche UNESCO-Kommission an dieser Erfolgs-
geschichte des weithin konsensfähigen Kon-
ventionsentwurfs in nur zwei Jahren einen 
kaum zu überschätzenden Anteil haben – 
von der Entstehung des Entwurfs unter deut-
scher Beteiligung durch die 15 vom General-
direktor beauftragten juristischen Experten 
über die drei zwischenstaatlichen Verhand-
lungsrunden bis zum erfolgreichen Aufbau 
einer »Bundesweiten Koalition für kulturel-
le Vielfalt«, die als beispielhaft für die heu-
te als notwendig erachtete Kooperation von 
Regierung, Parlament und Zivilgesellschaft 
gelten kann. Forderungen der Koalition als 
Ergebnis von nur vier eintägigen Konferen-
zen – zuletzt im Bundeskanzleramt und im 
Deutschen Bundestag – wurden von den 
deutschen Experten international erfolg-
reich verhandelt. Sie sind heute Gegenstand 
der Konvention, die der 33. Generalkonferenz 
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im Oktober vorliegt. Das betrifft nicht zuletzt 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Teil 
einer berechtigten nationalen Kulturpolitik, 
das Ziel der Medienpluralität und das Prin-
zip der Technologieneutralität im Blick auf 
die Zielsetzungen der Konvention. 

Die Frage kulturverträglicher Gestaltung 
globaler Prozesse liegt nicht nur im Her-
zen der europäischen Auseinandersetzung 
über unsere Zukunft aus Anlass von Verfas-
sungsvertrag und Dienstleistungsrichtlinie, 
dem europäischen Pendant zum GATS-Ver-
trag. Sie steht im Zentrum eines universellen 
Diskurses, der in dem Maße an Bedeutung 
gewonnen hat, in dem die Erfahrungen der 
globalen Welt konkret wurden – in nur zehn 
Jahren. Besorgnis über die Folgen der Kapi-
talmobilität und des internationalen Steu-
ersenkungs-Wettbewerbs auf die Innovati-
onskraft des Landes, die Finanzierung des 
Sozialstaates und der Daseinsvorsorge be-
schleicht nicht nur Wissenschaftler, sie be-
schleicht die politische Elite wie Unterneh-
mer. Angesichts massiver Konzentrations-
prozesse auf dem Weltmarkt von Medien und 
Kultur geht es im Kern um die Frage der Viel-
falt: der Bedingungen ihres Erhalts und der 
Möglichkeiten ihrer Förderung. 

Die Realität einer weltweiten Vielfalt kul-
tureller Prägungen und die oft mangelnde 
politische Bereitschaft, kulturinternen Plura-
lismus zuzulassen, geschweige denn zu för-
dern, wurde in dem 1995 vorgelegten Bericht 
der Weltkommission für Kultur und Entwick-
lung – »Unsere Kreative Vielfalt« – erstmals 
ebenso aufregend genau beschrieben wie die 
Gefährdungen durch einen global konzent-
rierten Medienmarkt. Der Bericht forderte 
eine globale Ethik, die dem Begriff der Dif-
ferenz der Kulturen die notwendige Bedin-
gung des Austauschs zur Seite stellt, eben-
so wie sie übrigens das Recht auf Zurück-
weisung sich kulturell definierender Zumu-
tungen verbrieft, die individuelle Freiheiten 

und die Menschenrechte verletzen: »Finally, 
freedom is central to culture, and in particu-
lar the freedom to decide what we have rea-
son to value, and what lives we have reason 
to seek. One of the most basic needs is to be 
left free to define our own basic needs. This 
need is being threatened by a combination of 
global pressures and global neglect«. 

Es ist kein Zufall, dass der Perez de Cuel-
lar-Bericht der Weltkommission für Kultur 
und Entwicklung im selben Jahr erschien, in 
dem auch der GATS-Vertrag in Kraft trat, das 
Abkommen, mit dem die internationale Dy-
namik von Deregulierung und Liberalisie-
rung auf den Bereich der Dienstleistungen 
ausgedehnt und damit öffentliche Investiti-
onen zur Förderung und Belebung der nati-
onalen Kulturlandschaft zur Verhandlungs-
masse im Rahmen der Welthandelsorganisa-
tion wurden. Die möglichen Auswirkungen 
des GATS-Vertragswerks auf die nationalen 
Kulturentwicklungen lagen zwar noch völlig 
im Dunkeln, doch die Bedrohung der Grund-
bedürfnisse aus einer Mischung aus globalen 
Druck und zunehmender Vernachlässigung 
auf nationaler Ebene wuchs als Erfahrung 
ebenso wie auch jene der globalen Kommer-
zialisierung öffentlicher Kommunikation mit 
der enervierenden Logik hochtouriger Welt-
marktproduktionen. In ihrer Marktmacht 
spotteten sie der symbolischen Dimension 
kultureller Produkte und gefährdeten ihren 
nationalen Fortbestand. Das amerikanische 
Magazin »Variety« persiflierte die Entwick-
lung vor 15 Jahren mit der Vermutung, ganze 
fünf Anbieter würden es vermutlich sein, die 
im Jahre 2006 mehr als die Hälfte aller Pro-
gramme in das digitale Weltnetz einspeisten. 
Die Bilder, räsonierte zeitgleich der konser-
vative Soziologe Niklas Luhmann über Wahr-
heit und Lüge in den Massenmedien, struk-
turierten das Begehren in der »feinen Un-
terwäsche des Bewusstseins« und »begießen 
das gleiche Beet, aus dem nach Bedarf geern-
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tet werden kann«. Heute ist die Branche auf 
vier globale Konglomerate, Disney, Murdochs, 
Fox, Time Warner und Viacom zusammen-
geschnurrt. 

Dass allein der Markt die kulturelle Pro-
duktion und Verteilung zu steuern vermag, 
es ist eine Illusion, wie jeder begreift, der 
die Mediabudgets der Verlagsholdings und 
Medienmultis kennt, manche sind größer 
als das Bruttoinlandsprodukt Frankreichs. 
Kenner der Materie sprechen von der »bi-
zarren Ökonomie der Kultur«. Für die Ver-
fechter des Freihandels bleibt die Ökonomie 
der Modus für die Organisation menschlicher 
Bedürfnisse und die Kultur nur ein Anwen-
dungsfall unter anderen. Im Gegenzug – und 
das vertritt derzeit offenbar die Mehrheit der 
UNESCO-Mitgliedsstaaten – ist Kultur der 
Inbegriff menschlicher Verhaltensweisen, der 
damit auch den Kapitalismus und seine Ge-
bräuche einschließt – ohne diesem freilich 
eine führende, alles regulierende Rolle ein-
zuräumen. Der 21. Oktober 2005 könnte in-
sofern tatsächlich in die Geschichte der In-
ternationalen Gemeinschaft als ein Tag des 
Paradigmenwechsels in den internationalen 
Beziehungen eingehen. 
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Der kulturelle Werkzeugkasten
Warum unterscheiden sich  
audiovisuelle Güter von anderen?
Peter S. Grant — Politik & Kultur 1/2006 
 
 
 
 

Das Thema Globalisierung und deren Aus-
wirkungen auf die populäre Kultur in der 
ganzen Welt ist gerade brandaktuell. Die 
UNESCO hat erst vor wenigen Wochen, am 
20.10.2005, mit überwältigender Mehrheit 
für die Annahme einer neuen Konvention 
zum Schutz kultureller Vielfalt gestimmt. 
Die wichtigste Zielsetzung der UNESCO-
Konvention ist es, Staaten in die Lage zu ver-
setzen, geeignete Maßnahmen zum Schutz 
und zur Förderung ihrer kulturellen Güter 
auf lokaler Ebene zu entwickeln und umzu-
setzen, ohne Angst vor Sanktionen durch die 
Handelspartner.

Die Eigentümlichkeiten  
des audiovisuellen Marktes 
Wenn man über kreative Güter spricht, kann 
man sehr schnell emotional werden. Schließ-
lich geht es hier um die schöpferischen Leis-
tungen von Schriftstellern, Regisseuren und 
Schauspielern. Wir reden über Werke, die den 
Geist und die Seele ansprechen. 

Nichts davon ist jedoch für Anwälte und 
Wirtschaftswissenschaftler, die sich mit Han-
delsrecht beschäftigen, von besonders gro-
ßer Bedeutung. Sie sind besessen von der 
Idee des freien Handels und vertreten die 
Ansicht, dass kulturelle Güter sich in kei-
ner Weise von ganz normalen Handelsgü-
tern unterscheiden. Mit emotionalen Argu-

menten braucht man der Welthandelsorga-
nisation demnach erst gar nicht zu kommen. 
Vergessen wir also die Emotionen und spre-
chen wir über die wirtschaftlichen Aspekte. 
Dieses Thema ist oft langweilig. Im Zusam-
menhang mit kulturellen Gütern gibt es aber 
ein interessantes Geheimnis. Sogar der Eco-
nomist musste anerkennen, dass im Bereich 
kulturelle Güter eigentümliche Wirtschafts-
praktiken vorherrschen. 

Beim genaueren Hinsehen wird sehr deut-
lich, dass die Märkte für kulturelle Güter – 
insbesondere audiovisuelle Güter wie Filme 
und Fernsehsendungen – sich anders verhal-
ten als jene für normale Handelsgüter. Dies 
ist ein Bereich, in dem nicht alles so ist, wie 
es aussieht. 

Diese Unterschiede wurden erst kürzlich 
von führenden Wirtschaftswissenschaftlern 
untersucht. Und entgegen dem, was allge-
mein angenommen wird, kann nachgewie-
sen werden, dass auf dem Markt für popu-
läre Kultur nicht automatisch das angebo-
ten wird, was die Menschen sehen oder hö-
ren wollen. Tatsächlich handelt es sich um 
einen verzerrten oder nicht funktionieren-
den Markt, einen »failed market«. 

Das scheint schwer zu glauben. Schließ-
lich gibt es einen Markt für Filme und Fern-
sehsendungen, und natürlich sind einige 
beliebter als andere. Warum also nicht den 
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Markt entscheiden lassen? Der Markt für Po-
pulärkultur funktioniert anders. Einige Un-
terschiede sind: Erstens handelt es sich nicht 
um ein Gebrauchsgut, sondern um ein Gut, 
das Ideen transportiert. Zweitens fallen für 
kulturelle Güter sehr geringfügige Einzelkos-
ten an. Den Fernsehsendern entstehen, wenn 
das Programm erst einmal auf Sendung ist, 
für einen weiteren Zuschauer effektiv keine 
Kosten. Sämtliche Kosten fallen im Vorfeld 
an. Darin liegt der große Unterschied zwi-
schen TV-Sendungen und Konsumgütern 
wie Autos oder Waschmittel. Drittens ist die 
Nachfrage nach kulturellen Gütern populä-
rer Natur bekanntermaßen nicht vorherseh-
bar. Und die Zeitspanne für die Nachfrage 
ist viel kürzer. Viertens hat man es in die-
sem Bereich mit einer unglaublichen Preis-
diskriminierung zu tun. Ein US-amerikani-
sches Fernsehdrama, dessen Produktion 1,7 
Millionen Euro kostet, wird in den USA für 
1,3 Millionen Euro und in Deutschland für 
63.000 Euro verkauft. Diese Art der Preisdis-
kriminierung wäre bei normalen Gebrauchs-
gütern illegal. Im kulturellen Bereich ist sie 
jedoch Gang und Gäbe. Fünftens hat man es 
mit Gatekeepern zu tun, die die Nachfrage 
beeinflussen. Was es in die Bücherregale oder 
auf die Fernsehbildschirme schafft, entschei-
den nicht die Verbraucher, sondern die Fern-
sehveranstalter, Verleiher, Aussteller, Buch-
händler, Großhändler und andere Zwischen-
geschaltete. Die Entscheidungen kommerzi-
eller Fernsehveranstalter richten sich danach, 
welche Zuschauergruppen sich gut an Wer-
bekunden verkaufen lassen, und nicht etwa 
danach, was für ein größeres oder breiteres 
Publikum von Interesse wäre. Verständlich, 
dass kommerzielle Fernsehveranstalter am 
Verbraucher interessiert sind und nicht am 
Bürger. Schließlich geht es um geistiges Ei-
gentum, das, anders als bei einem Auto oder 
Waschmittel, nicht aufgebraucht werden 
kann, sondern stets zur Verfügung steht. 

Kulturelle Güter, vor allem audiovisuelle Gü-
ter, sind also anders. Wirtschaftsfachleute 
bezeichnen Güter wie Fernsehsendungen 
als sogenannte »öffentliche Güter«. Ein »öf-
fentliches Gut« ist, technisch gesehen, ein 
Gut, dessen Kosten sich nicht nach dem Ver-
brauch richten. 

Was bedeutet dies in der Praxis? Erstens 
bewegen sich diese Güter auf einem Markt, 
der sehr hohe Risiken birgt. Die meisten Fil-
me scheitern an der Kinokasse. Die meisten 
neuen Fernsehsendungen kommen nicht 
an und werden aus dem Programm gestri-
chen. Gleichzeitig werfen die wenigen Ti-
tel, die schließlich erfolgreich werden, ei-
nen sehr viel höheren Gewinn ab als andere 
Güter. Warum ist das so? Weil die Kosten für 
weitere Zuschauer marginal sind und jegli-
che Einnahmen aus Werbung oder Karten-
verkauf sich direkt auf den Gewinn nieder-
schlagen, sobald erst einmal die anfängli-
chen Kosten gedeckt sind. Dies ist ein Markt, 
der die Großen belohnt. Nur wer groß genug 
ist, kann die unvermeidbaren Verluste aus-
halten, bis endlich irgendwann der große Hit 
gelandet wird. Und nur wenn ein Unterneh-
men groß genug ist, hat es die Vertriebswe-
ge unter Kontrolle und kann den Gewinn aus 
allen Kanälen maximieren. 

Wenn ein Unternehmen erst einmal groß 
genug ist, möchte es schließlich Risiken ver-
meiden. Wie reduziert man aber das Risiko? 
Zunächst muss man eine gewisse Größe ha-
ben, um Fehlschläge hinnehmen zu können. 
Ferner hilft es, die Vertriebs- oder Ausstel-
lungskanäle selbst bestimmen oder kontrol-
lieren zu können. Es ist auch hilfreich, die 
Gatekeeper und Meinungsmacher unter Kon-
trolle zu haben. Außerdem lassen sich Ein-
nahmen steigern, indem man Pakete ver-
kauft, Märkte aufteilt und Preisdiskriminie-
rung betreibt. All dies sind gebräuchliche 
Methoden, um auf dem Markt für kulturelle 
Güter Risiken zu verringern. 
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Aber diese Methoden haben ihren Preis. Sie 
führen zu mehr Konzentration, schränken 
die Vielfalt ein und verkleinern die Auswahl. 
Zur Zeit kontrollieren vier Musikfirmen über 
70 Prozent des weltweiten Handelsvolumens 
im Bereich Tonaufnahmen. Hollywood domi-
niert die Kinoleinwände und überschwemmt 
lokale Fernsehprogramme mit TV-Serien, de-
nen man nur schwer widerstehen kann. Die 
Medienkonzentration nimmt weltweit zu. 
Dort wo die Konzentration zunimmt, wird 
das Überleben für unabhängige Produzen-
ten immer schwieriger – ob in den USA oder 
in anderen Ländern. 

In den USA verhalfen diese Marktkräfte 
sechs multinationalen Unternehmen, die den 
Bereich audiovisueller Kulturgüter dominie-
ren, zum Aufstieg. Ihre Namen sind bekannt: 
Disney, Time Warner, Murdoch/Fox, Viacom/
Paramount, Sony/Columbia und Universal/
NBC. Diese Konsolidierung und Dominanz 
hat aber auch eine Kehrseite. Der auf sich al-
lein gestellte Markt für kulturelle Güter kon-
zentriert sich auf Blockbuster und Bestseller 
nach Schema-F, die von den größten und am 
meisten vertikal integrierten Unternehmen 
vertrieben werden. Herauskommen geklonte 
Filme oder Fortsetzungen. Man verlässt sich 
blind auf gut vermarktbare »A-Promis«. Man 
erhält Produkte, die zu aller erst für den US-
amerikanischen Verbraucher bestimmt sind, 
da der Produzent natürlich seine Kosten auf 
dem größten Kulturgütermarkt überhaupt 
amortisieren möchte. Was fehlt also auf die-
sem Markt? 

Auf sich allein gestellt, würde der Markt 
die Vielfalt einschränken. Er würde das Neue, 
Experimentelle, Alternative, Exotische, das 
Lokale, die Nische vermeiden – all die Pro-
duktionen, die der Menschheit neue Wege 
aufzeigen, die im weitesten Sinne die kul-
turelle Vielfalt widerspiegeln, die die »F & E 
der Seele« sind. Dieser Markt wird in kleine-
ren Ländern besonders abnehmen, weil dort 

die Dominanz der ausländischen Blockbuster 
die örtlichen Unterhaltungsinhalte beiseite 
drängen wird. Um dafür zu sorgen, dass es für 
lokale kulturelle Ausdrucksformen ausrei-
chend Raum und genügend Auswahl an kul-
tureller Vielfalt gibt, reicht der Markt nicht 
aus. Er versagt und benötigt Hilfe. 

Der kulturelle Werkzeugkasten zur  
Förderung der kulturellen Vielfalt 
Was können die Regierungen nun unterneh-
men? Natürlich wollen wir nicht gegen die 
Meinungsfreiheit verstoßen. Wir wollen auch 
nicht den Import ausländischer Programme 
verbieten. Ich bin gegen Zensur und Ein-
führung strenger Quoten, die nicht zulas-
sen, dass alle Bürger in allen Ländern in den 
Genuss der besten ausländischen kulturellen 
Güter kommen. Die kulturellen Ausdrucks-
formen auf lokaler Ebene verarmen, wenn es 
an Offenheit für fremde Ideen fehlt. Gleich-
zeitig können sie aber auch verarmen, wenn 
die Stimmen eines anderen Landes den Ton 
angeben. 

Letztendlich ist es möglich, für Regierun-
gen einen »kulturpolitischen Werkzeugkas-
ten« mit Maßnahmen zusammenzustellen, 
mit Hilfe derer mehr kulturelle Güter erhal-
ten oder entwickelt werden können, ohne 
dass die Meinungsfreiheit untergraben wird. 

Welche Maßnahmen sind das? Ich nenne 
sechs Beispiele. Zunächst gehört dazu das 
öffentlich-rechtliche Fernsehen – die welt-
weit gängigste Institution. Dies ist eine der 
wichtigsten Maßnahmen zur Förderung der 
kulturellen Vielfalt, da öffentliche Fernseh-
anstalten den Auftrag erhalten bzw. ver-
pflichtet werden können, jene Sendungen 
zu zeigen, die der Markt alleine nicht hervor-
bringen würde. Überall auf der Welt gibt es 
dafür zahlreiche Beispiele. Neben ihrer Auf-
gabe, Programme für die breite Masse anzu-
bieten, erwartet man von den Public Broad-
castern auch, dass sie sich um Sprachmin-
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derheiten, Kinderprogramme, experimentel-
le Sendungen und natürlich um Kunst- und 
Kultursendungen kümmern. 

Zweitens die Einführung von vernünfti-
gen Richtlinien für Sendezeiten bei privaten 
Fernsehveranstaltern und anderen kulturel-
len Gatekeepern. Diese Vorschriften könn-
ten sich lediglich auf das Verhältnis zwischen 
einheimischen und ausländischen Inhalten 
beziehen, oder sie könnten die Ausstrahlung 
von Programmgenres fordern, die ansonsten 
unterrepräsentiert wären, wie beispielswei-
se einheimische Filme, Comedy- oder Kin-
dersendungen. Anforderungen dieser Art 
werden in der Regel von öffentlichen Regu-
lierungsbehörden in Form von Richtlinien 
oder Lizenzbedingungen oder beidem aufer-
legt. Die bitteren Erfahrungen weltweit zei-
gen, dass private Fernsehanstalten mit völ-
liger Ermessensfreiheit immer dahin tendie-
ren, die billigsten Sendungen auszustrahlen, 
die immer noch Zuschauer erreichen. Holly-
woodsendungen erreichen vielleicht nicht in 
dem Ausmaß das Publikum wie einheimische 
Sendungen. Wenn jene allerdings zu einem 
Bruchteil dessen zu haben sind, was Eigen-
produktionen kosten, ist die Versuchung für 
private Anbieter nur allzu groß, ihre Einnah-
men zu maximieren – auch wenn die Sen-
dung nicht so relevant oder beliebt ist. 

Die Auferlegung angemessener Sende-
zeitrichtlinien wird in vielen Ländern prak-
tiziert. Sogar in den USA, von denen man 
annehmen würde, dass sie sich niemals auf 
Programmquoten einlassen würden, gibt es 
Richtlinien, die besagen, dass wenigstens 
drei Stunden in der Woche für Kinderlern-
sendungen bereit gestellt werden müssen, 
und dies gilt für alle – private und kommer-
zielle Fernsehsender. In Australien und Ka-
nada beispielsweise sind kommerzielle Fern-
sehsender dazu verpflichtet, ein bestimmtes 
Minimum an lokal produzierten Sendungen 
aus Genres wie Drama, Comedy, Dokumen-

tarreihen und Kindersendungen zu zeigen. 
In Kanada gibt es Sendezeitrichtlinien, die 
den »kanadischen Inhalt« für über 100 spe-
zialisierte Kabel- oder Satellitensender vor-
schreiben. Die Bandbreite reicht von ganzen 
15 Prozent kanadischen Inhalts bis hin zu 85 
Prozent, je nach dem, um welches Genre es 
sich handelt. In Europa schreibt die Richtli-
nie »Fernsehen ohne Grenzen« [inzwischen 
»Audiovisuelle Mediendienste-Richtlinie« 
(AVMD), Anm. d. Red.] vor, dass die Mehr-
heit der Sendungen mit fiktiven Inhalten eu-
ropäischen Werken vorbehalten sein sollte, 
»wo immer dies durchführbar ist«. Die Ein-
haltung dieser Richtlinie bleibt den natio-
nalen Regierungen überlassen, von deren 
Hoheitsgebiet das Übertragungssignal aus-
geht, und diese legen die Formulierung »wo 
immer dies durchführbar ist« unterschied-
lich aus. Im Allgemeinen wird die Richtlinie 
von Free-TV-Sendern in den meisten euro-
päischen Ländern eingehalten. Jedoch gibt 
es viele Kabel- und Satellitensender, vor al-
lem die von den USA kontrollierten, die ei-
nen Großteil der Richtlinie nicht einhalten. 

Ein drittes Instrument ist die Verpflich-
tung von Fernsehveranstaltern zu Abgaben, 
damit Sendungen, die nur schwer zu finan-
zieren sind, gefördert werden. Die Pay-TV-
Anbieter in Frankreich, Kanada und Austra-
lien müssen zwischen 10 und 32 Prozent ih-
rer Gesamteinnahmen für Lizenzgebühren 
oder Investitionen in lokale Filmproduktio-
nen aufbringen. In Kanada müssen alle Kabel- 
und Satellitenanbieter 5 Prozent ihrer Ein-
nahmen in einen Fonds zur Förderung loka-
ler kanadischer Sendungen einzahlen. In Ita-
lien müssen private Anbieter mindestens 4 
Prozent ihrer Einnahmen für die Förderung 
italienischer Filme ausgeben. In Frankreich 
sind es 5,5 Prozent. 

Viertens gibt es in einigen Bereichen Re-
geln für ausländische Eigentümer. Fernseh-
anstalten in den USA, Kanada, Australien 
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und in vielen anderen Ländern müssen im 
Besitz von Einheimischen sein. In Ländern 
außerhalb der USA führt dies zur Gründung 
von Sendern, die den einheimischen Produ-
zenten grünes Licht verschaffen und sich so-
mit neben Hollywood mehrere Türen offen 
halten. Das Problem mit Regelungen zu aus-
ländischen Eigentümern ist natürlich folgen-
des: Je größer der einheimische Sender wird, 
umso weniger unterscheidet sich seine Pro-
grammauswahl von der eines multinationa-
len Fernsehveranstalters. 

Fünftens bieten sich wettbewerbspoliti-
sche Maßnahmen zur Förderung von unab-
hängigen Produktionen und zur Abschwä-
chung der Dominanz der Gatekeeper an. In 
den USA gab es von 1970 bis 1995 eine Richt-
linie, die es den drei kommerziellen US-ame-
rikanischen Fernsehnetzwerken nicht er-
laubte, ihr eigenes Unterhaltungsprogramm 
zu besitzen oder zu produzieren. In Euro-
pa besagt die Richtlinie »Fernsehen ohne 
Grenzen«, dass Fernsehveranstalter min-
destens 10 Prozent ihrer Sendezeit oder ih-
rer Haushaltsmittel für Programme aufwen-
den müssen, die von unabhängigen Produ-
zenten angekauft werden. In Kanada gibt es 
eine Richtlinie, nach der 75 Prozent der ka-
nadischen Comedysendungen und Serien auf 
kommerziellen Sendern von unabhängigen 
Produzenten bezogen werden müssen. Wie-
der dient dies dazu, die Vielfalt der Bezugs-
quellen zu gewährleisten. 

Und nicht zuletzt kann die Produktion un-
terrepräsentierter Programme mittels Sub-
ventionen oder Steueranreizen gefördert 
werden. Dies ist wohl das gängigste Werk-
zeug im kulturellen Werkzeugkasten. Inter-
essant ist, dass es die Kinotrilogie »Herr der 
Ringe« ohne Steueranreize aus Deutschland 
und Neuseeland nie gegeben hätte. 

Die meisten dieser Maßnahmen haben so-
wohl Stärken als auch Schwächen, und sie 
müssen mit Umsicht entwickelt und umge-

setzt werden, damit sie fair und wirksam sind. 
Hinzu kommt, dass die richtige Kulturpolitik 
für die eine Gesellschaft völlig anders ausse-
hen kann als für eine andere – genauso wie 
jedes kulturelle Gut für sich einzigartig ist. 
Satelliten und das Internet tragen entgegen 
landläufiger Meinung nicht dazu bei, dass 
Regierungen ineffektiv oder machtlos wer-
den, wenn es darum geht, die Vielfalt der kul-
turellen Ausdrucksformen zu schützen. 

Sofern das Satellitenfernsehen betroffen 
ist, bevorzugt das Publikum eindeutig ein-
heimische Anbieter mit einer Mischung aus 
nationalen und importierten Programman-
geboten. Bei den ausländischen Sendern, die 
über Kabel oder Satellit in Großbritannien, 
Frankreich, Deutschland, Italien, Griechen-
land, Spanien und Portugal empfangen wer-
den können, beträgt der Zuschaueranteil we-
niger als fünf Prozent. Bei vielen sieht effek-
tiv gar niemand zu. Der Schlüssel liegt dar-
in, diesen Bereich mit lokalen Anbietern in 
populären Programmnischen zu besetzen. 

Das Internet ist sicherlich ein starkes neu-
es Medium, aber weit davon entfernt, eine 
Bedrohung für konventionelle Fernsehveran-
stalter zu sein. Es hat seine eigenen Schwä-
chen und Stärken. Immer deutlicher wird, 
dass das Internet die traditionellen Medien 
ergänzen, nicht ersetzen wird. Es ist sehr un-
wahrscheinlich, dass es das Fernsehen ver-
nichten wird, genauso wenig, wie das Fern-
sehen das Radio verdrängen wird oder ande-
re neue Medien das Aussterben der Bücher 
zur Folge haben werden. 

Inhaber von Rechten nutzen das Internet, 
um Downloads von Filmen und anderen au-
diovisuellen Programmen anzubieten, und 
dabei ist bemerkenswert, dass sie die glei-
chen geografischen Grenzen und Zeitfens-
ter nutzen, die auch für das konventionel-
le Fernsehen gelten. Natürlich können sie 
Downloads von »Desperate Housewives« in 
den USA für 1,99 US-Dollar pro Episode be-
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kommen. Allerdings erst einen Tag nachdem 
die Episode auf ABC Network ausgestrahlt 
wurde. Und diese Downloads bekommt man 
nicht auf Computern außerhalb der USA. 

Grenzen im Internet? Ist das möglich? Es 
ist nicht nur möglich, es ist sogar notwendig, 
um einen geordneten Markt für die Verwer-
tung von Rechten zu haben. 

Für die Regulierung des Internets gilt, 
dass der kulturelle Werkzeugkasten neu ge-
füllt werden muss, damit er nützlich sein 
kann. Natürlich können Sendezeitrichtlini-
en dort nicht greifen, wo alles von einem Ser-
ver heruntergeladen wird. Aber die Staaten 
haben andere Mittel zur Verfügung, um da-
für zu sorgen, dass ihre Bürger eine Auswahl 
an einheimischen kulturellen Gütern haben 
und dass die Kulturschaffenden auch einen 
Platz im Angebotsspektrum haben. In Ka-
nada beispielsweise erhalten Video-on-De-
mand-Anbieter ihre Lizenz nach dem Broad-
casting Act. Fünf Prozent der auf Englisch 
erhältlichen Titel müssen kanadischen Ur-
sprungs sein, und ein kleiner Anteil der Ge-
winne fließt in einen Subventionsfonds für 
kanadische Produktionen. 

Das Verhältnis zwischen Internet und 
konventionellen Medien kann auch unter-
stützend statt konfrontativ sein. Wer glauben 
Sie, betreibt die populärsten Internetseiten? 
Antwort: die konventionellen Medien. Hier-
zu gehören die öffentlichen Fernsehanstal-
ten, die einige der besten Webseiten betrei-
ben. So wie der Werkzeugkasten der kulturel-
len Vielfalt den Pluralismus in den konven-
tionellen Medien aufrecht erhält, wird sich 
wahrscheinlich die ganze Auswahl, Band-
breite und Unterschiedlichkeit an kulturellen 
Ausdrucksformen auch im Internet durchset-
zen. Tatsache ist, dass eine Reihe strukturel-
ler Maßnahmen, wenn sie ordentlich ange-
wandt werden, einen gewissen Grad an Plu-
ralismus unter kulturellen Ausdrucksformen 
aufrechterhalten können. Dies gilt für alle 

Länder, sogar für die USA, wo im Allgemei-
nen jeglicher regulierende Eingriff in die Pro-
grammgestaltung vehement abgelehnt wird. 

Kulturelle Güter und  
die Welthandelsorganisation 
Wir befinden uns zur Zeit inmitten einer in-
ternationalen Debatte darüber, bis zu wel-
chem Ausmaß diese kulturpolitischen Maß-
nahmen durch bilaterale oder regionale Han-
delsabkommen oder durch das multilaterale 
Handelssystem der Welthandelsorganisati-
on beeinflusst werden sollen. Kulturelle Gü-
ter – also Bücher, Zeitungen, Zeitschriften 
und Tonaufnahmen – sind weitestgehend an 
die Bedingungen des »Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommens« (GATT) gebunden, das 
zurückgeht auf das Jahr 1947, aber erst 1995 
vollständig in Kraft trat. Kulturelle Güter 
dürfen nicht durch Handelsbarrieren diskri-
miniert werden; eine Ausnahme ist die Film-
industrie, wo Leinwandquoten ausdrücklich 
erlaubt sind. Das GATT gilt jedoch nicht für 
Dienstleistungen wie Fernsehproduktio-
nen, Werbung oder audiovisuelle Produkti-
onen. 1995 wurde das »Allgemeine Abkom-
men über den Handel mit Dienstleistungen« 
(GATS) hinzugefügt. Die USA versuchten ver-
zweifelt, im Namen der Hollywood-Studios 
Fernsehveranstaltungen und audiovisuelle 
Dienstleistungen mit einzubeziehen, damit 
diskriminierende Quoten und Subventionen 
in diesem Bereich ausgeschlossen werden 
konnten. Bekanntermaßen scheiterte die-
ser Versuch allerdings in der Auseinander-
setzung mit Europa. Kulturelle Dienstleis-
tungen fallen nur dann unter die GATS-Be-
stimmungen, wenn ein Land ausdrücklich 
zustimmt. Nur Neuseeland hat sich dafür 
entschieden – und es später wieder bereut. 
Weitere Handelserleichterungen im Dienst-
leistungsbereich stehen jedoch weiterhin auf 
der WTO-Agenda, und die USA üben kräftig 
Druck aus, damit sich etwas bewegt. 
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Bilaterale Handelsabkommen 
Aufgrund des schleppenden Vorankommens 
auf WTO-Ebene haben sich die USA bemüht, 
die gleichen Ziele durch die Aufnahme von 
Fernsehsendungen und audiovisuelle Pro-
dukte in bilaterale Handelsabkommen zu er-
reichen. Beispiele für solche Abkommen neu-
eren Datums sind jene mit Chile, Australien, 
Marokko und Mittelamerika. 

In diesen so genannten Freihandelsab-
kommen haben sich die USA darum bemüht, 
dass sich Länder verpflichten, einheimische 
kulturelle Güter nicht zu bevorzugen. Durch 
ihre starke Position in bilateralen Verhand-
lungen waren die USA oft erfolgreich, auch 
wenn einige Länder es geschafft hatten, ihre 
bestehenden Regelungen zu schützen. 

Die UNESCO-Konvention zum  
Schutz kultureller Vielfalt 
Wo liegt also das Problem bei der Libera-
lisierung des Handels mit kulturellen Gü-
tern? Ganz einfach: Im freien Handel wer-
den kulturelle Güter genauso behandelt wie 
normale Handelsgüter. Der freie Handel ver-
hindert, dass Staaten einheimische kulturel-
le Güter bevorzugen. Der freie Handel würde 
Maßnahmen zur Förderung kultureller Güter 
stoppen, die für Vielfalt und Auswahl sorgen. 

Ein sogenannter »freier Markt« würde 
schlicht das starke Ungleichgewicht in der 
Welt der kulturellen Güter institutionalisie-
ren. Er würde den Blockbuster-Effekt verstär-
ken sowie kleine, unabhängige Titel an den 
Rand drängen. Er würde die kulturelle Viel-
falt gefährden. Es ist klar, welche Probleme 
entstehen, wenn man die Angelegenheit der 
WTO überlässt. Die WTO ist kulturellen Fra-
gen gegenüber unsensibel. Sie lässt sich von 
fehlerhaften wirtschaftlichen Rechnungen 
leiten. Auseinandersetzungen werden von 
Wirtschaftsfachleuten geregelt, die nicht in 
der Lage sind, kulturelle Unterschiede aus-
zumachen. 

Das führt uns zur UNESCO. Am 20.10.2005 
stimmten die Mitglieder der UNESCO mit ei-
ner deutlichen Mehrheit (148 zu 2) für die 
Annahme einer neuen internationalen Kon-
vention zum Schutz kultureller Vielfalt. Die-
se erkennt die einzigartige Natur der kultu-
rellen Güter an und bemüht sich, Staaten zu 
erlauben, vernünftige Maßnahmen zur För-
derung und Stärkung der Vielfalt der kultu-
rellen Ausdruckmöglichkeiten ohne Angst 
vor Sanktionen durch die Handelspartner zu 
ergreifen. 

Wie eingangs erwähnt, gibt es zwingen-
de wirtschaftliche Gründe dafür, kulturelle 
Güter aus Handelsabkommen herauszuhal-
ten, da sonst Staaten von der Pflicht entbun-
den würden, den einheimischen kulturellen 
Ausdrucksformen Raum zu geben und deren 
Vielfalt zu erhalten. 

Die Vereinigten Staaten haben jedoch ver-
sucht, das UNESCO-Vorhaben abzuschwä-
chen oder aufzuhalten, weil sie zu Recht be-
fürchteten, dass ihre Bemühungen, ande-
re Staaten von Maßnahmen zur Förderung 
der kulturellen Vielfalt abzuhalten, dadurch 
beeinflusst werden könnten. Auch wenn die 
Konvention weiter vorankommt, was sehr 
wahrscheinlich ist, wenn sie von wenigs-
tens 30 Ländern ratifiziert wird, werden die 
USA sie niemals unterzeichnen oder daran 
gebunden sein. Worin besteht also der Sinn 
der Konvention? 

Zunächst sollten wir verstehen, was die 
Konvention nicht bewirken kann. Sie hat kei-
nen Einfluss auf bereits bestehende WTO-
Verpflichtungen einzelner Staaten. Was ent-
schieden ist, ist entschieden. Es ermächtigt 
die Staaten nicht, ausländische Inhalte auf-
zuhalten oder zu verbieten. Und es hindert 
die USA auch nicht daran, weiterhin Libera-
lisierungen des Handels mit kulturellen Gü-
tern zu fordern. 

Was bewirkt das Übereinkommen also? 
Fünf Ziele werden erreicht: 
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 •  Erstens segnet die Konvention den 
»Werkzeugkasten« mit Maßnahmen 
für Regierungen zur Förderung der 
 kulturellen Vielfalt ab. 

 •  Zweitens lernt die Welt anhand  dieses 
Übereinkommens, dass sich  kulturelle 
Güter von normalen Handelsgütern 
 unterscheiden. 

 •  Drittens wird ein Fonds zu Gunsten  
der Entwicklungsländer geschaffen,  
der diesen helfen soll, lokal unterschied-
liche kulturelle Güter herzustellen. 

 •  Viertens fördert das Übereinkommen  
die Meinungsfreiheit. 

 •  Und das Wichtigste ist, dass das Über-
einkommen Staaten von der weiteren 
 Liberalisierung des Handels im kultu- 
rellen Bereich abhält und sie darin be-
stärkt, der Versuchung, dieses doch zu 
tun, zu widerstehen. 

Welches sind die nächsten Schritte? 
Die Debatte in der UNESCO scheint dazu ge-
führt zu haben, dass viele Staaten sich der 
Position der US-amerikanischen Regierung 
und Unterhaltungsindustrie entgegenge-
stellt haben. Ein antiamerikanischer Dialog 
ist dies aber keineswegs. Denn die gleichen 
Faktoren, die weltweit ein Ungleichgewicht 
bei der Verbreitung von kulturellen Gütern 
auslösen, führen auch zur Verarmung viel-
fältiger kreativer Ausdrucksformen inner-
halb der USA. Die Wirtschaftspraktiken der 
Blockbuster und die Vorherrschaft der Gate-
keeper ist innerhalb der USA genauso prob-
lematisch für pluralistische Ausdrucksfor-
men wie außerhalb. 

Das Übereinkommen zur kulturellen Viel-
falt war ursprünglich eine Idee aus Kanada, 
die vor sechs Jahren das erste Mal von einer 
Beratergruppe, deren Mitglied ich war, vor-
geschlagen wurde. Aber ich kann versichern, 
dass keiner von uns je damit gerechnet hät-
te, dass es so schnell so weit kommen würde. 

Die Konvention löste weltweit ein faszinie-
rendes kulturelles Erwachen aus. Die Men-
schen begreifen langsam, dass die kulturelle 
Vielfalt wichtiger ist denn je zuvor. Der kul-
turelle Werkzeugkasten wird zunehmend be-
deutender. Technologie kann, wenn sie or-
dentlich angewandt und genutzt wird, für die 
Vielfalt von Vorteil sein, aber ohne flankie-
rende Maßnahmen wird sie nicht ausreichen. 

Die UNESCO-Konvention war ein wichti-
ger Schritt. Kulturelle Gruppen auf der gan-
zen Welt haben die in der Konvention auf-
gegriffenen Probleme erkannt und sich zu 
Eigen gemacht. Das ist das Wichtigste über-
haupt. 
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Die UNESCO-Konvention  
und die Medien 
Kulturelle Vielfalt in neuen  
Märkten gesichert — Mindestens  
30 Staaten müssen ratifizieren
Verena Wiedemann — Politik & Kultur 4/2006 

Bereits der Name der Konvention Kulturel-
le Vielfalt ist bedeutsam, weil er darauf hin-
weist, dass die Übereinkunft kulturelle Aus-
drucksformen abdeckt, also all das, was der 
menschliche Geist hervorbringt. Bereits im 
Titel der Konvention wird damit deutlich, 
dass Kinofilme, Musik und Rundfunkpro-
gramme erfasst sind. 

Die Präambel und Artikel 2 Absatz 7 der 
Konvention erkennen an, dass kulturelle 
Vielfalt durch dauerhaften Kulturaustausch 
zwischen den Staaten gefördert wird. Die-
ses Prinzip des gegenseitigen Austausches 
stellt sicher, dass kulturelle Vielfalt nicht 
missverstanden wird als ein Versuch, sich 
gegen fremde Kulturen abzuschirmen. Statt 
ausländischen Kulturgütern und kulturellen 
Dienstleistungen den Zugang zu verwehren, 
besteht der Grundgedanke der Konvention 
darin, offen für den kulturellen Austausch 
zu sein und gleichzeitig ausreichenden Raum 
für einheimische Kulturprodukte zu gewähr-
leisten. Das Prinzip des Ausgleichs besteht 
im Unterschied zu einem Welthandelssys-
tem, das sich lediglich auf das Prinzip des 
Freihandels stützt. Das Ziel des freien Han-
dels allein ist blind für die dadurch produ-
zierten Ergebnisse – auch dann, wenn die Ge-
setze des freien Marktes dazu führen, hei-
mische Kulturproduktionen aus dem Markt 
zu drängen. Ein Beispiel für eine solche auf 

Balance angelegte Kulturpolitik ist die Poli-
tik der EU-Mitgliedstaaten, den Vertrieb von 
US-amerikanischen Filmen in europäischen 
Kinos nicht zu behindern, wohl aber durch 
gezielte Filmförderprogramme sicherzustel-
len, dass europäische Bürger daneben auch 
Zugang zu europäischen Produktionen und 
damit eine Wahlmöglichkeit haben.

Die Präambel und Artikel 2 der Konven-
tion stellen ausdrücklich fest, dass Gedan-
kenfreiheit, Meinungs- und Informations-
freiheit und der Medienpluralismus notwen-
dig sind, um die kulturelle Vielfalt zu för-
dern. Politiken, die den Medienpluralismus 
fördern, sind damit nicht nur legitim, sie bil-
den sogar die Voraussetzung dafür, dass sich 
kulturelle Vielfalt entfalten kann. Konkre-
tes Beispiel dafür wären etwa »Must carry«-
Verpflichtungen für Kabelnetzbetreiber. Sie 
stellen in Deutschland und anderen EU-Mit-
gliedstaaten sicher, dass den Bürgern viel-
fältige lokale, regionale und nationale Pro-
gramme zugänglich gemacht werden. Aus 
WTO/GATS-Sicht hingegen könnten solche 
Maßnahmen problematisch sein, dann näm-
lich, wenn Liberalisierungszusagen in die-
sem Sektor gemacht werden und sich aus-
ländische Programmbetreiber ausschließlich 
auf das Prinzip des ungehinderten Markt-
zugangs berufen könnten. Artikel 2 Absatz 
2 der Konvention macht den Kern der Kon-
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vention aus, weil er ausdrücklich das unum-
stößliche Recht der Staaten anerkennt, Mit-
tel und Strategien anzuwenden, um kulturel-
le Vielfalt auf ihrem Staatsgebiet zu schüt-
zen und zu fördern; die Grenze für derartige 
Politiken sind die in der Charta der Verein-
ten Nationen geschützten Menschenrechte 
und das internationale Recht. Artikel 4 der 
Konvention definiert die kulturelle Vielfalt 
als »die vielfältigen Ausdrucksmöglichkei-
ten einer Kultur, einer Gesellschaft oder ei-
ner Gruppe.«

Große Bedeutung aus Sicht der Medien 
kommt Artikel 4 Absatz 1 der Konvention 
zu. Hier wird anerkannt, dass alle Arten des 
künstlerischen Ausdrucks, ihrer Verbreitung 
und Weitergabe von der Konvention erfasst 
werden, »unabhängig von der Verbreitungs-
weise oder angewandten Technologie.« Mit 
anderen Worten wird das Prinzip der Tech-
nologieneutralität, das von der Europäischen 
Gemeinschaft in den GATS-Verhandlungen 
so vehement verteidigt wurde, von der Kon-
vention ausdrücklich übernommen. Dieses 
Prinzip besagt, dass der Schutz und die För-
derung kultureller Inhalte unabhängig da-
von legitim ist, mit welcher Technik und auf 
welchem Übertragungsweg die Verbreitung 
dieser Inhalte erfolgt. Das Live-Konzert wird 
von der Konvention also ebenso geschützt, 
wie die Übertragung audiovisueller Inhal-
te im Rundfunk oder der Abruf von Multi-
media-Inhalten über das Internet. Bedeut-
sam ist auch, dass die Konvention nicht nur 
die Künstler oder andere kreative Einzelper-
sonen schützt, sondern auch die Kulturin-
dustrien selbst (Artikel 4 Absatz 5 der Kon-
vention). 

Artikel 4 Absatz 4 der Konvention stellt 
darüber hinaus fest, dass kulturelle Aktivi-
täten, Güter und Dienstleistungen durch die 
Konvention erfasst werden »unabhängig da-
von, welche finanzielle Größenordnung sie 
darstellen mögen.« Die Konvention unter-

scheidet also nicht zwischen der Förderwür-
digkeit künstlerisch wertvoller, aber wirt-
schaftlich möglicherweise uninteressanter 
Filme einerseits und Blockbustern anderer-
seits. Es werden damit keine Unterschiede 
zwischen Filmen hinsichtlich ihrer Förde-
rungswürdigkeit gemacht. Beide Arten der 
Filmproduktion sind kulturelle Ausdrucks-
formen, die zur kulturellen Vielfalt auf ihre 
Weise beitragen. 

Die internationale Zusammenarbeit im 
Zusammenhang mit audiovisueller Politik 
wird ausdrücklich in Artikel 12 der Konven-
tion angesprochen. Der Artikel ermutigt die 
Unterzeichnerstaaten, Koproduktions- und 
Ko-Distributionsübereinkommen mitein-
ander abzuschließen. Diese Klausel betrifft 
multilaterale Übereinkünfte wie die Konven-
tion des Europarates zu Film-Koproduktio-
nen oder das von ihm beschlossene Eurima-
ges-Programm. 

Abgesehen von der Bedeutung der Künst-
ler und der Kulturindustrien anerkennt die 
Konvention auch die Rolle von öffentlichen 
Einrichtungen und Organisationen für die 
kulturelle Vielfalt. Ausdrücklich erwähnt 
wird in diesem Zusammenhang der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk. So heißt es in Ar-
tikel 6 Absatz 2 der Konvention, dass die Un-
terzeichnerstaaten zur Förderung und Be-
wahrung der kulturellen Vielfalt in ihren 
eigenen Ländern Maßnahmen ergreifen kön-
nen, »die darauf abzielen, die kulturelle Viel-
falt der Medien, einschließlich der öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkveranstalter, zu 
fördern«. Wenn man bedenkt, dass sich der 
öffentliche Rundfunk in Europa zunehmen-
der Kritik von Seiten privater Wettbewerber 
ausgesetzt sieht, er verzerre den Wettbe-
werb und verliere in einer Welt der globalen 
Kommunikation zunehmend an Legitimati-
on, dann kommt diesem Rechtsgrundsatz der 
Konvention eine erhebliche Bedeutung zu. 
Zum ersten Mal wird auf internationaler Ebe-
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ne in einem völkerrechtlich verbindlichen 
Abkommen die Rolle des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks für kulturelle Vielfalt und 
Medienpluralismus ausdrücklich anerkannt. 
Artikel 6 Absatz 2 der UNESCO-Konvention 
ist damit so etwas wie das Amsterdamer Pro-
tokoll zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
des EG-Vertrags auf globaler Ebene! 

Die Konvention ist aber auch noch auf 
andere audiovisuelle Politiken anwendbar, 
wie etwa Maßnahmen zur Förderung der 
sprachlichen Vielfalt oder Maßnahmen, die 
den Zugang von audiovisuellen Inhalten 
zu bestimmten Vertriebswegen und Platt-
formen oder zu elektronischen Programm-
führern oder Suchmaschinen sicherstellen 
(vgl. Artikel 6 Absatz 2 der Konvention). In 
den Verhandlungen der UNESCO besonders 
umstritten war die Frage, welche Bedeutung 
die Konvention für andere internationale 
Abkommen und insbesondere das Welthan-
delsrecht haben würde. Sollte die Konventi-
on rechtliche Wirkungen auf die Verpflich-
tungen haben, die die Unterzeichnerstaaten 
der Konvention nach dem GATS eingegangen 
sind? Würde die Konvention Schutz vor mög-
lichen handelsrechtlichen Auseinanderset-
zungen vor der WTO bieten können? 

Die UNESCO-Konvention nimmt audio-
visuelle und andere Dienstleistungen nicht 
etwa von der Geltung des GATS aus, und dies 
wäre völkerrechtlich auch gar nicht möglich 
gewesen. Artikel 20 Absatz 1 der Konventi-
on stellt jedoch ausdrücklich fest, dass die-
ses Instrument keinem anderen Abkommen 
untergeordnet ist. Deswegen hat die Kon-
vention dieselbe rechtliche Geltung, wie alle 
anderen internationalen Abkommen, ein-
schließlich der WTO-Verträge. Die UNESCO-
Konvention steht also nicht im Widerspruch 
zur WTO und den anderen völkerrechtlichen 
Verpflichtungen der Unterzeichnerstaaten, 
sondern sie ergänzt diese Verpflichtungen. 
Auch werden die Vertragsstaaten dazu auf-

gerufen sicherzustellen, dass ihre Verpflich-
tungen aus der Konvention und aus ande-
ren internationalen Abkommen miteinan-
der kompatibel sind und sich gegenseitig un-
terstützen. 

Die Wirkung der UNESCO-Konvention ist 
deshalb auch nicht rechtlicher, sondern po-
litischer Natur. Das Abkommen schafft ei-
nen gemeinsamen Bezugspunkt für alle Staa-
ten, denen am Schutz und der Förderung ih-
rer Kulturindustrien gelegen ist. Für diese 
Staaten schafft die Konvention Mechanis-
men, wie z. B. einen zwischenstaatlichen 
Ausschuss, der es ihnen erlaubt, sich über 
ihre Kulturpolitiken zu beraten und auch ge-
meinsame Positionen und Strategien, etwa 
in WTO-Verhandlungen, zu entwickeln. Ein 
derart institutionalisiertes Verfahren zum 
solidarischen Vorgehen sollte es auch Staa-
ten, die sich in künftigen Handelsrunden in 
einer schwachen Verhandlungsposition be-
finden, ermöglichen, ihre Kulturpolitiken ge-
gen weitergehende Liberalisierungsversuche 
erfolgreich zu verteidigen. 

Zum ersten Mal hat eine überwältigen-
de Mehrheit von Staaten die Rechtmäßigkeit 
kultureller und audiovisueller Politiken aner-
kannt und zwar in einem völkerrechtlich bin-
denden Abkommen. Dies gelang trotz massi-
ver Torpedierungsversuche von US-amerika-
nischer Seite und in vollem Bewusstsein der 
Herausforderungen, denen sich die kulturel-
le Vielfalt in Form von neuen Technologien, 
neuen Märkten und der WTO-Handelslibe-
ralisierung stellen muss. Die Konvention do-
kumentiert den ausdrücklichen Willen einer 
großen Staatengemeinschaft, die kulturel-
le Vielfalt aktiv zu schützen und zu fördern, 
und dies entgegen vieler Forderungen, der 
Wirtschafts- und Industriepolitik den Vor-
rang einzuräumen. Nun muss sichergestellt 
werden, dass die Konvention so schnell wie 
möglich in Kraft treten kann. Dazu müssen 
dreißig UNESCO-Mitglieder die Konvention 
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ratifizieren. Am Ende wird die Bedeutung der 
Konvention davon abhängen, wie viele wei-
tere Staaten sie ratifizieren, und wie effizi-
ent das Instrument zur politischen Unter-
stützung in anderen internationalen Foren 
eingesetzt wird. Die Zivilgesellschaft wird zu 
diesem Prozess viel beitragen können. 
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Werkzeugkasten »Kulturelle  
Vielfalt gestalten« 
Wichtige Initiativen des Kulturaus-
schusses des Europaparlaments 
Christine M. Merkel — Politik & Kultur 4/2010 
 
 

Wie wird das UNESCO-Übereinkommen zur 
Vielfalt Kultureller Ausdrucksformen (2005) 
bislang genutzt, um die Verpflichtung der 
Europäischen Union zur Beachtung kultu-
reller Aspekte in ihren Innen- und Außenbe-
ziehungen zu erreichen? Mit welchen Initia-
tiven zur Förderung kulturelle Vielfalt sollte 
die EU in den kommenden Jahren in Europa 
und in der internationalen Zusammenarbeit 
beispielhaft vorangehen? 

In seiner Sitzung am 2. Juni 2010 hat der 
Ausschuss für Kultur und Bildung des Euro-
paparlaments unter Vorsitz von Doris Pack, 
MdEP dazu eine wichtige und grundsätzliche 
Debatte geführt. Gut zwei Jahre vor der ers-
ten offiziellen Berichtsrunde an die UNESCO, 
die 2012 ansteht, hatte der Kulturausschuss 
des Europäischen Parlaments zu Jahresan-
fang eine Bestandsaufnahme in Auftrag ge-
geben. Im Rahmen des Workshops vom 2. 
Juni 2010 ging es um kurz- und mittelfristi-
ge Perspektiven von Schutz und Förderung 
kultureller Vielfalt. Mit dem Lissabon-Ver-
trag (Art. 167, Abs.4) ist die EU zur Beachtung 
kultureller Aspekte verpflichtet. Diese Ab-
sichtserklärung sei jedoch noch lange nicht 
Wirklichkeit, so die Ausschussvorsitzende. 

Besonderes Gewicht erhielt dieser Work-
shop durch die unmittelbar davor geführte 
intensive Aussprache mit der Vizepräsiden-
tin der Kommission Neelie Kroes, zustän-

dig für die Digitale Agenda. Dieses sehr en-
gagierte und konstruktive Gespräch drehte 
sich wesentlich um die Bedeutung der Be-
reitstellung hochwertiger, darunter kultu-
reller und kreativer, Inhalte für die digita-
le Zukunft Europas. Damit verbunden stellt 
sich die Frage einer auf Dauer angelegten Si-
cherung der Einnahmen von Künstlern und 
weiteren geistig-kulturellen Produzenten. 
Die Abgeordneten anerkannten ausdrück-
lich das ernsthafte Bemühen der Kommissi-
on, hierzu eine grundsätzliche neue Balan-
ce zwischen der Produktion und der Verbrei-
tung künstlerisch-kultureller Inhalte und der 
Schaffung des digitalen Binnenmarkts an-
zustreben, als Trade Mark einer genuin Eu-
ropäischen Variante kultureller Vielfaltspo-
litik im Sinne der Zielsetzungen der 2005er 
UNESCO-Konvention. 

Vizepräsidentin Kroes unterstrich, dass 
die Umsetzung der Digitalen Agenda als 
Querschnittsprojekt zwar kein leichtes Un-
terfangen sein werde, dass die bessere grenz-
überschreitende Nutzung kultureller Inhalte 
bei gleichzeitiger Gewährleistung der geisti-
gen Eigentumsrechte jedoch eines der Herz-
stücke des Projektes darstelle. Ihr persönli-
cher Traum sei, dass Autoren, Komponisten 
und andere Künstler die Schaffung eines ech-
ten digitalen Binnenmarkts als gemeinsa-
me große Chance sehen könnten, mit der für 
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die Erzeuger und Nutzer von Inhalten eine 
neuartige win-win Situation entstehen kön-
ne. Die UNESCO-Konvention sei dafür ein 
Hauptinstrument und integraler Bestand-
teil des Gemeinschaftsrechts. Dies müsse in-
zwischen in den Köpfen aller Entscheidungs-
träger sowohl in der Kommission als auch in 
den Mitgliedsstaaten verankert und ange-
kommen sein. 

Die am 20. Mai 2010 von der EU-Kommis-
sion vorgestellte »Digitale Agenda für Euro-
pa« ist die erste von insgesamt sieben Leit-
initiativen für die Strategie 2020. Unter dem 
Stichwort »Förderung von kultureller Viel-
falt und kreativen Inhalte« stellt die Agenda 
auf Basis des Rechtsrahmens des UNESCO-
Übereinkommens von 2005 ausdrücklich 
fest, dass sich die Förderung und der Schutz 
der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen 
weltweit »ebenso auf neue digitale Umfel-
der erstreckt« (vgl. Mitteilung der Kommis-
sion, Eine digitale Agenda für Europa vom 20. 
05.2010, Abschnitt 2.7.3.). Die Agenda sieht 
grundsätzlich gute Optionen zur Stärkung 
und Förderung kultureller Vielfalt, da künst-
lerische und kulturelle Inhalte mit Hilfe neu-
er digitaler Medien leichter und kostengüns-
tiger Verbreitung finden und mehr Adressa-
ten, auch international, erreichen können. 
Erwartet wird auch ein größerer Pluralis-
mus in den Medien. Demgegenüber stehen 
jedoch hohe Investitionskosten für Digital-
ausrüstung, unter anderem im Bereich Kino, 
Bibliotheken und Museen, die sich negativ 
auf die Zahl der Anbieter auswirken können. 

Wie die volle Verwirklichung des digita-
len Binnenmarkts konkret zu Schutz und zur 
Förderung der Vielfalt kultureller Inhalte im 
Sinne sozialer Lebensqualität beitragen kann, 
wird die entscheidende Alltagsaufgabe der 
nächsten Jahre, für die Kommissarin Kroes 
den Kulturausschuss dezidiert um sachkun-
dige und kritische Mitarbeit bat. Vereinbart 
wurde, sehr bald ein Gespräch zwischen den 

Abgeordneten und der von der Kommission 
beauftragten Reflexionsgruppe zur Digitali-
sierung zu führen. Dem im April 2010 einge-
setzten dreiköpfigen »Komitee der Weisen« 
gehört u. a. Elisabeth Niggemann, General-
direktorin der Deutschen Nationalbibliothek 
an. Die Gruppe soll bis Jahresende innovati-
ve Lösungsmöglichkeiten erarbeiten, u. a. zu 
Fragen der rascheren Klärung von Lizenzre-
gelungen und Rechten, zu tragfähigen Finan-
zierungsmodellen sowie zum Online-Zugang 
zum gemeinsamen europäischen Kulturerbe. 

Als Schlüsselaktion nennt die Agenda die 
Digitalisierung von Inhalten für die öffent-
liche EU-Online-Bibliothek – EUROPEA-
NA – bis spätestens 2012. Drei weitere Ak-
tionen sind die »Gewährleistung der in der 
Richtlinie über audiovisuelle Mediendiens-
te enthaltenen Bestimmungen zur kulturel-
len Vielfalt« – bis Ende 2011 sollen die Mit-
gliedsstaaten über ihre Anwendungspraxis 
informieren, Vorschläge für »Maßnahmen 
zur Erschließung des Potenzials der Kultur- 
und Kreativwirtschaft« bis 2012 sowie eine 
Empfehlung zur Förderung der Digitalisie-
rung des europäischen Kinos bis 2011. 

Obwohl der Aspekt »Pluralismus in den 
Medien« in der Agenda ausdrücklich thema-
tisiert wird, wird leider weder eine spezifi-
sche Aktion genannt, noch dezidiert an den 
von der Kommission (DG INFSO) 2008/2009 
initiierten wichtigen Vorarbeiten zur Ent-
wicklung risikobasierter Indikatoren ange-
knüpft.

Für den Workshop zur UNESCO-Konven-
tion zur Vielfalt kultureller Ausdrucksformen 
hatte der Ausschuss je ein Übersichtspapier 
zur Umsetzung innerhalb der EU (Mira  Burri, 
Universität Bern) und in den Außenbezie-
hungen der Union erstellen lassen (Jordi Bal-
tà Portolés, Stiftung Inter-Arts, Barcelona). 
Ein Genfer Anwaltsbüro erstellte eine Studie 
zu Umsetzungstrends in einem Dutzend aus-
gewählter Vertragsstaaten, mit sehr interes-
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santen Antworten unter anderem aus Sicht 
der EU-Kommission, der Commonwealth-
Stiftung, der UNESCO sowie von UNCTAD. 

Damit liegt erstmalig auf insgesamt 100 
Seiten eine systematisch-kritische Zusam-
menschau für den Zeitraum 2005 bis 2010 
vor, wie die EU und ihre Mitgliedsstaaten den 
Handlungsrahmen dieser Magna Charta für 
Internationale Kulturpolitik im Innen- und 
Außenverhältnis nutzen. Selbstverständlich 
wird dabei an den bestehenden EU-Instru-
menten angeknüpft, vor allem an der Fern-
sehrichtlinie, den Filmförder- und Kultur-
programmen (MEDIA, AKP-Filmfonds), der 
Kulturwirtschaftsdebatte und der Nutzung 
der Regional- und Sozialfonds zur Stimulie-
rung kultureller Vielfalt jenseits der urba-
nen Metropolen sowie im internationalen 
Bereich an den Außenhandelsinstrumenten, 
der Entwicklungskooperation, den ökonomi-
schen Partnerschaftsabkommen, den poli-
tischen Außenbeziehungen und dem Men-
schenrechtsdialog. 

Seit dem Jahr 2007, dem In-Kraft-Treten 
der UNESCO-Konvention und der Verab-
schiedung der EU-Kulturagenda, sind diese 
Instrumente deutlich weiterentwickelt wor-
den, so 2008 mit der als Richtlinie über au-
diovisuelle Dienste novellierten Fernseh-
Richtlinie, dem Filmförderprogramm ME-
DIA Mundus, der Programmlinie »Investing 
in People« in der Entwicklungszusammenar-
beit, einem Pilotprogramm Kulturwirtschaft 
mit fünf AKP-Ländern, ersten Gesamtansät-
zen zu Stärkung des Kunst- und Kreativsek-
tors in insgesamt 14 AKP-Ländern, Bemü-
hungen zur Verbesserung der Künstlermobi-
lität und insbesondere durch die Einführung 
von Kulturprotokollen im Zusammenhang 
mit den Ökonomischen Partnerschaftsab-
kommen, 2008 mit CARIFORUM, 2009 mit 
Korea, derzeit mehrere weitere im Verhand-
lungsstadium, die jedoch auf unterschied-
lich motivierte Kritik stießen. 

Nicht überraschend stellen sich die Haupt-
fragen in den neuralgischen Bereichen, die 
vor zehn Jahren zur Initiierung der Verhand-
lungen zu diesem UNESCO-Übereinkom-
mens geführt haben: Im Kern geht es um eine 
politisch gewollte Stärkung kultureller As-
pekte gegenüber den vereinbarten Handels-
zielen, insbesondere zur strukturellen Stär-
kung des kulturellen Sektors in denjenigen 
gut 170 Ländern, die nicht zu dem Dutzend 
Staaten gehören, welche die Weltmärkte in 
den Bereichen Film, AV, Musik, Buch domi-
nieren – neben den USA sind dies die grö-
ßeren EU-Staaten sowie zunehmend China. 
Die Schaffung regional und lokal tragfähiger 
Märkte ist hierfür ebenso entscheidend wie 
die Stärkung der Produzentenkompetenz in 
diesen Ländern. Für Europa selbst geht es 
um die vorrangige Beachtung kultureller As-
pekte im Zeitalter nach der technologischen 
Konvergenz, unter anderem in der Neujus-
tierung des Kulturauftrags des öffentlichen 
Rundfunks und der damit verbundenen au-
diovisuellen Dienste sowie einer entspre-
chenden Neuausrichtung der Verwertungs-
gesellschaften. 

Als Zwischenergebnis lässt sich festhalten, 
dass die verschiedenen Generaldirektionen 
der EU-Kommission seit 2007 in der Summe 
eine Vielzahl nützlicher und als nützlich in-
tendierter Initiativen zur Stärkung der Viel-
falt kultureller Ausdrucksformen ergriffen 
haben. Diese Einzelinitiativen ergeben je-
doch noch kein plastisches Gesamtbild, was 
unter anderem mit der mehrschichtigen 
Governance und den vielen beteiligten Ak-
teuren zu tun hat. Es gibt also noch einiges 
zu tun, um hier gemeinsam besser und über-
zeugender zu werden. Der rasche digitale 
Wandel ist hierbei ein starker exogener Fak-
tor, der den kompletten Lebensweg künstle-
risch-kultureller Inhalte grundlegend um-
wälzt. Dieser Moment kann bewusst für Viel-
faltszielsetzungen genutzt werden, wie es 
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sich in der Digitalen Agenda der Kommission 
zumindest ansatzweise anbahnt. Im Bereich 
der Auswärtigen Beziehungen der EU geht es 
zum einen darum, die Frage der Kombination 
von Handels- und Kulturbeziehungen in ei-
nen breiteren Entwicklungskontext zu stel-
len. DG Handel und DG Kultur legen hierzu 
im Juli 2010 ein gemeinsames Rahmenpa-
pier vor, ein Novum an ressortübergreifen-
der Kooperation. Und ein gutes Zeichen da-
für, dass der kritische Dialog seit 2008 auf 
fruchtbaren Boden gefallen ist. Wichtig ist, 
dass die EU ihre Stimme und ihr Gewicht 
in die Auswertung der Milleniumsentwick-
lungsziele in New York im September 2010 
einbringt, für deren Erreichung die kulturel-
le Dimension menschlicher Entwicklung we-
sentlicher ist als bis jetzt verstanden wurde. 
Mit Blick auf die gut ausgebauten EU-Inst-
rumente im Bereich des Menschenrechtsdi-
alogs wird zudem angeregt, die Menschen-
rechtsdimension der UNESCO-Konvention 
aktiver als bislang in den politischen Dialog 
mit einzubeziehen. 

Zur wichtigen Frage der Beteiligung Zi-
vilgesellschaft hat die EU in der Umsetzung 
der Kulturagenda von 2007 erste Erfahrun-
gen durch die Kombination aus Gruppen von 
Regierungsexperten und der Einrichtung zi-
vilgesellschaftlichen Plattformen gesammelt, 
die im Sommer 2010 ausgewertet werden. Für 
die Weiterentwicklung dieser Kooperation 
können Erfahrungen aus dem Umweltbereich 
hilfreich sein, wie z. B. Formen der Bevölke-
rungsbeteiligung wie sie in den letzten Jah-
ren mit Hilfe der Aarhus-Konvention entwi-
ckelt worden sind. 

Im Auftrag des EP-Kulturausschusses 
hat das Team einer Genfer Anwaltskanzlei 
im Winter 2010 Koalitionen für Kulturelle 
Vielfalt, UNESCO-Nationalkommissionen, 
Ministerien aus einem guten Dutzend Län-
der sowie UNESCO, UNCTAD, die Common-
wealth-Stiftung und die EU-Kommission zu 

ihrer bisherigen Arbeit mit dem UNESCO-
Übereinkommen sowie zu ihren Erwartungs-
haltungen befragt. Das Ergebnis ist sehr ge-
mischt: Neben großer Zielstrebigkeit und 
klarer interner Selbstorganisation (z. B. eine 
Inter-MinisterielleArbeitsgruppe im födera-
len Kanada, Neustrukturierung des Ministe-
riums in Brasilien), produktiven Beispielen 
des kooperierenden Dialogs zwischen Zivil-
gesellschaft und Regierungsbehörden, finden 
sich auch Beispiele eher verhaltenen Abwar-
tens sowie die z. B. von kleineren Ländern des 
Commonwealth geäußerten Sorge, in Tem-
po und Governance nicht mit größeren Staa-
ten mithalten zu können. Ergänzend hat das 
Genfer Team auf Basis seiner eigenen Spezi-
algebiete Vorschläge vorgelegt, z. B. stärker 
den Aspekt der Marketingkosten in der Ver-
wertungskette in den Blick zu nehmen, da 
sich massives Marketing auf die Verfügbar-
keit eines vielfältigen Kulturellen Angebots 
stark einschränkend auswirken kann (klas-
sisches Beispiel die Marketingsbudgets der 
Blockbuster die bis zu 150 Prozent der Pro-
duktionskosten betragen können). Das Team 
machte auch Vorschläge für Frühwarnmög-
lichkeiten zu Situationen ernsthafter Gefähr-
dung kultureller Ausdrucksformen, für die 
die Konvention verpflichtende Zusammen-
arbeit der Vertragsparteien vorsieht. 

Zusammenfassend erkennt die Europäi-
sche Kommission in ihrer Antwort auf diese 
Befragung an, dass sich nach der Verabschie-
dung der Europäischen Kulturagenda 2007 
in den Außenbeziehungen der EU ein neu-
er strategischer Rahmen für die Kultur ab-
zeichnet: Kultur wird zunehmend als strate-
gischer Faktor der politischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung angesehen und 
nicht nur als Gegenstand gelegentlicher Ver-
anstaltungen oder als Aushängeschild. Die 
Kopenhagener Kriterien für den Dialog zwi-
schen der EU, dem westlichen Balkan und der 
Türkei verdeutlichen, wie dieser neue Ansatz 
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auf konkrete Aufgaben anwendbar ist. Das 
UNESCO-Übereinkommen bringt eine neue 
Rolle für die Kultur und die kulturelle Viel-
falt im Bereich der Global Governance mit 
sich, gilt es doch als kultureller Grundpfei-
ler auf globaler Ebene und somit als Spie-
gelbild für die Erfolge, welche Umweltiniti-
ativen und -abkommen auf dem Gebiet des 
Klimawandels und der biologischen Vielfalt 
erreicht haben. 

Der Parlamentsausschuss hat mit dieser 
ersten Bestandsaufnahme zum Umsetzungs-
stand des UNESCO Übereinkommens frak-
tionsübergreifend politisch klug, selbstbe-
wusst und strategisch beispielhaft von sei-
nen Handlungsmöglichkeiten Gebrauch 
gemacht. Für ein effektives Follow-Up der 
UNESCO-Konvention ist damit ein hervorra-
gendes Beispiel gesetzt. Es ist zu wünschen, 
dass dies auch auf der Ebene nationaler Par-
lamente Schule machen wird. Die Interpar-
lamentarische Union wäre hierfür ein geeig-
neter Partner. Für 2011 plant die Parlamenta-
rische Versammlung der Frankophonie eine 
ähnliche Initiative. 
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Entwicklungen in Seoul beobachten 
Kulturelle Vielfalt im Spannungsfeld  
zwischen Handelsabkommen und Völker-
recht. Das Beispiel Korea
Christine M. Merkel — Politik & Kultur 1/2010 
 
 

Im Herbst 2009 unterzeichnete der Präsi-
dent der Republik Korea den Ratifizierungs-
vorschlag, der jetzt der koreanischen Natio-
nalversammlung zur Beratung vorliegt. Da-
mit ist vier Jahre nach der Verabschiedung 
der Konvention in Paris eine erste wichti-
ge Hürde genommen, um Vertragspartei der 
UNESCO-Konvention zum Schutz und zur 
Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucks-
formen (2005) zu werden. Was steht hinter 
dieser Verzögerung? Welche Dynamik ist zu 
erwarten? 

Viel wird davon abhängen, ob sich die ko-
reanische Nationalversammlung dafür aus-
spricht, das UNESCO-Übereinkommen ohne 
Vorbehalte und mit voller Anerkennung al-
ler Bestimmungen, einschließlich der Nicht-
Unterordnung gegenüber anderen Verträgen 
(Artikel 20) und des vorgesehenen Mechanis-
mus zur Beilegung von Streitigkeiten (Artikel 
25), annimmt. Was steht hier auf dem Spiel? 
Warum dauert der Anlauf zur Ratifizierung 
in Korea nun schon verhältnismäßig lange? 

Im Oktober 2005 gehörte die Republik Ko-
rea zu der großen Mehrheit von 148 Staaten, 
die in Paris dieses neue UNESCO-Überein-
kommen annahmen. Das Übereinkommen 
stellt sicher, dass auch bei sich öffnenden 
Märkten und fortschreitender Deregulie-
rung im Rahmen der Welthandelsorgani-
sation (WTO) und der Europäischen Union 

(EU) weiterhin Kulturpolitik und öffentliche 
Kunst- und Kulturförderung möglich blei-
ben. Bei internationalen Handelsvereinba-
rungen muss der besondere Doppelcharak-
ter von kulturellen Dienstleistungen als Kul-
tur- und Wirtschaftsgut berücksichtigt wer-
den. Die Republik Korea, Asiens viertgrößte 
Ökonomie und seit über zehn Jahren Mit-
glied der OECD, setzt auf Kreativität und 
Innovation. Unterstützt durch aktive Kultur- 
und Medienpolitik entstand eine vielfälti-
ge Kulturszene. Neben zahlreichen Aktivitä-
ten im Kulturerbebereich – Korea verzeichnet 
acht UNESCO-Welterbestätten und mehrere 
Meisterwerke mündlich überlieferter Tradi-
tionen, hat einen Memory of the World Preis 
für Dokumentenerbe gestiftet und richtet 
derzeit ein UNESCO-Fachzentrum zur För-
derung des Immateriellen Kulturerbes in der 
Region Asien-Pazifik ein (unter anderem mit 
Schwerpunkt auf traditionellem Kinderspiel-
zeug) – liegt der Schwerpunkt bei Film- und 
Medienproduktion. 

Mit Hilfe eines nuancierten Quotensys-
tems, das alle nationalen Spielstätten ver-
pflichtete, 40 Prozent der Spielzeit für ko-
reanische Filme zu reservieren (de facto ca. 
106 Tage pro Jahr) hatte sich die koreanische 
Filmindustrie seit 1990 entscheidend entwi-
ckelt: Der Marktanteil koreanischer Filme 
stieg zwischen 1990 und 2005 von 20 Pro-
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zent auf gut 50 Prozent. Das Kinopublikum 
hat sich in den fünf Jahren zwischen 1999 
und 2004 mehr als verdoppelt, von 58 Milli-
onen Zuschauern auf 130 Millionen. Korea-
nische Filme gewannen Preise auf interna-
tionalen Festivals und vermittelten dem in-
teressierten internationalen Publikum ein 
neues Korea-Bild. Das Internationale Film 
Festival in Pusan, 1996 begründet, gilt inzwi-
schen mit als wichtigstes Filmfestival in Asi-
en. Als kleiner, aber dezidierter Player be-
hauptet Korea einen sichtbaren Platz in der 
weltweiten Statistik der Kulturwirtschaft, 
unter anderem. mit Spezialitäten wie Trick-
film, Videospielen, Comics, digitalen Schall-
platten und weiteren Mediendiensten. Wäh-
rend sich der koreanische Import von Lizenz-
gebühren zwischen 1996 und 2005 fast ver-
doppelte (von 2,34 Millionen US-Dollar auf 
4,39 Millionen US-Dollar), verzehnfachte 
sich der koreanische Export an Lizenzen im 
selben Zeitraum (IWF-Zahlungsbilanzda-
ten, Quelle UNCTAD Weltbericht Kulturwirt-
schaft 2008 S. 315). Die Republik Korea zählt 
zu den Top Ten Importeuren kultureller Gü-
ter und Dienstleistungen unter den Entwick-
lungsländern, Platz fünf als Durchschnitts-
wert, ist aber die Nummer eins – also unter 
den Entwicklungsökonomien der größte Im-
porteur – bei Papierprodukten, Audiovisu-
ellen Dienstleistungen und Film. Als Expor-
teur ist Korea Nummer eins im Bereich digi-
tale Schallplatten, vor Indien, Singapur, Chi-
na und der Türkei. 

Regierung und Zivilgesellschaft maßen 
unter anderem deshalb der Möglichkeit ei-
nes neuen Rechtsraums zu Schutz und För-
derung der Vielfalt kultureller Ausdrucks-
formen schon früh hohe Bedeutung bei. Be-
reits 2001 formierte sich eine Gruppierung 
aus Filmverbänden und Gewerkschaften als 
»Koalition für die kulturelle Vielfalt der ›mo-
ving images‹«, die enge Arbeitsbeziehungen 
mit der kanadischen, der chilenischen und 

der französischen Koalition für kulturelle 
Vielfalt pflegte, bis 2005 dann eine breitere 
koreanische Koalition für kulturelle Vielfalt 
gegründet wurde. Im Juni 2004 organisierte 
diese Gruppierung ein vielbeachtetes drit-
tes internationales Treffen kultureller Be-
rufsverbände in Seoul, in enger Kooperati-
on mit dem damaligen Minister für Kultur 
und Tourismus, Mr. Chang-dong Lee, sei-
nes Zeichens von Beruf Filmregisseur. Die-
ser Kongress fiel zeitlich zusammen mit dem 
erfolgreichen Abschluss der ersten Arbeits-
phase am UNESCO-Übereinkommen – und 
mit dem Kick-Off-Meeting der Bundeswei-
ten Koalition Kulturelle Vielfalt in Berlin! 
Das Spannungsverhältnis zwischen gestal-
tender Kultur- und Medienpolitik und den 
aktuellen Trends in Handelsabkommen, die 
Notwendigkeit der aktiven Beteiligung pro-
fessioneller Kulturorganisationen in der in-
ternationalen Handelspolitik und Stärkung 
des Kulturarguments in den multilateralen 
Handelsvereinbarungen waren die Hauptthe-
men der Debatte. Darüber hinaus hatte sich 
Korea bereits seit 1997 in der Region aktiv an 
der Entwicklung kulturpolitischer Netzwer-
ke beteiligt. So gründete sich auf Initiative 
der koreanischen UNESCO-Kommission ein 
Asien-Pazifik Regionalzentrum (APRCCN) 
des weltweiten Culture Link Netzes, das Kul-
tureinrichtungen wie Museen, Bibliotheken, 
Theater und Konzertspielstätten und wei-
tere Künste und Künstler zusammenbringt, 
vor allem zum Informationsaustausch und 
zur kollegialen Fortbildung, zuletzt mit der 
Culturelink Asia-Pacific Cultural Policy Con-
ference vom November 2009.

So lag an sich nichts näher, als zeitgleich 
mit Indien und China, die als erste asiatische 
Staaten 2006 das neue UNESCO-Überein-
kommen zur Vielfalt kultureller Ausdrucks-
formen ratifizierten, Vertragspartei zu wer-
den. Der erste koreanische Ratifizierungs-
anlauf begann dann auch sofort 2006/2007. 
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Hier wirkte sich jedoch die Stagnation der 
Doha-Runde als Bremsfaktor aus. Als Folge 
begann die Bush-Administration eine Ver-
handlungsserie für bilaterale Freihandels-
abkommen, im Falle Koreas mit den Schwer-
punkten Autoindustrie und AV-Sektor. Of-
fenbar hatten die USA Eingriffe in die bishe-
rige Medienpolitik zur Vorbedingungen von 
Verhandlungen gemacht. Anfang 2007 hal-
bierte die koreanische Regierung plötzlich 
die bislang gehandhabte Quote von 40 Pro-
zent Sendezeit für koreanische Filme auf 20 
Prozent. Einige Fachministerien begannen 
Rückzieher zu machen und waren nur noch 
bereit das UNESCO-Übereinkommen unter 
Vorbehalt gegenüber den Artikeln 20 (Ver-
hältnis zu anderen Verträgen: wechselsei-
tige Unterstützung, Komplementarität und 
Nicht-Unterordnung) und Artikel 25 (Beile-
gung von Streitigkeiten) zu ratifizieren, da 
sie Konflikte mit den Regeln der WTO be-
fürchteten. Dies stieß auf massiven Protest 
bei Abgeordneten der Nationalversammlung 
und bei der Zivilgesellschaft. 

Mit dem Fortschreiten der Verhandlun-
gen mit den USA eskalierte dieser Konflikt bis 
hin zu militanten Demonstrationen, Zusam-
menstößen und Aktionen in den Straßen Se-
ouls im Frühjahr 2007. Die Regierung priori-
sierte die Freihandelsverhandlungen: Im Juli 
2007 wurde das Abkommen mit den USA un-
terzeichnet, es ist jedoch bislang nicht rati-
fiziert. Nach Koreas Zeichnung von weiteren 
Freihandelsübereinkommen mit Chile, Sin-
gapur, der EFTA und den asiatischen ASEAN-
Ländern, paraphierte Südkorea am 15. Ok-
tober 2009 das Freihandelsübereinkommen 
mit der EU, das im Laufe des Jahre 2010 un-
terschrieben werden soll. Es enthält ein spe-
zielles Kulturprotokoll, das Zugang zu euro-
päischen Koproduktionen ermöglicht. Letz-
teres tritt jedoch erst in Kraft, wenn sowohl 
Korea als auch alle 27 EU-Mitgliedsstaaten 
Vertragsparteien des 2005er UNESCO-Über-

einkommens geworden sind. Nach China ist 
die EU der zweitgrößte Handelspartner Kore-
as und zudem größer ausländischer Investor 
in Korea. Korea ist der achtgrößte Handels-
partner der EU. Das Handelsvolumen zwi-
schen der EU und Korea erreichte im Jahr 
2008 98,4 Milliarden US-Dollar. 

So steht die koreanische Ratifizierung des 
»UNESCO-Übereinkommens zum Schutz und 
zur Förderung der Vielfalt Kultureller Aus-
drucksformen« im Kontext eines doppelten 
Junktims: Die EU-Kommission hat den Bei-
tritt Südkoreas zur UNESCO-Konvention zur 
Vorbedingung gemacht. Zugleich wird erwar-
tet, dass eine Unterzeichnung des Abkom-
mens EU-Korea im Laufe des Jahres 2010 die 
Ratifizierung des Handelsabkommens mit 
den USA beschleunigen würde. Dies könn-
te jedoch die alten Befürchtungen reakti-
vieren, dass Artikel 20 auf Vorbehalte sto-
ßen könnte. Umgekehrt kann jedoch auch 
ein Schuh draus werden: Möglicherweise ste-
hen die Vorzeichen 2010 günstiger als 2007: 
Das Grundsatzurteil des Europäischen Ge-
richtshofs vom März 2009 hat die Wirksam-
keit von Artikel 20 positiv bestätigt. Erst-
malig hat 2009 auch ein WTO-Schiedsge-
richt das 2005er UNESCO-Übereinkommen 
als positive Bezugsgröße anerkannt (USA vs. 
China). Korea ist aus der jüngsten Finanzkri-
se gestärkt hervorgegangen, seit April 2009 
Mitglied des Financial Stability Board und im 
November 2010 als erstes asiatisches Land 
Gastgeber eines G20-Gipfels der 20 stärks-
ten Ökonomien der Weltwirtschaft. Innen-
politisch werfen ein problematisches neues 
Mediengesetz und die Verhaftung von Jour-
nalisten neue Kultur- und Menschenrechts-
fragen auf. Politisch wird entscheidend sein, 
dass Korea das UNESCO-Übereinkommen 
ohne Vorbehalte und Opting-Out-Klauseln 
ratifiziert. Die Entwicklungen in Seoul wol-
len 2010 aufmerksam begleitet und beobach-
tet werden. 



108 TTIP, CETA & Co. – Die Auswirkungen der Freihandelsabkommen auf Kultur und Medien 

Boomendes Brasilien 
Champion der »Diversidade Cultural« 
Christine M. Merkel — Politik & Kultur 3/2010 
 
 
 
 
 
 

Brasilien, »das boomende Land, das eine zu-
nehmend wichtige Rolle bei allen weltpoliti-
schen Fragen spielt, ist Deutschlands wich-
tigster Wirtschaftspartner in der Region, die 
Metropole Sao Paolo der größte deutsche In-
dustriestandort im Ausland«, so meldete die 
Financial Times Deutschland aus Anlass der 
Lateinamerikareise des deutschen Außenmi-
nisters. Im Auswärtigen Amt, so Staatsminis-
ter Hoyer, sehe man Brasilien inzwischen als 
strategische Frage. Dies ist ein interessanter 
Kontext, um einen Blick auf die kulturpoliti-
schen Strategien Brasiliens zu werfen. 

Nach anfänglicher politischer Reserve ge-
genüber der Idee eines völkerrechtlichen In-
struments zum Schutz und zur Förderung 
der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen, vor 
allem wegen einer befürchteten Einschrän-
kung geistiger Eigentumsrechte, wandelte 
sich Brasilien mit dem ersten Wahlsieg von 
Lula da Silva im Jahre 2003 zu einem be-
sonders aktiven Befürworter dieses neuen 
UNESCO-Instruments. Das Leitbild »Kultu-
relle Vielfalt« passte organisch zur gesell-
schaftlichen Mobilisierung, mit der die PT 
erfolgreich das Staatspräsidentenamt errun-
gen hatte. Mit der Ernennung des weltweit 
bekannten Musikers Gilberto Gil zum Kultur-
minister gelang es zudem auf Anhieb, in in-
ternationalen Foren und Verhandlungsrun-
den eine überdurchschnittliche Sichtbarkeit 

zu erlangen. Heute dürfte Brasilien vermut-
lich das bislang einzige Land der Welt sein, 
welches im 2003 wieder neu errichteten Kul-
turministerium einen eigenen Staatssekretär 
für Fragen der Identität und der Kulturellen 
Vielfalt ernannt hat. 

Als eines der ersten Länder ratifizierte 
Brasilien die UNESCO-Konvention bereits 
Ende 2006, aktiv flankiert von einer vitalen 
Koalition für Kulturelle Vielfalt, in der sich 
insbesondere Filmemacher und unabhängige 
Filmproduzenten engagieren. Im Juni 2007 
wurde Brasilien, wie Deutschland, als eines 
von 24 Mitgliedern des Zwischenstaatlichen 
Komitees gewählt. Brasilien stellte sich 2009 
erfolgreich zur Wiederwahl für ein weiteres 
Mandat bis 2013. Im Januar 2008 leistete Bra-
silien ebenfalls als eines der ersten Länder 
einen Beitrag in Höhe von 50.000 US-Dol-
lar, zum Internationalen Fonds für Kulturelle 
Vielfalt. Dieser Fonds ist derzeit mit 2,4 Mil-
lionen US-Dollar ausgestattet, erbracht aus 
freiwilligen Beiträgen von gut 20 der insge-
samt 108 Vertragsstaaten sowie von einem 
Privatspender (Stand: März 2010). Die Mittel 
dieses Fonds stehen Regierungen und Nicht-
regierungsorganisationen aus Entwicklungs-
ländern zur Verfügung. Sie sollen vorrangig 
für Strukturmaßnahmen zur Stärkung des 
Kunst- und Kultursektors sowie der Medi-
envielfalt im eigenen Lande genutzt werden. 
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In der Startphase 2007 bis 2009 ging es im 
Zwischenstaatlichen Ausschuss für Kultu-
relle Vielfalt wesentlich darum, gemeinsam 
Grundlagen für die aktive Anwendung die-
ser kulturpolitischen Rahmenkonvention 
zu schaffen. Die brasilianische Delegation 
engagierte sich insbesondere in der Debat-
te über mögliche Vorzugsbehandlungen von 
Künstlern, Kulturschaffenden und anderen 
im Kulturbereich Tätigen sowie von kultu-
rellen Gütern und Dienstleistungen aus Ent-
wicklungsländern (Artikel 16). Dies ist einer 
der wenigen Artikel des UNESCO-Überein-
kommens, dessen Anwendung für Industrie-
länder bindend ist. Der Ausschuss beauftrag-
te dazu als Gutachterin unter anderem die 
brasilianische Handelsexpertin Vera Thors-
tensen, Genf. Als Ergebnis der Debatte wur-
de festgehalten, dass diese Variante der Vor-
zugsbehandlungen auswärtige Kulturpoli-
tik und Marktmechanismen auf innovative 
Weise verbindet: Kulturelle Zusammenarbeit 
soll vor allem zur Stärkung der nationalen 
Kulturpolitik beitragen, um in den Entwick-
lungsländern die Angebotsseite zu stärken. 
Erst wenn es in den Ländern selbst einen vi-
talen Kunst- und Kultursektor gibt, können 
Meistbegünstigungen und andere Handels-
anreize greifen, die bei der Nachfrageseite 
ansetzen. Entscheidend ist, dass Vorzugsbe-
handlungen in der Regel bilateral und sehr 
spezifisch vereinbart werden, auch wenn sie, 
wie in diesem Fall, Teil der Zielsetzungen ei-
nes multilateralen Abkommens sind. Dies 
ist der Schlüssel zu ihrem Erfolg. Kulturelle 
Vielfalt geht jedoch über den Austausch von 
künstlerisch-kulturellen Gütern und Dienst-
leistungen weit hinaus. Sie ist in allererster 
Linie ein Prinzip der Selbstorganisation, mit 
der jede Gesellschaft ihren Entwicklungspfad 
abstecken kann. 

Hier hat Brasilien in den letzten fünf 
Jahren einen bemerkenswerten Weg einge-
schlagen: Im September 2009 verabschiede-

te das Parlament erstmalig per Gesetz eine 
mittelfristige kulturpolitische Rahmenpla-
nung, den Plano Nacional de Cultura, der bis 
2020 Zielvorstellungen für die kulturelle In-
frastruktur in den Städten und Teilstaaten 
Brasiliens formuliert und ein kulturpoliti-
sches Informationssystem (SNIIC) einführt. 
Möglich wurde diese Gesetzgebung durch 
eine Verfassungsänderung 2005 (Emenda 
Constitucional 48), die das Menschenrecht 
auf kulturelle Teilhabe (Artikel 215 der bra-
silianischen Verfassung von 1988) verpflich-
tend umsetzt. Bestandteil ist eine verabrede-
te Arbeitsteilung zwischen der Bundesebe-
ne, den Föderalstaaten und der Zivilgesell-
schaft. Dies erinnert an das kulturpolitische 
Zusammenspiel von Kommunen, den Län-
dern und dem Bund hierzulande. 

Der brasilianische Ausgangspunkt war 
eine Mischung aus Elan und Ernüchterung. 
Elan unter dem Stichwort Mais Cultura, der 
an den programmatischen Aufbruch der 
deutschen Kulturpolitik der 1980er Jahre 
erinnert (vgl. Hilmar Hoffmann: Kultur für 
Alle. Frankfurt am Main 1979), als Antwort 
auf äußerst ernüchternde Fakten: 90 Prozent 
der brasilianischen Städte verfügen weder 
über ein Theater, ein Kino oder ein Museum, 
93 Prozent der Brasilianer waren noch nie in 
einer Kunstausstellung oder einem Muse-
um. Fernsehgeräte sind in fast jedem Haus-
halt zu finden (97 Prozent), aber nur ein Vier-
tel der Bevölkerung ist so lesegeübt, dass sie 
den Inhalt eines längeren Zeitungsartikels 
oder eine Geschichte verstehen. Eine Lese-
kultur, bei der 16 Prozent der Bevölkerung 
über 73 Prozent der Bücher besitzt. Mais Cul-
tura setzte mit einer dreifachen Ankündi-
gung an: Mit der Schaffung eines Kulturka-
nals nach Vorbild der BBC und des amerika-
nischen PBS, mit der Verdopplung des Kul-
turbudgets und einer breiten Mobilisierung 
verborgener kultureller Ressourcen. Als po-
litische Antwort auf die Realität kultureller 
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Vielfalt entschied man sich für eine breite 
Einbeziehung und die Mitwirkung der Bür-
ger. An Anhörungen in allen Landesteilen be-
teiligten sich 2005 bis 2008 Zehntausende. 
Das Ministerium wollte so bereits vorhan-
dene kulturelle Netzwerke und informelle 
Kulturzentren identifizieren, um die herum 
sich das Zusammenleben von Menschen und 
Gruppen mit zugleich mehrfachen, vielfälti-
gen und dynamischen kulturellen Identitä-
ten abspielt und die sich als Ansatzpunkt für 
eine kulturelle Infrastruktur eignen könnten. 

Die UNESCO-Konvention wurde somit 
als strategischer Rahmen für einen Neustart 
der eigenen Kulturpolitik genutzt, fast zeit-
gleich übrigens mit dem intensiven Arbeits-
prozess der Enquete-Kommission des Deut-
schen Bundestags zu »Kultur in Deutsch-
land« (2003–2007). 

Einen erheblichen Kratzer bekam dieses 
Bild 2008 mit dem Rücktritt von Minister 
Gil. Nach fünf Jahren Dienst an der Öffent-
lichkeit wolle er sich wieder ausschließlich 
der Musik widmen, so der damals 66-jähri-
ge Star und Musikproduzent. Zu diesem Zeit-
punkt hatte Gil jedoch bereits die brasilia-
nische Ethikkommission wegen geschäftli-
cher Beziehungen zur Privatbank Itaú streng 
gerügt, und die Bundespolizei untersuchte 
vermutete Manipulation der Mittelvergabe 
durch das Kulturministerium. Dies spiegelt 
die widersprüchliche Gesamtsituation in La-
teinamerikas größter Demokratie: So befasst 
sich die UNO-Menschenrechtskommission 
in Genf auch 2010 wieder mit den gravie-
renden Missständen in brasilianischen Ge-
fängnissen. Amnesty International in Lon-
don konstatiert, das große Problem des Lan-
des sei auch heute, dass der offizielle Diskurs 
wenig mit der politischen Praxis zu tun habe. 
Brasilien sei nach wie vor kein Rechtsstaat. 
Es werde weiterhin gefoltert und exekutiert, 
die Lage in den Gefängnissen sei unverän-
dert grauenhaft und weiterhin gäbe es To-

desschwadronen und Sklavenarbeit. Wirt-
schaftliche und politische Interessen wür-
den echte Reformen weiterhin verhindern. 

Dies nimmt nicht weg – und trägt zu-
sätzlich zur Widersprüchlichkeit der Situ-
ation bei – dass die Vitalität der intellektu-
ellen Szene und der brasilianischen Zivilge-
sellschaft weltweit beachtete soziale Inno-
vationen hervorgebracht haben, die auch in 
Deutschland auf große Resonanz stoßen. Ei-
nes der markantesten Beispiele ist die Me-
thodik des Bürgerhaushalts, die hierzulan-
de von mehreren großen Kommunen über-
nommen wurde. Die Stadt Porto Alegre als 
legendärer Gastgeber des Weltsozialforums 
und seit 2004 auch Initiator eines Weltkul-
turforums hat wesentlich dazu beigetragen, 
solche Zukunftsvorschläge international be-
kannt zu machen. 

Das große internationale Interesse er-
wacht derzeit eher aus anderen Gründen: 
Bis 2030 plant Brasilien, mehr als 2500 Mil-
liarden US-Dollar in seine Infrastruktur zu 
investieren. Die zehngrößte Wirtschafts-
macht der Welt würde damit für Straßen-, 
Bahn- und Kraftwerksbau zum wichtigsten 
Markt der Welt werden. Mit Deutschland ver-
bindet Brasilien seine Ambition auf einen 
ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat, wobei 
Brasilien mit diesem Anliegen weltweit auf 
Zustimmung stößt. Auch in der Klimadiplo-
matie wurde im Dezember 2009 in Kopen-
hagen überdeutlich, dass der brasilianische 
Präsident an allen entscheidenden Verhand-
lungsrunden beteiligt war. 

Man könnte versucht sein, dies als Im-
puls für die weitere Umsetzung des UNESCO-
Übereinkommens zu lesen, das vielfach als 
»Kyoto-Abkommen der Kultur« bezeichnet 
wurde. Gil’s ehemaliger Stellvertreter, der 
heutige Kulturminister Juca Ferreira und 
seine sehr fähigen Kollegen Américo Cor-
dula und Alfredo Manevy und ihre Mitstrei-
ter halten jedenfalls unbeirrt Kurs: Erstmalig 
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ist es seit der Wiedereinrichtung des Kultur-
ministeriums 2003 überhaupt gelungen, der 
kulturellen Vielfalt der Breitenkultur einen 
solch sichtbaren Stellenwert für die Demo-
kratisierung des Landes einzuräumen, und 
darin öffentlich anerkannt auch Homosexu-
elle einzubeziehen. Mit der Entscheidung des 
Parlaments vom September 2009 ist dies auf 
zehn Jahre abgesichert. Die politische Option 
Vielfalt ist für dieses 180 Millionen Volk mit 
180 unterschiedlichen Indianervölkern, den 
Nachfahren von vier Millionen Afrikanern, 
die während des dreihundert Jahre andau-
ernden Sklavenhandels auf den Kontinent 
kamen, sowie Nachfahren emigrierter Deut-
schen, Libanesen, Japaner und vieler weiterer, 
eine kluge Wahl ohne Alternative. Ob und 
wie sich Diskurs und Praxis annähern kön-
nen, hängt von vielen Faktoren ab. Die kriti-
sche Präsenz der Zivilgesellschaft gehört si-
cherlich entscheidend dazu. 
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Auf der Suche nach einer  
neuen Vision von Vietnam 
Kulturelle Vielfalt konkret
Christine M. Merkel — Politik & Kultur 6/2010 
 
 
 
 

Im August 2009 erschien in Vietnam das ers-
te Buch zur Theorie der zeitgenössischen 
Kunst. Fünf Jahre zuvor hatte im Zentrum 
Hanois die erste selbstverwaltete und nicht-
kommerzielle Galerie für experimentelle 
Kunst eröffnet. 

Doi Moi, die vietnamesische Variante von 
Glasnost und Perestroika, führte ab Mitte der 
1980er Jahre auch zu einem Umdenken ge-
genüber Kunst und Kultur, Kulturerbe und 
Traditionen. Einschlägig bekannt ist die »Be-
hörde für Kulturschutz«, bei der Polizisten 
der Staatszensur bürgerliches Abweichler-
tum verhindern sollten, darunter auch der 
heute bekannteste Aktionskünstler Viet-
nams, der 1959 geborene Dao Anh Khanh, 
der dort 18 Jahre lang arbeitete. »Police Ar-
tist« steht heute ironisch auf seiner Visiten-
karte. 1987 konnte das vietnamesische Pub-
likum erstmalig seit der Errichtung der Sozi-
alistischen Republik Vietnam anlässlich der 
Internationalen Kunstausstellung Kunst aus 
der Sowjetunion, der DDR, Polen, CSSR, Un-
garn, Bulgarien, Vietnam, Laos und Kambo-
dscha sehen. 

2007 trat Vietnam der Welthandelsorga-
nisation bei, mit Aussicht auf Direktinves-
titionen vor allem zur Modernisierung der 
Infrastruktur. Deutschland ist größter Han-
delspartner Vietnams unter den EU-Ländern. 
Fabriken ausländischer Kapitalgeber bestrei-

ten 60 Prozent des Exportvolumens, darun-
ter neben Firmen aus Japan und Taiwan über 
200 deutsche Unternehmen. Die lang er-
sehnte WTO-Mitgliedschaft erforderte weit 
reichende Zugeständnisse, so z. B. Verzicht 
auf Unterstützung der eigenen Lebensmit-
telproduktion. 

Fast zeitgleich ratifizierte die Regierung 
das »UNESCO-Übereinkommen zum Schutz 
und zur Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen«. Unter anderem durch die 
intensive Arbeit an der Bestandsaufnahme 
der eigenen Kulturpolitik seit 2000 und ins-
besondere durch eine gemeinsame Review-
Phase mit Experten aus Schweden, Finnland, 
Korea und China 2006/2007 war der vietna-
mesischen Regierung offenbar bewusst ge-
worden, wieso es wichtig ist, weiterhin Hand-
lungsspielraum für kulturelle Entwicklungs-
strategien offen zu halten. Das zuständige 
Ministerium wurde als Ministerium für Kul-
tur, Sport und Tourismus neu zugeschnitten. 

Seit 1992 kooperierte SIDA/ Schweden mit 
Vietnam im Bereich Medien und Kulturpo-
litik. Auf dieser Basis nahmen 1998 Vertre-
ter des damaligen vietnamesischen Minis-
teriums für Kultur und Information an der 
UNESCO-Weltkonferenz »Kultur und Ent-
wicklung« teil. Sie lernten dort unter an-
derem die Methodik des kulturpolitischen 
Länderexamens kennen, das bereits 20 eu-
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ropäische Staaten mit Hilfe des Europarats 
durchgeführt hatten, darunter Schweden, 
Frankreich und Finnland. Dies war die Initi-
alzündung für eine breit angelegte Bestands-
aufnahme, die das Ministerium ab 2000 in 
Zusammenarbeit mit dem Vietnamesischen 
Institut für Kultur und Information (VICAS) 
startete. 

1998 muss etwas in der Luft gelegen ha-
ben: Der Gesangstar My Linh, schon als Teen-
ager Goldkehlchen des Regimes, schockierte 
ihre früheren kommunistischen Funkionärs-
Fans mit dem in Hamburg aufgenommenen 
Popalbum »Kurzhaarig«. Auch das Kultur-
ministerium war offenbar bereit, alte Zöp-
fe abzuschneiden: In fünfjähriger Kleinar-
beit wurden Basisdaten des Kultursektors er-
hoben, vom Bibliothekswesen bis zu Kunst-
hochschulen, von immateriellem Kulturerbe 
bis zu Natur- und Kulturstätten, Gesetzge-
bung und Verwaltung. Man wollte die Grund-
lage legen, Kunst und Kultur künftig in einer 
Mischung aus Staat und Markt zu betreiben 
und den internationalen Kulturaustausch zu 
intensivieren. Zur Erinnerung: Obwohl die 
Enquete-Kommission »Kultur in Deutsch-
land« des Deutschen Bundestags die Arbeit 
im Februar 2004 auf erheblich besserer Da-
tengrundlage begann, brauchte sie ebenfalls 
vier Jahre Detailarbeit für ihre Empfehlungen. 

Der 2005 vorgelegte nationale kultur-
politische Bericht Vietnams wurde 2006-
2007 durch ein unabhängiges internationa-
les Expertenteam unter Leitung des frühe-
ren schwedischen Bildungs- und Kulturmi-
nister Bengt Goransson einer Peer-Review 
unterzogen, gemeinsam finanziert von Viet-
nam und Schweden. Der dafür geschlossene 
Vertrag enthielt als Bedingung der schwedi-
schen Beteiligung die explizite Klausel, dass 
die ausländischen Experten das Recht hat-
ten, mit jeder Person ihrer Wahl zu sprechen 
und dass auf Verlangen vollständige Infor-
mationen zu allen Fachthemen des kultur-

politischen Berichts zur Verfügung gestellt 
würden. Bei zwei umfangreichen Arbeitsbe-
suchen wurden Gespräche mit Kulturfach-
leuten, Künstlern und Projektleitern in Be-
reichen wie Urheberrechte, Medien, Kultur-
erbe, Bildende Kunst, Kino, Musik, Theater 
bis hin zu Vereinen und internationalen Kul-
turinstituten geführt. 

Wesentliche Empfehlungen waren, den 
Anteil für Kultur und Medien von 1,3 Prozent 
auf 2 Prozent des Staatshaushaltes zu erhö-
hen, Professionalisierung und moderne Selb-
storganisation der Künstler und Kulturfach-
leute zu stärken, z. B. durch eine Reform des 
Vereinsrechts. Beispiele der Kulturförderung 
in Europa und Asien durch Rundfunk, Fern-
sehen, Vereine und Stiftungen sowie durch 
internationale Firmen wurden zur Nachah-
mung empfohlen. Positive Beispiele inter-
nationalen Kulturaustausches und von Ko-
Produktion, z. B. Vietnam und Deutschland, 
wurden genannt und Ausweitung angeregt. 
Dringender Handlungsbedarf wurde für die 
kulturellen Traditionen und Ausdrucksfor-
men von insgesamt 54 Ethnien gesehen, eine 
Bevölkerung von gut 10 Millionen die vorwie-
gend im Bergland des Nordens und im zen-
tralen Hochland lebt (ca. 13 Prozent der 85 
Millionen Gesamtbevölkerung). Die interna-
tionalen Experten empfahlen ausdrücklich 
die Ratifizierung der 2005er »UNESCO-Kon-
vention zum Schutz und zur Förderung der 
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen« (Kon-
vention Kulturelle Vielfalt). 

Vietnam nutzte die Review-Methodik als 
erstes asiatisches Land. Es wurde so zu ei-
nem frühen Zeitpunkt Vorreiter einer neu-
en Facette internationaler Zusammenar-
beit im Kunst- und Kulturbereich. »Kultur 
wird immer wichtiger für uns in Asien«, so 
Nguyen Trac Ba von der UNESCO-Abteilung 
des Außenministeriums im Mai 2010 in Bonn. 
»Auch in der ASEAN-Kooperation steht kul-
turelle Zusammenarbeit oft genug nur auf 
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dem Papier und noch lange nicht auf glei-
cher Augenhöhe wie ökonomische und poli-
tische Zusammenarbeit«. Für eine wirkungs-
volle Umsetzung der 2005er UNESCO-Kon-
vention Kulturelle Vielfalt können Länder-
examen künftig für weitere Länder attraktiv 
sein. Am 22.September 2010 hat die EU unter 
anderem dafür gemeinsam mit der UNESCO 
einen Fonds eingerichtet, der interessierte 
Länder mit Expertise unterstützt.
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Der Staat, der Markt, die Bürger 
Wer leistet kulturelle Grundversorgung? 
Olaf Zimmermann — Politik & Kultur 2/2004  
 
 
 
 
 
 

Die Mehrzahl der Länder bekennen sich in 
ihren Verfassungen zur Kultur und Kultur-
förderung. So ist in Artikel 3 (Absatz 1) der 
Verfassung des Freistaats Bayern festgelegt 
»Bayern ist ein Rechts-, Kultur- und Sozial-
staat« und weiter steht in Artikel 140 (Ab-
satz 1) »Kunst und Wissenschaft sind von 
Staat und Gemeinde zu fördern. (Absatz 2) 
Sie haben insbesondere Mittel zur Unterstüt-
zung schöpferischer Künstler, Gelehrter oder 
Schriftsteller bereitzustellen, die den Nach-
weis ernst künstlerischer oder kultureller Tä-
tigkeit erbringen. (Absatz 3) Das kulturelle 
Leben und der Sport sind von Staat und Ge-
meinden zu fördern.« Nun gehört diese Ver-
fassung sicherlich zu den weitgehendsten 
deutschen Landesverfassungen, was die Ver-
pflichtung zur Kulturförderung betrifft, doch 
wird in den anderen Verfassungen zumin-
dest der Schutz oder, weicher formuliert, die 
Förderung des kulturellen Lebens festgelegt.

Die Verfassungen der Länder schreiben 
damit das Erbe der Feudalstaaten fort. Kul-
turförderung in Deutschland war zuerst För-
derung durch die Kirche oder durch den Staat. 
Ein Blick zurück in frühere Jahrhunderte be-
legt dies schnell, seien es mittelalterliche 
Kirchenmalereien oder die Dichtkunst im 
Auftrag von Fürsten, seien es Gemäldesamm-
lungen von Fürstenhäusern oder auch The-
ater, in denen nicht zuletzt der Fürst selbst 

teilweise Rollen übernahm. Berichte über 
den weimarischen Hof der Herzogin Anna 
Amalia belegen dies sehr anschaulich. Es 
war also neben den Kirchen, die im Folgen-
den vernachlässigt werden sollen, zuerst der 
Staat, der Künstler und damit auch das kul-
turelle Leben förderte. Erst langsam bildete 
sich mit der Entstehung des Bürgertums ein 
Markt für Kunst, der es ermöglichte, dass ein 
Verlagswesen sowohl für Bücher als auch für 
Noten entstand. Der Kunstmarkt im engeren 
Sinne, also die privatwirtschaftliche Verwer-
tung von Werken Bildender Kunst entstand 
erst im 19. Jahrhundert. Von der Vermarktung 
ihrer Werke konnten jedoch nur die allerwe-
nigsten Künstler leben, die Mehrzahl musste 
sich in anderen Berufen verdingen. 

Mit dem erstarkenden Bürgertum wuchs 
auch das Interesse an Kultur und wohlhaben-
de Bürger stifteten Kultureinrichtungen (z. B. 
Städelsches Kunstinstitut) oder sammel-
ten für Denkmäler. Gerade die Ende des 19. 
Jahrhunderts erstarkende Denkmalkultur ist 
ein Ausdruck des bürgerlichen Kulturlebens. 
Die bürgerliche Kultur ist eine Kultur in der 
Stadt. Kultureinrichtungen, wie z. B. die vor-
malige Charlottenburger Oper, heute Deut-
sche Oper Berlin, sind ein Teil dieser bürger-
lichen städtischen Kultur, die selbstbewusst 
eigene Kultureinrichtungen schafft und sich 
damit von der adeligen Kultur emanzipiert. 
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Die drei Säulen der Künstler bzw. Kulturför-
derung – Markt, bürgerschaftliches Enga-
gement und Staat – prägen in Deutschland 
nach wie vor das kulturelle Leben. Es gibt 
zum einen den Kulturmarkt. Hier werden Bü-
cher, Kunstwerke, Tonträger, Noten etc. ge-
handelt. Bei den Kulturgütern handelt es sich 
um Waren; Waren besonderer Art, wie immer 
wieder betont wird. Verlage, die Phonowirt-
schaft, aber auch die Filmwirtschaft verdeut-
lichen immer wieder, dass sie nur mit Hilfe 
der Massenartikel hochwertige Kunst auf den 
Markt bringen können. Oder anders ausge-
drückt: Hera Lind finanziert Sarah Kirsch und 
Henning Mankell Durs Grünbein. Oder auch: 
dank Madonna kann in die Nachwuchsband 
investiert werden. Trotz dieser Mischkalku-
lation unterliegt der Kulturmarkt hauptsäch-
lich ökonomischen Zwängen. Eine altruisti-
sche oder mäzenatische Kulturförderung fin-
det nicht statt, eine kulturelle Grundversor-
gung wird nicht geleistet. 

Zum Zweiten sind die Stiftungen bürgerli-
chen Rechts sowie die Vereine zu nennen. Sie 
sind Ausdruck des bürgerschaftlichen Enga-
gements im Kulturbereich. Stiftungen wer-
den von Personen errichtet, die ihr Vermögen 
mit der Idee der Kulturförderung verbinden 
wollen. Die Mehrzahl der Kulturstiftungen 
sieht ihre Aufgabe darin, zusätzliche Aufga-
ben in der Kulturförderung zu übernehmen 
und nicht die kulturelle Grundversorgung zu 
leisten. Gerade Kulturstiftungen wurden im 
Zuge des Aufschwungs an Stiftungserrich-
tungen seit dem Ende der 1990er Jahre häu-
fig gegründet. Vereine haben entweder als 
Fördervereine zum Ziel, Kultureinrichtun-
gen zu unterstützen, wie z. B. Fördervereine 
von Museen, oder sie fördern direkt Künstler, 
wie z. B. Kunstvereine bzw. sind im Bereich 
der Laienkultur aktiv. Generell kann gesagt 
werden, dass es sich bei der Kulturförderung 
durch bürgerschaftliches Engagement um 
das Sahnehäubchen auf dem Kaffee handelt.

Zum Dritten sind die Kultureinrichtungen 
in der Trägerschaft der öffentlichen Hand 
zu nennen. Sie sind teilweise ein Ausfluss 
des Feudalismus, so ist es z. B. zugleich die 
Freude und das Leid des Freistaats Thürin-
gen, dass sich sein Gebiet aus vielen klei-
nen, besonders kunstsinnigen Herzogtümern 
zusammensetzt und es daher eine Vielzahl 
an kulturell bedeutsamen Bauwerken sowie 
relativ viele Kultureinrichtungen gibt. Zum 
anderen Teil wurden Kultureinrichtungen 
von selbstbewussten Bürgerstädten gegrün-
det. Betrachtet man die verschiedenen Bun-
desländer heute, so lässt sich das Erbe vieler 
Jahrhunderte unschwer erkennen. Die Frei-
staaten Bayern und Sachsen zehren hinsicht-
lich ihrer Kunstschätze von der Sammellust 
ihrer feudalen Vorgängerstaaten und be-
kennen sich in der Kulturförderung zur Ver-
antwortung für dieses Erbe. Das Land Nord-
rhein-Westfalen als nach dem zweiten Welt-
krieg neu zusammengesetztes Bundesland 
betreibt eine relativ kleine Landeskulturför-
derung. Der größte Teil der Künstler- und 
Kulturförderung wird hier von den Städten 
und Gemeinden übernommen. Die öffentli-
chen Hände sichern heute in allen Bundes-
ländern die kulturelle Grundversorgung der 
Bevölkerung. In der aktuellen Diskussion um 
die Kulturfinanzierung kommt der Wert der 
Kulturschätze und des kulturellen Erbes viel 
zu kurz. Die Werke scheinen viel mehr sehr 
oft ein »Klotz am Bein« zu sein, da sie be-
wahrt und gepflegt sein wollen. Die Kultur-
einrichtungen, besonders die Theater, Opern 
und Museen, erscheinen als unbeweglich. Es 
erweist sich, dass Prinzipien der öffentlichen 
Hand wie ein starres Besoldungssystem, das 
in erster Linie das Älterwerden und nicht die 
Leistung belohnt, sowie eine Haushaltspoli-
tik in den engen Zwängen der Kameralistik 
dazu führen, dass die Einrichtungen immer 
mehr der öffentlichen Verwaltung ähneln. 
Das Eigentliche, nämlich die Bewahrung und 
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die Vermittlung von Kultur, treten demge-
genüber in den Hintergrund. Die Überfüh-
rung von Kultureinrichtungen in Stiftungen 
erscheint dabei als ein geeigneter Ausweg, 
aus den engen Zwängen des Haushaltsrechts 
und der Beamtenbesoldung bzw. der Vergü-
tung nach den Bundes- und Landesangestell-
tentarifen zu entkommen. Abgesehen davon, 
dass der Wechsel der Rechtsform noch lan-
ge keine neue Unternehmenskultur bedeutet, 
ist die Frage zu stellen, welchem Bereich die 
neuen hybriden Formen der Kultureinrich-
tungen zuzuordnen sind. Nach ihrer Rechts-
form gehören sie dem Dritten Sektor an, sind 
also weder Staat noch Markt. Sie haben aber 
oftmals eine große Staatsnähe, die sich un-
ter anderem auch darin niederschlägt, dass 
der zuständige Minister bzw. Senator in den 
Entscheidungsgremien der Stiftung vertre-
ten ist und direkten Einfluss auf die Ausrich-
tung nehmen kann. Die Kultureinrichtung ist 
also nicht unabhängig wie eine Stiftung, son-
dern nach wie vor eng mit Politik und Ver-
waltung des Landes bzw. der Kommune ver-
bunden. Die in Stiftungen überführten Mu-
seen der Stadt Hamburg sind ein prägnantes 
Beispiel dieser hybriden Formen.

Entscheidender noch als eine sozialwis-
senschaftliche Zuordnung zu den verschie-
denen gesellschaftlichen Sphären ist mei-
nes Erachtens jedoch, ob die Überführung 
von Kultureinrichtungen in Stiftungen nicht 
zugleich einen ersten Schritt aus der Verant-
wortung des Staates für die kulturelle Grund-
versorgung bedeutet. Wie oben dargelegt, 
sichert in Deutschland der Staat aus histo-
risch gewachsenen Gründen eine Grundver-
sorgung an Kultureinrichtungen, die zu rela-
tiv günstigen Preisen breiten Bevölkerungs-
schichten zugänglich sind. 

In allen Diskussionen um Liberalisierun-
gen auf der europäischen bzw. im Rahmen 
der GATS-Verhandlungen auf der interna-
tionalen Ebene wird von Seiten der öffentli-

chen Hand betont, dass diese Grundversor-
gung von der Liberalisierung ausgenommen 
werden soll. Das heißt konkret, dass Kultur-
einrichtungen, sowie die Künstlerförderung 
eben nicht unter Wettbewerbsgesichtspunk-
ten betrachtet werden soll. Im Vorfeld der 
GATS-Verhandlungen im September 2003 
in Cancún (Mexiko) wurde ganz besonders 
von Seiten der deutschen Bundesländer ge-
fordert, den Kulturbereich in die Verhand-
lungen nicht einzubeziehen. Der Deutsche 
Kulturrat hat diese Forderung mit Nachdruck 
unterstützt. 

Auf europäischer Ebene wurde im Oktober 
2003 von der Europäischen Kommission der 
erste Konsultationsprozess zu »Dienstleis-
tungen von allgemeinem Interesse« abge-
schlossen. Neben Dienstleistungen wie dem 
öffentlichen Personennahverkehr, der Was-
serversorgung, stehen auch Kulturdienst-
leistungsunternehmen wie Theater, Opern, 
Museen, Konzerthäuser, Kulturzentren und 
ähnliche, die in Trägerschaft der öffentli-
chen Hand oder die sich in privater Träger-
schaft (Stiftung, Verein, GmbH) befinden 
und die von der öffentlichen Hand subven-
tioniert werden, im Mittelpunkt des Interes-
se. Der Deutsche Kulturrat hat sich im Rah-
men dieses Konsultationsprozesses für eine 
Grundversorgung mit Kultureinrichtungen 
ausgesprochen. Dabei versteht es sich, dass 
der Begriff der Grundversorgung inhaltlich 
gefüllt und vor dem Hintergrund der jewei-
ligen regionalen Gegebenheiten betrachtet 
werden muss. 

Das Plädoyer für eine Grundversorgung 
mit Kultur impliziert noch nicht, dass diese 
Grundversorgung ausschließlich durch Kul-
tureinrichtungen in Trägerschaft der öffent-
lichen Hand erbracht werden muss. Auch ist 
es nicht zwingend, dass der Staat Aufgaben 
in der Künstlerförderung übernimmt, wenn 
diese von anderen ebenso gut, bisweilen so-
gar besser, übernommen werden können. 
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Es sollte jedoch deutlich sein, dass ein Rück-
zug des Staates aus der direkten Kulturfi-
nanzierung – und sei es durch die Überfüh-
rung von Kultureinrichtungen in eine privat-
rechtliche Gesellschaftsform – einen ersten 
Rückzug aus einer staatlich verantworteten 
Grundversorgung mit Kultur ist. Die Wahl ei-
ner neuen Rechtsform für Kultureinrichtun-
gen ist mehr als die Ablösung der Kamera-
listik durch die kaufmännische Buchführung. 
Es ist der Einstieg in eine neue Kulturpolitik, 
die nicht mehr vom Primat des Staates aus-
geht. Die kulturpolitischen Implikationen 
der Umstrukturierung werden bei aller Be-
geisterung für mehr Wirtschaftlichkeit in den 
Einrichtungen und die bessere Motivation 
von Mitarbeitern oftmals vergessen. Eben-
falls vergessen wird, dass private Kulturein-
richtungen, wie Stiftungen, sehr viel schnel-
ler in das Visier der Liberalisierung, sei es auf 
der europäischen (Europäische Kommissi-
on) oder der internationalen Ebene (Welt-
handelsorganisation), geraten können als es 
bei Kultureinrichtungen in Trägerschaft der 
öffentlichen Hand ist. Es bleibt abzuwarten, 
ob die Europäische Kommission nicht in der 
Zukunft die Förderung von Kultureinrich-
tungen in der Rechtsform einer Stiftung als 
Wettbewerbsverzerrung gegenüber ungeför-
derten privatwirtschaftlichen Unternehmen 
betrachten wird oder ob auf Dauer die Kul-
tureinrichtungsstiftungen aus dem GATS-
Reglement herausgehalten werden können. 

Als Aufgabe für die Zukunft gilt es, den 
Prozess der Veränderung stärker unter kul-
turpolitischem Blickwinkel und weniger un-
ter betriebswirtschaftlichem zu betrachten.
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Die Dienstleistungsricht- 
linie und die Kultur
Tiefgreifende Sorgen über Kompeten z-
verteilung und Zuständigkeit
Max Fuchs — Politik & Kultur 3/2005 
 
 

Spät aber nicht zu spät hat die Diskussion 
über den Entwurf zu einer »Dienstleistungs-
richtlinie« begonnen. Nun hat die Debatte 
erheblich an Fahrt gewonnen: Der Kanzler 
und der französische Staatspräsident kriti-
sieren den Entwurf, die Wohlfahrtsverbände 
und der Deutsche Kulturrat kämpfen um die 
Ausnahmeregelungen für ihre Bereiche, der 
Bundesrat hat erhebliche Probleme.

 Was ist eigentlich so schlimm an einem 
Papier, das immerhin seit Februar 2004 öf-
fentlich zugänglich ist? Dass Dienstleistun-
gen inzwischen 70 Prozent am Bruttoin-
landsprodukt ausmachen, zeigt ihre ökono-
mische Relevanz. Der freie Austausch von 
Waren und Dienstleistungen über Grenzen 
hinweg ist auch nicht nur nicht unanstän-
dig, sondern hat in der Geschichte oft ge-
nug wichtige positive kulturelle Folgen ge-
habt: Meinungen, Informationen, Sichtwei-
sen, Wertungen – all dies wird nämlich als oft 
unsichtbares Zusatzgepäck bei grenzüber-
schreitendem Verkehr – mitgeliefert. Und 
trotzdem nimmt die Kritik gerade an die-
sem letzten Erbe des seinerzeit zuständigen 
Kommissars Bolkestein [Frits Bolkestein war 
von 1999 bis 2004 EU-Kommissar für Binnen-
markt, Steuern und Zollunion, Anm. d. Red.] 
recht harte Formen an: Unzulässige Über-
schreitung der Kompetenzen, Verstoß ge-
gen den EU-Vertrag, Überrumpelungsstra-

tegie, Unbelehrbarkeit des Brüsseler Appa-
rates bei höchst sensiblen Fragestellungen. 
Offenbar geht es nicht bloß um eher techni-
sche Fragen der Steuerbarkeit und Regulie-
rung, sondern es geht um tiefgehende Sor-
gen über Kompetenzverteilungen und Zu-
ständigkeiten. 

Auch für die Kulturpolitik ist diese Dienst-
leistungsrichtlinie von höchster Bedeutung. 
Denn sie scheint zum einen den mühsa-
men Konsultationsprozess zu dem »Grün-
buch zu Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse« insofern zu unterlaufen, als Fak-
ten geschaffen werden sollen, bevor dieser 
Prozess einen sinnvollen Abschluss gefun-
den hat. Und als sinnvoller Abschluss wird 
eine Regelung über »Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse« gesehen, also von 
Dienstleistungen, für die die strengen Re-
geln des Binnenmarktes nicht gelten müssen 
und bei denen die öffentliche Hand weiter in 
der Verantwortung für eine kostengünstige 
und flächendeckende Bereitstellung steht. 
Kultur und Rundfunk, so der Deutsche Kul-
turrat, müssen dazu gehören. Wäre dies ein-
deutig geklärt, dann könnte man für den ver-
bleibenden (kommerziellen) Rest an Dienst-
leistungen durchaus sinnvoll eine Richtlinie 
verabschieden. Doch auch dieses eigenarti-
ge Vorgehen, bei dem scheinbar die rech-
te Hand, die eine Richtlinie entwirft, nicht 
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weiß, was die linke Hand tut, nämlich Mei-
nungen zur Definition und Abgrenzung von 
»Dienstleistungen von allgemeinem Interes-
se« einzuholen, erklärt noch nicht die Vehe-
menz, mit der auch der Deutsche Kulturrat 
diesen Prozess begleitet und kritisiert. Die-
se erklärt sich vielmehr aus dem Kontext, in 
dem die Dienstleistungsrichtlinie gesehen 
werden muss. Und dieser Kontext – quasi 
die aktuelle kulturpolitische Großbaustel-
le – betrifft den Versuch, Kunst und Kultur 
weitgehend unter das Diktat rein ökonomi-
schen Denkens zu stellen. Neben den Bau-
stellen Dienstleistungsrichtlinie und Grün-
buchprozess sind dabei zumindest zwei wei-
tere Baustellen anzuführen. Als erstes wäre 
der Kampf im Kontext der WTO zu nennen, 
Kultur und Medien aus den GATS-Verhand-
lungen herauszuhalten. Seit dieses interna-
tionale Dienstleistungsabkommen 1995 in 
Kraft gesetzt wurde, gibt es jene umfassen-
de Typologie von zwölf Kategorien, die kei-
ne menschliche Wesensäußerung als mögli-
che Dienstleistung auslassen. GATS könnte 
zusammen mit dem GATT-Abkommen eine 
Art Universalzuständigkeit von allen Dingen 
des menschlichen Lebens bekommen – so-
fern es nicht ausgebremst wird. Dabei weiß 
jeder, dass gerade im Umgang mit Gesund-
heit, bei Fragen der Versorgung mit Wasser 
und Luft, bei Fragen der Bildung und natür-
lich auch im kulturellen Bereich der Markt 
ein untaugliches Verteilungsinstrument ist. 
Bestimmte Aspekte des Lebens dürfen eben 
nicht vom Geldbeutel abhängen, wenn die 
Rede von Menschenwürde auch nur den ge-
ringsten Sinn haben soll. Wäre Kultur in die 
Dienstleistungsrichtlinie einbezogen, dann 
wäre auch der Kampf um einen Ausschluss 
von Kultur bei der WTO verloren.

Dasselbe gilt für die zweite Baustelle: Die 
UNESCO-Konvention zur kulturellen Viel-
falt, deren erster Entwurf vom Juli 2004 zur-
zeit in der Beratung ist. Kulturelle Güter und 

Dienstleistungen sind Waren einer beson-
deren Art, so heißt das Schlüsselargument 
gegen eine völlige Unterwerfung unter eine 
Marktrationalität. Und weil dies so ist, müs-
sen Nationalstaaten auch weiterhin ihre ei-
gene Kulturpolitik machen dürfen, müssen 
also in der Verantwortung für kulturelle Viel-
falt im eigenen Land bleiben. Auch hier gab 
es schon recht früh eine Begehrlichkeit der 
EU, das Verhandlungsmandat für ihre Mit-
glieder zu bekommen. Dies ist zwar nicht ge-
schehen. Doch immerhin gibt es eine Zustän-
digkeit für solche Fragen, die die Gemein-
schaft als Ganzes betreffen. Aus meiner Sicht 
liegt es auf der Hand: Mit der Inkraftsetzung 
der Dienstleistungsrichtlinie hat man die Zu-
ständigkeit der EU für alle darin geregelten 
Bereiche anerkannt. Gehören Kultur und Me-
dien dazu, dann gibt es kein nationales Ver-
handlungsmandat bei der Konvention mehr. 

Für die nationale Kulturpolitik ist für die 
Beschreibung dieser Situation das Wort »He-
rausforderung« fast ein Euphemismus. Denn 
natürlich bleiben einstweilen die nationalen 
kulturpolitischen Fragestellungen erhalten. 
Und diese sind angesichts der Finanzkrise 
der öffentlichen Hände nicht klein. Zusätz-
lich müssen wir uns nun nicht nur mit kul-
turpolitischen Akteuren auf internationaler 
Ebene wie der UNESCO befassen: Wir müs-
sen uns auch um die Handels- und Wettbe-
werbspolitik der EU, der OECD (PISA!) und 
der WTO kümmern. Mit Ausnahme des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks ist der sehr 
heterogene »Rest« des Kulturbereichs für 
diese Problematik eher nicht so gut aufge-
stellt. Es fehlen Vorposten in Brüssel in Genf 
und Paris, es fehlend Ressourcen, um die er-
hebliche Papierproduktion rund um EU-Vor-
gänge überhaupt zu überblicken. Die weni-
gen nationalen Kultur(politik)forschungsins-
titute sind hierbei leider keine Hilfe, denn sie 
befassen sich nicht mit solchen Fragen. Aber 
auch dies kennt die Kulturpolitik seit langem. 
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Unser Motto bleibt daher, dass die Hoffnung 
zuletzt stirbt. Immerhin gibt es gerade bei 
der Dienstleistungsrichtlinie mit dem Bun-
desrat und dem Bundeskanzler – durchaus 
eine interessante Koalition – mächtige Part-
ner. Daher haben wir die Hoffnung, dass die 
in unserer Stellungnahme in Politik & Kultur 
2/2005 [siehe 5. Kapitel, Stellungnahmen des 
Deutschen Kulturrates, Anm. d. Red.] formu-
lierten Forderungen auch Gehör finden: un-
ter anderem sektorale statt horizontale Re-
gelungen, falls es bei horizontalen Regelun-
gen bleibt, dann nur mit erheblichen Aus-
nahmetatbeständen, in jedem Fall jedoch die 
Ablehnung des Herkunftslandprinzips auch 
zur Sicherstellung erreichter Sozial- und 
fachlicher Standards.
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Kulturelle Vielfalt darf nicht  
dem Binnenmarkt geopfert werden 
Die EU-Dienstleistungsrichtlinie  
und die Kultur
Fritz Pleitgen — Politik & Kultur 3/2005 
 
 

Mit dem Richtlinienentwurf zu Dienstleis-
tungen im Binnenmarkt setzt sich die Euro-
päische Kommission zum Ziel, die noch zahl-
reich vorhandenen Hindernisse im Grenz-
überschreitenden Dienstleistungsverkehr in 
der Europäischen Union weiter zu beseitigen. 
Die Richtlinie ist Teil der Strategie der Kom-
mission, die sogenannten Lissaboner Ziele 
zu verwirklichen.

Die neue Kommission mit ihrem Präsi-
denten Manuel Barroso will die EU zum wett-
bewerbsfähigsten wissensbasierten Wirt-
schaftsraum der Welt machen. Sie strebt da-
mit nicht zuletzt mehr Wachstum und Be-
schäftigung in der EU an. Die Kommission 
läuft aber Gefahr, über das Ziel hinaus zu 
schießen und bedeutsame Errungenschaf-
ten des europäischen Wirtschafts- und So-
zialmodells allzu leicht zur Disposition zu 
stellen. Die Strategie der Kommission er-
fährt deshalb zurzeit deutliche Kritik aus 
dem Europäischen Parlament und aus den 
Mitgliedstaaten. Es geht bei dieser Richtli-
nie aber nicht nur um Wirtschafts- und So-
zialpolitik. Das Richtlinienvorhaben droht 
in seiner gegenwärtigen Form, auch Errun-
genschaften der kulturellen und audiovisuel-
len Politik in Europa zu unterminieren. Denn 
was für die Dienstleistungen von Handwerks-
meistern, Wirtschaftsprüfern, Fremdenfüh-
rern oder Software-Spezialisten gilt, passt 

noch lange nicht auf audiovisuelle Dienst-
leistungen. Die Rolle der – im weitesten Sin-
ne – Kulturdienstleister ist vorrangig nicht 
durch die Bereitstellung marktgängiger Pro-
dukte definiert, sondern besteht im Wesent-
lichen darin, Beiträge für die funktionsfähi-
ge Demokratie, für eine pluralistische Ge-
sellschaft und für ein kulturell vielfältiges 
Leben zu erbringen. Hierbei geht es auch um 
individuelle und gesellschaftliche Identitä-
ten. Diese so genannten meritorischen Güter 
lassen sich nicht in Euro und Cent aufrech-
nen und sind doch so wertvoll und gerade-
zu unbezahlbar für die Gesellschaften, aber 
auch für die Wirtschaftsstandorte in Europa. 
An Kulturdienstleistungen und ihre Erbrin-
ger können somit nur in sehr eingeschränk-
tem Maße die Maßstäbe des Marktes und des 
Wettbewerbs angelegt werden. 

Es ist in diesem Zusammenhang paradox, 
dass sich die Kommission an der Seite der 
EU-Mitgliedstaaten in der UNESCO für eine 
Konvention zum Schutz der kulturellen Viel-
falt im Kontext der Handelsliberalisierung 
engagiert, in der Union aber dieses Ziel der 
Vollendung des Binnenmarkts unterordnen 
will. ARD und ZDF setzen sich deshalb an 
der Seite der Kulturwirtschaft dafür ein, dass 
audiovisuelle Dienstleistungen gänzlich aus 
dem Anwendungsbereich der Richtlinie aus-
genommen werden. 
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Die Dienstleistungsrichtlinie findet nicht nur 
inzidenter auf den audiovisuellen Sektor An-
wendung, weil sie als horizontal angelegte 
Richtlinie sozusagen systemimmanent alle 
Dienstleistungen ungeachtet ihrer tatsäch-
lichen Unterschiede erfasst. Nein, die Richt-
linie ist sogar bewusst darauf angelegt, die 
Regelungskompetenz der Mitgliedstaaten 
im audiovisuellen Sektor zu unterminieren. 

Zentrale Instrumente 
Der Richtlinienentwurf unterwirft explizit 
einige zentrale Instrumentarien der Mit-
gliedstaaten zur Verhinderung der Medien-
konzentration und zur Förderung der kultu-
rellen Vielfalt im Rundfunksektor der Auf-
sicht und vorherigen Genehmigung der Kom-
mission. Das gilt etwa für Must-Carry-Regeln 
für die Kabelbelegung und die Vergabe von 
Rundfunkfrequenzen. Eigentlich müssten 
diese Instrumente vom Geltungsbereich der 
Dienstleistungsrichtlinie ausgenommen sein. 
Denn im Richtlinienentwurf heißt es aus-
drücklich, dass die Richtlinie nicht auf den 
Telekommunikationssektor anzuwenden ist, 
da dieser im sogenannten Telekom-Paket der 
Kommission schon im Jahre 2001 detailliert 
geregelt wurde. Zu diesem Paket zählen auch 
Regeln zu Must-Carry und zur Vergabe von 
Rundfunkfrequenzen. Das Recht der Mit-
gliedstaaten, die Einspeisung bestimmter 
Fernsehprogramme in Kabelnetze festzule-
gen, ist beispielsweise detailliert in der Uni-
versaldienstrichtlinie geregelt. 

Ausgerechnet aber für die Vergabe von 
Rundfunkfrequenzen und für Must-Carry-
Regeln soll nach dem Willen der Kommission 
die Ausnahme von der Ausnahme gelten: Das 
heißt, genau diese beiden Regelungen sollen 
in den Geltungsbereich auch der Dienstleis-
tungsrichtlinie fallen. Was wären die Konse-
quenzen? Künftig müssten sich die Bundes-
länder, so die Bedingungen des Richtlinie-
nentwurfs, alle Änderungen ihrer Rundfunk-

gesetze bzw. Staatsverträge, soweit diese sich 
mit Kabeleinspeisung oder Frequenzvergabe 
beschäftigten, von der Generaldirektion Bin-
nenmarkt vorher genehmigen lassen. Dabei 
würde die Prüfung nach den strengen Maß-
stäben der Verhältnismäßigkeit der Dienst-
leistungsrichtlinie erfolgen. Deren einziges 
Ziel ist aber die Verwirklichung des Binnen-
markts. Eine Sicherungsklausel, nach der 
die Mitgliedstaaten auch Erwägungen zum 
Schutz der kulturellen Vielfalt und des Me-
dienpluralismus anstellen dürften, fehlt im 
Richtlinienentwurf. 

Dieser Angriff auf die Rundfunkkompe-
tenz der Mitgliedstaaten geht von dem im 
Richtlinienentwurf vorgesehenen sogenann-
ten Verwaltungsverfahren aus. Er ist also 
keine Konsequenz des so kontrovers disku-
tierten Herkunftslandprinzips. Von diesem 
Prinzip gehen aber die potenziell fatalsten 
Wirkungen für die Rundfunkkompetenz der 
Länder aus. 

Zur Fernsehrichtlinie 
Fernsehen ist bislang auf europäischer Ebene 
in der Fernsehrichtlinie [inzwischen »Audio-
visuelle Mediendienste-Richtline« (AVMD), 
Anm. d. Red.] geregelt und müsste damit als 
sektorielle europäische Regelung eigent-
lich der Dienstleistungsrichtlinie vorgehen. 
Hier soll außer Acht gelassen werden, dass 
der gegenwärtige Richtlinienentwurf an die-
ser Stelle keineswegs eindeutig ist und nicht 
klar genug den Vorrang der Fernsehrichtlinie 
bezeichnet. Dieses Manko ließe sich sicher 
leicht durch eine Klarstellung beheben. Da-
mit scheint sogar die Generaldirektion Bin-
nenmarkt einverstanden zu sein. 

Sehr viel gravierender ist allerdings schon 
der Umstand, dass die Fernsehrichtlinie ganz 
bewusst bestimmte Bereiche von der euro-
päischen Harmonisierung ausgenommen hat, 
um auf das Subsidiaritätsprinzip im Rund-
funksektor Rücksicht zu nehmen. Beispiele 
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sind etwa die Regelungen zur Wahlbericht-
erstattung oder zu sprachlichen Anforderun-
gen an Rundfunkprogramme. Aber auch der 
Hörfunk wurde bewusst nicht auf europäi-
scher Ebene harmonisiert, weil es ihm an der 
ausreichenden grenzüberschreitenden Di-
mension fehlt. Jetzt soll in all diesen Berei-
chen das Herkunftslandprinzip der Dienst-
leistungsrichtlinie gelten und das ohne eine 
vorherige Mindestharmonisierung. Bei der 
Weiterleitung von europäischen Radiosen-
dern innerhalb Deutschlands würde dies 
also beispielsweise bedeuten, dass für sie 
nur noch die Regeln zur Werbung und zum 
Jugendschutz aus ihrem Ursprungsland gel-
ten würden. 

Dies alles stellt sehr gravierende Eingriffe 
in die Rundfunkkompetenz der Mitgliedstaa-
ten dar. Aber die größte Gefahr liegt in einer 
bisher noch völlig verkannten politischen Di-
mension dieses Regelungsvorschlags. 

Schon seit längerem wird eine Revision 
der Fernsehrichtlinie im Sinne der Weiter-
entwicklung dieser Richtlinie hin zu einer In-
halterichtlinie gefordert. Gemeint ist damit, 
dass die Konvergenz der elektronischen Me-
dien dazu geführt hat, dass die Fernsehricht-
linie technologisch veraltet ist. Sie regelt nur 
klassische Fernsehprogramme, die »point-
to-multipoint« übertragen werden. Video-
on-Demand und andere Mediendienste, die 
in Deutschland im Sinne des Mediendiens-
te-Staatsvertrags geregelt sind, sind von der 
geltenden Fernsehrichtlinie nicht erfasst. 
Deshalb fordern Deutschland und weitere 
Mitgliedstaaten, dass der Anwendungsbe-
reich der Fernsehrichtlinie auf andere elek-
tronische öffentliche Medienangebote er-
weitert werden sollte. Diese Erweiterung soll 
im Sinne einer abgestuften Regelungsdichte 
geschehen, das heißt also mit unterschied-
lichem Regulierungsniveau je nach Massen-
wirksamkeit des Angebots. Kommissarin Re-
ding, die in der EU für die audiovisuellen Me-

dien zuständig ist, hat bereits angedeutet, 
dass sie sich einen entsprechenden Revisi-
onsvorschlag für die Fernsehrichtlinie noch 
in diesem Jahr vorstellen könne. Ob dies tat-
sächlich geschieht, ist aber noch keineswegs 
ausgemacht. Denn gegen diese Überlegun-
gen formiert sich Widerstand, nicht nur von 
Seiten der Industrie, auch in der Kommissi-
on selbst. Dieser Widerstand nährt sich aus 
grundsätzlichen ideologischen Überzeugun-
gen: Bedarf es im digitalen Zeitalter über-
haupt noch einer inhaltlichen Regulierung 
der elektronischen Medien, oder könnte man 
Werberegeln und Jugendschutz nicht einfach 
der freiwilligen Selbstkontrolle der Industrie 
überlassen? Hat diese Multikanalwelt wirk-
lich noch etwas mit Kultur zu tun, oder ist 
sie nicht vielmehr nur ein großer Marktplatz, 
der sich allein nach Angebot und Nachfra-
ge regelt? 

Diese Überlegungen sind auch für die Zu-
kunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
unmittelbar relevant. Sie spielen aber auch 
im Zusammenhang mit der Dienstleistungs-
richtlinie eine große Rolle. Denn würde die 
Richtlinie in der vorgeschlagenen Form in 
Kraft treten, würde das Prinzip anerkannt, 
dass in den elektronischen Medien, also vom 
Radio über bestimmte Bereiche des Fernse-
hens bis hin zu den neuen Mediendiensten, 
das reine Herkunftslandprinzip ohne jeg-
liche europäische Mindestharmonisierung 
Anwendung finden sollte. Das aber wäre ein 
entscheidender politischer Rückschritt für 
die Forderung über eine Revision der Fern-
sehrichtlinie doch bestimmte Mediendiens-
te einer europäischen Mindestregulierung zu 
unterwerfen. Stattdessen erlaubt doch die 
Geltung der Dienstleistungsrichtlinie eine 
ganz andere Strategie: Künftig können inter-
nationale Medienkonzerne ihren Firmensitz 
in das Land der Europäischen Union verlegen, 
das vermeintlich hinderliche medienrecht-
liche Regulierungen abzuschaffen bereit ist. 
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Diesen tendenziell unregulierten Zustand 
könnte man dann in alle anderen Mitglied-
staaten der Union exportieren. Wie lange 
wird es dann noch dauern, bis sich auch die 
deutschen Bundesländer im Standortwett-
bewerb gezwungen sähen, auf ihre medien-
rechtliche Regulierungskompetenz nach und 
nach zu verzichten? 

Letztlich würde die Liberalisierung der 
audiovisuellen Dienste, wie sie durch die 
Dienstleistungsrichtlinie in ihrer jetzigen 
Form zu erfolgen droht, auch die bisheri-
ge Position der Europäischen Union bei den 
GATS-Verhandlungen im Rahmen der WTO 
grundsätzlich in Frage gestellt. Aus gutem 
Grund sind die audiovisuellen Dienste in der 
EU de facto von der internationalen Handels-
liberalisierung ausgeschlossen. Denn nur so 
erhalten sich die Union und ihre Mitglied-
staaten die Möglichkeit, audiovisuelle Diens-
te angemessen zu regulieren und zu fördern. 
Dies dient dem Ziel, die kulturelle Vielfalt 
und den Medienpluralismus zu bewahren 
und zu stärken. Aus diesem Grund engagiert 
sich die Union an der Seite der Mitgliedstaa-
ten in der UNESCO auch für eine internati-
onale Konvention für die kulturelle Vielfalt. 
Es wäre also – wie bereits eingangs kurz skiz-
ziert deshalb völlig unverständlich, wenn die 
EU diese Haltung im Rahmen der Handels-
liberalisierung verteidigte, zugleich aber in-
nerhalb der EU daran ginge, die Besonderhei-
ten der audiovisuellen Dienste den Gesetz-
mäßigkeiten des Binnenmarktes zu opfern. 
Die Verhandlungsposition der EU im Rah-
men des GATS würde damit Glaubwürdig-
keit und Wirkung verlieren. 
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Die strategischen Priori- 
täten der Anderen
Zur Interessenlage der einzelnen  
Partner beim Transatlantischen  
Handelsabkommen TTIP
Volker Perthes — Politik & Kultur 6/2014 

Große Handelsabkommen wie die Transat-
lantische Handels- und Investitionspartner-
schaft (TTIP) werden nie nur unter ökono-
mischen Gesichtspunkten, sondern immer 
auch unter innenpolitischen und geopoliti-
schen debattiert. Für die Meinungsbildung in 
der Europäischen Union ist es wichtig, sich 
darüber klar zu werden, welche Interessen 
und Prioritäten dabei in den USA im Vorder-
grund stehen. Aufmerksamkeit gebührt auch 
der Position von wichtigen Drittstaaten, die 
nicht an den Verhandlungen zwischen EU 
und USA beteiligt sind, sehr wohl aber eige-
ne Interessen mit Blick auf das geplante Ab-
kommen haben. 

In den USA lassen sich sowohl mit Blick 
auf die TTIP-Verhandlungen wie auf die über 
die Transpazifische Partnerschaft (TPP) grob 
gesagt zwei Argumentationsstränge unter-
scheiden: ein »real- oder geopolitischer« und 
ein »ordnungspolitischer«. In der realpoli-
tischen Diskussionslinie gilt TTIP als Inst-
rument zum Machterhalt des Westens: Das 
Abkommen werde, so heißt es, bestehende 
Allianzen stärken; die erwarteten ökonomi-
schen Gewinne könnten die jeweiligen Bünd-
nispartner revitalisieren. In diesem Sinne 
sprach die ehemalige US-Außenministerin 
Hillary Clinton im Zusammenhang von TTIP 
auch von einer »economic NATO«. TTIP wie 
TPP werden in diesem Sinne auch als Inst-

rumente betrachtet, um den relativen »Nie-
dergang des Westens« aufzuhalten, eine Al-
lianz gegen China zu schmieden (TPP) oder 
die Kohäsion des Westens gegenüber Russ-
land zu stärken (TTIP).

Im Gegensatz dazu geht es bei denen, die 
ordnungspolitisch argumentieren, nicht in 
erster Linie um Machtgewichte, sondern um 
Regeln. TTIP wie TPP werden als Instrument 
zu Gestaltung der zukünftigen Welthandels-
ordnung betrachtet. Es geht um möglichst 
faire Wettbewerbsbedingungen, oder das, 
was die Amerikaner ein »level playing field« 
nennen: So betrachten amerikanische Un-
ternehmer und Arbeitnehmervertreter die 
Konkurrenz durch Staaten mit niedrigeren 
Standards oder mit einer starken Rolle staat-
licher Unternehmen zunehmend als Benach-
teiligung der USA. Gegner der Freihandelsab-
kommen argumentieren in den USA deshalb 
durchaus ähnlich wie TTIP-Gegner in der EU, 
nur bezieht sich die Kritik amerikanischer 
Verbraucher- oder Umweltschützer eher auf 
das geplante Abkommen mit den asiatischen 
und pazifischen Staaten. Hier wird befürch-
tet, dass Standards nach unten angeglichen 
werden könnten. Mit Blick auf die Europäer 
ist diese Sorge geringer, allerdings wird gele-
gentlich gefragt, ob die hohen europäischen 
Standards denn tatsächlich auch konsequent 
in allen EU-Staaten durchgesetzt würden.
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Aus Perspektive der US-Regierung ist der In-
vestorenschutz bei TTIP eben auch aus ord-
nungspolitischen Gründen wichtig: Es geht 
auch hier darum, Standards zu setzen, die 
sich später in anderen Abkommen spiegeln 
sollen. Insgesamt gehe es darum, über ein 
normales Freihandelsabkommen hinaus das 
multilaterale Handelssystem insgesamt zu 
formen und globale Regeln zu setzen. Wenn 
der Westen das jetzt nicht schaffen werde, so 
wird gelegentlich angemerkt, würden später 
Staaten wie China die Regeln setzen. Wenn 
es dem Westen aber gelinge, seine Regeln 
durchzusetzen, erhöhe dies auch das Anse-
hen des westlichen Modells, also Demokratie 
und Marktwirtschaft. Hier treffen sich also 
geopolitische und ordnungspolitische Be-
gründungsmuster. Dabei mischt sich die Prä-
ferenz für TTIP und TPP gerade im US-Kon-
gress oft mit einer generellen Skepsis gegen 
multilaterale Abkommen.

Der US-Kongress und die Regierung von 
Präsident Obama haben mit Blick auf die 
Handelsabkommen partiell unterschiedliche 
Prioritäten. Für den US-Präsidenten hat das 
Abkommen mit den asiatischen und pazifi-
schen Staaten, das sein »rebalancing« nach 
Asien unterstützt, Priorität vor dem Abkom-
men mit der EU. Der Kongress ist allerdings 
bei TPP skeptischer als bei TTIP. Es ist sehr 
unsicher, ob der Kongress bereit ist, der Re-
gierung die so genannte TPA (Trade Promoti-
on Authority) zu gewähren, die die Ratifizie-
rung der Abkommen erleichtern würde. Man 
spricht hier auch von »fast track«: Es ginge 
dann nur um Zustimmung oder Ablehnung, 
nicht um die Beschlussfassung und eventu-
elle Neuverhandlung einzelner Elemente 
der Abkommen. Es ist auch unwahrschein-
lich, dass der Kongress diese Autorisierung 
nur für TTIP einräumen würde. Allerdings 
könnte der Kongress sich anderweitig selbst 
binden – also darauf verzichten, jedes Kapi-
tel einzeln zu beraten und abzustimmen –um 

TTIP passieren zu lassen. Regelungen zum 
Investorenschutz (ISDS) sind wegen ihrer 
globalen Vorbildwirkung vor allem der Ad-
ministration wichtig. Aufgrund der geopoliti-
schen Bedeutung, die TTIP wie auch TPP bei-
gemessen wird, scheint dies allerdings kei-
ne absolute rote Linie zu sein. Der Kongress 
hat auch ein Abkommen mit Australien ra-
tifiziert, dass keine ISDS-Regelung enthält.

Staaten, die bereits ein Freihandelsab-
kommen oder eine Zollunion mit den USA 
oder der EU unterhalten oder zur NATO ge-
hören – insbesondere Norwegen, Schweiz, 
Türkei, Kanada, Mexiko – sind aus politi-
schen und ökonomischen Gründen daran 
interessiert, eine Integrations- oder Mit-
gliedschaftsperspektive für TTIP zu erhal-
ten. Diese Staaten sind sich bewusst, dass 
sie bei den ohnehin komplizierten Verhand-
lungen nicht mit am Tisch sitzen können. So 
würde ein NATO-Mitglied wie die Türkei sich 
gerade angesichts der geopolitisch untermal-
ten Debatte über TTIP als NATO-Mitglied 
zweiter Klasse behandelt sehen, wenn es 
keine Beitrittsperspektive zu dem erwarte-
ten amerikanisch-europäischen Abkommen 
gäbe. Kanada, aber auch die Türkei, befürch-
ten wirtschaftliche Verluste auf dem ameri-
kanischen bzw. dem EU-Markt, wenn die EU 
bzw. die USA dank TTIP auf dem jeweils an-
deren Markt wettbewerbsfähiger würden und 
es deshalb zu Handelsumleitungen käme.

In China, Indien und anderen Schwellen-
ländern befürchtet man, künftig nahezu glo-
bal wirksame Standards einhalten zu müssen, 
über die man kein Mitspracherecht hat. Die 
Sorge ist auch, dass Dritte sich immer noch 
an amerikanische und europäische Standards 
halten müssten, wenn sie in die USA und in 
die EU exportieren wollen, während USA und 
EU ihre Standards gegenseitig akzeptieren. 
Mit Interesse wird auch betrachtet, wie die 
USA und die EU bei TTIP mit Ursprungsre-
geln umgehen. In den meisten Schwellen-
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ländern gibt es allerdings auch Stimmen, die 
TTIP und TPP als Anreiz betrachten, eigene 
Reformen voranzutreiben und selbst höhe-
re Standards zu erreichen.

In China hat es vor allem in der ersten 
Phase nach Beginn der TTIP- und TPP-Ver-
handlungen eine vor allem von geopoliti-
schen Argumenten getragene Debatte ge-
geben, die die amerikanische Diskussion zum 
Teil spiegelt: Chinesische Kommentatoren 
haben etwa unterstrichen, dass TTIP bzw. 
TPP sich primär gegen China und die ande-
ren BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, In-
dien, China, Südafrika) richte; die USA und 
die EU versuchten mittels dieser Abkommen, 
den Welthandel zu dominieren. Deshalb 
müsse man durch eigene Blockbildung ein 
Gleichgewicht schaffen. China fördert des-
halb die Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP) zwischen den Mitglie-
dern des Verbandes Südostasiatischer Natio-
nen (ASEAN) und sechs weiteren asiatischen 
Staaten. Einige »realpolitische« Kommenta-
toren haben auch offen davon gesprochen, 
dass China die transatlantischen Bemühun-
gen durch Einsatz eigenen Kapitals und ei-
gener Handelsanreize aktiv unterminieren 
solle. Interessant ist allerdings, dass nach 
und nach mehr ökonomisch argumentieren-
de Stimmen in der chinesischen Debatte laut 
werden, die ein eigenes Interesse darin se-
hen, sich an europäisch-amerikanisch abge-
stimmten Standards zu orientieren und da-
mit den Arbeits-, Umwelt- oder Verbraucher-
schutz in China zu stärken.

Kritische Stimmen aus den Schwellen-
ländern, aber auch aus Industriestaaten, be-
fürchten allgemein, dass große präferenziel-
le Handelsabkommen wie TTIP oder TPP zur 
Blockbildung, zu einer Fragmentierung der 
Welthandelsordnung, zum Bedeutungsver-
lust der Welthandelsorganisation (WTO) und 
zu verstärktem Protektionismus außerhalb 
der Blöcke führen könnte. Wahrscheinlich ist 

tatsächlich, dass es, wenn TTIP und TPP er-
folgreich verhandelt werden und in Kraft tre-
ten, mehr regionale Freihandelsabkommen 
geben wird, nicht unbedingt aber einen Block 
der Schwellen- und Entwicklungsländer. De-
ren Interessen sind dafür zu divers. Denkbar 
ist, dass einige Schwellenländer in der WTO 
kompromissbereiter werden, um die USA und 
die EU im multilateralen Rahmen zu halten. 

Der EU wäre angesichts der geschilder-
ten Präferenzen und Interessen ihrer Partner 
zu empfehlen, durchaus selbstbewusst und 
hart mit den USA zu verhandeln. Bei Indus-
trie und Handel sowie bei Umwelt-, Gesund-
heits- und Verbraucherschutzstandards steht 
Europa den USA tatsächlich auf gleicher Au-
genhöhe gegenüber. Das gilt in anderen Be-
reichen nicht (NATO, NSA, Diplomatie, glo-
bale Führung). Das US-Interesse an TTIP ist 
wirtschaftlich und politisch so stark, dass die 
US-Regierung wohl auch europäische Vorbe-
halte etwa mit Blick auf Investorenschutz-
regelungen akzeptieren würde, wenn die EU 
darauf besteht. Umgekehrt wird Europa auch 
akzeptieren müssen, dass die USA bestimm-
te Bereiche schützt – so die Rüstungsproduk-
tion, Aufträge der öffentlichen Hand in den 
Bundesstaaten – oder sich weigert, den Ex-
port von Rohöl und Gas aus den USA unter 
die Regeln des Freihandels zu stellen.

Staaten wie der Türkei, Norwegen oder 
Kanada sollte ein leichter Einstieg erlaubt 
werden. Die Perspektive eines späteren Bei-
tritts zu TTIP ist von Beginn an mitzuden-
ken. Die EU tut gut daran, mit ihren Partnern 
nicht nur auf dem europäischen Kontinent, 
sondern auch mit Kanada regelmäßige Kon-
sultationen über die TTIP-Verhandlungen 
zu führen. Auch Konsultationen mit Mexiko, 
das durch NAFTA eng mit den USA verbun-
den ist, sind sinnvoll.

China und anderen Schwellenländern 
sollte die EU offene Gespräche über Inhalt 
und Bedeutung von TTIP und über die Vor-
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teile und Herausforderungen globaler Stan-
dards anbieten. Die Botschaften einzelner 
EU-Staaten könnten zudem mehr tun, um 
Diskussionen zwischen Entscheidungsträ-
gern, Vertretern der Wirtschaft oder Vertre-
tern der Zivilgesellschaft auf den Weg zu 
bringen. Es geht darum deutlich zu machen, 
dass die Schwellenländer nicht benachteiligt 
werden. Deutsche und andere Europäer kön-
nen etwa darauf hinwirken, dass TTIP sich an 
den großzügigeren Ursprungsregeln der EU 
und nicht an den engeren der USA orientie-
ren solle und dass von EU und USA gegensei-
tig akzeptierte Standards auf beiden Märk-
ten auch dann akzeptiert werden, wenn es 
um Importe aus Drittstaaten geht.

Das verstärkte Interesse einiger Schwel-
lenländer an multilateralen Lösungen zeigt, 
dass das Verhältnis zwischen TTIP und der 
WTO nicht zwangsläufig ein Nullsummen-
spiel sein muss. Deutschland und die EU soll-
ten sich deshalb auch weiterhin für einen er-
folgreichen Abschluss der Doha-Runde ein-
setzen und auch gegenüber den USA dafür 
werben. 
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»Gerechter« Welthandel und  
Freihandelsabkommen
Über WTO, GATS, TTIP, CETA und TiSA
Olaf Zimmermann, Gabriele Schulz — Politik & Kultur 5/2014 
 
 
 
 

Als am 1. August 2014 Indien die Frist ver-
streichen ließ, den im Dezember 2013 in Bali 
verhandelten Kompromiss zum Abschluss 
der Doha-Runde zu unterzeichnen, sahen 
manche schon das Totenglöckchen der Welt-
handelsorganisation (WTO) läuten, andere, 
wie auch wir, fühlten sich an das Scheitern 
der Verhandlungen in Cancún 2003 erinnert. 
Doch der damals noch laute Jubel über das 
Scheitern der Doha-Runde fand keine Wie-
derholung. Vielmehr besteht die Sorge, dass 
die wirtschaftlichen Ungleichgewichte durch 
die nunmehr forcierten bi- und multilate-
ralen Handelsabkommen verstärkt werden. 

Als im Januar 1995 die im April 1994 in 
Marrakesch gegründete Welthandelsorgani-
sation ihre Arbeit aufnahm, befand sich die 
Liberalisierungs- und Privatisierungspoli-
tik wirtschaftspolitisch auf dem Vormarsch. 
Jahrzehnte vorher von neoliberalen US-ame-
rikanischen Wirtschaftstheoretikern erdacht, 
konnten sich nach dem Ende der Sowjetuni-
on und des Kalten Krieges diese Ideen des 
Wirtschaftens weltweit durchsetzen. Un-
ter dem Dach der in Genf ansässigen Welt-
handelsorganisation werden internationale 
Verträge wie GATS (Allgemeines Abkommen 
über den Handel mit Dienstleistungen) und 
TRIPS (Übereinkommen über handelsbezo-
gene Aspekte der Rechte am geistigen Eigen-
tum) verhandelt. Ziel ist es, Handelshemm-

nisse abzubauen, den internationalen Han-
del zu liberalisieren und so auf einen Frei-
handel hinzuwirken. Abkommen im Rahmen 
der WTO müssen einstimmig abgeschlossen 
werden. Das zwingt einerseits die Mitglied-
staaten der WTO zu Kompromissen und er-
möglicht andererseits durch ein Veto die Ver-
handlungen immer wieder neu anzusetzen. 

Bereits seit dem Jahr 2001 läuft die soge-
nannte Doha-Runde im Rahmen der WTO. 
Die Doha-Runde wird als Entwicklungsrun-
de bezeichnet, da sie zum Ziel hat, sogenann-
ten Entwicklungsländern einen besseren Zu-
gang zu den Weltmärkten und insbesondere 
den Märkten der entwickelten Industriestaa-
ten zu erleichtern. Die Doha-Runde sollte ei-
gentlich im Dezember 2004 abgeschlossen 
werden. Einen vorläufigen Höhepunkt auch 
der deutschen kulturpolitischen Debatten 
zur Doha-Runde bildeten die Verhandlun-
gen der Ministerkonferenz im mexikanischen 
Cancún im Jahr 2003. Der Deutsche Kulturrat 
war vor Ort und hat für Ausnahmeregelun-
gen für den Kultur- und Medienbereich ge-
stritten. Hauptstreitpunkt in Cancún waren 
aber die Agrarsubventionen der entwickelten 
Industrienationen, die Entwicklungsländern 
den Marktzugang erschweren und deren re-
gionale Markte teilweise zerstören. Die Ver-
handlungen scheiterten am Veto von Schwel-
lenländern angeführt von Brasilien. 
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Auf die Verhandlungsrunde in Cancún folg-
ten Ministerkonferenzen in Hongkong 2005, 
in Genf 2008 und in Bali 2013. Ein wesent-
liches Streitthema waren jedes Mal die Ag-
rarsubventionen der entwickelten Industrie-
staaten und der Marktzugang für Entwick-
lungsländer. Nach zwölf Jahren zäher Ver-
handlungen schien in Bali Ende 2013 der 
Durchbruch gelungen zu sein, der am Veto 
Indiens scheiterte. Wiederum waren Agrar-
subventionen, dieses Mal die indischen, zum 
Schutz der nationalen Landwirtschaft der 
Grund. Der Deutsche Kulturrat hat im Um-
feld der Verhandlungen von Cancún harsche 
Kritik an der WTO und der Verhandlungs-
runde geäußert. Hauptkritikpunkt war die 
Einbeziehung von Kulturdienstleistungen 
und speziell audiovisuellen Dienstleistun-
gen in die Verhandlungen. Der Deutsche Kul-
turrat gehörte daher zu den energischen Be-
fürwortern der »UNESCO-Konvention über 
den Schutz und die Forderung der Vielfalt 
kultureller Ausdrucksformen« (Konventi-
on Kulturelle Vielfalt). Die Konvention war 
als eine Art Gegenmodell zu den internati-
onalen Verhandlungen zur Handelsliberali-
sierung gedacht. Sie soll eine eigenständi-
ge Kulturpolitik, einschließlich von Kultur-
subventionen, ermöglichen, auch wenn die 
Staaten Liberalisierungsverpflichtungen im 
Rahmen von Freihandelsabkommen einge-
hen. Dabei bezieht die Konvention Kulturel-
le Vielfalt neue digitale Verbreitungswege in 
ihre Formulierungen ein. Sowohl die Bundes-
republik Deutschland als auch die EU haben 
die Konvention Kulturelle Vielfalt ratifiziert 
und sind daher in ihrer Politik an sie gebun-
den. Beide versichern auch stets diese Ver-
pflichtung einzuhalten. Oftmals vergessen 
wird, dass auch die Konvention Kulturelle 
Vielfalt eine entwicklungspolitische Kom-
ponente enthält. Das gilt nicht nur mit Blick 
auf einen Fonds zur Unterstützung von Kul-
tur und Kulturpolitik in sogenannten Ent-

wicklungsländern, sondern auch hinsichtlich 
eines verbesserten Marktzugangs für Kunst 
und Kultur aus Entwicklungsländern zu den 
Märkten entwickelter Industriestaaten. 

Nach dem mehrfachen Stocken der Doha-
Runde nehmen bi- und plurilaterale Abkom-
men zu. Hierzu zählen z. B. das Handelsab-
kommen der EU mit Südkorea, das bereits 
sehr weit gediehene Freihandelsabkommen 
zwischen der EU und Kanada (CETA), das 
derzeit viel diskutierte geplante Freihan-
delsabkommen zwischen der EU und den 
USA (TTIP) sowie das Trade in Services Ag-
reement (TiSA)-Abkommen. Beim geplan-
ten TiSA-Abkommen haben sich 23, wie sie 
sich selbst nennen »sehr gute Freunde von 
Dienstleistungen« (really good friends of ser-
vices) zusammengefunden, um die Liberali-
sierung von Dienstleistungen zu verhandeln. 
Mit von der Partie sind: Australien, Kanada, 
Chile, Chinesisch Taipeh, Kolumbien, Cos-
ta Rica, EU, Hong Kong, Island, Israel, Japan, 
Korea, Liechtenstein, Mexico, Neuseeland, 
Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Schweiz, 
Türkei und die USA. Auffallend ist, dass kei-
ner der BRICS-Staaten (Brasilien, Russ-
land, Indien, China und Südafrika) dabei ist. 
Ziel ist eine weitreichende Liberalisierung 
zum Beispiel bei Finanzdienstleistungen 
aber auch der kommunalen Daseinsvorsor-
ge. Bislang sieht es so aus, dass audiovisuel-
le Dienstleistungen von diesem Abkommen 
ausgenommen sind. Andere Kulturdienst-
leistungen, so auch private Bildungsdienst-
leistungen, sind aber durchaus betroffen. 
Wiederum soll mit Negativlisten gearbeitet 
werden, das heißt es sollen Ausnahmen der 
Liberalisierung fixiert und keine Positivlis-
te der zu liberalisierenden Dienstleistungen 
vereinbart werden. Die WTO bleibt bei den 
TiSA-Verhandlungen außen vor. 

Haben auch wir noch vor gut zehn Jahren 
die WTO und speziell die Doha-Runde als 
Gefahr für den Kultur- und Mediensektor ge-
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sehen, muss heute festgestellt werden, dass 
der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben 
wurde. Die mühseligen Kompromisse und 
das erneute Stocken der Doha-Runde kom-
men letztlich vor allem den entwickelten In-
dustrienationen zupass. Sie schließen mehr 
und mehr untereinander Handelsabkommen 
und setzen damit die Standards. Die soge-
nannten Entwicklungsländer werden zuneh-
mend ausgegrenzt. Wenn jemals durch Libe-
ralisierung ein gerechter Welthandel erreicht 
werden sollte, rückt dieses Ziel in immer wei-
tere Ferne. Es gilt daher die entwicklungspo-
litische Komponente der Konvention Kultu-
relle Vielfalt stärker in das Blickfeld zu rü-
cken, um vom Kulturbereich aus Signale zu 
einer gerechteren Welt auszusenden.
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Der alte Kontinent und  
die kulturelle Vielfalt
Zum Freihandelsabkommen  
zwischen den USA und Europa
Gabriele Schulz — Politik & Kultur 4/2013 
 
 

Als der US-amerikanische Präsident Barack 
Obama im Februar 2013 bei seiner Einfüh-
rungsrede anlässlich seiner zweiten Amts-
zeit erklärte, er wolle ein Freihandelsabkom-
men zwischen den Vereinigten Staaten und 
Europa in seiner Amtszeit auf den Weg brin-
gen und abschließen, horchten viele in Eu-
ropa auf. Wurde es doch als ein Zeichen in-
terpretiert, dass der erste »pazifische« Prä-
sident der USA, als solchen hatte sich Oba-
ma selbst bezeichnet, die Brücke zum alten 
Europa nicht ganz abreißen lassen will. Die 
Ernennung von John Kerry zum Außenmi-
nister, der einen Teil seiner Jugend in Euro-
pa verbracht hatte, wurde ebenfalls als Signal 
an den alten Kontinent verstanden. 

Bis zu diesem Zeitpunkt spielte die trans-
atlantische Handelspartnerschaft in der De-
batte um die wirtschaftliche Entwicklung in 
Europa und in Deutschland eine unterge-
ordnete Rolle. Weitaus mehr wurde von der 
wachsenden weltwirtschaftlichen Bedeutung 
der sogenannten BRICS-Staaten gesprochen. 
Unter den BRICS-Staaten werden die Länder 
Brasilien, Russland, Indien, China und Süd-
afrika verstanden, die in den letzten Jahren 
ein beträchtliches Wirtschaftswachstum zu 
verzeichnen hatten und denen die Volkswirte 
der großen Geldhäuser weitere Wachstums-
potenziale im zweistelliger Prozentbereich 
prognostizierten. Hier werden die Märkte ge-

nauso wie die Bedrohungen der Zukunft ge-
sehen. Diese Staaten besitzen nicht nur be-
trächtliche Rohstoffvorkommen wie Brasili-
en oder Russland, sie haben innerhalb eines 
kurzen Zeitraums eine rasante Entwicklung 
genommen. Wer sich noch erinnert, dass die 
GATS-Verhandlungen in Cancún (Mexiko) im 
Jahr 2003 unter anderem am Einspruch Bra-
siliens und weiterer sogenannter Entwick-
lungsländer zum Agrarkapitel gescheitert 
sind, mag ermessen, welche immense wirt-
schaftliche Entwicklung und Industrialisie-
rung diese Länder in den letzten zehn Jah-
ren genommen haben. 

Und auch die USA haben sich mit Blick auf 
Handelsabkommen in diesem Jahrzehnt zu-
erst dem pazifischen Raum zugewandt. Prä-
sident Obama hat in verschiedenen Reden 
erklärt, dass er sich besonders den Handels-
beziehungen mit den Ländern des pazifi-
schen Raums widmen will und hier die wirt-
schaftlichen Potenziale für die USA veror-
tet. Bereits im Jahr 2011 wurde begonnen, ein 
Freihandelsabkommen mit den Ländern Sin-
gapur, Chile, Australien, Peru, Neuseeland, 
Malaysia, Brunei und Vietnam zu schließen. 
Dieser Initiative haben sich zwischenzeit-
lich Kanada und Mexiko angeschlossen. Die 
Verhandlungen sollen noch in diesem Jahr 
abgeschlossen werden. Bislang sind wichti-
ge Industriestaaten Südostasiens wie China, 
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Japan oder auch Südkorea in dieses Abkom-
men nicht einbezogen, aber auch ohne die-
se Staaten würde laut Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie rund ein Drit-
tel der Weltwirtschaftsleistung von einem 
solchen Handelsabkommen erfasst. Die ge-
nannten Abkommen sind letztlich ein Aus-
fluss der stockenden Doha-Runde der Welt-
handelsorganisation. Nach dem Scheitern 
der Verhandlungen in Cancún haben diese 
Verhandlungen keine Fahrt mehr aufgenom-
men und die bi- sowie multilateralen Han-
delsabkommen häufen sich. 

Das geplante Freihandelsabkommen zwi-
schen den USA und der EU (Transatlantic 
Trade and Investment Partnership, TTIP) ist 
also nicht in erster Linie eine Geste der alten 
Verbundenheit von USA und Europa. Es geht 
vielmehr um die Verteilung der Märkte. Soll-
te das Abkommen tatsächlich abgeschlossen 
werden, würden nahezu 50 Prozent des Welt-
handels in der Freihandelszone zwischen den 
USA und Europa abgewickelt werden. 

Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund ist 
es verständlich, warum die Bundesregie-
rung und auch die Europäische Kommissi-
on so nachdrücklich auf einen Abschluss des 
Verhandlungsmandats drängten. Es geht um 
die Position auf dem Weltmarkt, um die Fra-
ge, welche Rolle der alte Kontinent Europa 
im globalen Handel spielt. Bereits im März 
2013 waren die internen Verhandlungen auf-
genommen worden. Im April informierte das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie erstmals über das geplante Freihan-
delsabkommen in einer Veranstaltung, an der 
Vertreter verschiedener Branchen teilnah-
men. Bei dieser Veranstaltung kam zum ei-
nen zum Ausdruck, dass viele Industriebran-
chen sich in ihren Exporten nach Südostasi-
en, speziell China, sowie die BRICS-Staaten 
orientieren und dass zum anderen tarifäre 
Handelshemmnisse kaum mehr eine Rolle 
spielen. Entscheidender sind nicht-tarifä-

re Handelshemmnisse wie unterschiedliche 
Normen oder, speziell was die USA betrifft, 
protektionistische Maßnahmen der Handels-
partner. Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie machte bei diesem 
Treffen unmissverständlich klar, dass es kei-
ne Ausnahmen im Verhandlungsmandat ge-
ben soll, sondern vielmehr mit einem offe-
nen Mandat in die Verhandlungen einge-
stiegen werden soll. Dieser Vorgehensweise 
stand von Anfang an die »UNESCO-Konven-
tion über den Schutz und die Förderung der 
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen« (Kon-
vention Kulturelle Vielfalt) entgegen. Denn 
diese völkerrechtlich verbindliche Konven-
tion, die im Kontext der GATS-Verhandlun-
gen (General Agreement on Trade in Servi-
ces) in denkbar kurzer Zeit erarbeitet wurde 
und sowohl von der Europäischen Union als 
auch der Bundesrepublik Deutschland rati-
fiziert wurde, soll dazu dienen, den Kultur- 
und Mediensektor vor der Liberalisierung 
zu schützen. Bereits Ende der 1990er Jahre 
warnte beispielsweise der damalige WDR-In-
tendant Fritz Pleitgen vor einer Liberalisie-
rung des Dienstleistungshandels. Der Deut-
sche Kulturrat hat sich in mehreren Stellung-
nahmen gegen eine Einbeziehung von Kultur- 
und Mediengütern sowie -dienstleistungen 
in die GATS-Verhandlungen ausgesprochen. 
Befürchtet wurde beispielsweise, dass durch 
ein Handelsabkommen wie GATS bestehen-
de Schutzstandards im Urheber- und Leis-
tungsschutzrecht ausgehebelt werden, so 
dass z. B. US-amerikanische Filmkonzerne 
in Europa oder Deutschland Rechte in An-
spruch nehmen, die sie ihrerseits in den USA 
nicht gewähren. 

In der Konvention Kulturelle Vielfalt wird 
unterstrichen, dass der Schutz und die För-
derung der kulturellen Vielfalt unabhängig 
von den technologischen Übertragungswe-
gen zu leisten ist. Damit wird sie in die digi-
tale Welt geöffnet. Denn darum geht es doch 
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im Kern beim Freihandelsabkommen zwi-
schen den USA und der EU, was den Kultur-
sektor betrifft. Es geht um die Marktchancen 
US-amerikanischer Konzerne, die längst di-
versifiziert aufgestellt sind und sowohl Tech-
nik als auch Inhalte liefern. Wohlgemerkt In-
halte, die sie weder zuvor erstellt, noch in 
deren Erstellung sie investiert haben. Die-
se Konzerne wollen möglichst ungehindert 
auf den europäischen Markt und sie wären 
es auch, die von einem Investitionsschutzab-
kommen profitieren, da sie die nötige Markt-
macht und wirtschaftliche Potenz haben ge-
gen Staaten zu klagen, wenn sie sich durch 
deren gesetzliche Entscheidungen einge-
schränkt fühlen. 

Beim Freihandelsabkommen zwischen 
den USA und der EU geht es also auch dar-
um, wie viel Luft der teilweise kleinteiligen 
Kultur- und Medienwirtschaft in Europa und 
in Deutschland gelassen wird. Sind die Initia-
tiven zur Stärkung dieses Sektors tatsächlich 
ernst gemeint oder handelt es sich um Bei-
werk, um der eigenen Wirtschaftspolitik ei-
nen modernen Anstrich zu geben? Der Deut-
sche Kulturrat hat unmittelbar nach der In-
formation durch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie eine adhoc-Ar-
beitsgruppe eingerichtet, in der die mögli-
chen Auswirkungen des Freihandelsabkom-
men diskutiert wurden, und hat sich mit ei-
ner Stellungnahme zu Wort gemeldet. Eben-
so hat der Deutsche Kulturrat am 15. Mai 2013 
ein Hintergrundgespräch mit Abgeordneten 
durchgeführt, bei dem Experten aus den ver-
schiedenen Kulturbereichen über die mögli-
chen Auswirkungen des Freihandelsabkom-
mens in ihrem Bereich informiert haben. Der 
Deutsche Kulturrat hat sich mit Nachdruck 
für eine Ausnahme des Kultur- und Medien-
bereiches vom Verhandlungsmandat einge-
setzt. Diese Forderung stieß sowohl bei den 
Abgeordneten des Europäischen Parlaments 
als auch im Bundesrat auf offene Ohren. Das 

Europäische Parlament als auch der Bundes-
rat haben sich eine Bereichsausnahme aus-
gesprochen. Die Bundesregierung blieb bei 
ihrer Position, dass kein Bereich ausgenom-
men werden soll.

Der europäische Teil des Verhandlungs-
mandats wurde am 14. Juni 2013 vom EU-
Handelsministerrat verabschiedet. Dank 
des beharrlichen Wirkens der französischen 
Handelsministerin wurde durchgesetzt, dass 
der audiovisuelle Sektor von den Verhand-
lungen ausgenommen wird. Im Mandat wird 
an verschiedenen Stellen bekräftigt, dass die 
Konvention Kulturelle Vielfalt beachtet wird. 
Dennoch besteht weder Grund noch Anlass 
sich beruhigt zurückzulehnen. Im Juli begin-
nen die Verhandlungen. Sie gilt es nun inten-
siv zu begleiten und kontinuierlich dafür zu 
streiten, dass die völkerrechtlich verbindli-
che Konvention Kulturelle Vielfalt beachtet 
und eingehalten wird. Es liegt noch viel Ar-
beit vor uns.

http://www.kulturrat.de/detail.php?detail=2520&rubrik=4
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Gestalten statt verhindern
Warum agiert die Kultur bei TTIP  
so mutlos? Ein Gegenplädoyer
Norbert Lammert — Politik & Kultur 1/2015 
 
 
 
 

Z u den ebenso ehrgeizigen wie umstrittenen 
Vorhaben des bevorstehenden neuen Jahres 
gehören die Verhandlungen über die transat-
lantische Handels- und Investitionspartner-
schaft (TTIP). Ihr Abschluss wird zwar offi-
ziell noch immer für 2015 angestrebt, doch 
lässt sich angesichts der verbleibenden 
Amtszeit von US-Präsident Barack Obama 
und der veränderten Mehrheitsverhältnisse 
im US-Kongress kaum verlässlich sagen, ob 
und wann die Ratifizierung auf beiden Ver-
tragsseiten möglich sein wird – zumal bis-
lang völlig offen ist, ob es sich bei TTIP um 
ein sogenanntes »gemischtes Abkommen« 
handeln wird, das neben der Zustimmung 
durch das Europäische Parlament auch die 
der nationalen Parlamente in den EU-Mit-
gliedstaaten zwingend voraussetzen würde. 

Angesichts des offenen Zeitplans werden 
die Stimmen aus Wirtschaft und Politik ver-
nehmlicher, die zügige Beratungen anmah-
nen. Gleichzeitig gewinnt auch die TTIP-Kri-
tik an Lautstärke. Das Freihandelsabkommen 
ist mit großen Hoffnungen verbunden, es 
weckt aber auch mancherlei Befürchtungen. 
Beides ist wohl übertrieben, sowohl die ehr-
geizigen Wachstums- und Beschäftigungs-
erwartungen wie die Panik-Behauptungen 
vom bevorstehenden Verlust unverzicht-
barer Standards für Umwelt- und Verbrau-
cherschutz, Lebensmittelsicherheit, Kultur 

und Medien in Deutschland. Unter den Geg-
nern artikulieren verständlicherweise Kultur- 
und Medienakteure besonders vehement ihre 
Sorgen. Dabei ist Kultur in den laufenden Be-
ratungen als Verhandlungsgegenstand vor-
läufig ausgeklammert. Doch das wird abseh-
bar nicht so bleiben, der Kulturbereich wird 
erneut auf die Agenda kommen.

 Zur Versachlichung der Debatte trägt bei, 
zunächst die eigentliche Motivation zu be-
trachten, die dem transatlantischen Han-
delsabkommen zugrunde liegt. In Zeiten der 
Globalisierung bietet es politisch wie ökono-
misch die vielleicht letzte Chance, gemein-
same Standards der westlichen Demokratien 
im 21. Jahrhundert auch global durchzuset-
zen. Umgekehrt geht es um das keineswegs 
abstrakte Risiko, in Zukunft die Standards 
anderer aufstrebender Mächte und Märkte, 
etwa den asiatischen, übernehmen zu müs-
sen. Angesichts der verhärteten Fronten 
ist zwischenzeitlich aus dem Blick geraten, 
dass TTIP außer den prognostizierten Im-
pulsen für Wirtschaft und Beschäftigung, die 
nur schwer zu belegen und sicher nicht ein-
klagbar sind, für die EU mit weniger als ei-
nem Zehntel der Weltbevölkerung die Chan-
ce bietet, gemeinsam mit den USA möglichst 
hohe globale Standards zu setzen und unse-
ren westlichen Ansprüchen, etwa in den Be-
reichen Umwelt-, Verbraucher- und Arbeit-
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nehmerschutz und öffentliche Einrichtun-
gen weltweit Geltung zu verschaffen. Das ist 
gewiss nicht ohne Relevanz für den Kultur-
sektor, zumal innerhalb der Welthandelsor-
ganisation (WTO) die EU als Verfechter der 
kulturellen Vielfalt bereits heute allein und 
oftmals in der Kritik der anderen WTO-Mit-
glieder steht. 

Freihandelsabkommen zwischen der Eu-
ropäischen Union, den USA und möglichen 
weiteren Staaten sind also keineswegs nur 
ein Thema für Wirtschaftspolitiker. Ange-
sichts der Wirkungen, die das Abkommen für 
den Kulturbereich haben kann, ist es gebo-
ten, dass sich auch die Kulturpolitik damit 
befasst. Umso fragwürdiger ist deshalb die 
betont defensive Haltung, die dabei große 
Teile der Kulturszene einnehmen. Der Deut-
sche Kulturrat etwa fordert in seiner Stel-
lungnahme einen Abbruch der Verhandlun-
gen und unterstützt einen entsprechenden 
Aufruf der Europäischen Bürgerinitiative 
»Stop TTIP« – eine Strategie fundamentaler 
Opposition, die weder erfolgversprechend 
noch kreativ ist, zumal die kulturpolitische 
Interessenvertretung sich damit selbst ihrer 
Einwirkungsmöglichkeiten da beraubt, wo 
Gestaltungsehrgeiz gefragt ist.

 Mögliche Chancen einer Marktöffnung 
für die Kultur- und Kreativindustrie bleiben 
bislang völlig unterbelichtet. Überblickt man 
die massive, teils durchaus begründete Kritik, 
dann fokussiert sie sich darauf, die Gefahren 
für das europäische Kulturleben im Allge-
meinen und die staatliche Kulturförderung 
in Deutschland im Besonderen zu beschrei-
ben. In Verhandlungen früherer Freihandels-
abkommen wurde der besondere Status der 
Kultur aber stets berücksichtigt. Und auch 
jetzt ist das in schwärzesten Farben an die 
Wand gemalte Horrorszenario vom drohen-
den Abbau des Schutzniveaus im Bereich der 
kulturellen Vielfalt von der Verhandlungs-
strategie der EU nicht gedeckt. Rupert Schle-

gelmilch, der Direktor für Dienstleistungen, 
Investitionen, geistiges Eigentum und Öf-
fentliches Auftragswesen in der Generaldi-
rektion Handel der Europäischen Kommis-
sion, hat bereits darauf hingewiesen (Sie-
he Beitrag Schlegelmilch in diesem Band, 
Anm. d. Red.], dass in der EU Kunst und Kul-
tur, aber auch die audiovisuellen Dienste be-
sonderen Status genießen und daher keine 
Auswirkungen auf die bisherige Förderpra-
xis zu befürchten seien. Der Mandatstext für 
die von der EU-Kommission geführten Ver-
handlungen verweist – auf Initiative Frank-
reichs und Deutschlands – ausdrücklich auf 
die »UNESCO-Konvention über den Schutz 
und die Förderung der kulturellen Vielfalt«, 
immerhin bindendes Völkerrecht für die EU 
und ihre Mitgliedstaaten.

Als gemeinsamer Nenner der zahlreichen 
Stellungnahmen, die prinzipielle Kritik am 
geplanten Freihandelsabkommen üben, lässt 
sich unschwer erkennen: Der größte denkba-
re Erfolg ist scheinbar die Verhinderung die-
ses Abkommens. Damit bleiben sie aber da in 
ihrer Einflussnahme begrenzt bis wirkungs-
los, wo es gerade darum ginge, in einem kon-
struktiven Dialog dafür zu sorgen, dass die 
Interessen der Kultur- und Kreativwirtschaft 
ausreichend berücksichtigt werden – einer 
Branche, die wir im Übrigen längst als be-
deutenden Wirtschaftsfaktor würdigen. Kul-
turgüter haben unbestreitbar ihren eigenen 
Wert, die Kultur hat mit ihrer Doppelnatur 
als Trägerin von kultureller Identität und 
Wirtschaftsgut zugleich besondere Interes-
sen. Gerade deshalb sollte man diese Aspekte 
offensiv in den Verhandlungen zur Geltung 
bringen. Schließlich dienen Verhandlungen 
dem Zweck zu regeln, was regelbedürftig ist, 
und nicht zu verhindern, was schwierig oder 
jedenfalls andersartig ist.

Deutschland ist eine Kulturnation und 
versteht sich als Kulturstaat, geprägt von 
einem historisch gewachsenen System der 
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staatlichen Förderung von Kunst und Kul-
tur. Diese Ausgaben werden zu über 90 Pro-
zent aus staatlichen Haushalten aufgebracht 
und zu weniger als 10 Prozent von Privat-
personen, gemeinnützigen Organisationen 
und Sponsoren. Die USA haben ein anderes 
Kulturverständnis. Dort wird die Förderung 
von Kunst und Kultur für eine private, bes-
tenfalls bürgerschaftliche Aufgabe gehalten, 
an deren Erledigung sich der Staat nicht oder 
wenn nur marginal beteiligt. Daraus ergeben 
sich fast die umgekehrten Relationen: Die Fi-
nanzierung des Systems der Förderung von 
Kunst und Kultur in den USA beruht zu na-
hezu 90 Prozent auf nichtstaatlichen Mit-
teln. Wenn das Freihandelsabkommen zu-
stande kommt, woran ich nicht zweifle, gibt 
es vor diesem Hintergrund zwei realistische 
Optionen: Die Verhandlungspartner werden 
entweder feststellen, dass auf beiden Seiten 
des Atlantiks so grundverschiedene Vorstel-
lungen von Kultur, kultureller und medialer 
Vielfalt sowie deren Erhalt und Förderung 
bestehen, dass der Kulturbereich ausgeklam-
mert werden muss – mit allen Abgrenzungs-
problemen, die damit zwangsläufig einher-
gingen. Oder sie werden auch deshalb zur ge-
genteiligen Auffassung gelangen, dann aber 
würde der besondere Charakter des Kultur-
bereichs auch besondere Regelungen benö-
tigen – zum Schutz und zur Förderung der 
kulturellen Vielfalt. Um dem bedingungslo-
sen Einordnen der Kultur als Wirtschaftsgut 
wirkungs voll entgegenzutreten, braucht es 
dann Antworten und Ideen gerade aus den 
betroffenen Kulturbereichen, die über bloßes 
Ablehnen hinausgehen. Verhandlungen die-
nen nicht der Entgegennahme unerwünsch-
ter Veränderungen des Status quo, sondern 
der Ermittlung und Vereinbarung gemein-
samer Regeln, die für beide Seiten verlässli-
che Rahmenbedingungen sichern und recht-
liche Auseinandersetzungen vermeiden sol-
len. Das gilt auch für den Kulturbereich.

Es liegt in der Natur der Sache, dass Verhand-
lungen, gerade auch über ein Handelsabkom-
men, ein gewisses Maß an Vertraulichkeit be-
dürfen. Sie müssen aber auch den Erwartun-
gen nach öffentlicher Teilhabe und demokra-
tischer Transparenz gerecht werden. Dass 
diese Ansprüche bei TTIP besonders hoch 
sind, kann niemand bestreiten. Inzwischen 
mehren sich die Maßnahmen, mit denen die 

– inzwischen neu besetzte – EU-Kommissi-
on ihre Verhandlungsführung und den der-
zeitigen Stand der Beratungen transparen-
ter machen will. Dazu gehören die Offenle-
gung des Verhandlungsmandats ebenso wie 
die Ankündigung, formale Verhandlungsvor-
schläge, die die Europäische Union gegen-
über den USA macht, zu veröffentlichen. Im 
Deutschen Bundestag gibt es bereits heu-
te kaum eine wirtschafts- oder kulturpoliti-
sche Debatte, in der TTIP nicht ausdrücklich 
thematisiert würde. Das Parlament besteht 
deshalb bei der Bundesregierung nachdrück-
lich darauf, es zur eigenen Urteilsbildung der 
Abgeordneten umfassend zu unterrichten. 
Sie soll ihre Erkenntnisse aus den im Lese-
raum der Kommission in Brüssel ausliegen-
den konsolidierten Textvorschlägen, in de-
nen die Positionen bei der Verhandlungspart-
ner zu einem bestimmten Kapitel dargestellt 
werden, regelmäßig an das Parlament wei-
terleiten. Abgeordnete wie Mitarbeiter des 
Verbindungsbüros des Deutschen Bundesta-
ges in Brüssel haben zudem die Möglichkeit, 
selbst die Dokumente im Leseraum einzuse-
hen. Der vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie einberufene TTIP-Beirat, 
dem auch der Deutsche Kulturrat angehört, 
wird – so ist zu erwarten – im Dialog nicht 
zuletzt mit den Kulturschaffenden zusätz-
lich die Akzeptanz erhöhen. 

Die Aufgabe, die sich vor diesem Hinter-
grund für alle kulturpolitisch Verantwortli-
chen stellt, liegt deshalb nicht in einer am 
Ende zahnlosen Verhinderungskampagne. Im 
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Gegenteil: TTIP ist auch als eine der zent-
ralen kulturpolitischen Gestaltungsaufga-
ben unserer Tage zu begreifen und als sol-
che anzunehmen.
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Europas Kultur am Abgrund? 
Der Streit um das Freihandels- 
abkommen TTIP 
Olaf Zimmermann und Claudius Seidl im Gespräch  
mit Ulrich Kühn — Politik & Kultur 5/2014 
 
 
 

Ein Gespenst geht um in Europa, es hört auf 
den niedlichen Namen TTIP. Den einen flößt 
es Angst und Schrecken ein, andere öffnen 
ihre Arme weit und heißen TTIP willkom-
men. Das Kürzel TTIP steht für das Freihan-
delsabkommen, das zwischen den USA und 
der EU ausgehandelt wird. Durch TTIP sol-
len Handelshemmnisse abgebaut werden. Im 
Gespräch mit Ulrich Kühn (NDR) diskutie-
ren Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des 
Deutschen Kulturrates, und Claudius Seidl, 
Ressortleiter Feuilleton bei der Frankfurter 
Allgemeinen Sonntagszeitung, über die Aus-
wirkungen von TTIP auf die Kultur. 

Kühn: Herr Zimmermann, warum soll das 
Freihandelsabkommen so gefährlich sein? 
Was steht hier Ihrer Meinung nach auf dem 
Spiel? 
Zimmermann: Beim Freihandelsabkommen 
geht es um die Frage, wie man die Märkte 
angleichen kann, um Gewinne zu maximie-
ren. Die kulturelle Vielfalt, die wir in Europa 
haben, ist aus rein ökonomischer Sicht ge-
schäftsschädigend, denn mit Einfalt macht 
man bessere Geschäfte, nicht mit Vielfalt. 
Die durch TTIP geplante Angleichung zwi-
schen den Vereinigten Staaten von Amerika 
und der Europäischen Union soll dem Zweck 
dienen, besser Handel treiben zu können. 
Kühn: Herr Seidl, was haben Sie denn ge-

gen die öffentliche Förderung von Kultur, die, 
wenn ich Herrn Zimmermann richtig verste-
he, durch TTIP auf dem Spiel steht? 
Seidl: Nach all dem, was wir von den an den 
Verhandlungen Beteiligten hören – und et-
was anderes wissen wir nicht – spielt die Kul-
tur hier überhaupt keine Rolle. Es gibt aber 
starke Bataillone, die so tun, als wäre es doch 
so. Aus dem Grund, weil unser gesamtes Sub-
ventionswesen, vor allem was die audiovi-
suellen Medien angeht, unsere verdammte 
Filmförderung und die dazugehörige Macht 
von Funktionären, Obrigkeit und Gremien – 
also von Leuten, die von Kunst relativ wenig 
verstehen – mit argen Legitimationsproble-
men zu kämpfen hat. Hier findet das Sub-
ventionswesen endlich einen vermeintlichen 
Gegner, in dessen Angesicht plötzlich diese 
Legitimationsprobleme scheinbar irrelevant 
werden. Dabei nehmen sie in Kauf, dass je-
nes antiamerikanische Ressentiment, auf das 
sich schon immer die ganz Rechten und die 
ganz Linken einigen konnten, gewisserma-
ßen zum Mainstream wird. Angeblich droht 
uns durch TTIP amerikanische Unkultur. Da-
bei ist es Unkultur, so zu argumentieren, das 
halte ich für gefährlich und zutiefst kultur-
feindlich. 
Kühn: Herr Zimmermann, Sie führen also 
ein Scheingefecht als Sprachrohr eines 
Machtkartells, das antiamerikanische Res-
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sentiments instrumentalisiert, um gegen ein 
Gespenst vorzugehen, das es gar nicht gibt. 
Zimmermann: Zumindest wenn das stim-
men würde, was gerade gesagt wurde. Fakt 
ist: in diesem Freihandelsabkommen wird 
über alles gesprochen. Anders als bei vorhe-
rigen Freihandelsabkommen wird bei TTIP 
und auch bei dem Freihandelsabkommen 
zwischen der Europäischen Union und Ka-
nada, CETA, gerade nicht mehr mit soge-
nannten Positivlisten gearbeitet. Es wird 
über alles verhandelt, es sei denn, es ist de-
zidiert ausgenommen. Und hier muss man 
feststellen, die Kultur ist nicht ausgenom-
men, sondern es gibt nur eine Vorbehaltsre-
gelung für den audiovisuellen Bereich, und 
selbst dort versuchen die Amerikaner gerade 
an der Definition zu drehen. Sie stellen die 
Frage, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
wirklich zu den audiovisuellen Medien ge-
hört oder ob es sich nicht eigentlich um Tele-
kommunikation handelt. Wenn es sich näm-
lich um Telekommunikation handelt, dann 
kann selbstverständlich darüber verhandelt 
werden. Bei TTIP ist also mitnichten die Kul-
tur ausgenommen. Mit Antiamerikanismus 
hat das nichts zu tun. Sie können heute im 
Kulturbereich schlichtweg ökonomisch nicht 
überleben, wenn sie nicht auch mit den USA 
Handel treiben. Bei TTIP geht es darum, die 
Märkte für die ganz großen Kulturunterneh-
men der USA wie Google, Apple und Ama-
zon frei zu machen. Sie sollen die Möglich-
keit erhalten, noch stärker auf dem europäi-
schen Markt zu agieren. Deswegen wird die-
ses Freihandelsabkommen vorangetrieben. 
Seidl: In Sachen der Bewertung der Mono-
polansprüche amerikanischer Internetgigan-
ten sind wir uns einig. Aber zu argumentie-
ren, das Aufhalten von TTIP sei das geeig-
nete Mittel gegen amerikanische Internet-
konzerne, das ist auf eine Art und Weise am 
Thema vorbei, dass ich es kaum fassen kann. 
Um Google und Co. aufzuhalten, erzählen 

die Gegner des TTIPs die Märchen von in-
ternationalen Schiedsgerichten, der Abschaf-
fung der Buchpreisbindung und dem Aus der 
Stadttheatersubventionen. 
Zimmermann: Fakt ist: dieses Freihandels-
abkommen hat ein Ziel und dieses Ziel ist, 
Handelshemmnisse zwischen Europa und 
Amerika abzubauen. Und wir müssen ein-
gestehen, dass wir eine ganze Menge Han-
delshemmnisse im Kulturbereich haben. Die 
Buchpreisbindung ist ein klassisches Han-
delshemmnis und zwar für alle, die von au-
ßen z. B. auf den deutschen Markt wollen. 
Ohne Buchpreisbindung würde es erheb-
lich weniger kleine Buchhandlungen geben, 
weil sich ein Monopolist wie Amazon noch 
viel stärker ausbreiten könnte. Andere so-
genannte Handelshemmnisse im Kulturbe-
reich sind der ermäßigte Mehrwertsteuersatz 
oder die Filmförderung. TTIP soll diese Han-
delshemmnisse abbauen und deswegen muss 
man sich über die Konsequenzen Gedanken 
machen. Es wäre fahrlässig, das nicht zu tun. 
Seidl: Einspruch. Wir haben im Moment Zu-
stände, die sind schrecklich. Wir haben ein 
quasi-Monopol von Amazon, dem kaum je-
mand etwas entgegen zu setzen hat, weder 
deutsche noch amerikanische Verlage. Plötz-
lich erscheint uns dieser Status quo so wun-
derbar, dass wir ihn erhalten wollen gegen 
das TTIP. Wir haben die debilste, schreck-
lichste, erfolgloseste Filmförderung, die man 
sich vorstellen kann. Jeder in der Branche, 
nicht zuletzt der ehemalige Kulturstaats-
minister, macht sich darüber Gedanken, wie 
man diese Struktur aufbrechen und die Funk-
tionärsherrschaft und das Klein-Klein der 
Filmförderung beenden kann. Plötzlich wird 
dieser erbärmliche Status quo zum erhal-
tenswerten Paradies der Vielfalt. Da stimmt 
doch etwas nicht. 
Zimmermann: Sie bezweifeln, dass TTIP 
eine Gefahr für den Kulturbereich darstellt. 
Dann frage ich mich, warum unser Wirt-
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schaftsminister Gabriel eine branchenüber-
greifende Arbeitsgruppe eingerichtet hat, an 
der ich für den Deutschen Kulturrat teilneh-
me, bei der als allererstes die möglichen Aus-
wirkungen des TTIP auf die Kultur bespro-
chen wurden? Eben weil Kultur ein wichtiges 
Thema bei diesen Verhandlungen ist. Ernst-
haft zu bezweifeln, dass bei den TTIP-Ver-
handlungen über Kultur debattiert wird, das 
ist ignorant. 
Kühn: Haben wir eine Chance zu verifizie-
ren, ob darüber debattiert wird oder nicht? 
Seidl: Die haben wir im Moment nicht. Des-
wegen führe ich eine Meta-Diskussion, bei 
der ich mir die Argumente der Gegner an-
schaue und sie auf ihre Ideologie, Legenden-
haftigkeit und den üblichen Antiamerikanis-
mus hin überprüfe. Und ich werde in jeder ih-
rer Stellungnahme fündig. 
Zimmermann: Über die Verhandlungen wis-
sen wir wirklich unglaublich wenig; es ist ein 
absolut intransparentes Verfahren. 
Seidl: Eines der wunderbarsten Beispiele für 
Ideologiebildung im Sinne von Antiameri-
kanismus und gegen TTIP ist die Fetischi-
sierung der internationalen Schiedsgerich-
te, bei welchen man angeblich demnächst 
längst bestehende Gesetze zu Fall bringen 
können wird. Wissen Sie, was diese Schieds-
gerichte sind? Diese Schiedsgerichte sind per 
definitionem dazu da, wenn sie morgen eine 
Milliarde investieren und übermorgen ver-
staatlicht werden, dagegen zu klagen. Und 
wissen Sie, was die Gefahr dieser Schiedsge-
richte ist? Die ungeheure Gefahr ist, es sind 
Geldwäscheanstalten. Beim internationa-
len Schiedsgericht in Paris kann man über 
eine Scheinfirma, von der man sich verklagen 
lässt, sein illegales Drogen-, Diamanten- und 
Waffenhandelsgeld waschen. Das sind Gefah-
ren, die durch die Schiedsgerichte drohen. 
Kühn: Die dahinterstehende Angst ist: Ein 
subventionierter Kulturbetrieb wird plötzlich 
in die Lage gebracht, dass ein Schiedsgericht 

angerufen wird und feststellt, hier liegt eine 
Wettbewerbsverzerrung vor. Dann müssen 
entweder alle diese Subventionen erhalten 
oder die Subventionen müssen weg. 
Zimmermann: Das Besondere ist nicht, dass 
es die privaten Schiedsgerichte gibt. Beson-
ders ist, dass zum ersten Mal solche Schieds-
gerichte zwischen zwei Systemen aufgebaut 
werden sollen, die vergleichbare, gut funk-
tionierende Rechtssysteme haben, nämlich 
der Europäischen Union und den Vereinig-
ten Staaten von Amerika. Das höhlt unsere 
Rechtsstrukturen aus und ist eindeutig de-
mokratiefeindlich. Vor einem Schiedsgericht 
könnte Deutschland von Amazon verklagt 
werden, weil dem Unternehmen durch die 
hier geltende Buchpreisbindung Gewinn ent-
gangen ist. Gewinnt Amazon, müssen letzt-
endlich die Steuerzahler Amazon diesen ver-
meintlich entgangenen Gewinn erstatten. 
Seidl: Die Schiedsgerichte sind nicht dazu 
da, bestehende Gesetze auszuhebeln. Ihr 
Argument, dass Schiedsgerichte zwischen 
Staaten mit stabilen Rechtsformen unüb-
lich sind, mag stimmen. Aber das Argument, 
man könne auf dem Weg der Schiedsgerich-
te seit Jahrzehnten bestehende Gesetze aus-
hebeln, ist ein Ammenmärchen. 
Zimmermann: Selbstverständlich könnte 
dann Amazon wegen Gewinnverlust klagen. 
Seidl: Aber jeder derer, die in Brüssel ver-
handeln, garantiert Ihnen, dass es nicht so 
kommen wird.
Zimmermann: Seien wir doch ehrlich, wir 
wissen nicht, wer verhandelt. Es gibt nir-
gendwo eine verifizierbare Liste derjenigen, 
die verhandeln. Deutschland hat sein Ver-
handlungsmandat, wie die anderen EU-Mit-
gliedsstaaten auch, an die EU-Kommission 
abgegeben. Deutschland ist somit nicht mehr 
Herr des Verfahrens. 
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Umfassend und ehrgeizig
Chancen und Risiken des  
neuen Handelsabkommens
Hans-Joachim Otto — Politik & Kultur 4/2013 
 
 
 
 

Die geplante transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft zwischen der EU 
und den USA kann für Deutschland und die 
anderen EU-Staaten Möglichkeiten und 
Chancen bieten, die über den wirtschaftli-
chen Austausch im traditionellen Sinne hi-
nausgehen. Gemeinsame Werte wie Freiheit 
und Demokratie verbinden uns, als Deut-
sche, besonders mit den USA. Der Einsatz der 
USA für die Befreiung und den Wiederaufbau 
Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg 
bleiben unvergessen, ebenso wie die Unter-
stützung der deutschen Wiedervereinigung.

Dass uns trotz dieser gemeinsamen Ver-
gangenheit, trotz stetig gestiegener gegen-
seitiger Investitionen und einem lebhaften 
wechselseitigen Handel noch hartnäckige 
Handelshemmnisse und stark divergieren-
de Regulierungen begleiten, ist allgemein 
bekannt. In Zeiten, in denen viele Staaten 
in Europa dringend auf eine wirtschaftliche 
Erholung und neue Impulse hoffen, und in 
denen sich die Regierung in den USA nach 
einer Phase der »Buy American«-Mentalität 
wieder stärker zu öffnen bereit ist, muss die 
Chance für ein solches Abkommen als histo-
risch bezeichnet und mutig ergriff en werden. 

Dazu bedurfte und bedarf es der Unter-
stützung aller Wirtschaftsverbände, aber 
auch der Zivilgesellschaft. Eine enge Ein-
beziehung von sämtlichen Beteiligten wird 

es ermöglichen, dem Anspruch von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel, des amerikanischen 
Präsidenten Barack Obama und der Spitzen 
von EU-Kommission, Rat und den anderen 
Mitgliedstaaten an das Abkommen gerecht 
zu werden: Es soll umfassend und ehrgeizig 
sein, denn nur dann kann es die erhofften 
wirtschaftlichen Vorteile bringen. Mit die-
sem Anspruch hat die EU-Kommission Mitte 
März den Prozess mit der Vorlage eines Ent-
wurfs für ein Verhandlungsmandat begonnen. 
Inzwischen hat nach einer mehrwöchigen 
Konsultation mit den betroffenen Verbän-
den und einer zuweilen kritischen öffentli-
chen Debatte der Rat das Verhandlungsman-
dat beschlossen.

Dabei wird der besonderen Rolle des kul-
turellen und audiovisuellen Sektors in Euro-
pa Rechnung getragen. In Übereinstimmung 
mit der »UNESCO-Konvention über den 
Schutz und die Förderung der Vielfalt kul-
tureller Ausdrucksformen« begrüßt die Bun-
desregierung die letztlich einstimmig gefun-
dene Lösung, die großen Wert auf den Schutz 
und die Forderung des kulturellen Sektors 
legt und die audiovisuellen Dienstleistun-
gen sogar von den Verhandlungen ausnimmt.
Bereits im Vorfeld dieser Beschlussfassung 
hatte die Bundesregierung Verbesserun-
gen am Mandatsentwurf vorgeschlagen, um 
nicht nur den Erhalt der kulturellen Vielfalt 
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der Europäischen Union zu betonen, sondern 
auch die Weiterentwicklung des Sektors zu 
gewährleisten. Dem hatten sich die anderen 
Mitgliedstaaten und die Europäische Kom-
mission angeschlossen.

Das nun beschlossene Mandat bietet, wie 
von der Bundesregierung gewünscht, aus-
reichend Flexibilität für den Verlauf der Ver-
handlungen. Über eine Öffnungsklausel kann 
die Europäische Kommission den Mitglied-
staaten später Vorschläge zu neuen Verhand-
lungsgebieten machen. Das nun vorliegen-
de Ergebnis ist aus meiner Sicht in vielerlei 
Hinsicht zufriedenstellend. Es gibt für die Si-
cherung der kulturellen Vielfalt eine Reihe 
von Absicherungen. 

Erstens wird sichergestellt, dass alle be-
stehenden Maßnahmen und Politiken auf 
EU- und mitgliedstaatlicher Ebene im Be-
reich Kultur beibehalten werden können.

Zweitens beinhaltet das Mandat keine 
Vorfestlegung darauf, im Bereich Kultur Ver-
pflichtungen einzugehen. Für Deutschland 
gilt: Verpflichtungen bei Kultur konnten nur 
im Einvernehmen mit den Ländern einge-
gangen werden. Gegen neue Verpflichtungen 
haben sich die Länder bereits deutlich ausge-
sprochen. Darüber hinaus wird die Bundesre-
gierung darauf achten, dass auch die übliche 
Sonderbestimmung zur Erlaubnis von Sub-
ventionen für Dienstleistungen im Abkom-
men enthalten sein wird, mit der die gesam-
te öffentliche Kulturförderung einschließlich 
der Filmförderung abgesichert werden wird.

Drittens wird auch in Zukunft für die EU 
oder die Mitgliedstaaten ein angemesse-
ner Politikspielraum für neue Maßnahmen 
zur Wahrung der kulturellen Diversität ga-
rantiert. Damit können Herausforderungen 
durch die zunehmende Digitalisierung in den 
neuen Medien bewältigt werden.

Die Mitgliedstaaten der EU senden damit 
ein starkes Signal über den Atlantik, damit 
das Momentum für die Aufnahme dieser si-

cher nicht ganz einfachen Verhandlungen in 
unserem gemeinsamen europäischen Inter-
esse genutzt werden kann.
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Spinnen die Gallier?  
Nein, vive la France!
Transatlantische Handelspartnerschaft 
ohne Kultur und Audiovisuelles
Jürgen Burggraf — Politik & Kultur 4/2013 
 
 

Nicht selten werden dieser Tage unsere 
französischen Nachbarn ob ihrer vermeint-
lichen oder tatsachlichen Reformunwilligkeit, 
ja wegen ihrer Halsstarrigkeit kritisiert. Sie 
werden aufgefordert, mehr Verantwortung 
für Europa und so für die Lösung der anhal-
tenden Krise zu übernehmen. Da mag Wah-
res dran sein. Das aber mögen beiderseits des 
Rheins bessere Kenner der Materie beurtei-
len. Fest steht hingegen: Es ist maßgeblich 
der Beharrlichkeit und Überzeugung Frank-
reichs zu verdanken, dass kulturelle und au-
diovisuelle Dienste nun doch nicht Bestand-
teil der in Kürze anlaufenden Verhandlun-
gen zwischen den USA und der Europäischen 
Union über eine transatlantische Handels- 
und Investitionspartnerschaft werden. So-
mit bleiben der EU und ihren Mitgliedstaa-
ten unbedingt notwendige kultur- und medi-
enpolitische Handlungs- und Entwicklungs-
spielräume erhalten.

Also: Vive la France! Und: Félicitations!, 
denn das ist eine beachtliche Leistung. Zu-
mal die französische Regierung mit ihrer Ver-
handlungslinie im Handelsministerrat so gut 
wie alleine dastand. Auch die Bundesregie-
rung ist Frankreich in dieser Angelegen-
heit nicht zur Seite gesprungen. Im Gegen-
teil. Sie überging schlicht die einstimmige 
Forderung des Bundesrates und einer brei-
ten Allianz der deutschen Kultur- und Kre-

ativsektoren nach einer Bereichsausnahme 
für Kultur und Audiovisuelles. EU-Kommis-
sionspräsident Manuel Barroso nannte die 
Haltung Frankreichs sogar »reaktionär«. Da-
hinter stehe eine »anti-kulturelle Agenda«, 
die ohne Verständnis für die Segnungen der 
Globalisierung sei, gerade auch in kulturel-
ler Hinsicht. Nun ja. 

Was soll eigentlich falsch daran sein, sich 
in Zeiten technologischer, wirtschaftlicher 
und auch zunehmend kultureller Globali-
sierung das Recht vorzubehalten, die eige-
ne kulturelle, sprachliche und gesellschaft-
liche Identität abzusichern und dafür Sorge 
zu tragen, für deren Erhalt und Förderung 
auch die geeigneten politischen, legislati-
ven und finanziellen Instrumente zur Hand 
zu haben? Kulturproduktion und -vermitt-
lung, nicht zuletzt über audiovisuelle Me-
dien, sind doch ganz wesentlich für das Ge-
spräch der Gesellschaft mit sich selbst – auch 
und gerade über die eigene Verortung in der 
globalisierten Welt. Diese ständige Selbst-
vergewisserung braucht aber unbedingt ei-
gene Mittel, Medien aus Kunst, Kultur, Lite-
ratur, Wissenschaft, Rundfunk, auch Inter-
net usw., die diesen Reflexionsprozess mit 
Sprache, Bildern, Ideen, Referenzen ausfor-
men. Nur so kann Reflexion individuell und 
gesellschaftlich produktiv und nützlich sein. 
Ist das nun protektionistisch? Nein, nicht im 
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Sinne der Abschottung von Märkten und der 
Errichtung von ökonomischen Schutzwallen. 
Schon jetzt sind gerade auch für US-amerika-
nische Waren und Dienste die europäischen 
Märkte weit offen. Unsere Kino- und Fern-
sehwelten sind ganz maßgeblich amerika-
nisch geprägt. Und auch durch das Internet 
surfen wir mit Geräte- und Diensteanbietern 
aus den USA. Das wird auch so bleiben und 
sich wahrscheinlich noch verstärken. Das ist 
Teil des global way of life – made in the USA. 
Zugleich gilt aber auch: Ja, das ist protegie-
rend im besten Sinne des legitimen Eigenin-
teresses, die eigene Kultur leben und erleben 
zu können und sie dafür, auch mittels geeig-
neter Schutz- und Fördermaßnahmen, hin-
reichend vital und stark zu halten. 

Das Verhandlungsmandat beinhaltet frei 
übersetzt: »Dieses Abkommen soll keine Be-
stimmungen enthalten, die Gefahr liefen, die 
sprachliche und kulturelle Vielfalt der Union 
oder ihrer Mitgliedstaaten zu präjudizieren.« 
Und: »Audiovisuelle Dienste werden nicht 
erfasst […].« Diese beiden Aussagen gilt es, in 
den Verhandlungen zu verteidigen und dabei 
genau darauf zu achten, wie sie insbesonde-
re mit Blick auf die digitalen, konvergenten 
Mediendienste faktische Wirkung erlangen. 
Denn die Konvergenz verwischt die vormals 
existenten Trennlinien zwischen Medien, In-
formationstechnologie und Telekommunika-
tion und verknüpft etwa unter integrierten 
Distributions- und Geschäftsmodellen, was 
vormals getrennt war, nämlich Transport und 
Inhalt. Auf diese Entwicklungen haben euro-
päische und mitgliedstaatliche Medienpoli-
tik und -regulierung bisher kaum oder noch 
nicht adäquat reagiert und reagieren können. 
Dies muss aber geschehen und dafür müssen 
Ermessens- und Entscheidungskorridore of-
fen gehalten werden. Denn: Wie wollen wir 
das Zusammenwachsen von Fernsehen und 
Internet, sogenanntes Connected TV, künf-
tig behandeln? Ist und bleibt das in recht-

lichen Kategorien in etwa das, was gegen-
wärtig ein audiovisueller Mediendienst ist? 
Oder wollen wir das anders kategorisieren, 
etwa als elektronischen Kommunikations-
dienst oder als Dienst der Informationsge-
sellschaft? Das ist keine Wortspielerei! Son-
dern es ist relevant, weil sich dahinter unter-
schiedliche Regulierungskonzepte verber-
gen. Und mit ihnen geht einher, ob und wie 
wir solche Dienste künftig überhaupt regu-
lieren können, etwa mit Blick auf den Schutz 
der Menschenwürde, den Jugendschutz, die 
Trennung von Werbung und Programm, die 
Förderung etwa von Kultur- und Bildungs-
programmen, europäischen Werken usw. 

Wollen wir auch in Zukunft bestimmten 
Diensten und Inhalten ganz unabhängig von 
ihrer Übertragungs- und Präsentationsform 
eine immanente gesellschaftliche Bedeutung 
beimessen und ihren Anbietern deshalb be-
stimmte Verpflichtungen auferlegen, müs-
sen wir diese Fragen angemessen beantwor-
ten können. Es ist wichtig zu verstehen, dass 
es hier nicht um eine schlichte Regulierung 
der Medienwirtschaft geht, sondern um eine 
der gesellschaftlichen Realität gewachsenen 
Kulturpolitik. Und dazu braucht es eben ein 
eigenes kulturpolitisches Verständnis von 
gesellschaftlicher Funktion und Wirkung 
medialer Inhalte. Und es braucht gleicher-
maßen die Fähigkeit, dies zur Grundlage 
einer gesellschaftspolitischen Einordnung 
und Regulierung zu machen. Das ist übrigens 
eine Haltung, wie sie jenseits des Atlantiks 
eher nicht zum medienpolitischen Main-
stream gehört. Gerade deshalb aber müssen 
die EU und ihre Mitgliedstaaten auch nach 
den Regeln einer zukünftigen transatlan-
tischen Handels- und Investitionspartner-
schaft handlungsfähig bleiben. Und das geht 
nur mittels des Ausschlusses von Kultur und 
audiovisuellen Diensten, wie ihn nun die Eu-
ropäische Union auf Drängen Frankreichs be-
schlossen hat.
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Die Gegner eines solchen behaupten, dass 
nur durch Einschluss dieser Dienste und 
konkretes Verhandeln die kulturpolitischen 
Interessen der EU geschützt werden konn-
ten. Das erscheint aber doch allzu einfach 
gedacht. Glauben sie allen Ernstes, die USA 
wurden sich in den Verhandlungen um die 
Internet-Ökonomie des 21. Jahrhunderts – 
von Google, Apple, Facebook, Amazon, Mi-
crosoft & Co. unterstützt und gedrängt – 
tatsächlich darauf einlassen, durch Verzicht 
auf Handelsliberalisierung gemeinschaftli-
che und mitgliedstaatliche Handlungsräume 
in der konvergenten Medienwelt zu respek-
tieren und zu erhalten? Das Gegenteil wird 
wohl der Fall sein: Die USA werden versu-
chen, die Entschlossenheit Frankreichs, die 
nun einmal die Grundlage des nun europä-
isch vereinbarten Carve Out ist, zu hinter-
fragen und zu unterminieren. Und nicht nur 
die USA. 

Gleich nach den Verhandlungen im Minis-
terrat vermeldete EU-Handelskommissar Ka-
rel De Gucht [De Gucht war 2010 bis 2014 EU-
Handelskommissar und damit innerhalb der 
EU-Kommission für das TTIP-Verhandlungs-
mandat federführend. Seine Nachfolgerin ist 
Cecilia Malmström, Anm. d. Red.], es existie-
re kein Carve Out für audiovisuelle Dienste. 
Hier scheint es aber weniger um solide Tex-
texegese zu gehen, als um den Versuch, früh 
in der öffentlichen Meinungsbildung Wir-
kung zu erlangen. Aber das ändert nichts am 
Ministerbeschluss und an der Tatsache, dass 
es der Einstimmigkeit aller Mitgliedstaaten 
bedurfte, ihn zu revidieren. Auch hieß es im 
Vorfeld der Mandatierung stets von Seiten 
der Europäischen Kommission und zahlrei-
cher Mitgliedstaaten, alles müsse auf den 
Verhandlungstisch. Nichts dürfe a priori aus-
geschlossen werden, sonst werde eine große 
Chance vertan und die USA wurden die EU 
für ein solches Vorgehen »bestrafen«. Als ob 
die USA nicht ihrerseits ebenfalls bestimmte 

Sektoren aktiv von den Verhandlungen aus-
schließen wollten! Schon seit geraumer Zeit 
ist bekannt, dass die USA genau dies planen, 
etwa hinsichtlich Finanzdienstleistungen, 
die nach ihrem Willen in einem parallelen 
Prozess, also außerhalb von TTIP, mit der EU 
verhandelt werden sollen. 

Es bleibt dabei: Frankreich hat Europa 
und somit auch Deutschland durch seine 
klare Haltung einen großen Dienst erwie-
sen. Kultur- und audiovisuelle Dienste sind 
nicht (ver-)handelbar. Dies wird sich als ein 
wesentlicher Beitrag zu kultureller Vielfalt 
und Medienpluralismus in Europa erweisen. 
Das heißt ja nicht, dass kultur- und medi-
enpolitisch alles so bleiben muss, wie es ist. 
Aber notwendig erachtete Veränderungen 
wollen und sollen die Europäer schon noch 
selbst untereinander diskutieren und dann 
unter sich entscheiden – und zwar auf Basis 
ihrer eigenen Ideen, Werte und sozialen Ge-
wichtungen. Auch das ist savoir vivre.
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Bauernopfer Buchhandel?
Das geplante Freihandels- 
abkommen wird zum Kulturkiller
Birgit Reuß — Politik & Kultur 4/2013 
 
 
 
 

Ein offener Preiskampf ist das Ende des sta-
tionären Buchhandels. Wer die Buchkultur 
mit in den Gesprächen zwischen EU und USA 
über das Handels- und Investitionsabkom-
men verhandelt, nimmt das bewusst in Kauf. 
Amazon, Apple und Google bedanken sich 
schon heute.

Da bislang der Kulturbereich nicht aus-
genommen wurde, stehen die Buchpreisbin-
dung und damit die gesamte deutsche Buch-
kultur zur Disposition, wenn die EU-Mit-
gliedstaaten der EU-Kommission das Mandat 
für die Verhandlungen mit den USA über ein 
Handels- und Investitionsabkommen ertei-
len, das Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP). Damit hat die amerikani-
sche Internetwirtschaft die Möglichkeit, ge-
gen die Buchpreisbindung in Deutschland als 
Handelshemmnis vorzugehen.

Hat diese Politik System? Es ist kein Ge-
heimnis, dass die Wettbewerbskommissare 
der Europäischen Union seit jeher die nati-
onalen Buchpreisbindungsvereinbarungen 
und -gesetze mit großer Skepsis sehen. Sie 
betrachten Bücher ausschließlich als Han-
delsware, nicht als Kulturgut. Und deshalb 
sind Preisbindungsgesetze wie beispielswei-
se in Deutschland oder Frankreich für die EU-
Wettbewerbskommissare auch nichts ande-
res als wettbewerbsverzerrende staatliche 
Eingriffe. 

Tatsachlich hat der Deutsche Bundestag mit 
der gesetzlichen Verankerung der Preisbin-
dung im Jahr 2002 auch dafür gesorgt, dass 
die bis dahin regelmäßig erfolgten Angriffe 
der EU-Wettbewerbshüter auf die seit Jahr-
zehnten bestehenden freiwilligen Vereinba-
rungen der Verlage und Buchhandlungen zur 
Buchpreisbindung aufhörten. Das geplan-
te Freihandelsabkommen der Europäischen 
Union mit den USA konnte eine willkomme-
ne Hintertür für die Preisbindungsgegner in 
der EU-Kommission sein, einen erneuten An-
lauf zu wagen. 

Ihre Verbündeten sind groß und mäch-
tig, sie heißen: Amazon, Apple und Goog-
le. Deren Motive sind rein wirtschaftlicher 
Natur und wider jegliche Vielfalt, die für die 
deutsche und europäische Kultur charak-
teristisch ist. Wie sehen die Geschäftsmo-
delle dieser Unternehmen aus? Der (kultu-
relle) Inhalt ist Mittel zum Zweck. Andere 
haben ihn hergestellt, darin investiert. Die 
digitale Wirtschaft nutzt diese Inhalte le-
diglich zum Verkauf von Smartphones, Tab-
lets oder E-Readern, sie formt Systeme und 
Vermarktungswege, um den Kunden an die-
se Technik und damit auch an den Vertriebs-
weg zu binden. Das Buchhandelssterben ist 
ein Bestandteil des Business-Plans: je weni-
ger Buchhandlungen, umso stärker sind Leser 
auf Onlinehändler angewiesen. Ohne Buch-
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preisbindung geht das noch einmal schneller. 
Es liegt also auf der Hand, dass es im Interes-
se der amerikanischen Internetwirtschaft ist, 
diese Regel außer Kraft zu setzen. 

In Deutschland gibt es einen breiten par-
teiübergreifenden Konsens darüber, dass Bü-
cher ein Kulturgut sind und die flächende-
ckende Existenz von Buchhandlungen als 
Kulturvermittler und Bildungsförderer sinn-
voll und richtig ist. Nur deshalb wurde die 
Buchpreisbindung seinerzeit auf eine gesetz-
liche Grundlage gestellt. 

Seit Inkrafttreten des Buchpreisbindungs-
gesetzes sind Verlage verpflichtet, für die 
von ihnen verlegten Bücher, gleichgültig ob 
print oder digital, die Ladenpreise festzu-
setzen. Alle geschäftsmäßig oder gewerb-
lich agierenden Händler sind verpflichtet, 
beim Verkauf an Endabnehmer die gebun-
denen Ladenpreise einzuhalten. So ist ga-
rantiert, dass ein Buch oder ein E-Buch über-
all dasselbe kostet – egal, ob es von einem 
großen Buchkaufhaus oder in der Fußgän-
gerzone, in einem Internet-Shop oder in ei-
ner Buchhandlung auf dem Land angeboten 
wird. Gleichzeitig schützt das Gesetz kleine-
re Geschäfte vor einem ruinösen Preiswett-
bewerb und trägt maßgeblich dazu bei, Ti-
telvielfalt, Qualität und unser dichtgeknüpf-
tes und gut funktionierendes Buchhandels-
netz in Deutschland zu erhalten.

Bundesweit gibt es rund 6.750 Buchver-
kaufsstellen, davon 3.573 klassische Buch-
handlungen (stationäre Sortimente) von der 
Kleinstadtbuchhandlung bis zum Buchkauf-
haus, von der literarischen Buchhandlung bis 
zum hochspezialisierten Fachsortiment. Da-
neben gibt es den Fachbuchhandel, die Anti-
quariate, Versandbuchhandlungen oder die 
Bahnhofsbuchhandlungen. Im Durchschnitt 
ist in Deutschland selbst in Städten mit we-
niger als 10.000 Einwohnern mindestens 
eine Buchhandlung zu finden. Leser wählen 
in jeder dieser Sortimentsbuchhandlungen 

aus einer enormen Anzahl und Art von Titeln. 
Vom leicht verkäuflichen Bestseller über Ly-
rik bis hin zu wissenschaftlichen und biswei-
len sehr speziellen Fachbüchern in kleins-
ter Auflage sind weit über eine Million Ti-
tel in Deutschland lieferbar. Jährlich gibt es 
rund 80.000 Neuerscheinungen. Die durch-
schnittlichen Preise sind dabei für den Ver-
braucher deutlich niedriger als in Ländern 
ohne Buchpreisbindung. Nichts weniger als 
diese weltweit vorbildliche Vielfalt und Qua-
lität des deutschen Buchmarktes stehen auf 
dem Spiel, wenn bald im Rahmen des trans-
atlantischen Handels- und Investitionsab-
kommens über außertarifäre Handelshemm-
nisse mit den USA verhandelt werden wird. 

Für den deutschen Buchmarkt zu gewin-
nen gibt es bei diesen Verhandlungen nichts, 
denn der Buchmarkt ist international bereits 
weitgehend liberalisiert. Es bestehen weder 
für US-amerikanische Marktteilnehmer noch 
für deutsche Unternehmen Zugangshemm-
nisse zum jeweiligen Markt des anderen. 
Da Bücher sprachgebunden sind, hängt der 
Austausch gedruckter Güter stark davon ab, 
wie viele Leserinnen und Leser es im Markt 
für die Sprache des jeweils exportierenden 
Landes gibt. Daneben erfolgt der Austausch 
durch die Vergabe von Lizenzen an nationa-
le Verlage zur Veröffentlichung von Überset-
zungsausgaben.

Die europäischen Länder sind für den 
deutschen Buchmarkt mit 92,1 Prozent die 
wichtigsten Exportpartner für gedruckte Gü-
ter (Bücher und Zeitschriften), nicht die USA, 
die erst an fünfter Stelle kommen. Gerade 
einmal 192 von insgesamt 8.000 Lizenzen 
wurden 2011 in die USA verkauft. Der Außen-
handel der deutschen Buchbranche mit den 
USA bewegt sich seit Jahren auf diesem re-
lativ niedrigen Niveau. Die Gründe dafür lie-
gen nicht in Handelsbeschränkungen, son-
dern schlicht in der mangelnden Nachfrage 
der USA an fremdsprachiger Literatur. Nen-



1534. Kapitel: CETA, TTIP, TiSA und wie es weitergeht

nenswerte wirtschaftliche Potenziale über 
das Handelsabkommen sind für die deutsche 
Buchbranche also nicht zu erwarten.

Der Blick in die Vereinigten Staten sollte 
uns warnen. Er zeigt, wie der deutsche Buch-
markt ohne Preisbindung aussehen wird. 
Dort hat sich der Gesamtvertrieb von Bü-
chern bereits sichtbar auf die großen Online-
Anbieter verlagert. Ein stationäres Buchhan-
delsnetz existiert nicht mehr. Gerade einmal 
1.900 reine »Bookstore locations« und 2.517 
Buchverkaufsstellen insgesamt verzeichnet 
die American Booksellers Association trotz 
der vielfach höheren Einwohnerzahl der 
USA insgesamt. Darüber hinaus dominieren 
Mainstream-Bestseller, die zudem deutlich 
teurer sind als in Deutschland. So kostet ein 
belletristisches Buch hierzulande im Schnitt 
15,48 Euro (20,55 Dollar) in den USA durch-
schnittlich 27,67 Dollar.

Fällt die Preisbindung dem Freihandel 
zum Opfer, wird der Kunde der Dumme sein: 
Nachdem mit einer Phase der Dumpingprei-
se für Bestseller die globalen Internetanbie-
ter den stationären Buchhandel eliminiert 
haben, werden auch in Deutschland die Prei-
se deutlich anziehen. Und das bei gedruck-
ten, aber auch bei digitalen Büchern, die in 
Deutschland ebenfalls preisgebunden sind.

Wollen wir auf zwei bis drei börsennotier-
te Internetgiganten angewiesen sein, bei de-
nen elektronische Bücher nur in Verbindung 
mit einem bestimmten Lesegerät erworben 
werden können? Nein. Wir wollen ein sich 
ergänzendes Nebeneinander von stationä-
rem und fachlich versiertem Online-Buch-
handel, der Qualität und Vielfalt auch im E-
Book-Bereich sicherstellt. Und wir wollen das 
kulturpolitische Engagement unserer Buch-
händler erhalten, die einen enorm wichti-
gen Beitrag zur Leseförderung und Kultur-
vermittlung vor Ort leisten. Noch haben sich 
die EU-Handelsminister nicht auf eine um-
fassende Ausnahme für den Kultur- und Me-

dienbereich einigen können, sondern ledig-
lich den Film- und Musikmarkt vorläufig aus 
dem Verhandlungsmandat herausgenommen. 
Diese halbherzige Entscheidung ist zwar ein 
Schritt in die richtige Richtung, für die Buch-
kultur in Deutschland aber mit einem großen 
Risiko verbunden. 

Am Ende werden im Kulturbereich Kom-
promisse gefunden werden müssen. Werden 
die Verhandlungsführer der EU-Kommissi-
on die besondere Stellung des Kulturgutes 
Buch in Europa und seine Schutzmechanis-
men auch im Hinblick auf zukünftige digita-
le Geschäftsmodelle offensiv vertreten? Das 
Vertrauen fehlt. Es wird entscheidend dar-
auf ankommen, dass sich auch eine zukünf-
tige Bundesregierung der kulturellen Rolle 
des Buchmarktes in Deutschland verpflich-
tet fühlt und deshalb den uneingeschränk-
ten Bestand der Buchpreisbindung für ge-
druckte und digitale Bucher im Rahmen des 
Abkommens vereinbart.
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Ist Kultursubvention eine  
Wettbewerbsverzerrung?
TTIP oder was die Kultur von der Wirt-
schaft rechtlich unterscheidet
Rolf Bolwin — Politik & Kultur 4/2014 
 
 

Es ist mit der Kultur und dem Geld so eine 
Sache. Natürlich richtet sich unser Blick im-
mer zuerst auf die Kunst, auf die Literatur, 
auf die Musik, wenn wir über Theater und 
Orchester, über Museen und Bibliotheken, 
über den Film und – zuweilen sogar – wenn 
wir über Radio und Fernsehen nachdenken. 
Und doch wissen wir, es geht auch in diesen 
Institutionen nicht zuletzt ums Geldverdie-
nen. So lässt sich jeder gute Theaterdirektor 
am Morgen die Abendeinnahmen des vor-
herigen Tages zeigen, will er denn wissen, 
ob die Kasse stimmt. Dass Verleger mit den 
aufgeführten Stücken Geld verdienen wol-
len, davon kann jeder ein Lied singen, der 
einmal mit einem Verlag über Aufführungs-
rechte verhandelt hat. Und überhaupt: Nicht 
zuletzt die lokale Wirtschaft profitiert mun-
ter von den Kultureinrichtungen. Gerade erst 
erschien die neue Studie über die Umweg-
rentabilität der Theater in Leipzig. Will der 
Kulturdezernent also seinen Kämmerer mal 
wieder von einem erneuten Zugriff auf die 
Stadtkasse überzeugen, halt er flammende 
Reden über den Standortfaktor Kultur, ohne 
den die Stadt nicht konkurrenzfähig sei. Also 
sind sich Kultur und Ökonomie nicht so spin-
nefeind, wie es manchmal zu sein scheint. 
Das gilt erst recht, wenn man bedenkt, wie 
mit öffentlich geförderten Filmen oder mit 
Büchern wirklich Geld verdient wird, selbst 

wenn sie hohen cineastischen oder litera-
rischen Anforderungen genügen. Kultur ist 
also durchaus auch Wirtschaft, ob uns das 
gefällt oder nicht.

Für die Wirtschaft gibt es dank eines weit-
reichenden Geflechts juristischer Vorschrif-
ten das Verbot der Wettbewerbsverzerrung, 
egal, wohin wir schauen. Das gilt für das 
deutsche Recht wie für das Europarecht – 
und das internationale Recht. Dieses Verbot 
der Wettbewerbsverzerrung bedeutet für den 
Staat schlicht und ergreifend: Er hat sich in 
der Regel herauszuhalten aus der Wirtschaft 
und das ist auch gut so. Denn der freie Han-
del von Waren und Dienstleistungen ist ein 
Wert, den es zu verteidigen gilt. Das hat et-
was mit dem Recht auf Eigentum zu tun, was 
bekanntlich auch ein Grundrecht ist. Man 
muss bei der Frage, warum das so ist, nicht 
zu rechtstheoretischen Überlegungen aus-
holen. Sie müssen sich nur einmal vorstel-
len, Sie seien erfolgreicher Nähmaschinen-
fabrikant und ihr Konkurrent erhielte ein-
fach eine staatliche Subvention – sagen wir 

– von 25 Millionen Euro, um seine Nähma-
schinen billiger anbieten zu können. Zwei-
fellos wäre das ein Eingriff in die Privatauto-
nomie, bei dem man sich schnell darauf ver-
ständigen kann, dass er nicht stattfinden darf. 
Genau deshalb gibt es in den Verträgen der 
Europäischen Union ein Subventionsverbot.
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Nun mögen Sie einwenden, eine Theaterauf-
führung oder ein Buch sei eben keine Näh-
maschine. Das ist im Prinzip richtig, aber 
wirtschaftlich gesehen leider falsch. Das 
Buch ist wie die Nähmaschine eine Ware, 
die Theateraufführung im weitesten Sinne 
auch, zumindest aber eine Dienstleistung, 
die wettbewerbsrechtlich der Ware gleich-
steht. Diese, so wird im Umfeld der Verhand-
lungen des zwischen der USA und der EU in 
Aussicht genommenen Handels- und Inves-
titionsabkommens TTIP behauptet, werde 
subventioniert und ließe deshalb einem US-
amerikanischen Anbieter auf dem europäi-
schen Markt keine Chance. Dadurch wiede-
rum werde genauso der Wettbewerb verzerrt 
wie im Falle der soeben dargestellten Näh-
maschinen-Subvention. Das stimmt nun in-
sofern nicht ganz, als ja gerade die eigent-
liche Dienstleistung des Theaters, nämlich 
die Aufführung, nicht gefördert wird. Die öf-
fentliche Finanzierung eines Stadttheaters 
dient eben nicht der Verbilligung der Ein-
trittskarten. Diese werden weitgehend zu 
Marktpreisen verkauft. Weil das aber nicht 
gleich jeden überzeugt, fordert die Kulturpo-
litik hierzulande, müsse Kultur aus dem Han-
delsabkommen TTIP ausgenommen werden. 
Richtig, meine auch ich, die Frage ist dann 
nur: Warum? Es bedarf also einer Abgren-
zung, einer Unterscheidung, die mit Argu-
menten unterfüttert werden muss und die 
so glaubwürdig ist, dass sie auf Akzeptanz 
stößt, selbst in den USA. Dazu ist es erfor-
derlich, so konkret zu werden, dass die Ge-
fahr, ein wirtschaftliches Handeln getarnt als 
Kultur dem Wettbewerb zu entziehen, nicht 
besteht. Versuche dazu hat es bereits gege-
ben, etwa in der EU, leider sind sie aus mei-
ner Sicht nicht sehr tauglich.

Das oben genannte Subventionsverbot der 
EU sieht einige Ausnahmen vor, auch eine 
für die öffentliche Kulturfinanzierung. Die-
se Ausnahmeregelung entfaltet aber nur ihre 

Wirksamkeit, wenn der jeweilige öffentliche 
Zuschuss in Brüssel angemeldet und dort als 
mit den EU-Regelungen konform notifiziert 
wird. Dieses notwendige Notifizierungsver-
fahren hat die EU bezogen auf die Kultur-
förderung der Mitgliedstaaten in den letz-
ten Jahren schlicht ignoriert und die Fra-
ge weitgehend auf sich beruhen lassen, ob 
und inwieweit die öffentliche Kulturförde-
rung mit dem Subventionsverbot der EU ver-
einbar ist. Das hatte vor allem pragmatische 
Gründe, sah man sich doch andernfalls mit 
einer nicht zu bewältigenden Schwemme 
von Notifizierungsverfahren aus dem Bereich 
der Kultur konfrontiert. Nun ändert sich das. 
Man plant eine konkretisierende Sonderre-
gelung, die es erlaubt, bei der öffentlichen 
Kulturförderung bis zu einer bestimmten 
jährlichen Summe – zurzeit in Aussicht ge-
nommen sind 50 Millionen Euro bei der lau-
fenden Förderung, 100 Millionen bei Inves-
titionen – von einem Notifizierungsverfah-
ren Abstand zu nehmen. 

Als man nun versuchte, die Kulturförde-
rung, für die dies gelten soll, zu umschrei-
ben, setzte man zunächst auf das kulturelle 
Erbe. Das löste einen Schrei der Empörung 
aus, bestand doch die Gefahr, dass damit die 
gesamte Förderung des zeitgenössischen 
Schaffens, und damit weite Teile der Kultur, 
notifizierungspflichtig geworden waren. Da-
raufhin nahm man von diesem Unterschei-
dungskriterium wieder Abstand. Nun sind 
in der geplanten Sonderregelung die kultu-
rellen Aktivitäten, die notifizierungsfrei bis 
zu den genannten Summen gefordert wer-
den dürfen, konkret aufgezählt, was natür-
lich aufwendig ist und immer die Gefahr in 
sich trägt, dass plötzlich etwas Wesentliches 
vergessen wird. Also versuche ich noch ein-
mal, eine allgemeine Abgrenzung zwischen 
Kultur und Wirtschaft zu entwickeln. Als 
Kriterium für eine solche Abgrenzung käme 
die Kunst in Betracht, frei nach dem Motto: 
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Kunst oder nicht Kunst, das ist hier die Fra-
ge. Aber die hilft hier kaum weiter. Denn zum 
einen gäbe es dann eine EU-Behörde, die da-
rüber zu entscheiden hatte, was Kunst und 
was keine Kunst ist, was also gefördert wer-
den darf und was nicht. Eine erschreckende 
Vorstellung! Zum anderen ist das Problem in 
der darstellenden Kunst so gar nicht zu lösen.

Denn das Programm mag noch so sehr 
dem Geschäft dienen, die darstellende Leis-
tung bleibt darstellende Kunst, womit prak-
tisch auch geklärt ist, dass die Unterschei-
dung nach E und U wenig geeignet ist, öf-
fentlich Förderungsfähiges vom nicht För-
derungsfähigen zu unterscheiden.

Das ist der Moment, in dem der Begriff der 
Daseinsvorsorge und der kulturellen Grund-
versorgung gerne ins Feld geführt wird. Der 
Staat dürfe alles fordern, was dieser Grund-
versorgung diene. Ja, das ginge, ließe aber 
wenig Spielraum. Denn dies schließt prak-
tisch jede öffentliche Förderung etwa von 
mehreren Theatern oder von Privattheatern 
und freier Szene neben einem Stadttheater 
aus. So muss man es zumindest der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts 
zur Rundfunkgebühr entnehmen. Die Pri-
vaten, wie sie gerne etwas despektierlich ge-
nannt werden, erhalten eben keinen Anteil 
von dieser Gebühr, weil sie nicht zur Grund-
versorgung zählen. 

Eher aus der Sackgasse führt hingegen die 
Abgrenzung der Gewinnorientierung. Alles, 
was also an kulturellen Aktivitäten nicht auf 
das Erzielen eines Gewinns ausgerichtet ist, 
wird nicht der Wirtschaft zugerechnet, fällt 
also nicht unter das Verbot der Wettbewerbs-
verzerrung und darf öffentlich gefördert wer-
den. Dies ist ein Abgrenzungskriterium, das 
das deutsche Recht sowohl aus dem Bereich 
der Gemeinnützigkeit als auch aus der Mehr-
wertsteuerbefreiung kennt. Hier wird das 
Gelände deutlich sicherer, schließlich sind 
etwa auch die Privattheater von der Mehr-

wertsteuer befreit. Dennoch liegen noch ei-
nige Tellerminen im Weg. So ist der gesamte 
Buchhandel eindeutig gewinnorientiert. Das 
ist für Teile des Filmgeschäfts – der Name 
sagt es schon – nicht anders.

Will man nun genau diese Bereiche noch 
mit einbeziehen, bleibt nur der Kunstgriff, 
mit dem die UNESCO schon dem Welthan-
delsabkommen der WTO entgegenzutreten 
versucht hat: dem internationalen Abkom-
men über die kulturelle Vielfalt. Das wür-
de heißen, dass alles, was ein Staat zur Auf-
rechterhaltung seiner kulturellen Vielfalt 
unternimmt, zulässig ist und keine Wettbe-
werbsverzerrung darstellt. Das aber soll gel-
ten, völlig unabhängig vom Inhalt? Ja, lau-
tet die Antwort, denn die kulturelle Vielfalt 
ist doch nicht teilbar. Wenn sie denn teil-
bar wäre, dann müsste wieder jemand ent-
scheiden, was inhaltlich ihr noch zuzurech-
nen ist und was nicht, womit wir wieder bei 
dem Problem waren, dass Behörden darü-
ber zu befinden hätten, was Kunst ist res-
pektive zur kulturellen Vielfalt zahlt, und das 
geht eben nicht. Letztlich heißt das: Jeden-
falls das, was Teil der durch das UNESCO-Ab-
kommen geschützten kulturellen Vielfalt ist, 
darf öffentlich gefördert respektive gesetz-
lich geschützt werden und ist deshalb dem 
Wettbewerb entzogen, ist also auch aus dem 
Handels- und Investitionsabkommen TTIP 
auszunehmen. Denn darum geht es doch, die 
kulturelle Vielfalt zu sichern, denn sie macht 
Europa aus. 

»Wenn ich nochmals mit dem Aufbau Eu-
ropas beginnen könnte, dann würde ich mit 
der Kultur anfangen«, soll Jean Monnet, einer 
der Gründungsväter der heutigen EU gesagt 
haben. Das stimmt zwar urheberrechtlich 
gesehen angeblich nicht, der Satz stammt, 
so heißt es, von Jaques Lang, dem früheren 
sozialistischen Kulturminister Frankreichs. 
Dieser legte sie Monnet in den Mund, um der 
Aussage mehr Gewicht zu verleihen. Gut und 
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richtig ist der Satz trotzdem. Wir sollten ihn 
deshalb nicht vergessen, auch nicht in den 
Verhandlungen von TTIP.
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Die Kultur steht nicht zur Disposition
Trotz schwierigem Start sind die TTIP- 
Verhandlungen auf einem guten Weg
Brigitte Zypries — Politik & Kultur 3/2014 
 
 
 
 

Ein transatlantisches Handelsabkommen er-
öffnet viele Chancen. Neben dem geplanten 
Zollabbau, der Abschaffung von überflüssi-
gen bürokratischen Hürden und einem ver-
besserten Zugang zu den amerikanischen Be-
schaffungsmärkten denke ich dabei vor al-
lem an die Vorbildfunktion dieses Abkom-
mens für andere Abkommen auf der Welt. 
Denn vergessen wir eins nicht: Bei der EU 
und ihren Mitgliedstaaten einerseits und 
den Vereinigten Staaten von Amerika ande-
rerseits handelt es sich um hochentwickel-
te Staatsgebilde, die in nahezu allen Berei-
chen sehr hohe, demokratisch legitimier-
te Standards haben. Auch wenn diese Stan-
dards nicht identisch sind, sind es doch diese 
beiden Wirtschaftsräume, die auf hohem Ni-
veau einen Großteil der für die Wirtschaft 
und Verbraucher relevanten Lebensbereiche 
regulieren. Auch handelt es sich bei USA und 
EU unzweifelhaft um funktionierende Demo-
kratien mit einer jeweils unabhängigen Jus-
tiz. Dies kann man nicht von jedem Handels-
partner der EU sagen.

Bei allen Unterschieden im Detail und 
bei allen Schwierigkeiten und harten Aus-
einandersetzungen, die wir in diesen Ver-
handlungen sicher noch zu bestehen haben 
werden, kann das Transatlantische Freihan-
delsabkommen (TTIP) doch dazu beitragen, 
die Globalisierung politisch mit zu gestalten

Ich freue mich, dass ich an dieser Stelle die 
Gelegenheit habe, der einen oder anderen 
Sorge vor »amerikanischen Verhältnissen« 
zu begegnen. Denn selbstverständlich sind 
auch für die Bundesregierung manche Be-
reiche schützenswert und dürfen – übrigens 
ganz unabhängig von TTIP – nicht den freien 
Marktkräften ausgesetzt werden. Das sind vor 
allem die öffentliche Daseinsvorsorge und 
die öffentlich finanzierte Kulturlandschaft 
in Deutschland.

Ich gebe offen zu: Auch ich hätte mir ei-
nen glücklicheren Start für die TTIP-Ver-
handlungen zur Kultur gewünscht. Der ers-
te, vom liberalen EU-Handelskommissar De 
Gucht im letzten Frühjahr vorgelegte Ent-
wurf für das Verhandlungsmandat, enthielt 
nicht die sonst übliche Ausnahme für au-
diovisuelle Dienstleistungen. Damit lös-
te die EU-Kommission nicht nur große Be-
sorgnisse in der gesamten europäischen Kul-
turbranche aus. Das damalige Vorgehen ist 
auch die Ursache für ein in der Branche bis 
heute spürbares Unbehagen gegenüber den 
Verhandlungen insgesamt. Das kann ich ver-
stehen. Jedoch bitte ich auch zu bedenken, 
was aktuell Grundlage der Verhandlungen 
ist: Die Ausnahme für audiovisuelle Dienst-
leistungen wurde doch noch im Mandat auf-
genommen. Die politische Debatte um die 
Mandatserteilung im letzten Jahr ermöglich-
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te es auch, das Mandat um zusätzliche, kul-
turpolitisch bedeutsame Elemente anzurei-
chern. So wurde auf Vorschlag der Bundesre-
gierung ein Verweis auf die »UNESCO-Kon-
vention zum Schutz und zur Förderung der 
kulturellen Vielfalt« aufgenommen. Die Kon-
vention garantiert ihren Unterzeichner-Staa-
ten ein Recht auf eine eigenständige Kultur-
politik. Sie geht von einem Kulturbegriff aus, 
der einen Doppelcharakter von kulturellen 
Dienstleistungen und Gütern (Kultur- und 
Wirtschaftsgut) voraussetzt. Diese Konven-
tion ist für die EU und ihre Mitgliedstaaten 
bindendes Völkerrecht. Sie begrenzt damit 
den Spielraum, innerhalb dessen die EU-
Kommission als Verhandlungsführerin ge-
genüber den USA Verpflichtungen einge-
hen kann.

Ohnehin darf das Abkommen – laut Man-
dat – keine Bestimmungen enthalten, die die 
kulturelle und sprachliche Vielfalt beein-
trächtigen konnten. Darüber hinaus garan-
tiert das Mandat der EU und den Mitglied-
staaten, ihre Politiken und Maßnahmen im 
kulturellen Sektor weiter zu führen. Unter 
Verweis auf den Sonderstatus dieses Sek-
tors sind Maßnahmen zur Unterstützung 
des kulturellen Sektors weiterhin ausdrück-
lich möglich.

Diese Formulierungen gehen über frühe-
re Mandatstexte hinaus. Das Mandat betont 
also die Erhaltung des kulturellen Sektors 
nicht nur, sondern es stellt sicher, dass wir 
ihn fortentwickeln können. Teilweise höre 
ich von Besorgnissen, dass alles nicht rei-
che oder nicht konkret genug sei. Wie wollen 
wir daher in den Verhandlungen vorgehen? 

Ganz wichtig ist mir die Absicherung un-
serer öffentlich finanzierten Kulturland-
schaft, bestehend etwa aus Museen, The-
atern, Orchestern und Bibliotheken. Diese 
Einrichtungen werden in Handelsabkommen 
üblicherweise über zwei spezielle Mechanis-
men abgesichert: Einerseits bedarf es dazu 

der ebenfalls im Mandat enthaltenen Aus-
nahme für die Dienstleistungen der Daseins-
vorsorge. Diese Klausel, mit ihrem Verweis 
auf Protokoll 26 zum Lissabonvertrag, wurde 
zum ersten Mal in einem Mandat für ein bila-
terales Handelsabkommen der EU aufgenom-
men. Da die genannten, öffentlich finanzier-
ten Einrichtungen nach allgemeinem Ver-
ständnis in Deutschland zur Daseinsvorsor-
ge gehören, hat man insoweit bereits einen 
Anknüpfungspunkt für besondere Ausnah-
meregeln. Daneben ist mir auch besonders 
wichtig, dass die Kulturförderung unange-
tastet bleibt. Deshalb wollen wir eine hori-
zontale Generalausnahme für Beihilfen. Dies 
bedeutet, dass für Beihilfen, die für die Er-
bringung von Dienstleistungen gezahlt wer-
den, nur Transparenz- und gegebenenfalls 
Notifizierungspflichten gelten, sich aber die 
EU nicht zum Subventionsabbau verpflichtet. 
Diese Ausnahme muss in TTIP wieder auf-
genommen werden. Ohne auf alle die Kul-
tur und Medien möglicherweise berühren-
den Bereiche des Abkommens an dieser Stel-
le eingehen zu können, möchte ich noch ein 
Wort zum Urheberrecht sagen, das für die 
Kulturbranche von besonderer Bedeutung ist.

International wurde bereits mit dem WI-
PO-Vertrag über Darbietungen und Tonträger 
(WIPO: Performances and Phonograms Trea-
ty) und dem Pekinger Vertrag über audiovisu-
elle Darbietungen (Beĳing Treaty on Audio-
visual Performances) der Schutz ausübender 
Künstler sowie von Tonträgerherstellern har-
monisiert. Diese Übereinkommen stellen aus 
Sicht der Bundesregierung besonders hin-
sichtlich der Vergütungsansprüche der aus-
übenden Künstler einen annehmbaren Kom-
promiss zwischen der EU und den USA dar. 

Umgekehrt heißt das aber auch, dass wir 
Forderungen der USA, die sich einseitig zu-
gunsten der US-Produzenten bzw. Filmstu-
dios auswirken würden, eine klare Absage er-
teilen werden. Sie sind kein Thema für TTIP, 
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vielmehr ist die WIPO das richtige Forum, in 
dem über ein entsprechendes Übereinkom-
men verhandelt wird. 

Abschließend ein Wort zum Investitions-
schutz, der nach Ansicht der USA, der EU-
Kommission und verschiedener anderer Mit-
gliedstaaten, unbedingt in das Abkommen 
aufgenommen werden soll. Wir sind der Mei-
nung, dass spezielle Investitionsvorschrif-
ten in einem Abkommen zwischen der EU 
und den USA nicht erforderlich sind, da bei-
de Partner hinreichenden Rechtsschutz vor 
nationalen Gerichten gewahren. Ich begrü-
ße daher sehr, dass die EU-Kommission eine 
dreimonatige Konsultationsphase zum In-
vestitionsschutz und den Investor-Staat-
Schiedsverfahren eingeläutet hat. In jedem 
Fall muss gelten: Über die Aufnahme von In-
vestitionsschutzbestimmungen und Inves-
tor-Staat-Schiedsklagen muss nach Vorla-
ge des Verhandlungsergebnisses durch die 
Mitgliedstaaten gesondert entschieden wer-
den. Abschließend möchte ich versichern: 
Die Bundesregierung wird wachsam sein 
und die Interessen der Kulturschaffenden 
im Auge behalten. Die kulturelle Landschaft 
in Deutschland und Europa steht nicht zur 
Disposition. Sie ist für uns identitätsstiftend. 
Deshalb werden wir uns dafür einsetzen, dass 
die im Mandat angelegten Absicherungen im 
Abkommen verankert und so mit Leben er-
füllt werden können.
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Die kulturelle Vielfalt wird  
weiterhin geschützt 
Kultur im Rahmen der Trans- 
atlantischen Handels- und  
Investitionspartnerschaft (TTIP)
Rupert Schlegelmilch — Politik & Kultur 5/2014 

Im Jahr 2013 hat die Europäische Union Ver-
handlungen über ein Handelsabkommen 
mit den USA (TTIP) eingeleitet, der welt-
weit größten Volkswirtschaft und einem der 
wichtigsten Handelspartner. Dieser Artikel 
erklärt den Ansatz der Kommission in die-
sem Handelsabkommen zu Fragen der Kul-
tur und erläutert, warum die Maßnahmen der 
Kulturpolitik und somit die kulturelle Viel-
falt in Deutschland und Europa nicht in Ge-
fahr geraten. 

Hintergrund
Der Schutz und die Förderung der kulturel-
len Vielfalt sind zentrale Ziele der EU, die 
sich auf alle Bereiche der Tätigkeiten der EU 
auswirken, einschließlich die Handelspolitik. 
Als Unterzeichnerin der »UNESCO-Konventi-
on zum Schutz und zur Förderung der Viel-
falt kultureller Ausdrucksformen« von 2005 
hat die EU auch eine internationale, rechts-
verbindliche Verpflichtung übernommen, die 
kulturelle Vielfalt zu fördern. 

Audiovisuelle  
Dienstleistungen
Die EU schließt üblicherweise den audio-
visuellen Sektor von jeglichen Liberalisie-
rungsverpflichtungen in Handelsabkom-
men aus. Das bedeutet zum Beispiel, dass 
es der EU und den Mitgliedstaaten völlig 

freisteht, Rechtsvorschriften zu verabschie-
den, die ausländische Anbieter audiovisuel-
ler Dienstleistungen benachteiligen. Das be-
kannteste Beispiel für diese Art der Diskri-
minierung ist das gegenwärtige System der 
Quoten. Quoten wurden ursprünglich in der 
Richtlinie »Fernsehen ohne Grenzen« von 
1989 eingeführt, die 2010 durch die »Richt-
linie über audiovisuelle Mediendienste« er-
setzt wurde. TTIP wird der bisherigen Praxis 
in vollem Umfang folgen. Die Verhandlungs-
richtlinien des Rates schließen den audiovi-
suellen Sektor voll aus den Liberalisierungs-
verpflichtungen des Abkommens aus. Dies 
bedeutet, dass die Kommission keine Ver-
handlungen über die Liberalisierung dieses 
Sektors führen darf. Die Kommission wird 
auch darauf hinarbeiten, dass die Präambel 
des Abkommens einen Hinweis enthält auf 
das Recht der Vertragsparteien, Maßnahmen 
zu ergreifen zur Förderung der kulturellen 
Vielfalt gemäß dem UNESCO-Übereinkom-
men. Es wird im Zusammenhang mit Kultur 
und insbesondere audiovisuellen Diensten 
gerade in Deutschland oftmals vor dem soge-
nannten Negativlistenansatz gewarnt. Die-
se Warnung ist unberechtigt. In einem Ne-
gativlistenansatz führen die Parteien eines 
Abkommens nur die Sektoren auf, für die sie 
keine Verpflichtungen übernehmen wollen. 
Dem steht ein sogenannter Positivlistenan-
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satz gegenüber, in dem Verpflichtungen nur 
in den Sektoren übernommen werden, die 
ausdrücklich genannt werden. Beide Ansätze 
können zu den gleichen Ergebnissen führen. 
Die EU wird unabhängig von dem in TTIP am 
Ende verfolgten Ansatz – Negativ- oder Posi-
tivliste – sicherstellen, dass die Sektoren und 
Aktivitäten, die vor einer Marktöffnung ge-
schützt werden sollen, auch tatsächlich aus-
genommen werden. Es ist in diesem Kontext 
darauf hinzuweisen, dass der Begriff »audio-
visuelle Dienstleistungen« von der EU in ei-
nem weiten Sinne verstanden wird. Der Be-
griff umfasst nach dem Verständnis der EU 
nicht nur audiovisuelle Dienstleistungen, 
die traditionellerweise in der GATS-Klassi-
fizierung aufgeführt werden. Er beinhaltet 
vielmehr alle Dienstleistungen, die von der 
Richtlinie über audiovisuelle Mediendiens-
te umfasst werden und sogar jeglichen au-
diovisuellen Inhalt in der Erbringung ande-
rer Dienstleistungen wie Telekommunikati-
on oder E-Commerce.

Andere kulturelle Sektoren
Wie gesagt, genießt der audiovisuelle Sektor 
eine sehr spezielle Behandlung in EU-Frei-
handelsabkommen. Diese Sonderbehandlung 
bezieht sich jedoch nicht notwendigerwei-
se auf andere Sektoren, die im weiteren Sin-
ne zur Kultur gehören. Es muss festgehalten 
werden, dass es keine allgemeingültige Defi-
nition von Kultur im Bereich Handel gibt. Im 
Rahmen der Sektorklassifizierung, die dem 
WTO-Dienstleistungsabkommen (GATS) zu-
grunde liegt, umfasst der Sektor »Freizeit-, 
Kultur- oder Sportdienstleistungen« Teil-
sektoren wie Unterhaltungsdienstleistungen 
(Theater, Orchester, Zirkus), Nachrichten- 
und Presseagenturen, Bibliotheken, Archi-
ve, Museen und sonstige kulturelle Dienst-
leistungen sowie Sport- und sonstige Erho-
lungsdienstleistungen. Im GATS haben bei-
spielsweise viele Mitgliedstaaten – darunter 

Deutschland – die Verpflichtung übernom-
men, Theaterunternehmen von außerhalb 
der EU in ihrem Hoheitsgebiet freie Nieder-
lassung zu gewähren und zu gleichen Be-
dingungen tätig werden zu lassen wie The-
aterunternehmen aus der EU. Vor diesem 
Hintergrund muss die EU ihre bestehenden 
GATS-Verpflichtungen in all den Fällen be-
rücksichtigen, in denen ein bilaterales Han-
delsabkommen abgeschlossen wird. Und die 
sogenannte »kulturelle Ausnahme«, ein Kon-
zept, das über keinen Rechtsstatus im EU-
Recht verfügt; stattdessen wird eher das 
Konzept der »Förderung der kulturellen Viel-
falt« verwendet, muss entsprechend ausge-
staltet werden. Aber dies hindert die EU nicht 
daran, selbstbewusst Standpunkte in Bezug 
auf den Schutz von Kultur in Handelsabkom-
men zu vertreten. Die EU kann z. B. weiterhin 
Bereiche wie Bibliotheken, Archive und Mu-
seen, in denen die EU kaum Verpflichtungen 
im Rahmen des GATS eingegangen ist, vor 
Marktöffnung schützen. 

Buchpreisbindung
In jüngster Zeit gab es verstärkt Befürchtun-
gen, insbesondere in Deutschland, dass der 
Buchsektor durch TTIP gefährdet sein könn-
te, insbesondere, dass Unternehmen aus den 
USA Mechanismen zur Beilegung von Strei-
tigkeiten zwischen Investoren und Staaten 
nutzen könnten, um bestehende Maßnah-
men wie die Buchpreisbindung auszuhebeln. 
Diese Gefahr besteht aus Sicht der Kommis-
sion ganz klar nicht. Soweit die Buchpreis-
bindung im Ausland hergestellte Bücher 
nicht diskriminiert, berührt sie nicht die im 
Rahmen eines Handelsabkommens üblicher-
weise eingegangenen Verpflichtungen. Das 
Gleiche gilt auch für den Online-Vertrieb von 
Büchern (E-Books): Soweit keine Diskrimi-
nierung von ausländischen Anbietern vor-
liegt, wird die Buchpreisbindung nicht Ge-
genstand einer Verpflichtung aus TTIP sein. 
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Subventionen und Kultur
Nach gängiger Praxis werden Subventio-
nen von den EU-Handelsabkommen ausge-
schlossen. TTIP wird also das Recht der Mit-
gliedstaaten in keiner Weise beeinträchtigen, 
den Kultursektor oder jeden anderen Sek-
tor zu unterstützen. Die zuständigen deut-
schen Stellen werden daher auch weiterhin 
frei sein, öffentliche Zuschüsse für alle Ar-
ten von kulturbezogenen Tätigkeiten (Live-
Veranstaltungen, Festivals, Theater, Musi-
cals, Verlagswesen usw.) zu geben. Wenn sie 
es wünschen, können sie auch ausländische 
(das heißt US-) Anbieter von derartigen Zu-
schüssen ausschließen. Die finanzielle Un-
terstützung durch öffentliche Stellen kann 
hierbei verschiedene Formen annehmen, z. B. 
direkte Zuschüsse, Steuervergünstigungen 
oder Bürgschaften. Die einzigen Vorschrif-
ten, die selbstverständlich weiterhin beach-
tet werden müssen, sind die Vorschriften aus 
dem EU-Beihilferecht; aber dies hat nichts 
mit TTIP zu tun. 

Schlussbetrachtung 
TTIP führt zu Sorgen hinsichtlich der Aus-
wirkungen auf die Kulturpolitik auf nationa-
ler, regionaler oder lokaler Ebene. Eine un-
voreingenommene Analyse der Praxis der EU 
in bisherigen Freihandelsabkommen zeigt je-
doch, dass die Kultur, insbesondere audiovi-
suelle Dienste, einen besonderen Status ge-
nießt und dass insbesondere keine Auswir-
kungen auf die Förderpraxis zu befürchten 
sind. Gemäß den Vorgaben des EU-Vertra-
ges wird die Forderung der kulturellen Viel-
falt ein Leitprinzip für das Abkommen sein.
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Kultur und Transparenz 
Das Transatlantische Freihandels- 
abkommen und audiovisuelle Medien  
im Blickpunkt 
Bernd Lange — Politik & Kultur 5/2014 
 
 

Die Verhandlungen zwischen der EU und den 
USA zu einem Handelsabkommen (TTIP – 
Transatlantic Trade and Investment Part-
nership) sind die mit Abstand kontroverses-
ten in der Geschichte der EU-Handelspoli-
tik. Innerhalb der EU wird die Debatte beson-
ders heftig in Deutschland geführt. Dass ein 
Handelsabkommen überhaupt solch ein In-
teresse entfacht, liegt nicht zuletzt an dem 
inhaltlichen Umfang. Nicht nur Zollbarrie-
ren, sondern auch sogenannte nicht-tarifä-
re Handelshemmnisse, gemeinsame Stan-
dardsetzungen und weitere Regularien ste-
hen auf dem Programm. Dies ist für Handels-
abkommen Neuland, und stößt bei vielen 
Menschen auf gehörige Skepsis. Die Sorgen 
und Befürchtungen gilt es ernst zu nehmen. 

Beim Thema TTIP läuten besonders bei 
vielen Kulturschaffenden die Alarmglocken. 
Viele sorgen sich um die kulturelle Vielfalt in 
Europa und sehen deren Fortbestand durch 
ein mögliches Abkommen gefährdet. Zu nen-
nen sind hier zum Beispiel europäische For-
men der Kulturförderung, Buchpreisbindung, 
reduzierte Mehrwertsteuer, Urheberrecht 
oder Filmförderung – so ist der deutsche 
Film bis zu 40 Prozent abhängig von staat-
licher Förderung. Während Kultur in Europa 
ein öffentliches Gut ist und entsprechend öf-
fentlich finanziert wird, sind in den USA Bü-
cher, Musik, Filme und die entsprechenden 

Dienstleistungen eher normale Waren, Ama-
zon, Google und Apple u. a. zeigen dies. Dem 
europäischen bzw. deutschen System ver-
gleichbare Formen der Kulturförderung gibt 
es in den USA nicht. Die Sozialdemokraten 
im Europäischen Parlament haben die Sor-
gen und Befürchtungen des Kulturbereichs 
aufgegriffen und entschlossen gehandelt. So 
wurde schon vor Beginn der Verhandlungen 
vor allem auf Druck des Europäischen Par-
laments die Sicherung der kulturellen Viel-
falt, deren Förderungsmöglichkeiten in der 
EU und das Nichtverhandeln über audiovi-
suelle Dienstleistungen im Verhandlungs-
mandat verankert (Resolution vom Mai 2013). 
Dies wird an sechs Stellen im Mandat deut-
lich formuliert. Die Buchpreisbindung dient 
nicht dazu, heimische Produkte gegen aus-
ländische abzuschotten und ist deshalb auch 
kein Thema für TTIP. 

Trotzdem gibt es ein gehöriges Maß an 
Misstrauen. So wird zum Beispiel befürchtet, 
dass die Buchpreisbindung über unklare De-
finitionen wie »kulturelle Vielfalt« oder »au-
diovisuelle Dienste« doch angetastet werden 
könnte und US-Unternehmen Bücher unter 
dem Buchbindungspreis anbieten dürfen. 
Amazon will jetzt schon eine Ausnahme von 
der Buchpreisbindung für seine E-Books. US-
Konzerne könnten die europäischen Syste-
me der Kulturförderung als Wettbewerbsver-
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zerrung interpretieren. Die »UNESCO-Kon-
vention zum Schutz und zur Forderung der 
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen«, die 
im Kontext der GATS-Verhandlungen erar-
beitet und verabschiedet wurde, sichert ein 
Verhandlungsverbot über Kultur und wurde 
von der EU und allen EU-Regierungen un-
terzeichnet. Es gibt Befürchtungen, dass die 
Konvention durch eine Ausnahmeklausel 
im Rahmen TTIP außer Kraft gesetzt wer-
den könnte. Eine mögliche geplante Ände-
rung in der UN-Handelsklassifikation könn-
te außerdem dazu führen, dass audiovisuelle 
Medien nicht mehr zum Kulturbereich zäh-
len, sondern zur Telekommunikation – dann 
könnte man auch innerhalb von TTIP wieder 
über diesen Bereich verhandeln. Und die US-
Seite hat schon Versuchsballons zum Zugriff 
auf den kulturellen Bereich gestartet und hat 
in den Verhandlungen ein Papier zu audiovi-
suellen Dienstleistungen und ein Papier zur 
privat organisierter Erwachsenbildung und 
anderen Bildungsdienstleistungen vorgelegt. 
Die EU-Kommission hat aber wohl deutlich 
gemacht, dass sie kein Mandat hat, darüber 
zu verhandeln. 

Doch wie soll man sicherstellen, dass sich 
die EU-Kommission in den Verhandlungen 
auch wirklich an die Vorgaben des Manda-
tes hält und die Befürchtungen aus dem Kul-
turbereich aufgreift? Hier kommen wir zur 
Transparenz rund um die TTIP-Verhandlun-
gen. Es ist zunächst Aufgabe des Europäi-
schen Parlamentes, der Kommission auf die 
Finger zu schauen. Federführend ist hierbei 
der Ausschuss für Internationalen Handel 
(INTA) mit Zugang zu Dokumenten und Ver-
handlungspositionen der EU. Die demokra-
tisch gewählten Vertreter stehen in ständi-
gem Kontakt mit den Verhandlungsführern 
und vertreten die Interessen der Kulturschaf-
fenden. Ein großes Manko aus meiner Sicht 
bleibt der Umstand, dass weder das Europä-
ische Parlament, noch der Ministerrat Zu-

gang zu den Dokumenten der US-Seite ha-
ben. Ohne über die Forderungen und Positi-
onen der US-Seite informiert zu sein, ist eine 
vollständige Bewertung der Verhandlungen 
unmöglich. Seit neuestem haben Europapar-
lamentarier auch Zugang zu den ersten we-
nigen konsolidierten Vertragstexten, auf die 
sich die Verhandler der EU und den USA geei-
nigt haben. Diese sind allerdings nur in spe-
ziellen Leseräumen zugänglich. Immerhin 
gibt es damit auch erstmalig Zugang zu US-
Texten, die Art ist aber nicht akzeptabel. Aber 
dass Mitglieder des INTA gut über die Ver-
handlungen informiert sind, kann nicht aus-
reichend sein. Um eine öffentliche Debatte 
zu führen, die auf Fakten basiert, bedarf es 
umfassender Transparenz. Für uns Sozialde-
mokraten heißt das die Veröffentlichung von 
grundlegenden Verhandlungsdokumenten. 
Dazu zählen vor allem das Verhandlungs-
mandat und Positionspapiere zu allen Ver-
handlungsbereichen. Nur so kann sicherge-
stellt werden, dass Klarheit darüber herrscht, 
was in TTIP verhandelt wird und was nicht. 
Und vor allem wohin die Reise führen soll. 
Nur so kann die Zivilgesellschaft informiert 
und beteiligt sein. 

Ein besonders kritischer Punkt im TTIP-
Verhandlungsprozess ist die Frage des In-
vestitionsschutzes und dessen Ausgestal-
tung. Einige wollen, dass ein Investor-Staat-
Streitbeilegungsmechanismus (Investor-
State Dispute Settlement – ISDS) Teil des 
Abkommens wird. Dies würde es Investo-
ren ermöglichen, die EU oder Mitgliedstaa-
ten jenseits vom normalen juristischen Ver-
fahren vor intransparenten internationa-
len Schiedsgerichten direkt auf Entschädi-
gung für entgangene Gewinne zu verklagen. 
So würde es privaten Investoren ermöglicht, 
gegen von souveränen Staaten erlassene Ge-
setzgebung auch in den wichtigen Bereichen 
Gesundheit, Umwelt oder Verbraucherschutz 
sowie gegebenenfalls im Bereich der kultu-
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rellen Vielfalt vorzugehen. Oft reicht aber 
auch allein die Androhung einer Klage, um 
Gesetzgebung zu verhindern oder zu verwäs-
sern. ISDS zwischen Staaten mit zuverlässi-
gen und entwickelten Rechtssystemen wie 
im Falle von TTIP ist aus Sicht der Sozialde-
mokraten deshalb abzulehnen. 

Der NSA-Skandal hat das Vertrauen zu 
den USA nachhaltig beeinträchtig. Eine Vor-
bedingung für den Abschluss eines Handels-
abkommens mit den USA ist eine Vereinba-
rung gesonderter Art, die den Datenschutz 
sichert und die ungezügelten Aktivitäten der 
Geheimdienste beendet. Datenschutz ist ge-
rade im kulturellen Bereich zentral. 

Unsere Forderungen, von denen ich hier 
nur einige nenne konnte, werden wir in Ver-
handlungs- und Ratifizierungsprozess ein-
fließen lassen. Denn ein ausgehandeltes Ab-
kommen muss in jedem Fall vom Europäi-
schen Parlament ratifiziert werden. Wir So-
zialdemokraten loten Chancen und Probleme 
aus und knüpfen daran die Entscheidung. 
Dass Sozialdemokraten im Europäischen 
Parlament ihr Recht bei Handelsabkommen 
auch Nein zu sagen, sehr ernst nehmen, hat 
die von ihnen geführte Ablehnung des AC-
TA-Abkommens (Schutz geistigen Eigentums 
im digitalen Bereich) gezeigt, dem das Eu-
ropäische Parlament aufgrund inhaltlicher 
Schwächen und Webfehler seine Zustim-
mung verweigerte und es damit scheitern 
ließ, was bisher in keinem nationalen Par-
lament geschah. Das Europäische Parlament 
ist hier das demokratische Gewissen der EU. 
Die EU-Kommission ist also bestens beraten, 
die Forderungen und Bedenken zu beachten. 
Andernfalls gefährden sie die Zukunft eines 
Abkommens, welches zurzeit ja nur in den 
Köpfen der Verhandler besteht. Bisher ha-
ben Verhandlungen kaum Fortschritte ge-
macht und sind ernüchternd. In vielen Berei-
chen haben die US-Unterhändler sich über-
haupt nicht bewegt. Die USA müssen aber be-

züglich der europäischen Vorstellungen im 
kulturellen Bereich und beim europäischen 
Modell des Sozialstaates und der Teilhabe 
mehr auf die EU zugehen, damit die Verhand-
lungen nicht scheitern. Wir Sozialdemokra-
ten werden nach der Einrichtung einer neu-
en EU-Kommission im Herbst 2014 und den 
Kongresswahlen in den USA im November 
2014 eine kritische Bewertung der Verhand-
lungen vornehmen und über das weitere Vor-
gehen entscheiden. Sollte ein umfassendes 
Abkommen aufgrund der beschriebenen Hin-
dernisse nicht möglich sein, gilt es pragma-
tisch zu handeln. Dann sollte die Möglichkeit 
ausgelotet werden, TTIP abzuspecken, um 
sich auf einzelne traditionelle Handelsberei-
che zu konzentrieren. Grundlegende Werte 
dürfen nicht wirtschaftlichen Interessen ge-
opfert werden. Ein gutes Handelsabkommen 
muss das nachhaltige Wirtschaften stärken 
und das Gemeinwohl fördern.
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Alles in Butter oder Sand in den Augen
TTIP: Neustart der Verhandlungen  
unter einem geänderten Verhandlungs-
mandat ist der beste Weg
Olaf Zimmermann, Gabriele Schulz — Politik & Kultur 4/2014 
 
 

Mitte Juni veröffentlichte »Die Zeit« einen 
Beitrag von EU-Handelskommissar Karel 
De Gucht, in dem er versichert, dass bei den 
laufenden Verhandlungen zum transatlan-
tischen Freihandelsabkommen TTIP selbst-
verständlich die Vielfalt der Kultur gewahrt 
werde und der audiovisuelle Sektor ohnehin 
ausgenommen sei. Alles in Butter also? Ist 
es reine Panikmache, wenn von der Gefähr-
dung der Kultur die Rede ist? Oder soll uns 
gezielt Sand in die Augen gestreut werden?

Auf fällig ist zunächst, wie oft Emissäre der 
EU-Kommission in Deutschland sind. EU-
Handelskommissar Karel De Gucht, US-Ver-
handlungsführer Michael Froman und Bun-
deswirtschaftsminister Sigmar Gabriel stell-
ten sich in einer Veranstaltung Anfang Mai 
2014 den Fragen der Zivilgesellschaft und 
warben für das Abkommen. Sigmar Gabriel 
unterstrich zugleich, dass er Kultur und Me-
dien ausgenommen wissen will und ohne-
hin der Meinung ist, dass es sich um ein ge-
mischtes Abkommen handele und daher die 
nationalen Parlamente der EU-Mitgliedstaa-
ten zustimmen müssten – in Deutschland 
wäre zusätzlich die Zustimmung des Bun-
desrates erforderlich. Und auch die Länder 
sowie Bundestagsausschusse werden regel-
mäßig von EU-Beamten »heimgesucht«, die 
erläutern, welche Vorteile TTIP für die deut-
sche Wirtschaft brachte. Also alles ok?

Seit gut einem Jahr wird abwechselnd mal in 
Washington, mal in Brüssel über das Freihan-
delsabkommen zwischen der EU und den USA 
verhandelt. Da die Zölle in vielen Sektoren 
ohnehin sehr gering sind, geht es vor allem 
um Marktzutritt, um Dienstleistungen, um 
technische Fragen, wie die viel beschwore-
nen unterschiedlichen PKW-Blinker in den 
USA und Europa, und um das geplante In-
vestitionsschutzabkommen, das eine Inves-
tor-Staat-Schiedsgerichtsbarkeit beinhaltet. 
Und nicht zuletzt geht es, verstärkt durch die 
Ukraine-Krise, auch um die transatlantische 
Zusammenarbeit und Freundschaft, die et-
was in die Jahre gekommen ist.

Marktzutritt und  
Dienstleistungen
Die US-amerikanische Seite hat bereits früh 
signalisiert, dass sie besondere Interessen 
in den Bereichen Erwachsenenbildung, hier 
besonders E-Education, audiovisuelle Medi-
en und E-Commerce verfolgt. Alle drei Be-
reiche sind für den Kultur- und Medienbe-
reich relevant. Bei den audiovisuellen Medi-
en gibt es allerdings im Dienstleistungskapi-
tel des Verhandlungsmandats den Vorbehalt, 
dass dieser Bereich zunächst von den Ver-
handlungen ausgenommen ist. Das heißt der 
Europäische Rat musste erst seine Zustim-
mung erteilen, bevor hier dezidiert verhan-
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delt wird und die EU möglicherweise Zuge-
ständnisse macht. Vom Tisch ist das Thema 
aber keineswegs.

Die US-Delegation lässt sich derzeit sehr 
genau erläutern, was die EU-Seite unter au-
diovisuellen Diensten versteht und lässt 
keinen Zweifel an ihrem Interesse an die-
sem Bereich. Erschwerend kommt hinzu, 
dass die EU zwar mit »Kreatives Europa« auf 
ein junges Förderprogramm zurückgreifen 
kann, das erst seit Anfang dieses Jahres gilt 
und auch audiovisuelle Medien fördert, die 
Richtlinie zu audiovisuellen Mediendiensten 
stammt aber aus dem Jahr 2010 und soll in 
den kommenden Jahren neu gefasst werden. 
Das heißt hier besteht dünnes Eis und mög-
licherweise, bösgläubig gedacht, konnte TTIP 
schon einen Rahmen für eine künftige EU-
Richtlinie zu audiovisuellen Diensten mit-
prägen. Darüber hinaus ist gerade die techni-
sche Entwicklung in den audiovisuellen Me-
dien sowie den digitalen Verbreitungswegen 
audiovisueller Inhalte so dynamisch, dass die 
Verhandler die berühmt-berüchtigte Glas-
kugel mit zum Verhandlungstisch nehmen 
müssten, um in die Zukunft gerichtete Ent-
scheidungen treffen zu können. 

Aber auch der E-Commerce betrifft den 
Kulturbereich unmittelbar. Hier geht es zum 
einen um die Frage wie physische Produkte 
mittels elektronischen Handels an den Mann 
oder die Frau gebracht werden genauso wie 
um die nicht-physischen Verbreitungswege 
von Musik, Filmen, Bildern oder auch Tex-
ten. Wer beobachtet, wie sich die US-ame-
rikanischen Konzerne vertikal aufstellen 
und beispielweise wie Amazon von verle-
gerischer Tätigkeit über den Verkauf eines 
Endgeräts bis hin zur Lieferung des elekt-
ronischen Buches alles aus einer Hand bie-
tet, weiß, dass es längst nicht mehr nur um 
Utopien geht, sondern ganz handfest um die 
Märkte der Zukunft. Aber auch die Erwachse-
nenbildung sollte nicht vernachlässigt wer-

den. Sie hat eine hohe Bedeutung in einer 
Gesellschaft, in der Lernen und Weiterbil-
dung essentiell sind. Bislang in Deutschland 
in der Zuständigkeit der Länder, durch Er-
wachsenenbildungsgesetze fein ziseliert ge-
regelt, konnte bald ein kälterer Wind vom 
Atlantik herüber wehen und das gilt auch 
für die privaten Hochschulen sowie die kos-
tenpflichtigen Weiterbildungsangebote von 
staatlichen Hochschulen.

Offensive Interessen vertritt die Europäi-
sche Union in der Telekommunikationsbran-
che, bei der es von US-amerikanischer Sei-
te auch um Hörfunk- und Fernsehinteressen 
geht, sowie in der maritimen Wirtschaft, im 
Eisenbahnsektor sowie in der Textilindus-
trie. In letzteren Branchen bestehen aller-
dings beim öffentlichen Beschaffungswesen 
in den USA strenge Restriktionen, die dazu 
dienen sollen, dass US-amerikanische Waren 
beschafft werden. Dabei handelt es sich teil-
weise um Regelungen auf bundesstaatlicher 
Ebene und bis dato wurde von Seiten Präsi-
dent Obamas noch nicht klargestellt, dass 
die in TTIP getroffenen Regeln auch für die 
Bundesstaaten gelten. Im Gegenteil, es sind 
Gerüchte im Umlauf, dass gesetzlich geregelt 
werden soll, dass die Vorschriften zur Bevor-
zugung US-amerikanischer Anbieter im öf-
fentlichen Beschaffungswesen auch durch 
Handelsabkommen nicht beeinträchtigt wer-
den. Könnten also die Erwartungen von Tei-
len der deutschen Industrie neue Absatz-
markte in den USA zu erobern mit einem 
»Schuss in Ofen« enden? 

Technische Regulierung
Ebenso müssen die Verhandlungen zur tech-
nischen Regulierung zumindest mit Frage-
zeichen versehen werden. Ja, es gibt unter-
schiedliche technische Standards diesseits 
und jenseits des Atlantiks. Ja, diese Stan-
dards unterscheiden sich nicht nur zwischen 
der EU und ihren Mitgliedstaaten sowie den 
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USA, es gibt in den USA noch zahlreiche bun-
desstaatliche Regelungen. Aber bereits seit 
einigen Jahren existiert eine gemeinsame Ar-
beitsgruppe von Vertretern der EU und den 
USA, um eine Annäherung mit Blick auf tech-
nische Standards zu erzielen. Bislang ergeb-
nislos. Es gehört also schon viel Optimismus 
dazu, zu meinen, dass mit TTIP die techni-
sche Regulierung, also die Angleichung der 
Standards zwischen der EU und den USA, er-
folgreich angegangen würde.

Was heißt das alles für die Kultur?
Zunächst einmal: Kultur und Medien sind 
selbstverständlich vom Abkommen berührt. 
Der deutliche Bezug auf die UNESCO-Kon-
vention Kulturelle Vielfalt in der Präambel 
wird wichtig sein, um an prominenter Stelle 
zu verdeutlichen, dass die Nationalstaaten 
mit ihrer Kulturpolitik den Rahmen für Kul-
tur und Medien gestalten und dies auch in 
Zukunft tun können müssen. Das wird aber 
vermutlich nicht ausreichen, um den Kultur- 
und Medienbereich zu schützen. Es wird dar-
auf ankommen, an einer Vielzahl von Stellen 
im Verhandlungstext dafür zu sorgen, dass 
Kultur und Medien dezidiert ausgeklammert 
werden. Dafür müssen die Verantwortlichen 
in der Kulturpolitik und -verwaltung ebenso 
sensibilisiert werden wie die Wirtschaftspo-
litiker sowie das Bundeswirtschaftsministeri-
um. Gerade den für Wirtschaft im Parlament 
Verantwortlichen muss verdeutlicht werden, 
dass es bei Kultur und Medien nicht um ei-
nen vernachlässigbaren Markt geht. Im Ge-
genteil, die 247.000 Unternehmen der Kul-
tur- und Kreativwirtschaft, die nur den er-
werbswirtschaftlichen Teil von Kultur und 
Medien abbilden, haben in Deutschland im 
Jahr 2012 einen Umsatz von 143 Milliarden 
Euro erwirtschaftet. Im Jahr 2012 waren 1,6 
Millionen Erwerbstätige in der Kultur- und 
Kreativwirtschaft beschäftigt. Die Brutto-
wertschöpfung liegt über der der Chemi-

schen Wirtschaft und der Energiewirtschaft. 
Im Jahr 2009 übertraf sie die Bruttowert-
schöpfung der Automobilindustrie. Zusätz-
lich sind in Kultur und Medien Erwerbstäti-
ge im gemeinwohlorientierten Sektor tätig, 
deren Zahl bislang von den Statistiken nicht 
hinreichend erfasst wird. 

Das Herz muss daher noch nicht einmal 
für Kultur und Medien schlagen, wenn je-
mand sich für die Besonderheiten dieses Be-
reiches einsetzt. Es reicht, das wirtschaftli-
che Gewicht des Kultur- und Medienberei-
ches zu betrachten, um zu verstehen, dass es 
gut ist, sich für ihre Besonderheiten einzu-
setzen. Dieses kann am besten durch einen 
Neustart der Verhandlungen unter einem 
geänderten Verhandlungsmandat erreicht 
werden. Zumindest aber ist eine permanen-
te Berücksichtigung der Ausnahme von Kul-
tur und Medien in allen Verhandlungskapi-
teln erforderlich. Wenn nur Letzteres eintritt, 
wird es erforderlich sein, laufend auf der Hut 
zu sein und sich keinen Sand in die Augen 
streuen zu lassen, dass Kultur und Medien 
vom Abkommen nicht berührt seien und ein 
Verweis in der Präambel ausreiche.
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Eine Gefahr für Demokratie  
und Rechtsstaat
Investitionsschutz im Transatlantischen 
Handelsabkommen (TTIP)
Michael Efler — Politik & Kultur 4/2014 
 
 

Das geplante Freihandelsabkommen zwi-
schen der EU und den USA (Transatlanti-
sche Handels- und Investitionspartnerschaft, 
TTIP) wird derzeit intensiv diskutiert. Es gibt 
viele gute Gründe, dem TTIP kritisch gegen-
überzustehen, z. B. die möglichen Bedrohun-
gen kulturpolitischer Errungenschaften wie 
der Buchpreisbindung oder der öffentlichen 
Kulturforderung. Das größte Problem des 
TTIP ist aber sicherlich das geplante Inves-
titionsschutzkapitel, das Sonderklagerechte 
für ausländische Investoren schaffen würde. 

Es existieren bereits über 3.000 interna-
tionale Investitionsschutzabkommen. Von 
daher gibt es mittlerweile einen reichhalti-
gen Erfahrungsschatz, auf den zurückgegrif-
fen werden kann. Und genau deshalb gibt es 
jeden Grund, besorgt zu sein.

Investitionsschutzabkommen bestehen 
in der Regel aus zwei zentralen Teilen: aus 
Schutzbestimmungen für Auslandsinvesti-
tionen sowie aus einem Durchsetzungsme-
chanismus für Investoren gegenüber dem 
Zielland der Investitionen (ISDS). Kern der 
Schutzbestimmungen sind Klauseln über die 
faire und gerechte Behandlung, über Nicht-
diskriminierung, über den uneingeschränk-
ten Zahlungsverkehr sowie über direkte und 
indirekte Enteignung von Investitionen. Die-
se Abkommen haben extrem lange Kündi-
gungsfristen von bis zu 20 Jahren.

Diese Klauseln, die ausschließlich Rechte für 
Investoren, aber niemals Pflichten konstitu-
ieren, können mittels ISDS durchgesetzt wer-
den. Dafür sind private Schiedsgerichte zu-
ständig. Diese bestehen aus drei Mitgliedern, 
meistens Anwälten, wobei jede Streitpartei 
jeweils ein Mitglied nominiert und man sich 
dann noch auf einen Vorsitzenden verstän-
digt. Die Beratungen sind vertraulich und 
finden meistens in Hotelzimmern größerer 
Städte statt. Die Schiedssprüche, die auch 
nicht immer veröffentlicht werden, sind bin-
dend und gehen nationalem Recht vor. Ein 
Berufungsverfahren vor internationalen oder 
staatlichen Gerichten gibt es nicht. Angeru-
fen werden können die Schiedsgerichte nur 
von ausländischen Investoren und nicht von 
einheimischen Unternehmen. Beklagt wird 
immer der Staat, der einen bestimmten In-
vestitionsvertrag abgeschlossen hat. Ein um-
gekehrtes Klagerecht von Staaten gegen In-
vestoren z. B. auf Erfüllung bestimmter Zu-
sagen gibt es nicht. Geklagt wird immer auf 
Schadenersatz, den im Falle der Verteilung 
der beklagte Staat aus Haushaltsmitteln zu 
leisten hat. 

Mittlerweile liegen vielfältige Erfahrun-
gen mit Investitionsverträgen und vor al-
lem mit ISDS-Verfahren vor. Insgesamt gab 
es bis Ende 2013 568 solcher Klagen. Über-
wiegend klagen dabei große Konzerne aus 
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den USA oder der Europäischen Union ge-
gen Entwicklungs- oder Schwellenländer; 
wobei in den letzten Jahren verstärkt gegen 
EU-Mitgliedstaaten geklagt wird. Von den 
bisher abgeschlossenen Fällen haben die be-
klagten Staaten in 43 Prozent der Fälle ge-
wonnen, die Investoren in 31 Prozent aller 
Fälle und 26 Prozent aller Fälle endeten mit 
einem Vergleich. Bei Vergleichen kommt es 
fast immer auch zu Zahlungen durch den be-
klagten Staat. Zusätzlich zu den Schadener-
satzzahlungen und Vergleichskosten kom-
men noch Prozess- und Anwaltskosten. Eine 
Kostenerstattung gibt es nur in weit gerin-
gerem Ausmaß als bei staatlichen Gerichten. 
Häufig kommt es zu sehr investorfreundli-
chen Interpretationen durch Schiedsgerichte. 

Beklagt werden staatliche Maßnahmen, 
Verwaltungs-, Parlaments- und sogar höchst-
richterliche Gerichtsentscheidungen in den 
verschiedensten Bereichen: Anti-Tabak-
Gesetze, Subventionskürzungen, Fracking-
Moratorien, Mindestlohnvereinbarungen, 
Schuldenschnitte, Entzug von Bergbaukon-
zessionen, Annullierung von Patenten für 
(wirkungslose) Medikamente, Verbot von 
Chemikalien, Einführung neuer Steuern etc. 
Die bisher höchste Entschädigungszahlung 
mit 2,4 Milliarden US-Dollar – ca. 3 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts Ecuadors – muss 
Ecuador an den US-Konzern Occidental leis-
ten, weil das Land Ölförderverträge beendet 
hatte. Und Libyen muss einem Investor, der 
lediglich 5 Millionen Dollar in ein Touris-
musprojekt investiert hatte, 935 Millionen 
Dollar Entschädigung zahlen, vor allem we-
gen prognostizierter entgangener Gewinne 
in der Zukunft. Kanada wird von einer Brief-
kastenfirma auf 250 Millionen Dollar Scha-
denersatz verklagt. Dies sind nur einige we-
nige Beispiele, welche Dimensionen ISDS 
mittlerweile angenommen hat. Und auch 
Deutschland ist mittlerweile ins Visier ge-
raten: Der schwedische Energiekonzern Vat-

tenfall hat die Bundesrepublik gleich zwei-
mal verklagt, einmal wegen Auflagen im Rah-
men einer Genehmigung für das Kohlekraft-
werk Hamburg-Moorburg und einmal wegen 
des Atomausstieges. Während der erste Fall 
mit einem Vergleich abgeschlossen wurde 
und die Auflagen daraufhin abgeschwächt 
wurden, läuft der zweite Fall noch. Vatten-
fall klagt auf einen Schadensersatz in Hohe 
von 3,7 Milliarden Euro. Und selbst wenn 
Deutschland diesen Fall gewinnen sollte, 
würde dies den Bundeshaushalt belasten, da 
bereits jetzt 700.000 Euro an Prozesskosten 
entstanden und weitere ca. 6 Millionen Euro 
eingeplant sind. 

Neben diesen direkten Effekten gibt es na-
türlich auch indirekte Effekte. Einer davon 
ist das sogenannte »chilling«, d. h. dass aus 
Sorge vor möglichen oder angedrohten In-
vestorklagen bestimmte neue Regulierungen 
oder Gesetze gar nicht erst beschlossen wer-
den. So wartet z. B. Neuseeland mit der Um-
setzung eines Anti-Tabak-Gesetzes, bis ein 
entsprechender Streitfall gegen Australien 
geklärt ist. In Indonesien wurden nach Kla-
gedrohungen Konzerne von Bergbauverboten 
im Regenwald ausgenommen, in Kanada ver-
schwanden ebenfalls nach Klagedrohungen 
zweimal geplante Anti-Tabak-Gesetze wieder 
in der Schublade. Aber führt nicht besserer 
Investitionsschutz zwischen den USA und der 
EU zu mehr Investitionen und damit zu mehr 
Wachstum und Wohlstand? Sehr wahrschein-
lich nicht. Bereits jetzt sind die gegenseiti-
gen Investitionen und das Schutzniveau sehr 
hoch, die USA und die EU sind die stärksten 
Empfänger von Auslandsinvestitionen. Für 
Investoren sind Investitionsverträge auch 
nur ein eher untergeordneter Standortfak-
tor. Auch die London School of Economics 
hat in einer Studie in Bezug auf Großbritan-
nien keine signifikanten positiven ökonomi-
schen Effekte eines Investitionsabkommens 
im Rahmen des TTIP ermitteln können.



172 TTIP, CETA & Co. – Die Auswirkungen der Freihandelsabkommen auf Kultur und Medien 

Die EU-Kommission will nun die Kritiker mit 
einem Dialog sowie mit einem Verweis auf 
eine Reformagenda beruhigen. Der soge-
nannte Dialog besteht aus einem Internet-
formular, in dem lediglich das Wie des Inves-
titionskapitels kommentiert werden darf; das 
Ob darf nicht in Frage gestellt werden. Und 
auch bei der Reformagenda muss genau hin-
gesehen werden. Die Kommission ist tatsäch-
lich vor allem zu prozeduralen Zugeständnis-
sen, z. B. Öffentlichkeit der Verfahren, bereit. 
Andere sinnvolle Vorschläge wie ein Beru-
fungsmechanismus sollen lediglich »geprüft« 
werden. In Bezug auf die materiellen Schutz-
standards gibt es zwar gewisse Einschrän-
kungen, es soll aber explizit auf der Grund-
lage des »höchsten Liberalisierungsniveaus« 
und der »höchsten Schutzstandards« verhan-
delt werden. Und bei den gerade vor dem Ab-
schluss stehenden Verhandlungen mit Ka-
nada über das Freihandelsabkommen CETA 
übt die Kommission massiven Druck auf Ka-
nada aus, um weitreichende Zugeständnisse 
für europäische Investoren durchzusetzen.

Investitionsschutzabkommen sind schon 
lange kein unumstrittenes, eher technisches 
Instrument zur Absicherung von Auslands-
investitionen mehr. Bereits Ende der 1990er 
Jahre scheiterte der Versuch, mittels des Mul-
tilateralen Abkommens über Investitionen 
(MAI) einen Investitionsschutzvertrag von 
beispielloser Anwendungsbreite und Ein-
schränkung öffentlicher Regulierung zu 
schaffen. Dieser Vertrag scheiterte vor al-
lem an Protesten der Zivilgesellschaft sowie 
an der Ablehnung Frankreichs. Ausschlagge-
bend war die Sorge vor einer Liberalisierung 
von Kulturgütern. Später misslang mehrfach 
der Versuch, ein WTO-Investitionsabkom-
men zu vereinbaren. Und in den letzten Jah-
ren steigen manche Staaten sogar einfach 
aus: Venezuela, Bolivien und Ecuador haben 
das Investitionsstreitschlichtungszentrum 
der Weltbank (ICSID) verlassen; Südafrika 

hat mehrere bilaterale Verträge mit Indust-
rieländern gekündigt; Indonesien will sogar 
alle (!) seine bilateralen Verträge kündigen 
und selbst das Industrieland Australien, das 
vom Tabakkonzern Philipp Morris gerade auf 
Schadenersatz verklagt wird, will in zukünf-
tigen Handelsverträgen keine ISDS-Klauseln 
mehr vereinbaren. 

Der Wind hat sich also schon teilweise ge-
dreht, aber die EU und die USA halten an ei-
nem ambitionierten Investitionsschutzab-
kommen fest. Dieses würde dann ca. 75.000 
amerikanischen und europäischen Unter-
nehmen in den Genuss von ISDS bringen; 
eine Klagewelle wäre vorprogrammiert. Auch 
deshalb hat sich das Bündnis TTIP Unfair-
handelbar entschlossen, eine Europäische 
Bürgerinitiative (EBI) zum TTIP zu starten. 
Wir versuchen mit der EBI eine Aufhebung 
des TTIP-Verhandlungsmandates durchzu-
setzen. Dies wurde einen Stopp der laufen-
den Verhandlungen zur Folge haben, die Tür 
für ein Handelsabkommen mit den USA un-
ter gänzlich anderen Rahmenbedingungen 
(z. B. ohne ISDS) aber offen lassen. Mitte Juni 
2014 unterstützten bereits 100 Organisatio-
nen aus 16 EU-Staaten die EBI, bei der vor-
aussichtlich ab September mindestens eine 
Million Unterschriften EU-weit gesammelt 
werden müssen. Wir freuen uns sehr darüber, 
dass sich auch der Deutsche Kulturrat dieser 
Initiative angeschlossen hat und hoffen auf 
eine gute Zusammenarbeit!
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Keine Liberalisierung  
um jeden Preis
TTIP: Ausnahme für den  
Kultursektor notwendig
Olaf Zimmermann, Gabriele Schulz — Politik & Kultur 3/2014 
 
 

Seit fast einem Jahr verhandeln die EU-Kom-
mission und die US-Administration über das 
Freihandelsabkommen zwischen der EU und 
den USA (Transatlantic Trade and Invest-
ment Partnership, TTIP). Ziel ist es, ange-
sichts der stockenden Liberalisierungsver-
handlungen im Rahmen der Welthandels-
organisation den Handel mit Gütern und 
Dienstleistungen zwischen den USA und der 
EU zu erleichtern.

Um es gleich vorweg zu sagen, es ist kei-
neswegs so, dass nur vermeintlich »böse« 
US-Amerikaner ihre Produkte und Dienst-
leistungen zu günstigeren Konditionen in 
der EU anbieten wollen, in mindestens glei-
chem Maße streben Unternehmen aus der 
EU und speziell auch aus Deutschland auf 
den US-amerikanischen Markt. Dieser Markt 
ist sowohl für die deutsche Maschinenbau-, 
wie auch Automobil- oder Chemieindustrie 
höchst interessant. Also, beidseits des At-
lantiks gibt es zahlreiche Unternehmen, die 
großes Interesse an einer Liberalisierung des 
Handels mit Gütern und Dienstleistungen 
haben und sich bessere Absatzchancen er-
hoffen. Und ebenso gibt es diesseits und jen-
seits des Atlantiks Bedenken gegenüber die-
ser Liberalisierung.

Besonders in der Kritik steht das geplan-
te Investor-Staat-Streitschlichtungsverfah-
ren, das im TTIP verankert werden soll. Es 

bedeutet, dass ein Unternehmen einen Staat 
vor einem privaten Schiedsgericht verkla-
gen kann, wenn es der Auffassung ist, dass 
durch staatliche Entscheidungen seine Ge-
winne geschmälert werden bzw. seine Inves-
titionen sich letztlich nicht lohnen. Die Bun-
desregierung beteuert immer wieder, dass sie 
die Verankerung einer solchen privaten Ge-
richtsbarkeit für nicht erforderlich erachtet, 
da sowohl in der EU als auch den USA rechts-
staatliche Regeln gelten. Angeführt wird al-
lerdings stets, dass manche EU-Mitglied-
staaten solche Investor-Staats-Streitschlich-
tungsverfahren in Freihandelsabkommen mit 
den USA zu ungünstigen Konditionen ver-
einbart haben und sich von einem EU-Ab-
kommen einen höheren Schutz erhoffen. So 
nachvollziehbar dieser Grund für diese Staa-
ten sein mag, muss doch grundsätzlich die 
Frage nach der Vereinbarkeit solcher Verfah-
ren mit der Demokratie gestellt werden.

Die parlamentarische Demokratie lebt 
davon, dass Entscheidungen von einer neu-
en Regierung revidiert werden können. Die 
Wähler entscheiden schließlich mit der 
Stimmabgabe für ein bestimmtes politisches 
Programm. Wenn nunmehr Unternehmen 
Staaten für ihre politischen Vorhaben ver-
klagen können, werden damit die Grundfes-
ten der Demokratie in Frage gestellt. Nicht 
mehr der Wähler entscheidet, sondern Un-
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ternehmen. Denn welche Regierung wird 
künftig noch wagen, bestimmte politische 
Maßnahmen zu ergreifen, wenn große Un-
ternehmen mit Schiedsverfahren und Straf-
zahlungen in Milliardenhöhe drohen. Eine 
so unverhohlene Durchsetzung von Unter-
nehmensinteresse wie bei der Planung von 
Investor-Staat-Streitschlichtungsverfahren 
verschlägt fast den Atem.

Ebenfalls eine Frage des Respekts vor den 
demokratischen Traditionen der EU-Mit-
gliedstaaten ist die Einstufung des TTIP als 
reines Handels- oder als gemischtes Abkom-
men. Ein reines Handelsabkommen müsste 
ausschließlich vom Europäischen Rat und 
dem Europäischen Parlament verabschie-
det werden. Hingegen bedürfen gemisch-
te Abkommen auch der Zustimmung in den 
Mitgliedstaaten. Für die Bundesrepublik hie-
ße das, dass sowohl der Deutsche Bundestag 
als auch der Bundesrat zustimmen mussten. 
Diese Zustimmungspflicht ist nicht allein ein 
Tribut an den Föderalismus. Sie ermöglicht 
vielmehr die Mitbestimmung der gewählten 
Vertreter über den Deutschen Bundestag und 
die Landesregierungen.

Würde auf die Beteiligung von Deutschem 
Bundestag und Bundesrat beim TTIP ver-
zichtet werden, hätte dieses auch über die-
ses Abkommen hinaus eine verheerende Si-
gnalwirkung für weitere Abkommen, die von 
der EU verhandelt werden.

Dank der französischen Regierung wur-
de im Verhandlungsmandat festgezurrt, dass 
audiovisuelle Dienste nicht vom Mandat er-
fasst werden, im Klartext: nicht verhandelt 
werden. Es gehört schon eine gehörige Por-
tion Ignoranz gegenüber sensiblen Themen 
eines Verhandlungspartners dazu, wenn die 
USA gleich zu Beginn der Verhandlungen 
trotzdem Forderungen im audiovisuellen 
Sektor stellen. Gerade dieser Sektor ist be-
sonders empfindlich. Es geht hier um mehr 
als um die für die europäische und deutsche 

Filmwirtschaft bedeutsame Filmförderung, 
es geht auch um die Zukunft des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks, um privaten Rund-
funk, um die Games- und Musikwirtschaft 
und letztlich auch um E-Books.

Audiovisuelle Medien sind nicht nur rele-
vant für die Kulturwirtschaft. Der Rundfunk, 
speziell der öffentlich-rechtliche, hat eine 
herausragende Bedeutung für die Meinungs-
freiheit, für die freie Zugänglichkeit zu Infor-
mationen und damit letztlich für die Demo-
kratie. Es muss sichergestellt sein, dass auch 
in der Zukunft Rundfunkangebote im Inter-
net werbefrei und sicher vor Überblendun-
gen durch Dritte sein können. Da in Deutsch-
land die Zuständigkeit für den Rundfunk bei 
den Ländern liegt, ist es bedeutsam, dass der 
Bundesrat in den Entscheidungsprozess ein-
bezogen wird und über das ausverhandelte 
Abkommen mit entscheidet.

Immer öfter ist von der amerikanischen 
Seite von der Änderung der UN-Handels-
klassifikation zu hören, sollte speziell die 
Ausnahme für den audiovisuellen Sektor 
durch die EU aufrechterhalten bleiben. Ge-
droht wird damit, dass durch die Änderung 
der Handelsklassifikation aus audiovisuellen 
Medien Telekommunikationsdienstleistun-
gen werden könnten. Die vereinbarte Aus-
nahme wurde dann nicht mehr greifen und 
der audiovisuelle Sektor wäre von der Libe-
ralisierung durch das TTIP voll erfasst. 

Vermeintlich technische Klassifikations-
fragen haben also eine große Bedeutung für 
den Geltungsbereich des Abkommens. Die 
Bundesregierung ist gefordert, ein genau-
es Augenmerk auf das Thema Handelsklas-
sifikation zu richten. Angesichts vielfacher 
Kritik am TTIP wird derzeit diskutiert, so-
genannte Negativlisten zu formulieren, in 
denen festgelegt wird, welche Sektoren vom 
Abkommen nicht erfasst werden sollen. Alle 
nicht genannten Bereiche wären automa-
tisch vom TTIP-Abkommen erfasst.
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Es stellt sich die Frage, warum die Freunde 
der Liberalisierung nicht Positivlisten erstel-
len wollen, in denen niedergelegt wird, wel-
che Wirtschaftsbereiche konkret erfasst wer-
den sollen. Solche Positivlisten könnten dazu 
dienen, konkret für einzelne Branchen die 
erwarteten Vorteile einer Liberalisierung des 
Handels von Gütern und Dienstleistungen zu 
beschreiben und nach einem festzulegen-
den Zeitraum zu evaluieren, ob der erwar-
tete ökonomische Nutzen tatsachlich ein-
tritt. Es wurde damit nachvollziehbar, wem 
ein Freihandelsabkommen wie das TTIP tat-
sächlich nutzt.

Negativ- wie auch Positivlisten zielen per 
se auf aktuelle technische Entwicklungen 
und Diskussionsstände ab. Sie weisen nicht 
in die Zukunft. Mit Blick auf die derzeit ra-
sante Entwicklung speziell der digitalen Me-
dien ist es kaum vorstellbar, in einer Negativ- 
oder Positivliste diesen Bereich adäquat zu 
beschreiben. Deshalb ist die vollständige Be-
reichsausnahme für den Kultursektor letzt-
lich die beste Möglichkeit um die Gefahren 
durch TTIP beherrschbar zu halten.
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Ein starkes Signal aus Paris
Konferenz in der Pariser National-
versammlung
Christian Höppner — Politik & Kultur 2/2014 
 
 
 
 

Auf Einladung der Französischen National-
versammlung veranstaltete das »Netzwerk 
Gemeinwohl« mit Unterstützung der Fon-
dation Jean Jaurès am 22. Januar 2014 die 
Konferenz »Daseinsvorsorge und EU-Bin-
nenmarkt – eine deutsch-französische Per-
spektive«. Angesichts des 51. Geburtstages 
des deutsch-französischen Freundschafts-
vertrags, dem Elysee-Vertrag, ein besonde-
res Datum. Teilnehmer waren u. a. Françoi-
se Castex, Mitglied des Europäischen Par-
laments, Doris Pack, Vorsitzende des Aus-
schusses für Kultur, Medien und Sport des 
Europäischen Parlaments, Malu Dreyer, Vor-
sitzende der Rundfunkkommission der Län-
der und Ministerpräsidentin von Rheinland-
Pfalz, Tom Buhrow, Intendant des West-
deutschen Rundfunks, Clemens Lindemann, 
Landrat aus dem Saarpfalz-Kreis und der Au-
tor dieses Beitrages.

Gleich zu Beginn wurde deutlich: es geht 
um den Schutz und die Förderung der kul-
turellen Vielfalt. Der Präsident der Franzö-
sischen Nationalversammlung, Claude Bar-
tolone, hielt in seiner Begrüßungsrede ein 
flammendes Plädoyer für den Erhalt der kul-
turellen Vielfalt und für die Bereichsausnah-
me von Kultur und Medien bei den Verhand-
lungen zum Freihandelsabkommen zwischen 
der Europäischen Union und den Vereinig-
ten Staaten von Amerika. Die Botschaft, dass 

der Schutz und die Förderung der kulturellen 
Vielfalt elementarer Bestandteil der Daseins-
vorsorge sei und damit Richtschnur in der 
Gemeinwohlorientierung politischen Han-
delns, durchzog nahezu alle Beiträge dieser 
halbtägigen Veranstaltung mit über 150 Be-
suchern in den Räumen der Pariser Natio-
nalversammlung. Der Spannungsbogen von 
der kommunalen bis zu europäischen Ebe-
ne zum Thema Daseinsvorsorge ließ wieder 
einmal die Disbalance zwischen den unter-
schiedlichen Kraftfeldern deutlich werden. 
Die marktliberalen Kräfte, die sich nicht nur 
in der EU-Kommission finden, sind derzeit 
noch in der Überhand. Zweifelsohne geht es 
nicht um ein Schwarz-Weiß-Bild der aktuel-
len Situation, denn Freihandel kann, wenn er 
den gesellschaftlichen und damit auch den 
kulturellen Verfasstheiten Rechnung trägt, 
mehr Chancen auf wirtschaftliche Entwick-
lung bieten, als Risiken bergen. Diese Aus-
sicht erscheint vor dem Hintergrund, dass 
die USA der »UNESCO-Konvention zum 
Schutz und zur Förderung der Vielfalt kul-
tureller Ausdrucksformen« nicht beigetreten 
sind und somit von Beginn der Verhandlun-
gen an eine ungleiche Ausgangslage vorhan-
den ist, unwahrscheinlich. Deshalb ist es von 
enormer Bedeutung, den Verhandlungspro-
zess transparent zu gestalten und die Zivil-
gesellschaft, zum Beispiel in Form von Anhö-
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rungen, einzubeziehen. Bei einer Bewertung 
der Chancen und Risiken eines Freihandels-
abkommen lohnt auch ein Blick auf ähnliche 
Prozesse in der Vergangenheit, wie zum Bei-
spiel dem NAFTA-Abkommen. Die Progno-
sen haben sich dort im Wesentlichen nicht 
erfüllt bzw. gerade in sozio-ökonomischer 
Hinsicht in ihr Gegenteil verkehrt.

Die Erosion unserer kulturellen Infra-
struktur, der schwindende Einfluss des Staa-
tes bei der Gestaltung von gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen, die Auswirkungen auf 
den Arbeitsmarkt, Gentechnik auf europäi-
schen Äckern und Chlorhühnchen auf unse-
ren Tellern sind nur einige Themenbereiche, 
die den Widerstand gegen einen intranspa-
renten und vorbehaltlosen Verhandlungspro-
zess schüren. Es gleicht einer gigantischen 
Täuschung, bei dem Freihandelsabkommen 
nur von einem freien Handel der Waren zu 
sprechen und die damit verbundenen Neben-
wirkungen gesellschaftlicher Gestaltung au-
ßen vor zu lassen. Nahezu alle Lebensberei-
che wurden in der weltweit größten Handels-
zone betroffen sein, weil die zunehmende 
Ökonomisierung immer starker von den Su-
pra-Nationalen Interessen bestimmt wurde.

Umso wichtiger ist es, dass die EU-Kom-
mission die völkerrechtlich verbindliche 
UNESCO-Konvention Kulturelle Vielfalt ein-
hält. Das wurde für das geplante Freihandels-
abkommen bedeuten, dass für die Mitglieds-
staaten der EU der Doppelcharakter von Kul-
tur – als Kulturgut und als Ware – sowie das 
Recht auf nationale Kulturpolitiken fest-
gelegt wären. Ohne die Einbeziehung die-
ser Konvention in das Freihandelsabkom-
men, die nicht verhandelbar ist, weil neben 
den Mitgliedsstaaten der EU auch die EU als 
Staatengemeinschaft die Konvention ratifi-
ziert hat, würde das Prinzip der öffentlichen 
Kulturfinanzierung ins Wanken geraten. Das 
Prinzip, dass die Kulturfinanzierung eine öf-
fentliche Aufgabe, in öffentlicher Verantwor-

tung und damit in überwiegend öffentlicher 
Finanzierung ist, ist ohne Einbeziehung der 
Konvention beim Freihandelsabkommen ge-
fährdet, weil die Vertreter der Marktliberali-
sierung eine Wettbewerbsverzerrung rekla-
mieren wurden. Somit stünden alle öffentlich 
finanzierten Einrichtungen im Kultur- und 
Bildungsbereich ebenso wie der öffentlich-
rechtliche Rundfunk in einer Freihandelszo-
ne ohne Einbeziehung der Konvention Kul-
turelle Vielfalt vor dem Aus.

Es ist ein Skandal, dass die EU-Kommissi-
on, entgegen ihrer völkerrechtlich verbind-
lich eingegangenen Verpflichtungen und 
dem eindeutigen Votum des Europäischen 
Parlaments für Bereichsausnahmen für Kul-
tur und Medien, sich bisher wenig um die 
Einhaltung der UNESCO-Konvention Kultu-
relle Vielfalt schert. Neben den beiden Kern-
forderungen an die Europäische Kommissi-
on, der Einhaltung der UNESCO-Konventi-
on Kulturelle Vielfalt und der Transparenz 
und Beteiligung der Zivilgesellschaft bei dem 
laufenden Verhandlungsprozess, steht der 
Appell an die dem Gemeinwohl verpflich-
teten Akteure, den Schutz und die Förde-
rung kultureller Vielfalt als gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe zu betrachten. Gerade 
mit dem weiten Kulturbegriff, wie er 1982 in 
der UNESCO-Erklärung von Mexiko veran-
kert ist, erschließt sich der Brückenschlag zu 
dem Vielfaltsgedanken in unseren Lebens-
räumen. Es geht um kulturelles Selbstver-
ständnis, das geprägt ist von der Neugierde 
auf das Andere, das Erkennen und besten-
falls Wertschätzen des Anderen. Kulturelle 
Vielfalt lebt von dem Unterschied zwischen 
dem je Eigenen und dem je Anderen. Das Sig-
nal der Pariser Konferenz ist deshalb so stark, 
weil es einmal mehr und brandaktuell deut-
lich macht, dass Kulturpolitik ein elementa-
rer Teil von Gesellschaftspolitik ist, die die 
Lebensumstände jeder Bürgerin und jeden 
Bürgers in der Europäischen Union betreffen.
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Es geht doch auch weitgehend  
ohne die Mitgliedstaaten
Jürgen Burggraf — Politik & Kultur 2/2014 
 
 
 
 
 
 

Die intransparente und für die interessier-
te Öffentlichkeit kaum noch nachvollzieh-
bare Verhandlungsführung der USA und der 
EU bei der Trans-Atlantic Trade and Invest-
ment Partnership, kurz TTIP, stößt auf im-
mer mehr gesellschaftliche und mediale Kri-
tik. Das zwingt die Europäische Kommissi-
on mittlerweile dazu, eine neue Offenheit zu 
propagieren, aktiv – natürlich nur den se-
gensreichen Nutzen des TTIP – zu kommu-
nizieren und nun auch in Kürze eine öffent-
liche Konsultation zum Investitions- bzw. 
Investitionsschutzkapitel des angestrebten 
Abkommens durchzuführen. Dabei versteht 
die Europäische Kommission unter Trans-
parenz die allgemeine, summarische – und 
eben nicht konkrete und detaillierte – Dar-
stellung des Verhandlungsverlaufs in soge-
nannten Debriefings nach den jeweiligen 
Verhandlungsrunden sowie die Veröffentli-
chung von facts & figures zu verschiedenen 
Sachfragen. Auch hat sie mittlerweile eine 
Beratergruppe ins Leben gerufen, die glei-
chermaßen mit Vertretern industrieller und 
zivilgesellschaftlicher Interessen besetzt ist. 
Das ist immerhin etwas. Aber ist das genug? 
Reicht das, um einer Öffentlichkeit zu genü-
gen, die immer offensiver Information und 
Mitsprache bei Entscheidungen einfordert, 
die ihr(e) Leben individuell und gesellschaft-
lich unmittelbar tangieren? Neue Tendenzen 

forcierter Bürgerermächtigung und -beteili-
gung, nicht nur in Deutschland und Europa, 
legen etwas Anderes nahe.

Während diese Diskussion schwelt, die 
Kritik an der allzu kritiklosen Bejahung von 
TTIP wächst, kommt bereits eine neue Kon-
troverse auf: Inwieweit muss eigentlich die 
Europäische Kommission die Mitgliedstaa-
ten, insbesondere mit einstimmigen Voten 
im Ministerrat, mit ins Boot holen? Inwie-
weit ist TTIP eigentlich ein gemischtes Ab-
kommen, also ein Abkommen, das der Zu-
stimmung auch aller Mitgliedstaaten bedarf? 
Hierzu hat kürzlich der stellvertretende Ka-
binettschef von EU-Handelskommissar Karel 
De Gucht, Frank Hoffmeister, einen Fachauf-
satz veröffentlicht. Er gibt natürlich nur die 
persönliche Ansicht des Autors wider. 

Die Kernargumente lauten wie folgt: Ar-
tikel 207 Absatz 1 AEUV (Lissaboner Vertrag) 
habe die Konturen der Gemeinsamen Han-
delspolitik erweitert. Anders als in den »halb-
herzigen« Formulierungen der Verträge von 
Nizza und Amsterdam heiße es nun mit »er-
frischender Klarheit«, dass die Union für den 
Handel mit Waren und Dienstleistungen, für 
die Handelsaspekte des geistigen Eigentums 
und für die ausländischen Direktinvestitio-
nen ausschließlich zuständig sei. Anders als 
noch der Vertrag von Nizza sehe der Lissa-
boner Vertrag zunächst einmal für die Aus-
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handlung und den Abschluss von Abkommen 
in diesen Bereichen das qualifizierte Mehr-
heitsvotum im Rat vor. Mithin soll es hier für 
einzelne Mitgliedstaaten über das Einstim-
migkeitsprinzip im Rat keine Blockademög-
lichkeit mehr geben, es sei denn, bestimmte 
Umstände konnten doch dazu fuhren. »Lei-
der«, so der Autor, habe sich dieser Integra-
tionsfortschritt aber in der Praxis noch nicht 
bemerkbar gemacht. 

Grund dafür ist, das Absatz 4 des besag-
ten Artikels festlegt, dass der Rat in den auf-
gezählten Bereichen einstimmig beschließt, 
wenn das betreffende Abkommen Bestim-
mungen enthält, bei denen für die Annah-
me interner Vorschriften Einstimmigkeit er-
forderlich ist. Und ferner heißt es dann, mit 
erfrischender Klarheit möchte man hinzu-
fügen: »Der Rat beschließt ebenfalls ein-
stimmig über die Aushandlung und den Ab-
schluss von Abkommen in den folgenden Be-
reichen: a) Handel mit kulturellen und au-
diovisuellen Dienstleistungen, wenn diese 
Abkommen die kulturelle und sprachliche 
Vielfalt in der Union beeinträchtigen könn-
ten […]«

Also »leider« wird das doch nichts mit den 
Mehrheitsbeschlüssen im Rat, oder? Nein, 
jetzt kommt der Europäische Gerichtshof ins 
Spiel. Denn dieser hatte in einer anderen Sa-
che, es ging um den Beitritt der EU zu einer 
Europaratskonvention, entschieden, dass die 
Union dabei allein zuständig sei, wenn es um 
Maßnahmen der »externen Harmonisierung« 
im Bereich des Dienstleistungshandels gehe. 
Und die Tatsache, dass eine Vorschrift in der 
Konvention des Europarats in »marginaler 
Weise« auch Angelegenheiten berühre, die 
im EU-Innenverhältnis Einstimmigkeit er-
forderlich mache, ändere daran auch nichts.

Na prima, so in etwa der Autor, »mit die-
sem höchstrichterlichen Spruch könne end-
lich ein Schlussstrich unter die leidige Fra-
ge gezogen [werden], ob die ausschließliche 

handelspolitische Zuständigkeit der Union 
›in die Tiefe‹ begrenzt sei«. Nein, so der Au-
tor, denn entscheidend sei nach seiner Mei-
nung vielmehr, ob und wie sich eine Einzel-
vorschrift in das »Gesamtgerüst« einer Rege-
lung zum Dienstleistungshandel einfüge und 
inwieweit sie einen eigenständigen Schwer-
punkt bilde. Nur im letzteren Fall wäre der 
Rückgriff auf ein gemischtes Abkommen, 
und damit auf Einstimmigkeitsregeln im Rat, 
überhaupt erforderlich. Großartig, so denkt 
sich der Freund des Freihandels, dann muss 
sich die Europäische Kommission in diesen 
Fällen künftig nicht mehr mit den Eigenwil-
ligkeiten einzelner Mitgliedstaaten herum-
ärgern. Denn, so der Autor, »[…] ein großes 
Abkommen nur deswegen der Einstimmigkeit 
und der Ratifikationsbedürftigkeit in 28 nati-
onalen Parlamenten zu unterwerfen, weil be-
stimmte […] Dienstleistungen bisher auf eu-
ropäischer Ebene nicht geregelt worden sind, 
erscheint wenig effizient«. Schon gar nicht 
muss sich die Europäische Kommission dann 
noch mit doppelt gemischten Abkommen he-
rumschlagen, wenn, wie etwa in Deutschland 
zwischen Bund und Ländern zum Beispiel in 
kultur- und medienpolitischen Fragen, noch 
weitere geteilte Zuständigkeiten auf natio-
naler Ebene existieren.

Mit keinem Wort erwähnt der Autor in sei-
nem Artikel kulturelle und insbesondere au-
diovisuelle Dienste. Aber genau deren Be-
handlung im TTIP-Prozess ist ja im hier dis-
kutierten Kontext eine der zentralen Fragen. 
Sie markieren einen wesentlichen möglichen 
Stolperstein im Verhandlungsprozess. Die 
USA wollen mit TTIP ihre digitale Ökonomie 
stärken und fördern. Die Europäische Kom-
mission sieht das in weiten Teilen ähnlich, ist 
aber, maßgeblich auf Betreiben Frankreichs, 
gehalten, gegenüber ihrem Verhandlungs-
partner an dieser Stelle grundsätzliche Vor-
behalte zu formulieren. Wie schön wäre es 
da also, wenn die Rechtslage bzw. Rechtspre-
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chung des Europäischen Gerichtshofes eine 
Handhabe böte, diesen Beschränkungen für 
die Verhandlungsführung der Union auswei-
chen zu können? Nun ja, mal abwarten, was 
dazu die Mitgliedstaaten und etwa im Fall 
Deutschlands die Bundesländer sagen wer-
den. Abzuwarten bleibt auch, wie derartige 
Analysen auf die gesellschaftspolitische Le-
gitimität der internationalen Handelslibera-
lisierung, hier bei TTIP, einzahlen. Oder eben 
gerade nicht.

Schließlich: Mit der skizzierten Logik wird 
im hier diskutierten Artikel auch die Not-
wendigkeit einer fortwährenden Mitglied-
schaft der EU-Mitgliedstaaten in der WTO 
in Frage gestellt. Es handele sich dabei ja nur 
noch um ein »stark theoretisches Konstrukt«. 
Selbst wenn dem so wäre, stellt sich die Fra-
ge, ob die europäische Integration tatsäch-
lich schon so weit ist? Und ist es gerade ge-
genwärtig unter dem Eindruck mehrerer mit-
einander verwobener krisenhafter Entwick-
lungen, global und in der EU, ratsam, dieses 
Fass jetzt aufzumachen? Kommt da gerade 
jene Sicht europäischer Funktionäre zum 
Ausdruck, die selbst überzeugte Europäer 
arg ins Grübeln bringt?
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Eine Faust auf dem  
Verhandlungstisch 
Die Europäische Bürgerinitiative  
»Stop TTIP und CETA« 
Rolf-Uwe Beck, Michael Efler — Politik & Kultur 5/2014 
 
 

Selten hat sich in Europa so schnell ein so 
breites Bündnis konstituiert, das entschlos-
sen ist, die EU-Kommission zu stoppen. Mehr 
als 170 Organisationen aus 19 Ländern haben 
sich gesucht und gefunden – und das ist erst 
der Anfang. Was sie verbindet, ist die Forde-
rung »Stop TTIP und CETA«. Die Kürzel ste-
hen für Freihandelsabkommen, die derzeit 
zwischen der EU und den USA sowie Kanada 
verhandelt werden. Die Zeit drängt, die Lage 
ist ernst. Was und wie hier verhandelt wird, 
ist ein Generalangriff auf die Demokratie und 
rechtsstaatliche Standards. Deshalb hat das 
Bündnis am 15. Juli dieses Jahres eine Euro-
päische Bürgerinitiative – kurz EBI – ange-
meldet: »Wir fordern die EU-Kommission auf, 
dem Rat zu empfehlen, das Verhandlungs-
mandat über die Transatlantische Handels 
und Investitionspartnerschaft (TTIP) auf-
zuheben sowie das Umfassende Wirtschafts- 
und Handelsabkommen (CETA) nicht ab-
zuschließen«, so der Wortlaut. Wird sie zu-
gelassen, müssen ab September für einen 
Erfolg binnen eines Jahres eine Million Un-
terschriften gesammelt werden [Die Euro-
päische Kommission hat diese EBI nicht zu-
gelassen. Das Bündnis »Stopp TTIP« sam-
melt nun in einer selbstorganisierten Bür-
gerinitiative Unterschriften, Anm. d. Red.]. 
Ein Spaziergang wird das nicht, im Gegen-
teil. Es wird darauf ankommen, ob die Bür-

gerinnen und Bürger gemeinsam aufstehen 
und für ihre Rechte einstehen. Dann kann 
die EBI zu einer Faust auf dem Tisch der EU 
werden – mit dem Anspruch »Europa nicht 
ohne uns Bürger«. 
Worum geht es konkret, was entzündet den 
Protest? In dem Bündnis kommen Umwelt- 
und Verbraucherschutzverbände, Gewerk-
schaften, kirchliche Organisationen und die 
Demokratiebewegung zusammen. Jede Orga-
nisation bringt ihre Sicht auf die Abkommen 
ein, vertritt ihr Thema. Für alle aber stehen 
die Investor-Staat-Schiedsverfahren ganz 
oben in der langen Liste der Kritik. Deutsch-
land hat diese erfunden, um Investitionen in 
»unsicheren Ländern« zu erleichtern, welt-
weit zum ersten Mal festgelegt in einem In-
vestitionsabkommen mit Pakistan 1959. Heu-
te lecken sich die Konzerne alle zehn Fin-
ger nach diesem Investoren-Schutz. Sehen 
sie nämlich ihre Investitionen und Gewin-
ne durch politische Entscheidungen in Ge-
fahr, weil beispielsweise Umweltauflagen er-
lassen wurden, dann können sie den Staat auf 
Schadenersatz verklagen. Verhandelt wird 
in irgendeinem Hotel, anfechtbar ist das Er-
gebnis nicht, vor keinem Gericht der Welt. 
Gerade wurde Russland zur Zahlung von 50 
Milliarden Dollar verurteilt, der höchste bis-
her festgelegte Betrag an Schadenersatz auf-
grund einer solchen Klage. Vattenfall hat die 
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Bundesrepublik auf Zahlung von 3,8 Milliar-
den Euro verklagt. Wegen des Atomausstiegs. 
Es ist vor allem der Gewinnverlust, den der 
Konzern für sich errechnet hat. Das sind, da 
dies letztlich aus Steuermitteln zu zahlen 
ist, 50 Euro von jedem von uns, von Mann 
und Maus. Nun soll genau das in den Frei-
handelsabkommen festgezurrt werden, so 
als gäbe es weder in Europa noch in Über-
see eine Rechtsstaatlichkeit. Im Interesse der 
Allgemeinheit kann das kaum sein, sehr wohl 
aber in dem der Konzerne. Noch vor Einstieg 
in die Verhandlungen gab es 119 Treffen mit 
Konzernvertretern und nur fünf mit Vertre-
tern von Sozialverbänden und Gewerkschaf-
ten. Dahinter steckt ein Prinzip, das als re-
gulatorische Kooperation auch in die Ab-
kommen eingehen soll: Können Konzerne 
entgangene Gewinne aufgrund politischer 
Entscheidungen einklagen, liegt es auf der 
Hand, möglichst vor den Entscheidungen ab-
zuklären, was den Konzernen genehm ist, um 
Klagen zu vermeiden.

Aber damit nicht genug. Durch eine Li-
beralisierung von Dienstleistungen sollen 
Konzerne leichter Profite bei Wasserversor-
gung, Gesundheit und Bildung machen kön-
nen. Befürchtet werden zunehmende Gefähr-
dungen für Gesundheit und Umwelt, weil 
für die EU legalisiert werden könnte, was in 
den USA und Kanada erlaubt, hier aber un-
tersagt ist: Chlorhühnchen, Gen-Essen und 
Hormonfleisch. Kulturelle Errungenschaf-
ten wie die Buchpreisbindung oder öffent-
liche Theater- und Filmförderung könnten 
auf dem Altar des Freihandels geopfert wer-
den, da bislang keine allgemeine Ausnahme 
für den Kulturbereich akzeptiert worden ist. 
Den Arbeits-, Sozial-, Umwelt-, Datenschutz- 
und Verbraucherschutzstandards, die in den 
Mitgliedsstaaten oder für die EU insgesamt 
gefunden wurden, sind jahre-, mitunter jahr-
zehntelange Auseinandersetzungen voraus-
gegangen. Oft ist die Gesetzgebung Ergeb-

nis eines breiten und langen Diskurses, des 
Ringens um eine Verabredung, mit der mög-
lichst alle leben können. In der EU gilt das 
Vorsorgeprinzip, das heißt dass Produkte erst 
dann auf den Markt kommen, wenn sie er-
wiesenermaßen sicher sind. In den USA wird 
umgekehrt verfahren: Produkte werden erst 
dann vom Markt genommen, wenn sie nach-
weislich schädlich sind. Durch die Abkom-
men soll der Marktzugang für alle Seiten er-
leichtert werden. Ohne eine Absenkung bzw. 
Angleichung von Standards wird dies kaum 
möglich sein.

Wird in den Ländern nicht gerade darum 
gerungen, wie mehr Mitsprache erreicht und 
Einflussrechte der Bürgerinnen und Bürger 
gestärkt werden können? Und gleichzeitig 
verhandeln hier demokratisch organisier-
te Gesellschaften völlig im Geheimen über 
Eckpfeiler einer zukünftigen Handels- und 
Wirtschaftspolitik, so als ginge das die Bür-
gerinnen und Bürger nichts, aber auch gar 
nichts an. Es geht ja nicht darum, einen 
Livestream der Verhandlungsrunden einzu-
richten. Aber eine demokratische Beteiligung 
an der Erarbeitung des Verhandlungsmanda-
tes, also eine Diskussion, wie weit die eine 
Seite der anderen entgegen kommen sollte, 
müsste so selbstverständlich sein wie die öf-
fentliche Auslegung eines Bebauungsplans. 
Von hier aus gedacht, wäre nur konsequent, 
Mittel und Wege anzubieten, die Verhand-
lungsführung demokratisch zu kontrollieren. 
Nichts da. Die demokratische Legitimation 
beschränkt sich darauf, dass die Abkommen 
dem Europäischen Parlament und den, so-
fern dies nicht noch verhindert wird, natio-
nalen Parlamenten vorgelegt wird – mit der 
Bitte um Zustimmung. Was auch sonst. Es ist 
kaum davon auszugehen, dass nach jahrelan-
gen und zähen Verhandlungen wegen ein-
zelner Punkte die Abkommen zurückgewie-
sen werden. Mit dieser Verhandlungsstrate-
gie zeigt sich, wie die Bürgerinnen und Bür-
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ger von Rat und EU-Kommission angesehen 
werden. Jedenfalls nicht als die, von denen 
jede staatliche Souveränität auszugehen hat. 
Welchen Stellenwert sollen Wahlen noch ha-
ben, wenn so zentrale politische Bausteine 
nicht nur jenseits der Zivilgesellschaft, son-
dern auch entzogen vom Einfluss der Parla-
mentarier zementiert werden? Dies könnte 
eine fatale Gegenreaktion hervorrufen: Die 
Bürgerinnen und Bürger könnten den Ver-
trauensvorschuss, den sie der EU und ihrer 
Organe gewährt haben, und der seit der Un-
terzeichnung des Lissabon-Vertrages eher 
ab- als zugenommen hat, vollständig vom 
Vertrauenskonto abbuchen. Die EU entleert 
sich zu einem seelenlosen Büttel im Dienste 
der Konzerne. Es ist Zeit, aufzustehen. Längst 
geht es nicht allein um die Freihandelsab-
kommen. Es geht darum, welche Idee mit 
diesem Europa verbunden sein soll, was Eu-
ropa ausmachen und wer es tragen soll. Dafür 
aber müssen TTIP und CETA vom Verhand-
lungstisch gewischt werden. Es kommt auf 
jede und jeden an. Lassen Sie uns gemein-
sam Unterschriften sammeln, im Freundes- 
und Bekanntenkreis, an der Arbeit und beim 
Familienfest, vor dem Kino und in der Kon-
zertpause. Machen wir dieses Europa zu un-
serer Sache!
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Unsicherheiten und Unklarheiten
Das Misstrauen der Bürger gegenüber 
TTIP, CETA & Co. ist immens – Offenheit 
und politische Transparenz ist geboten
Olaf Zimmermann, Gabriele Schulz — Politik & Kultur 6/2014 
 
 

Wie so oft in der Politik, endet gegen Ende 
der Amtszeit eines Verantwortlichen auch 
die Zurückhaltung, wenn es um politische 
Entscheidungsprozesse geht. So scheint es 
auch beim scheidenden EU-Handelskommis-
sar Karel De Gucht zu sein. In einer Veran-
staltung im Oktober 2014 in der Niedersäch-
sischen Landesvertretung in Berlin zu den 
TTIP-Verhandlungen sagte er dem Verneh-
men nach, dass die Mitgliedstaaten sich noch 
einmal fragen müssten, ob sie TTIP wirklich 
wollen und wenn ja, wie sie es wollen.

Diese klaren Worte des EU-Handelskom-
missars De Gucht zeigen zweierlei, zum ei-
nen die Messen sind noch längst nicht ge-
sungen, was TTIP betrifft, und zum anderen 
scheint es an einer echten Abstimmung zwi-
schen der EU-Handelspolitik und den Mit-
gliedstaaten zu mangeln. Wie unklar offen-
bar die Haltung der EU-Kommission in spe 
ist, wurde bei der Befragung der designier-
ten EU-Handelskommissarin Cecilia Malm-
ström durch den Handelsausschuss des Eu-
ropäischen Parlaments im September dieses 
Jahres deutlich. Im Vorfeld war die Rede da-
von, sie lehne das höchst umstrittene Inves-
tor-Staat-Streitschlichtungsverfahren (ISDS) 
ab, um dann kurze Zeit später klarzustellen, 
dass sie es weiter verfolgen werde. Insbeson-
dere das CETA-Abkommen (Freihandelsab-
kommen zwischen der EU und Kanada) wol-

le sie nicht noch einmal aufschnüren und bei 
TTIP allenfalls das ISDS etwas klarer fassen. 

Von der amtierenden italienischen Rats-
präsidentschaft war zu hören, dass sich bei 
TTIP doch vor allem auf die Themen kon-
zentriert werden solle, bei denen Einigkeit 
erzielt werden könne. Das könnte ein Um-
schwenken auf das im WTO-Kontext an-
sonsten übliche Positivlistenverfahren be-
deuten und würde ein Fenster für die Aus-
nahme von Wirtschaftssektoren öffnen. Auch 
ISDS könnte jetzt von Ratseite zur Dispositi-
on gestellt werden. All dies belegt, dass doch 
erhebliche Unsicherheiten und Unklarheiten 
hinsichtlich eines Abkommens bestehen, das 
immerhin die zwei stärksten Wirtschaftsräu-
me der Welt miteinander eingehen wollen 
und das erhebliche Wirkungen auf den Welt-
handel haben wird. 

Die neue EU-Kommission wird gut bera-
ten sein, den bestehenden Widerstand ge-
gen TTIP, CETA und andere Freihandelsab-
kommen ernst zu nehmen und den Dialog 
mit der Zivilgesellschaft zu suchen. Die Ab-
lehnung der Europäischen Bürgerinitiative 
durch die amtierende EU-Kommission war 
strategisch und kommunikativ ein großer 
Fehler. Selbst wenn es rechtliche Gründe für 
die Ablehnung geben mag, deren Stichhaltig-
keit nun vom Europäischen Gerichtshof ge-
klärt werden muss: Was wäre passiert, wenn 
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die Europäische Bürgerinitiative zugelassen 
worden wäre? Die EU-Kommission hätte eine 
Anhörung durchführen müssen. Das ist doch 
wahrlich kein scharfes Schwert und sollte bei 
einem Abkommen von dieser Tragweite ei-
gentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Die 
Ablehnung der Europäischen Bürgerinitiati-
ve schürt aber das Misstrauen der Bevölke-
rung. Dass dieses Misstrauen und der Wider-
stand weit verbreitet sind, belegen der rege 
Zuspruch, den die selbstorganisierte Euro-
päische Bürgerinitiative erfährt. Innerhalb 
eines Tages hatten 200.000 Menschen den 
Aufruf online unterzeichnet. Und die Samm-
lung von Unterschriften geht online und off-
line weiter! Knapp eine Woche nach Veröf-
fentlichung sind es schon über 500.000 On-
line-Unterschriften.

Die magere Wahlbeteiligung bei den 
Wahlen zum Europäischen Parlament und 
die Proteste gegen TTIP, CETA und – sobald 
mehr Informationen vorhanden sind – si-
cherlich auch gegen TiSA (23 Länder verhan-
deln über Liberalisierung von Dienstleistun-
gen) sind zwei Seiten derselben Medaille. Auf 
der einen Seite haben die Bürgerinnen und 
Bürger die Chance, die Abgeordneten des Eu-
ropäischen Parlaments zu wählen, die über 
alle diese Handelsabkommen abstimmen 
müssen und die zumindest bei der Wahl der 
EU-Kommissare ein Befragungsrecht haben, 
das sie wiederum sehr genau wahrgenom-
men haben. Von diesem Wahlrecht haben in 
den Ländern ohne Wahlpflicht relativ wenig 
Bürger Gebrauch gemacht und auch in den 
Medien war von einem echten Europawahl-
kampf kaum etwas zu spüren. Allenfalls den 
Europaskeptikern bis hin zu den Europageg-
nern ist es gelungen, ihre Anhänger zu mobi-
lisieren, sodass jetzt ein nicht unerheblicher 
Teil der Abgeordneten des Europäischen Par-
laments gegen Europa eingestellt sind. Die 
andere Seite der Medaille ist die mangelnde 
Information der Europäischen Kommission 

aber auch der nationalen Regierung über die 
Europäische Politik, sodass Vorhaben wie die 
Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TiSA 
von der EU-Kommission vorangetrieben wer-
den, ohne die Akzeptanz in den Mitgliedstaa-
ten mitzubedenken. Insofern wird die neue 
EU-Kommission, allen voran der designierte 
Kommissionspräsident Juncker, gut beraten 
sein, klarer zu machen, was seine Ziele sind 
und dafür auch in den Mitgliedstaaten wer-
ben. Und auch in den Mitgliedstaaten müss-
te klarer werden, welche europäische Wirt-
schaftsidee verfolgt wird, welche Sektoren in 
den Blick genommen und welche wirtschaft-
lichen Effekte erwartet werden. Tiefgreifende 
und umfassende Abkommen wie TTIP, CETA 
& Co. verdienen eine breite gesellschaftli-
che Diskussion und Akzeptanz. Aber auch der 
Kultur- und Medienbereich muss sich an die 
eigene Nase fassen. Als Deutscher Kulturrat 
haben wir pflichtschuldigst Wahlprüfsteine 
zur Wahl des Europäischen Parlaments ver-
fasst, in denen eben nicht die große Linie 
der EU-Politik mit seinen Auswirkungen auf 
den Kultur- und Mediensektor erfragt wur-
de, sondern Detailfragen breiten Raum ein-
nahmen. Die letztlich teilweise enttäuschen-
den Antworten wurden zwar zur Kenntnis 
genommen, lösten aber keine Reaktion aus.

Insofern wäre es sicherlich an der Zeit, 
eine vertiefte Diskussion zur europäischen 
Politik zu führen und in diesem Kontext ganz 
besonders auf die Handelspolitik und ihre 
Auswirkungen auf die Gesellschaft, nicht 
nur auf den Kultur- und Mediensektor, ein-
zugehen. TTIP, CETA und Co. sind mehr als 
einfache internationale Handelsabkommen. 
TTIP, CETA und Co. machen eine sich seit 
Jahrzehnten ausbreitende radikale Philo-
sophie international verbindlich: Markt vor 
Gemeinwesen. Das müssen wir im Kulturbe-
reich allgemein, aber auch speziell im Deut-
schen Kulturrat, zur Kenntnis nehmen und 
reagieren.
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Wirtschaftliche Interessen vs. Kultur
Die Konvention Kulturelle Vielfalt  
auf dem Prüfstand
Hans-Jürgen Blinn — Politik & Kultur 5/2011  
 
 
 
 

Zugegeben, die Überschrift ist reißerisch, 
aber Hand aufs Herz, hätten Sie begonnen, 
diesen Artikel zu lesen, hätte er wie folgt 
gelautet: »Aktuelle Verhandlungen über die 
Einführung einer Negativliste im Rahmen ei-
nes neuen Freihandelsabkommens mit Kana-
da betreffen auch kulturelle Dienstleistun-
gen«? Wohl kaum. Und doch sollten Sie wei-
terlesen, falls Sie am Erhalt kultureller Viel-
falt im Sinne der UNESCO-Konvention von 
2005 interessiert sind.

Kulturelle Vielfalt ist eine unverzichtba-
re Ressource für die Freiheit und Entwick-
lung unserer pluralistischen Gesellschaft. 
Ihre Stärkung ist eine Zukunftsinvestition. 
Das UNESCO-Übereinkommen soll eigent-
lich sicherstellen, dass bei sich öffnenden 
Märkten und fortschreitender Deregulie-
rung im Rahmen der WTO und der Europäi-
schen Union weiterhin Kulturpolitik, öffent-
liche Kunst- und Kulturförderung möglich 
bleiben. Kernstück des Übereinkommens ist 
daher das Recht eines jeden Staates, regula-
torische und finanzielle Maßnahmen zu er-
greifen, die darauf abzielen, die Vielfalt der 
kulturellen Ausdrucksformen auf seinem 
Staatsgebiet zu schützen, auch und gerade 
gegenüber Vereinbarungen, die in Handels-
abkommen getroffen werden. Diese Hand-
lungsmöglichkeiten werden durch die neues-
ten handelspolitischen Entwicklungen zwi-

schen der EU und Drittstaaten eingeschränkt.
Im Weißbuch »Kulturelle Vielfalt« der deut-
schen UNESCO-Kommission wurden konkre-
te Vorschläge und politische Handlungsemp-
fehlungen für die deutsche und europäische 
Kulturpolitik ausgearbeitet. Nun wäre es an 
der Zeit, diese Vorschläge in praktische Po-
litik umzusetzen und anzuwenden. Nur, so 
scheint es mir, will dies nicht recht gelingen. 

Anlass meiner pessimistischen Einschät-
zung ist die aktuelle Verhandlungsrunde über 
ein neues Freihandelsabkommen zwischen 
der EU (und ihren Mitgliedstaaten) und Ka-
nada. Da die Verhandlungen im Rahmen der 
Welthandelsorganisation (WTO) ins Stocken 
geraten sind und mit einer Wiederbelebung 
der Doha-Runde zur Zeit nicht zu rechnen 
ist, schlug die Kommission vor, mit bedeu-
tenden Handelspartnern eigenständige Ab-
kommen zum Abschluss zu bringen.

So soll Europas Wirtschaft der Zugang zu 
globalen Märkten erleichtert werden, aber 
auch umgekehrt sollen Angebote ausländi-
scher Dienstleistungserbringer einen mög-
lichst ungehinderten Zugang zum deutschen 
Markt erhalten. Dabei stellt sich, wie immer 
in diesem Zusammenhang, die Frage nach 
der Ausgestaltung unserer staatlichen Ver-
fasstheit: Es gilt, die Balance zwischen frei-
em Markt und staatlicher Daseinsvorsorge 
auszutarieren.
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Einige bilaterale Handelsabkommen sind 
ausgehandelt oder werden verhandelt, so 
mit Indien, Südkorea, Kolumbien, Peru, ei-
nem Verbund von Staaten des karibischen 
und des zentralamerikanischen Raumes. 
Dabei wurden, durchaus im Konsens mit 
der Kulturseite, spezielle Kulturprotokol-
le als Annexe zu diesen Handelsabkommen 
mit Drittstaaten vereinbart. Dabei steht 
nicht allein die Verbesserung des gegen-
seitigen Marktzugangs für kulturelle Wa-
ren und Dienstleistungen im Vordergrund, 
sondern, ganz im Sinne der UNESCO-Kon-
vention, soll durch diese Protokolle der kul-
turelle Sektor in den politischen Dialog mit 
den EU-Partnerstaaten mit einbezogen wer-
den; dies gilt insbesondere in Bezug auf die 
Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern. 
Diese Kulturprotokolle befassen sich mit 
Aspekten wie der Förderung des Kultur-
austauschs (Waren und Dienstleistungen), 
der Erleichterung der Einreise und des (vo-
rübergehenden) Aufenthaltes von Künst-
lern und anderen Kulturschaffenden so-
wie deren Ausbildung und Zusammenar-
beit. Des Weiteren sollen Ko-Produktionen 
im audiovisuellen Sektor unterstützt und 
die Zusammenarbeit im Bereich der Dar-
stellenden Künste und im Bereich Litera-
tur- und Verlagswesen gefördert werden. 
Schließlich will man die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet des Kulturerbes durch ei-
nen verstärkten Informations- und Erfah-
rungsaustausch (best-practices) fördern. 
Von diesem Konzept der Sonderbehandlung 
kultureller Dienstleistungen weicht die 
Kommission ohne einleuchtende Erklärun-
gen derzeit bei den Verhandlungen mit Ka-
nada ab. Was ist nun das Neue im Zusam-
menhang mit Kanada? Die bisherige Struktur 
der Dienstleistungsverpflichtungen bei den 
WTO-Verhandlungen (GATS) und bei den 
bisherigen Freihandelsabkommen sah vor, 
dass man nur explizit (positiv) Sektoren auf-

listet, für die eine Liberalisierungsverpflich-
tung gelten soll. Kanada schlägt nun vor, eine 
sogenannte Negativliste zu erstellen.

Wie der Name schon sagt, sollen dort alle 
Dienstleistungssektoren aufgeführt werden, 
die nicht liberalisiert werden sollen, während 
alle nicht aufgeführten Bereiche ungeschützt 
sind. Alles nicht so schlimm, sagt die Kom-
mission – abgesehen von dem erheblichen 
Mehraufwand bei der Auflistung aller Geset-
ze und Verordnungen, die es zu schützen gilt!

Dieses Vorgehen will mir nicht so recht 
einleuchten, schließlich schreibe ich mir bei 
meiner wöchentlichen Einkaufsliste, wie die 
meisten vernünftigen Menschen, auch nur 
die Dinge auf, die ich kaufen will und nicht 
die, die ich nicht brauche. Genau dies ver-
langt man aber nun von uns im Rahmen des 
Abkommens mit Kanada. Dabei kann sich die 
Kommission auf die grundsätzliche Zustim-
mung der Bundesregierung stützen. Die Be-
gründung für den Politikwechsel ergebe sich, 
so das Bundeswirtschaftsministerium, nicht 
zuletzt aus dem Vertrauen, den das Rechts-
staatssystem Kanadas in der EU genieße. Die 
Sinnhaftigkeit dieser Aussage hat sich mir 
bisher noch nicht erschlossen. Und eine Ab-
wägung mit den Vorschriften der UNESCO-
Konvention nimmt weder die Kommissi-
on noch die Bundesregierung vor. Es über-
rascht insbesondere die Art und Weise, in der 
der Paradigmenwechsel vollzogen wird. Die 
deutschen Länder wurden sehr spät – und 
meines Erachtens auch sehr widerwillig – in 
diesen Abstimmungsprozess mit einbezogen, 
obwohl nach der immer noch geltenden fö-
deralen Struktur unserer Verfassung, die Be-
reiche Bildung und Kultur nicht allein durch 
den Bund bei der EU zu verhandeln sind. Ar-
tikel 23 des Grundgesetzes gilt nach wie vor.

Aber es kommt noch besser. Bestimmte 
Dienstleistungen sind von der Aufnahme in 
diese Negativliste ausgenommen, so zum 
Beispiel die »in Ausübung hoheitlicher Ge-
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walt erbrachten Dienstleistungen«. Nach der 
Definition des GATS-Abkommens sind dies 
Dienstleistungen, die weder auf kommerziel-
ler Basis noch im Wettbewerb mit einem oder 
mehreren Dienstleistungsanbietern erbracht 
werden. Beispielhaft sind dies Polizei, Justiz, 
Strafvollzug, Militär, öffentliche Verwaltung, 
Grenzsicherung und Luftverkehrssicherung. 
Weiterhin gilt die Ausnahme für das öffentli-
che Beschaffungswesen, Subventionen, Bei-
hilfen, Regelungen zum Schutz geistigen Ei-
gentums und audiovisuelle Dienstleistun-
gen (Rundfunk).

Kulturelle Dienstleistungen werden bei 
diesen Ausnahmen nicht genannt, obwohl 
der Wortlaut des durch den Europäischen Rat 
am 27. April 2009 gegenüber der Kommissi-
on erteilten Mandats dies ausdrücklich vor-
schreibt (Ziffer 22 des Mandats). Mit anderen 
Worten, audiovisuelle und andere kulturel-
le Dienstleistungen sollen nicht Teil des all-
gemeinen Handelsabkommens werden, son-
dern, wie bisher, im Rahmen eines eigenen 
Kulturprotokolls geregelt werden. Auch dies 
steht so explizit im Mandat an die Kommissi-
on unter Titel 4 Ziffer 27. Jedoch: »Papier ist 
geduldig« und die »Normative Kraft des Fak-
tischen« sind »Rechtssätze« im politischen 
Geschäft, die auch die EU-Kommission kennt. 
Ärgerlich an diesem Vorgehen ist einerseits 
der durch nichts zu rechtfertigende Para-
digmenwechsel und auch die Art und Weise, 
wie man ihn »verkaufen« will. So erklärte das 
Bundeswirtschaftsministerium auf mehrfa-
che Nachfrage, eigentlich ändere sich »gar 
nichts« im Vergleich zu den bisherigen Ab-
kommen. Der EU-Kommissionsvertreter im 
Ausschuss für Kulturfragen verkündete in der 
Sitzung am 15. Juni in Brüssel auf Nachfrage 
Frankreichs mit einer nicht zu überbieten-
den Arroganz, die Verhandlungen mit Kana-
da stünden unter einer neuen Logik (!), wobei 
die Kommission jedoch plane, das ihr erteil-
te Mandat zu respektieren (?) und die inter-

nationalen Verpflichtungen vollumfänglich 
einzuhalten. Ich halte diese Erklärungen we-
der für logisch noch für transparent im Hin-
blick auf die Beweggründe der handelnden 
Parteien.

Dem Europäischen Parlament sind die-
se Vorgänge auch nicht verborgen geblieben. 
Es hat daher am 8. Juni 2011 eine Entschlie-
ßung zu den Handelsbeziehungen zwischen 
der EU und Kanada verabschiedet, in der 
es unter anderem feststellt, dass die Kom-
mission sich zwar dafür entschieden habe, 
bei der Liberalisierung der Dienstleistun-
gen das Konzept einer Negativliste zu ver-
folgen, jedoch sei das Europäischen Parla-
ment der Ansicht, dass dieser Ansatz als rei-
ne Ausnahme zu betrachten sei und nicht als 
Präzedenzfall für künftige Verhandlungen 
dienen dürfe. Das Europäischen Parlament 
betont, dass im Kapitel »Investitionen« das 
Recht beider Parteien auf Regulierung ge-
wahrt bleiben müsse, vor allem in den Be-
reichen nationale Sicherheit, Umwelt, Volks-
gesundheit, […] und kulturelle Vielfalt und 
fordert die Kommission auf, sensible Berei-
che wie Kultur, Bildung, nationale Vertei-
digung und Volksgesundheit ganz vom An-
wendungsbereich der Investitionsabkommen 
auszunehmen. Bisher leider ohne Erfolg! 
Sollten Sie auch die Auffassung des Europä-
ischen Parlaments teilen, so schließen Sie 
sich meinem Appell an die Bundesregie-
rung und die EU-Kommission an, das Man-
dat für die Verhandlungen mit Kanada wort-
getreu umzusetzen und anstelle einer Nega-
tivliste eine Bereichsausnahme für kulturelle 
Dienstleistungen in Verbindung mit dem Ab-
schluss eines Kulturprotokolls auszuhandeln. 

Warum können eigentlich immer nur 
»Wirtschaftsexperten« Handelsabkommen 
aushandeln? Ach so, es geht ja um Geld, viel 
Geld! 
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CETA und wie weiter
Mehr Transparenz und genauere  
Erklärungen sind bei CETA  
und TTIP dringend erforderlich.  
Bisher bleibt beides lückenhaft.
Hans-Jürgen Blinn — Politik & Kultur 1/2015 

D er Vertragstext des Freihandelsabkommens 
der EU mit Kanada (CETA) liegt auf dem 
Tisch und die Verhandlungen mit den USA 
(TTIP) gehen in die entscheidenden Run-
den. Jetzt wäre eine ehrliche und umfassen-
de Aufklärung durch die EU-Kommission und 
die Bundesregierung angebracht. Doch leider 
wird bei TTIP immer noch »gemauert« und 
bei CETA versucht zwar das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
im Rahmen einer Öffentlichkeitskampagne 
mit der Broschüre »Fragen und Antworten 
zum EU-Kanada-Wirtschafts- und Handels-
abkommen (CETA)« die Bevölkerung über 
Chancen und Risiken durch das geplante Ab-
kommen aufzuklären. Diese Aufklärung ist 
jedoch mehr als lückenhaft. Auf Seite 10 der 
Broschüre wird jedenfalls versucht, Ängste 
in der Bevölkerung abzubauen, CETA kön-
ne die deutsche Kulturförderung bedrohen. 

Die Bundesregierung behauptet, die Viel-
falt und die Förderung der Kultur würden 
durch CETA nicht beeinträchtigt. Kanada 
habe als Initiator der »UNESCO-Konventi-
on zum Schutz und zur Förderung der Viel-
falt kultureller Ausdrucksformen« daran gar 
kein Interesse. Die EU-Kommission, EU-Mit-
gliedstaaten und die kanadische Regierung 
würden hier an einem Strang ziehen. Man 
habe in CETA die Kulturförderung an zahl-
reichen Stellen abgesichert. Die Wahrheit ist 

leider, dass dies an zu wenigen Stellen ge-
schieht und eine massive Bedrohung der bis-
herigen Kulturförderung in Deutschland von 
CETA ausgeht.

Hier eine Gegenüberstellung:

BMWi: Die Präambel bestätigt die Ver-
pflichtungen der Vertragsparteien aus 
der UNESCO-Konvention. 
Die Präambel ist lediglich ein Vorspruch, der 
meist bei völkerrechtlichen Verträgen und 
bei Verfassungen dem eigentlichen Vertrags-
text vorangestellt wird. Unmittelbare Rechts-
verbindlichkeit wird der Präambel nicht bei-
gemessen. Im Ergebnis schützt dieser Präam-
bel-Text deutsche Kultursubventionen und 

-investitionen im Rahmen von CETA nicht.

BMWi: Audiovisuelle Dienstleistun-
gen sind vom Anwendungsbereich des 
Dienstleistungskapitels und beim In-
vestitionsschutz ausgenommen.
Dies ist richtig, jedoch sind die allgemeinen 
Kulturdienstleistungen nicht davon ausge-
nommen. Da aber im Vertragstext als Inves-
titionen auch Gewinnerwartungen gelten 
(»the expectation of gain and profit« ‒ Ka-
pitel 10 Investment, Artikel X.3 Definitions, S. 
149 des konsolidierten CETA-Vertragstextes 
vom 26. September 2014), ist es denkbar, dass 
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ein Unternehmen wie Amazon die Buch-
preisbindung als Handelshemmnis durch 
ein Investor-Staat-Streitschlichtungsver-
fahren (ISDS) attackiert.

BMWi: Für den Kulturbereich sind im 
Dienstleistungskapitel klare Ausnah-
men aufgenommen, die Marktöffnungs-
verpflichtungen ausschließen.
Für den Bereich Inländerbehandlung gilt 
die Ausnahme jedoch nicht. Die Konse-
quenz ist entweder eine Teilhabe kanadi-
scher Firmen an der öffentlichen Kulturför-
derung in Deutschland oder eine Gleichbe-
handlung aller in dem Sinne, dass die öffent-
liche Förderung insgesamt eingestellt wird.  

BMWi: Fördermaßnahmen im Kul-
tursektor sind wegen der allgemeinen 
 Ausnahme für Subventionen von den 
Verpflichtungen weiterhin möglich.
 Subventionen für öffentliche Dienstleistun-
gen sind möglich, jedoch kann Kanada im 
Rahmen des Abkommens sogenannten »in-
formelle Konsultationen« fordern, die zu ei-
ner wohlwollenden Prüfung und dann zu ei-
nem Abbau der Subventionen führen sollen. 
Von diesem Konsultationsmechanismus wird 
also ein Druck zur Beseitigung öffentlicher 
Zuwendungen ausgehen, auch und gerade 
im Kulturbereich.

Es geht schon lange nicht mehr um ein reines 
Handelsabkommen, es geht um einen Kampf 
zweier »Betriebssysteme«, wie es Max Otte, 
Professor für internationale Betriebswirt-
schaftslehre, formuliert. Es gilt, seitens der 
Amerikaner den aggressiven, transaktionso-
rientierten, sehr renditeorientierten angel-
sächsischen Kapitalismus gegenüber der so-
zialen Marktwirtschaft durchzusetzen. Dazu 
dient das TTIP als trojanisches Pferd. Und 
zwar mit Hilfe folgender Regelungen: Rück-
führung öffentlicher Dienstleistungen durch 

ein rigoroses Subventionsverbot, Einführung 
des Investor-Staat-Streitschlichtungsmecha-
nismus mithilfe von Schiedsgerichten und 
die Einrichtung eines regulatorischen Ko-
operationsrates.

Diese Zielrichtung wurde in Deutschland 
nicht zuletzt durch Angela Merkel, damals 
noch als Oppositionsführerin, auf dem Leip-
ziger Parteitag 2002 propagiert, auf dem sie 
ihre Idee einer Weiterentwicklung unseres 
Wirtschaftssystems zu einer »marktkonfor-
men Demokratie« vorstellte. Erst diese Ak-
zentuierung ermöglicht Aussagen zu TTIP 
wie die in einer Pressemitteilung der Indus-
trie- und Handelskammer Bayern vom Mai 
2013: »Die Verhandlungen dürfen nicht zu 
früh von wirtschaftsfernen Themen, wie z. B. 
Verbraucherschutz, überlagert werden.«

Dabei wird die ahnungslose Öffentlich-
keit mit geschönten Zahlen geködert. Die EU 
rechnet mit angeblich 400.000 neuen Jobs 
und einer zusätzlichen Wirtschaftsleistung 
in Höhe von jährlich 120 Milliarden Euro. Für 
Deutschland gehen Berechnungen des ifo-
Instituts über einen Zeitraum von zehn Jah-
ren von einem Zuwachs von 181.000 Arbeits-
stellen aus. Diese Zahlen sind mehr als um-
stritten. Selbst der Hauptautor der ifo-Stu-
die, Gabriel Felbermeyer, hält die Effekte des 
Freihandelsabkommen unterm Strich für gar 
nicht so groß, wie sie die Kommission der Öf-
fentlichkeit verkaufen möchte: »Die Grund-
botschaft, die auch da schon klar sein muss-
te für jeden, der das liest, ist, dass die Be-
schäftigungseffekte nicht negativ sein wer-
den, in allen Szenarien sind sie positiv. Aber 
dass sie auch im optimistischsten Szenario 
klein sind.« 

Klar und erfreulich deutlich widerspricht 
Bundesjustizminister Heiko Maas der Auf-
nahme von Investitionsschutz bei CETA 
und TTIP: »Völkerrechtliche Investitions-
schutzregelungen einschließlich ISDS mit 
OECD-Staaten wie den USA sind aus mei-
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ner Sicht nicht erforderlich. In bin der Auf-
fassung, dass Streitigkeiten zwischen Inves-
toren und Staaten durch staatliche Gerich-
te und nicht durch internationale Schiedsge-
richte entschieden werden sollen.«

Auch die neue Präsidentin des Bundes-
gerichtshofs, Bettina Limperg, sieht diese 
Schiedsgerichtsverfahren sehr kritisch: »Wir 
sollten uns im Klaren sein, dass wir damit 
Bereiche aufgeben, die bislang zu den Kern-
aufgaben zur Herstellung staatlicher Ord-
nung gehörten. Man muss sich fragen, wel-
che Auswirkungen eine solche Paralleljus-
tiz haben wird.« Selbst der Bundesverband 
der mittelständischen Wirtschaft hat sich in 
einer Stellungnahme im Juli 2014 zum ge-
planten Investorenschutz klar positioniert: 
»Der Investor-Staat-Streitbeilegungsmecha-
nismus (ISDS-Mechanismus) ist in dem ge-
planten TTIP-Abkommen zwischen der Eu-
ropäischen Union und den USA überflüssig 
und strikt abzulehnen. Die geplanten Rege-
lungen benachteiligen die mittelständische 
Wirtschaft, hebeln die Rechtsstaatlichkeit 
aus und gehen so zu Lasten der Mitglieds-
staaten der EU.« Und weiter: »Aufgrund der 
hohen durchschnittlichen Verfahrenskosten 

– die OECD geht von acht Millionen Dollar 
pro Verfahren aus –, können mittelständi-
sche Unternehmen den ISDS-Mechanismus 
in der Praxis nicht nutzen. Der ISDS-Mecha-
nismus begünstigt Großkonzerne, die so gel-
tendes nationales Recht und die staatliche 
Gerichtsbarkeit umgehen können.«

Bleibt noch die Mär, dass nur im Rahmen 
eines Freihandelsabkommens nicht-tarifäre 
Handelshemmnisse, wie zum Beispiel bei der 
Automobilindustrie, abgebaut werden könn-
ten. Dies wird auch von der Bundeskanzle-
rin immer wieder als Argument für den Ab-
schluss von TTIP ins Feld geführt. Dabei ver-
gisst sie wohl, dass sie selbst als Vorsitzende 
des Europäischen Rates den Transatlanti-
schen Wirtschaftsrat (Transatlantic Econo-

mic Council – TEC) während eines USA-EU-
Gipfels am 30. April 2007 im Weißen Haus 
zusammen mit US-Präsident George W. Bush 
und EU-Kommissionspräsident José Manu-
el Barroso aus der Taufe hob. Dieser Rat soll 
die wirtschaftliche Kooperation zwischen der 
EU und den USA koordinieren, Partnerschaf-
ten fördern und Marktregulierungen harmo-
nisieren. Er nahm im Juli 2007 offiziell sei-
ne Arbeit auf.

In einer Pressemitteilung vom 30. Novem-
ber 2011 lobte die CDU/CSU Bundestagsfrak-
tion dessen Arbeit: »Das beschlossene Ab-
kommen im Bereich der Elektromobilität, in 
dem sich die führenden Automobilherstel-
ler auf einen gemeinsamen Ansatz für ein 
Schnellladeverfahren bei Elektroautos in Eu-
ropa und den USA geeinigt haben, ist sehr 
zu begrüßen. […] Dies ist ein weiterer wich-
tiger Schritt beim Abbau von nicht-tarifä-
ren Handelshemmnissen; also von indirek-
ten protektionistischen Maßnahmen der Au-
ßenhandelsbeschränkung.«

In einer kürzlich veröffentlichen Forsa-
Studie zum öffentlichen Dienst waren nur 
zwölf Prozent der Befragten davon über-
zeugt, dass der Markt alles besser mache als 
der Staat. 2007, vor der Finanzkrise, waren es 
noch 17 Prozent; und im Allensbacher Kurz-
bericht vom 2. September 2014 wurde veröf-
fentlicht, dass 41 Prozent der Bürgerinnen 
und Bürger sich bezüglich TTIP noch keine 
Meinung gebildet haben, dass aber diejeni-
gen, die die Diskussion näher verfolgt haben, 
mit deutlicher Mehrheit gegen das geplante 
Abkommen sind, nämlich 60 Prozent. Diese 
Entwicklung gilt es zu fördern.
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CETA als Blaupause für TTIP
Was sind die Gemeinsamkeiten und  
was die Unterschiede der Handelsabkom-
men mit Kanada und mit den USA?
Olaf Zimmermann, Gabriele Schulz — Politik & Kultur 1/2015 
 
 

O b das Freihandelsabkommen zwischen der 
EU und Kanada, CETA (Comprehensive Eco-
nomic and Trade Agreement), eine Blaupause 
für das Freihandelsabkommen zwischen der 
EU und den USA, TTIP (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership), ist oder nicht, 
wird je nach Diskussionspartner und Diskus-
sionsstand bejaht oder verneint. Um es gleich 
vorweg zu nehmen, wir sind der Meinung, es 
ist beides, eine Blaupause und doch keine.

CETA wird oft als Pilot der EU-Kommis-
sion für eine neue Generation von Handels-
abkommen bezeichnet. CETA ist das erste 
ambitionierte Abkommen, in dem mit Ne-
gativ- statt mit Positivlisten gearbeitet wur-
de und es ist ein Abkommen mit sehr ehr-
geizigen Zielen der gegenseitigen Marktöff-
nung. Über mehrere Jahre wurde dieses Ab-
kommen im Windschatten der nicht enden 
wollenden Doha-Runde der Welthandelsor-
ganisation verhandelt. Über die CETA-Ver-
handlungen wurde nur wenig bekannt und 
wer aus dem Kulturbereich davon Wind be-
kam, war sich sicher, dass nichts Schlimmes 
passieren würde, wird Kanada doch oft als 
ein europäisches Land auf dem amerikani-
schen Kontinent wahrgenommen. Schließ-
lich waren es die Kanadier, die die Idee einer 
UNESCO-Konvention zum Schutz der kul-
turellen Vielfalt in die UNESCO einbrach-
ten und die Erarbeitung im UNESCO-Kon-

text energisch vorangetrieben haben. Inso-
fern kann CETA keine Blaupause für TTIP 
sein, schon allein, weil Kanada den Kultur- 
und Medienbereich aus dem Abkommen 
ausgenommen hat: zum Schutz seiner kul-
turellen Vielfalt. Im Gegensatz dazu hatte 
die EU-Kommission keine entsprechende 
umfassende Ausnahmeklausel für den eu-
ropäischen Kultur- und Medienbereich ver-
ankert. Und noch aus einem anderen Grund 
ist CETA mit TTIP nicht zu vergleichen. Ka-
nada ist ein ungleich kleinerer Markt als die 
USA, das gilt mit Blick auf deutsche Exporte 
nach Kanada und es gibt keine den US-ame-
rikanischen Kulturunternehmen vergleich-
baren kanadischen Unternehmen der digi-
talen Wirtschaft, die eine markbeherrschen-
de Stellung wie beispielsweise Google oder 
Amazon haben.

Ein Vorbild für TTIP ist CETA aber ein-
deutig mit Blick auf den Ansatz wieder mit 
Negativ- statt mit Positivlisten zu arbeiten 
und in Hinblick auf das in beiden Abkom-
men geplante Investor-Staat-Schlichtungs-
verfahren (ISDS). 

Negativ- statt Positivlisten
Eigentlich könnten bei beiden Abkommen 
CETA wie auch TTIP die Kaffeesatzleser oder 
Glaskugelschauer sich freuen, wenn sie denn 
eine Chance hätten, verlässliche Auskünfte 
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zu geben. Denn bei dem geplanten Negativ-
listensystem muss jetzt aufgeschrieben wer-
den, welche Bereiche von einer Liberalisie-
rung im Rahmen der Abkommen ausgenom-
men werden. Doch wer weiß angesichts der 
dynamischen Entwicklung gerade in der di-
gitalen Wirtschaft, welche Verbreitungswe-
ge in 20 und mehr Jahren adäquat sind? Wird 
es dann noch so etwas geben wie einen öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk, der terrest-
risch zu empfangen sein wird? Werden In-
haltsproduzenten und Distributoren wei-
ter verschmelzen? Wer bedenkt, dass Net-
flix sich heute schon anschickt, selbst Serien 
zu produzieren, kann erahnen, dass die Un-
terscheidung zwischen audiovisuellen Me-
dien und digitaler Wirtschaft in der Zukunft 
noch weitaus schwieriger sein wird als heute. 
Und genau in diesen Schnittfeldern der digi-
talen Wirtschaft zum traditionellen Medien-
bereich liegen bei TTIP die wirklichen Inter-
essen der US-amerikanischen Seite.

Aber auch mit Blick auf die Daseinsvor-
sorge sollten nicht vorschnell Bedenken 
weggewischt werden. Die Bologna-Reform 
hat zu einer enormen Explosion an priva-
ten Hochschulen bzw. privaten Studiengän-
gen geführt. US-amerikanische Hochschu-
len und Weiterbildungseinrichtungen haben 
wachsendes Interesse am großen europäi-
schen Bildungsraum, der im Hochschulsek-
tor durch die Bologna-Reformen den Versuch 
gemacht hat, eine Vergleichbarkeit der Ab-
schlüsse zu schaffen. Das erleichtert den Un-
ternehmen von jenseits des großen Teiches 
den Markteintritt, und längst haben sich die 
heutige Studierendengeneration und ihre El-
tern daran gewöhnt, Geld für die Ausbildung 
in die Hand zu nehmen. Dieses kann langfris-
tig zu einer Aushöhlung staatlicher oder öf-
fentlich-finanzierter Bildungsinstitutionen 
führen. Und ist nicht die Bilanzierung der 
Vermögenswerte einer Kommune, so auch 
Museumsbestände, nicht längst ein weite-

rer Schritt zur Ökonomisierung dieses Be-
reichs, von dem aus es dann nicht mehr weit 
ist bis zur Veräußerung von Vermögenswer-
ten. Insofern ist es weniger die Sorge vor ei-
nem anderen System der Kulturfinanzierung, 
das den Kultur- und Medienbereich bei CETA 
und TTIP umtreibt als vielmehr die Erfah-
rung und Sorge einer weitergehenden Öko-
nomisierung dieses Bereiches.

Exportmärkte?
Und wer sich genauer mit den kulturwirt-
schaftlichen Implikationen dieser Abkom-
men befasst, dem wird schnell klar, dass die 
europäische Kultur- und Medienwirtschaft 
von CETA und TTIP wenig positive Impulse 
zu erwarten hat. Der aktuelle Monitoring-
bericht der deutschen Kultur- und Kreativ-
wirtschaft des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie führt die Besonderhei-
ten dieser Branchen sehr anschaulich vor 
Augen. Im Vergleich zu anderen Branchen 
der gewerblichen Wirtschaft in Deutsch-
land wird zum einen deutlich, dass die Kul-
tur- und Kreativwirtschaft deutlich weniger 
gewachsen ist als andere, besonders eklatant 
ist der Unterschied zur Automobilindustrie, 
die nach den Krisenjahren im letzten Jahr-
zehnt nunmehr einen erheblichen Wachs-
tumssprung hatte. Der weitere entscheiden-
de Unterschied ist, dass die Kultur- und Kre-
ativwirtschaft, zumindest die deutsche, we-
nig exportorientiert ist. Die Produkte und 
Dienstleistungen werden für den heimischen 
Markt produziert bzw. angeboten. Demge-
genüber sind andere gewerbliche Branchen, 
zu nennen ist etwa wieder die Automobil-
wirtschaft, stark exportorientiert. Kulturgü-
ter und -dienstleistungen sind teilweise an 
die Sprache gebunden und es scheint darüber 
hinaus spezifische Ausdrucksformen zu ge-
ben, die spezifisch deutsch oder bestenfalls 
europäisch sind. Selbstverständlich schließt 
dies nicht aus, dass deutsche oder europä-
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ische Künstler in den USA erfolgreich sind 
und ihre Werke vermarktet werden, zu den-
ken ist etwa an Werke der Bildenden Kunst, 
doch ist dieses kein Markt, der solches öko-
nomisches Potenzial hätte, um ein Freihan-
delsabkommen mit den USA zu rechtfertigen.

Es sind also handfeste ökonomische Inte-
ressen, die für den Kultur- und Mediensek-
tor gegen ein Freihandelsabkommen mit 
den USA sprechen und die durch ein Frei-
handelsabkommen mit Kanada nicht vorbe-
reitet werden sollten.

ISDS
Im Kulturbereich geht bei der Kritik an CETA 
und TTIP aber um noch mehr als die Ver-
tretung lobbyistischer Interessen. Es geht 
auch um die Kultur des Zusammenlebens 
und in diesem Zusammenhang in besonde-
rem Maße um die in beiden Abkommen ge-
planten Investor-Staats-Streitschlichtungs-
verfahren, kurz ISDS. Diese Verfahren, de-
ren Durchführung einen langen Atem und 
viel Geld im Vorfeld erfordern, bei Erfolg den 
Konzernen aber erhebliche Entschädigungs-
zahlungen versprechen, etablieren eine zwei-
te private Gerichtsbarkeit neben dem beste-
henden öffentlichen Rechtssystem. Diese in 
den 1950er Jahren in Deutschland entwickel-
ten Schiedsverfahren sollten eigentlich In-
vestoren, die in Staaten mit einem unterent-
wickelten Rechtssystem investieren, Rechts-
sicherheit bieten. Doch kann bei aller Unter-
schiedlichkeit im Rechtssystem zwischen der 
EU und den USA, der EU und Kanada oder 
auch innerhalb der Mitgliedstaaten der EU 
nicht davon gesprochen werden, dass es kei-
ne ordentliche Judikative gibt. 

Es geht doch eigentlich um etwas anderes. 
Nämlich darum, dass potente Konzerne unter 
Umgehung des bestehenden Rechtssystems 
eine Sondergerichtsbarkeit anrufen können. 
Überspitzt gesagt: ein Recht de luxe, das al-
lein auf einem völkerrechtlichen Vertrag ba-

siert. Weder ist bislang ein internationaler 
Gerichtshof für solche Streitigkeiten vorge-
sehen, noch ist eine Revisionsklausel geplant. 
Das heißt verurteilte Staaten müssen zahlen 
und können nicht ihrerseits rechtliche Mittel 
einlegen. Dieses ist ein erheblicher Verlust 
an Rechtsstaatlichkeit. Darüber hinaus bleibt 
jedem inländischen Unternehmen bei Strei-
tigkeiten mit dem eigenen Staaten selbst nur 
der Weg zu den öffentlichen Gerichten, das 
heißt, sie sind von diesem Sonderweg ausge-
schlossen und damit zweite Klasse. Weiter-
gedacht bedeuten die ISDS eine Aushöhlung 
des Staates, denn eine der wesentlichen ho-
heitlichen Aufgaben ist die Judikative. Und 
es kann eine Aushöhlung der Demokratie zur 
Folge haben, wenn nämlich Konzerne drohen, 
vor ein Schiedsgericht zu gehen, wenn eine 
politische Entscheidung gegen ihr Interesse 
gefällt würde. Dieses ist ein deutlicher An-
griff auf die Legislative.

Welchen Staat wollen wir?
CETA und TTIP werfen die Frage auf, welchen 
Staat wir wollen. Wer soll das Sagen haben? 
Konzerne wie in den USA, die allein durch 
ihre Wahlkampfspenden einen erheblichen 
Einfluss auf die Politik haben? Oder gilt es 
nicht unser demokratisches System zu ver-
teidigen? Insofern darf das CETA-Abkommen 
in seiner Wirkung nicht unterschätzt werden. 
Selbstverständlich wird TTIP zwischen den 
USA und der EU als ein eigenständiges Ab-
kommen verhandelt. CETA wird nicht Eins zu 
Eins übernommen. Aber was der kanadischen 
Seite in einem Abkommen zugestanden wur-
de, wird der US-amerikanischen kaum zu ver-
wehren sein. Und insofern ist letztlich CETA 
doch eine Blaupause für TTIP. Leider!
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TTIP und die Kultur
Welche Bedeutung hat die  
Konvention Kulturelle Vielfalt für  
die Freihandelsverhandlungen
Gabriele Schulz — Politik & Kultur 2/2015 
 
 

Am Anfang hieß es: »Warum sich aufregen, 
Kultur ist doch gar nicht von TTIP betroffen«. 
Danach wurde beschwichtigt: »Die UNESCO-
Konvention Kulturelle Vielfalt« bewahrt vor 
Eingriffen in den Kultursektor«. Inzwischen 
steht fest, dass der Kulturbereich selbstver-
ständlich vom Freihandelsabkommen zwi-
schen der USA und der EU, der Transatlan-
tic Trade and Investment Partnership (TTIP), 
betroffen ist. Und zwar nicht nur mit Blick 
auf öffentliche Dienstleistungen und hier 
auch einzuordnenden Kulturdienstleistun-
gen, nicht nur mit Blick auf den Handel mit 
Kulturgütern wie beispielsweise Büchern 
sondern auch in Hinblick auf den audiovisu-
ellen Sektor. Die Bundestagsfraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen hat bei dem Lehrstuhlin-
haber für Staats- und Verwaltungsrecht, Völ-
kerrecht, Europäisches und Internationa-
les Wirtschaftsrecht der Universität Passau 
Hans-Georg Dederer [siehe Beitrag Dederer 
in diesem Kapitel, Anm. d. Red.] ein Rechts-
gutachten in Auftrag gegeben, in dem sich 
mit den Wirkmechanismen zwischen Frei-
handelsverträgen und der UNESCO-Konven-
tion über den Schutz und die Förderung der 
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen (Kon-
vention Kulturelle Vielfalt) auseinanderge-
setzt wird. Im Folgenden wird dieses Gut-
achten kursorisch vorgestellt. Eingangs be-
fasst sich der Gutachter mit der Frage, wel-

che rechtliche Bindekraft die Konvention 
Kulturelle Vielfalt mit Blick auf Handelsab-
kommen hat und welche Verpflichtungen zur 
Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucks-
formen die Unterzeichnerstaaten dieser Kon-
vention damit eingegangen sind. Die sich oh-
nehin derzeit abzeichnende Entzauberung 
der Konvention Kulturelle Vielfalt wird durch 
diese Analyse verstärkt.

In einem zweiten Schritt werden von De-
derer verschiedene Freihandelsabkommen 
sowohl der USA als auch der Europäischen 
Union mit Blick auf kulturelle Ausnahmen 
sowie besondere Schutzmechanismen für 
den audiovisuellen Sektor untersucht. Was 
zu weiterer Ernüchterung führt. Denn wie 
in dieser Zeitung bereits in verschiedenen 
Beiträgen ausgeführt, haben die USA starke 
Exportinteressen im audiovisuellen Bereich. 
Auch wird der insbesondere von den USA fa-
vorisierte Negativlistenansatz problemati-
siert. Herausgearbeitet wird ferner, dass die 
USA vor allem im Bereich e-commerce sehr 
offensive Interessen bei Freihandelsabkom-
men verfolgen. Zugeständnisse der USA zu 
Gunsten der Förderung der Vielfalt kulturel-
ler Ausdrucksformen werden vom Gutachter 
nicht ausgemacht.

In einem weiteren Schritt bewertet De-
derer das geplante TTIP-Abkommen. Dabei 
stellt er gleich zu Beginn fest, dass mit dem 
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Verhandlungspartner USA die EU »dem be-
deutendsten Gegner der UNESCO-Konven-
tion« gegenübersteht. Er hält es für schwer 
vorstellbar, dass sich die USA unter Bezug-
nahme auf die Konvention Kulturelle Vielfalt 
auf Zugeständnisse einlassen wird. Ja, er geht 
sogar so weit, dass er die relativ unverbind-
liche Erwähnung der Konvention Kulturel-
le Vielfalt in der Präambel des Vertragstexts 
für unwahrscheinlich hält. Da in der Präam-
bel des Verhandlungsmandats die Konven-
tion Kulturelle Vielfalt erwähnt wird, mag 
dieses vielleicht ein bisschen viel an Skepsis 
sein, doch gibt die klare Aussage von Dederer 
einen Eindruck vom »worst case«. 

Hinsichtlich des audiovisuellen Sektors 
vermutet Dederer, dass sich Ausnahmen für 
Subventionen im audiovisuellen Sektor wohl 
vereinbaren lassen. – Hier steckt vielleicht 
auch das Interesse der US-amerikanischen 
Filmindustrie an europäischen Fördermit-
teln bei internationalen Koproduktionen da-
hinter. – Sehr viel entscheidender ist, dass 
die USA nach Einschätzung von Dederer den 
konsequenten Abbau von Handelshemmnis-
sen im Bereich der digitalen Kultur- und ins-
besondere audiovisuellen Güter einfordern 
werden. Bereits mehrfach wurde aufgezeigt, 
dass hier zum einen das größte Interesse 
der USA vermutet wird und zum anderen die 
größte Gefahr liegt. Für die USA sind digita-
le Güter und Dienstleistungen ein wesent-
liches Exportgut, insofern wollen sie insbe-
sondere hier den Zugang zu anderen Märk-
ten. Kombiniert mit dem von den USA favori-
sierten Negativlistenansatz vergrößern sich 
die Probleme. Zunächst einmal muss ganz 
klar ausgesprochen werden, Negativlisten 
haben eine möglichst weitreichende Libe-
ralisierung zum Ziel. Sie bringen denjenigen, 
der Ausnahmen erreichen will, in die Situati-
on jeweils einzeln erklären zu müssen, war-
um eine Ausnahme gewollt ist. Das ist per se 
die schwächere Verhandlungsposition. Zum 

zweiten ist es angesichts der raschen tech-
nologischen Entwicklung kaum möglich, Ne-
gativlisten mit Substanz zu erstellen. Es sei 
denn jemand hat tatsächlich die Glaskugel, 
in der die künftigen technischen Entwicklun-
gen und Verbreitungswege vorhersehbar sind. 
Angesichts der marktbeherrschenden Stel-
lung US-amerikanischer Unternehmen der 
digitalen Wirtschaft sind die Negativlisten 
ein immenses Hindernis zur Förderung der 
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen. Auch 
wenn Positivlisten nicht vor Fehlentschei-
dungen bewahren, gibt es zumindest mehr 
Handlungsspielräume. Dederer schließt, dass 
aus seiner Sicht die Chancen äußerst gering 
sind, bei den TTIP-Verhandlungen »den kul-
turellen Sektor insgesamt oder zumindest 
den AV-Sektor aus TTIP auszunehmen und 
stattdessen ein gesondertes Protokoll über 
kulturelle Zusammenarbeit abzuschließen«.

Wer nicht schon vorher bei allen Be-
schwichtigungen, dass für den Kulturbereich 
von TTIP nichts befürchten sei, skeptisch war, 
wird es spätestens nach der Lektüre dieses 
Gutachtens werden. Vor allem, weil sehr klar 
herausgearbeitet wird, dass sich gedanklich 
darauf eingelassen werden muss, in die digi-
tale Zukunft zu blicken. Die Rahmenbedin-
gungen für die künftige Kultur- und Medi-
enproduktion werden jetzt durch TTIP, CETA 
und Co. mitgestaltet.
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Dominanz
Olaf Zimmermann — Politik & Kultur 2/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einer der regelmäßigen Vorwürfe der Befür-
worter des Freihandelsabkommens zwischen 
Amerika und Europa an die TTIP-Kritiker ist, 
dass es sich bei den Protesten nur um einen 
altbekannten antiamerikanischen Reflex 
handelt. Der Antiamerikanismus-Vorwurf 
gehört zu den »Totschlagargumenten« gegen 
die man sich nur schwer wehren kann. Ich er-
zähle als Reaktion meistens, dass ich, bevor 
ich Geschäftsführer des Deutschen Kulturra-
tes wurde, Kunsthändler war, und selbstver-
ständlich auch mit US-Galerien und amerika-
nischen Sammlern Geschäfte gemacht habe 
und dass der Antiamerikanismusvorwurf an 
meine Adresse deshalb Unsinn sei.

Doch eigentlich ist das eine reine Schutz-
behauptung, denn die TTIP-Befürworter ha-
ben recht, im Kern sind zumindest meine Ar-
gumente auch antiamerikanisch. Ich habe 
die Sorge, dass der amerikanische »Way of 
Life« noch mehr und noch schneller alle un-
sere Lebensbereiche überwuchern wird. Die 
kulturelle Dominanz der USA hat in den letz-
ten Jahren noch einmal weltweit zugenom-
men. Ein Blick in unser Fernseh-Serien-Pro-
gramm ist genauso eindeutig wie ein Kinobe-
such oder das Hineinhören in die internatio-
nalen Musikcharts. Dabei ist es, bleibe ich im 
Filmbereich, schon längst nicht mehr erfor-
derlich, dass amerikanische Filmmultis die 
Streifen selbst drehen. Die amerikanischen 

Heldengeschichten sind längst zum Welt-
kulturerbe geworden und werden zumin-
dest in der westlichen Welt oftmals kritik-
los adaptiert. Die amerikanische kulturel-
le Überlegenheit hat wohlklingende Namen 
wie Warner Bros, Columbia Pictures, Para-
mount Pictures, 20th Century Fox, Univer-
sal Studios aber auch Google, Eletronic Arts 
und Amazon.

Der Widerstand gegen TTIP ist auch ein 
Widerstand gegen eine dominierende Kultur, 
die dabei ist, die Vielfalt der Kulturen nach-
haltig zu zerstören.  Deshalb haben die Ka-
nadier die Konvention Kulturelle Vielfalt als 
internationales Schutzinstrumentarium er-
funden und deshalb hat die US-amerikani-
sche Regierung diese nie ratifiziert.

Es handelt sich aber nicht um eine klas-
sische Form des Kulturimperialismus, denn 
Amerika will die Kultur nicht weltweit do-
minieren, weil es von der Überlegenheit sei-
ner Kultur überzeugt wäre, nein, es geht nur 
ums Geschäft.

Kulturelle Dominanz ist die Vorausset-
zung für den flächendeckenden Zugang zum 
Weltmarkt. Vielfalt ist geschäftsschädigend!

Deshalb ist den USA die Liberalisierung 
der Kultur- und Medienmärkte im TTIP so 
wichtig. Und deshalb ist der Widerstand ge-
gen TTIP auch antiamerikanistisch – not-
wendigerweise.

http://de.m.wikipedia.org/wiki/Columbia_Pictures
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Paramount_Pictures
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Paramount_Pictures
http://de.m.wikipedia.org/wiki/20th_Century_Fox
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Universal_Studios
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Universal_Studios
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TTIP und Kultur
Hans-Georg Dederer — Politik & Kultur 3/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freihandelsabkommen sind nicht per se von 
Übel. Im Gegenteil: Sie können, richtig ins-
trumentiert, die wirtschaftlich-soziale Ent-
wicklung der beteiligten Staaten nachhal-
tig befördern. Diese positive Einschätzung 
gilt im Prinzip auch für TTIP, das geplante 
Freihandelsabkommen zwischen der EU und 
den USA.

Mein im Auftrag der Bundestagsfraktion 
Bündnis 90/Die Grünen erstattetes Rechts-
gutachten zu »TTIP und Kultur« versteht sich 
daher nicht als ein weiterer Baustein der ver-
breiteten Grundsatzkritik an TTIP. Es möch-
te vielmehr ein Plädoyer zur Vorsicht und 
Umsicht sein. TTIP könnte mehr als ande-
re Freihandelsabkommen der EU die kul-
turelle Vielfalt Europas gefährden. Die EU 
und alle ihre Mitgliedstaaten sind aber Ver-
tragsparteien der »UNESCO-Konvention zum 
Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultu-
reller Ausdrucksformen«. Diesem Abkom-
men ist die EU bei den Verhandlungen über 
TTIP verpflichtet.

Kulturelle Vielfalt erweist sich in der Viel-
falt kultureller Ausdrucksformen. Jene wer-
den in kulturellen Gütern und Dienstleistun-
gen verkörpert und übermittelt. Kulturelle 
Güter und Dienstleistungen sind dabei aber 
nicht nur Träger kultureller Identitäten und 
Werte. Sie bilden zugleich handelbare Pro-
dukte. Das gilt in besonderem Maße für die 

audiovisuellen (AV) Güter und Dienstleistun-
gen der Populärkultur, also z. B. für Kinofilme, 
Radio- und Fernsehsendungen, Videos, Com-
puterspiele oder Ton- und Musikaufzeich-
nungen. Nun ist aber speziell der Markt für 
populärkulturelle AV-Güter und -Dienstleis-
tungen ein Beispiel für sogenanntes »Markt-
versagen«. Dieses Phänomen ist unter an-
derem in Politik & Kultur bereits zutreffend 
beschrieben worden. Soweit jenes Markt-
versagen zur Verdrängung kultureller Güter 
oder Dienstleistungen führt, gehen kulturel-
le Ausdrucksformen verloren mit der Folge 
eines Verlusts an kultureller Vielfalt.

Diese Besorgnis ist speziell im Verhält-
nis zu den USA begründet. Anlass zu dieser 
Besorgnis gibt die Dominanz der US-ame-
rikanischen Populärkulturindustrien, aber 
auch die Dominanz der USA in den Berei-
chen der Digitalisierung und des Internets. 
Denn AV-Produkte werden heutzutage zu-
nehmend in digitalisierter Form hergestellt, 
verbreitet, vertrieben und abgespielt. Ein ak-
tuelles Beispiel bildet die soeben verbreite-
te Nachricht, Apple wolle im Herbst dieses 
Jahres einen Online-TV-Dienst starten, über 
den unter anderem die Programme der Sen-
der ABC, CBS und Fox verbreitet würden. Da-
bei bildet die EU den bedeutendsten Absatz-
markt für populärkulturelle AV-Güter und 

-Dienstleistungen aus den USA. Die USA dürf-
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ten deshalb voraussichtlich darauf drängen, 
dass sich die Liberalisierungsverpflichtungen 
aus TTIP ohne jede Einschränkungsmöglich-
keit auf digitale, insbesondere internetfähi-
ge AV-Produkte erstrecken.

Der EU ist es freilich jüngst gelungen, in 
CETA, dem Freihandelsabkommen mit Kana-
da, weitreichende kulturelle Bereichsausnah-
men durchzusetzen. Soweit jene Ausnahmen 
reichen, entfaltet CETA keine Wirkungen. 
Die für die EU gültigen kulturellen Bereich-
sausnahmen erfassen indes nur den Bereich 
der AV-Dienstleistungen. Beispielsweise sind 
Subventionen und sonstige Formen staatli-
cher Unterstützung des AV-Dienstleistungs-
sektors von CETA insgesamt ausgenommen. 
Auch das Kapitel über den grenzüberschrei-
tenden Handel mit Dienstleistungen gilt ins-
gesamt nicht im AV-Bereich. Selbst für den 
Investitionsschutz vermochte die EU groß-
zügige kulturelle Bereichsausnahmen im AV-
Dienstleistungsbereich auszuhandeln. So 
müssen beispielsweise europäischen Inves-
toren auf dem Gebiet der AV-Dienstleistun-
gen gewährte Vorteile nicht auf kanadische 
Investoren erstreckt werden. Ferner können 
sich kanadische Investoren z. B. nicht gegen 
Quotenregeln wehren, die in Bezug auf AV-
Dienste einen bestimmten Anteil an inländi-
schen Programminhalten garantieren wollen. 
Ebenso wenig können kanadische Investoren 
Regeln über die Begrenzung ausländischer 
Kontrolle von Unternehmen des AV-Dienst-
leistungssektors aus den Angeln heben. 

Das Prinzip kultureller Bereichsausnah-
men wird in CETA durch den sogenannten 
Negativlistenansatz ergänzt. Dadurch ver-
mochte sich die EU für die Bereiche Dienst-
leistungen und Investitionen auch jenseits 
des AV-Sektors kulturelle Ausnahmen zu 
sichern. Beispielsweise kann die EU danach 
Maßnahmen in Bezug auf die Erbringung 
von Bibliotheks-, Archiv-, Museums- und 
anderen kulturellen Dienstleistungen bei-

behalten oder neu erlassen. Einen entspre-
chenden Vorbehalt hat auch Deutschland er-
klärt. Deutschland hat sich darüber hinaus 
z. B. auch vorbehalten, dass Zeitungen oder 
Zeitschriften den »verantwortlichen Heraus-
geber« deutlich angeben müssen.

Vor diesem Hintergrund könnte CETA zu-
nächst als durchaus brauchbares Modell für 
die laufenden TTIP-Verhandlungen erschei-
nen. Doch ist die Vorstellung, CETA könne 
auch speziell für den kulturellen Bereich als 
»Blaupause« für TTIP herangezogen wer-
den, wenig realitätsnah. CETA beruht, was 
den Kultursektor angeht, auf einem prinzi-
piellen Interessengleichklang zwischen der 
EU und Kanada. Beide Parteien gehörten von 
Anbeginn an zu den maßgeblichen Befürwor-
tern der UNESCO-Konvention. Entsprechend 
waren beide Seiten offenkundig gerne bereit, 
sich in CETA wechselseitig vergleichsweise 
großzügige kulturelle Bereichsausnahmen 
und Vorbehalte zuzugestehen. So hat auch 
Kanada, jeweils parallel zur EU, weitreichen-
de kulturelle Bereichsausnahmen, und zwar 
für seine »Kulturindustrien«, durchgesetzt. 
Demgegenüber opponierten die USA von 
Anfang an gegen die UNESCO-Konvention 
und lehnten ihr Zustandekommen schließ-
lich in schroffem Ton ab. Bis heute scheinen 
sie keinerlei Absicht zu hegen, dem Abkom-
men beizutreten. Damit dürfte von einem 
scharfen Interessengegensatz zwischen der 
EU und den USA auszugehen sein, soweit es 
um die Verankerung kultureller Bereichsaus-
nahmen und Vorbehalte in TTIP im Interesse 
des Schutzes und der Förderung kultureller 
Vielfalt geht. Insbesondere ist schlicht nicht 
vorstellbar, dass sich die USA darauf einlas-
sen könnten, die UNESCO-Konvention in ir-
gendeiner Form in TTIP, und sei es nur in der 
Präambel von TTIP, namentlich zu erwähnen.

Eine realitätsnähere Abschätzung des-
sen, was die EU in den TTIP-Verhandlungen 
zu gewärtigen haben dürfte, muss die Ver-
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tragspraxis der USA in Augenschein nehmen, 
wie sie sich zumal in deren zahlreichen Frei-
handelsabkommen der letzten Jahre präsen-
tiert. Sie gibt einen gewissen Aufschluss da-
rüber, was sich zum Schutz kultureller Viel-
falt in TTIP verwirklichen lassen könnte. Zu-
nächst einmal stehen die USA Subventionen 
wenig ablehnend gegenüber. Eine TTIP ins-
gesamt erfassende Bereichsausnahme für 
Subventionen im AV-Dienstleistungssektor 
dürfte die EU durchsetzen können. Selbst 
»klassische« Maßnahmen des Schutzes bzw. 
der Förderung kultureller Vielfalt wie Quo-
ten zugunsten inländischer Programminhal-
te müssten sich prinzipiell verhandeln las-
sen – freilich nur, soweit sie nicht gerade die 
Verbreitung digitaler AV-Produkte berühren. 
Denn auf dem Gebiet digitaler AV-Produk-
te werden die USA aus den bereits genann-
ten Gründen jede Einschränkung des freien 
Handels zu verhindern suchen, sich allenfalls 
zurückhaltend auf einen Negativlistenan-
satz einlassen. Nach diesem Ansatz müsste 
die EU im Rahmen der TTIP-Verhandlungen 
versuchen, bestimmte kulturelle Sektoren 
hinsichtlich bestimmter Schutz- oder För-
dermaßnahmen von bestimmten Liberali-
sierungspflichten auszuschließen. Der Ne-
gativlistenansatz schränkt freilich die Re-
gulierungsspielräume für die Zukunft signi-
fikant ein. Unvorhergesehene Entwicklungen 
etwa auf technologischem Gebiet lassen sich 
praktisch nicht mehr auffangen, weil und 
soweit die in TTIP gelisteten Vorbehalte zu 
eng formuliert worden sein sollten. Insge-
samt muss überaus fraglich erscheinen, dass 
sich der Bereich digitalisierter AV-Güter und 

-Dienstleistungen, zumal auf dem Gebiet der 
Populärkultur, grundlegend von den Libera-
lisierungsverpflichtungen unter TTIP aus-
nehmen lassen könnte. Warum auch sollten 
die USA ihre eigenen Interessen gerade dort 
weitgehend zurückstellen, wo es um ihre Ex-
portschlager geht?

Immer wieder wird freilich auf ein nur einge-
schränktes »Verhandlungsmandat« der Eu-
ropäischen Kommission hingewiesen, als sei 
damit schon das Spannungsverhältnis von 
TTIP und Kultur von vornherein gelöst. Rich-
tig ist, dass der Rat der EU der Kommission 
für Zwecke der Verhandlungsführung soge-
nannte Leitlinien an die Hand gegeben hat. 
Darin ist in der Tat z. B. vorgesehen, dass AV-
Dienste vom Dienstleistungs- und Niederlas-
sungskapitel in TTIP vollständig ausgenom-
men sein sollen. Indes ist schon die rechtli-
che Verbindlichkeit dieser Leitlinien keines-
wegs zweifelsfrei. Vor allem aber kann sich 
der Rat je nach Verhandlungsverlauf veran-
lasst sehen, die Leitlinien ad hoc zu ändern, 
um der Kommission größeren Verhandlungs-
spielraum zu geben. Das »Verhandlungsman-
dat« der Kommission ist letztlich in erster Li-
nie ein politischer Wunschzettel der im Rat 
versammelten Mitgliedstaaten, auf den sich 
die USA nicht kleinlaut einlassen werden.

Die Darstellung der Schwierigkeiten, in 
TTIP gegen die USA kulturelle Bereichsaus-
nahmen und Vorbehalte durchzusetzen, soll – 
um an den Beginn dieses Artikels anzuknüp-
fen – nicht in eine Ablehnung von TTIP ins-
gesamt münden. Vielmehr geht es um eine 
Schärfung der politischen Sinne für die TTIP-
Verhandlungen. Im Interesse des Schutzes 
und der Förderung kultureller Vielfalt, ei-
nem Allgemeininteresse von internationa-
lem Rang, müssen kulturelle Bereichsaus-
nahmen und Vorbehalte für die EU unter Um-
ständen durch weitreichende Zugeständnis-
se in anderen Bereichen »erkauft« werden. 
Wer dazu nicht bereit ist, wird TTIP freilich 
konsequenterweise insgesamt ablehnen.
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Warum TTIP keine Gefahr für  
Kultur und Medien darstellt
Ute Bertram — Politik & Kultur 3/2015 
 
 
 
 
 
 

Lassen Sie es mich ganz klar sagen: Es gibt 
aus der Sicht von Kultur und Medien keinen 
guten Grund für TTIP. Gäbe es in Deutsch-
land und Europa nur diese beiden Branchen, 
dann würden wir TTIP nicht verhandeln. Es 
gibt aber noch eine ganze Menge anderer 
Branchen, die tausende Arbeitsplätze stel-
len und einen Großteil unseres Wohlstandes 
erwirtschaften. Wir Deutsche sind Export-
weltmeister. Kein Land der Welt hat einen 
vergleichbaren Mittelstand, dessen hochqua-
litative und innovative Produkte oft weltweit 
gefragt sind. Für diese – für das produzieren-
de Gewerbe, für die Chemieindustrie oder die 
Automobilindustrie beispielsweise – wollen 
wir TTIP. Und diese Branchen wollen TTIP! 
Der Wunsch für dieses Freihandelsabkom-
men kommt ja sogar aus Deutschland, und er 
wird schon jahrelang geäußert. Gerade vie-
le Mittelständler warten dringend auf Han-
delserleichterungen mit den USA. 

Vor kurzem war ein kleiner mittelständi-
scher Betrieb aus Norddeutschland bei uns 
im Bundestag – eines dieser typischen deut-
schen Mittelstandsunternehmen, deren Na-
men niemand kennt, die aber auf ihrem Ge-
biet weltweit führend sind. Dieser Medizin-
techniker stellt außergewöhnliche Prothesen 
her: zum Beispiel silberbeschichtete Prothe-
sen, die besonders antioxidantisch wirken. 
Oder mitwachsende Prothesen für Kinder mit 

Knochenkrebs, die den Kindern viele späte-
re Nachoperationen ersparen. Dieses Unter-
nehmen wartet dringend auf TTIP, weil auch 
in den USA viele Patienten auf solche Pro-
thesen zurückgreifen möchten. Momentan 
fehlt die Genehmigung. Und ein kleiner Mit-
telständler kann es sich schlicht nicht leis-
ten, den komplexen bürokratischen Geneh-
migungsprozess in den USA zu durchlaufen. 
Mit TTIP könnte das anders werden.

Nun werden Sie sagen: »Schön und gut, 
aber der Kultur hilft das nichts.« Das stimmt. 
Aber ich möchte noch eines ganz klar sagen: 
Die Gefahren für den Bereich Kultur und Me-
dien durch TTIP sind viel geringer, als in den 
deutschen Feuilletons so heiß diskutiert 
wird. Wenn es so weiterläuft, wie mir bislang 
aus Brüssel vom Verhandlungstisch berichtet 
wird, dann wird sich für diese beiden Bran-
chen kaum etwas ändern durch TTIP. Nicht, 
dass das immer klar war. Aber spätestens 
durch den großen Protest aus Deutschland – 
seitens der Zivilbevölkerung, aber auch der 
Kulturstaatsministerin Monika Grütters oder 
des Deutschen Kulturrates – ist allen Exper-
ten am Verhandlungstisch mittlerweile ei-
nes mehr als deutlich: Wenn TTIP ein Er-
folg werden soll, wenn es also alle nationalen 
Parlamente und das EU-Parlament erfolg-
reich passieren soll, dann darf das Abkom-
men keine Tücken für diese beiden Sekto-
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ren enthalten. Und deshalb wird es das auch 
nicht. Sicherlich hätte es Amazon gerne ge-
sehen, wenn mit TTIP gleich die Buchpreis-
bindung fällt. Aber wünschen kann sich die 
Gegenseite in einer Verhandlung vieles. Pas-
sieren wird es deshalb trotzdem nicht. Denn 
in Brüssel werden von der EU-Kommission 
unsere Interessen verhandelt, und der Fall 
der Buchpreisbindung ist ganz klar nicht in 
unserem Interesse. Deshalb blockt unsere 
Verhandlungsseite auf diesem Gebiet jede 
Diskussion ab. 

Ich will noch einmal anhand von ein paar 
typischen Debattenpunkten darlegen, was 
momentan der Stand der Dinge ist.

Positivliste versus Negativliste
Die EU hat traditionell mit Positivlisten ge-
arbeitet, das heißt festgehalten, welche Be-
reiche in die Liberalisierungsverpflichtun-
gen aufgenommen werden. In CETA wurde 
erstmals eine Negativliste verwendet. Grund 
für die Befürwortung einer Negativliste sei-
tens der EU waren Zugeständnisse, die Kana-
da gegenüber der EU auf einem anderen Ge-
biet machte. Bei TTIP ist noch offen, welche 
Art der Liste geführt wird. In der Kultursze-
ne besteht die große Sorge, dass es auf eine 
Negativliste hinausläuft. Die Annahme ist: 
Im audiovisuellen Bereich, der sich momen-
tan technisch rasant entwickelt, würde eine 
Negativliste dazu führen, dass nur der Status 
quo gesichert wird – aber alle neuen Tech-
nologien automatisch liberalisiert werden 
müssten. Die Techniker des Vertrages halten 
diese Frage allerdings für überschätzt. Der 
Chef-Verhandler für Dienstleistungen, Marco 
Düerkop, ist überzeugt: Im Ergebnis erziele 
man mit beiden Listen das gleiche Liberali-
sierungs- und Schutzniveau. 

Denn auch eine Negativliste kann neue 
Dienstleistungen umfassen. Die EU will bei 
TTIP in einem Annex festhalten, dass man für 
alle neuen Dienste keine Liberalisierung will. 

Subventionen
In der Kulturszene kursiert die Sorge, dass 
mit TTIP die staatliche Förderung von Mu-
sikschulen, Theatern etc. unmöglich würde, 
weil dann auch amerikanische Unterneh-
men – im Sinne der Wettbewerbsgleichheit 

– Anspruch auf diese Förderung hätten. Das 
stimmt absolut nicht. Weder TTIP noch CETA 
stellen in Frage, dass der Staat subventio-
niert und dabei auch diskriminiert – also ge-
zielt die eigenen Musikschulen fördert, ohne 
dass externe Anbieter auch subventioniert 
werden müssten. Dieses Recht behalten sich 
die EU und ihre Nationalstaaten (und auch 
die USA!) explizit vor. Und zwar nicht nur 
im kulturellen Bereich, sondern beispiels-
weise auch beim Sport und den Wohlfahrts-
verbänden. Wichtig ist den Verhandlern auf 
EU-Seite in diesem Zusammenhang, dass of-
fene Begriffe in TTIP verwendet werden. Die 
USA will beispielsweise den Begriff »digita-
les Produkt« verwenden. Das lehnt die EU ab.

UNESCO-Konvention über den  
Schutz und die Förderung der Vielfalt 
kultureller Ausdrucksformen
EU-seitig ist die Wahrung der kulturellen 
Vielfalt Vertragsgrundlage. Da die USA die 
UNESCO-Konvention nicht ratifiziert haben, 
ist es unwahrscheinlich, dass sie einer Auf-
nahme in TTIP zustimmen. Dennoch wird 
von EU-Seite auf einer solchen Aufnahme 
bestanden.

Die USA könnten zumindest einem Be-
zug auf die ICT principles von 2011 zustim-
men, in deren zweitem Absatz die Förderung 
der kulturellen Vielfalt explizit zwischen den 
USA und der EU festgehalten wurde. Es wird 
immer wieder gefordert, die UNESCO-Kon-
vention in die Präambel des Vertrags aufzu-
nehmen. Viel zielführender ist aber natürlich 
eine saubere Arbeit in den einzelnen Kapi-
teln, um dort jeweils die Belange der kultu-
rellen Vielfalt zu sichern.

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/april/tradoc_147780.pdf
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Generalklausel
Von Seiten der deutschen Medien, der Bun-
desländer und auch der Staatsministerin für 
Kultur und Medien wurde frühzeitig die Idee 
einer »Generalklausel zur Ausnahme der Kul-
tur« in Umlauf gebracht. Eine abgestimmte 
Fassung liegt mittlerweile vor, kursiert aber 
noch in der Bundesregierung. Daher ist die 
Formel wohl offiziell bislang noch nicht von 
Seiten der Bundesregierung in Brüssel ein-
gebracht worden. Allerdings hatte der letz-
te EU-Handelskommissar Karel De Gucht der 
deutschen Kulturstaatsministerin Grütters 
2014 die Aufnahme einer solchen Klausel in 
Aussicht gestellt. Marco Düerkop hält dage-
gen einen kulturellen »carve out« insgesamt 
für ungeeignet. Denn was Kultur ist und um-
fasst, sei höchst missverständlich und vage. 
Klar ist wie gesagt, dass audiovisuelle Medi-
en bei den Liberalisierungsverpflichtungen 
im Dienstleistungsbereich ausgenommen 
sind. Darüber hinaus müsste die Kultur in 
den einzelnen Kapiteln entsprechend deut-
lich formuliert von den Liberalisierungsver-
pflichtungen ausgenommen werden.

Buchpreisbindung
Immer wieder wird die Sorge geäußert, dass 
die Buchpreisbindung in Gefahr ist. Das ist 
klar nicht der Fall. Denn bei der Buchpreis-
bindung besteht Inländergleich behandlung, 
das heißt alle Marktteilnehmer in Deutsch-
land sind gleichermaßen daran gebunden. 
Durch ein Freihandelsabkommen bekommt 
ein ausländisches Unternehmen maximal die 
gleichen Rechte wie inländische Unterneh-
men. Auch, da die Buchpreisbindung schon 
deutlich länger besteht als beispielsweise 
der Konzern Amazon, könnte dieser nicht 
auf eine Verschlechterung seiner Investiti-
onsbedingungen klagen. Die Bundesregie-
rung hat die Bedenken in Bezug auf die Buch-
preisbindung geprüft und kommt zu dem Er-
gebnis, dass hier kein Problem besteht. 

Fazit
Die vor allem in Deutschland sehr hitzig ge-
führte Debatte hat in Brüssel sicherlich dazu 
geführt, insbesondere bei den Themen Kultur 
und Medien vorsichtiger vorzugehen als es 
sonst vielleicht geschehen wäre. Mittlerweile 
besteht aber eine enorme Kluft zwischen den 
Mythen, die in Deutschland kursieren, und 
den Inhalten, die am Verhandlungstisch zu 
TTIP diskutiert werden. Da davon auszuge-
hen ist, dass TTIP für Europa insgesamt sehr 
positive Auswirkungen haben wird, und ge-
rade eine von Subventionen abhängige Kul-
turszene von einer prosperierenden Wirt-
schaft indirekt profitiert, ist es nun wichtig, 
wieder zu einer sachlichen Debatte zurück-
zukommen. 

Aufgrund des Verhandlungsstandes bin 
ich also fest davon überzeugt, dass die kul-
turelle Vielfalt in Europa und Deutschland 
durch TTIP nicht beeinträchtigt wird. Kom-
men wir zurück zur Sachdebatte – und öff-
nen wir den Blick für die anderen Branchen, 
denen TTIP wirklich nützt. Und auch eines 
möchte ich noch sagen: So wie die Welt sich 
momentan entwickelt und sich die Kräftever-
hältnisse verschieben, brauchen wir Bünd-
nispartner. Von allen Weltmächten sind mir 
die USA als Partner immer noch am liebs-
ten – auch wirtschaftlich. Dass alle Europä-
er, die bei TTIP etwas zu sagen haben, trotz-
dem die europäische Kultur und Medienviel-
falt schützen wollen und werden, ist davon 
unbenommen.
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Positiv denken statt  
negativ handeln
Olaf Zimmermann — Politik & Kultur 3/2015 
 
 
 
 
 
 

Bei CETA und TTIP schwenkte die EU-Kom-
mission erstmals um. Wurde bislang in Form 
von Positivlisten verhandelt, in denen ver-
zeichnet ist, welche Wirtschaftssektoren in 
das Abkommen einbezogen werden sollen, 
wird seit dem CETA-Abkommen mit Nega-
tivlisten gearbeitet, in denen vermerkt wer-
den muss, welche Wirtschaftssektoren nicht 
erfasst werden. 

Die EU-Kommission versucht zu beruhi-
gen und vertritt die Meinung, dass es sich 
hierbei lediglich um Gesetzestechnik han-
delt und im Ergebnis mit Negativlisten das 
gleiche Schutzniveau erreicht werden kann 
wie mit Positivlisten. Selbst wenn dies stim-
men sollte und es sich tatsächlich nur um 
eine unterschiedliche Herangehensweise 
handelt, stellt sich die Frage, warum dann 
die EU-Kommission nicht mit dem üblichen 
Instrument der Positivlisten gearbeitet hat?

Das Umschwenken zu Negativlisten ist je-
doch mehr als Gesetzestechnik. Es setzt eine 
veränderte Sichtweise in Gang. Negativlisten 
bedeuten im Kern, dass zunächst alles in das 
Abkommen einbezogen wird. Das heißt, alle 
Sektoren ganz unabhängig davon, ob sie er-
werbswirtschaftliche Ziele verfolgen, ob sie 
gemeinwohlorientiert sind oder ob sie eine 
Mischform bilden, sind zunächst einmal Ge-
genstand der Liberalisierung des Handels mit 
Gütern und Dienstleistungen. Das Feld wird 

für alles geöffnet. In einem zweiten Schritt 
müssen bei Negativlisten Grenzen eingezo-
gen werden, also begründet werden, warum 
dieser oder jener Sektor nicht einbezogen 
werden soll. Dabei ist nicht nur eine stichhal-
tige Begründung erforderlich, warum Berei-
che ausgeklammert werden, sie müssen da-
rüber hinaus auch noch möglichst exakt be-
schrieben werden, damit sie präzise in den 
Anhängen des Abkommen abgebildet werden 
können. Das ist für die Bereiche die heute 
schon existieren äußerst schwierig, unmög-
lich ist es zukünftige Entwicklungen, die wir 
derzeit noch gar nicht kennen können, von 
dem Abkommen auszunehmen. 

Der Kulturbereich ist in verschiedener 
Hinsicht von dem Negativlistenverfahren bei 
TTIP betroffen. Das erste Problem ist, dass er 
durch dieses Verfahren zunächst einmal ge-
nerell in den Fokus der Verhandlungen ge-
rät. Dieses gilt sowohl für die erwerbswirt-
schaftlich orientierte Kulturwirtschaft wie 
für den der Daseinsvorsorge zuzurechnen-
den öffentlichen bzw. öffentlich-geförderten 
Kulturbereich einschließlich der audiovisu-
ellen Medien wie z. B. den öffentlich-recht-
lichen Rundfunk.

Hieraus folgt das zweite Problem, wie soll 
Kultur bei Verhandlungen nach dem Nega-
tivlistenprinzip im umfassenden Sinn von 
TTIP ausgenommen werden? Der Kulturbe-
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reich ist kein monolithischer Block, sondern 
in viele verschiedene Wirtschaftssektoren 
einzuordnen wie beispielsweise das Verlags-
wesen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, 
die Filmwirtschaft oder auch die öffentlich-
geförderte Musikschule. Für all die bestehen-
den Institutionen oder Wirtschaftszweige 
gilt es, genaue Ausnahmen zu formulieren.

Das dritte Problem ist die künftige tech-
nische Entwicklung. Durch die Digitalisie-
rungen haben sich sowohl die Kulturpro-
duktion als auch die Verbreitung von Kul-
turgütern und kulturellen Dienstleistungen 
stark verändert. Die Konvergenz der Medien 
ist in diesem Zusammenhang nur ein Stich-
wort. Diese technikgetriebene Entwicklung, 
die im Rahmen der digitalen Agenda sowohl 
von der EU-Kommission als auch der Bun-
desregierung weiter vorangetrieben wird, ist 
noch längst nicht zu Ende. Mit Hilfe welchen 
Formulierungen sollen künftig zu schützen-
de Formen der Kulturproduktion und -ver-
breitung jetzt geschützt werden. 

Das vierte Problem ist, dass bereits heu-
te US-amerikanische Unternehmen im Kul-
tursektor eine erhebliche Marktmacht ha-
ben und daher massiv auf den europäischen 
Markt drängen. Ihnen mit TTIP noch mehr 
die Türen zu öffnen, wäre ein Bärendienst für 
die Kulturbranchen. 

Das fünfte Problem ist der gesamte Be-
reich der sogenannten Daseinsvorsorge, also 
jener Lebensbereiche, in denen der Staat eine 
besondere Verantwortung hat und die nicht, 
oder zumindest nicht allein, dem Markt 
überlassen werden sollen. Also die Wasser-
versorgung, Krankenhäuser, soziale Dienste 
und nicht zuletzt auch Kultur. Hier geht es 
um die Frage, wie wollen wir leben. Wollen 
wir ein Kulturangebot, dass alle Menschen 
erreicht und dass vielfältig auf unterschied-
liche Bedürfnisse und Geschmäcker ausge-
richtet ist oder wollen wir ein Mainstream-
Kulturangebot, dass einen überall verbreit-

baren Einheitsbrei bietet. Auch mit Blick auf 
die Daseinsvorsorge gilt es nicht nur, die ge-
genwärtigen Angebote zu schützen. Die wei-
terreichende Aufgabe ist, vertragliche Rege-
lungen zu schaffen, die es erlauben, neue An-
gebote der Daseinsvorsorge zu schaffen.

Darum ist jetzt eine Umkehr erforderlich: 
positiv denken statt negativ handeln.
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Für eine Handelspolitik im Interesse  
der Menschen und der Umwelt
Erklärung von Akademie der Künste, Arbeiterwohlfahrt Bundesverband,  
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Bund Ökologische Lebens-
mittelwirtschaft, Deutscher Gewerkschaftsbund, Deutscher Kulturrat,  
Deutscher Naturschutzring, Deutscher Städtetag, Der Paritätische Gesamt-
verband, IG Metall, Transparency International Deutschland, ver.di und 
Verbraucherzentrale Bundesverband (Berlin, den 30. Januar 2015) 
 

Keine transatlantischen Handels- und 
Investitions-Abkommen auf Kosten  
von Demokratie und Rechtsstaat, Um-
welt-, Arbeits- und Sozial standards, 
Subsidiarität und kultureller Vielfalt 
Die geplanten bilateralen Freihandelsver-
träge der Europäischen Union mit den USA 
und Kanada haben in Deutschland und Eu-
ropa, aber auch in Nordamerika eine öffentli-
che Diskussion über das Verhältnis von Frei-
handel, materiellen Standards, gesellschaft-
lichen Werten und demokratischen Entschei-
dungsverfahren hervorgerufen, wie es sie 
seit vielen Jahren nicht gegeben hat. Unse-
re Verbände, Gruppen und Institutionen ha-
ben bei etlichen Gelegenheiten zu den Zie-
len der Verhandlungen, dem Verhandlungs-
verfahren und den bisher bekannten Ergeb-
nissen kritisch Stellung genommen.

Dabei treten wir gemeinsam ein für eine 
Handels- und Investitionsschutzpolitik, die 
auf hohen ökologischen und sozialen Stan-
dards beruht und nachhaltige Entwicklung in 
allen Ländern fördert. Sie muss insbesonde-
re die Souveränität der Parlamente erhalten, 
nationale wie internationale Standards zum 
Schutz von Mensch und Umwelt respektieren, 
kommunale Selbstverwaltung und Aufgaben-
erfüllung gewährleisten, Transparenz in glo-
balen Wertschöpfungsketten erhöhen sowie 
Unternehmensverantwortung und Rechen-

schaftspflichten von Unternehmen weltweit 
stärken. Wir brauchen soziale und ökologi-
sche Leitplanken für die Globalisierung, die 
dafür sorgen, dass Preise und Märkte auch 
die wahren Kosten widerspiegeln und diese 
nicht auf sozial Schwache oder die Umwelt 
abgewälzt werden.

Nur die konsequente Offenlegung der Ver-
handlungsdokumente macht nachvollzieh-
bar, ob tatsächlich Standards und Schutz-
vorschriften gesenkt oder aufgeweicht wer-
den. Dies kann nicht erst am Ende der Ver-
handlungen erfolgen, wenn ein Gesamtpaket 
geschnürt worden ist, sondern muss konti-
nuierlich und umfassend vor und parallel zu 
den Verhandlungen geschehen, um eine aus-
reichende Prüfung und Einflussnahme der 
Zivilgesellschaft zu ermöglichen.

Freihandel muss den Menschen dienen 
und nicht anders herum. Wir haben die Sor-
ge, dass die laufenden Verhandlungen und 
deren Ergebnisse eine Entwicklung in Gang 
setzen, die den »Wert«des Freihandels über 
die Werte einer aus europäischer Sicht er-
strebenswerten ökologisch-sozialen Markt-
wirtschaft (z. B. Solidarität und Subsidiari-
tät, informationelle Selbstbestimmung, Ge-
nerationengerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung) setzt. Unsere Kritik richtet sich 
deshalb insbesondere auf die folgenden fünf 
Eckpunkte:
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Arbeits-, Gesundheits-, Kultur-,  
Klima-, Sozial-, Umwelt- und Ver-
braucherschutzstandards
Die mit TTIP und CETA verbundene zentra-
le Zielsetzung der Beseitigung nichttarifä-
rer Handelshemmnisse durch Angleichung 
von Standards oder Verfahren der gegensei-
tigen Anerkennung lässt befürchten, dass 
im Vergleich zu den USA höhere europäi-
sche Standards im Arbeits-, Gesundheits-, 
Kultur-, Klima-, Umwelt- und Verbraucher-
schutz abgesenkt oder geringere US-Stan-
dards als »gleichwertig« eingestuft und so-
mit akzeptiert werden.

Zwar beteuert die Europäische Kommissi-
on, dass eine Absenkung von Standards nicht 
zugelassen werde, jedoch ist die Beseitigung 
oder Aufweichung von Schutzvorschriften 
(z. B. im Bereich der Gentechnik oder der di-
gitalen Verbreitung von künstlerischen In-
halten) erklärtes Interesse von einflussrei-
chen, im Vorfeld beteiligten Unternehmen 
und Unternehmensverbänden. Darüber hi-
naus sind die gesamten Bereiche SPS (Sani-
tary and Phytosanitary Measures) und TBT 
(Technical Barriers to Trade) ohne Ausnah-
men Gegenstand des EU-Verhandlungsman-
dates und damit auch Gegenstand eines aus-
zuhandelnden Gesamtpakets.

Geistiges Eigentum und geografische 
Kennzeichnungen sind in dem TTIP-Man-
dat ausdrücklich als Verhandlungsgegen-
stand benannt. Die Kernprinzipien des eu-
ropäischen Urheberrechts, die den Urheber 
und seine Persönlichkeit sowie seine öko-
nomischen Rechte in den Mittelpunkt stel-
len, sind für uns jedoch nicht verhandelbar. 

Eine Absenkung von Arbeits- und Sozial-
standards ist nicht Gegenstand des Verhand-
lungsmandats. Die Beseitigung weiterer ta-
rifärer und nicht-tarifärer Handelsschranken 
kann jedoch dazu führen, dass durch den zu-
nehmenden Wettbewerbsdruck die schlech-
teren und im Zweifel billigeren Standards die 

besseren und teureren Standards vom Markt 
verdrängen. Um sicherzustellen, dass der ver-
schärfte Wettbewerb nicht zu Lasten der Be-
schäftigten geht, müssen Handelsvereinba-
rungen mit der Stärkung von Arbeitnehmer-
rechten verknüpft werden. Dazu gehört ins-
besondere die Verpflichtung zur Einhaltung 
aller ILO Kernarbeitsnormen (Vereinigungs-
freiheit, Recht auf Kollektivverhandlungen, 
Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit, Ver-
bot der Diskriminierung in Beschäftigung 
und Beruf, Beseitigung von geschlechtsspe-
zifischer Lohndiskriminierung) und weite-
rer von der ILO als »bedeutend« klassifizier-
ter Arbeitsnormen.

Die Einhaltung von Sozialstandards muss 
unter verbindlicher Beteiligung der Sozial-
partner und der Zivilgesellschaft überwacht 
werden. Verbesserungen der Arbeits- und So-
zialstandards müssen effektiv durchsetzbar 
sein, mindestens im Rahmen des allgemei-
nen Streitbeilegungsmechanismus von Han-
delsabkommen. 

Unabdingbar ist die Sicherung des in den 
europäischen Verträgen verankerten Vorsor-
geprinzips, das staatliches Handeln bereits 
bei möglichen Schäden für Umwelt und Ge-
sundheit erlaubt. Dieses Prinzip hat grund-
legende Bedeutung für die europäische Um-
welt-, Gesundheits-, Verbraucherschutz- und 
Landwirtschaftspolitik. Es darf nicht durch 
scheinbare Harmonisierungen oder gegen-
seitige Anerkennung angegriffen oder aus-
gehebelt werden.

Die bestehenden Rahmenregelungen und 
Förderinstrumente auf europäischer und na-
tionaler Ebene für Kultur und Medien wie die 
Buchpreisbindung, die direkte Förderung von 
Kultureinrichtungen, die Finanzierung des 
öffentlichen rechtlichen Rundfunks und die 
Gesetzgebungskompetenz zur Regulierung 
bestehender und zukünftiger linearer und 
nonlinearer Mediendienste sowie die För-
derung von Künstlern und kulturwirtschaft-
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lichen Unternehmen dürfen durch das Frei-
handelsabkommen nicht angetastet werden. 
Sie müssen weiterentwickelt werden können 
und zugleich eine Entwicklungsgarantie in 
die digitale Welt ermöglichen. Das gilt für 
den erwerbswirtschaftlichen wie den nicht 
gewinnorientierten Sektor gleichermaßen. 
Die Regelungskompetenz der EU und der 
Mitgliedstaaten in den Bereichen Telekom-
munikation und audiovisuelle Dienstleistun-
gen gilt es zu gewährleisten und für die Zu-
kunft zu sichern. 

Vor diesem Hintergrund fordern wir, dass 
bei unterschiedlichen Schutzniveaus die in 
der EU einheitlich oder national geltenden 
Standards auf keinen Fall reduziert werden 
dürfen.

Regulatorische Kooperation/ 
Regulatorische Kohärenz
Neben der Beseitigung von nichttarifären 
Handelshemmnissen bzw. der Standardan-
gleichung in den Verträgen selbst ist die Eta-
blierung neuer Systeme der regulatorischen 
Kooperation vorgesehen. Sie bestehen in der 
Regel aus Zielvorgaben zur Angleichung der 
rechtlichen Normen, vor allem der Vorgabe, 
bei neuen Entwicklungen erst gar keine Han-
delshemmnisse entstehen zu lassen sowie 
umfangreichen Informations- und Konsul-
tationsvorgaben und einem institutionellen 
Rahmen (Regulierungsrat, Regulierungsfo-
rum).

Mit der Etablierung der regulatorischen 
Kooperation besteht die Gefahr, dass tief in 
die staatliche Souveränität und die demo-
kratischen Rechte in der EU und in den Mit-
gliedstaaten (»Right to regulate«) eingegrif-
fen wird. Es ist diesem System der regula-
torischen Kooperation immanent, dass ent-
scheidende Fragen der Gestaltung unseres 
Gemeinwesens in intergouvernementale Be-
ratungsgremien verlagert werden, was er-
reichte Fortschritte bei der Demokratisie-

rung der EU wieder rückgängig machen wür-
de. Darüber hinaus kann regulatorische Ko-
operation verbunden mit der Zielvorgabe der 
Vereinheitlichung von Rechtsnormen zu ei-
ner Verzögerung oder Verhinderung drin-
gend notwendiger Schutzvorschriften, z. B. 
im Umwelt- und Verbraucherschutz führen.

Von dem abzulehnenden System der regu-
latorischen Kooperation zu unterscheiden ist 
die transparent gestaltete fachliche Koopera-
tion von Regulierungsexperten und Wissen-
schaft beiderseits des Atlantiks, die in Emp-
fehlungen münden kann. Ein solcher Aus-
tausch findet im globalen Rahmen vielfach 
bereits statt und kann intensiviert werden.

Investorenschutz und  
Investor-Staats-Schiedsverfahren
In den vergangenen Jahren haben Klagen 
von Investoren gegen Staaten wegen deren 
regulatorischer Entscheidungen (Gesetzen, 
Verordnungen und darauf beruhenden Ver-
waltungsentscheidungen) stark zugenom-
men. Hintergrund ist die zunehmend exten-
sive Auslegung unbestimmter Rechtsbegrif-
fe (z. B. »investor«, »investment«, »expropri-
ation«, »fair and equitable treatment«) und 
die Etablierung eines »Klage-Business« in-
ternationaler Wirtschaftskanzleien.

Materielle Investorenrechte und Verfah-
rensrechte, die über den Grundsatz der In-
ländergleichbehandlung hinausgehen, sind 
bei TTIP und CETA besonders problematisch, 
weil beide Kontinente über hoch entwickelte 
Rechtssysteme verfügen, zu denen auch aus-
ländische Investoren Zugang haben.

Neben der Detailkritik am Geltungsum-
fang des Investitionsschutzes (zu weite Be-
griffsdefinitionen, Beeinträchtigung staat-
licher Regulierungshoheit etc.) und an den 
Schiedsverfahren (mangelnde Transparenz, 
fehlende Beteiligung Dritter, Interessens-
konflikte, fehlende Berufungsmöglichkei-
ten etc.) stellt sich die Grundsatzfrage, ob 
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Staaten und Unternehmen zukünftig auf eine 
Stufe gestellt werden sollen und ein paral-
leles privates Rechtssystem geschaffen bzw. 
ausgeweitet wird, das die Souveränität der 
Vertragsstaaten einschränkt, neue Regulie-
rungspläne unter Druck setzt und zudem 
inländische Investoren/Unternehmen dis-
kriminiert. Die in entschiedenen oder an-
hängigen Schiedsverfahren der letzten Jah-
re zur Debatte stehenden Streitgegenstände 
und Kompensationssummen machen deut-
lich, dass Investor-Staat-Schiedsverfahren 
eine nicht zu akzeptierende Einschränkung 
staatlicher Handlungsmöglichkeiten und de-
mokratischer Entscheidungsverfahren dar-
stellen.

Allgemeine Dienstleistungs-
liberalisierung/Negativlisten-Prinzip
Anders als z. B. im Rahmen der WTO arbeiten 
TTIP und CETA mit einem allgemeinen Libe-
ralisierungsgebot, von dem nur auf Wunsch 
einer der beiden Verhandlungsseiten einzel-
ne und abschließend beschriebene Dienst-
leistungen ausgenommen werden können 
(Negativlisten-Prinzip).

Ein derartiges Liberalisierungsgebot führt 
zu einem Liberalisierungsdruck im gesamten 
Dienstleistungsbereich, der auch die Dienst-
leistungen von allgemeinem Interesse (Da-
seinsvorsorge) erfassen würde. Die im EU-
Verhandlungsmandat enthaltene Aussage, 
die hohe Qualität der öffentlichen Versor-
gung durch Dienste von allgemeinem Inte-
resse erhalten zu wollen, wird damit unter-
laufen. Gleiches gilt für die kulturelle Vielfalt 
und Dienstleistungen des kulturellen Sek-
tors allgemein.

Die sehr unterschiedlichen Definitionen 
von Dienstleistungen der Daseinsvorsorge 
zwischen WTO, USA, EU und Mitgliedslän-
dern wie z. B. Deutschland drohen zum An-
satzpunkt (z. B. im Rahmen von Investor-
Staat-Schiedsgerichtsverfahren) für eine 

weitere Liberalisierungswelle der öffentli-
chen Dienstleistungen zu werden. Darüber 
hinaus sind neue Dienstleistungen (wie z. B. 
in den letzten Jahren IP-TV) nach dem Ne-
gativlisten-Prinzip per se liberalisiert. Noch 
gar nicht bekannte Verbreitungswege z. B. für 
künstlerische Inhalte können durch Negativ-
listen nicht geschützt werden und werden 
daher per se in die Liberalisierung einbezo-
gen. Die Rückkehr zum bisherigen Prinzip 
der Positivlisten ohne Erwähnung der Da-
seinsvorsorge ist daher erforderlich.

Das im vergangen Jahr reformierte euro-
päische Vergaberecht und die darin enthal-
tenen Erleichterungen für die Inhouse-Ver-
gabe und die interkommunale Zusammen-
arbeit sowie die Bereichsausnahmen dür-
fen durch die Freihandelsabkommen nicht 
in Frage gestellt werden.

Darüber hinaus deuten die bisherigen In-
formationen darauf hin, dass die Rücknah-
me zeitweise privatisierter Bereiche in die öf-
fentliche Daseinsvorsorge so sehr erschwert 
wird, dass damit Dienstleistungsliberalisie-
rung nur als one-way Entwicklung zugelas-
sen wird. Vor diesem Hintergrund dürfen 
sogenannte Stillstands- und Ratchetklau-
seln, die Liberalisierungsniveaus festschrei-
ben würden, nicht Gegenstand von Freihan-
delsabkommen sein.

Klimaschutz und  
Energiepolitik/Fracking
Die Umsetzung eines aktiven Klimaschutzes 
setzt die drastische Reduzierung der Nut-
zung fossiler Rohstoffe und die erhebliche 
Steigerung der Nutzung erneuerbarer Ener-
gien voraus. Die bisher bekannt gewordenen 
Planungen der EU-Kommission im Rahmen 
der Verhandlungen über TTIP setzen hierfür 
die falschen Akzente.

Nach dem Willen der EU-Kommission soll 
es in TTIP ein eigenes Energiekapitel geben, 
dessen zentraler Bestandteil sein soll, die in 
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den USA notwendige Einzelgenehmigung für 
den Export von Öl- und Gas durch eine Ge-
neralgenehmigung für Exporte in die EU zu 
ersetzen. Dies würde das umweltschädliche 
Fracking in den USA weiter befördern.

Gleichzeitig wird die Förderung erneuer-
barer Energieerzeugung restriktiv gehand-
habt. So sollen z. B. local content-Klauseln 
bei Ausschreibungen verboten und die Be-
dingungen für die Förderung Erneuerbarer 
Energien noch restriktiver gestaltet werden 
als die ohnehin schon engen Beihilferege-
lungen des EU-Wettbewerbsrechts. 
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Stellungnahme des Deutschen  
Kulturrates zu den TTIP-Verhandlungen 
Berlin, den 18. Juni 2014 
 
 
 
 
 
 

Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband 
der Bundeskulturverbände, befasst sich seit 
April 2013 intensiv mit dem angestrebten 
Freihandelsabkommen zwischen den USA 
und der EU. Er hat in seiner Stellungnah-
me »Kulturelle Ausnahme ist bei geplantem 
Freihandelsabkommen zwischen EU und USA 
unverzichtbar« vom 06.05.2013 dargelegt, 
dass Kultur und Medien aufgrund der hohen 
wirtschaftlichen, ideellen und gesellschaft-
lichen Bedeutung für die Europäische Uni-
on und die Mitgliedstaaten von den Verhand-
lungen ausgenommen werden sollen und die 
UNESCO-Konvention über den Schutz und 
die Förderung der Vielfalt kultureller Aus-
drucksformen (Konvention Kulturelle Viel-
falt) handlungsleitend für Gespräche in Kul-
tur und Medien sein muss. Die Konvention 
Kulturelle Vielfalt wurde sowohl von der EU 
als auch den Mitgliedstaaten ratifiziert. 

Die Bruttowertschöpfung der Kultur- und 
Kreativwirtschaft, die auf Gütern und Dienst-
leistungen aus Kultur und Medien basiert, 
lag in den Jahren 2008 bis 2011 über der der 
Chemischen Wirtschaft sowie der der Ener-
giewirtschaft. Im Jahr 2009 übertraf sie die 
Bruttowertschöpfung der Automobilindus-
trie. Die rund 247.000 Unternehmen der Kul-
tur- und Kreativwirtschaft erwirtschafteten 
im Jahr 2012 einen Umsatz von 143 Milliar-
den Euro. Im Jahr 2012 zählte die Kultur- und 

Kreativwirtschaft 1,6 Millionen Erwerbstä-
tige. Es handelt sich also um einen sowohl 
wirtschaftlich als auch mit Blick auf Beschäf-
tigung wichtigen Wirtschaftszweig. Zusätz-
lich sind in Kultur und Medien Erwerbstäti-
ge im gemeinwohlorientierten Sektor tätig, 
deren Zahl bislang von den Statistiken nicht 
hinreichend erfasst und abgebildet wird. Der 
Deutsche Kulturrat sieht im derzeitigen Ver-
handlungsmandat und speziell in den Ver-
handlungen, die Ausnahme Kultur und Me-
dien nicht ausreichend berücksichtigt und 
daher Kultur und Medien nicht hinreichend 
geschützt. 
 
Der Deutsche Kulturrat fordert daher 
als vordringlich erste Maßnahme:

 • den Stopp der bisherigen Verhandlungen, 
 •  die Formulierung eines neuen Verhand-
lungsmandats, in dessen Formulierung 
das neu gewählte Europäische Parlament, 
der Rat und die Parlamente der Mitglied-
staaten einbezogen werden, 

 •  die konsequente Ausnahme von Kultur 
und Medien aus diesem Verhandlungs-
mandat, 

 •  die Beauftragung der neuen EU-Kommis-
sion mit einem neuen Mandat die Ver-
handlungen mit den USA zu einem  
Freihandelsabkommen aufzunehmen, 
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 •  die regelmäßige umfassende Informati-
on von Parlamenten und Zivilgesellschaft 
über das neue Verhandlungsmandat und 
die darauf aufbauenden neuen Verhand-
lungen.  

Für die weiteren Verhandlungen sind 
folgende Grundsätze für den Deutschen 
Kulturrat unverzichtbar: 

Unterschiedliche Kulturbegriffe
Die USA und die EU sowie ihre Mitgliedstaa-
ten pflegen unterschiedliche Vorstellungen 
von Kultur, kultureller und medialer Vielfalt 
sowie deren Erhalt und Förderung. Länder 
wie Deutschland und Frankreich beispiels-
weise verstehen sich ausdrücklich als Kultur-
staaten und leiten daraus ihre Maßnahmen 
zur Kulturförderung ab. Fördermittel der öf-
fentlichen Hand oder über Gebühren finan-
zierte Modelle sind jedoch in den USA unüb-
lich. Eine Handelspartnerschaft, die auf ge-
meinsamen Werten und gegenseitigem Res-
pekt gegründet ist, muss diese Unterschiede 
akzeptieren, zulassen und darf ihre Ausge-
staltung nicht durch Handelsregeln ein-
schränken oder verändern. 
 
Gemischtes Abkommen
Aus Sicht des Deutschen Kulturrates bedür-
fen Handelsabkommen in dieser Größenord-
nung und Tragweite grundsätzlich der zu-
sätzlichen Ratifikation sowohl durch das Eu-
ropäische Parlament als auch die nationalen 
Parlamente der Mitgliedstaaten. Nur so kann 
ein solches Abkommen die notwendige Ak-
zeptanz in den Mitgliedstaaten finden. Das 
impliziert, dass die nationalen Parlamente 
bereits in den Entstehungsprozess einbezo-
gen werden müssen. 
 
Investitionsschutz 
TTIP kommt ohne ein Investitionsschutzka-
pitel und ohne Investor-Staat-Schiedsklau-

seln aus. Mit den USA und der EU sowie ihren 
Mitgliedstaaten verhandeln Partner, in de-
nen rechtsstaatliche Prinzipien gelten. Eben-
so existieren in den USA und der EU etablier-
te Gerichtswesen. Der Rechtsweg steht allen 
offen. Investitionsschutz und Investor-Staat-
Schiedsverfahren bergen die Gefahr, Verfas-
sungs- und Rechtsordnungen zu unterlaufen 
und die Entscheidungs- und Handlungsfä-
higkeit von Staaten in Rechts- und Regulie-
rungsfragen zu unterhöhlen. 
 
Positiv- statt Negativlisten 
Im WTO-Kontext hat sich etabliert, bei Han-
delsabkommen in Positivlisten zu verzeich-
nen, welche Branchen vom jeweiligen Ab-
kommen erfasst werden sollen. Positivlisten 
bieten die Chance im Zeitlauf zu evaluieren, 
ob die geplanten Wirtschaftseffekte in den 
betreffenden Branchen eingetreten sind. Es 
gibt keinen erkennbaren Grund von diesem 
bewährten Verfahren bei TTIP abzuweichen 
und nun Negativlisten zu vereinbaren, in de-
nen beschrieben wird, welche Bereiche vom 
Abkommen nicht erfasst werden sollen. Ne-
gativlisten sind nicht geeignet, der dynami-
schen Entwicklung gerade in Kultur und Me-
dien gerecht zu werden und bergen die Ge-
fahr in sich, dass durch die Hintertür zusätz-
liche Bereiche erfasst werden. 
 
Erhalt und Weiterentwicklung  
von Förderinstrumenten
Die bestehenden Rahmenregelungen und 
Förderinstrumente auf europäischer und na-
tionaler Ebene für Kultur und Medien dürfen 
durch das Freihandelsabkommen nicht an-
getastet werden. Das gilt für den erwerbs-
wirtschaftlichen wie im nicht-gewinnorien-
tierten Sektor. Sie müssen weiterhin zielge-
richtet für europäische und/oder nationale 
Unternehmen und Institutionen eingesetzt 
werden können. TTIP-Ausnahmen für Kultur 
und Medien dürfen sich nicht allein auf die 
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bestehenden Förderinstrumente beziehen, 
sondern müssen zugleich neue, noch ent-
stehende Förderinstrumente erlauben, um 
zukunftsfähig zu sein. Zu den Förderinstru-
menten zählen sowohl die öffentliche För-
derung von beispielsweise Kultureinrichtun-
gen, die Filmförderung oder die öffentlich-
rechtliche Rundfunkfinanzierung als auch 
indirekte Fördermaßnahmen wie die Buch-
preisbindung oder der ermäßigte Mehrwert-
steuersatz für Kulturgüter. Sowohl direkte 
als auch indirekte Fördermaßnahmen müs-
sen weiterentwickelt werden können, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Kul-
tur- und Medienproduktion zu gewährleisten. 
 
Sicherung von digitalen  
Zukunftschancen
Ausnahmeregelungen dürfen nicht auf be-
stehende audiovisuelle Dienste und deren 
Verbreitung eingeengt werden, es muss viel-
mehr der digitalen Konvergenzentwicklung 
Rechnung getragen werden. Das heißt zum 
einen, dass die Ausnahme technologieneut-
ral sein muss. Zum anderen bedeutet es, dass 
mit audiovisuellen Diensten alle bestehen-
den und sich künftig in diesem Bereich ent-
wickelnde Dienste erfasst werden können 
sowie alle einhergehenden Dienste, die für 
den Transport, die Erbringung, den Zugang, 
die Auffindbarkeit sowie allgemein die Nut-
zungsmöglichkeiten dieser Dienste erforder-
lich sind. Dabei ist es kein Unterschied, ob 
audiovisuelle Dienste »alleinstehend« oder 
»gebündelt« mit anderen Diensten angebo-
ten werden. 
 
Erhalt und Ausbau eines hohen  
Schutzniveaus für Urheber- und  
Leistungsschutzrechte 
Urheber- und leistungsschutzrechtliche Fra-
gen werden im internationalen Kontext im 
Rahmen der Weltorganisation für geistiges 
Eigentum (World Intellectual Property Orga-

nization, WIPO) verhandelt. Hier werden in-
ternationale Abkommen zum Urheber- und 
Leistungsschutzrecht geschlossen. Der Deut-
sche Kulturrat kann daher keinen zusätzli-
chen Nutzen darin erkennen, das Urheber- 
und Leistungsschutzrecht zum Gegenstand 
von TTIP zu machen. Dies umso mehr, weil 
sich das europäische Urheberrecht und das 
US-amerikanische Copyright-System grund-
legend unterscheiden. Die Grundprinzipi-
en des europäischen Urheberrechts, die den 
Urheber und seine Persönlichkeit sowie sei-
ne ökonomischen Rechte in den Mittelpunkt 
stellen, sind nicht verhandelbar. 
 
Erhalt und Ausbau  
der sozialen Sicherung 
Die ILO-Kernarbeitsnormen müssen die 
Grundlage zur Sicherung von Arbeitnehmer-
rechten in TTIP sein. Dazu zählt auch, dass 
diese Normen von beiden Seiten vollumfäng-
lich anerkannt werden. Die in Deutschland 
bestehenden Arbeitnehmerrechte wie auch 
die in Deutschland bestehende soziale Ab-
sicherung der freiberuflichen Künstler und 
Publizisten durch das Künstlersozialversi-
cherungsgesetz dürfen durch das Freihan-
delsabkommen nicht angetastet werden. Un-
ternehmen, die in Deutschland tätig werden, 
müssen sich an die geltenden europäischen 
bzw. nationalen Vorschriften halten und dür-
fen diese nicht unterlaufen.
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Kulturelle Ausnahme ist bei geplantem 
Freihandelsabkommen zwischen EU und 
USA unverzichtbar 
Berlin, den 6. Mai 2013 
 
 
 
 

Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenver-
band der Bundeskulturverbände, fordert, 
dass beim geplanten Freihandelsabkom-
men zwischen der EU und den USA (Trans-
atlantic Trade and Investment Partnership 
TTIP) der Kultur- und Mediensektor aus-
genommen wird. Diese Ausnahme muss 
aus Sicht des Deutschen Kulturrates be-
reits in der Stellungnahme Deutschlands 
zum Verhandlungsmandat der EU unmiss-
verständlich fixiert werden. Ebenso fordert 
der Deutsche Kulturrat, dass sich die Vertre-
ter Deutschlands im EU-Handelsministerrat 
dafür stark machen, Kultur und audiovisuel-
le Dienste, einschließlich audiovisueller on-
line-Dienste, von den Verhandlungen auszu-
nehmen. Diese Ausnahme muss angesichts 
der rasanten Konvergenzentwicklungen im 
Medienbereich entwicklungsdynamisch for-
muliert werden, d. h. nicht nur bestehende 
audiovisuelle Mediendienste müssen davon 
erfasst werden können, sondern auch solche, 
die künftig entwickelt werden. 

 Kultur ist Kern der Gemeinschaft der Eu-
ropäischen Union, so wurde es in der Charta 
der Grundrechte der EU festgeschrieben. Hier 
steht: »Die Union trägt zur Erhaltung und 
zur Entwicklung dieser gemeinsamen Wer-
te unter Achtung der Vielfalt der Kulturen 
und Traditionen der Völker Europas sowie 
der nationalen Identität der Mitgliedstaa-

ten und der Organisation ihrer staatlichen 
Gewalt auf nationaler, regionaler und loka-
ler Ebene bei.« Diese Festlegung ist auch für 
Wirtschaftsverhandlungen bindend. 

Kulturgüter und -dienstleistungen ha-
ben einen besonderen, doppelten Cha-
rakter. Sie sind einerseits Wirtschaftsgü-
ter und andererseits Träger von kultureller 
Identität und kulturellen Werten. Kultur-
güter und -dienstleistungen werden von er-
werbswirtschaftlichen Unternehmen, von öf-
fentlich geförderten Institutionen, von durch 
Gebühren finanzierten Einrichtungen sowie 
durch Kultureinrichtungen in Trägerschaft 
der öffentlichen Hand erbracht. Dabei be-
stehen innerhalb des Kultursektors, zu dem 
auch der Bereich der audiovisuellen Medien 
gehört, zahlreiche Verschränkungen. 

Der Deutsche Kulturrat hat sich ange-
sichts der wachsenden weltwirtschaftlichen 
Verflechtung auch im Kultur- und Medien-
sektor für die Erarbeitung und rasche Rati-
fizierung der »UNESCO-Konvention über 
den Schutz und die Förderung der Viel-
falt kultureller Ausdrucksformen« einge-
setzt, die sowohl von Deutschland als auch 
der EU im Jahr 2007 ratifiziert wurde und 
daher geltendes Recht ist. Diese UNESCO-
Konvention zielt insbesondere darauf ab, 
die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen zu 
schützen und zu fördern. Durch die Unter-
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zeichnung haben sich die Staaten und da-
mit auch die EU verpflichtet, die in diesem 
Zusammenhang erforderlichen Maßnahmen 
zum Erhalt, zur Förderung und dem Ausbau 
des Kultur- und Mediensektors zu ergreifen. 
Die »UNESCO-Konvention über den Schutz 
und die Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen« bezieht sich nicht allein 
auf die bestehenden Verbreitungsformen von 
Kunst, Kultur und Medien, sondern schließt 
neue Verbreitungsformen ein. Die Vertrags-
parteien haben mit ihrer Unterzeichnung an-
erkannt, ihre Verpflichtungen aus diesem 
Übereinkommen zu erfüllen und das Über-
einkommen anderen Verträgen nicht unter-
zuordnen. 

Der Deutsche Kulturrat geht daher da-
von aus, dass sowohl Deutschland als 
auch die EU ihre  Selbstverpflichtungen 
aus der »UNESCO-Konvention über  
den Schutz und die Förderung der Viel-
falt kultureller Ausdrucksformen«, die 
ausdrücklich auch neue, also  digitale 
Verbreitungsformen, umfasst, bei der 
 Erarbeitung des Verhandlungsmandats 
und den Folgeverhandlungen erfüllen, 
auch wenn die USA die UNESCO-Kon-
vention nicht ratifiziert haben. Das be-
stehende hohe Schutzniveau für den 
Kultur- und Medienbereich der EU darf 
nicht zu Gunsten der USA verringert 
werden. Deshalb ist es unabdingbar, be-
reits jetzt im Verhandlungsmandat zu 
fixieren, dass der Kultur- und Medien-
sektor ausgenommen werden. 

Der Deutsche Kulturrat sieht, dass das ge-
plante Freihandelsabkommen sehr große 
Chancen für die weitere weltwirtschaftliche 
Verflechtung und Wirtschaftswachstum der 
beteiligten Staaten bietet. Nahezu 50% des 
weltweiten Handels werden in der dann ent-
stehenden Freihandelszone erwirtschaftet. 

Auch in einzelnen Ingenieurbranchen mit 
kulturellem Bezug besteht die Hoffnung, 
durch das geplante Freihandelsabkommen 
die Marktchancen in den USA zu verbessern. 

Der Deutsche Kulturrat ist aber der Über-
zeugung, dass Kultur und Medien einen so 
hohen Stellenwert für die Gesellschaft haben, 
dass ihr Schutz und ihre Förderung Vorrang 
vor wirtschaftlichen Interessen haben müs-
sen, zumal Kultur und Medien selbst wich-
tige Motoren für wirtschaftliches Wachstum 
sind. Sowohl Deutschland als auch die EU ha-
ben daher in den letzten Jahren vermehrte 
Anstrengungen unternommen, um die Kul-
tur- und Kreativwirtschaft, einschließ-
lich der Medienwirtschaft, als Zukunfts-
branche zu unterstützen. Voraussetzung für 
die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen und 
der europäischen Kultur- und Medienpro-
duktion sind gezielte Fördermaßnahmen wie 
beispielweise die Filmförderung, die Buch-
preisbindung oder der ermäßigte Mehrwert-
steuersatz für Kulturgüter. Sie dürfen nicht 
zur Disposition gestellt werden. 

Mit Blick auf die anstehende 
 Erarbeitung des Verhandlungsmandats 
fordert der Deutsche Kulturrat: 

 •  Transparenz bei den Verhandlungen  
des geplanten Freihandelsabkommens 
zwischen der EU und den USA, dazu  
gehört auch die Offenlegung des Ver-
handlungsmandats und der Verhand-
lungstexte, 

 •  Beteiligung des Deutschen Bundes-
tags vor der Erteilung des Verhandlungs-
mandats, um dieses Mandat demokra-
tisch zu legitimieren, 

 •  Information und Beteiligung der 
 zivilgesellschaftlichen  Organisationen 
bei der Vorbereitung des Verhandlungs-
mandats sowie den anschließenden 
 Verhandlungen.
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Für die weiteren Verhandlungen sind 
folgende Grundsätze für unverzichtbar: 
 
Erhalt und Weiterentwicklung  
von Förderinstrumenten
Die bestehenden Förderinstrumente auf 
europäischer und nationaler Ebene für den 
Kultur- und Mediensektor dürfen durch das 
Freihandelsabkommen nicht angetastet wer-
den. Das gilt für die Förderinstrumente im 
erwerbswirtschaftlichen wie im nicht-ge-
winnorientierten Sektor. Diese Förderinst-
rumente müssen weiterhin zielgerichtet für 
europäische oder nationale Unternehmen 
und Institutionen eingesetzt werden kön-
nen. Die Ausnahme darf sich nicht allein auf 
die bestehenden Förderinstrumente bezie-
hen, sondern muss neue, noch entstehende 
Förderinstrumente erlauben, um zukunftsfä-
hig zu sein. Zu den Förderinstrumenten zäh-
len sowohl direkte Unterstützungsmaßnah-
men wie beispielsweise die Filmförderung 
als auch indirekte Fördermaßnahmen wie 
die Buchpreisbindung oder der ermäßigte 
Mehrwertsteuersatz für Kulturgüter. Sowohl 
direkte als auch indirekte Fördermaßnah-
men müssen weiterentwickelt werden kön-
nen, um die Wettbewerbsfähigkeit der euro-
päischen Kultur- und Medienproduktion zu 
gewährleisten. 

Sicherung von digitalen 
 Zukunftschancen 
Ausnahmeregelungen für den Kultur- und 
Mediensektor dürfen nicht auf bestehende 
audiovisuelle Dienste und deren Verbrei-
tung eingeengt werden. Die digitale Wirt-
schaft entwickelt sich in einem enormen 
Tempo und benötigt attraktive Inhalte, die 
vom Kultur- und Mediensektor geschaffen 
werden. Für die Entwicklungsfähigkeit des 
europäischen Kultur- und Mediensektors ist 
es von herausragender Bedeutung, dass wei-
terhin in der EU gemeinschaftliche und mit-

gliedstaatliche Regulierungsmechanismen 
zum Schutz und zur Förderung europäischer 
Inhalte und ihrer Verbreitung möglich sind. 

Erhalt und Ausbau eines hohen 
 Schutzniveaus für Urheber- und 
 Leistungsschutzrechte
Das europäische Urheberrecht und das US-
amerikanische Copyright-System unter-
scheiden sich grundlegend. Die Grundprin-
zipien des europäischen Urheberrechts, die 
den Urheber und seine Persönlichkeit sowie 
seine ökonomischen Rechte in den Mittel-
punkt stellen, sind nicht verhandelbar. Dazu 
gehört auch das Urheberrechtswahrneh-
mungsgesetz, das zum einen die Rechtsauf-
sicht der Verwertungsgesellschaften regelt 
und zum anderen die kulturelle und soziale 
Verantwortung der Verwertungsgesellschaf-
ten festlegt. Es darf durch das Freihandels-
abkommen kein generelles Inländerprinzip 
im Urheber- und Leistungsschutzrecht ein-
geführt werden, ohne gleichzeitig für ein 
materiell gleich hohes Schutzniveau in den 
beteiligten Staaten zu sorgen. Darüber hin-
aus sind Maßnahmen zur Verbesserung der 
Rechtsdurchsetzung anzustreben. 

Erhalt und Ausbau  
der sozialen Sicherung 
Die bestehenden Arbeitnehmerrechte wie 
auch die in Deutschland bestehende sozia-
le Absicherung der freiberuflichen Künstler 
und Publizisten durch das Künstlersozial-
versicherungsgesetz dürfen durch das Frei-
handelsabkommen nicht angetastet werden. 
Unternehmen, die in Deutschland tätig wer-
den, müssen sich an die geltenden europä-
ischen bzw. nationalen Vorschriften halten 
und dürfen diese nicht unterlaufen. 

Streitbeilegungsverfahren 
Der Deutsche Kulturrat sieht es als erfor-
derlich an, dass Streitbelegungsverfahren 
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nur zwischen Staaten und nicht zwischen In-
vestoren und Staaten im Freihandelsabkom-
men vereinbart werden. Andernfalls besteht 
die Gefahr, dass z. B. große US-amerikani-
sche Konzerne der Internetwirtschaft bei ver-
meintlichen Investitionshemmnissen gegen 
Staaten klagen. Es würde damit die beste-
hende Macht dieser Konzerne noch wachsen 
und zugleich könnten vorhandene Schutz-
maßnahmen ausgehöhlt werden. 

Der Deutsche Kulturrat wird zeitnah wei-
teres Material im Kontext des Freihandels-
abkommens vorlegen. 
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Deutscher Kulturrat warnt  
vor Verabschiedung der  
EU-Dienstleistungsrichtlinie 
Berlin, den 16. Dezember 2004 
 
 
 
 

Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband 
der Bundeskulturverbände, warnt vor der 
Verabschiedung der geplanten EU-Dienst-
leistungsrichtlinie und lehnt sie in der vor-
liegenden Fassung ab. 

Zielrichtung der EU-Dienst-
leistungsrichtlinie 
Von der vorherigen EU-Kommission wur-
de im Februar 2004 der Vorschlag für eine 
»Richtlinie des Europäischen Parlaments und 
des Rates über Dienstleistungen im Binnen-
markt« (EU-Dienstleistungsrichtlinie) vor-
gelegt. Dieser Richtlinienvorschlag wird zur 
Zeit in den europäischen Gremien beraten. 
Der Ausschuss der Regionen hat bereits in 
seiner Stellungnahme vom 30.09.2004 Be-
denken gegenüber die Richtlinie geäußert. 
Die Behandlung im Europäischen Parlament 
wird in der ersten Jahreshälfte 2005 erfolgen. 

Die EU-Dienstleistungsrichtlinie steht im 
Kontext der so genannten Lissabon-Strate-
gie, mit der das Ziel verfolgt wird, bis zum 
Jahr 2010 den EU-Binnenmarkt zum dyna-
mischsten, wissensbasierten Wirtschafts-
raum der Welt zu entwickeln. Die Richtlinie 
zielt darauf, einen Rechtsrahmen zu schaffen, 
der bestehende Hindernisse im Dienstleis-
tungsverkehr beseitigen soll. Mit der Richt-
linie wird ein horizontaler Ansatz angelegt, 
d. h. alle Dienstleistungsbereiche für Unter-

nehmen und Verbraucher werden gleicher-
maßen erfasst. Einige wenige Branchen wie 
Bankdienstleistungen oder Telekommuni-
kation und hoheitliche Aufgaben werden 
ausgenommen. Der horizontale Ansatz der 
Richtlinie hat zur Folge, dass branchen- bzw. 
sektorspezifische Besonderheiten nicht be-
rücksichtigt werden. 

Daraus folgt, dass auch Dienstleistungen 
des Bildungs- und Kulturbereiches, die au-
diovisuellen Medien und Dienstleistungen 
der Gebietskörperschaften, insbesondere der 
Kommunen, wie Waren angesehen werden 
und damit nach der EU-Dienstleistungsricht-
linie in vollem Umfang den Marktgesetzen 
unterliegen, ohne dass ihr besondere Cha-
rakter oder ihr gesellschaftlicher Nutzen be-
rücksichtigt würden. 

Vor dem Hintergrund der derzeit wieder 
verstärkt stattfindenden Diskussion über 
die geistigen Grundlagen Europas und ins-
besondere der Europäischen Union ist darauf 
hinzuweisen, dass gerade Kultur und Küns-
te, dass die Künstlerinnen und Künstler so-
wie generell die Kulturschaffenden sehr viel 
stärker als bisher im politischen Handeln be-
rücksichtigt werden müssen. Das heißt aber 
auch, Prinzipien und Handlungskonzep-
te von Kunst und Kultur, die bereichsspe-
zifischen Regeln ihrer Entstehung, Verbrei-
tung und Rezeption zu respektieren. Ins-



220 TTIP, CETA & Co. – Die Auswirkungen der Freihandelsabkommen auf Kultur und Medien 

besondere heißt das, dass eine rein markt-
bezogene Denkweise nicht angemessen ist 
und letztlich für die notwendige kulturel-
le Vielfalt schädlich wäre. Diese Erkennt-
nis ist der Grund für entsprechende Schutz-
klauseln und Sonderregelungen, so etwa 
auch für die Bemühung um eine Konventi-
on zum Schutz kultureller Vielfalt: zwar sind 
in Teilbereichen auch künstlerische Prozes-
se und Produkte Waren, aber es sind auch 
dann Waren eigener Art, deren kulturelle Be-
deutung als werttragend und identitätsstif-
tend nicht durch eine Behandlung als bloßes 
Wirtschaftsgut in Frage gestellt werden darf. 

Unter den verschiedenen genannten Maß-
nahmen der EU-Dienstleistungsrichtlinie ist 
für den Kulturbereich die geplante Einfüh-
rung des Herkunftslandsprinzip besonders 
bedeutsam. Dieses hätte zur Folge, dass der 
Dienstleistungserbringer nur den Rechtsvor-
schriften des Landes, in dem er seinen Sitz 
hat, also des Herkunftslandes, unterliegt. Das 
heißt konkret Dienstleister aus anderen EU-
Mitgliedsstaaten können in Deutschland ihre 
Leistungen anbieten und müssen sich dabei 
ausschließlich an die Rechtsvorschriften ih-
res Herkunftslandes und nicht mehr die im 
Inland geltenden Qualitäts- und Sozialstan-
dards halten. 

Die Richtlinie verfolgt einen dynamisier-
ten Ansatz. Sie soll sukzessive verwirklicht 
werden, bis im Jahr 2010 der Prozess abge-
schlossen sein soll. Ein wesentliches Ziel der 
Richtlinie ist die Stärkung der Mobilität von 
kleinen und mittleren Unternehmen. 

Kultur in der EU-Dienst-
leistungsrichtlinie 
In seinem Positionspapier »Kultur als Da-
seinsvorsorge« hat der Deutsche Kulturrat 
herausgearbeitet, dass Kunst und Kultur in 
zunehmendem Maße unter ökonomischen 
Gesichtspunkten betrachtet werden. Dies 
gilt nicht nur mit Blick auf den wirtschaft-

lichen Erfolg von Künstlern oder Kulturein-
richtungen, sondern auch in Hinblick auf die 
Einbeziehung von Kunst und Kultur in in-
ternationalen Abkommen, die den Markt re-
geln sollen. Kunst und Kultur werden sowohl 
von der Welthandelsorganisation (WTO), der 
UNESCO als auch der Europäischen Union als 
Dienstleistungen klassifiziert. Daraus folgt, 
dass Kunst und Kultur, sofern sie bei interna-
tionalen Abkommen oder eben auch im Gel-
tungsbereich der EU-Dienstleistungsrichtli-
nie nicht explizit ausgenommen werden, den 
gleichen Regeln wie andere Dienstleistungs-
bereiche unterliegen. 

In dem Entwurf der EU-Dienstleistungs-
richtlinie wird klargestellt, dass sie keine 
Anwendung auf Tätigkeiten finden soll, die 
der Staat in Erfüllung seiner sozialen, kul-
turellen, bildungspolitischen und rechtli-
chen Verpflichtungen ausübt und bei denen 
kein Entgelt gezahlt wird. D. h. konkret, dass 
der hoheitliche Bereich von der Richtlinie 
ausgenommen werden soll. Ebenso wird der 
Kulturbereich in Trägerschaft der öffentli-
chen Hand explizit angesprochen und einge-
schränkt. Da hier in der Regel aber ein Ent-
gelt verlangt wird, sei es als Jahresgebühr für 
die Nutzung einer Bibliothek, in Gestalt ei-
nes Eintrittsgeldes in das Museum oder The-
ater bzw. beim Elternbeitrag für Musikschu-
len, läuft diese Einschränkung in Leere. 

Keine Anwendung soll die EU-Dienstleis-
tungsrichtlinie darüber hinaus auf »Dienst-
leistungen von allgemeinem Interesse« fin-
den. Hierbei wird Bezug auf das »Grünbuch 
der EU-Kommission zu Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse« genommen. Demge-
genüber sollen »Dienstleistungen von all-
gemeinem wirtschaftlichen Interesse« nicht 
ausgenommen werden. Auch wenn Kultur-
dienstleistungen von öffentlich geförderten 
Kultureinrichtungen als Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse betrachtet wer-
den können, ändert sich diese Betrachtungs-
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weise, sobald es ein privatwirtschaftliches 
Pendant bzw. Teilprivatisierungen gibt. Da 
zunehmend mehr öffentlich geförderte oder 
in Trägerschaft der öffentlichen Hand befind-
liche Kultureinrichtungen wie z. B. Theater, 
Museen oder Musikschulen Privatisierungs-
tendenzen unterliegen, sind sie potenziell 
gefährdet. Der Deutsche Kulturrat schließt 
sich daher der Forderung des Europäischen 
Parlaments an die Europäische Kommission 
an, einen gesetzlichen Rahmen für »Dienst-
leistungen im allgemeinen Interesse« vorzu-
schlagen. Es wird gefordert, dass alle von der 
öffentlichen Hand geleisteten und finanzier-
ten Dienstleistungen ausdrücklich vom An-
wendungsbereich der geplanten"»Richtlinie 
über Dienstleistungen im Binnenmarkt« aus-
geschlossen werden. 

Darüber hinaus findet die EU-Richtlinie 
ohnehin Anwendung auf private Kulturein-
richtungen – und seien auch es Scheinpriva-
tisierungen der öffentlichen Hand –, auf die 
Tätigkeit von Künstlerinnen und Künstler so-
wie die Unternehmen der Kulturwirtschaft. 

Der Kunst- und Kulturbereich ist also wie 
andere Sektoren auch von der EU-Dienstleis-
tungsrichtlinie unmittelbar betroffen. 

Die Einbeziehung audiovisueller und kul-
tureller Dienstleistungen sowie der Filmför-
derung verbietet sich aber schon aus Art. 151 
des EG-Vertrags zur Wahrung und Förderung 
der kulturellen Vielfalt. In dem der Kommis-
sionsvorschlag in Art. 2 audiovisuelle und 
kulturelle Dienstleistungen nicht komplett 
ausschließt, unterläuft er die Position der 
EU-Kommission im Zusammenhang mit 
den GATS-Verhandlungen, bei denen diese 
explizit nicht in den Angebots- bzw. Forde-
rungskatalog einbezogen waren. Der Deut-
sche Kulturrat fordert deshalb, sämtliche 
audiovisuellen und kulturellen Dienstleis-
tungen einschließlich der kollektiven Ver-
wertung von Urheberrechten aus dem Gel-
tungsbereich des Richtlinienvorschlag he-

rauszunehmen. In diesem Zusammenhang 
wird auch auf die Maßnahmen zur Filmför-
derung verwiesen, die gemäß der filmwirt-
schaftlichen Mitteilung der Kommission vom 
16. März 2004 (KOM (2004) 171 endg.) gere-
gelt sind und damit auch nicht unter den An-
wendungsbereich der EU-Dienstleistungs-
richtlinie fallen dürfen. 

Zu den kulturellen Dienstleistungen zählt 
auch die Tätigkeit von Verwertungsgesell-
schaften; auch diese ist daher von einer all-
gemeinen EU-Dienstleistungsrichtlinie aus-
zunehmen. Die Tätigkeit der Verwertungsge-
sellschaften ist in den einzelnen Mitglieds-
staaten der EU unterschiedlich geregelt. In 
einigen Staaten dürfen Verwertungsgesell-
schaften nur mit staatlicher Genehmigung 
und unter strenger staatlicher Aufsicht tä-
tig werden; dies gilt nach dem Wahrneh-
mungsgesetz auch für Deutschland. Nach 
der Dienstleistungsrichtlinie könnten da-
gegen Verwertungsgesellschaften aus al-
len Mitgliedsstaaten der EU in allen ande-
ren Mitgliedsstaaten tätig werden, ohne der 
dortigen Staatsaufsicht unterworfen zu sein. 
Die – im Interesse von Urhebern und Nut-
zern eingeführte – durch die staatliche Kon-
trolle garantierte Qualitätssicherung der Tä-
tigkeit von Verwertungsgesellschaften wür-
de damit beseitigt. Ebenso würden dadurch 
die nach deutschem Recht wichtigen sozialen 
und kulturellen Aufgaben der Verwertungs-
gesellschaften (vgl. §§ 7 S. 2 und 8 Wahrneh-
mungsgesetz) umgangen. Eine Einbeziehung 
der Tätigkeit von Verwertungsgesellschaften 
in eine allgemeine EU-Dienstleistungsricht-
linie verbietet sich darüber hinaus auch, weil 
sich die Kommission schon völlig unabhängig 
davon intensiv mit den spezifischen Proble-
men der Wahrnehmung von Urheberrechten 
und verwandten Schutzrechten im Binnen-
markt, also der Tätigkeit von Verwertungsge-
sellschaften, befasst (Mitteilung der Kommis-
sion vom 16. April 2004 KOM (2004) endg.). 
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Kultur als Daseinsvorsorge 
In seinem Positionspapier »Kultur als Da-
seinsvorsorge« hat der Deutsche Kulturrat 
ausführlich dargelegt, dass Kunst und Kultur 
einen Doppelcharakter haben. Sie sind Wirt-
schaftsgüter aber auch kulturelle Güter, die 
von großer gesellschaftliche Bedeutung sind. 

Kunst und Kultur müssen nach Auffas-
sung des Deutschen Kulturrates ein ele-
mentarer Bestandteil der Daseinsvorsorge 
sein. Unter kultureller Daseinsvorsorge ver-
steht der Deutsche Kulturrat ein kontinu-
ierliches flächendeckendes Kulturangebot 
in verschiedenen künstlerischen Sparten zu 
erschwinglichen Preisen mit niedrigen Zu-
gangsschwellen. Dieses Angebot muss qua-
litativ anspruchsvoll und der Innovation ver-
pflichtet sein. Der Deutsche Kulturrat misst 
in seinem Positionspapier »Kultur als Da-
seinsvorsorge« der kulturellen Bildung eine 
besondere Bedeutung bei, da kulturelle Bil-
dung dazu beiträgt, Interesse für Kunst und 
Kultur zu wecken und zu fördern. 

Der Deutsche Kulturrat befürchtet, dass 
bei der Anwendbarkeit der geplanten EU-
Dienstleistungsrichtlinie auf den Kulturbe-
reich, der Ökonomisierung von Kunst und 
Kultur weiterer Vorschub geleistet wird und 
die Qualität des künstlerischen und kultu-
rellen Angebotes leiden würde. 

Forderungen des  
Deutschen Kulturrates 
•  Der Deutsche Kulturrat fordert, gegenüber 

der horizontalen Regelung des Dienstleis-
tungsbereiches sektoralen Regelungen den 
Vorzug zu geben. Sektorale Regelungen 
ermöglichen, dass die spezifischen Aus-
gangslagen sowie Bedingungen eines Be-
reiches Berücksichtigung finden können. 
Das Prinzip des Herkunftslandes ist abzu-
lehnen.

•  Sollte die EU-Kommission an einer hori-
zontalen Regelung des Dienstleistungssek-

tors festhalten wollen, fordert der Deut-
sche Kulturrat eine Ausnahmeregelung 
für den Kunst-, Kultur- und Medienbereich 
einschließlich des Films sowie der kollek-
tiven Verwertung von Urheberrechten. Der 
Deutsche Kulturrat sieht die EU-Kommis-
sion und die Abgeordneten des Europäi-
schen Parlaments in der Verantwortung, 
hier die im EG-Vertrag festgelegte Kultur-
verträglichkeitsprüfung konsequent anzu-
wenden und auf Grund der Gefahren für die 
genannten Bereiche, eine Ausnahme von 
der Richtlinie festzulegen.

•  Darüber hinaus sieht der Deutsche Kul-
turrat die Gefahr, dass die EU-Dienstleis-
tungsrichtlinie die Gestaltungsmöglichkei-
ten der Mitgliedsstaaten im Kulturbereich 
einschränkt. Da die Europäische Union im 
Kulturbereich nach Art. 151 EG-Vertrag nur 
subsidiär handeln darf, würde eine Anwen-
dung der EU-Dienstleistungsrichtlinie auf 
den Kulturbereich diesem Vertragsartikel 
zuwider laufen. Die Bewahrung und Förde-
rung der kulturellen Vielfalt zählen zu den 
Grundwerten der Europäischen Gemein-
schaft. Neben ihrer Festschreibung in Art. 
151 EG-Vertrag sind sie in Art. 22 der Char-
ta der Grundrechte der EU verankert und 
werden in der von den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union noch zu ratifizieren-
den Verfassung an mehreren Stellen zu fin-
den sein.

•  Ferner muss nach Auffassung des Deut-
schen Kulturrates bei komplexen freibe-
ruflichen Dienstleistungen wie z. B. Archi-
tekturdienstleistungen das Bestimmungs-
landprinzip erhalten bleiben, da nur so 
anerkannte Qualitätsstandards gesichert 
werden können.

•  Ebenso müssen erreichte Sozialstandards 
im Kulturbereich fortgelten, da sie wesent-
liche Voraussetzung für die Qualität künst-
lerischer Leistungen sind. Das kulturelle 
Leben in Deutschland zeichnet sich nicht 
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nur durch eine große Quantität und Viel-
fältigkeit des kulturellen Angebotes, son-
dern auch durch eine hohe Qualität aus. 
Diese darf durch die Einführung des Her-
kunftslandsprinzips nicht gefährdet wer-
den. 
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Kultur als Daseinsvorsorge! 
Berlin, den 29. September 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband 
der Bundeskulturverbände, fordert den Bund, 
die Länder und die Gemeinden auf, die kul-
turelle Daseinsvorsorge zu gewährleisten. 

Präambel 
Gesellschaftliche Veränderungen wie die 
Globalisierung, der demographische Wan-
del, die interkulturelle Gesellschaft, die öko-
nomische Krise sowie die Ausbreitung der 
elektronischen Medien stellen den Kultur-
bereich vor neue Herausforderungen. 

Neben diesen Prozessen des gesellschaft-
lichen und kulturellen Wandels ist festzu-
stellen, dass Kunst und Kultur vermehrte 
Aufmerksamkeit im Kontext internationaler 
Handelsverträge auf sich ziehen. Denn die 
Globalisierung betrifft nicht allein den welt-
weiten Handel mit Waren und Dienstleis-
tungen, der in den vergangenen Jahrzehn-
ten an Bedeutung zugenommen hat. Glo-
balisierung bedeutet auch, dass Kunst und 
Kultur weltweit ausgetauscht werden und in 
einigen Bereichen der Warencharakter von 
Kunst und Kultur zunimmt. Ein Symbol für 
den zunehmenden Handel mit Dienstleis-
tungen sind die GATS-Verhandlungen (All-
gemeines Übereinkommen über den Han-
del mit Dienstleistungen), die darauf abzie-
len, den weltweiten Dienstleistungsverkehr 
zu liberalisieren. 

Es gibt allerdings einige Strategien, um die 
Ökonomisierung von Kunst und Kultur auf-
zuhalten. So geht man im Rahmen der Dis-
kussion um eine UNESCO-Konvention zum 
Schutz der kulturellen Vielfalt davon aus, 
dass man es bei »kulturellen Gütern und 
Dienstleistungen« mit einem Doppelcha-
rakter zu tun hat. Zum einen werden sie als 
Waren gehandelt, andererseits sind sie Träger 
von Bedeutung, von Identität und als Ergeb-
nis kreativen Schaffens ein kultureller Aus-
druck von Menschen und Gruppen. 

Ein anderer Versuch, die Marktgesetze zu 
begrenzen, ist die Einbeziehung von Kunst 
und Kultur unter Kategorien wie »Daseins-
vorsorge«, in »Dienstleistungen von allge-
meinem Interesse« oder »Grundversorgung«. 
Es handelt sich hierbei zwar nicht um genu-
in kulturelle Begrifflichkeit. Bezieht man je-
doch kulturelle Leistungen und gegebenen-
falls auch künstlerische Leistungen in den 
Begriff der kulturellen Daseinsvorsorge ein, 
dann meint Daseinsvorsorge ein flächende-
ckendes Kulturangebot in den verschiedenen 
künstlerischen Sparten, das zu erschwingli-
chen Preisen, mit niedrigen Zugangsschwel-
len breiten Teilen der Bevölkerung kontinu-
ierlich und verlässlich zur Verfügung steht. 

Der Kulturbereich wird sich zunehmend 
mit den veränderten Rahmenbedingungen 
in einer globalisierten Welt auseinander zu 
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setzen haben. Denn die Zukunft der Kultu-
reinrichtungen wird nicht allein von natio-
nalen Entscheidungen abhängen. 

Der demographische Wandel und die Ab-
wanderung junger Menschen in einigen Re-
gionen führen zu einer Veränderung in der 
Zusammensetzung des Publikums und zu 
einem veränderten Nutzungsverhalten von 
Kultureinrichtungen. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist zu-
dem eine interkulturelle Gesellschaft. In den 
urbanen Zentren gibt es Stadtteile mit ei-
ner vorwiegend nicht deutschstämmigen 
Bevölkerung, die eine eigene Kultur mitge-
bracht und hier in Deutschland weiterent-
wickelt hat. Die Kultureinrichtungen wer-
den sich also noch mehr als bisher damit zu 
befassen haben. 

Die Finanznot der öffentlichen Haushalte 
sowie steigende Sozialausgaben führen dazu, 
dass gerade Kulturausgaben unter Druck ge-
raten und zum Teil erheblich gekürzt werden. 
Der Zugang zu Kultur darf nicht vom Geld-
beutel abhängig sein. Soziale Verantwortung 
des Staates zeigt sich auch darin, Chancen 
zur Teilhabe an Kunst und Kultur für alle 
Menschen offen zu halten. Dies muss durch 
eine ausreichende öffentliche Finanzierung 
sicher gestellt werden. 

Die Durchdringung der Gesellschaft durch 
die Medien hat tiefgreifende Spuren hinter-
lassen. Die Wahrnehmung und die Produk-
tion von Kunst und Kultur hat sich durch die 
Medien deutlich verändert. Auch das wird 
Einfluss auf das Rezeptionsverhalten der 
Menschen haben. 

Sowohl der Kulturbereich selbst als auch 
die Kulturpolitikerinnen und -politiker in 
den Parlamenten, in der Verwaltung und in 
den Verbänden müssen sich diesen Verän-
derungen stellen. Es ist ein solches Ange-
bot an kulturellen Leistungen und kultureller 
Bildung sicherzustellen, das sowohl kultu-
rellen Qualitätsansprüchen genügt als auch 

eine breite Teilhabe ermöglicht. Damit kul-
turelle Leistungen auch morgen noch in An-
spruch genommen werden können und da-
mit die Gesellschaft sich ihrer Herkunft und 
ihres kulturellen Erbes versichern kann, sind 
Investitionen in die kulturelle Bildung un-
erlässlich. 

Basis des kulturellen Lebens  
in Deutschland 
Das kulturelle Leben in Deutschland basiert 
auf einem dichten Netz an Kultureinrichtun-
gen, -vereinen und -stiftungen der verschie-
denen künstlerischen Sparten. Diesem An-
gebot entspricht eine hohe Nachfrage durch 
die interessierte Bevölkerung. Beide haben 
sich in Jahrhunderten entwickelt – sie sind 
Teil unseres Erbes und Voraussetzung für die 
Gestaltung der Zukunft. Kultureinrichtungen, 

-vereine und -stiftungen bewahren Kunstwer-
ke, Literatur und Denkmale, stellen sie der 
breiten Öffentlichkeit sowie der Fachwelt be-
reit bzw. vor, sie führen Musik-, Tanz- oder 
Theaterstücke auf, sie fördern Künstlerinnen 
und Künstler bzw. künstlerische Projekte. Sie 
liefern vielfältige Möglichkeiten der kulturel-
len Teilhabe der Menschen in Deutschland. 

Ein lebendiges kulturelles Leben braucht 
Künstlerinnen und Künstler, erst ihr krea-
tives Schaffen legt den Grundstein für die 
weitere Beschäftigung mit und für die Auf-
führung und Bewahrung von Kunst und Kul-
tur. Neben dem Erhalt bzw. dem Ausbau einer 
kulturellen Infrastruktur ist die Sicherung 
der Arbeits- und Verwertungsmöglichkeiten 
für Künstlerinnen und Künstler notwendig. 

Kulturelle Bildung ist unverzichtbar für 
die Beschäftigung mit Kunst und Kultur. Be-
reits bei kleinen Kindern und Jugendlichen 
kann und muss die Begeisterung für Kunst 
und Kultur geweckt werden. Kulturelle Bil-
dung ist die Voraussetzung für Teilhabe am 
kulturellen Leben. In den künstlerischen 
Fächern in der allgemeinbildenden Schule 
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kommen alle Kinder mit Literatur, Bilden-
der Kunst, Musik und z.T. mit Darstellen-
dem Spiel in Berührung. In Jugendkunst-
schulen, in Musikschulen sowie in den ver-
schiedenen Vereinen werden künstlerische 
Begabungen entdeckt und gefördert. Muse-
ums-, theater-, musik-, medienpädagogische 
oder baukulturelle Angebote wecken Inter-
esse an Bildender Kunst, Musik, Medien, Li-
teratur, den Zeugnissen früherer Kulturen, 
Theater oder der gebauten Umwelt und er-
möglichen eine vertiefende Auseinanderset-
zung. In der allgemeinen Weiterbildung wer-
den künstlerische und kulturelle Qualifika-
tionen vermittelt. 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist 
Bestandteil des kulturellen Lebens. In der 
Erfüllung seines Informations-, Unterhal-
tungs- und Bildungsauftrag nimmt er ei-
nen unverzichtbaren Kulturauftrag wahr. 
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist für 
die Aufrechterhaltung und Vielfalt des Kul-
turbetriebs wichtig. Dies gilt auch für seinen 
Stellenwert im Filmbereich. Die Filmförde-
rungen auf nationaler und regionaler Ebene 
tragen entscheidend zur Vielfalt des Film-
schaffens in Deutschland bei. Nur so kön-
nen unabhängige und innovative Projekte 
entstehen. 

Ein wichtiger Teil des kulturellen Lebens 
beruht auf Bürgerschaftlichem Engagement. 
Eine Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern 
engagieren sich in kulturellen Vereinen. Ne-
ben der eigenen kreativen Tätigkeit z. B. im 
Amateurtheater, in Chören oder in Laienor-
chestern stellen sie auch ein kulturelles An-
gebot für andere zur Verfügung. Gerade im 
ländlichen Raum wäre manches Kulturan-
gebot ohne bürgerschaftliches Engagement 
nicht realisierbar. Darüber hinaus engagieren 
sich Bürgerinnen und Bürger mit Zeit und 
mit Geld in Fördervereinen sowie in Stiftun-
gen. Die Kulturwirtschaft ist in vielfältiger 
Weise mit den bereits aufgeführten Teilbe-

reichen des kulturellen Lebens verbunden. 
Sie macht aus Kunstwerken Kulturproduk-
te, die vom Endverbraucher gekauft werden. 
Ohne einen Verlag findet das Manuskript des 
Romans, des Kinderbuches oder des Lyrik-
bandes nicht zu den Leserinnen und Leser. 
Ohne Galerien würden bildende Künstlerin-
nen und Künstler kaum Käufer ihrer Arbei-
ten finden. Ohne Filmproduzenten, Verleiher 
und Kinobetreiber bliebe es lediglich bei der 
Idee eines Filmes. 

Das kulturelle Leben in Deutschland ruht 
auf den Säulen: Künstlerinnen und Künstler, 
Kultureinrichtungen, -vereine, -stiftungen, 
kulturelle Bildung, bürgerschaftliches En-
gagement, öffentlich-rechtlicher Rundfunk 
und Kulturwirtschaft. Sie alle stehen in en-
ger Wechselwirkung und bilden gemeinsam 
das kulturelle Leben aus. 

Rechtliche Grundlagen der Kultur-
politik und Kulturförderung 
In der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte, dem Pakt zu den ökonomischen, sozi-
alen und kulturellen Rechten sowie der Kin-
derrechtskonvention wird jeweils das Recht 
auf Kunst und Kultur garantiert. Die Bundes-
republik Deutschland hat diese internationa-
len Vereinbarungen ratifiziert und ist damit 
eine Verpflichtung zur Sicherung des kultu-
rellen Lebens eingegangen. 

Darüber hinaus wird der Kunstfreiheits-
artikel des Grundgesetzes (Art. 5 Abs. 3 S. 1 
GG) laut Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts nicht ausschließlich als pas-
sives Abwehrrecht gegen unzulässige Ein-
mischungen des Staates in die Kunstfreiheit 
angesehen, sondern auch als aktive Gestal-
tungsaufgabe des Staates interpretiert. Art. 5 
Abs. 3 S. 1 GG ist eine das Verhältnis des Be-
reiches Kunst zum Staat regelnde wertent-
scheidende Grundsatznorm. Sie gewährt zu-
gleich ein individuelles Freiheitsrecht. Die 
Wirkungsdimension der Kunst steht im Zen-
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trum der Kunstfreiheit. Wegen der wirken-
den Dimension der Kunst gehören zu ih-
ren Strukturmerkmalen nicht nur die Her-
stellung (der Werkbereich), sondern auch 
die Darbietung und Verbreitung des Kunst-
werks (der Wirkbereich). Für beide Bereiche 
garantiert daher dieses Grundrecht ihre Frei-
heit. Da es vor allem im Wirkbereich zu Kol-
lisionen mit anderen öffentlichen Interessen 
kommen kann, ist sein Schutz das vorrangi-
ge Ziel der Kunstfreiheit. 

In ihren Verfassungen bekennen sich die 
Länder zu ihrer Verantwortung in der Pflege 
und Förderung von Kunst und Kultur. 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (So-
zialgesetzbuch VIII) anerkennt die kulturel-
le Bildung und ordnet sie in den Bildungs-
auftrag des Staates für Kinder und Jugend-
liche ein. 

In den Rundfunkstaatsverträgen ist die 
Grundversorgung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks als unerlässliche Aufgabe defi-
niert. Nach der einschlägigen Rechtsspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts zum 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist es seine 
Aufgabe, die gesamte Bevölkerung mit einem 
inhaltlich umfassenden Programmangebot 
von Information, Bildung und Unterhaltung 
aus allen Kulturbereichen zu versorgen. 

Auf der europäischen Ebene bekennen 
sich die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union in der Präambel der künftigen EU-Ver-
fassung zur kulturellen Vielfalt. Die Ausge-
staltung der Kulturpolitik wird gemäß dem 
Subsidiaritätsprinzip den Mitgliedstaaten 
zugewiesen. Bereits im Vertrag von Maast-
richt und später im Vertrag von Amsterdam 
hat die Europäische Union mit der Kultur-
verträglichkeitsprüfung ein Instrument ge-
schaffen, mit dem die Gemeinschaftspoliti-
ken dahingehend geprüft werden sollen, ob 
die Kultur unter Umständen Schaden neh-
men könnte. Gerade mit Blick auf die GATS-
Verhandlungen, bei denen das Verhand-

lungsmandat der Europäischen Union ob-
liegt, ist die Kulturverträglichkeitsprüfung 
ein wichtiges Instrument, um im Vorfeld zu 
überprüfen, inwiefern die Kultur durch die 
Liberalisierung von Dienstleistungen Scha-
den nehmen könnte. Die Europäische Uni-
on hat von den Mitgliedsstaaten kein Man-
dat, Kultur in die Liberalisierungsverhand-
lungen im Rahmen des GATS einzubringen. 
Bedenklich stimmt in diesem Zusammen-
hang der Vorstoß der Generaldirektion Wett-
bewerb eine Richtlinie zu Dienstleistungen 
im Binnenmarkt vorzuschlagen, die gegen-
wärtig keine Ausnahmeregelungen für den 
Kultur- oder Medienbereich vorsieht. 

Definition von »Dienstleistungen  
von allgemeinem Interesse« 
Der nationale Gesetzgeber wird vom Europä-
ischen Parlament aufgefordert, eine Unter-
scheidung zwischen Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse und Dienstleistun-
gen von allgemeinem wirtschaftlichen Inter-
esse zu treffen. Zu den Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse zählen laut Europäi-
schem Parlament die Grundbildung, die so-
ziale Sicherheit sowie Dienstleistungen, die 
die Informationsvielfalt und die kulturelle 
Vielfalt betreffen. 

Kultur und Bildung werden also vom 
Europäischen Parlament eindeutig zu den 
Dienstleistungen von allgemeinem Interes-
se gezählt. Sie gehören nach dieser Auffas-
sung zur Daseinsvorsorge. Das bedeutet ei-
nen Schutz vor dem Wettbewerbsrecht. 

Das Europäische Parlament betont, 
dass die Bürger die freie Wahl in Bezug auf 
Dienstleistungen von allgemeinen Interes-
se haben und hochwertige Dienstleistungen 
zu wettbewerbsfähige Preisen zur Verfügung 
gestellt werden müssen. Daraus folgt eine 
Verpflichtung für den Staat, ein hochwertiges 
kulturelles Angebot zu gewährleisten, wel-
ches durch die öffentliche Hand selbst oder 
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durch private Träger und Anbieter erbracht 
werden kann. 

Wie dieses Angebot konkret aussieht, 
muss – von der europäischen Ebene aus ge-
sehen – nach dem Subsidiaritätsprinzip in 
den Mitgliedsstaaten nach den geltenden 
Zuständigkeitsregeln selbst entschieden 
werden. 

»Dienstleistungen von allgemeinem  
Interesse« und »Dienstleistungen  
von allgemeinem wirtschaftlichen  
Interesse« 
Beginnend mit den 1980er Jahren wurden in 
verschiedenen Mitgliedsstaaten der Europä-
ischen Union Sektoren, die zunächst dem öf-
fentlichen Bereich zugeordnet waren, wie die 
Bahn, die Post, die Wasserversorgung oder 
auch die Telekommunikation privatisiert. 
Man spricht inzwischen bei diesen Sektoren 
von Dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichen Interesse. Das Europäische Par-
lament hat in seiner jüngsten Stellungnah-
me zum »Grünbuch zu Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse« deutlich gemacht, 
dass es die Dienstleistungen von allgemei-
nem wirtschaftlichen Interesse unter Wett-
bewerbsgesichtspunkten betrachtet, die ein-
getretene Liberalisierung begrüßt und be-
sonders die Telekommunikationsdienstleis-
tungen als Wachstumsmarkt ansieht. 

Davon werden von Seiten des Europä-
ischen Parlaments Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse abgegrenzt. Diese 
Dienstleistungen sind laut Europäischem 
Parlament komplexer Natur. Die Organisa-
tion dieser Dienstleistungen ist in den ver-
schiedenen Mitgliedstaaten auf Grund der 
verschiedenen kulturellen Traditionen von-
einander differierend geregelt. Das Europä-
ische Parlament hat in seiner Stellungnah-
me zum »Grünbuch zu Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse« bekräftigt, dass die 
Bürger »hochwertige Leistungen der Da-

seinsvorsorge flächendeckend und zu er-
schwinglichen Preisen oder, wenn es die so-
ziale Situation erforderlich macht, kosten-
los erhalten sollen« (Entschließungsantrag 
des Europäischen Parlaments zu dem Grün-
buch der Kommission zu Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse (KOM(2003)270 

– 2003/2152(INI)) (EuB-EP 1066)). Vom Eu-
ropäischen Parlament wird mit Blick auf die 
GATS-Verhandlungen darauf verwiesen, dass 
das GATS keine Privatisierung oder Deregu-
lierung von Dienstleistungen von allgemei-
nem Interesse vorschreibt. 

Dienstleistungen von allgemeinem Inte-
resse können die Mitgliedsstaaten der Euro-
päischen Union durch Gebühren oder öffent-
liche Mittel finanzieren. 

Die Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse leisten also die Daseinsvorsorge 
mit öffentlichen Gütern. Sie sind jener Be-
reich, der nicht dem Markt zugeordnet wer-
den soll. Es wird also zu Recht davon aus-
gegangen, dass Marktprinzipien wie die Ge-
winnerzielungsabsicht zu keiner Verbesse-
rung der Dienstleistung führen. 

Konkretisierung der kulturellen  
Daseinsvorsorge 
Daseinsvorsorge im Bereich der Kultur meint 
ein flächendeckendes Kulturangebot in den 
verschiedenen künstlerischen Sparten, das 
zu erschwinglichen Preisen, mit niedrigen 
Zugangsschwellen breiten Teilen der Bevöl-
kerung kontinuierlich und verlässlich zur 
Verfügung steht. Neben der quantitativen Si-
cherung von kulturellen Angeboten ist deren 
Qualität ein wesentliches Charakteristikum. 
Daraus folgt, dass öffentlich finanzierte Kul-
tureinrichtungen nicht nur den Mainstream 
bedienen dürfen, sondern ihnen auf Grund 
ihres Status die Aufgabe zukommt, auch die 
nicht eingängigen Kunstformen zu präsen-
tieren. Dazu gehören ganz besonders innova-
tive, noch nicht etablierte künstlerische Aus-
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drucksformen. Diese Verpflichtung schließt 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit ein, 
der auf Grund seiner Finanzierung durch Ge-
bühren neben den Kriterien der Reichweite 
und allgemeiner Zugänglichkeit auch dem 
Qualitätskriterium genügen muss. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat ihr 
kulturelles Leben in den nahezu sechs Jahr-
zehnten ihres Bestehens insbesondere si-
chergestellt durch das Bereithalten von öf-
fentlichen Kultureinrichtungen, wie Museen, 
Stadt-, Staats- oder Landestheatern sowie Bi-
bliotheken. Hinzu kam aber immer die eine 
große kulturelle Vielfalt sichernde Förde-
rung von privaten Kultureinrichtungen un-
terschiedlichster Art. Will die Bundesrepub-
lik Deutschland den an sie gestellten Anfor-
derungen auch in Zukunft gerecht werden, ist 
an dieser Art der Sicherstellung der kulturel-
len Daseinsvorsorge festzuhalten. Dies gilt 
für die Neuen Länder auch angesichts einer 
diesbezüglichen eindeutigen Formulierung 
in Artikel 35 des Einigungsvertrags. 

Kulturelle Daseinsvorsorge darf sich daher 
nicht darin erschöpfen, ein Angebot bloß be-
reitzuhalten. Es kommt auch darauf an, die 
Bevölkerung mit diesem Angebot zu errei-
chen. Nur so lässt sich die Definition als Da-
seinsvorsorge und die weitgehende Finan-
zierung durch die Allgemeinheit begründen. 
Die Politik ist gefordert, unter Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger Entscheidun-
gen über den Umfang des kulturellen Ange-
botes zu treffen und nach diesen Entschei-
dungen für eine adäquate Mittelausstattung 
Sorge zu tragen. 

Zur Daseinsvorsorge im Kulturbereich ge-
hört die kulturelle Bildung als wichtige Vor-
aussetzung für eine breite Beteiligung aller 
Menschen am kulturellen Leben. Kulturelle 
Bildung darf sich daher nicht ausschließlich 
auf Kinder und Jugendliche konzentrieren, 
sondern muss auch Erwachsene einbeziehen. 
Darüber hinaus dürfen sich Kulturangebo-

te in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten nicht auf die späten Nachtstun-
den oder Spartensender konzentrieren. Der 
Bildungsauftrag der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten impliziert, dass zu den 
Hauptsendezeiten sowohl im Hörfunk als 
auch Fernsehen die kulturelle Vielfalt ge-
währleistet wird. D. h. konkret, dass auch we-
niger eingängige Programmformate zu den 
Hauptsendezeiten im Vollprogramm gesen-
det werden. 

Die kulturelle Daseinsvorsorge geht über 
den Erhalt des bestehenden Kulturangebo-
tes hinaus. Neben der Pflege des Kulturer-
bes muss die Kulturpolitik auch der Innova-
tion verpflichtet sein. Eine Gesellschaft ohne 
Geschichtsbewusstsein verleugnet ihre Wur-
zeln, eine Gesellschaft ohne Innovationen 
ist rückwärtsgewandt. Gerade der Kulturbe-
reich ist gefordert, ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen Tradition und Innovation 
herzustellen. 

Der Gedanke der kulturellen Vielfalt ist 
Grundlage der kulturellen Daseinsvorsorge. 
Es ist daher erforderlich, dass alle künstleri-
schen Sparten berücksichtigt werden müssen. 

Kulturelle Daseinsvorsorge darf sich nicht 
allein auf Kultureinrichtungen beziehen, sie 
muss die Förderung von Künstlerinnen und 
Künstlern ebenso in den Blick nehmen. So-
wohl die individuelle Künstlerförderung als 
auch die Förderung von künstlerischen Pro-
jekten gehören zur kulturellen Daseinsvor-
sorge. Dazu zählt auch die kostengünstige 
Bereitstellung von Arbeitsräumen wie z. B. 
Ateliers oder Proberäumen. 

Forderungen des  
Deutschen Kulturrates 
Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband 
der Bundeskulturverbände, fordert die Ent-
scheidungsträger in den Verwaltungen und 
den Parlamenten aller politischen Ebenen 
Europa, Bund, Länder und Gemeinden auf, 
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sich für die Verwirklichung der kulturellen 
Daseinsvorsorge einzusetzen. Aus den ge-
nannten internationalen Übereinkommen, 
die von der Bundesrepublik Deutschland ra-
tifiziert wurden, dem Grundgesetz sowie den 
Landesverfassungen lässt sich eine Verpflich-
tung zur Kulturförderung ableiten bzw. wird 
sogar direkt formuliert. Die jüngsten Diskus-
sionen zu Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse bekräftigen, dass Kultur zu ange-
botenen Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse gehören und auch zu sozialverträg-
lichen Preisen und für jedermann erreichbar 
angeboten werden müssen. Hier ist noch ein-
mal auf den Zusammenhang zwischen sozi-
alverträglichen Preisen und öffentlicher Fi-
nanzierung hinzuweisen; je höher die öffent-
liche Finanzierung ist, desto größer sind die 
Zugangsmöglichkeiten der Bürgerinnen und 
Bürger zu den Kultureinrichtungen. 

Der Deutsche Kulturrat fordert die Auf-
nahme des Staatsziels Kultur in das Grund-
gesetz. Die Staatszielbestimmung Kultur 
im Grundgesetz würde über das Bekenntnis 
zur Kunstfreiheit hinaus die Bundesrepublik 
Deutschland als Kulturstaat definieren. Nach 
Auffassung des Deutschen Kulturrates soll-
te in einem neuen Artikel 20 b des Grundge-
setzes formuliert werden, dass der Staat die 
Kultur schützt und fördert. 

Ebenso fordert der Deutsche Kulturrat 
die Aufnahme des Staatsziels Kultur in alle 
Landesverfassungen. Die Länder nehmen 
für sich die Kulturhoheit in Anspruch. Die 
Staatszielbestimmung Kultur in den Landes-
verfassungen bekräftigt diesen eigenen An-
spruch. Der Deutsche Kulturrat fordert eine 
kontinuierliche Evaluierung, wie diese Ver-
antwortlichkeit eingelöst wird. 

Die Rahmenbedingungen für Kunst und 
Kultur wie sie in den Steuergesetzen, dem 
Urheberrechtsgesetz oder auch dem Arbeits- 
und Sozialrecht gestaltet werden, müssen 
kulturfreundlich sein. Die auf der europäi-

schen Ebene vertraglich zugesicherte Kul-
turverträglichkeitsprüfung muss bei allen 
Gemeinschaftspolitiken der Europäischen 
Union konsequent angewandt werden. Auf 
der Bundesebene gilt es die im Koalitions-
vertrag vereinbarte Kulturverträglichkeits-
prüfung über die Ressortabstimmung hin-
aus zu einem wirksamen Instrument weiter 
zu entwickeln. 

Kultur in Deutschland ist im Wesentli-
chen kommunale Kultur. Die kommunalen 
Kultureinrichtungen sowie die durch die 
Kommune geförderten Institutionen bieten 
den Menschen ein breites kulturelles An-
gebot, das die Pflege des kulturellen Erbes 
ebenso umfasst wie die Innovation. Kom-
munale Kulturpolitik darf sich nicht auf 
eine Verwaltung des finanziellen Mangels 
beschränken. Sie muss Visionen entwickeln 
für die Zukunft der Stadt und ihre kulturel-
len Institutionen. Nicht zuletzt die schwieri-
ge Lage der kommunalen Finanzen führt je-
doch dazu, dass die kommunale Kulturförde-
rung neue Projekt kaum mehr fördern kann, 
da viele Gemeinden der Haushaltssicherung 
unterstehen und ausschließlich ihre Pflicht-
aufgaben erfüllen dürfen. Der Deutsche Kul-
turrat fordert die Länder auf, den Kulturbe-
reich ebenfalls den pflichtigen Selbstverwal-
tungsaufgaben der Kommunen zu zuordnen, 
um so die kommunale Kulturfinanzierung 
haushaltsrechtlich sicherzustellen. 

Die kulturelle Kinder- und Jugendbildung 
ist teilweise als gesetzliche Förderungsauf-
gabe im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB 
XIII) verankert. Zur Stärkung der kulturellen 
Kinder- und Jugendbildung fordert der Deut-
sche Kulturrat auf der Ebene der Länder, die 
verpflichtende Förderung in Ausführungsge-
setzen umzusetzen. Die bestehenden Musik-
schulgesetze in einigen Ländern können so 
sinnvoll ergänzt werden. Sie müssen auf an-
dere künstlerische Sparten übertragen wer-
den, um auch hier die Vielfalt kultureller Bil-
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dungsmöglichkeiten langfristig zu sichern. 
Der ästhetischen Frühbildung und kulturel-
len Bildung in Kinderkrippen und Kinder-
gärten muss stärkere Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. Diese Einrichtungen sind in 
einer sehr frühen prägenden Phase der klei-
nen Kinder Orte des kulturellen und inter-
kulturellen Lernens. Der Deutsche Kulturrat 
fordert, dass Kunst und Kultur in der Aus-
bildung der Erzieherinnen und Erzieher ei-
nen größeren Stellenwert erhält, um mög-
lichst allen Kindern den Zugang zu Kultur 
zu ermöglichen. 

Die allgemeinbildende Schule erreicht 
alle Kinder und Jugendlichen. Der Chancen-
gleichheit der Kinder und Jugendlichen in 
den Schulen muss im Kunst- und Kulturbe-
reich mehr Aufmerksamkeit geschenkt wer-
den. Die Ganztagsschule bietet die Möglich-
keit, zu Chancengleichheit und Teilhabe ei-
nen wesentlichen Beitrag zu leisten. Quali-
fizierte Angebote in Kunst und Kultur sind 
daher für eine qualitätsvolle Ganztagsschu-
le unverzichtbar. Neben ergänzenden Ange-
boten außerschulischer Anbieter kulturel-
ler Bildung im Rahmen der Ganztagsbetreu-
ung gehören die künstlerischen Schulfächer 
zum unverzichtbaren Kanon der allgemein-
bildenden Schule. 

Die Weiterbildung gewinnt sowohl in 
den fachwissenschaftlichen und politischen 
Diskussionen an Bedeutung. Die Weiterbil-
dungsgesetze beschreiben den Stellenwert 
der unterschiedlichen Weiterbildungsfel-
der und bilden die Grundlage für förderpo-
litische Entscheidungen. Der Deutsche Kul-
turrat fordert, dass die kulturelle Bildung in 
den Weiterbildungsgesetzen der Länder flä-
chendeckend verankert wird und daraus ab-
geleitet, Angebote kultureller Weiterbildung 
entsprechend gefördert werden. Die Grund-
lage für Kulturpolitik ist eine abgestimmte 
Kulturstatistik. Der Deutsche Kulturrat be-
grüßt, dass sich die Enquete-Kommission des 

Deutschen Bundestags »Kultur in Deutsch-
land« besonders der Frage nach einer zwi-
schen Bund, Ländern und Kommunen abge-
stimmten Kulturstatistik angenommen hat. 
Eine valide Kulturstatistik ist eine Grundla-
ge für eine fundierte Kulturpolitik. Der Deut-
sche Kulturrat fordert die Forcierung der Ar-
beit an einer von Bund und Ländern erarbei-
teten gemeinsamen Kulturstatistik. 

Die Mehrzahl der größeren Kommunen 
übernimmt faktisch die kulturelle Daseins-
vorsorge der umliegenden Gemeinden. Der 
Deutsche Kulturrat fordert, die interkommu-
nale Zusammenarbeit und vor allem die in-
terkommunale Kulturfinanzierung zu ver-
stärken. Nur so wird es gelingen, eine kul-
turelle Daseinsvorsorge in der Fläche zu 
gewährleisten, da die Oberzentren und die 
Metropolen mit der alleinigen Finanzie-
rung eines kulturellen Angebotes überfor-
dert wären. 

Im Rahmen seiner Programmautonomie 
ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk gefor-
dert, die Wahrnehmung seines Kultur- und 
Bildungsauftrags zu verstärken. In den letz-
ten Jahren haben ARD und ZDF neue Foren 
für Kultur in ihren Programmangeboten ge-
schaffen. Dies sind wichtige Zukunftsinves-
titionen in die Weiterentwicklung des Rund-
funks und der durch ihn vermittelten kul-
turellen Vielfalt. Der Deutsche Kulturrat 
fordert die Politik – insbesondere die Län-
derparlamente und -regierungen – auf, dafür 
Sorge zu tragen, dass der öffentlich-recht-
liche Rundfunk diesen Auftrag auch in Zu-
kunft wirksam und in seiner ganzen Breite 
erfüllen kann. Die Länderparlamente sind 
gefordert, ausreichend Mittel für die Filmför-
derinstitutionen bereit zu stellen, um die Re-
alisierung von unabhängigen Filmproduktio-
nen und innovativen Projekten sicherzustel-
len. Diese Filmprojekte können nur mit Hilfe 
von Fördermitteln entstehen und sie garan-
tieren Innovationen in der Filmindustrie. 
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Das Bürgerschaftliche Engagement bildet ein 
wichtiges Rückgrat für das kulturelle Leben. 
Der Deutsche Kulturrat fordert durch konse-
quente Entbürokratisierung die Rahmenbe-
dingungen für das Bürgerschaftliche Enga-
gement zu verbessern und mehr Bürgerin-
nen und Bürger Beteiligungsmöglichkeiten 
zu eröffnen. Dies darf jedoch nicht eingehen 
mit einer Entprofessionalisierung von Kunst 
und Kultur. 

Schlussbemerkung 
Die Bundesrepublik Deutschland ist einer 
der größten europäischen Kulturstaaten. 
Die öffentliche Förderung von Kunst und 
Kultur hat uns einen kulturellen Reichtum 
beschert, der dieses Land auszeichnet. Bür-
gerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, 
das künstlerische, musikalische und literari-
sche Schaffen aus allen Ländern der Welt in 
den Kultureinrichtungen kennen zu lernen 
und sich mit diesem Schaffen auseinander zu 
setzen. Dieses Angebot gilt es in der Bundes-
republik Deutschland zu erhalten. 

Der Deutsche Kulturrat sieht den Kultur-
bereich selbst in der Pflicht, seinen Beitrag 
zur Sicherung der Daseinsvorsorge zu leis-
ten. Das bedeutet etwa, sich für ein regio-
nal und lokal ausgewogenes Kulturangebot 
einzusetzen. Kunst und Kultur, insbesonde-
re avantgardistische, ist teilweise nicht leicht 
zugänglich. Gerade deshalb ist der Kulturbe-
reich ganz besonders aufgefordert, die kultu-
relle Bildung als integralen Bestandteil der 
Arbeit zu begreifen und so Teilhabe zu er-
möglichen.
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Erklärung von Cancún zur Kulturellen 
Vielfalt der ARD, des Deutschen  
Kulturrates, der Heinrich-Böll-Stiftung 
und des International Network for  
Cultural Diversity 
September 2003 

Aus Anlass der 5. Ministerkonferenz der WTO 
im September 2003 in Cancún, Mexiko, er-
klären die unterzeichnenden Repräsentan-
ten der Zivilgesellschaft, dass kulturelle Viel-
falt einen unabdingbaren Bestandteil der 
Menschheit darstellt, den wir jetzt und in der 
Zukunft unterstützen und fördern werden. 
Wir nehmen daher folgende Erklärung an:

 •  in Anerkennung, dass kultureller Aus-
druck ein elementares Menschenrecht 
und die Grundlage für eine funktionie-
rende Demokratie ist;

 •  als Bestätigung, dass kulturelle Vielfalt 
ebenso notwendig für die Menschheit 
ist wie biologische Vielfalt für die Natur, 
und dass daher eine Politik, die kulturelle 
Vielfalt sichert und fördert, wesentlicher 
Bestandteil einer Politik der nachhalti-
gen Entwicklung ist; 

 •  in der Erwägung, dass kulturelle Dienst-
leistungen einzigartige gesellschaftliche 
Werte widerspiegeln und vermitteln, die 
weit über kommerzielle Interessen hin-
ausgehen und dass entsprechende han-
delspolitische Maßnahmen diese Werte 
voll berücksichtigen müssen;

 •  unter Berücksichtigung, dass die Mög-
lichkeit des Einzelnen, sich über die 
 eigene Kultur zu bilden, zu ihr Zugang  
zu finden und an ihr teilzuhaben, die 

Grundlage für den Schutz und die  
Förderung kultureller Vielfalt darstellt;

 •  in Erwägung von Fällen, in denen 
 Handelspolitik negative Auswirkungen 
auf Kulturpolitik gehabt hat und dass 
 daher die Evaluierung möglicher Aus-
wirkungen von Handelspolitiken auf 
 kulturelle Vielfalt ein wesentliches Ins-
trument jeder Verhandlung im Handels-
bereich sein muss;

 •  unter Berufung auf und in Bestätigung 
der UNESCO Erklärung zur kulturellen 
Vielfalt vom November 2001 sowie der 
Erklärung des Europarats zur kulturellen 
Vielfalt vom Dezember 2000;

 •  unter Berücksichtigung, dass die  
Globalisierung auf unterschiedliche  
Weise neue Herausforderungen  
stellt, wie Kulturen bewahrt und ent-
wickelt werden können; 

 •  unter Betonung, dass kulturelle  
Vielfalt auf der Freiheit der Meinungs-
äußerung, Medienpluralismus und 
 Sprachenvielfalt und einem ausgewo-
generen  Austausch zwischen Kulturen 
beruht; und dass sie einen ebenbür- 
tigen Zugang zu allen Formen des kul-
turellen Ausdrucks und den Mitteln  
ihrer Artikulation, Produktion und Ver-
breitung, auch in digitaler Form, vor-
aussetzt,
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rufen wir die Mitglieder der Welthandels-
organisation dazu auf,

 •  Politiken, die geeignete Existenzbedin-
gungen für audiovisuelle und andere kul-
turelle Güter und Dienstleistungen auf 
nationaler und lokaler Ebene sichern sol-
len, zu erhalten und zu stärken;

 •  innovative Kulturpolitiken zu entwickeln 
und umzusetzen, damit kulturelle Viel-
falt in einem globalisierten Umfeld be-
wahrt und gefördert wird; 

 •  alle notwendigen Schritte in den lau-
fenden GATS-Verhandlungen und allen 
künftigen Verhandlungen über Investi-
tionen, Wettbewerbspolitik oder öffent-
liche Auftragsvergabe zu unternehmen, 
damit Kulturpolitiken zum Schutz und 
zur Förderung kultureller Vielfalt als Fol-
ge internationaler Handelsregelungen 
weder gefährdet noch geschwächt wer-
den;

 •  Kulturexperten und alle relevanten 
 Organisationen der Zivilgesellschaft voll-
ständig in einen Dialog über mögliche 
Handelsverpflichtungen, die die kulturel-
le Vielfalt betreffen, einzubeziehen;

 •  solche Politiken zu fördern, die die am 
wenigsten entwickelten Länder, die 
 Entwicklungsländer sowie die Schwellen-
länder dabei unterstützen, vor Ort nach-
haltige Entwicklungsbedingungen zu 
schaffen, damit sich einheimische kultu-
relle Ausdrucksformen in allen Medien 
und allen Künsten entfalten können.
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Resolution des Deutschen Kulturrates  
zu den GATS 2000-Verhandlungen  
der WTO über bestimmte  audiovisuelle 
Dienstleistungen und über Kultur-
dienstleistungen 
Berlin, den 31. Januar 2003 

Die EU-Kommission hat die Interessenver-
bände in den Mitgliedsstaaten der Europä-
ischen Union aufgefordert, bis zum 31. Ja-
nuar 2003 zu dem »Konsultationspapier der 
EU-Kommission bezüglich der Anforderun-
gen der WTO-Mitglieder an die Europäische 
Gemeinschaft und ihrer Mitgliedsstaaten für 
einen verbesserten Marktzugang für Dienst-
leistungen« Stellung zu nehmen. Der Deut-
sche Kulturrat, der Spitzenverband der Bun-
deskulturverbände, legt hiermit eine aktuali-
sierte Resolution zu den GATS-Verhandlun-
gen vor und verweist auf die Stellungnahme 
des Deutschen Kulturrates vom 19.06.2001. 
Die darin ausführlicher dargelegten Posi-
tionen geben weiterhin die Auffassung des 
Deutschen Kulturrates wieder. 

Um eine angemessene Beteiligung der 
Zivilgesellschaft zu gewährleisten, fordert 
der Deutsche Kulturrat, dass die Zeiträume 
für den Konsultationsprozess zu den GATS-
Verhandlungen zukünftig so gewählt werden, 
dass deren Stellungnahmen entsprechend 
berücksichtigt werden können. 

Der Deutsche Kulturrat fordert die Euro-
päische Kommission auf, gemäß Art. 151 Abs. 
4 des Amsterdamer Vertrags (Kulturverträg-
lichkeitsprüfung) alle Liberalisierungsange-
bote der Europäischen Union im Rahmen der 
GATS-Verhandlungen insbesondere auch bei 
den horizontalen Verpflichtungen zunächst 

auf ihre Kulturverträglichkeit zu prüfen. Eine 
konsequente Prüfung darf sich nicht allein 
auf die Bereiche beziehen, in denen die Aus-
wirkungen auf den kulturellen Sektor sofort 
erkennbar sind, sondern muss auch jene ein-
beziehen, die indirekt auf den Kulturbereich 
Auswirkungen haben können (z. B. bei Wett-
bewerbsbestimmungen, Subventionen, Auf-
enthaltsbestimmungen natürlicher Perso-
nen). Der Deutsche Kulturrat fordert, dass 
bei der Anwendung der Kulturverträglich-
keitsprüfung der Sachverstand der Expertin-
nen und Experten der Kulturverbände ein-
bezogen wird. 

Der Deutsche Kulturrat teilt die »univer-
sale Erklärung zur kulturellen Vielfalt« der 
UNESCO-Generalkonferenz vom 2. Oktober 
2001. Auf dieser Grundlage wurde zuletzt in 
der Brixener Erklärung zu kultureller Viel-
falt und GATS vom 18. Oktober 2002 bekräf-
tigt, dass kulturelle Dienstleistungen nicht 
als reine Waren oder Gebrauchsgüter behan-
delt werden können. Die kulturelle Vielfalt 
hat für die Menschheit einen ebenso hohen 
Rang wie die Biodiversität für die Natur. Da-
raus folgt, dass eine Politik zur Förderung 
und zum Schutz der kulturellen Vielfalt dem 
Prinzip der nachhaltigen Entwicklung die-
nen soll. Dazu gehört u. a. der Aufbau bzw. 
die Erhaltung einer leistungsfähigen natio-
nalen Kulturwirtschaft. 



236 TTIP, CETA & Co. – Die Auswirkungen der Freihandelsabkommen auf Kultur und Medien 

In diesem Sinne unterstützt der Deutsche 
Kulturrat die Klausel zur »kulturellen Viel-
falt« in der Ratschlussfolgerung der WTO-
Ministerkonferenz zur Konferenz in Seat-
tle aus dem Jahr 1999. In dieser Klausel wird 
festgehalten, dass »die Union (..) bei den be-
vorstehenden WTO-Verhandlungen dafür 
Sorge tragen [wird], dass wie im Rahmen der 
Uruguay-Runde gewährleistet wird, dass die 
Gemeinschaft und ihre Mitgliedsstaaten ihre 
Fähigkeit zur Festlegung und Umsetzung ih-
rer Politiken im kulturellen und audiovisuel-
len Bereich im Hinblick auf die Wahrung ih-
rer kulturellen Vielfalt erhalten und entwi-
ckeln können«. 

Der Deutsche Kulturrat hält es für unab-
dingbar, dass bei der jetzt anstehenden Ver-
handlungsrunde die vorstehende Klausel als 
Grundlage für die Verhandlungen des Kultur-
bereiches gewählt wird, was aber Liberalisie-
rungen und den Abbau von Handelsschran-
ken in bestimmten Bereichen der Kulturwirt-
schaft (z. B. der Musikwirtschaft) nicht von 
vorneherein ausschließt. 

In Bezug auf den Bildungsbereich schließt 
sich der Deutsche Kulturrat der in der Grund-
satzposition der Bund-Länder-Kommission 
für Bildungsplanung und Forschungsförde-
rung vom 18.10.2002 niedergelegten Auffas-
sung an, dass »die für den Bildungsbereich 
relevanten Vorbehaltsklauseln in den hori-
zontalen Verpflichtungen, wie im Abkom-
men selbst, (…) nicht zur Disposition stehen. 
Die sektoralen Verpflichtungen sollen wei-
terhin auf privat finanzierte Bildungsdienst-
leistungen beschränkt bleiben.« Museen, Bi-
bliotheken, Theater und Orchester werden in 
der Bundesrepublik Deutschland öffentlich 
gefördert. Die öffentliche Kulturförderung 
ermöglicht, dass die Einrichtungen ohne 
den Blick auf höchstmögliche wirtschaftli-
che Erträge ein breites qualitatives Reper-
toire an Kulturgut erwerben und vermitteln 
können. Bibliotheken zählen zu den öffent-

lichen Gütern. Sie sind einzigartige sozia-
le Einrichtungen, die sich der Aufgabe wid-
men, die Allgemeinheit mit einem möglichst 
breiten Spektrum an Informationen und Ide-
en zu versorgen, unabhängig vom Alter, Re-
ligion, physischer und psychischer Gesund-
heit, sozialem Status, Rasse, Geschlecht oder 
Sprache. Der freie Zugang zur Information 
ermöglicht eine breite Partizipation an der 
Gesellschaft. Dies alles könnte durch zu weit-
gehende Liberalisierungsverpflichtungen in 
Frage gestellt werden. 

Inzwischen gibt es auch Forderungen von 
Drittländern, insbesondere den USA, die vor-
schlagen, dass im Bereich der öffentlichen 
Dienstleistungen, die in Ausübung hoheitli-
cher Gewalt erbracht werden (s. o. Art. 1 Abs. 
3b GATS), Institute und Einrichtungen in Lis-
ten aufgenommen werden sollen, die dann in 
Zukunft von den Liberalisierungsverpflich-
tungen ausgenommen würden. Diesem An-
sinnen muss vehement entgegen getreten 
werden. Dies ist im Bereich der kulturellen 
Dienstleistungen nicht praktikabel und wür-
de insbesondere dem deutschen Kulturfö-
deralismus widersprechen, der den Ländern 
und Kommunen das Recht überträgt, selbst 
zu entscheiden, welche Einrichtungen öf-
fentlich gefördert werden und welche nicht. 

Das Urheber- und Leistungsschutzrecht 
hat die Funktion eines Marktordnungsrechts. 
Mit Blick auf die Liberalisierung von Märkten 
ist daher dem Urheber- und Leistungsschutz-
recht besondere Aufmerksamkeit zu schen-
ken. Die Einhaltung bestehender Abkommen 
oder deren Fortentwicklung zum Schutz des 
geistigen Eigentums ist unabdingbar für ein 
lebendiges kulturelles Leben. Die in den in-
ternationalen urheber- und leistungsschutz-
rechtlich relevanten Verträgen aufgeführten 
Schutzmaßnahmen müssen im Zuge einer 
weiteren Liberalisierung erhalten bleiben. Es 
ist unumgänglich, dass Inländerbehandlung 
grundsätzlich nur bei materieller Rezipro-
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zität gilt, sofern nicht durch internationale 
Konventionen, wie z. B. die RBÜ, ausdrück-
lich die Inländerbehandlung auch ohne Re-
ziprozität vorgesehen ist. 

Es muss sichergestellt werden, dass im 
Rahmen internationaler Konventionen wie 
z. B. den aktuellen GATS-Verhandlungen au-
ßerhalb des Urheber- und Leistungsschutz-
rechts »durch die Hintertür« nicht ein ge-
nerelles Inländerbehandlungsprinzip ein-
geführt wird, ohne gleichzeitig für materiell 
gleich hohes Schutzniveau in allen beteilig-
ten Staaten zu sorgen. 

Für den Deutschen Kulturrat hat das droit 
moral einen hohen Stellenwert, daher wird 
an dieser Stelle noch einmal insbesondere 
auf den Artikel 6 bis der RBÜ verwiesen.
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Stellungnahme des Deutschen Kultur-
rates zu den GATS 2000-Verhandlungen 
der WTO über bestimmte audiovisuelle 
Dienstleistungen und über Kulturdienst-
leistungen
Berlin, den 19. Juni 2001 

Präambel 
Anlässlich der anstehenden GATS-2000 Ver-
handlungsrunde der WTO über bestimmte 
audiovisuelle Dienstleistungen und über 
Kulturdienstleistungen verweist der Deut-
sche Kulturrat, der Spitzenverband der Bun-
deskulturverbände, mit Nachdruck auf die 
in Artikel 151 des Vertrags über die Europä-
ische Union Titel IX – Kultur (Amsterdamer 
Vertrag) formulierte Kulturverträglichkeits-
klausel. 

Der Deutsche Kulturrat ist der Überzeu-
gung, dass, wie in Absatz 1, Art. 151 des Ams-
terdamer Vertrags festgelegt, die Europäi-
sche Gemeinschaft einen »Beitrag zur Ent-
faltung der Kulturen der Mitgliedsstaaten 
unter Wahrung ihrer nationalen und regio-
nalen Vielfalt sowie der gleichzeitigen Her-
vorhebung des gemeinsamen kulturellen Er-
bes« leisten muss. Dazu gehört auch, dass die 
Europäische Kommission in Verhandlungen 
mit Drittstaaten sowie bei Verhandlungen für 
internationale Abkommen dafür Sorge trägt, 
dass die kulturelle Vielfalt in Europa und in 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
erhalten wird und sich fortentwickeln kann. 

Der Deutsche Kulturrat erwartet daher 
von der Europäischen Kommission, dass sie 
gemäß Absatz 4, Art. 151 Amsterdamer Ver-
trag bei den Verhandlungen über die Libe-
ralisierung von Dienstleistungen den kul-

turellen Aspekten dieser Liberalisierung, das 
heißt ihrer Auswirkungen auf die Künstlerin-
nen und Künstler, die Kulturwirtschaft und 
die Kultureinrichtungen in besonderer Wei-
se Rechnung trägt. 

Der Deutsche Kulturrat unterstützt dar-
um mit Nachdruck die Klausel zur »kulturel-
len Vielfalt« in der Ratschlussfolgerung der 
WTO-Ministerkonferenz zur Konferenz in 
Seattle aus dem Jahr 1999. In dieser Klausel 
wird festgehalten, dass »die Union (..) bei den 
bevorstehenden WTO-Verhandlungen dafür 
Sorge tragen [wird], dass wie im Rahmen der 
Uruguay-Runde gewährleistet wird, dass die 
Gemeinschaft und ihre Mitgliedsstaaten ihre 
Fähigkeit zur Festlegung und Umsetzung ih-
rer Politiken im kulturellen und audiovisuel-
len Bereich im Hinblick auf die Wahrung ih-
rer kulturellen Vielfalt erhalten und entwi-
ckeln können«. 

Der Deutsche Kulturrat hält es für unab-
dingbar, dass bei der jetzt anstehenden Ver-
handlungsrunde diese Klausel als Grundla-
ge für die Verhandlungen des Kulturberei-
ches gewählt wird. 

Weiter geht der Deutsche Kulturrat davon 
aus, dass durch das GATS-Abkommen der Re-
gelungsgehalt der bestehenden internatio-
nalen urheber- und leistungsschutz-recht-
lichen Konventionen nicht verändert wer-
den darf. Im Bereich des nahezu weltweit 
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geltenden, die tragenden Prinzipien ein-
heitlich regelnden Schutzes des Geistigen 
Eigentums sind es vor allem die Berner Über-
einkunft zum Schutz von Werken der Litera-
tur und Kunst vom 09.09.1886, das Weltur-
heberrechtsabkommen vom 06.09.1952 und 
das Internationale Abkommen über den 
Schutz der ausübenden Künstler, der Her-
steller von Tonträgern und der Sendeunter-
nehmen (»Rom-Abkommen«) vom 26.10.1961, 
das TRIPS-Abkommen von 1994 (Überein-
kommen über handelsbezogene Aspekte über 
Rechte des geistigen Eigentums), die WIPO-
Abkommen von 1996 (»WIPO Copyright Tre-
aty« und »WIPO Performers and Phonogram 
Producers Treaty«) sowie auf dem Gebiet des 
gewerblichen Rechtsschutzes die Pariser Ver-
bandsübereinkunft zum Schutz des gewerb-
lichen Eigentums vom 20.03.1883. Diesen 
Konventionen gemeinsam ist das Bekennt-
nis zum Grundsatz der Vertragsfreiheit, zum 
Prinzip der Ausschließlichkeit eines Schutz-
rechts, zur Zulässigkeit der territorialen Auf-
spaltung der Schutzrechte bei Rechtseinräu-
mungen und Lizenzvergaben außerhalb von 
Binnenmärkten (z. B. Europäische Union) etc. 

Die urheber- und leistungsschutzrecht-
lichen Abkommen sichern, dass Künstlerin-
nen und Künstlern aus der Vermarktung ih-
rer Werke Einkommen erzielen können. Sie 
garantieren, dass die Kulturwirtschaft und 
die Kultureinrichtungen die künstlerische 
Produkte verwerten und in das kreative Po-
tenzial investieren können. Sie stellen da-
mit sicher, dass die Nutzerinnen und Nut-
zer auf die Authentizität wissenschaftlicher 
und künstlerischer Werke vertrauen können. 

In der EU-Richtlinie zur Harmonisierung 
bestimmter Aspekte des Urheberrechts und 
der verwandten Schutzrechte in der Infor-
mationsgesellschaft wird formuliert, dass 
»ein harmonisierter Rechtsrahmen zum 
Schutz des Urheberrechts und der verwand-
ten Schutzrechte (…) durch erhöhte Rechts-

sicherheit und durch die Wahrung eines ho-
hen Schutzniveaus im Bereich des geisti-
gen Eigentums substantielle Investitionen 
in Kreativität und Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Industrie beitragen wird, und 
zwar sowohl bei den Inhalten und der In-
formationstechnologie als auch allgemei-
ner in weiten Teilen der Industrie und des 
Kultursektors. Auf diese Weise können Ar-
beitsplätze erhalten und neue Arbeitsplät-
ze geschaffen werden.« Die Grundsätze die-
ser EU-Richtlinie müssen auch bei den an-
stehenden GATS-2000 Verhandlungen Be-
rücksichtigung finden. 

Das Urheber- und Leistungsschutzrecht 
hat die Funktion eines Marktordnungsrechts. 
Mit Blick auf die Liberalisierung von Märk-
ten ist daher dem Urheber- und Leistungs-
schutzrecht besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Die Einhaltung o. g. bestehen-
der Abkommen oder deren Fortentwicklung 
zum Schutz des geistigen Eigentums ist un-
abdingbar für ein lebendiges kulturelles Le-
ben. Die in den o. g. Verträgen aufgeführten 
Schutzmaßnahmen müssen im Zuge einer 
weiteren Liberalisierung erhalten bleiben. 
 
Bedeutung von Kunst und  
Kultur für die Gesellschaft 
Kunst und Kultur sind ein wesentlicher Be-
standteil des menschlichen Daseins. Kunst 
und Kultur sind Ausdruck der Auseinander-
setzung des Menschen mit sich selbst, mit 
seiner Umwelt, mit der Gesellschaft und mit 
anderen. 

Literatur, Musik, Bildende Kunst, Darstel-
lende Kunst, Architektur, Film und Rundfunk 
sind gesellschaftliche Ausdrucksformen. Sie 
reflektieren gesellschaftliche Entwicklungen. 
Die Begegnung mit anderen Kulturen bedeu-
tet seit jeher die Auseinandersetzung mit an-
deren Kunstformen, die Entdeckung ande-
rer künstlerischer Ausdrucksformen und die 
Vergewisserung der eigenen. Die Kunst lebt 
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von Austausch mit anderen Kulturen. Die 
kulturelle Vielfalt ist eine unverzichtbare 
Grundlage unserer Kultur. 

Bedeutung der Kulturwirtschaft  
für das kulturelle Leben 
Kunst und Kultur haben einen Doppelcha-
rakter. Sie gehören dem Kultursektor an und 
sind zugleich Wirtschaftsgüter. Ein Abbau 
von Handelshemmnissen im Bereich der Kul-
turgüter muss dem Doppelcharakter dieser 
Güter Rechnung tragen. Eine Liberalisierung 
des Handels mit Kulturgütern sowie der kul-
turellen Dienstleistungen muss daher ande-
re Wege gehen als die Liberalisierung in den 
Sektoren, in denen weitgehend unter rein 
kommerziellen Gesichtspunkten Waren und 
Dienstleistungen ausgetauscht werden. 

Alle künstlerischen Sparten – also die Mu-
sik, die Literatur, die Bildende Kunst, die Dar-
stellende Kunst, die Architektur, das Design, 
der Film und der Rundfunk – bilden kultur-
wirtschaftliche Märkte aus. Der Buchmarkt 
und das Verlagswesen beispielsweise können 
auf jahrhundertealte Traditionen zurückbli-
cken. Die jeweiligen Branchen der Kultur-
wirtschaft weisen ihre Spezifika auf. 

In den anstehenden GATS-2000 Verhand-
lungen wird der Musikwirtschaft eine beson-
dere Rolle beigemessen. Es soll ausgelotet 
werden, inwieweit dieser Markt weiter libe-
ralisiert werden kann. Der Deutsche Kultur-
rat misst daher in dieser Stellungnahme der 
Musikwirtschaft einen breiteren Raum ein 
als anderen Branchen der Kulturwirtschaft. 

Der Deutsche Kulturrat stellt fest, dass 
Musik, wie jedes andere Kulturgut auch, 
nicht einfach ein Markenartikel ist. Trotz des 
internationalen Charakters des Musikmark-
tes entsteht die Musikkultur immer aus regi-
onalen Kulturen. Die Musikwirtschaft inves-
tiert daher in die regionalen Musikkulturen, 
um auch in der Zukunft marktfähige Produk-
te vorhalten zu können. 

Der Musikmarkt hat in der Europäischen 
Union mit Blick auf bespielte Tonträger 
nahezu die Größe des US-amerikanischen 
Marktes. Innerhalb der Europäischen Union 
ist Deutschland der größte Markt. Der Anteil 
europäischer Produktionen am Umsatz im 
gemeinsamen Markt ist in den 1990er Jahren 
stetig gestiegen; in Deutschland beträgt der 
Anteil inländischer Produktionen an den be-
sonders wichtigen Single-Charts 46 Prozent, 
während er im Jahr 1992 noch bei 23 Prozent 
lag. Europa im Allgemeinen und Deutsch-
land im Besonderen haben erfolgreich eige-
ne kreative Ressourcen entwickelt und sind 
wichtige Repertoire-Exportländer geworden. 
Dieser »Export« geschieht im Regelfall durch 
Lizenzexport. Die deutsche Musikindustrie 

– ebenso wie die europäische – verfügt über 
voll entwickelte Produktions- und Verbrei-
tungsinstrumentarien im Hinblick auf phy-
sische Tonträger. Die betreffenden Unter-
nehmen investieren gegenwärtig in erheb-
lichem Maße in den Ausbau nicht-physischer 
Verbreitungstechnologien, insbesondere im 
Hinblick auf das Internet. Vor dem Hinter-
grund der GATS-Verhandlungen müssen alte 
wie neue Technologien berücksichtigt wer-
den. Insbesondere die sich entwickelnden 
e-commerce-Aktivitäten, die sowohl für die 
physische als auch die nicht-physische Ver-
breitung Anwendung finden können, eröff-
nen große Potenziale und Wachstumschan-
cen; sie bergen allerdings auch Gefahren und 
Risiken, wenn es nicht gelingt angemesse-
ne rechtliche, insbesondere urheberrechtli-
che Rahmenbedingungen zu gewährleisten. 

Neben der Musikwirtschaft soll bei den 
anstehenden GATS-2000 Verhandlungen das 
Verlagswesen eine besondere Rolle spielen. 
Für das Verlagswesen gelten die unter Musik-
wirtschaft aufgeführten urheberrechtlichen 
Anforderungen gleichermaßen. Darüber hi-
naus ist für den Deutschen Kulturrat der Er-
halt der Buchpreisbindung unerlässlich. 
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Das Zusammenspiel von internationaler Ver-
marktung und nationaler kreativer Produkti-
on beruht auf starkem territorialen Urheber- 
und Leistungsschutzrecht. Starker Schutz 
auf Basis internationaler Konventionen si-
chert im Zusammenspiel mit individueller 
und kollektiver nationaler Rechteverwertung 
in funktionsfähigen Märkten den Bestand re-
gionaler und lokaler kreativer Szenen, ohne 
die weltweite Verbreitung der kreativen Leis-
tungen zu behindern. 

Die kulturelle Vielfalt und die weltweit 
anerkannte Notwendigkeit ihrer Bewah-
rung sind daher Faktoren, die den Libera-
lisierungsgedanken und dessen rechtliche 
Umsetzung Grenzen setzen. Das Urheber- 
und Leistungsschutzrecht nimmt geradezu 
die Funktion eines »Marktordnungsrechts« 
ein. Ein hohes Schutzniveau ist Anreiz für 
die Kreativen, Leistungen zu schaffen und 
für die »Vermarkter«, in solche Leistungen 
zu investieren. Starker territorialer Schutz 
sichert kreative Vielfalt und kulturelle Iden-
tität sowie gleichzeitig ein breit gefächer-
tes Angebot zum Nutzen von Verbrauchern 
und Märkten. 
 
Bedeutung der öffentlichen Kultur-
förderung für das kulturelle Leben 
Neben der Kulturwirtschaft gibt es in Europa 
und insbesondere in Deutschland die Tradi-
tion der öffentlichen Kulturförderung. Diese 
öffentliche Kulturförderung sichert die Viel-
falt des kulturellen Lebens. Dank der öffent-
lichen Kulturförderung findet das kulturelle 
Leben in Deutschland nicht nur in den Met-
ropolen sondern auch in den Regionen statt. 
Das flächendeckende vorhandene vielfältige 
Kulturangebot ermöglicht einen breiten Zu-
gang zu Kunst und Kultur, der gesichert und 
ausgebaut werden muss. 

Die öffentliche Kulturförderung hat in 
der Bundesrepublik Deutschland Verfas-
sungsrang. Der Kulturstaat Bundesrepublik 

Deutschland ist daher verpflichtet, mit Blick 
auf internationale Abkommen dafür Sorge 
zu tragen, dass die öffentliche Kulturförde-
rung erhalten bleibt und fortentwickelt wird. 

Öffentliche Kulturförderung erschöpft 
sich nicht in der Bewahrung des Bestehen-
den, sondern investiert in neue Talente der 
künstlerischen Produktion und in deren Ver-
mittlung. Damit leistet die öffentliche Kul-
turförderung einen wichtigen Beitrag zur 
Weiterentwicklung des kreativen Potenzials. 

Museen, Bibliotheken, Theater und Bil-
dungseinrichtungen werden öffentlich geför-
dert. Die öffentliche Kulturförderung in die-
sen Bereichen ermöglicht, dass die Einrich-
tungen ohne den Blick auf höchstmögliche 
wirtschaftliche Erträge ein breites qualita-
tives Repertoire an Kulturgut erwerben und 
vermitteln können. Ihnen obliegt das Sam-
meln, Bewahren und Vermitteln, wenn der 
kommerzielle Anbieter aus wirtschaftlichen 
Gründen ausfallen muss. Darüber hinaus bie-
ten sie Zugang zu aktuellsten Informatio-
nen allein am Allgemeininteresse orientiert. 

Öffentlich geförderte Kultureinrichtun-
gen wie Museen und Bibliotheken garantie-
ren den Erhalt wissenschaftlicher Standards. 
Da sie nicht gewinnorientiert arbeiten müs-
sen, sind sie verpflichtet auch weniger nach-
gefragte kulturelle Produkte vorzuhalten und 
weiterzugeben. Ebenso besteht die Verpflich-
tung für öffentlich geförderte Theater und 
Orchester auch Stücke zu spielen, die auf ein 
eher kleines Publikum treffen. 

Kulturelles Leben lebt vom Spannungsfeld 
zwischen Repertoire und Innovation. Das Re-
pertoire ist die Folie auf der neue innova-
tive Leistungen entstehen können. Öffent-
lich geförderte Kultureinrichtungen sind bei-
dem, dem Erhalt und der Pflege des Reper-
toires sowie der Förderung der Innovation 
verpflichtet. Gerade weil öffentlich geförder-
te Einrichtungen keine Gewinne erwirtschaf-
ten müssen, können sie ohne wirtschaftli-
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che Verluste Innovationen ermöglichen und 
so einen Beitrag zur Weiterentwicklung des 
kulturellen Lebens leisten. 

Neben der Pflege des Repertoires und 
der Förderung der Innovation gewährleis-
ten öffentlich geförderte Kultureinrichtun-
gen den Erhalt des kulturellen Erbes. Neue 
technische Möglichkeiten bieten Chancen 
zur besseren Erhaltung des kulturellen Er-
bes. Sie erhöhen aber auch stetig die Anfor-
derungen, auch für künftige Generationen 
die technischen Voraussetzungen zu erhal-
ten, das kulturelle Gedächtnis zu nutzen und 
sich anzueignen. Die Investitionen in den Er-
halt des kulturellen Gedächtnisses sind wirt-
schaftlich nicht tragfähig. Es ist weder heu-
te noch wird es in nächster Zukunft möglich 
sein, den Erhalt des kulturellen Gedächtnis-
ses gewinnorientiert zu verfolgen. 

Mit Blick auf die Stärkung des deutschen 
Films gibt es in Deutschland eine Reihe von 
unverzichtbaren Filmförderungsmaßnah-
men. Diese Maßnahmen bestehen sowohl 
auf nationaler Ebene (Filmförderungsanstalt 
und Förderung durch den Beauftragten der 
Bundesregierung für Angelegenheiten der 
Kultur und der Medien) sowie auf regionaler 
Ebene (Länderfilmförderungen). Sowohl die 
Filmförderung des Bundes als auch die der 
Länder verfolgen darum auch das Ziel, den 
deutschen Film aus kulturpolitischen Grün-
den zu stärken. Auch die Förderprogramme 
auf europäischer Ebene (MEDIA-Program-
me) sind notwendig, da deutsche und auch 
andere europäische Filme es immer schwe-
rer haben, Ländergrenzen in Europa zu über-
schreiten. Diese Förderungsmaßnahmen 
richten sich nicht gegen den US-amerika-
nischen Film, sondern sind – auch zukünf-
tig – notwendig, um den europäischen Film 
in seiner Vielfalt zu erhalten. Die EU Fern-
sehrichtlinie beispielsweise gibt Anreize, in 
ein nationales und europäisches Fernseh-
programm zu investieren. 

Nicht zu unterschätzen ist aber auch die Be-
deutung öffentlicher Kultureinrichtungen 
als Käufer und Lizenznehmer für die Produ-
zenten und Berechtigten. Durch den Kauf 
künstlerischer Produkte oder von Lizenzen 
sind sie ein wichtiger Teilnehmer des Kultur-
wirtschaftsmarktes. Ferner bieten öffentliche 
Kultureinrichtungen Beschäftigungsmög-
lichkeiten für kreative Berufe im weitesten 
Sinne. Sie leisten damit einen wesentlichen 
und unabdingbaren Beitrag zur Entwicklung 
des kreativen Potenzials. 

Aufgrund der spezifischen Leistungen 
der öffentlichen Kultureinrichtungen und 
ihrer fehlenden Gewinnorientierung sind 
der Marktöffnung und Liberalisierung in 
diesem Bereich enge Grenzen gesetzt. Die-
se engen Grenzen müssen bei den anstehen-
den GATS-2000 Verhandlungen Berücksich-
tigung finden. 

Der Deutsche Kulturrat stellt fest, dass be-
stehende Schutzstandards durch internati-
onale Abkommen gewahrt bleiben müssen. 

In Artikel 133 des EU-Vertrags von Ams-
terdam wird die gemeinsame Handelspoli-
tik der Europäischen Union beschrieben. Im 
neuen Absatz 5 dieses Vertrags wird eindeu-
tig festgelegt, dass die Europäische Union bei 
Verhandlungen internationaler Abkommen 
die Abkommen der Gemeinschaft sowie an-
dere internationale Abkommen berücksich-
tigen und wahren muss. 

Mit Blick auf die anstehenden GATS-2000 
Verhandlungen heißt dies, dass der beste-
hende urheber- und leistungsschutzrechtli-
che Schutz von der Europäischen Union nicht 
zur Disposition gestellt werden darf. 
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Zur Sicherung und weiteren Entwick-
lung der kulturellen Vielfalt fordert der 
Deutsche Kulturrat: 

Sicherung des Freien Zugangs  
zu Informationen 
Der freie Zugang zu Informationen ist ein 
wesentlicher Bestandteil der Demokratie. 
Der freie Zugang zur Information ermöglicht 
eine breite Partizipation an der Gesellschaft. 
Für Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft ist 
der freie Zugang zu Information unerlässlich. 
Ohne Auseinandersetzung mit vorhandenem 
Wissen ist keine Weiterentwicklung möglich. 
Dieses Recht muss unabhängig von sozialen 
Schranken jedermann zur Verfügung stehen. 
Deshalb finanziert der Staat öffentliche Ein-
richtungen, die den freien Zugang zu Infor-
mationen gewährleisten. Dabei kommt Schu-
len, Bibliotheken und anderen Kultureinrich-
tungen eine besondere Rolle zu. 

Ebenso trägt der aus Gebühren finanzier-
te öffentlich-rechtliche Rundfunk wesentlich 
dazu bei, dass Bildung, Information, Unter-
haltung und Kultur einem breiten Publikum 
angeboten wird. Der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk gehört darüber hinaus zu den gro-
ßen Kulturanbietern in Deutschland. Der Be-
stand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
mit seinem breit gefächerten Angebot ist un-
erlässlich. 

Erhalt der Preisbindung für 
 Verlagserzeugnisse 
Einer Erhaltung der Vielfalt kultureller Er-
rungenschaften dient auf dem Gebiet der Li-
teratur- und der Musikalienverbreitung das 
nationalstaatliche Instrument der so ge-
nannten Preisbindung der zweiten Hand. Es 
handelt sich hierbei um eine bewahrende, 
gegenüber Lockerungs- oder gar Abschaf-
fungstendenzen defensive Maßnahme, die 
einer Liberalisierung unter rein wirtschaft-
lichen, waren- und dienstleistungsorientier-

ten Aspekten entgegensteht. Aus kulturpo-
litischen Gründen ist die Preisbindung je-
doch auch weiterhin unerlässlich. Nicht nur 
in Deutschland sichert die Preisbindung 
ein weitgefächertes Angebot an Literatur 
und Musikalien, sondern auch in den meis-
ten anderen Mitgliedsstaaten der Europä-
ischen Union. Ihre Vorteile für die Versor-
gung sämtlicher Bevölkerungskreise insbe-
sondere mit Büchern aller Art und jeglichen 
Inhalts – vom leicht verkäuflichen Beststel-
ler über die »schwergängige« Lyrik bis hin 
zur wissenschaftlichen Spezialuntersu-
chung in kleinster Auflage, die überhaupt 
nur durch eine Mischkalkulation der Verla-
ge ermöglicht werden – liegen so offen auf 
der Hand, dass einige Staaten dazu überge-
gangen sind bzw. aktuell planen, die traditio-
nell vertragsrechtliche Grundlage der Preis-
bindung durch eine gesetzliche Regelung zu 
ersetzen (so z. B. Frankreich, Österreich und 
Italien). Jüngstes Beispiel für diese Entwick-
lung ist Deutschland, wo der Entwurf eines 
Preisbindungsgesetzes in Arbeit ist, der das 
geltende vertragliche System der so genann-
ten Sammelreverse ablösen soll. 

Das Institut der Preisbindung hat sich in 
Deutschland seit dem Jahr 1887 bewährt. Es 
hat im deutschsprachigen Kulturraum ent-
scheidend dazu beigetragen, dass 

 •  im Buchmarkt eine enorme Vielfalt  
und Zahl von Titeln lieferbar ist und 
 kulturell wertvolle Bücher verlegt 
 werden, die nicht von vornherein eine 
große Auflage erwarten lassen; 

 •  die durchschnittlichen Buchpreise für 
den Verbraucher deutlich niedriger  
liegen als in Ländern ohne Buchpreis-
bindung; 

 •  die Versorgung mit Büchern nicht nur 
in urbanen Zentren, sondern flächen-
deckend durch eine hohe Buchhandels-
dichte gewährleistet ist; 
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 •  nach wie vor eine Fülle von kleinen  
und mittleren Verlagen besteht,  
die wiederum einer Vielzahl deutscher 
Autoren eine Veröffentlichung ihrer  
Werke ermöglicht. 

Seit dem Maastricht-Vertrag hat auch die 
Europäische Union die Aufgabe, zur Ent-
faltung des Kulturlebens in ihren Mitglied-
staaten beizutragen. Dazu gehört die Siche-
rung der Existenz leistungsfähiger nationa-
ler Buchmärkte, in denen sich die nationa-
le und regionale Vielfalt der Kulturen dieser 
Länder entfalten kann. Das Vorhaben der 
deutschen Bundesregierung in Bezug auf 
die Schaffung eines Buchpreisbindungsge-
setzes kann deshalb als Beitrag zur Harmo-
nisierung der Buchmärkte innerhalb der EU 
gesehen werden. 

Sicherung von Qualitätsstandards  
zum Schutz der Verbraucher 
Kulturleistungen sind für das Zusammenle-
ben der Menschen von entscheidender Be-
deutung. Daher ist es wichtig, dass einzel-
ne Kulturleistungen, wie beispielsweise die 
Leistungen der Architektur, die notwendi-
gen Qualitätsstandards erfüllen. Allerdings 
ist die Beurteilung der Qualität von Kultur-
leistungen, da sie immaterielle, intellektu-
elle Leistungen sind, nicht ohne weiteres 
möglich. Aus diesem Grund sind verbrau-
cherschützende Elemente gerade bei grenz-
überscheitenden Dienstleistungen beson-
ders wichtig. Akkreditierte Hochschulab-
schlüsse, Registrierungserfordernisse, Be-
rufsordnungen oder Gebührenregelungen 
können zwar als Handelsbarrieren angese-
hen werden, sind aber gerechtfertigt um den 
notwendigen Verbraucherschutz aufrecht zu 
erhalten. Denn ohne Vertrauen des Verbrau-
chers in die Qualität der Leistung wird ein 
verstärkter internationaler Dienstleistungs-
verkehr nicht möglich sein. Hier sind die Be-

rufsstände aufgerufen, sinnvolle und markt-
fördernde Rahmenbedingungen zu entwer-
fen. Beispielhaft hat dies die International 
Union of Architects (UIA) mit dem »UIA Ac-
cord on Recommended Standards in the Ar-
chitectural Profession« getan. 

Erhaltung und Ausbau eines  
hohen Schutzniveaus für Urheber-  
und Leistungsschutzrechte 

Grundsatz der  
Inländerbehandlung 
Gestützt auf internationale Übereinkommen, 
wie der Berner Übereinkunft oder dem Rom-
Abkommen, hat sich aus Sicht aller Betei-
ligten das Prinzip der Inländerbehandlung 
bewährt. Zu Recht gehen allerdings die mo-
dernen internationalen Konventionen da-
von aus, dass das Inländerbehandlungs-
prinzip uneingeschränkt nur gelten kann, 
wenn in den beteiligten Staaten gleich ho-
hes Rechtsschutzniveau besteht. Denn die 
Erfahrung mit Art. 5 RBÜ hat gezeigt, dass 
das Prinzip der vorbehaltlosen Inländerbe-
handlung allein keinen Anreiz für einzelne 
Staaten schafft, das Schutzniveau im eigenen 
Land zu erhöhen und entsprechende Rechte 
einzuführen. Manche Staaten beschränken 
sich vielmehr darauf, quasi als »Trittbrett-
fahrer« das Prinzip der Inländerbehandlung 
im Ausland für ihre eigenen Staatsangehö-
rigen in Anspruch zu nehmen und im Inland 

– allerdings auf entsprechend niedrigem na-
tionalen Niveau – auch den ausländischen 
Staatsangehörigen anderen Mitgliedern von 
internationalen Urheberrechtsorganisatio-
nen zu gewähren. So sind beispielsweise die 
USA bis heute nicht dem Rom-Abkommen 
zum Schutz der ausübenden Künstler, Her-
steller von Tonträgern und Sendeunterneh-
men beigetreten, da sonst die darin vorgese-
henen Mindestrechte auch in den USA hät-
ten eingeführt werden müssen. Schon in der 
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RBÜ selbst ist das Prinzip der generellen In-
länderbehandlung – ohne Rücksicht auf das 
Schutzniveau – beim sog. Schutzfristenver-
gleich (Art. 7 Abs. 8) durchbrochen. Später 
wurde im Rahmen der RBÜ die Inländerbe-
handlung zugunsten des Prinzips der mate-
riellen Reziprozität fallengelassen, als 1948 
in Art. 14 ter RBÜ das droit de suite einge-
fügt wurde. Das Prinzip der materiellen Re-
ziprozität hat sich schließlich bahnbre-
chend im TRIPS-Übereinkommen manifes-
tiert, wenn dort in Art. 3 Abs. 1 S. 2 festgelegt 
ist, dass »in bezug auf ausübende Künstler, 
Hersteller von Tonträgern und Sendeunter-
nehmen« die Verpflichtung zur Inländerbe-
handlung »nur in bezug auf die durch dieses 
Übereinkommen vorgesehenen Rechte« gilt. 
Auch der neue WIPO-Vertrag über Darbie-
tungen und Tonträger (WPPT) vom Dezem-
ber 1996 beschränkt in Art. 4 die Inländer-
behandlung ausdrücklich auf die in dem Ab-
kommen selbst vorgesehenen Rechte: Macht 
eine Vertragspartei von der Möglichkeit Ge-
brauch, das Recht auf eine angemessene Ver-
gütung für die Sendung erschienener Ton-
träger in Art. 15 auszuschließen, so können 
diese Rechte nach Art. 4 Abs. 2 auch in ande-
ren Vertragsstaaten nicht reklamiert werden. 

Heute ist also davon auszugehen, dass In-
länderbehandlung grundsätzlich nur bei ma-
terieller Reziprozität gilt, sofern nicht durch 
internationale Konventionen, wie z. B. die 
RBÜ, ausdrücklich die Inländerbehandlung 
auch ohne Reziprozität vorgesehen ist. Dog-
matisch ist heute also »Inländerbehandlung 
nur bei materieller Reziprozität« die Regel 
und generelle Inländerbehandlung die Aus-
nahme. Diese Tendenz wird auch durch na-
tional-ökonomische Gesichtspunkte unter-
stützt. 

Es ist dafür Sorge zu tragen, dass nicht im 
Rahmen internationaler Konventionen au-
ßerhalb des Urheber- und Leistungsschutz-
rechts »durch die Hintertür« ein generelles 

Inländerbehandlungsprinzip eingeführt wird, 
ohne gleichzeitig für materiell gleich hohes 
Schutzniveau in allen beteiligten Staaten 
zu sorgen. Ein solcher spillover durch eine 
dem Urheberrecht ferne Konvention (wie z. B. 
GATS 2000) würde erhebliche negative (wirt-
schaftliche wie politische) Auswirkungen ha-
ben. So etwa, wenn US-amerikanischen Film-
produzenten und US-amerikanischen aus-
übenden Künstlern in Europa plötzlich origi-
näre Leistungsschutzrechte gewährt werden 
müssten (wie sie durch die EU-Direktive zur 
Harmonisierung der Schutzdauer des Ur-
heberrechts und bestimmter verwandter 
Schutzrechte von 1993 für Europa vorgese-
hen sind). Die amerikanischen Produzenten 
und Schauspieler (wobei für letztere aller-
dings aufgrund des work made for hire Prin-
zips ohnehin wieder die Produzenten auftre-
ten würden) könnten dann z. B. aus dem er-
heblichen Aufkommen für private Überspie-
lung in Kontinentaleuropa (Geräte- und/oder 
Leerkassettenvergütung) nicht nur wie bis-
her die Anteile der Urheber, sondern zusätz-
lich auch die der leistungsschutzberechtig-
ten Produzenten und Schauspieler kassie-
ren. Und dies, obwohl es in den USA weder 
ein Leistungsschutzrecht für Produzenten 
und Darsteller gibt, noch eine Vergütung für 
private Überspielung. Es muss sichergestellt 
sein, dass nicht durch einen spillover von ur-
heberrechtsfremden Konventionen solche 
Konsequenzen geschaffen werden. 

Sicherung des  
Bestimmungs landprinzips 
Gerade vor dem Hintergrund, dass geschütz-
te Inhalte in digitaler Form zwar zentral an-
geboten, aber weltweit abgerufen werden 
können, sollte das Bestimmungslandprinzip 
gewahrt bleiben. Danach sind urheber- und 
leistungsschutzrechtlich geschützte Inhalte 
dort (bzw. nach den Bedingungen des Ortes) 
zu lizenzieren, wo die Nutzung stattfindet, 
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wo sie letztlich »konsumiert« werden. Nur 
dadurch kann neben einer hohen Rechtssi-
cherheit für die Anwender gewährleistet wer-
den, dass Tantiemen dorthin fließen, wo sie 
in neue Produktionen investiert werden. 

Sicherung des Grundsatzes der  
(nur) EU-weiten Erschöpfung des 
 Verbreitungsrechtes 
Ein starker territorialer Schutz von Urheber- 
und Leistungsschutzrechten ist Grundvor-
aussetzung für ertragreiche kreative Produk-
tionen auf nationaler Ebene, die anschlie-
ßend auch international vermarktet werden 
können. Um gleichzeitig den Bedürfnissen 
des freien Warenverkehrs innerhalb des ge-
meinsamen Binnenmarkts gerecht zu wer-
den, ist innerhalb der und begrenzt auf die 
EU der Grundsatz der Erschöpfung des Ver-
breitungsrechts anerkannt. Innerhalb der EU 
ist dies angesichts eines hohen und verein-
heitlichten Niveaus des Schutzes geistigen 
Eigentums für die Berechtigten hinnehmbar. 
Eine Ausdehnung auf internationaler Ebe-
ne (»internationale Erschöpfung«) hätte da-
gegen eine Zerstörung des funktionieren-
den Systems von internationaler Vermark-
tung und nationaler kreativer Produktion 
zur Folge. Darüber hinaus bezieht sich der 
Erschöpfungsgrundsatz nur auf physische 
Produkte, also auf Waren. Eine Ausdehnung 
der Erschöpfung auf den Online-Vertrieb ge-
schützter Leistungen ist in den WIPO-Kon-
ventionen zu Recht abgelehnt worden und 
darf auch im Rahmen von GATS nicht erfol-
gen, da andernfalls das dargestellte bewährte 
Bestimmungslandprinzip unterlaufen würde. 



2475. Kapitel: Stellungnahmen des Deutschen Kulturrates
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General Agreement on  
Trade in Services (GATS)
 
 
 
 
 
 
 

Was ist GATS?
Das General Agreement on Trade in Services (GATS) oder 
zu Deutsch »Allgemeines Abkommen über den Handel 
mit Dienstleistungen« ist ein internationales Handels-
abkommen mit dem Ziel der Liberalisierung des weltwei-
ten Handels mit Dienstleistungen. Von dieser Liberalisie-
rung sollen nur solche Dienstleistungen ausgenommen 
werden, die in staatlicher Hoheit erbracht werden oder 
im allgemeinen Interesse liegen. Das Abkommen wurde 
zwischen 1986 bis 1994 verhandelt und trat am  1.  Januar 
1995 in Kraft. Das GATS schließt an die bereits in den 
1990er Jahren beschlossenen Regeln zur Liberalisierung 
des Handels mit Gütern (Allgemeines Zoll- und Handels-
abkommen, GATT) an. 

Wer hat GATS verhandelt?
GATS wurde von Staaten verhandelt, die sich nachfolgend 
zur Welthandelsorganisation zusammengeschlossen ha-
ben. Für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, so 
auch die Bundesrepublik Deutschland, verhandelt die EU-
Kommission. Gleichwohl nehmen die Handels- bzw. Wirt-
schaftsminister der EU-Mitgliedstaaten an den WTO-Mi-
nisterkonferenzen teil. 

Was sind die Grundprinzipien des GATS? 
Grundprinzipien des GATS sind die Inländerbehandlung 
sowie das Meistbegünstigungsprinzip. Die Inländerbe-
handlung bedeutet, dass ausländische Güter oder Dienst-
leistungen gegenüber inländischen nicht benachteiligt 
werden dürfen. In welchem Rahmen und welchem Um-
fang die Inländerbehandlung gilt, muss in Positivlisten 

beschrieben werden oder aber eine komplette Inländer-
behandlung gewährt und in Negativlisten Ausnahmen 
formuliert werden. 

Das Meistbegünstigungsprinzip heißt, dass die WTO-
Mitgliedstaaten alle Vorteile, die einem Mitgliedstaat 
eingeräumt werden, auch anderen Mitgliedstaaten ge-
währen müssen. Das bedeutet also, dass ausländische 
Dienstleistungsanbieter nicht diskriminiert werden dür-
fen. Ausgenommen hiervon sind Vergünstigungen, die 
im Rahmen einer Freihandelszone wie beispielsweise 
dem Europäischen Binnenmarkt gewährt werden. Bei 
der Gründung der WTO hatten die Mitgliedstaaten ein-
malig die Gelegenheiten, einzelne Bereiche in einer Ne-
gativliste auszunehmen. 

Welche Arten des grenz- 
überschreitenden Handels kennt GATS?
Im GATS-Abkommen werden insgesamt vier Arten des 
grenzüberschreitenden Handels, sogenannte Mode, un-
terschieden und zwar: Mode 1 ist die grenzüberschrei-
tende Lieferung. Hier wird eine Ware oder eine Dienst-
leistung vom Sitzland des Anbieters zum Kunden im 
Ausland gebracht. Mode 2 ist der ausländische Konsum 
im Inland. Hierunter wird verstanden, dass ein Auslän-
der im Inland eine Dienstleistung in Anspruch nimmt. 
Ein Beispiel hierfür ist das Auslandsstudium. Unter Mode 
3 werden Handelsniederlassungen im Ausland verstan-
den. Das heißt, eine Niederlassung eines ausländischen 
Anbieters erbringt im Inland eine Dienstleistung. Mode 
4 behandelt die Dienstleistungen von Ausländern im 
Inland. 
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Positiv- oder Negativlisten?
Das GATS-Abkommen basiert auf Positivlisten, in denen 
beschrieben wird, welche Sektoren einbezogen werden. 
Weiter werden im Abkommen einzelne Dienstleistungs-
bereiche wie beispielsweise Telekommunikation näher 
beschrieben. Die Mitgliedstaaten der EU konnten ein-
malig für sich zusätzlich einzelne Bereiche definieren, 
die nicht erfasst werden.

Was passiert aktuell?
Im Jahr 2001 wurde die sogenannte Doha-Runde, genannt 
nach dem Ort der Ministerkonferenz, eingeläutet. Sie 
wurde als Entwicklungsrunde bezeichnet, da mit ihr das 
Ziel verfolgt wurde, Entwicklungsländer verstärkt in die 
Liberalisierung des Handels einzubeziehen. Diese Run-
de sollte bis Ende 2004 abgeschlossen sein. Bei der im 
September 2003 in Cancún (Mexiko) stattfindenden Mi-
nisterkonferenz wandten sich angeführt von Brasilien 
21 Entwicklungs- und Schwellenländer gegen das bis-
herige Verhandlungsergebnis. Hauptstreitpunkt waren 
Agrarsubventionen. Auch in den Ministerkonferenzen 
in Hongkong (2005) und Genf (2006 und 2009) konn-
te kein Durchbruch erzielt werden. Erst nach der Ver-
handlungsrunde in Bali (2013) scheint sich ein Kompro-
miss abzuzeichnen. 

Was heißt das für die Kultur?
Aus dem Kultursektor werden unter anderem das Verlags-
wesen, Presseerzeugnisse sowie Unterhaltungsdienst-
leistungen (Theater, Zirkus) vom GATS erfasst. Die Ein-
beziehung dieser Bereiche im GATS-Abkommen ist die 
Grundlage, dass sie auch in nachfolgenden Abkommen 
wie z. B. TTIP und CETA zunächst Gegenstand der Ver-
handlungen sind. Der audiovisuelle Sektor in seiner her-
kömmlichen Weise (terrestrische Verbreitung) ist ausge-
nommen. Hoheitlich erbrachte Kulturdienstleistungen 
werden ebenfalls nicht erfasst. Private Bildungsdienst-
leistungen speziell im Bereich der Weiterbildung sind 
auf der Positivliste verzeichnet.

Stand: 5. April 2015
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World Trade Organisation (WTO)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was ist die WTO?
Die Welthandelsorganisation (WTO) wurde im April 1994 
in Marrakesch gegründet. Ziel der WTO ist der Abbau von 
Handelshemmnissen zwischen den Staaten und damit die 
weitere Liberalisierung des Welthandels. Grundlage der 
WTO sind die internationalen Abkommen GATT (General 
Agreement on Tariffs and Trade, zu Deutsch: Allgemeines 
Zoll- und Handelsabkommen), GATS (General Agreement 
on Trade in Services, zu Deutsch: Allgemeines Abkom-
men über den Handel mit Dienstleistungen) und TRIPS 
(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Pro-
perty Rights, zu Deutsch: Übereinkommen über handels-
bezogene Aspekte der Rechte am geistigen Eigentum). 

Wer gehört der WTO an?
Derzeit gehören 160 Staaten der WTO an. Zu den Mit-
gliedern zählen sowohl die Mitgliedstaaten der EU als 
auch die EU selbst. Neben Industrienationen gehören 
der WTO auch Entwicklungs- und Schwellenländer an.

Was macht die WTO? 
Kernaufgaben der WTO sind die Streitschlichtungsfunk-
tion zwischen ihren Mitgliedstaaten sowie die Vorbe-
reitung und Verabschiedung weiterer multilateraler Ab-
kommen zur Handelsliberalisierung. So widmet sich 
die WTO der weiteren Liberalisierung des Handels mit 
Dienstleistungen im Rahmen der Doha-Runde. Die Ab-
kommen innerhalb der WTO müssen einstimmig verab-
schiedet werden, was ein hohes Maß an Kompromissfä-
higkeit verlangt – vor allem seit Schwellenländer sich 
selbstbewusst positionieren.

Was passiert aktuell?
Nachdem die im Jahr 2001 eingeleitete Doha-Runde zur 
weiteren Liberalisierung von Dienstleistungen und stär-
keren Einbeziehung der Entwicklungsländer über viele 
Jahre im Stocken war und kaum Verhandlungsfortschrit-
te zu erkennen waren, haben mehr und mehr Mitglied-
staaten auf bi- und plurilaterale Abkommen gesetzt. Dies 
bedeutet zumindest mit Blick auf die weitere Liberali-
sierung des Handels mit Dienstleistungen im weltwei-
ten Maßstab eine Schwächung der WTO. Die Einigung 
der Ministerkonferenz in Bali öffnete ein Fenster zum 
erneuten Bedeutungsgewinn der WTO. 

Was heißt das für die Kultur?
Für den Kultursektor sind sowohl mögliche weitere Li-
beralisierungen im Kontext des GATS-Abkommens, hier 
vor allem im audiovisuellen Sektor, sowie das TRIPS-Ab-
kommen von hoher Relevanz.

Stand: 5. April 2015
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Comprehensive Economic and  
Trade Agreement (CETA)
 
 
 
 
 
 
 

Was ist CETA?
CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) 
ist das geplante Freihandelsabkommen zwischen der Eu-
ropäischen Union und Kanada. CETA soll dazu dienen, 
den Handel von Gütern und Dienstleistungen zwischen 
Kanada und der Europäischen Union zu verbessern, be-
stehende Handelshemmnisse zu beseitigen und die nied-
rigen Zölle zu senken. 

Wer hat CETA verhandelt?
Das CETA-Abkommen wurde zwischen Mitarbeitern der 
EU-Kommission, federführend ist die Generaldirektion 
Handel (DG Trade) und der kanadischen Regierung vom 
April 2009 bis Mitte 2014 verhandelt. Das Thema Inves-
titionsschutz wurde im Jahr 2011 in die Verhandlungen 
einbezogen. Die Verhandlungen wurden am 26. Septem-
ber 2014 auf dem EU-Kanada-Gipfel in Ottawa (Kana-
da) abgeschlossen. 

Was ist Grundlage der Verhandlungen?
Verhandlungsgrundlage war das von den europäischen 
Staats- und Regierungschefs im April 2009 verabschie-
dete Verhandlungsmandat. 

Positiv- oder Negativlisten?
In bisherigen Freihandelsabkommen wurde in sogenann-
ten Positivlisten beschrieben, welche Bereiche von dem 
Abkommen erfasst werden sollen. CETA ist das erste Ab-
kommen der EU-Kommission, bei dem Negativ- statt Po-
sitivlisten erstellt wurden. Das bedeutet, dass festgelegt 
wurde, welche künftigen Geschäftsfelder vom Abkommen 

nicht berührt werden sollen. Gerade mit Blick auf die sich 
dynamisch entwickelnden digitalen Verbreitungswege 
kann heute noch nicht abgeschätzt werden, welche Be-
reiche besser ausgenommen würden.

Investitionsschutz 
Investitionsschutz im CETA-Abkommen bedeutet, dass 
kanadische Unternehmen in den Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union wie inländische Unternehmen und um-
gekehrt Unternehmen aus den EU-Mitgliedstaaten in Ka-
nada wie inländische Unternehmen behandelt werden. 
Das heißt, dass kanadischen Unternehmen von den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union Rechte wie Inlän-
derbehandlung, Schutz vor Enteignung oder auch Kapi-
tal- und Ertragstransfer eingeräumt werden. 

Im Abkommen ist ein Investor-Staat-Schiedsverfah-
ren (ISDS) verankert. Das heißt, dass Investoren Staaten 
verklagen können, wenn sie ihre Geschäftstätigkeit durch 
politische Entscheidungen beeinträchtigt sehen. Die Ver-
handlungen finden vor einem internationalen Schiedsge-
richt statt, dessen Entscheidungen bindend sind. Es gibt 
keine Revisionsmöglichkeit. Investor-Staat-Schiedsver-
fahren werden üblicherweise zwischen Staaten verein-
bart, die über kein vergleichbares Rechtssystem verfügen. 

Was passiert aktuell?
Derzeit findet die Rechtsförmlichkeitsprüfung des CETA-
Verhandlungstextes statt. Diese wird bis Mitte 2015 dau-
ern. Nach Abschluss der Rechtsförmlichkeitsprüfung wird 
das Abkommen in die 24 Amtssprachen der EU übersetzt. 
Dies wird voraussichtlich bis Ende Sommer 2015 dauern. 
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Der Rat wird sich im Herbst 2015 mit dem Abkommen 
befassen und es unterzeichnen. Darauf folgt das Zustim-
mungsverfahren im Europäischen Parlament.

Die Bundesregierung geht davon aus, dass es sich um 
ein gemischtes Abkommen handelt. Sollte sie sich mit 
dieser Auffassung durchsetzen, muss ein Ratifizierungs-
verfahren in den Mitgliedstaaten erfolgen, das voraus-
sichtlich zwei Jahre in Anspruch nehmen wird.

Was heißt das für die Kultur?
Kanada hat den Kultur- und Medienbereich unter Be-
rufung auf die »UNESCO-Konvention über den Schutz 
und die Förderung der kulturellen Vielfalt« aus dem Ab-
kommen ausgenommen. Das heißt, dass Kultur- und 
Medienunternehmen aus Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union, die in Kanada investieren, keine besonde-
ren Vorzüge aus dem Abkommen genießen. Die Europä-
ische Kommission hat den Kultur- und Medienbereich 
nicht in Gänze sondern nur audiovisuelle Medien aus-
genommen. Kanadische Kulturunternehmen erhalten 
durch das Abkommen einen erleichterten Marktzugang 
zum EU-Binnenmarkt.

Im Kulturbereich ist neben der öffentlichen Kultur-
förderung vor allem die Kulturwirtschaft betroffen. In Eu-
ropa und speziell auch in Deutschland gibt es eine ausdif-
ferenzierte Kulturwirtschaft. Viele kulturwirtschaftliche 
Güter und Dienstleistungen sind sprachgebunden. Sie 
werden vor allem für den nationalen und gegebenen-
falls europäischen Markt erstellt. 

Stand: 5. April 2015
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Transatlantic Trade and  
Investment Partnership (TTIP)
 
 
 
 
 
 
 

Was ist TTIP?
TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) 
ist das geplante Freihandelsabkommen zwischen den 
USA und der EU. TTIP soll dazu dienen, den Handel von 
Gütern und Dienstleistungen zwischen den USA und der 
EU zu verbessern, bestehende Handelshemmnisse zu be-
seitigen und die niedrigen Zölle zu senken.

Wer verhandelt TTIP?
Das TTIP-Abkommen wird zwischen Mitarbeitern der EU-
Kommission, federführend ist die Generaldirektion Han-
del (DG Trade), und der US-Administration verhandelt. 
Bei den Verhandlungen werden der jeweiligen Seite Libe-
ralisierungsangebote unterbreitet und Liberalisierungs-
forderungen gestellt. Insgesamt sind 15 Verhandlungs-
runden vorgesehen, die abwechselnd in Brüssel und in 
Washington stattfinden. Der Handelsausschuss des Eu-
ropäischen Parlaments wird regelmäßig über den Fort-
schritt der Verhandlungen unterrichtet.

Was ist Grundlage der Verhandlungen?
Verhandlungsgrundlage ist das von den europäischen 
Staats- und Regierungschefs im Juni 2013 verabschiede-
te Verhandlungsmandat. Im Verhandlungsmandat wird 
beschrieben, das es sich um ein umfassendes Liberali-
sierungsabkommen handeln soll. Das Mandat ist in ver-
schiedene Kapitel (unter anderem: Marktzugang, Dienst-
leistungshandel und Niederlassung, Investitionsschutz, 
öffentliches Beschaffungswesen, Regulierungsfragen und 
nicht-tarifäre Handelshemmnisse, Rechte des geistigen 
Eigentums, Zoll und Handelserleichterungen) unterteilt. 

Positiv- oder Negativlisten?
In bisherigen Freihandelsabkommen wurde in sogenann-
ten Positivlisten beschrieben, welche Bereiche von dem 
Abkommen erfasst werden sollen. Bei TTIP soll statt in 
Positiv- in Negativlisten erfasst werden, welche Berei-
che nicht vom Abkommen erfasst werden. Das bedeutet, 
dass jetzt festgelegt wird, welche künftigen Geschäfts-
felder vom Abkommen nicht berührt werden sollen. Ge-
rade mit Blick auf die sich dynamisch entwickelnden di-
gitalen Verbreitungswege kann heute jedoch noch nicht 
abgeschätzt werden, welche Bereiche besser ausgenom-
men würden.

Rückholklausel
Eine Rückholklausel ist bislang nicht vorgesehen. Das 
heißt, dass einmal liberalisierte Bereiche später nicht 
mehr ausgenommen werden können. Anders als bei Bun-
des- oder Landesgesetzen, die durch neue Gesetze revi-
diert oder novelliert werden können, sind einmal einge-
gangene Liberalisierungsverpflichtungen nicht wieder 
rückgängig zu machen.

Investitionsschutz 
Investitionsschutz im TTIP-Abkommen bedeutet, dass 
US-amerikanische Unternehmen in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union wie inländische Unternehmen 
und umgekehrt Unternehmen aus den EU-Mitgliedstaa-
ten in den USA wie inländische Unternehmen behandelt 
werden. Das heißt, dass US-amerikanischen Unterneh-
men von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
Rechte wie Inländerbehandlung, Schutz vor Enteignung 
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oder auch Kapital- und Ertragstransfer eingeräumt wer-
den. Im Abkommen ist ein Investor-Staat-Schiedsver-
fahren (ISDS) vorgesehen. Das heißt, dass Investoren 
Staaten verklagen können, wenn sie ihre Geschäftstä-
tigkeit durch politische Entscheidungen beeinträchtigt 
sehen. Die Verhandlungen finden vor einem internatio-
nalen Schiedsgericht statt, dessen Entscheidungen bin-
dend sind. Es gibt keine Revisionsmöglichkeit. Investor-
Staat-Schiedsverfahren werden üblicherweise zwischen 
Staaten vereinbart, die über kein vergleichbares Rechts-
system verfügen. 

Was passiert nach den Verhandlungen?
Der zwischen der EU-Kommission und der US-Admi-
nistration verhandelte Vertragstext muss dem Europä-
ischen Parlament und dem Europäischen Rat, also den 
Staat- und Regierungschefs, zur Abstimmung vorgelegt 
werden. Das voraussichtlich über tausend Seiten umfas-
sende Vertragswerk muss vor der Abstimmung im Euro-
päischen Rat und im Europäischen Parlament juristisch 
geprüft und in die Sprachen der EU-Mitgliedstaaten über-
setzt werden. Gegenwärtig ist noch unklar, ob das Ab-
kommen als gemischtes Abkommen klassifiziert wird. 
Als solches Abkommen müsste es auch von den nationa-
len Parlamenten der EU-Mitgliedstaaten ratifiziert wer-
den. In Deutschland wäre zusätzlich die Zustimmung des 
Bundesrates erforderlich. 

Was heißt das für die Kultur?
Der Kulturbereich wurde im Verhandlungsmandat von 
den Verhandlungen nicht ausgenommen. Lediglich für 
audiovisuelle Medien wurde im Dienstleistungskapitel 
eine Ausnahme formuliert. In allen anderen Kapiteln, wie 
beispielsweise dem Investitionskapitel, kann über audio-
visuelle Medien verhandelt werden. Verschiedene Kultur-
sektoren, wie zum Beispiel das Pressewesen oder Zirkus-
se, wurden bei vorherigen Verhandlungen im Kontext der 
Welthandelsorganisation bereits liberalisiert, sodass die 
EU-Kommission hier kaum Verhandlungsspielräume für 
Schutzmaßnahmen hat. 

Im Vorspann des Verhandlungsmandats wird auf die 
»UNESCO-Konvention über den Schutz und die Förde-
rung der kulturellen Vielfalt« eingegangen; dies hat al-
lerdings nur deklaratorischen Charakter und entfaltet 

keine unmittelbare Schutzwirkung für den Kultur- und 
Mediensektor in der Europäischen Union. Da die USA die 
»UNESCO-Konvention über den Schutz und die Förde-
rung der kulturellen Vielfalt« nicht ratifiziert haben, hat 
sie keine bindende Wirkung für sie.

Im Kulturbereich ist neben der öffentlichen Kultur-
förderung vor allem die Kulturwirtschaft betroffen. In Eu-
ropa und speziell auch in Deutschland gibt es eine ausdif-
ferenzierte Kulturwirtschaft. Viele kulturwirtschaftliche 
Güter und Dienstleistungen sind sprachgebunden. Sie 
werden vor allem für den nationalen und gegebenenfalls 
europäischen Markt erstellt. Kulturwirtschaftliche Güter 
und Dienstleistungen werden nur zu einem kleinen Teil 
in die USA exportiert. Demgegenüber werden US-ameri-
kanische Güter und Dienstleistungen zu einem erhebli-
chen Teil nach Europa exportiert. Das heißt, dass für die 
europäische Kulturwirtschaft kaum signifikante Gewin-
ne zu erwarten sind.

Stand: 5. April 2015
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Trade in Services Agreement (TiSA)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was ist die TiSA?
Das Trade in Services Agreement (TiSA), zu Deutsch »Ab-
kommen über den Handel mit Dienstleistungen«, wird 
mit dem Ziel der Liberalisierung des Handels mit Dienst-
leistungen verhandelt. Grundlage sind die in GATS ver-
einbarten Liberalisierungen. 

Wer verhandelt TiSA?
TiSA wird von der Gruppe der »wirklich guten Freun-
de von Dienstleistungen« verhandelt. Die nachfolgen-
den Staaten verhandeln: EU, USA, Kanada, Mexiko, Japan, 
Chile, Taiwan, Costa Rica, Hong Kong China, Island, Isra-
el, Kolumbien, Koreanische Republik, Neuseeland, Nor-
wegen, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Schweiz und 
Türkei. Ziel ist die TiSA-Verhandlungen auch für weite-
re Länder zu öffnen. Laut EU-Kommission haben China 
und Uruguay bereits Interesse signalisiert.

Was ist die Verhandlungsgrundlage?
Grundlage für die Verhandlungen der EU-Kommission ist 
das Verhandlungsmandat, das die EU-Handelsminister im 
März 2013 der EU-Kommission erteilt haben. 

Was passiert aktuell?
Die Verhandlungen finden fortlaufend in Genf statt. Die 
EU-Kommission veröffentlicht seit Februar 2015 Infor-
mationen zu den TiSA-Verhandlungen auf ihrer Website.

Was heißt das für die Kultur?
Die im Rahmen des GATS-Abkommens liberalisierten 
Kulturbereiche sind auch Gegenstand des TiSA-Abkom-

mens. Audiovisuelle Medien sind vom Verhandlungsman-
dat ausgenommen. Es ist nicht klargestellt, dass audiovi-
suelle Medien technologieneutral definiert werden. Die 
Liberalisierung von Bildungsdienstleistungen ist eines 
der Hauptanliegen der TiSA-Verhandlungen.

Stand: 5. April 2015
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UNESCO-Übereinkommen über den 
Schutz und die Förderung der Vielfalt 
kultureller Ausdrucksformen
 
 
 
 
 

Die Generalkonferenz der Organisation der Vereinten 
Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, die vom 
3. bis zum 21. Oktober 2005 in Paris zu ihrer 33. Tagung 
zusammengetreten ist, 

in Bekräftigung dessen, dass die kulturelle Vielfalt ein 
bestimmendes Merkmal der Menschheit ist; 

in der Erkenntnis, dass die kulturelle Vielfalt ein gemein-
sames Erbe der Menschheit darstellt und zum Nutzen al-
ler geachtet und erhalten werden soll; 

in dem Bewusstsein, dass die kulturelle Vielfalt eine rei-
che und vielfältige Welt schafft, wodurch die Wahlmög-
lichkeiten erhöht und die menschlichen Fähigkeiten und 
Werte bereichert werden, und dass sie daher eine Haupt-
antriebskraft für die nachhaltige Entwicklung von Ge-
meinschaften, Völkern und Nationen ist; 

eingedenk dessen, dass die kulturelle Vielfalt, die sich in 
einem Rahmen von Demokratie, Toleranz, sozialer Ge-
rechtigkeit und gegenseitiger Achtung der Völker und 
Kulturen entfaltet, für Frieden und Sicherheit auf lokaler, 
nationaler und internationaler Ebene unabdingbar ist; 

in Würdigung der Bedeutung der kulturellen Vielfalt für 
die volle Verwirklichung der in der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte und in anderen allgemein an-
erkannten Übereinkünften verkündeten Menschenrech-
te und Grundfreiheiten; 

unter Betonung der Notwendigkeit, die Kultur als stra-
tegisches Element in die nationale und  internationale 
 Entwicklungspolitik sowie in die  internationale 
 Entwicklungszusammenarbeit aufzunehmen, auch un-
ter  Berücksichtigung der  Millenniumserklärung der Ver-
einten Nationen (2000), in der besonderer Nachdruck auf 
die Beseitigung der Armut gelegt wird; 

in Anbetracht dessen, dass die Kultur in Zeit und Raum 
vielfältige Formen annimmt und dass diese Vielfalt durch 
die Einzigartigkeit und Pluralität der Identitäten und kul-
turellen Ausdrucksformen der Völker und  Gesellschaften 
verkörpert wird, aus denen die Menschheit besteht; 

in Anerkennung der Bedeutung des traditionellen Wis-
sens als Quelle immateriellen und materiellen Reich-
tums, insbesondere der Wissenssysteme indigener Völker, 
und seines positiven Beitrags zur nachhaltigen Entwick-
lung sowie der Notwendigkeit, es angemessen zu schüt-
zen und zu fördern; 

in Anerkennung der Notwendigkeit, Maßnahmen zum 
Schutz der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen, ein-
schließlich ihrer Inhalte, zu ergreifen, insbesondere in Si-
tuationen, in denen kulturellen Ausdrucksformen mögli-
cherweise die Auslöschung oder schwerer Schaden droht; 

unter Betonung der Bedeutung der Kultur für den sozi-
alen Zusammenhalt im Allgemeinen und insbesondere  
ihres Potenzials für die Verbesserung der Stellung und 
der Rolle der Frau in der Gesellschaft; 
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in dem Bewusstsein, dass die kulturelle Vielfalt durch 
den freien Austausch von Ideen gestärkt wird und dass 
sie durch den ständigen Austausch und die Interaktion 
zwischen den Kulturen bereichert wird; 

in Bekräftigung dessen, dass die Gedankenfreiheit, die 
freie Meinungsäußerung und die Informationsfreiheit 
sowie die Medienvielfalt die Entfaltung kultureller Aus-
drucksformen in den Gesellschaften ermöglichen; 

in Anerkennung dessen, dass die Vielfalt kultureller Aus-
drucksformen, einschließlich traditioneller kultureller 
Ausdrucksformen, ein wichtiger Faktor ist, der Einzelper-
sonen und Völkern die Möglichkeit gibt, ihre Ideen und 
Werte auszudrücken und anderen  mitzuteilen; 

eingedenk dessen, dass die Sprachenvielfalt ein grundle-
gender Bestandteil der kulturellen Vielfalt ist, und in Be-
kräftigung der wesentlichen Rolle, die die Bildung beim 
Schutz und bei der Förderung kultureller Ausdrucksfor-
men spielt; 

in Anbetracht der Bedeutung der Lebendigkeit der Kul-
turen, auch für Personen, die Minderheiten oder indige-
nen Völkern angehören, die in der Freiheit dieser Perso-
nen zum Ausdruck kommt, ihre traditionellen kulturellen 
Ausdrucksformen zu schaffen, zu verbreiten, zu vertrei-
ben und Zugang zu ihnen zu haben, um so ihre eigene 
Entwicklung zu fördern; 

unter Betonung der wesentlichen Rolle der kulturellen 
Interaktion und der Kreativität, die kulturelle Ausdrucks-
formen bereichern und erneuern sowie die Bedeutung der 
Rolle derer erhöhen, die an der Entwicklung der Kultur 
beteiligt sind, umden Fortschritt der Gesellschaft ins-
gesamt zu fördern; 

in Anerkennung der Bedeutung der Rechte des geistigen 
Eigentums zur Unterstützung derer, die an der kulturel-
len Kreativität beteiligt sind; 

in der Überzeugung, dass kulturelle Aktivitäten, Gü-
ter und Dienstleistungen sowohl eine wirtschaftliche 
als auch eine kulturelle Natur haben, da sie Träger von 

Identitäten, Werten und Sinn sind, und daher nicht so 
behandelt werden dürfen, als hätten sie nur einen kom-
merziellen Wert; 

angesichts dessen, dass der Prozess der Globalisierung, 
der durch die rasche Entwicklung der Informations- 
und Kommunikationstechnologien erleichtert worden 
ist, noch nie da gewesene Voraussetzungen für eine bes-
sere Interaktion zwischen den Kulturen geschaffen hat, 
gleichzeitig jedoch eine Herausforderung für die kultu-
relle Vielfalt darstellt, insbesondere im Hinblick auf die 
Gefahr von Ungleichgewichten zwischen reichen und 
armen Ländern; 

in dem Bewusstsein des besonderen Auftrags der 
UNESCO, die Achtung der Vielfalt der Kulturen zu ge-
währleisten und internationale Übereinkünfte zu emp-
fehlen, die sie für notwendig hält, um den freien Aus-
tausch von Ideen durch Wort und Bild zu erleichtern; 

unter Bezugnahme auf die Bestimmungen der von der 
UNESCO angenommenen internationalen Übereinkünf-
te betreffend die kulturelle Vielfalt und die Ausübung der 
kulturellen Rechte und insbesondere die Allgemeine Er-
klärung über die kulturelle Vielfalt aus dem Jahr 2001 – 

nimmt dieses Übereinkommen am 20. Oktober 2005 an. 
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I. Ziele und leitende Grundsätze

Artikel 1 – Ziele
Die Ziele dieses Übereinkommens sind, 

a)  die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen  
zu schützen und zu fördern; 

b)  die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Kultu-
ren sich entfalten und frei in einer für alle Seiten 
bereichernden Weise interagieren können; 

c)  den Dialog zwischen den Kulturen anzuregen,  
um weltweit einen breiteren und ausgewogeneren 
kulturellen Austausch zur Förderung der gegen-
seitigen Achtung der Kulturen und einer Kultur des 
Friedens zu gewährleisten; 

d)  die Interkulturalität zu fördern, um die kulturelle 
Interaktion im Geist des Brückenbaus zwischen  
den Völkern weiterzuentwickeln; 

e)  die Achtung der Vielfalt kultureller Ausdrucks-
formen zu fördern und das Bewusstsein für  
den Wert dieser Vielfalt auf lokaler, nationaler  
und internationaler Ebene zu schärfen; 

f)  die Bedeutung des Zusammenhangs zwischen  
Kultur und Entwicklung für alle Länder, insbeson-
dere für die Entwicklungsländer, zu bekräftigen 
und die Maßnahmen zu unterstützen, die auf nati-
onaler und internationaler Ebene ergriffen werden, 
um die Anerkennung des wahren Wertes dieses  
Zusammenhangs sicherzustellen; 

g)  die besondere Natur von kulturellen Aktivitäten, 
Gütern und Dienstleistungen als Träger von Identi-
tät, Werten und Sinn anzuerkennen; 

h)  das souveräne Recht der Staaten zu bekräftigen,  
die Politik und die Maßnahmen beizubehalten, 
zu beschließen und umzusetzen, die sie für den 
Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen in ihrem Hoheitsgebiet für  
angemessen erachten; 

i)  die internationale Zusammenarbeit und Solidari-
tät in einem Geist der Partnerschaft zu stärken, um 
insbesondere die Fähigkeiten der Entwicklungs-
länder zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt 
kultureller Ausdrucksformen zu erhöhen. 

Artikel 2 – Leitende Grundsätze

1. Grundsatz der Achtung der  
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
Die kulturelle Vielfalt kann nur dann geschützt und ge-
fördert werden, wenn die Menschenrechte und Grund-
freiheiten, wie die freie Meinungsäußerung, die Infor-
mations- und die Kommunikationsfreiheit sowie die 
Möglichkeit der Einzelpersonen, ihre kulturellen Aus-
drucksformen zu wählen, garantiert sind. Niemand darf 
unter Berufung auf dieses Übereinkommen die Men-
schenrechte und Grundfreiheiten, wie sie in der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte niedergelegt oder 
durch Völkerrecht garantiert sind, verletzen oder ihren 
Geltungsbereich einschränken. 

2. Grundsatz der Souveränität 
Die Staaten haben nach der Charta der Vereinten Natio-
nen und den Grundsätzen des Völkerrechts das souverä-
ne Recht, Maßnahmen und eine Politik zum Schutz und 
zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen 
in ihrem Hoheitsgebiet zu beschließen. 

3. Grundsatz der gleichen Würde  
und der Achtung aller Kulturen 
Der Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen setzen die Anerkennung der gleichen 
Würde und die Achtung aller Kulturen, einschließlich 
der Kulturen von Personen, die Minderheiten oder indi-
genen Völkern angehören, voraus. 

4. Grundsatz der internationalen  
Solidarität und Zusammenarbeit 
Die internationale Zusammenarbeit und Solidarität sol-
len darauf abzielen, alle Länder, insbesondere die Ent-
wicklungsländer, in die Lage zu versetzen, ihre Mittel des 
kulturellen Ausdrucks auf lokaler, nationaler und inter-
nationaler Ebene zu schaffen und zu  stärken; dies um-
fasst ihre Kulturwirtschaft, unabhängig davon, ob diese 
gerade entsteht oder bereits länger besteht. 
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5. Grundsatz der Komplementarität der 
wirtschaftlichen und kulturellen Aspekte der 
Entwicklung 
Da die Kultur eine der Hauptantriebskräfte der Entwick-
lung ist, sind die kulturellen Aspekte der Entwicklung 
ebenso wichtig wie ihre wirtschaftlichen Aspekte; Einzel-
personen und Völker haben das Grundrecht, an ihnen 
teilzuhaben und sie zu genießen. 

6. Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung 
Die kulturelle Vielfalt stellt einen großen Reichtum für 
Einzelpersonen und Gesell schaften dar. Der Schutz, die 
Förderung und der Erhalt der kulturellen Vielfalt sind 
eine entscheidende Voraussetzung für nachhaltige Ent-
wicklung zu Gunsten gegenwärtiger und künftiger Ge-
nerationen. 

7. Grundsatz des gleichberechtigten Zugangs 
Der gleichberechtigte Zugang zu einem reichen und viel-
fältigen Spektrum kultureller Ausdrucksformen aus der 
ganzen Welt und der Zugang der Kulturen zu den Mit-
teln des Ausdrucks und der Verbreitung stellen wichtige 
Elemente dar, um die kulturelle Vielfalt zu vergrößern 
und das gegenseitige Verständnis zu fördern. 

8. Grundsatz der Offenheit und Ausgewogenheit 
Beschließen die Staaten Maßnahmen, um die Vielfalt 
kultureller Ausdrucksformen zu unterstützen, so sol-
len sie danach streben, in geeigneter Weise die Offen-
heit gegenüber anderen Kulturen der Welt zu fördern 
und sicherzustellen, dass diese Maß nahmen im Einklang 
mit den durch dieses Übereinkommen verfolgten Zie-
len stehen. 

II. Geltungsbereich

Artikel 3 – Geltungsbereich
Dieses Übereinkommen findet Anwendung auf die Politik 
und die Maßnahmen, die die Vertragsparteien im Zusam-
menhang mit dem Schutz und der Förderung der Vielfalt 
kultureller Ausdrucksformen beschließen. 

III. Begriffsbestimmungen

Artikel 4 – Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Übereinkommens gilt Folgendes: 

1. Kulturelle Vielfalt 
»Kulturelle Vielfalt« bezieht sich auf die mannigfalti-
ge Weise, in der die Kulturen von Gruppen und Gesell-
schaften zum Ausdruck kommen. Diese Ausdrucksfor-
men werden innerhalb von Gruppen und Gesellschaften 
sowie zwischen ihnen weitergegeben. 

Die kulturelle Vielfalt zeigt sich nicht nur in der unter-
schiedlichen Weise, in der das  Kulturerbe der Mensch-
heit durch eine Vielzahl kultureller Ausdrucksformen 
zum Ausdruck gebracht, bereichert und weitergegeben 
wird, sondern auch in den vielfältigen Arten des künstle-
rischen Schaffens, der Herstellung, der Verbreitung, des 
Vertriebs und des Genusses von kulturellen Ausdrucks-
formen, unabhängig davon, welche Mittel und Techno-
logien verwendet werden. 

2. Kultureller Inhalt 
»Kultureller Inhalt« bezieht sich auf die symbolische Be-
deutung, die künstlerische Dimension und die kulturel-
len Werte, die aus kulturellen Identitäten entstehen oder 
diese zum Ausdruck bringen. 

3. Kulturelle Ausdrucksformen 
»Kulturelle Ausdrucksformen« sind die Ausdrucksfor-
men, die durch die Kreativität von Einzelpersonen, Grup-
pen und Gesellschaften entstehen und einen kulturel-
len Inhalt haben. 



261Anhang

4. Kulturelle Aktivitäten, Güter und 
Dienstleistungen 
»Kulturelle Aktivitäten, Güter und Dienstleistungen« be-
zieht sich auf die Aktivitäten, Güter und Dienstleistun-
gen, die zu dem Zeitpunkt, zu dem sie hinsichtlich eines 
 besonderen Merkmals, einer besonderen Verwendung 
oder eines besonderen Zwecks betrachtet werden, kul-
turelle Ausdrucksformen verkörpern oder übermitteln, 
und zwar unabhängig vom kommerziellen Wert, den sie 
möglicherweise haben. Kulturelle Aktivitäten können ein 
Zweck an sich sein oder zur Herstellung von kulturellen 
Gütern und Dienstleistungen beitragen. 

5. Kulturwirtschaft 
»Kulturwirtschaft« bezieht sich auf die Wirtschaftszwei-
ge, die kulturelle Güter oder Dienstleistungen im Sinne 
der Nummer 4 herstellen und vertreiben. 

6. Kulturpolitik und kulturpolitische 
Maßnahmen 
»Kulturpolitik und kulturpolitische Maßnahmen« bezieht 
sich auf die Politik und die Maßnahmen im Zusammen-
hang mit Kultur auf lokaler, nationaler, regionaler oder 
 internationaler Ebene, die entweder Kultur als solche 
zum Gegenstand haben oder darauf abzielen, sich un-
mittelbar auf die kulturellen Ausdrucksformen von Ein-
zelpersonen, Gruppen oder Gesellschaften auszuwirken, 
einschließlich des Schaffens, der Her stellung, der Ver-
breitung und des Vertriebs kultureller Aktivitäten, Gü-
ter oder Dienstleistungen  sowie des Zugangs zu ihnen. 

7. Schutz 
»Schutz« bedeutet das Beschließen von Maßnahmen, die 
auf die Erhaltung, Sicherung und Erhöhung der Vielfalt 
kultureller Ausdrucksformen abzielen. »Schützen« be-
deutet, derartige Maßnahmen zu beschließen. 

8. Interkulturalität 
»Interkulturalität« bezieht sich auf die Existenz verschie-
dener Kulturen und die gleich berechtigte Interaktion 
zwischen ihnen sowie die Möglichkeit, durch den Dia-
log und die gegenseitige Achtung gemeinsame kulturel-
le Ausdrucksformen zu schaffen. 

IV. Rechte und Pflichten der Vertragsparteien

Artikel 5 – Grundregel zu Rechten und Pflichten
(1)  Die Vertragsparteien bekräftigen in Übereinstim-

mung mit der Charta der Vereinten Nationen, den 
Grundsätzen des Völkerrechts und den allgemein an-
erkannten Menschenrechtsübereinkünften ihr sou-
veränes Recht, ihre Kulturpolitik zu formulieren und 
um zusetzen sowie Maßnahmen zu beschließen, um 
die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen zu schützen 
und zu fördern sowie die internationale Zusammen-
arbeit zu verstärken, damit die Ziele dieses Überein-
kommens erreicht werden. 

(2)  Setzt eine Vertragspartei eine Politik zum Schutz und 
zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksfor-
men in ihrem Hoheitsgebiet um beziehungsweise er-
greift sie derartige Maßnahmen, so müssen ihre Poli-
tik und ihre Maßnahmen mit diesem Über einkommen 
vereinbar sein. 

Artikel 6 – Rechte der Vertragsparteien  
auf nationaler Ebene
(1)  Im Rahmen ihrer Kulturpolitik und kulturpolitischen 

Maßnahmen im Sinne des Artikels 4 Nummer 6 und 
unter Berücksichtigung ihrer eigenen besonderen 
Gegeben heiten und Bedürfnisse kann jede Vertrags-
partei Maßnahmen, die auf den Schutz und die För-
derung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen in-
nerhalb ihres Hoheits gebiets abzielen, beschließen. 

(2) Derartige Maßnahmen können Folgendes umfassen: 

a)  Regelungen, die darauf abzielen, die Vielfalt 
 kultureller Ausdrucksformen zu schützen und  
zu fördern; 
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b)  Maßnahmen, durch die in geeigneter Weise für 
 innerstaatliche kulturelle Aktivitäten, Güter und 
Dienstleistungen im Rahmen der insgesamt im 
 Hoheitsgebiet des betreffenden Staates verfüg-
baren kulturellen Aktivitäten, Güter und Dienst-
leistungen Mög lichkeiten hinsichtlich ihrer Schaf-
fung, ihrer Herstellung, ihrer Verbreitung, ihres 
Vertriebs und ihres Genusses geschaffen werden, 
einschließlich Bestimmungen bezüglich der bei 
diesen Aktivitäten, Gütern und Dienstleistungen 
verwendeten Sprache; 

c)  Maßnahmen, die darauf abzielen, der unabhängi-
gen innerstaatlichen Kulturwirtschaft und kultu-
rellen Aktivitäten des informellen Sektors einen 
wirksamen Zugang zu den Herstellungs-, Verbrei-
tungs- und Vertriebsmitteln für kulturelle Aktivitä-
ten, Güter und Dienstleistungen zu verschaffen; 

d)  Maßnahmen, die darauf abzielen, öffentliche 
 Finanzhilfen zur Verfügung zu stellen; 

e)  Maßnahmen, die darauf abzielen, nicht auf  
Gewinn ausgerichtete Organisationen  sowie öf-
fentliche und private Einrichtungen, Künstler und 
Kulturschaffende darin zu bestärken, den freien 
Austausch und Fluss von Ideen, kulturellen Aus-
drucksformen und kulturellen Aktivitäten, Gütern 
und Dienstleistungen zu entwickeln und zu för- 
dern, und die sowohl den kreativen als auch den 
unternehmerischen Geist in deren Aktivitäten  
anregen; 

f)  Maßnahmen, die darauf abzielen, öffentliche 
 Einrichtungen auf geeignete Weise zu errichten 
und zu unterstützen; 

g)  Maßnahmen, die darauf abzielen, Künstler und 
 andere Personen, die an der Schaffung kultureller 
Ausdrucksformen beteiligt sind, zu fördern und  
zu unterstützen; 

h)  Maßnahmen, die darauf abzielen, die Medien-
vielfalt zu erhöhen, und zwar auch durch den 
 öffentlichen Rundfunk. 

Artikel 7 – Maßnahmen zur Förderung 
kultureller Ausdrucksformen
(1)  Die Vertragsparteien bemühen sich, in ihrem Hoheits-

gebiet ein Umfeld zu schaffen, in dem Einzelpersonen 
und gesellschaftliche Gruppen darin bestärkt werden, 

a)  ihre eigenen kulturellen Ausdrucksformen zu 
schaffen, herzustellen, zu verbreiten, zu vertreiben 
und Zugang zu ihnen zu haben, wobei die besonde-
ren Bedingungen und Bedürfnisse von Frauen so-
wie von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen,  
einschließlich der Personen, die Minderheiten oder 
indigenen Völkern angehören, gebührend berück-
sichtigt werden; 

b)  Zugang zu den vielfältigen kulturellen Ausdrucks-
formen aus ihrem Hoheitsgebiet und aus anderen 
Ländern der Welt zu haben. 

(2)  Die Vertragsparteien bemühen sich ferner, den wich-
tigen Beitrag, den Künstler, andere am kreativen Pro-
zess Beteiligte sowie kulturelle Gemeinschaften und 
Organisationen, die ihre Arbeit unterstützen, leisten, 
und ihre zentrale Rolle bei der Bereicherung der Viel-
falt kultureller Ausdrucksformen anzuerkennen. 

Artikel 8 – Maßnahmen zum  
Schutz kultureller Ausdrucksformen
(1)  Unbeschadet der Artikel 5 und 6 kann eine Vertrags-

partei das Vorliegen einer besonderen Situation fest-
stellen, in der kulturelle Ausdrucksformen in ihrem 
Hoheitsgebiet von Auslöschung bedroht oder ernst-
haft gefährdet sind oder aus anderen Gründen drin-
gender Sicherungsmaßnahmen bedürfen. 

(2)  Die Vertragsparteien können alle geeigneten Maß-
nahmen ergreifen, um kulturelle Ausdrucksformen 
in den in Absatz 1 bezeichneten Situationen in einer 
Art und Weise zu schützen und zu erhalten, die mit 
diesem Übereinkommen vereinbar ist. 
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(3)  Die Vertragsparteien berichten dem in Artikel 23 
bezeichneten Zwischenstaatlichen Ausschuss über 
alle Maßnahmen, die ergriffen wurden, um den Er-
fordernissen der Situation gerecht zu werden; der 
Ausschuss kann geeignete Empfehlungen abgeben. 

Artikel 9 – Informations- 
austausch und Transparenz
Die Vertragsparteien 

a)  legen alle vier Jahre in ihren Berichten an die 
UNESCO geeignete Informationen über die zum 
Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen in ihrem Hoheitsgebiet und  
auf internationaler Ebene ergriffenen Maßnah-
men vor; 

b)  bezeichnen eine Kontaktstelle, die für den Infor-
mationsaustausch in Zusammenhang mit diesem 
 Übereinkommen verantwortlich ist; 

c)  legen Informationen betreffend den Schutz und  
die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksfor-
men vor und tauschen diese mit anderen aus. 

Artikel 10 – Bildung und  
Bewusst seinsbildung in der Öffentlichkeit
Die Vertragsparteien 

a)  stärken und fördern das Verständnis für die Bedeu-
tung, die dem Schutz und der  Förderung der Viel-
falt kultureller Ausdrucksformen zukommt, unter 
anderem durch Bildungsprogramme und Program-
me zur Förderung der Bewusstseinsbildung in der 
Öffentlichkeit; 

b)   arbeiten mit anderen Vertragsparteien sowie mit 
internationalen und regionalen  Organisationen zu-
sammen, um das Ziel dieses Artikels zu erreichen; 

c)   bemühen sich, die Kreativität zu fördern und die 
Herstellungskapazitäten zu stärken, indem sie Bil-
dungs-, Ausbildungs- und Austauschprogramme 
im Bereich der Kulturwirtschaft einrichten. Diese 
Maßnahmen sollen in einer Art und Weise umge-
setzt werden, die keine nachteiligen Auswirkungen 
auf traditionelle Formen der Herstellung hat. 

Artikel 11 – Beteiligung der Zivilgesellschaft
Die Vertragsparteien erkennen die grundlegende Rol-
le der Zivilgesellschaft beim Schutz und bei der Förde-
rung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen an. Die 
Vertragsparteien ermutigen die Zivilgesellschaft zur ak-
tiven Beteiligung an ihren Bemühungen, die Ziele dieses 
Übereinkommens zu erreichen.
 
Artikel 12 – Förderung der  
inter nationalen Zusammenarbeit
Die Vertragsparteien bemühen sich, ihre zweiseitige, re-
gionale und internationale Zusammenarbeit zu verstär-
ken, um Voraussetzungen zu schaffen, die der Förderung 
der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen dienen, wobei 
sie die in den Artikeln 8 und 17 bezeichneten Situatio-
nen besonders berücksichtigen; insbesondere verfolgen 
sie die Absicht, 

a)  den Dialog zwischen den Vertragsparteien über  
die Kulturpolitik zu erleichtern; 

b)  die Planungs- und Managementkapazitäten in Kul-
tureinrichtungen des öffentlichen Sektors durch 
fachliche und internationale Kulturaustauschpro-
gramme und den Austausch bewährter Vorgehens-
weisen zu verbessern; 

c)  Partnerschaften mit der Zivilgesellschaft, mit 
nichtstaatlichen Organisationen und mit dem pri-
vaten Sektor sowie zwischen diesen zu verstärken 
und damit die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen 
zu begünstigen und zu fördern; 

d)  den Einsatz neuer Technologien zu fördern, zu 
Partnerschaften anzuregen, die den Informations-
austausch und das kulturelle Verständnis verbes-
sern, und die Vielfalt  kultureller Ausdrucksformen 
zu begünstigen; 

e)  zum Abschluss von Abkommen über Koproduktio-
nen und einen gemeinsamen Vertrieb anzuregen. 
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Artikel 13 – Integration der Kultur in  
die nachhaltige Entwicklung
Die Vertragsparteien bemühen sich, die Kultur auf allen 
Ebenen in ihre Entwicklungspolitik zu integrieren, um 
Voraussetzungen zu schaffen, die der nachhaltigen Ent-
wicklung dienen, und innerhalb dieses Rahmens die As-
pekte, die in Zusammenhang mit dem Schutz und der 
Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen ste-
hen, zu begünstigen. 

Artikel 14 – Zusammenarbeit zu  
Gunsten der Entwicklung
Die Vertragsparteien bemühen sich, die Zusammenar-
beit zu Gunsten der nachhaltigen Entwicklung und der 
Bekämpfung der Armut zu unterstützen, insbesonde-
re im Hinblick auf die besonderen Bedürfnisse der Ent-
wicklungsländer, um das Entstehen eines dynamischen 
Kultursektors unter anderem durch folgende Mittel zu 
fördern: 

a)  Stärkung der Kulturwirtschaft in Entwicklungs-
ländern, indem 

i)  die Kapazitäten für die Herstellung und den Ver-
trieb von Kulturgütern in Ent wicklungsländern 
 geschaffen und verstärkt werden;

ii)  ihren kulturellen Aktivitäten, Gütern und  
Dienstleistungen ein breiterer Zugang zum Welt-
markt und zu den internationalen Vertriebs- 
netzen erleichtert wird;

iii)  das Entstehen funktionsfähiger lokaler und 
 regionaler Märkte ermöglicht wird;

iv)  in den entwickelten Ländern, soweit möglich, 
 geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um  
kulturellen Aktivitäten, Gütern und Dienst-
leistungen aus den Entwicklungsländern den Zu-
gang zu ihrem Hoheitsgebiet zu erleichtern;

v)  die kreative Arbeit unterstützt und die Mobilität 
der Künstler aus den Ent wicklungsländern, soweit 
möglich, erleichtert wird;

vi)  eine geeignete Zusammenarbeit zwischen den 
 entwickelten Ländern und den Entwicklungs-
ländern, unter anderem in den Bereichen Musik 
und Film, gefördert wird;

b)  Aufbau von Kapazitäten durch den Austausch von 
Informationen, Erfahrung und Fachwissen sowie 
durch die Ausbildung der menschlichen Ressour-
cen in den Entwicklungsländern im öffentlichen 
und privaten Sektor, unter anderem in den Berei-
chen Planungs- und Managementkapazitäten, Ent-
wicklung und Umsetzung von Politik, Förderung 
und Vertrieb kultureller Ausdrucksformen, Ent-
wicklung von mittleren, kleinen und Kleinstun-
ternehmen, Einsatz von Technologien sowie Ent-
wicklung und Weitergabe von Fertigkeiten; 

c)  Weitergabe von Technologie und Know-how durch 
die Einführung geeigneter Anreizmaßnahmen, 
 insbesondere im Bereich der Kulturwirtschaft und 

-unternehmen; 
d)  finanzielle Unterstützung durch 
i)  die Errichtung eines Internationalen Fonds für 

 kulturelle Vielfalt, wie in Artikel 18 vorgesehen;
ii)  die Gewährung staatlicher Entwicklungshilfe, ein-

schließlich technischer Hilfe, zur Anregung und 
Unterstützung der Kreativität, falls erforderlich;

iii)  andere Formen finanzieller Hilfe wie Darlehen  
mit niedrigem Zinssatz, Beihilfen oder andere 
 Finanzierungsmechanismen.

Artikel 15 – Modalitäten der Zusammenarbeit
Die Vertragsparteien regen die Entwicklung von Partner-
schaften im öffentlichen und  privaten Sektor und in nicht 
auf Gewinn ausgerichteten Organisationen sowie zwi-
schen diesen an, um mit den Entwicklungsländern bei der 
Verbesserung ihrer Kapazitäten zum Schutz und zur För-
derung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen zusam-
menzuarbeiten. Bei diesen innovativen Partnerschaften 
wird in Übereinstimmung mit den prakti schen Bedürf-
nissen der Entwicklungsländer der Schwerpunkt auf die 
weitere Entwicklung der Infrastruktur, der menschlichen 
Ressourcen und der Politik sowie auf den Austausch kul-
tureller Aktivitäten, Güter und Dienstleistungen gelegt. 
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Artikel 16 – Vorzugsbehandlung  
für Entwicklungsländer
Die entwickelten Länder erleichtern den Kulturaustausch 
mit Entwicklungsländern,  indem sie in geeigneten ins-
titutionellen und rechtlichen Rahmen Künstlern, Kul-
turschaffenden und anderen im Kulturbereich Tätigen 
sowie kulturellen Gütern und Dienst leistungen aus Ent-
wicklungsländern eine Vorzugsbehandlung gewähren. 

Artikel 17 – Internationale Zusammen- 
arbeit in Situationen ernsthafter Gefährdung 
kultureller Ausdrucksformen
Die Vertragsparteien arbeiten zusammen, indem sie ein-
ander und insbesondere den  Entwicklungsländern in den 
in Artikel 8 bezeichneten Situationen Hilfe gewähren. 

Artikel 18 – Internationaler Fonds  
für kulturelle Vielfalt
(1)  Hiermit wird ein Internationaler Fonds für kulturel-

le Vielfalt, im Folgenden als »Fonds« bezeichnet, er-
richtet. 

(2)  Der Fonds besteht aus einem im Sinne der Finanzord-
nung der UNESCO errichteten Treuhandvermögen. 

(3) Die Mittel des Fonds bestehen aus 

a)  freiwilligen Beiträgen der Vertragsparteien; 
b)  zu diesem Zweck von der Generalkonferenz der 

UNESCO zugewendeten Mitteln; 
c)  Beiträgen, Spenden und Vermächtnissen ande-

rer Staaten, Organisationen und  Programme des 
 Systems der Vereinten Nationen, anderer regiona-
ler oder internationaler Organisationen sowie Ein-
richtungen des öffentlichen oder privaten Rechts 
oder von Einzelpersonen; 

d)  den für die Mittel des Fonds anfallenden Zinsen; 
e)  Mitteln, die durch Sammlungen und Einnahmen 

aus Veranstaltungen zu Gunsten des Fonds aufge-
bracht werden; 

f)  allen sonstigen Mitteln, die durch die Vorschriften 
für den Fonds genehmigt sind. 

(4)  Über die Verwendung der Mittel des Fonds entschei-
det der Zwischenstaatliche  Ausschuss auf der Grund-
lage der von der in Artikel 22 bezeichneten Konferenz 
der  Vertragsparteien festgelegten Richtlinien. 

(5)  Der Zwischenstaatliche Ausschuss kann Beiträge 
und andere Formen der Unterstützung für allgemei-
ne oder bestimmte Zwecke in Zusammenhang mit be-
stimmten  Projekten entgegennehmen, sofern diese 
Projekte von ihm genehmigt worden sind. 

(6)  An die dem Fonds geleisteten Beiträge dürfen keine 
politischen, wirtschaftlichen oder anderen Bedin-
gungen, die mit den Zielen dieses Übereinkommens 
unvereinbar sind, geknüpft werden. 

(7)  Die Vertragsparteien bemühen sich, regelmäßig frei-
willige Beiträge zur Durchführung dieses Überein-
kommens zu leisten. 

Artikel 19 – Austausch, Analyse  
und Verbreitung von Informationen
(1)  Die Vertragsparteien vereinbaren, über die Vielfalt 

kultureller Ausdrucksformen sowie zu bewährten 
Vorgehensweisen zu ihrem Schutz und ihrer Förde-
rung Informationen auszutauschen und Fachwissen 
zur Sammlung von Daten und zu Statistiken hierzu 
zur Verfügung zu stellen. 

(2)  Die UNESCO erleichtert die Sammlung, Analyse und 
Verbreitung aller einschlägigen Informationen, Sta-
tistiken und bewährten Vorgehensweisen durch die 
Nutzung der im Sekretariat vorhandenen Mechanis-
men. 

(3)  Die UNESCO richtet ferner eine Datenbank zu ver-
schiedenen Sektoren und staatlichen, privaten und 
nicht auf Gewinn ausgerichteten Organisationen, die 
im Bereich der kulturellen Ausdrucksformen tätig 
sind, ein und pflegt diese. 
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(4)  Um die Sammlung von Daten zu erleichtern, legt die 
UNESCO ihr besonderes Augenmerk auf den Aufbau 
von Kapazitäten und die Erhöhung des Fachwissens 
bei Vertragsparteien, die einen Antrag auf derartige 
Unterstützung stellen. 

(5)  Die in diesem Artikel beschriebene Sammlung von In-
formationen ergänzt die nach  Artikel 9 gesammelten 
Informationen. 

V. Verhältnis zu anderen Übereinkünften

Artikel 20 – Verhältnis zu anderen Verträgen: 
wechselseitige Unter stützung, Komplementarität 
und Nicht-Unterordnung
(1)  Die Vertragsparteien erkennen an, dass sie ihre Ver-

pflichtungen aus diesem Über einkommen und allen 
anderen Verträgen, deren Vertragsparteien sie sind, 
nach Treu und Glauben zu erfüllen haben. Ohne die-
ses Übereinkommen anderen Verträgen unterzuord-
nen, 

a)  fördern sie daher die wechselseitige Unterstützung 
zwischen diesem Übereinkommen und anderen 
Verträgen, deren Vertragsparteien sie sind; 

b)  berücksichtigen die Vertragsparteien bei der Ausle-
gung und Anwendung anderer  Verträge, deren Ver-
tragsparteien sie sind, oder bei Eingehen anderer 
internationaler Verpflichtungen die einschlägigen 
Bestimmungen dieses Übereinkommens. 

(2)  Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als 
verändere es die Rechte und Pflichten der Vertrags-
parteien aus anderen Verträgen, deren Vertragspar-
teien sie sind. 

Artikel 21 – Internationale  
Konsultationen und Koordinierung
Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Ziele und 
Grundsätze dieses Übereinkommens in anderen inter-
nationalen Foren zu fördern. Zu diesem Zweck konsul-
tieren die Vertragsparteien einander unter Berücksich-
tigung dieser Ziele und Grundsätze, falls erforderlich. 

VI. Organe des Übereinkommens

Artikel 22 – Konferenz der Vertragsparteien
(1)  Eine Konferenz der Vertragsparteien wird eingesetzt. 

Die Konferenz der Vertrags parteien ist das Plenaror-
gan und oberste Gremium dieses Übereinkommens. 

(2)  Die Konferenz der Vertragsparteien tritt, soweit mög-
lich in Verbindung mit der  Generalkonferenz der 
UNESCO, alle zwei Jahre zu einer ordentlichen Ta-
gung zusammen. Sie kann auf eigenen Beschluss oder 
auf einen entsprechenden, an den Zwischenstaatli-
chen Ausschuss gerichteten Antrag von mindestens 
einem Drittel der  Vertragsparteien zu einer außeror-
dentlichen Tagung zusammentreten. 

(3)  Die Konferenz der Vertragsparteien gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. 

(4)  Die Aufgaben der Konferenz der Vertragsparteien sind 
unter anderem, 

a)  die Mitglieder des Zwischenstaatlichen  
Ausschusses zu wählen; 

b)  die Berichte der Vertragsparteien des Überein-
kommens, die ihr vom Zwischen staatlichen Aus-
schuss übermittelt werden, entgegenzunehmen 
und zu prüfen; 

c)  die auf ihr Ersuchen hin vom Zwischenstaatlichen 
Ausschuss erstellten Richtlinien zu genehmigen; 

d)  alle sonstigen Maßnahmen zu ergreifen, die sie für 
notwendig erachtet, um die Ziele dieses Überein-
kommens zu fördern. 
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Artikel 23 – Zwischenstaatlicher Ausschuss
(1)  Ein Zwischenstaatlicher Ausschuss für den Schutz 

und die Förderung der Vielfalt  kultureller Ausdrucks-
formen, im Folgenden als »Zwischenstaatlicher Aus-
schuss« bezeichnet, wird innerhalb der UNESCO er-
richtet. Ihm gehören Vertreter von 18 Staaten, die 
Vertragsparteien des Übereinkommens sind, an; 
diese werden von der Konferenz der Vertragspar-
teien nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens  
nach Artikel 29 für eine Amtszeit von vier Jahren ge-
wählt. 

(2)  Der Zwischenstaatliche Ausschuss tritt einmal jähr-
lich zusammen. 

(3)  Der Zwischenstaatliche Ausschuss arbeitet im Auf-
trag und unter Anleitung der Konferenz der Vertrags-
parteien und ist dieser rechenschaftspflichtig. 

(4)  Die Zahl der Mitglieder des Zwischenstaatlichen Aus-
schusses wird auf 24 erhöht,  sobald die Zahl der Ver-
tragsparteien des Übereinkommens 50 erreicht. 

(5)  Die Wahl der Mitglieder des Zwischenstaatlichen Aus-
schusses erfolgt nach den  Grundsätzen der ausgewo-
genen geographischen Vertretung und der Rotation. 

(6)  Unbeschadet der sonstigen ihm durch dieses Überein-
kommen zugewiesenen  Verpflichtungen gehört es zu 
den Aufgaben des Zwischenstaatlichen Ausschusses, 

a)  die Ziele dieses Übereinkommens zu fördern  
sowie zu seiner Durchführung zu ermutigen und 
diese zu überwachen; 

b)  die Richtlinien zur Durchführung und Anwendung 
des Übereinkommens auf Ersuchen der Konferenz 
der Vertragsparteien zu erstellen und sie dieser zur 
 Genehmigung vorzulegen; 

c)  der Konferenz der Vertragsparteien Berichte der 
Vertragsparteien des Überein kommens sowie  
seine Anmerkungen und eine Zusammenfassung 
des Inhalts zu  übermitteln; 

d)  geeignete Empfehlungen für Situationen abzu-
geben, auf die er von Vertragsparteien des Über-
einkommens in Übereinstimmung mit den ein-
schlägigen Bestimmungen des Übereinkommens, 
insbesondere Artikel 8, hingewiesen wird; 

e)  Verfahren und andere Mechanismen für Konsulta-
tionen, die auf die Förderung der Ziele und Grund-
sätze dieses Übereinkommens in anderen inter-
nationalen Foren abzielen, einzurichten; 

f)  alle sonstigen Aufgaben, die ihm von der Kon- 
ferenz der Vertragsparteien zugewiesen werden, 
wahrzunehmen. 

(7)  Der Zwischenstaatliche Ausschuss kann jederzeit in 
Übereinstimmung mit seiner  Geschäftsordnung Or-
ganisationen des öffentlichen oder privaten Rechts 
oder Einzel personen einladen, zur Konsultation über 
bestimmte Angelegenheiten an seinen  Tagungen teil-
zunehmen. 

(8)  Der Zwischenstaatliche Ausschuss arbeitet seine Ge-
schäftsordnung aus und legt sie der Konferenz der 
Vertragsparteien zur Genehmigung vor. 

Artikel 24 – Sekretariat der UNESCO
(1)  Die Organe des Übereinkommens werden vom Sekre-

tariat der UNESCO unterstützt. 

(2)  Das Sekretariat erstellt die Unterlagen für die Kon-
ferenz der Vertragsparteien und den Zwischenstaat-
lichen Ausschuss sowie die Tagesordnung ihrer Ta-
gungen und  unterstützt sie bei der Umsetzung ihrer 
Beschlüsse und erstattet darüber Bericht. 
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VII. Schlussbestimmungen

Artikel 25 – Beilegung von Streitigkeiten
(1)   Im Fall einer Streitigkeit zwischen Vertragsparteien 

dieses Übereinkommens über die Auslegung oder An-
wendung des Übereinkommens streben die Vertrags-
parteien eine Lösung durch Verhandlungen an. 

(2)  Können die betroffenen Vertragsparteien eine Eini-
gung durch Verhandlungen nicht erreichen, so kön-
nen sie gemeinsam die guten Dienste einer dritten 
Partei in Anspruch nehmen oder um deren Vermitt-
lung ersuchen. 

(3)   Werden die guten Dienste oder die Vermittlung nicht 
in Anspruch genommen oder kommt es durch Ver-
handlungen, gute Dienste oder Vermittlung nicht zu 
einer Beilegung der Streitigkeit, so kann eine Ver-
tragspartei einen Vergleich nach dem in der Anla-
ge dieses Übereinkommens niedergelegten Verfah-
ren beantragen. Die Vertragsparteien prüfen den von 
der Vergleichskommission vorgelegten Vorschlag zur 
Beilegung der Streitigkeit nach Treu und Glauben. 

(4)  Jede Vertragspartei kann bei der Ratifikation, der An-
nahme, der Genehmigung oder dem Beitritt erklären, 
dass sie das in Absatz 3 vorgesehene Vergleichsver-
fahren nicht anerkennt. Jede Vertragspartei, die eine 
solche Erklärung abgegeben hat, kann diese jederzeit 
durch eine an den Generaldirektor der UNESCO ge-
richtete Noti fikation zurücknehmen. 

Artikel 26 – Ratifikation, Annahme, 
 Genehmigung oder Beitritt durch die 
Mitgliedstaaten
(1)  Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, der 

Annahme, der Genehmigung oder des Beitritts durch 
die Mitgliedstaaten der UNESCO nach Maßgabe ih-
rer ver fassungsrechtlichen Verfahren. 

(2)  Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder 
Beitrittsurkunden werden beim Generaldirektor der 
UNESCO hinterlegt. 

Artikel 27 – Beitritt
(1)  Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten, die 

nicht Mitglieder der UNESCO, aber Mitglieder der 
Vereinten Nationen oder einer ihrer Sonderorgani-
sationen sind und die von der Generalkonferenz der 
UNESCO hierzu aufgefordert werden, zum Beitritt auf. 

(2)  Dieses Übereinkommen liegt ferner für Hoheitsge-
biete zum Beitritt auf, die eine als solche von den 
Vereinten Nationen anerkannte volle innere Selbst-
regierung  genießen, jedoch noch nicht die volle Un-
abhängigkeit im Sinne der Resolution 1514 (XV) der 
 Generalversammlung erreicht haben, und die die Zu-
ständigkeit über die in diesem Übereinkommen ge-
regelten Angelegenheiten haben, einschließlich der 
Zuständigkeit, in diesen Angelegenheiten Verträge 
zu schließen. 

(3)  Die folgenden Bestimmungen gelten für Organisati-
onen der regionalen Wirtschaftsintegration: 

a)  Dieses Übereinkommen liegt auch für Organisati-
onen der regionalen Wirtschaftsintegration zum 
Beitritt auf, die durch alle Bestimmungen des Über-
einkommens in der gleichen Weise wie Vertrags-
staaten gebunden sind, soweit im Folgenden nichts 
 anderes bestimmt ist; 
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b)  sind ein oder mehrere Mitgliedstaaten einer sol-
chen Organisation auch Vertragspartei dieses 
 Übereinkommens, so entscheiden die Organisati-
on und dieser Mitgliedstaat beziehungsweise die-
se Mitgliedstaaten über ihre Verantwortlichkeiten 
hinsichtlich der Erfüllung ihrer Verpflichtungen 
aus diesem Übereinkommen. Eine derartige Auf-
teilung der Verantwortlichkeiten gilt nach Ab-
schluss des unter Buchstabe c beschriebenen No-
tifikationsverfahrens. Die Organisation und die 
Mitgliedstaaten sind nicht berechtigt, die Rech-
te aufgrund dieses Übereinkommens gleichzei-
tig auszuüben. Ferner üben Organisationen der 
regionalen Wirtschaftsintegration in Angelegen-
heiten  ihrer Zuständigkeit ihr Stimmrecht mit 
der Anzahl von Stimmen aus, die der Anzahl ih-
rer  Mitgliedstaaten entspricht, die V ertragsparteien 
dieses Übereinkommens sind. Eine solche Orga-
nisation übt ihr Stimmrecht nicht aus, wenn ihre 
Mitglied staaten ihr Stimmrecht ausüben, und 
 umgekehrt; 

c)  haben eine Organisation der regionalen Wirt-
schaftsintegration und ihr Mitgliedstaat bezie-
hungsweise ihre Mitgliedstaaten eine Aufteilung 
der Verantwortlichkeiten nach Buchstabe b ver-
einbart, so teilen sie den Vertragsparteien jede vor-
geschlagene Aufteilung der Verantwortlichkeiten 
auf folgende Weise mit: 

i)  In ihrer Beitrittsurkunde erklärt die Organisation 
der regionalen Wirtschaftsinte gration genau die 
Aufteilung der jeweiligen Verantwortlichkeiten in 
Bezug auf die durch das Übereinkommen erfassten 
Angelegenheiten;

ii)  im Fall einer späteren Änderung ihrer jeweiligen 
Verantwortlichkeiten teilt die  Organisation der 
 regionalen Wirtschaftsintegration dem Verwah-
rer jede vorgeschlagene Änderung ihrer  jeweiligen 
 Verantwortlichkeiten mit; der Verwahrer unter-
richtet seinerseits die Vertragsparteien über diese 
Änderungen;

d)  es wird davon ausgegangen, dass Mitgliedstaaten 
einer Organisation der  regionalen Wirtschaftsinte-
gration, die Vertragsparteien dieses Übereinkom-
mens werden, die  Zuständigkeit über alle Ange-
legenheiten behalten, die nicht Gegenstand einer 
Übertragung von Zuständigkeiten an die Organi-
sation gewesen sind, die ausdrücklich erklärt oder 
dem Verwahrer mitgeteilt worden ist; 

e)  »Organisation der regionalen Wirtschaftsintegra-
tion« bedeutet eine von souveränen Staaten, die 
Mitglieder der Vereinten Nationen oder einer ihrer 
Sonderorganisationen sind, gebildete Organisation, 
der diese Staaten die Zuständigkeit für die durch 
dieses Übereinkommen erfassten Angelegenheiten 
übertragen haben und die im Einklang mit ihren 
internen Verfahren ordnungsgemäß ermächtigt ist, 
Vertragspartei dieses Übereinkommens zu werden. 

(4)  Die Beitrittsurkunde wird beim Generaldirektor der 
UNESCO hinterlegt. 

Artikel 28 – Kontaktstelle
Jede Vertragspartei bezeichnet, wenn sie Vertragspar-
tei dieses Übereinkommens wird, eine Kontaktstelle im 
Sinne des Artikels 9. 

Artikel 29 – Inkrafttreten
(1)  Dieses Übereinkommen tritt drei Monate nach Hin-

terlegung der 30. Ratifikations-, Annahme-, Geneh-
migungs- oder Beitrittsurkunde in Kraft, jedoch nur 
für die Staaten oder Organisationen der regionalen 
Wirtschaftsintegration, die bis zu diesem Tag ihre 
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Bei-
trittsurkunde hinterlegt haben. Für jede andere Ver-
tragspartei tritt es drei Monate nach Hinterlegung 
ihrer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder 
Beitrittsurkunde in Kraft. 

(2)  Für die Zwecke dieses Artikels gilt eine von einer Or-
ganisation der regionalen Wirtschaftsintegration hin-
terlegte Urkunde nicht als zusätzliche Urkunde zu 
den von den Mitgliedstaaten der Organisation hin-
terlegten Urkunden. 
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Artikel 30 – Bundesstaatliche oder nicht 
einheitsstaatliche Verfassungssysteme
In Anerkennung der Tatsache, dass internationale Über-
einkünfte für alle Vertragsparteien unabhängig von ihren 
Verfassungssystemen gleichermaßen bindend sind, gel-
ten folgende Bestimmungen für die Vertragsparteien, die 
ein bundesstaatliches oder ein nicht einheitsstaatliches 
Verfassungssystem haben: 

a)  Hinsichtlich derjenigen Bestimmungen dieses 
Übereinkommens, deren Durchführung in die Zu-
ständigkeit des Bundes- oder Zentral-Gesetzge-
bungsorgans fällt, sind die  Verpflichtungen der 
Bundes- oder Zentralregierung dieselben wie für 
diejenigen Vertragsparteien, die nicht Bundes-
staaten sind; 

b)  hinsichtlich derjenigen Bestimmungen des Über-
einkommens, deren Durchführung in die Zustän-
digkeit einzelner Glieder, wie Bundesstaaten, Graf-
schaften, Provinzen oder Kantone, fällt, die nicht 
durch das Verfassungssystem des Bundes verpflich-
tet sind, gesetzgeberische Maßnahmen zu treffen, 
unterrichtet die Bundesregierung die zuständigen 
Stellen der einzelnen Glieder, wie Bundesstaaten, 
Grafschaften, Provinzen oder Kantone, von den ge-
nannten Bestimmungen und empfiehlt ihnen ihre 
Annahme. 

Artikel 31 – Kündigung
(1)  Jede Vertragspartei kann dieses Übereinkommen kün-

digen. 

(2)  Die Kündigung wird durch eine Urkunde notifiziert, 
die beim Generaldirektor der UNESCO hinterlegt wird. 

(3)  Die Kündigung wird zwölf Monate nach Eingang der 
Kündigungsurkunde wirksam. Sie lässt die finanziel-
len Verpflichtungen der das Übereinkommen kündi-
genden Vertragspartei bis zu dem Tag unberührt, an 
dem der Rücktritt wirksam wird. 

Artikel 32 – Aufgaben des Verwahrers
Der Generaldirektor der UNESCO unterrichtet als Ver-
wahrer dieses Übereinkommens die Mitgliedstaaten der 
Organisation, die Nichtmitgliedstaaten der Organisati-
on und die in Artikel 27 bezeichneten Organisationen 
der regionalen Wirtschaftsintegration  sowie die Verein-
ten Nationen von der Hinterlegung aller Ratifikations-, 
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden nach 
den Artikeln 26 und 27 und von den Kündigungen nach 
Artikel 31. 

Artikel 33 – Änderungen
(1)  Jede Vertragspartei dieses Übereinkommens kann Än-

derungen dieses Übereinkommens durch eine schrift-
liche, an den Generaldirektor gerichtete Mitteilung 
vorschlagen. Der Generaldirektor übermittelt diese 
Mitteilung allen Vertragsparteien. Antwortet min-
destens die Hälfte der Vertragsparteien innerhalb von 
sechs Monaten nach dem Tag der Absendung der Mit-
teilung befürwortend auf diesen Antrag, so legt der 
Generaldirektor der Konferenz der Vertragspartei-
en auf ihrer nächsten Tagung einen entsprechenden 
Vorschlag zur Erörterung und möglichen Beschluss-
fassung vor. 

(2)  Änderungen werden mit einer Zweidrittelmehrheit 
der anwesenden und abstimmenden Vertragspartei-
en beschlossen. 

(3)  Nach Beschluss von Änderungen dieses Übereinkom-
mens werden diese den Vertragsparteien zur Ratifika-
tion, Annahme, Genehmigung oder zum Beitritt vor-
gelegt. 
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(4)  Für Vertragsparteien, die Änderungen dieses Über-
einkommens ratifiziert, angenommen oder geneh-
migt haben oder ihnen beigetreten sind, treten die 
Änderungen drei Monate nach Hinterlegung der in 
Absatz 3 bezeichneten Urkunden durch zwei Drittel 
der Vertragsparteien in Kraft. Danach tritt eine Än-
derung für eine Vertragspartei, die die Änderung ra-
tifiziert, angenommen oder genehmigt hat oder ihr 
beigetreten ist, drei Monate nach Hinterlegung der 
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Bei-
trittsurkunde durch diese Vertragspartei in Kraft. 

(5)  Das in den Absätzen 3 und 4 festgelegte Verfahren 
findet keine Anwendung auf  Änderungen des Ar-
tikels 23 hinsichtlich der Zahl der Mitglieder des 
Zwischenstaat lichen Ausschusses. Solche Änderun-
gen treten zu dem Zeitpunkt, zu dem sie be schlossen 
werden, in Kraft. 

(6)  Staaten oder in Artikel 27 bezeichnete Organisatio-
nen der regionalen Wirtschafts integration, die nach 
dem Inkrafttreten von Änderungen nach Absatz 4 
Vertragspartei dieses Übereinkommens werden, gel-
ten, sofern sie keine andere Absicht zum Ausdruck 
bringen, 

a)  als Vertragsparteien dieses Übereinkommens  
in seiner geänderten Fassung und 

b)  als Vertragsparteien dieses Übereinkommens in 
 seiner ungeänderten Fassung im  Verhältnis zu 
 jeder Vertragspartei, die nicht durch die Änderun-
gen gebunden ist. 

Artikel 34 – Verbindliche Wortlaute
Dieses Übereinkommen ist in arabischer, chinesischer, 
englischer, französischer,  russischer und spanischer Spra-
che abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen ver-
bindlich ist. 

Artikel 35 – Registrierung
Auf Ersuchen des Generaldirektors der UNESCO wird die-
ses Übereinkommen nach Artikel 102 der Charta der Ver-
einten Nationen beim Sekretariat der Vereinten Natio-
nen registriert. 

Anlage

Vergleichsverfahren

Artikel 1 – Vergleichskommission
Auf Antrag einer der Streitparteien wird eine Vergleichs-
kommission gebildet. Sofern die Parteien nichts anderes 
vereinbaren, besteht die Kommission aus fünf Mitglie-
dern, zwei von jeder beteiligten Partei bestellten Mitglie-
dern und einem von diesen Mitgliedern einvernehmlich 
gewählten Präsidenten. 
 
Artikel 2 – Mitglieder der Kommission
Bei Streitigkeiten zwischen mehr als zwei Parteien be-
stellen die Parteien mit  demselben Interesse ihre Mitglie-
der für die Kommission einvernehmlich. Sind zwei oder 
mehr Parteien mit unterschiedlichen Interessen vorhan-
den oder besteht Unstimmigkeit darüber, ob sie dasselbe 
Interesse haben, so bestellen sie ihre Mitglieder getrennt.
 
Artikel 3 – Bestellungen
Sind innerhalb von zwei Monaten nach dem Antrag auf 
Bildung einer Vergleichskommission nicht alle Mitglie-
der der Kommission von den Parteien bestellt worden, 
so nimmt der Generaldirektor der UNESCO auf Ersuchen 
der Partei, die den Antrag gestellt hat, diese Bestellun-
gen innerhalb einer weiteren Frist von zwei Monaten vor. 
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Artikel 4 – Präsident der Kommission
Ist der Präsident der Vergleichskommission innerhalb 
von zwei Monaten nach Bestellung des letzten Mitglieds 
der Kommission nicht ernannt worden, so ernennt der 
General direktor der UNESCO auf Ersuchen einer Partei 
innerhalb einer weiteren Frist von zwei Monaten den 
Präsidenten.
 
Artikel 5 – Entscheidungen
Die Vergleichskommission entscheidet mit der Mehrheit 
ihrer Mitglieder. Sofern die Streitparteien nichts anderes 
vereinbaren, bestimmt die Kommission ihr Verfahren. Sie 
legt einen Lösungsvorschlag zu der Streitigkeit vor, den 
die Parteien nach Treu und Glauben prüfen.

 
Artikel 6 – Uneinigkeiten
Bei Uneinigkeit darüber, ob die Vergleichskommission 
zuständig ist, entscheidet die Kommission.
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